
Quelle 

29. Juni 1713 

1714—1717 

J. Ran. 1719 

1719 — 1729 

1719—1739 

5. Febr. 1720 

3. Sept. 1723 

4. Dez. 1726 

1731— 1739 

6. Febr. 1731 

6. Juni 1732 

9. Sept. 1732 

3. März 1733 
1. San. 1736 | Königsberg 

Frankf. a.O. 1737 

1737 

Berlin 

Königsberg | 12 Rtlr. 7 

Berlin 

Berlin 

Dresden 

11 Rtlr. 18 Gr. 

11 Atlr. 19 

11 Rtlr. 20 Gr. 

11 Rtlr. 19 ®r. 

11 Rtlr. 20 

91 12 Rtilr. 6 Gr. 
\f 12 Atir. 15 Gr. 8 Pf. 

12 Rtlr. 

12 

12 

" 

" 

12 Rtlr. 14 Gr. 

ca. 12 Rtlr. 16 ®r. 

12 Rtlr. 8 Gr. 

12 Rtlr. 

11 Rtlr. 18 Gr. 

Münzwesen, 

münzgeschichtlicher Teil 

Friedrich Schrötter (Freiherr von), Gustav von Schmoller 

20 Br. 

11 Rlr. 12 —21 Gr. 

21 Br. 

15 ®r. 

Fremdes Silber 11 Atlr. 
20 Gr. 

Hälfte der Lieferung mit 
Sweidritteln, die Hälfte 
mit Zwölfteln 3. bez. 

Silber der Hütte zu Neu- 
ſtadt. 

1/, der Lieferung mit 
Dritteln, ?/, mit Zwölf- 
teln zu bezahlen. 

In Zwölfteln zu bezahlen. 

Holländiiches Silber. 

Bagament; nad) Berfauf 
des darin enthaltenen 
Kupferd nur 12 Rtlr. 
2—3 Gr. 

Auf der Meſſe bar mit 
Franzgeld bezahlt, das 
20/, Agio gegen Zwei— 
drittel verliert, alſo 
Preis in Zweidritteln 
etwa 11 Rtlr. 18 Gr. 

Nach Angabe der kurſächſ. 
Münzbeamt. am Reich3- 
tage. Als viel zu nie» 
drig bejtritten von den 
Sid p (7 

Tabelle v. 1746. 

Paſſim. 

Nr. 39. 

Tabelle v. 1746. 

Paſſim. 

Nr. 44. 

\ Nr. 56. 
J 

Nr. 77. 

Tabelle dv. 1746. 

Nr. 100, 

Nr. 102. 

Nr. 107. 

Nr. 112. 

Wr. 130. 

Ber. der Berliner 
Münze vom 15. 
und 30. Dezbr. 
1737. 

Hirſch, VI, S.215. 

Nr. 139. 

Nr. 145. Bericht 
der Berliner 
Goldfabrik. 

Erklärung Neu— 
bauers, Titel 
XLI, 6. 



Darbard Kollege Librarv 

FROM THE 

J. HUNTINGTON WOLCOTT FUND 

Established by Rocker Woucorr (H. U. 1870), in memory 

of his father, for “the purchase of books of per- 

manent value, the preference to be given to 

works of History, Political Economy, 

and Sociology.” Letter of Roger 

Wolcott, June ı, 1801. 

Received 4 ArYı 6 4 0 





ACTA BORUSSICA. 
—_— ln 

Denfmäler 
der 

Preußiſchen Stantsverwaltung 
im 18. Jahrhundert. 

Herausgegeben von der 

Könialihen Akademie der Wiſſenſchaften. 

Die einzelnen Gebiete der Derwaltung. 

Münzweſen. 

Münzgeſchichtlicher Zeil, Erſter Ban. 

Berlin. 

Derlag von Paul Parey. 
SW,, Hedemannftraße 10, 

1904. 



@ 

Das 

Preußische Münzwefen 

im 18. Jahrhundert. 

Münzgefhichtliher Teil. Erfter Band. Die Münzverwaltung 

der Könige Friedrich I. und Friedrih Wilhelm IL. 

1701-170, 

© 
Darftellung von Sriedrich Sreiherr von Schrötter. 

Alten bearbeitet von &. Schmoller und Sriedrich Sreiberr 

von Schrötter. 

Berlin. 

Derlag von Paul Parey. 
SW, Hedemannftraße 10, 

1904, 



Lv 4570.1% 



Dorwort. 

Schon der Bericht der Afademie an das vorgejegte Minifterium 
vom April 1887, der zur Herausgabe der Acta Borussica, der Denk— 

mäler der preußischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert, führte, 
nimmt neben dem Gebiete der Behördenorganijation die Spezial: 
gebiete der Militär, Münz- und Handelspolitit in Ausficht. Und 
das grundlegende Statut vom 28. März 1888 beftätigt dieſe Abficht 
mit dem Zufag: „jobald die Verhandlungen über die Herftellung 
eine®? Corpus Nummorum Borussicorum zur Enticheidung ge— 

fommen ſei“. 

Diefe Verhandlungen führten zunächft zu feinem Refultat. Wohl 
aber einigte fich die afademifche Kommiſſion für die Herausgabe der 
Acta Borussica mit der Königlichen Mufeumsverwaltung Anfang 1893 
dahin, daß an ein einheitliches Corpus Nummorum Borussicorum jeden- 
falls für die Zeit bis 1640 nicht gedacht werden könne, ſowie daß von 
einer einheitlichen brandenburgiihen Münzverwaltung erft von der 
Knyphauſenſchen Verwaltung (1682), der Bildung der Hoffanımer und 
dem Leipziger Münzfuß von 1690 an gejprochen werden fünne. Beide 
Zeile waren daher auch darüber einig, daß die wichtigste, nicht zu ver- 
Ichiebende Aufgabe die fei, eine wiſſenſchaftliche Bearbeitung des 
preußifchen Münzweſens von 1682 oder 1701—1806 in Angriff 
zu nehmen, welcde eine Befchreibung und Abbildung der Münzen 
ebenfo enthalten müſſe, wie eine Darjtellung der Müngzverwaltung 
und Münzpolitik, fowie daß dabei ein Mitarbeiter der Acta Borussica 
mit einem der Beamten des Münzfabinetts irgendwie zujfammen zu 
wirfen habe. Der Bericht an den Herrn Minifter über diefe Ver: 
ftändigung vom 7. Anguſt 1893 führte aus, daß dadurch einer 
jpäteren Bearbeitung der Münzen von 1640—1682 oder 1700 nicht 
präjudiziert würde, daß aber die jofortige Angriffnahme des 18. Jahr- 
hunderts ſchon deshalb nötig jei, weil dadurch alle andern Bände 
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der Acta Borussica für ihre Geldangaben die wiſſenſchaftliche Grundlage 
und Präzifion erhalten. Er betonte aber vor allem auch, daß nur 
durch diefe Verbindung eines bejchreibenden Teiles mit einer wiſſen— 
ſchaftlichen Darftellung der Miünzverwaltung und Münzpolitik den 
heutigen Bedürfniffen der Wiffenfchaft genügt, daß hierdurch endlich 
auch für Preußen der Weg bejchritten, für die andern deutſchen 
Staaten das Beifpiel geichaffen würde, das nötig fei, um zu zeigen, 
wie ungenügend die bloße Publifation von Münzabbildungen und 
deren Beichreibung jei. 

Das vorgejegte Minifterium ſtimmte am 21. September 1893 

zu, und es Handelte fi) nun darum, dem rechten Mitarbeiter zu 
finden. Dr. Friedrich Freiherr von Schrötter, der feit 1. Dftober 
1892 bei den Acta Borussica beſchäftigt war, erhielt den Auftrag 
für die Arbeit, die er unter Mitwirkung und Hilfe des damaligen 
Direktorialaffiftenten Dr. Menadier im Mai 1895 in Angriff nahm. 
Im Fahre 1899 trat Herr v. Schrötter ſelbſt als Hilfgarbeiter in 
das Münzlabinett des Königlichen Mufeums ein; e8 wurde zwiſchen 
demjelben und der afademifchen Kommiffion für die Acta Borussica 

die Vereinbarung getroffen, daß er auch in feiner neuen Stellung 
die Fertigftellung unſeres Münzwerfes zu Ende führen folle. Er 
ift am 1. DOftober 1902 definitiv dafelbft als Direftorialaffiitent 
angejtellt worden. Seine amtliche Tätigkeit, die ſich vorzugsweije 
auf die preußifchen Münzen bezieht, und die ftete Fühlung, in der 
er jo für unjere Bublifationen mit dem jegigen Direftor des Münz- 
fabinetts, Profefjor Dr. Menadier, fein konnte, fam unjerm Werke 
fehr zugute. Wir jprehen Herrn Dr. Menadier an diejer Stelle 
unjern Dank für jeine ftete Hilfe und Mitwirkung aus. Auch Herrn 
Direktorialaffitent Dr. Regling vom Miünzfabinett haben wir für 
die Mühe und Sorgfalt zu danken, mit der er in der Leſung der 
Korrefturbogen Herrn Dr. von Schrötter unterftüßte. 

Der bejchreibende Teil des Münzweſens ift in jeinem erften 
Hefte in Duart (Die Münzen aus der Zeit der Könige Friedrich I. 
und Friedrich Wilhelm I.) 1902 fertiggeftellt und ausgegeben worden. 
Das zweite Heft (Die Münzen aus der Zeit König Friedrichs II., 
des Großen) wird gleichzeitig mit diefem Bande erjcheinen. 

Als leitender Grundſatz der Publikation wurde für die Münz— 
gefhichte wie für die der Getreidehandelspolitif feſtgeſetzt, daß die 
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Alten nur in einer Auslefe des Wichtigeren abzudruden feien, und 

daß ihnen eine eingehende Darftellung voranzugehen habe, während 
eine Anzahl jtatiftiicher Ergebnifje in ZTabellenform den Alten am 
Schluffe der einzelnen Bände zu folgen Habe. Und während der 
beichreibende Teil mit 1701 einjegt, mußten die Akten wenigftens 
einige der wichtigiten Stüde auch aus der Zeit von 1682—1700 

bringen; die Darftellung aber mußte einleitend außer dem Stande der 
Münztechnit des 17. und 18. Jahrhunderts die ganze Lage des 
europäischen und jpeziell des deutichen Münzweſens zu Ende des 17. 

und Anfang des 18. Jahrhunders ſummariſch und die Entwidelung 
des brandenburgiichen von 1667—1700 etwas genauer vorführen. 
Nur auf diefer Grundlage konnte dann eine abjchließende Daritellung 

des brandenburgiich-preußiichen Münzwejens in der Epoche von 
1701—1740 in dem erjten hier vorliegenden Bande folgen, die fich 
nicht bloß auf die 150 abgedrudten Aftenftüde, jondern auf den 
gejamten Bestand der heute noch erhaltenen Münzakten und auf die 

genaue Unterfuchung der Münziammlungen ftüßt. 

Für die deutſche Münzgefchichte der neueren Zeiten wird diefe 
Publikation, wie wir hoffen, einen grundlegenden Fortſchritt be- 
deuten. Die älteren Münzichriften von Braun, Klotzſch, Buſſe, 
Becher konnten längjt in feiner Weiſe mehr genügen. Sie beziehen 
fich zudem überwiegend auf andere Territorien als die, welche fpäter 
den preußifchen Staat ausmachten. Überhaupt ftand die politische 
Berfplitterung Deutjchlands, wie die Italiens, der Ausbildung einer 

nationalen Münzgefchichte Hindernd im Wege. Erft für die Zeit 
der Münzverträge und der nationalen Münzgejebgebung des 19. 
Sahrhunderts ift diefes Hemmmis verfchwunden, und fonnte fich 

raſch eine gute wiſſenſchaftliche Münz- und Geldliteratur ausbilden. 

Für die Zeit von 1250—1857 waren lange die Schwierigkeiten 
zu große. 

Zwar lieferten uns die Numismatifer mehr und mehr gute 
Münzbefchreibungen. Auch einzelne ausgezeichnete ſtädtiſche und 
territoriale Münzgeſchichten auf urfundlicher Grundlage folgten. 
Aber je mehr man fich den neueren Zeiten mäherte, dejto weniger 
fonnten die Müngbefchreibungen genügen, jo jehr fie die Grundlage 
der müngzgefchichtlichen Forſchung bleiben. Und faſt nirgends ging 
man daran, für die Zeit, da eine breite jchriftliche Aktenüberlieferung 
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entſtanden war und ſich erhielt, fie voll auszunützen. Es geſchah 
zunächſt wejentlih nur in einzelnen kleinen Auflägen und Mono» 
graphien.!) 

Was für die Zeit von 1500—1850 nötig war, das waren 

territorialftaatlihe Münggeichichten, die, auf numismatiſch bejchrei- 
bender Grundlage fußend, die ganze Münzverwaltung und Münz- 
politif der deutichen Einzelftaaten auf dem Hintergrund der Reichs— 
und Kreismüngpolitift und mit ausjchöpfender Benugung aller Ur— 
funden und Archivalien darftellen. Der erſte Verſuch einer jolchen 
wird hier im Rahmen der Acta Borussiea für Brandenburg- Preußen 
und das 18. Jahrhundert angeftrebt und vorgelegt. 

Der erſte jegt erjcheinende Band reicht bis 1740. Er Hat 
jein größeres miaterielle® und münzpolitiſches Intereffe in Der 
Einleitung, welche die Reform bis 1697 darftellt. Bon da an 
war eine chronische Münzkrifis zu jchildern, über die Friedrich 
Wilhelm I. trog aller gut gemeinter Anftrengungen nicht Herr wurde. 

Der zweite Band wird zeigen, wie Friedrich der Große, nach— 
dem er fih im erften Jahrzehnt feiner Negierung auf den Schlag 
von Kleingeld bejchränft Hatte, feit 1750 durch eine radifale Änderung 
des Syſtems Abhülfe zu ſchaffen fuchte, wie das neue Syftem aber 
zunächſt an einigen Grundirrtiimern feines Schöpfers Johann Philipp 
Grauman jcheiterte. 

Der dritte wird darzulegen haben, wie der König noch einmal 
es mit der Verpachtung der Münzftätten (1755 ff.) verfuchte, wie 
diefe Mafregel ihm einen großen Teil des zum Sriege nötigen 
Geldes verjchaffte, wie diefe Methode aber mit dem Frieden fofort 
dem verbejierten Graumanfchen Syitem wich, das dann bis auf 

unfere Tage gedauert hat. 
Die legten Bände werden endlich die Zeit von 1764 bis zum 

Tode des großen Königs, ſowie die Epoche bis 1806 behandeln. 
Im ganzen wird die Zeit von 1750—86 ein viel größeres Interefje 

1) Grotes Schriften bezeichnen gewiß für die niederſächſiſchen Gebiete um 

die Beit, für welche die Urkundenforſchung ausreicht, einen fehr großen Fortfchritt; 

nicht ebenfo für die Zeit, für welche Attenbenugung möglich wird. G. Hoffmanns 

vortrefjlihe münz- und geldgefchichtliche Arbeiten gehören faft ganz erſt dem 

19. Jahrhundert an. Friedensburgs fchlefifhe Münzgefchichte gibt für die preußifche 

Beit nur einige große Züge. 
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haben, ala die von 1713-40, weil unter dem großen Stönige, 
ähnlich wie in der Danckelmann-Knyphauſenſchen Epoche, die tief- 

greifenden Münzreformgedanfen der Zeit gerade in Preußen Leben 
und Geftalt gewannen. 

Das Gefamtrefultat der preußifchen Münzpolitit des 18. Jahr- 
hunderts wird fich heute Schon nach den vorliegenden Unterfuchungen 
und Vorarbeiten dahin zufammenfaflen laffen. Sie erreichte noch 

nicht ein vollkommenes Münzſyſtem, wie es im 19. Jahrhundert 
möglich wurde. Aber fie legte durch eine Reihe wichtiger Reformen 
die Grundlage dazu und fonnte es, weil Preußen als Großftaat 
eine jelbftändige Münzpolitif zu führen, ein eigenes Münzſyſtem zu 
ſchaffen und zu erhalten vermochte, weil der Staat über ein integres 
Beamtentum verfügte, weil der Münzbetrieb nach nochmaligen heftigen 

Konvulfionen definitiv in die Hände der Staatdverwaltung überging, 
weil man endlich Elar zwijchen Bollgeld und Scheidemüngze zu unter: 

jcheiden wußte. Es brauchte im 19. Jahrhundert nur noch der 
Schlagſchatz und die Scheidemünze in ihre richtigen Grenzen ges 
bracht, und die Billonmünze bejeitigt zu werden, jo war das Wert 
getan, — 

Die akademische Kommiffion gibt ſich der Hoffnung hin, dieſe 
preußifche Münzgeichichte des 18. Jahrhunderts werde auch einige 
der andern wichtigften deutjchen Staaten veranlafjen, ihre neuere 

Münzgeſchichte in Angriff zu nehmen; Preußen wird für die Zeit 
von 1806-57 folgen müfjen. Für die Zeit von 1250—1650 

werden hoffentlich auch weiterhin private Gelehrte ſowie Hiftorische 
Provinzialvereine und »gefellichaften die Lücden ergänzen. Manches 
Gute ift für dieſe Zeit ja ſchon vorhanden, wie 3. B. Bahrfeldts 
brandenburgijche Arbeiten, die bis 1640 reichen. Und nirgends 
wird man fich mehr mit numismatifchen Sammelwerken ohne Dar- 
ftellung der Münzverwaltung und Münzpolitif begnügen. Man 
wird fi jo langiam dem erhofften Ziele einer deutihen Münz- 
geichichte nähern. 

Berlin, den 14. Juni 1904. 

Die afademijche Kommiſſion 
für Herausgabe der Acta Borussica. 

G. Schmoller. R. Kojer. 
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Erſtes Kapitel. 

Münztechnit und Beamte, 

1. Münztechnik. 

Unjere Aufgabe kann es zwar nicht fein, die Metallurgie, 
Mechanik, Majchinenbaufunde und Technologie, joweit die Münz— 
fabrifation in dieſe Doktrinen ſchlägt, zu bejprechen, wir müffen aber 
zum Berftändnis vieler münztechnijcher in einer Darftellung des 
Münzwejend unvermeidlicher Ausdrüde furz den Gang des Ver- 
fahrens fchildern, wie es in den preußifchen Münzftätten im Anfange 
des 18. Jahrhunderts gehandhabt wurde: es wird dieſes die Baſis 
jein, auf der die ganze Darftellung fußt. 

Wir unterjcheiden 7 Arbeiten: das Gießen, Streden, Durd- 
Ichneiden, Juftieren, Rändeln, Sieden und Prägen.!) 

a) Das Giehen. 

Wir nehmen an, daß die Maſſe, aus der eine Quantität der 

zu prägenden Münzjorte hergeftellt werden fol, durch den Wardein 
auf das durch den Münzfuß beftimmte richtige Mifchungeverhältnis 
gebracht iſt.) Das Werk, jo heißt die Maffe, welche die 7 Prozeſſe 

1) Für d. Einzelne: E. v. Ernit, Die Kunſt des Münzens von den älteften 

Beiten bi8 zur Gegenwart. Numismat. Zeitichr. XII, Wien 1880, ©. 22—67. — 

Krünig, öfon.-tehn. Encyllop., Bd. 97, Münze u. Münzwiſſenſch. (von Flörke), 

Berlin 1805, ©. 687--727, 840--975. — Henning Galvör, Acta historico- 
chronologieo-mechanica eirca metallurgiam in Hereynia superiori II, Braun-— 

ihm. 1763, ©. 222. — J. 3. Boppe, Geſch. d. Technologie II, Göttingen 1810. 

— K. Karmarſch, Geih. d. Technologie, München 1872. — 3. Newald, Beitr. 

3. Geſch. d. öfterr. Münzweſens im erften Viertel des 18. Jahrh. Wien 1881. — 

M. Mongez, notice historique sur l’art du monnayage en France, im Bulletin 
de la societ& d’encouragement pour l'industrie nationale, XXXII, Paris 1833. 

2) Über das Scheiden der Metalle j. beionders E. von Ernit, a. a. O. 

1* 
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durchzumachen Hat, wird dem Münzmeifter zugewogen, feine Sache 
ift die weitere Münzfabrifation. 

Zuerſt wurde das Werk in Tiegeln gejchmolzen, die aus Ipſer 
oder Paſſauer Graphit oder heſſiſcher Erde beftanden, oder die man 

fih aus reinem Thon mit Kalt und Bierhefe machen fonnte; in 
den preußiichen Münzjtätten jcheint man ſich durchweg der Graphit» 
tiegel bedient zu haben. 

In den zum Glühen gebrachten Tiegel wurde die Mafje ge- 
legt. Es war eine bejondere Kunft, diefe zum Fließen zu bringen 
und darin zu erhalten; man bediente fi) dazu der Flüſſe, d. h. ge- 
wiſſer Alfalien, die den Fluß beförderten und das Metall gefchmeidig 
machten, wie Weinftein, Salpeter, Salz, Pottaſche, am beiten Borar. 

Bevor das Metall ausgegofjen wurde, jchöpfte der Wardein davon 
eine Kleine Quantität und verwahrte fie: die Tiegelprobe. 

Nun wurde das Metall in Stangen gegojjen. Die Formen 
dazu bejtanden entweder in jenfrechten Rinnen, die man in feinen 

Gießſand, auch Lehm und Kohlenjtaub gejtochen Hatte, oder in 
horizontal liegenden aus naſſem Steifleinen oder endlich in eiſernen 
Formen, den Gießflafhen. In Preußen goß man in Sand oder 
häufiger in Flaſchen, in ſterreich feit 1717 nur noch in Flajchen.!) 

Leinwandbogen wurden noch 1763 auf dem Harze benußt. Gold 
goß man überall nur in eijerne Formen. Die fertigen Stangen 
biegen Zaine. 

b) Das Streden. 

Danad) waren die Zaine auf die Stärfe zu bringen, welde 
die Münze vor der Prägung haben jollte. Es gejchah diejes im 
älteren Verfahren dur Dünnhämmern mit der Hand, Ausjchlichten 
genannt. Bon Zeit zu Zeit wurden die Zaine geglüht, um fie 
wieder gejchmeidig zu machen. ine große Erſparnis an Zeit und 
Menſchenkraft gewährten die um 1550 in Augsburg erfundenen 

Stredwalzen.?) Es blieb aber lange ein Übelftand derjelben, daf 

man die Wellenlager nicht feſt und gleihmäßig genug arbeiten 
fonnte, fo daß der Zwiſchenraum des Walzenpaares auf einer Seite 
oft größer ald auf der andern war und demgemäß der Zain uns 

1) H. Zauber, Zur Geichichte des fteieriichen Münzmweiend. Numism. Ztichr. 

XXIV, Wien 1892, ©. 280. 

2) S. unten ©. 17. 
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gleiche Die behielt.) Um diefen Fehler zu befeitigen, ftredte man 

die Baine noch einmal auf dem Durchlaß, der aud) Adjuftier-, Reck— 
oder Stredbanf genannt wurde, indem man ihnen durch Ziehen 
durch die Baden dieſes Inſtruments die richtige Stärke gab. ziel 
nun ein Probeſtück zu leicht aus, jo wurde der Zain wieder einge- 
ſchmolzen, war es zu jchwer, fo wurde er nochmals oder öfter durch 
die enger gejtellten Baden des Durchlaffes -gezogen. 

Es jcheint, daß der Durchlaß zuerft ohne Walzſtreckwerk, aljo 
für die mit dem Hammer ausgejchlichteten Zaine, benußt wurde, 

Schon 1523 empfahl Erzherzog Ferdinand der Wiener und Haller 
Münze zur gleichmäßigeren Stüdelung die „Rockhenpanckh“ einzu— 
führen, die fich in Ungarn und Polen bewährt habe.?) Sodann 
befahlen die Reihsabichiede von 1566 und 1571 auch die kleineren 
Sorten Stüd für Stüd zu juftieren und zur Erleichterung desjelben 

die Reckbank zu benugen. In den fiebziger Jahren ijt auf den 

Probationstagen der Oberfreije fortwährend das Arbeiten mit der 
Reckbank angeordnet worden, aber vergebend. Die Münzmeifter 
weigerten fich deſſen, wahrjcheinlid, weil die Münzohme (Gejellen) 

wegen der dadurch vermehrten Arbeit mehr Lohn verlangten. Man 
ließ endlich auf gemeinjame Koften eine Reckbank bauen und damit 

zur Probe arbeiten, worauf ihr Gebraud) nochmals eingejchärft 
wurde (1579). Bei allen diefen Verhandlungen wurde ein Walz- 
werf nicht erwähnt. ?) 

In Kurſachſen Scheint die Reckbank erſt nach den Stredwalzen 

eingeführt zu jein. Bei dem erften Verſuch der Majchinenmünzung 

in Dresden um 1575 wurde nur das Walzftrediwerf benupt.‘) Der 
oberjähfiiche Generalwardein beantragte erft am 7. Mai 1618 Die 

Einführung der Stredbanf, damit den Münzmeiſtern die Entfchuldigung 
für ungleiches Münzen: der Kaufmann habe die ſchwerſten Sorten 

! Darüber auch R. Wuttfe, Die Einführung der Walzenprägung unter 

Kurfürft Auguft von Sachen. Blätter für Münzfreunde, 32, Jahrg., Dresden 

1896, ©. 2075. 

2) F. Kenner, Urkundliches zu den Prägungen der Kaijer (Friedrich III und 

Marimilian J. Numism. Ztichr. XXX, Wien 1899, ©. 19. 

3) Hirſch, Des Teutichen Reichs Münzarhiv II, S. 27, 33, 107, 127, 148, 

160, 182 fi., 193 f., 198, 205, 207, 213, 275, 276. 

HR. Wuttle, a. a. D. 
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ausgefippt — genommen würde.!) In Brandenburg hat man wohl 
den Durchlaß mit den Walzen zujammen oder nad) ihnen eingeführt, 
denn ein Inventar der Eroffener Münzftätte von 1623 nennt einige 
Stredwerfe (Durchlafjfe) und ein Drehwerk (Walzwerf), und am 
13. November defjelben Jahres gab der Berliner Wardein an, daß 

die dortigen Groſchen darum nicht gleichmäßig ausfielen, weil man 
al marco juftiere und zur Zeit die Nedbanf fehle, die Zaine alfo 
ungleich blieben, wenn die Walzen an einer Seite enger al® an der 
andern ftünden.?) 1684 war der Durchlaß zufammen mit dem Walz- 
fireddwerf in Berlin in Gebraud, in Clausthal wurden beide wohl 
zugleich 1674 eingeführt. ?) 

Als das Walzitrediwerf Später vervolllommnet wurde, ließ man 
den Durchlaß als unnötig weg; 1719 brauchte man ihn in Berlin 
nicht mehr.) Das Walzwerf wurde in größeren Münzen durch 
Pferde» oder Wafjerfraft getrieben, in kleineren, wie 1748 in Aurich, ®) 
duch 4 Leute gedreht. Da durch das Walzen der Zain länger 
wurde, zerjchnitt man ihn der Bequemlichkeit wegen in zwei oder 
mehrere Teile. 

c) Das Stüdeln. 

Das Formen der Platten, wie die ungeprägten Münzſtücke 
hießen, war vor der Einführung des Durchſchlagwerkes das müh— 
ſamſte Gejchäft der ganzen Münzung. Zunächſt fehnitt man fie mit 
der Stüdelfcheere aus, dann wurden fie mit der Benehmjcheere auf 

das richtige Gewicht juftiert, die groben Sorten Stüd für Stüd, die 
Heinen Mark für Marl. Die „bernommenen Schrötlinge“ fchlug 
man glatt und eben; dieſes „Schrötling-Quetfchgeld“ wurde mun 
zwijchen den Baden einer Zange gerundet und während defjen jehr 

oft, an 12 Mal, geglüht, endlich fein Rand mit dem Hammer fo 
glatt geflopft als e8 eben gehen wollte. Es jcheint, daß am Ende 
des 17. Jahrhunderts diefe Methode auch noch in Brandenburg in 

1) Hirſch II, ©. 117, IV, ©. 107. 
2) „Wan fi die walgen ahn einem orte einjegen“. Bahrfeldt II, ©. 345, 

456, 457. 

3, Karmarſch, a. a. O. ©. 444. 

4 Nr. 41. 

6) Fit. XXV, 2. 
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Gebrauch war, da all die genannten Werkzeuge, wie Ziefen (die 
kleinen Ambofje zum Quetjchen), Benehmjcheeren, Quetſchſchalen in 
den Inventarien vorkommen und auch die Ränder der Münzen den 
beflopften Rand zeigen. 

Der Durchſchnitt, ein Stanzwerf, in dem die Öffnung des 
Bodenftücdes genau dem Umfange der Münze entſprach, der maffive 
ftählerne Stempel genau in diefe Öffnung paßte, reduzierte jene fo 
langwierigen Arbeiten auf ein Minimum von Menjchenkraft und 

Zeit. Diefe Maſchine ift Sehr wahrjcheinlich, ebenjo wie das Walzen- 
jtredwerf vor 1550 in Wugsburg erfunden worden.!) In Frank: 

reich wurde es bald darauf, aber doch nur ausnahmsweife benußt, 
1660 war e8 in Öfterreich, 1684 in Berlin im Gebraud.?) Beim 
Walzprägewerf gejchah das Stüdeln nad) der Prägung. 

d) Das Juitieren. 

Durd das Juftieren will man die Platten auf das genaue, 

durch den Münzfuß vorgefchriebene Gewicht bringen. Man unter- 
ichied früher zwilchen einem Juftieren Stüd für Stüd, und dem 
einer Menge, die eine Mark wog, dem Juftieren al marco. Bei ' 
diefem jparte man fehr viel Zeit, da es nur darauf ankam, daß 
eine beftimmte Quantität Münzftüde eine Marf wog, lief aber immer 

Gefahr, der Kipperei Vorſchub zu leiften, weil die einzelnen Stüde 
jehr verschieden jchwer fein Fonnten. Dieſes Verfahren wäre bei 

den feinen geringwertigen Scheidemünzen vielleicht angängig ge- 
wefen, wurde aber noch im 18. Jahrhundert jehr häufig für größere 
angewandt. Das Juftieren Stüd für Stüd ift immer Handarbeit: 

der Arbeiter legte die Platte auf die Wage und z0g den Wagebalfen 
in die Höhe, da die Schalen auf der Unterlage ruhten; daher der 
jo Häufige Ausdruf des „Aufziehens* einer Münze ftatt des 
Wiegend. War die Platte zu leicht, jo wurde fie eingejchmolzen, 
war fie zu ſchwer, durch Befeilen ihrer Oberfläche auf das richtige 
Gewicht gebracht. Bei der Anwendung der Walzen und Tafchen- 
prägewerfe gejchah das Juftieren meift nach der Prägung: auf dem 
Münzbilde bemerkt man die FFeilftriche.?) 

1) &, unten ©. 17. 
2, Mongez, a. a. O., ©. 10; Karmaridh, a. a. D., ©. 445; C. v. Ernft, 

a. a. O., ©. 56. 

3) Tauber, a. a. D. ©. 239, 240, 281. 
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e) Das Rändeln. 

Nächſt dem genauen Juftieren der Platten war das Rändeln 
der Münzen ihr beſter Schuß, denn gerade der Rand war dem Be— 
Ichneiden am meiften ausgejegt.!) Wie groß diefe Kalamität war, 
ift daraus erfichtlic), daß man im 18. Jahrhundert zwei Arten Dufaten 

unterschied, Randdufaten und ungerändelte; man bedingte fich oft 
eine Zahlung in NRanddufaten. Bis zum 17. Jahrhundert Hatte 
man bis auf wenige Ausnahmen den Rand faft ganz vernachläffigt. 
Die erften Taler mit Neliefichrift auf dem Rande findet man um 

1577 in Frankreich, 1651 in England, 1668 in Dänemark, 1670 in 

Schweden;?) um Ddiefelbe Zeit bei Berliner Medailleuren.) Man 
legte dazu um die Münze einen offenen Federring, defjen Innenſeite 
die vertiefte Schrift trug und der in einem gejchloffenen lag; das 
Stoßwerk trieb das Metall in die vertiefte Schrift — ein recht zeit- 
raubendes Verfahren, da man um jedes Stück die Ringe legen 
mußte. In Klausthal wurden feit 1642 Ausbeutetaler mit Rand- 

jchrift, wahricheinlic im Federringe geprägt,‘) und ebenfo ift wohl 
auch die Randſchrift der preußiichen Taler von 1677—1713 ent- 
ſtanden. 

Damals kam allmählich das Rändelwerk in Gebrauch, das 
aus zwei graden oder kreisbogenförmigen Rändeleiſen beſtand, die 
die Schrift auf ihren Innenſeiten trugen; durch ſie wurde die Platte 
in rollender Bewegung hindurchgezwängt. Wahrſcheinlich wurde 

dieſe Maſchine 1684 in Klausthal gebraucht,?) 1685 in Frankreich?) 
und England,’) 1705 in Wien,?) 1709 in Spanien, 1716 in 

Schweden.®) 

Der Münzrat Ungelter, der 1687 in brandenburgifche Dienfte 
trat, war 1675 aus St. Gallen nad) Augsburg gefommen und 

) Ne me falsificans rodat avara manus lautet die Randichrift eines 

Thalers des Biichofs von Eichitädt vom Jahre 1694. 

2) Newald, a. a. D. ©. 5, Karmarſch, a. a. D. 

3) Die Medailleninventare führen den Federring auf. Tit. XXXIX, 6. 

9 Calvör, a. a. O. 

6) Karmarſch, a. a. O. 

6) Mongez, a. a. D. behauptet, der Franzoſe Caſtaing habe das Nänbdel- 

wert erfunden. 

7) Newald, a. a. O. ©. 10. 
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hatte dort, wie ihm die Stadt am 4. Auguſt 1678 atteftierte, ein 

Münzwerk angegeben, mit dem billiger als früher gewöhnliche und 
dide Schaumünzen mit imprimierter Schrift auf dem äußeren Rande 

in bejonderer Behendigfeit und Nettigkeit geprägt werden fünnten.!) 

Bermutlih iſt darunter das Nändelwerf zu verftehen. Ungelter 

war es wohl auch, der es in Berlin einführte, denn das Inventar 

von 1684 enthält noch feins und die erften gerändelten Berliner 
Münzen find von 1688.2) Das Inventar von 1702 nennt zwei 

Rändelwerke, die für Dufaten oder Taler gewejen jein müfjen, 

denn die Berliner Eleineren Münzen find bis 1713 randlos, während 
die Magdeburger Zweidritteltaler ſeit 1698 geferbten Rand haben. 

Seit 1713 find faft alle preußifchen Gold- und groben Silbermüngen 

außer den Königsbergern gerändelt. 

Bis zum 19. Jahrhundert wurden die Randverzierungen, 
Schrift und Arabesfen, auf der Münze erhaben angebradt. Es 
gab auch Rändelwerfe, bei denen die Schrift in zwei Walzen- 
ftreifen eingraviert war, doc kam diefes Verfahren wenig zur An— 
wendung. 

Es ſei gejtattet, das eben Geſagte hier ſchon auf einige unferer 
Münzen zu beziehen. Daß die Königsberger Dukaten ebenfo wie 
die Holländijchen viel mehr befchnitten wurden als die Berliner, 
findet jeine Urſache wohl in erjter Linie in deren Randlofigfeit.°) 

Indem wir nun aber nur gut erhaltene und unbejchnittene Stüde 
wiegen, finden wir doch bedeutende Differenzen, die lediglich eine 
mangelhafte Münztechnif, ein jchlechtes Juftieren vorausjegen. 

Ein großer Fehler lag aud darin, daß man ein Remedium 
überhaupt verbot,*) was doch im Grunde nichts anderes hieß ala 
die Höhe desjelben dem Pflichteifer der Miinzmeifter anheimgeben. 
Jedenfalls aber glaubte man damals mit diefem Verbot etwas eben 

To Nügliches zu verfügen wie ſchon die Reichsprobierorbnung von 1559 
mit der Beftimmung, daß ein zu armes oder zu leichtes Werk durch 

I) @eneraldepart. LXX, 1. 

2) Außer den jeit 1677 im Federringe geprägten Didtalern. 

3, Ich Habe faum einen Berliner Dufaten (1701-—1740) gefunden, der unter 

3,46 gm wiegt, während Königsberger bis auf 3,42, ja 3,03 gm beichnitten find. 
% Nr. 9, 
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größere Feinheit oder Schwere des folgenden zu korrigieren jei, einer 
Beitimmung, die auch in den brandenburgifchen Juftruftionen Auf: 
nahme fand. Uns ift aber heute ganz flar, daß dadurd) das Re— 
medium der einzelnen Stüde bedeutend gefteigert und die Achtſam— 
feit der Münzmeiſter und Wardeine nichts weniger als angejpornt 
wurde. !) 

Nehmen wir zunächft die ſtückweiſe juftierten Zweidritteltaler, 
die Hauptfurantmünze, jo Sollte jeder nach) dem Münzfuß 17,32 gm 

wiegen.?) ch habe nun aber gefunden, daß diefe Sorte ein recht 
bedeutendes Nemedium hatte, denn in den Sahren 1701—1723 

ſchwankt ihr Gewicht zwiſchen 17,05 und 17,58 gm, fo daß der 
Spielraum nad oben und unten je 0,265 gm oder 1,53°/, und 

das Auskippen doch ein recht einträgliches Gefchäft war.?) Etwas 
geringer war die Differenz bei den Eindritteln, die aber viel weniger 
geprägt wurden: Die Stüde von 1713—1729, die ich gewogen 
babe, ſchwanken zwifchen 8,41 und 8,68 gm, während der Münz- 
fuß 8,66 bejtimmte, jo daß hier aljo die Münzung faft durch— 

gehends unter dem vorgefchriebenen Schrote blieb. Am wichtigften ift 

aber das 2-Groſchenſtück, die 1729— 1740 in Berlin gejchlagene größte 
Silbermünze Preußens. Nach dem Münzfuße war fein Gewicht 
3,598 gm. Die in Berlin und Magdeburg 1713— 1740 gejchlagenen 
Stüde ſchwanken zwiichen den Grenzen von 3,31 und 3,87 gm, 
das gejegmäßige Gewicht liegt alfo wieder in der Mitte, der Spiel- 

raum nad) oben und unten ift der ſehr bedeutende von etwa je 7,8%/,, 

daher wir denn auch von der jehr ftarfen Ausfuhr der jchwerften 
hören werden. Die ftarken Differenzen rühren bier natürlich) von 

dem Juſtieren al marco ber. 

1) Buſſe, 1, $ 145. — Bon dem Fehlen eines Paſſiergewichtes, wodurch 
ja der $ipperei auch bedeutend Verſchub geleiftet wurde, jehen wir vorerft 

ganz ab. 

2) Die gejegmäßigen Gewichte der Münzen zeigt die Tafel V, Kolonne VI. 

Ih muß außerdem bemerken, daß ſich von 1701—1713 nur wenig nicht abgenußte 

Münzen fanden, die meiften der getvogenen aus der Zeit 1713—1740 ftammen. 

3), Zum Vergleich ſei hier angeführt, daß das Remedium im Schrot 1717 
in Öfterreich allgemein auf !/, oder 7/,%, für Taler, Y/g%/, für 15 Kr., 3/,% 

für 6 Kr., 19/, für Groſchen, 1/,0/, für Kreuzer gejegt wurde. Tauber, a. a. D. 

S. 280. Freilich fragt es ſich, ob es fo eingehalten wurde, wie denn überhaupt 

nod derartige Unterfuchungen für andere Staaten fehlen. 
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Ähnlich Stand es in Königsberg. Während die Tympfe gegen 
das Sollgewicht von 6,318 gm zwifchen 5,92 und 6,91, die Sechſer 
gegen das Sollgewicht von 3,49 zwifchen 3,02 und 3,69 gm ſchwanken, 
bewegte ſich das Gewicht der Düttchen, deren Münzfuß 1,68 gm 

feftjegte, zwifchen 1,45 und 1,79 gm.!) 

Bei den Heinen Scheidemünzen war es ähnlich, doch war die 

Gefahr de? Auskippens und Einfchmelzens bei ihrem geringen Silber- 
gehalt Klein, weil es fi nur in großen Mafjen gelohnt Hätte. Im 
Allgemeinen fann man fagen, daß ein abfichtliches WAbweichen vom 
Münzfuß zum eigenen Gewinn der Münzmeifter nicht vorkam, die 

vielen zu jchweren Münzen fprechen dagegen. Auf die Befolgung 
der gejegmäßigen Feinheit komme ich ſpäter. 

f) Das Sieden und Sceuern. 

Die ausgejchnittenen und juftierten Stüde hießen ſchwarze 
Platten, weil fie dur das Glühen und die anderweitige Be- 
handlung die Metaflfarbe verloren hatten. Diefe und den Glanz 
gab ihnen der Weißſud wieder. Dabei find zwei Behandlungs- 
arten zu unterscheiden. Bei der erften, die für Gold- und feine 

Silbermünzen angewendet wurde, galt es nur, die Oxydation und 
Unreinigfeiten zu entfernen fowie Glanz herzuftellen. 

Dazu brauchte man für Gold die Weißfarbe aus °/, Salpeter, 

Y, Wlaun, Y/, Salz oder die Goldfarbe aus Bitriol, Salmiaf, 

Grünfpan, Salpeter und Weineffig, in welcher Löfung die Platten 
gekocht wurden. Zum Weiffud der Silbermünzen nahm man Koch— 
ſalz und Weinftein. 

Die zweite Art gebrauchte man für die geringhaltigen Billon- 
münzen. Bier mußte das Kupfer aus der Oberfläche durch die 

Lauge ganz weggenagt werden, was man durd längeres Sieden 
erreichte. Darum mußten die fchwarzen WBlatten immer etwas 
jchwerer jein, al3 der Münzfuß verlangte, e8 wurde etwas mehr 

Kupfer zugejeßt. So z. B. waren die 2-Groſchenſtücke unter Friedrich 
Wilhelm I. 7 Lot fein, wenn fie weißgefotten waren, aber nur 
6 Lot 16 Grän als Schwarze Platten. Man nannte diefen größeren 

) Es jei hier wiederholt, daß zu obigen Wägungen nur unabgenußte und 
unbeichnittene Stüde genommen find. 



12 Erftes Kapitel. 

Kupferzufag die Vorbeſchickung.) Durd den Prägejchlag wurde 
die poröſe Silberdede feſtgedrückt; waren die Stüde aber einige 
Jahre im Umlauf gewefen, fo Hatte ſich das Silber der Oberfläche 

abgerieben, was etwa 2 Grän ausmachte, jo daß fie dann aljo 
wieder 6 Lot 16 Grän fein Silber hielten und 9 Lot 2 Grän 
Kupfer. 

Nach dem Weißſude polierte man die Gold- und ſchönen Silber- 
münzen Stüd für Stüd mit der Hand, die andern in einer ſich 
drehenden Scheuertonne mit Waffer und SKohlenftaub. Endlich 
wurden fie in einem Kupferbeden über Feuer und zur Vermeidung 
der Orydation unter Umrühren mit wollenen Tüchern getrodnet. 
Dann nannte man fie weiße Platten. 

g) Das Prägen. 

Die alte Hammerpräguug, bei der die Platte auf den 
feften Unterftempel gelegt, der Oberſtempel darauf gejegt und auf 

diefen mit dem Hammer gefchlagen wurde, fcheint in den preußijchen 
Münzftätten im 18. Jahrhundert nur noch jelten angewandt worden 

zu fein. In der Münze zu Cleve wurden die feinen Sorten bis 
1741 mit dem Hammer geprägt, damals entſchloß man fich, dafür 

ein Kleines Stoßwerk anzufchaffen, auch wurden aus Berlin einige 
Klippwerfe Hingejchict.2) 

Für kleine Sorten bis zum 2-Groſchenſtück inkl. nahm man 
das Klippwerk, das ſich dadurch von der freien Handprägung 
unterfchied, daß der DOberftempel in einem Rahmen jchieberförmig 

auf» und niederging; ein Man jaß vor dem Unterjtempel, Tegte 

die Platten darauf, hob mit einem Riemen den Oberjtempel und 
entfernte, nachdem ein anderer auf den Oberftempel geichlagen Hatte, 

die geprägte Münze. So wurden die Fleinen Sorten noch im 
fiebenjährigen Kriege und fpäter geprägt. Dieſes Verfahren war 
ein einfaches und jchnelles. 

I) In den öfterreichifchen Münzftätten brauchten jeit 1717 die Ylötigen Silber- 

münzen nur auf 8 Lot 3 Quenthen 3 Pfennig fein, die 8- bis 1lötigen um 

2 Pfennig weniger fein als der Münzfuß beftimmte, befchidt zu werden, da bei 

jenen faum 1 Pfennig, bei diefen 2 während des Weißſudes an Kupfer verloren 

ging. Inſtr. f. alle öfterr. Münzämter. Wien, 1. Juli 1717. Zauber, ©. 279. 

2) Tit. XXIV, 3, 4. 
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Sehr viel wurde im 17. Jahrhundert mit den jogen. Drud- 
werfen gearbeitet. Man unterjchied das Walzwerf und Das 
Tafchenwert. Beim Walzprägewerf waren auf die eine Stahlwalze 
die Haupt», auf die andere die Rückſeiten der Münzen eingravirt, 
durch beide Walzen wurde der Zain geführt. Da eine runde Fläche 
durch Walzen oval wird, jo waren die Münzbilder im entgegen- 
gejegten Sinne oblong auf die Walzen graviert, in Folge welcher 
Einrihtung fid) das der Längenachje der Walze nach oval gehaltene 

Bild freisrund abdrüdte.!) Natürlich mußten die forrejpondierenden 

Bilder genau aufeinander treffen, das fam aber nicht immer vor; 
außerdem war es jchwer, die in die Zaine geprägten Bilder genau 
auszujchneiden, man trifft auf viele Münzen, bei denen eine Seite des 
Gepräges weggelchnitten, Dagegen auf der andern Seite ein Stüd 
des ungeprägten Zaines oder des folgenden Stempeld mitgenommen 

it. Außerdem waren diefe Münzen gebogen, was man manchmal, 
aber auch nur unvollkommen, wie in Öfterreich, zu befeitigen juchte, 
indem man fie durch glatte Holzwalzen gehen ließ. Endlich konnte 
man jehr erhabenes Gepräge hiermit nicht geben, die fo hergeftellten 
Münzen waren leicht nachzumachen. Das Prägen ging aber ſehr 
ichnell und war billig; das Werk wurde meift durch Wafjer oder 

Pferdefraft getrieben. Die erjten Verſuche damit ſcheinen in Augs— 
burg, dann in Öfterreich gemacht worden zu fein. Im regelmäßigem 
Betriebe finden wir Drudwerfe unter Erzherzog Ferdinand (f 1595) 
in den Münzen zu Hall und Graz. Unter Kurfürjt Auguft prägte 
man damit in Sachſen, um 1600 in Berlin und Straßburg, ſeit 

1602 in Zellerfeld.) Noch 1732 wurden in Königsberg fir Die 
Scillinge Prägewalzen gejchnitten,?) und 1765 gebraudite man dieje 
Maſchine für die öfterreichifchen Heller. *) 

Mit dem Walzenftrediwerk, dem Drudwerf, dem Durchfchnitt 
und dem jpäter zu bejprechenden Stoßwerf, die alle um 1550 oder 

ı) Emft, a. a. O. S. 58. 

2, C. dv. Emift, a. aD. ©. 58, 59; R. Wuttle, a. a. D.; Nemalbt, 

a. a. O. ©. 4, 5; Hirſch IIL, ©. 91, 303; J. Ritter v. Bergmann in d. Numism. 

Ztſchr. V, Wien, 1875, ©. 247, 248; Tauber, a. a. D. ©. 236; €. Fiala in Ztichr. 

f. Numism. 24. 8. 1903, ©. 146. 

3) Zit. XVII, 5. 
*, Ernit, ebenda. 
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früher in Augsburg erfunden, aber nur ſehr allmählich in den ver- 
jchiedenen Ländern die alte Hammermünzung verdrängten, trat in 
der Münztechnif die mechanijche Arbeit an Stelle der Handarbeit. 
Hierdurch wurden, wie in jeder Induſtrie, zunächft eine Menge 

menfchliher Hände entbehrlich, und es erflärt fi) daraus der Wider- 
ftand der Münzer gegen die neuen Majchinen, der im Laufe des 
17. Zahrhunderts nur langjam überwunden wurde. Die Münz- 

meifter ließen ihre Lehrlinge jchwören, nie damit arbeiten zu wollen, ?) 
und als Kaiſer Marimilian II. in Böhmen das Drudwerk einzuführen 

beabfichtigte, wollten fie „die Trucker“ nicht für ehrlich halten. Auch 
ftritt man fi) darüber, ob die jo geprägten Münzen ebenfo richtig 
wären wie die mit dem Hammer bergejtellten.?) 

Daran zweifelte man auch noch jpäter. Ein höchſt bemerfens- 
wertes „Bedenken“ von 1677°) bejpricht nämlich die Vor- und 
Nachteile des Drudwerfes. Es geht daraus die wichtige Tatſache 
hervor, daß die Einführung des Druckwerks unter den damaligen 

Berhältniffen doch nicht ohne alle Bedenken war. Der ungenannte 

Berfaffer betont, daß die Hammermünzung mehr Leuten Unterhalt 
gewähre und viel richtiger im Schrot arbeite, weil jedes Stüd juftiert 
werde, während man bei dem fchnell arbeitenden Drucdwerf feine 

Zeit dazu finde und nur al marco juftiere. Die Ungleichheit der 
einzelnen Stüde rühre wieder von den nicht ganz korrekt gearbeiteten 
Wellenlagern der Stredwalzen her, wodurch dieje fich auf einer Seite 
mehr voneinander entfernten als auf der andern, der Zain aljo auf 
jener bider bleibe. Dagegen aber jeien die Prägefoften bedeutend 

1) Eine braunichweigiiche Nachricht, wahricheinlicdh vom Ende des 17. Jahr- 

hundert3 (Ar. Wolfenbüttel, Geh. Raths-Reg.Suppl. III, 735) jagt: „Wie das 

Drückwerk in Frankreich erfunden, jo haben fich die teutihen Münzmeifter und 

Münzohme folder Neuigfeit more solito ſehr widerjeget, auch von ihren Lehrlingen 

einen Eid abgenommen, daß fie niemals mit dem Balancier münzen wollten, 

welchem ide zufolge der Münzmeifter Hille fich auch heftig geiträubet, als er 

alldier mit dem Balancier prägen follen. Der damalige Wardein Angerftein aber 

hat darauf beftanden, worauf ſich Hille endlich accomodiret; jonften hat der igige 

Wardein und folglich die meiften Münzmeifter die Meinung, daß mit dem Hammer 

fein Stüd könnte tücdtig ausgepräget werden.“ Hille war 1689—1729 braun- 

ſchweigiſcher Müngmeifter. 

2) Geizkoflers Bedenken von 1607 bei Hirich III, S. 300. 

3) Hirſch V, ©. 81 ff. 
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geringer. Denn in derjelben Zeit würden auf dem Wege der Hammer- 
münzung 4000 Rtlr., mit Walzen und Drudwerf 10000 fertig, 
wozu noch fomme, daß man bei diefem 1Omal weniger Stempel 
verbrauche als bei der Hammerprägung, endlich würden die Stempel 
fauberer. Die größeren Koften der erften Anlage ließen fih in 

einem halben Jahre einbringen. Den Mifftand des mangelhaften 

Juſtierens müſſe man dur Anftellung "eines Juftierer® und Aus— 

jonderung der unrichtigen Platten bejeitigen. 
Der Berfaffer ift alfo doch mehr für das. Druckwerk, deſſen 

Vorteile ja auch fo groß waren wie die jeder andern Majchine 
gegenüber der Handarbeit. 

Für die größeren Münzen gebrauchte man jedoch damals jchon 
häufig eine Abart des Drucdwerkes: das Taſchenwerk. Die 
Taſchen find ausgebauchte Stahljtüde mit einem ftengelähnlichen 
Anſatze, fie haben die Form eines Pilzes; der Anſatz wurde in 
eine Mafchine eingeipannt, welche die genau gegenüber gejtellten 
Tafchen hin- und herbewegte!) Zwiſchen fie brachte man eine 
Platte. Der Vorteil vor dem Walzwerf war, daß beim Unbrauchbar- 
werden eines Stempels nicht die ganze Walze erneuert werden brauchte, 
daß ein genaues Aufeinandertreffen der Stempel leichter bewirkt werden 
fonnte und die geprägten Platten nicht aus den Bainen gejchnitten 
werden brauchten.) Zwar machte man auch hier die Gravierung oval 
oder ſchnitt die Platten oval aus und brachte fie mit der breiteren Seite 
zwiſchen die Stempel, aber man erhielt auch fo nur annähernd kreis— 

runde Münzen. Da diefe wie auch die mit dem Walzwerk geprägten 
Münzen wegen ihrer gebogenen oder nicht freisrunden Geſtalt nicht 
in das Rändelwerf gebracht werden konnten, waren fie dem Be— 
Schneiden ſehr ausgefegt. In Öfterreich meinte man 1726, wenn 
man die Siebenzehnfreuzer mit dem Walzen- oder Tafchenwerfe 
prägte, würden bald Millionen von Nachfchlägen eingefchwärzt werden, 
mit dem Stoßwerfe gehe es aber zu langſam und fei zu koftbar.®) 
Diefe Walzprägung war endlich bei den Falſchmünzern fehr beliebt, 
weil fie jo geräufchlos von ftatten ging. In ſterreich wurde 

i) Ernft, ebenda, ©. 59. Statalog der Münzen- und Medaillen-Stempel- 
Sammlung des K. K. Hauptmünzamtes in Wien. I. Bd. Wien 1901, ©. 8ff. 
Dajelbft auch Abbildungen. 

2) Nach Ernft wurden freilich auch hierbei ganze Zaine durchgelaffen. 
8) Hirih IV, Nr. 22, 
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mit Tafchenwerk feit Ferdinand III. geprägt und noch 1754 ge— 
brauchte man es dort für die Dreifreuzerftüde; in Steiermark wurde 
es erſt 1700 eingeführt.) Im Franfreih war Nifolas Briot 1617 
für deifen Gebraud, drang damit aber nicht durch.) In Klaus- 
thal benußte man das Tafchenwerf für die 4- und 2-Mariengrofchen- 
ftüde bis etwa 1755, die ſeitdem dort mit Klippwerfen geprägt 
wurden.) Auch in Süddeutſchland arbeiteten Zafchenwerfe noch 
in den fünfziger Jahren. In Celle und Preußen wurden fie 1705 
verboten.?) 

Die Hammerprägung und das Klippwerf hatten zwar fenf- 
rechten Prägejchlag, aber e8 waren befonders bei größeren Münzen 
mehrere Schläge nötig, was Kraft und Zeit Eoftete, oft eine Doppel- 
prägung zur Folge hatte oder bei nicht ganz jenfrechter Stellung 
des Oberſtempels ungenügende Ausprägung der einen Münzhälfte. 
Alle diefe Übelftände wurden befeitigt durch eine Maſchine, die 

unter den Namen Spindelwerf, Stoßwerf, Anwurf, Balancier 
befannt ift. Der Oberftempel wird durch eine Spindeljchraube auf- 
und niedergeführt, die Spindel iſt oben in einen zweiarmigen 21/, 
bis 31/, m langen horizontalen Hebel eingefchraubt, der an beiden 

Enden fefte Schwunggewidhte von 20, 30 und mehr Kilogramm 
Schwere trägt. Der Hebel wurde durch 2—12 Menjchen horizontal: 
freisförmig bewegt. Der Vorteil war vor allem der ſtets gleichmäßige, 

jehr energifche, dabei aber allmählich federnde Stoß, der Anwurf; 
immer, auch bei großen Medaillen, genügte ein einziger. Der Mann 
am Unterftempel führte die Platten mit dem Zubringer, einem 
metallenen horizontalen Arm, auf den Stempel. Die Mafchine er- 
forderte wegen der ftarfen Erfchütterung fefte Fundamentierung in 

Kellern oder Erdgejchoffen und geftattete etwa 30 Stöße in der Minute. 
Nach den neueften Forſchungen von de Vaifjiere und Mazerolles) 

icheint e8 nunmehr gewiß, daß der Balancier um die Mitte des 

1) Tauber, ©. 236. 
2) Deux quarts de ronds d’acier, gravez des caracteres de l’espece de 

monnoye que l’on vent marquer. H. Poullain, traitez des monnoyes. Paris 

1709, ©. 285. 

3, Calvör, a. a. O. 
#4) Celliiches Edikt v. 27. April 1705. Archiv Wolfenbüttel, G. R. R. 729b 

und Beil. Nr. 20. 
d) P. de Vaiſſière, la döcouverte à Augsbourg des instruments mécaniques 

du monnayage moderne etc., Montpellier 1892. — 4. de Witte, notes sur 
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16. Jahrhunderts in Augsburg erfunden worden ift. Dort hatte, 
wie der franzöfiihe Gejandte am Hofe Karls V. 1550 feinem 

Souverän berichtete, ein Medailleuer — es war der Goldjchmied 
Marr Schwabe — die Stredwalzen, den Durchſchnitt und den 
Balancier erfunden. König Heinrich II. erwarb die Erfindungen 
für 3000 Dufaten und ließ fie in Paris benugen. Während auf 
dieje Weife die Medaillen hergeitellt wurden, griff man, wahrfcheinlich 
wegen des Widerftandes der Münzer, für die Münzen bald wieder 
zum Hammer. Erft als der Mebdailleur Warin die Majchinen ver- 
bejjert hatte, und der Kanzler Seguier für fie eintrat, ließ man die 
Hammermünzung fallen, die 1645 verboten wurde. 

In England fol die Königin Elifabeth 1563 nach einer Probe 
die Münzprefje verboten haben. In den ſpaniſchen Niederlanden 
reichten die Verſuche der Mafchinenarbeit bis 1610 zurüd, der 
Widerftand der Münzergenoffenichaft dagegen war aber fo ftarf und 
nachhaltig, daß erit 1692 die Handarbeit endgültig aufgegeben 
wurde.!) 

Bei all dieſen Angaben iſt nur ſchwierig zu entſcheiden, ob es 
ſich um eine Walzenpreſſe oder einen Balancier handelte. Daß im 
16. Jahrhundert der Balancier erfunden und ſeitdem mit ihm geprägt 
wurde, kann wohl als ſicher gelten. Aber wenn in den Urkunden 
jo oft von dem Druckwerk oder der „presse A monnaier* geſprochen 
wird, jo möchte ich darunter eher die Walzenpreffe verftehen. Wurde 
in Frankreich 1723 ein Jetton gejchlagen, der auf der Nüdjeite das 
Bild eines Balanciers trug,?) jo ſcheint dieſes doch darauf Hinzu- 
deuten, daß die Majchine dort damals doch wohl ſchon allgemeiner 
in Gebraud; war. 

introduction de la presse à balancier dans les Pays-Bas espagnoles in La 

gazette numismatique IV, 1-4, Brurelled 1899, 1900. — F. Mazerolle, notes 

sur l’inventeur des procédés me&caniques ete. in Comte de Castellane et Adrien 

Blanchet, congrès international de numismatique r&uni à Paris, en 1900, 

Paris 1900, ©. 400-402. Die älteren Angaben und Vermutungen über den 

Erfinder des Balanciers bei Le Blanc, Praun, Braunjchw.-Lüneb. Münzlabinet, 
$ 24; Berry, &tudes et recherches I, 520, 521; 9. Hoffmann, les monnayes 

royales, p. 114, 115 jind demgemäß zu verbefjern. 

i) Mitte, notes, p. 9, 54. 

2) Witte, a. a. D. ©. 69ff. u. Abbildung. 
Acta Borussica. Munzweſen 1. 2 
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-Eine allgemeinere Anwendung des Stoßwerfs vor dem Ende 
des 17. Jahrhunderts in Frankreich, den Niederlanden, in Deutjch- 
land fowie überhaupt in Europa möchte ich daher, foweit e8 Die 
Prägung von Münzen betrifft, nicht behaupten. 

Praun fagt,!) nachdem eine 1575 geplante Einführung des 
Stoßwerfes auf dem Harze wegen der hohen Kojten unterblieben 
war, habe Lazarus Gottfried Lauffer e8 1670 zuerjt wieder nad) 
Deutſchland und der Münzdirektor Heinrich Bonhorft es 1674 nad) 
dem Harz gebradt. Seitdem war es dort, um 1690 in Braun- 
ſchweig und wohl auch in Berlin im Betriebe.) Nachdem in Wien 
um 1700 die größeren Sorten mit QTafchen-, die fleineren mit 

Walzwerfen geprägt worden waren, plante man dort feit 1712 die 
Einführung des Stoßwerfes in allen öſterreichiſchen Minzftätten, 
aber erjt feit 1715 wurde es in Kremnitz, 1716 in Wien, feitdem 

allmählih in den andern Münzen eingeführt.) In Cöln war der 
Balancier vielleiht jchon 1689, ficher jeit 1700 in Gebraud, ein 

Walzen- oder Tajchenwerf jcheint man dort nie benußt zu haben.*) 
Erſt 1743 finden wir ihn in Bellerfeld, 1755 in Venedig. 

Faſſen wir noch einmal zujfammen, wie die Prägung in den 
preußiſchen Münzftätten geſchah, jo bezeichnet die Wende des 17. zum 

18. Jahrhundert den Übergang von der Hand- zur Majchinenarbeit. 
1684 finden wir in der Berliner Münze alle die genannten Inftrumente 
vereinigt:?) Die jämmtlihen Geräte für die Hammerprägung, ſo— 
dann ein Walzen» und zwei Tafchenprägewerfe, zwei Klippwerke 
und ein großes Drudwerf von Meffing, das nad) Minden kam. 

Bis 1702 wurden nod ein Klippwerf, ein großes eifernes Drud- 
werf, aber auch drei Tajchenwerfe und manche Gerätfchaften zum 

ı) Münz- u. Medaillenfabinet $ 24. 

2) Die brandenburgifchen Inventare des ausgehenden 17. Jahrhunderts und 

auch jpätere führen nur Drudwerfe auf, aber in Berlin wurde diefer Name auch 

für Stoßwerfe gebraudt. Da jeit 1705 die Tajchenmwerfe verboten waren, fönnen 

unter den Drudwerfen nur Stoßwerfe verftanden fein; die ebenen und Freisrunden, 

ihönen und gerändelten Münzen fchließen eine Herſtellung durch Tafchen- oder 

Walzwerfe auch aus. ©. auch Nr. 20 und 41, 8 7. 

3, Newald, a. a. D. passim. 

9 P. Joſeph, Die Münzftempel und Bunzen in d. Hiftoriichen Muſeum der 

Stadt Cöln. Numism. Ztichr. XX, Wien 1888, ©. 99, 

5) Inventar dv. 4. Dftober 1684. 
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Handprägen angefchafft.) Da 1705 die Tajchenwerfe verboten 
wurden, jo benugte man die vorhandenen zum Walzen der Platten, 
während die feitdem genannten Drudwerfe Balancier$ waren. In 
dem Inventar von 1719?) findet man zwar noch die alten Hand— 

prägegeräte, nad) dem Bericht des Münzmeijters?) ift damals aber 
nur noch mit Stoß- und Klippwerf gearbeitet worden. — 

Noh ein Wort über die Abfälle. Im früherer Zeit Hatte 
man wenig Wert auf fie gelegt und ihre Nugung dem Münz- 
meifter überlaffen. Mit den FFortichritten der Technif und Chemie 
wurde es aber möglih, aus den Abfällen das darin enthaltene 
Edelmetall in immer intenfiverer Weije auszuicheiden. Dieje Abfälle 
nannte man die Münzkrätze; fie bejtand zunächſt aus den Reſten, 

welche in den Schmelztiegeln zurüdblieben, fei e8 auf deren Ober- 
fläche, fei es, daß fie in fie jelbft Hineingedrungen waren, ebenjo in 
den Supellen, in denen probiert, fowie den Teſten, in denen ge» 

ihieden wurde. Dieſe Gefäße wurden zerftampft und zerinahlen 

und auf den Hütten das darin enthaltene Edelmetall wie der Aus- 
drud lautete „zu gute gemacht.“ Sodann gehörten zur Krätze die 
Feilſpäne vom Juftieren und Rändeln und die im zum Sud ver- 
wendeten Borar enthaltenen Edelmetallreite,*) endlich der Kehricht 
der Münzftatt. Wie bedeutend diejer letztere war, ergibt fich daraus, 
daß man um 1780 annahm, daß er in einer Silberwerfitätte, wo 

4 Gefellen arbeiteten, in einigen Jahren 200 Rtlr. betrüge.?) Bei 
einer Probemünzung, die vom 25. bis 29. Dftober 1743 in Berlin 
vorgenommen wurde, vermünzte man 36 ME., 9 L., 28 Sarat, 
8/, Grän fein Gold und 1 Lot fein Silber zu 1533 Stüd guten 
Dufaten und 86 Stück Ausſchuß.) Der Abfall war dabei 

Feilfpäne, Rändelfräge, en 41/, Lot 
Körner aus dem Tiegel . . . . u 

4/5 Lot. 

») Tit. XXXIX, 1. 
2) Mr. 42. 
3, Nr. 41. 

* Die Krätze des Edelmetallfinirens auf den Hütten bejpreche ich hier nicht. 

5) Halle, a. a. D. 1, ©. 65. 

6) Tit. XLI 1. 
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Diefes Feingold wurde fofort in der Münze zu gut gemacht, 
während 1°/,; Lot als verlorener Abgang berechnet werden mußten. 

Die Krätze mußten die brandenburgiihen Münzmeiſter ſchon 
1572 dem Kurfürften berechnen,!) und die Münzordnung von 1667 
beftimmte genau, wieviel der Abgang betragen durfte und daß die 
Krätze Eigentum des Kurfürften fei.2) Eine Berechnung derjelben 
habe ich zuerft 1683 gefunden.) Später wurde der Krätzgewinn 
wieder den Müngmeiftern gelaffen, erft unter Friedrich d. Gr. ihnen 
dieje Nebeneinnahme endgültig abgenommen. 

2. Die Münzbeamten (1682—1740). 

Man weiß, daß die Selbftändigfeit der Zünfte, die jchon 
längſt viel mehr geſchadet als genußt Hatte, in den dreißiger Jahren 
des 18. Jahrhunderts nad, vielen Kämpfen bejeitigt wurde. Bei 
weiten nicht jo jchwierig war die Neuorganifation des Münz— 
perjonals, die im 17. Jahrhundert vor ſich ging und bei der es ſich 
weniger um jozialpolitiiche als um technifche Veränderungen handelte. 
Denn eine Zunft bildeten weder die Münzmeiſter, noch gab es 
eine fo ftreng organifierte Bereinigung der Münzgefellen wie in den 
Gewerfen. Seit jeher waren die Münzmeifter wohlhabende Leute 
und meift auch Münzpächter und Geldwechsler gewejen. Wer diejen 
Poſten annahm, mußte viel Kapital befigen und dadurd war diefer 
Beruf in erfter Linie von dem der Handwerker verjchieden: Der 

Münzohm konnte nit Münzmeiſter werden, wie der Tuchmacher— 
gefelle Tuchmachermeifter. Die Münzmeifterftellen blieben Anfangs 
den Minifterialen, jpäter wohlhabenden Gejchlechtern vorbehalten. *) 
Wie wenig man daran dachte, diefe Poſten durch Zunftzwang zu 
fefleln, erhellt auch daraus, daß wir im 13. und 14. Jahrhundert 

!) Bahrfelbt, II, ©. 222, 432. 

2, Mylius, IV, 1; 13. Juni 1667, Art. 7. 

3, Am 4. September 1683 berechnete Müngmeifter Schneider, daß die Krätze 

vom 24. November 1682 bis zum 20. Juni 1683 110 Bruttomarf mit Feinheit 

6 Lot 8 Grän betrug, alſo 44 Marl 4 Lot 16 Grän fein, was, die Mark zu 

10 Atlr. 14 Gr. gerechnet, 468 Rtlr. 22 Gr. Reingewinn ergab. R. 9, 

TT 12. 

9) W. Sombart, Der moderne Kapitalismus, I, Leipzig 1902, ©. 254, 302 

nad) dv. Maurer, Geich. der Städteverfaffung in Deutichland, I, 298 ff. 
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in vielen deutſchen Orten Italiener als Münzmeiſter finden.!) 

Wenn dann ſpäterhin die Münzmeiſter ihre Kinder oder Verwandte 
zu Nachfolgern zu machen wußten, jo war von einer zunft- oder 
gildemäßigen Verfaſſung hier doc gar feine Rede. Es wurde zwar 
im Anfange des 17. Jahrhunderts viel davon gejprochen, auch unter 
ihnen eine Zunft oder Bruderjchaft aufzurichten, aber es fam nicht 
dazu;?) die allgemeine Zeitftrömung ging vielmehr in einer ent- 
gegengejegten Richtung. 

Wenn auch die Münztechnit mit der Aufnahme der neuen 
Injtrumente, wie der Walzen und des Balanciers, nicht ihr Mafchinen- 
zeitalter im modernen Sinne antrat, denn das begann aud für fie 
nicht vor dem Ende des 18. Jahrhunderts, fo vollzog ſich doch im 
17. Jahrhundert jener von ung erwähnte Übergang von der Hand- 

zur mechanifchen Münzung. Dabei mußten zum Teil jene wirt- 
ichaftlichen Änderungen eintreten, die für die Handwerker erft 1/, Jahr- 
hunderte jpäter begannen. Indem ftatt des Ausschlichtens mit dem 

Hammer Walzen und Stredbanf, ftatt des Ausjchneidens der Platten 
mit der Schere ein Stanzwerf, ftatt der Hammerprägung Walz- 
oder Stoßwerf in Anwendung Famen, wurden eine Menge Hände 

entbehrlich.) Wenn wir auch bis jegt mur für einige Länder von 
dem jehr begreiflichen Widerftande der Münzer gegen dieje Inftrumente 
Nachricht Haben, jo wird doch ein folcher überall fich geltend ge- 
macht haben. 

Der Übergang von der Hand» zur mechanifhen Münzung 
vollzog fi) in Brandenburg um die Mitte des 17. Jahrhunderts. 

"Wie wir zeigten, waren dort Walzen und Stredbanf ſchon vor dem 
dreißigjährigen Kriege eingeführt worden, während ein Drudwerf 
erft 1669 aufzuftellen geplant wurde.) In der Münzordnung von 
16675) wurde gejagt, daß, da man ſich „des koftbaren und lang- 

1) Sombart, ebenda, ©. 249 und Al. Schulte, Geſch. des mittelalterlichen 

Handels u. j. w., I, Leipzig 1900, ©. 328 ff. 

2) Hirſch, III, ©. 188, 266, 304, 343, 354, 359. 
3) 1681 erflärten die Generalmüngmeifter der ſpaniſchen Niederlande, man 

würde nad Einführung der Münzmaſchinen in Brabant ftatt 105 nur 25 Arbeiter 

nötig haben. Witte, notes, p. 34. 

* Kontrakt mit Obermüngdireltor Gilli, Berlin, 1, Oft. 1669. R.9, 854. 

5) Mylius IV, 1; 13. Juni 1667, Art. 3, 
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jamen Hammers der Reichsohmen“!) nicht mehr bedienen wolle, der 
Wardein?) in der „heutigen Münzart“ gründlich erfahren fein müffe. 
Bis zum Tode des Großen Kurfürften war diefe Entwidelung zum 
Abſchluß gebracht: der Münzmeifter als Leiter der Miünzftätte, unter 
und neben ihm einige Rechnungs und Kontrollbeamte, Graveure 
und nur wenige Arbeiter waren ftändig angeftellt, während die Be- 
dienung der Ofen und Mafchinen fowie einige Verrichtungen, zu 
denen weiter Handarbeit nötig war, wie das Juftieren und Zählen, 
von Leuten bejorgt wurden, die lediglich um Tagelohn arbeiteten. 

Ihre Anftellung war Sache des Münzmeifters. Wie aus der früher 
erwähnten Urkunde über eine Probedufatenmünzung von 1743?) 
hervorgeht, brauchte man fie durcheinander zu verjchiedenen Mani- 
pulationen. Es waren damal3 5 Arbeiter tätig, von denen 3 für 
die Stunde 6 Pfg., einer 7 Pig. und einer 1 Ggr. befam; dieſer 
höchitbezahlte erhielt no 6 Gyr. für die Woche. Während ber 
Perioden, da die Münze ftille ftand, befamen dieſe Leute wohl hie 
und da Wartegelder, doch war das meift Sache des Münzmeiſters; 
die Regierung ließ fih auf Zahlung derjelben nur ausnahmsweije 
ein. Man kann annehmen, daß die unbefchäftigten Arbeiter fich bei 
Sclofjern, Schmieden und Juwelieren Verdienſt fuchten. 

Viel weniger beeinflußt von jenen Neuerungen wurden die 
Münzbeamten. 

Als mit dem Erjtarfen der territorialen Gewalten in Deutjch- 
land die Städte eins nad) dem andern ihrer Hoheitsrechte verloren, 
ging aucd das Münzrecht und die Münzpflicht zum größten Teile 
von ihnen auf die Fürften über, was in Brandenburg am Ende 
des 15. Jahrhunderts gejchah.*) Leicht wurde es den Regierungen 
ebenjowenig wie früher den Städten, eine genügende Kontrolle ihrer 
Münzftätten auszuüben. Denn die Kenntnis der eigentlichen Münz- 
kunſt bejchränfte ich auf die Müngmeifter und Wardeine, die beftrebt 
waren, diejelbe geheim zu halten, fowohl um häufige Unredlichkeiten 
zu verdeden als aud ihren Kindern und Verwandten, denen fie 

I, Offizieller Titel der Münzer. 

2) Damals BVorfteher der brandenburgiichen Münzftätten. 

3) S. ©. 19. 
+ ©. Schmoller, Das Merkantilinftem in feiner hiftor. Bedeutung; in deſſen 

Jahrbuch VIII (1884) und in „Umrifje und Unterjuchungen“, Leipzig 1898, ©. 24 ff. 
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ihr Können beibrachten, ein ficheres und fonkurrenzfreies Einkommen 
zu verjchaffen. Es ift dafür höchſt bezeichnend, daß wir bis in Die 
neuere Zeit Miüngmeifterfamilien treffen, deren Angehörige den ver- 
ichiedenften Fürften und Städten dienten. Dazu fam, daß feit dem 

16. Jahrhundert faft alle Münzbeamten von Nord- und Dftdeutjch- 
land, auch der flawijchen Länder aus der Münzmeifterjchule des 
Harzes hervorgegangen find.!) 

Darin liegt eben die Urfache, warum diefe Leute jo lange, bis 
ins 18. Jahrhundert hinein, Privatunternehmer blieben: es mangelte 

der Regierung an technifch-gefchulten Kontrollorganen. Auf die fehr 
oft vom Reiche verbotene Verpachtung der Münzftätten war man 
doch immer wieder zuridgefommen, weil man fi) fo die Kontrofle 
jparte. Das moderne Beamtentum entftand erjt jeit der Nefor- 
mationdgeit, jeit der auch erft die regere Geldwirtichaft eine Münz- 
politit größeren Stiles nötiger machte.) Damit fingen die Staaten an, 
dieſe Münzpolitik Höheren Beamtenfollegien zu übertragen und Die Münz— 
meifter immer mehr auf die Technik zu bejchränfen. Solche Beamten 
fonnte man aber wegen der erwähnten fchwierigen Kenntnis des 
finanziellen und münztechniſchen Details nur allmählich heranbilden. 

Auch in Brandenburg lag es an dem Mangel an Kontroll» 
organen, daß man noch im 17. Jahrhundert zu feiner geordneten 
Münzverwaltung fam; man mußte fich Leuten, wie dem betrügerifchen 

Münzdirektor Gilli,d) die nur auf ihren Privatvorteil bedacht waren, 

I, Die rheiniſche Goldausprägung im 15. Jahrhundert lag zum großen 

Teile in den Händen einer familie: Seit 1418 hatte Voß von Winterbady die 

Münzftätten zu Frankfurt und Nördlingen, feine beiden Söhne die zu Koblenz, 

Dberwejel,. Offenbah, 1424 erhielten die Gebrüder Voß und ein Gerit Die 

Etzelburger (Kt. Joſeph, Goldmünzen im 14. und 15. Jahrh., Arch. des Ber. ſ. 

Geſch. u. ſ. w. in Frankfurt a. M., N. %. VIII, 62) Im 16. Jahrhundert waren 

Mitglieder der Familie Hurer Münzmeifter in Stendal, Walded, Bromberg, 

Eimbed, Göttingen, Magdeburg, — der Familie Laffert in Goslar, Driefen und in 
Polen, — der Familie Mühlrad in Braunjchmweig, Paderborn, Berlin, — der 

Familie Pfahler aus Eichftädt in Holftein, Emden, Saalfeld, Ols, Detmold, Marburg, 

Nordheim (Köln), Wardeine in Berlin, Halle, Quedlinburg (Bahrfeldt, brandenb. 

Münzweſen, 1895). — Endlich jei an die 3 Tympf in Polen und Königsberg 

(Kirmis, poln. Münzweſen) im 17, Jahrh., und aus dem 18. Jahrhundert an die 

vier Hafter in Hildesheim, Mainz, Lübeck und Strelig (Berlin) erinnert. 

2) Schmoller in Acta Bor., Beh.-Org. I, ©. 5öff. 
3) Über Gilli ſ. Kirmis, S. 171-175 und F. Friedensburg, Schlefiens 

neuere Münzgeich., S. 146—151, 180, 192, 
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anvertrauen. Erſt Knyphauſen war ein Minifter, der etwas von 
diefen Dingen verftand und dem e3 gelang, durch Feititellung von 
Etats, Beauffihtigung des Edelmetallhandels und Erteilung 
detaillierter Inftruftionen Ordnung und Sicherheit zu Schaffen. Eine 
feiner erften Amtshandlungen nah Eintritt in brandenburgijche 
Dienfte im Jahre 1682 war die Ordnung der Münzverwaltung. 
Da die damals erlafjenen Inftruftionen für die des 18. Jahr- 
hunderts maßgebend blieben, müffen wir auf fie zurüdgreifen. 

Un der Spike der Münzjtätte ftand der Münzmeifter, der in 
erfter Linie für Einhaltung des Münzfußes verantwortlid) war und 

deshalb auf die Münzen die Anfangsbuchftaben feines Namens prägte. 
Am 23. November 1682 wurde für die Münzftätte zu Cöln a. d. 
Spree der Halberftädter Wardein Lorenz Chriftoph Schneider mit 
einer von Knyphaufen entworfenen Inftruftion angeftellt.) Das 

ganze Münzwefen reffortierte damals von der Amtskammer, mit der 
Schneider über alle wichtigen Fragen fich zu vereinbaren hatte. Für 
die Anſchaffung des Silbers follte er nicht mehr ganz allein forgen, 

fondern mit dem Wardein und Kaffierer zufammen. Das Metall 

hatte er zu mischen, der Wardein es zu probieren, der Münzjchreiber 
den Gehalt zu buchen. Tiegel- und Stodproben?) waren mit einem 
verfiegelten Zettel, der die Summe und das Datum der Fertig: 
ftellung des Werkes trug, in der Fahrbüchſe aufzuheben. Er und 
der Wardein zählten die fertigen Münzen, jchieden die untauglichen 
aus, verzeichneten diefe und die guten mit dem Müngzjchreiber. 

Ein Hauptpunft war doc, daß der Müngzmeifter, wenn aud) 
unter Beihilfe des Wardeins und Kajfierers, die Silberlieferung zu 
bejorgen hatte, woburd ein bedeutender Nebengewinn zu machen 
war. Die Gebühren waren einer jo wichtigen Stellung auch jo 
wenig entiprechende — Schneider erhielt freie Wohnung und 300 Rthlr. 
jährlih?) — daß die Afzidenzien eine unumgängliche Zulage waren, 

um einen guten Münzmeifter feftzuhalten. Schon vor vielen Jahr- 
hunderten Hatte man die Silberlieferung des Münzmeifters als den 
wunden Punkt erfannt, an dem eine geordnete Münzverwaltung 

OHM. 1. 
2) Über Stodproben |. ©. 26, 27. 
3) Der frühere Wardein Liebmann, der in Berlin ald Münzmeifter fungiert 

hatte, erhielt „Deputatftüde” und Futter für 2 Pferde, ftatt ihrer wurde Schneider 

am 15. Oftober 1688 eine Zulage von 62 Rtlr. aus den Münzgefällen bewilligt. 
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bejonders franfte; fo war 3. B. 1423 in der ſchwäbiſchen Münz- 
fonvention!) den Münzmeiftern die Lieferung abgenommen; wegen 
der Ichwierigen Kontrolle und des Mangels dazu fähiger Perſonen 
waren die Münzmeifter aber doch immer wieder die Beichaffer diejes 
Materiald und dann Pächter der Münzftätten geworden, jo oft das 
auch vom Reiche verboten wurde. Es fam im 17. Jahrhundert 

dadurch ftellenweife zu ganz heillofen Zuftänden. Leute wie jener 
berüchtigte Gilli reiften umber und hielten fi als Müngmeifter in 
einem Lande fo lange auf, bis fie den Fürſten durch betrügerijche 
Herabbringung des Münzfußes jo im Anjehen und Bermögen ge= 
ihädigt hatten, daß es nicht mehr verborgen bleiben konnte, worauf 

fie bei Zeiten mit vollen Tafchen fih aus dem Staube machten. 

In der Tat ift das bramdenburgifche Münzweſen vor dem Eintritte 
Knyphauſens an ſolchen Mifftänden gefcheitert. 

Sie find num dur ihn endgültig bejeitigt worden. Das 
auszuprägende Quantum wurde von der Regierung beftimmt, durch 
die mit den Müngmeiftern geichlofienen Sontrafte?) wurde der 
Schlagſchatz feitgejeßt, der fich je nach dem Silberpreife richtete, 
eine genaue Münzfoftenberehnung war abzulegen, jelbjt über den 
Gewinn aus der Münzfräge verlangte Knyphauſen Nachweiſungen. 

Dennoch blieb noch manches zu bejjern. Wenn auch die 
Kontrafte erkennen lafjen, daß man beftrebt war, große Silberan- 
fäufe dur Kommilfionen zu beforgen, jo machte man es doc) dem 
Münzmeifter zur Pflicht, nach beiten Kräften mit dafür zu forgen 
und gefland ihm den Handfauf, d. h. den Kauf des täglich ange- 
botenen Silbers meift ganz zu. Und es jcheint auch, daß die Be- 
rechnung der Kräße bald wieder fallen gelaffen und dieje Eigentum 
der Münzmeifter wurde. Dadurch aber, daß der Münzmeiſter Silber 
und andere Materialien einfaufte, blieb er ein Privatunternehmer 

und auch durch die Zugutmachung der Krätze wuchjen feine Neben: 
einnahmen. Er brauchte nur einige Lieferanten durch fchnellere Be- 
zahlung und größere Abnahme zu bevorzugen, fo drüdten fie wohl 
ein Auge zu, wenn er ihr Silber etwas weniger fein tarierte als es 
in der Tat war und das jo gewonnene Plus dann in ber Sräbe 

1) Günter, Münzweſen in d. Grafſch. Würtemberg. 

2) Münzfontralte von 1681—1689 in Gen.-Dep. LXX, 1. Der Schlag- 

ſchatz wird hier für jeden Kontrakt ganz genau feſtgeſetzt. 
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verfhwinden ließ, ganz abgefehen von einer Unmenge anderer Kniffe, 
durch die man die Lieferanten betrügen fonnte. Schneider Hat in 
der Tat, auf welche Weiſe wiffen wir freilich nicht, ganz erhebliche 
Summen zu gewinnen gewußt.!) 

Über die andern Beamten der Münze hatte er die Aufficht, 

er Stellte die Arbeiter an und ließ fie durch den Kaffierer aus dem 

Miünzgewinn ablohnen; Unredlichkeit und Nachläffigkeit Hatte er der 
Amtskammer zu melden und diejer die Ertrafte und Rechnungen zu 

übergeben. Außerdem fungierte er als deren Hauptberater in münz— 
politijchen Angelegenheiten, achtete auf fremde Sorten und probierte 

fie; er hatte die ganze Art der Münzverwaltung, den Münzfuß, das 
Quantum der auszuprägenden Sorten in fteter Überlegung zu halten, 
er war zugleich ein Organ des Staates und der Bolfswirtichaft,?) 
alfo feineswegs nur technischer Münzmeiſter, fondern vertrat aud) 
die Stellung, welche die ſpäteren Generalmünzdireftoren einnahmen. 
Im Jahre 1701 gab er feine Münzmeiltergeichäfte ab, behielt aber 
feine Charge als Münzfommiffar, wozu er 1700 ernannt war. 

Über die Tätigkeit des Wardeins, das Probieren, ift hier nichts 
Bejonderes zu jagen, da diefe Kunft nichts den preußiichen Münz- 
ftätten Eigentümliches hatte. Das Erforderliche findet man in vielen 

Handbüchern damaliger Zeit.?) 
Wir wollen hier nur erwähnen, daß der Wardein vor allem 

für die Beſchickung, d. 5. die richtige Miſchung der Werke ver- 
antwortlich war. Er Hatte deshalb die Tiegelprobe aus dem fließenden 
Metall und nad) vollendeter Münzung die Stodprobe zu nehmen, 
fie zu prüfen und in die Kahrbüchjet) zu legen. Die Stodprobe 

1) S. S. 20. 
2) ©. auch H. Tauber, Zur Geich. des ſteieriſchen Münzweſens. Numism. 

Beitichr., 24. Bd., Wien 1892, ©. 191, 192. 

3) Vor Allem ijt zu nennen das berühmtefte Probierbuch des 18. Jahr- 

hunderts: oh. ‚Andreas Gramer, elementa artis docimasticae, Lugd. B. 1739, 

2 voll., in deutſcher Überjegung von E. E. Gellert, 2. Aufl., Leipzig 1766; neu 

bearbeitet von F. U. Göttling, Leipzig 1794. — Ferner: (3. Eh. Hirſch) Eröfinetes 

Geheinnis der praftiihen Münzwiſſenſchaft, Nürnberg 1762; Koh. Sam. Halle, 

Werkftätte der heutigen Künfte, I, Brandenburg und Leipzig 1781; Krünig, Enchflos 

pädie, Artikel „Probierkunſt“; endlih C. v. Emit, a. a. D. 

) Die uriprüngliche Bedeutung des Wortes vär, väre ift „heimliches Lauern 

Aufpaſſen“, eine abgeleitete „Gefährdung“ und „Strafe bei faljhem Maß, Gewicht‘ 

und Münze“. Im 15. Jahrhundert heit es in den Wardeininftruftionen oft, der 
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beftand aus fertigen Münzen. 1701 wurde beftimmt, daß ein viertel, 

ein halb und ein ganz geprägtes Stüd von jedem Werf als Stod- 
probe zu verwahren jei.') Später wählte der Münzrat (Flottwell 
und Krug dv. Nidda) von jedem fertigen Werfe ein Stüd aus und 
verwahrte es, bis die Oberrechenfammer die Probierung diejer Stod- 
proben anordnete.?) 

Die Inftruftion für den Wardein Strider?) ift im Wejent- 

lihen diejelbe wie die für alle Wardeine, denn deren Tätigkeit 

fonnte fich doch im Laufe der Zeit, abgefehen von der Technif des 
Probierens, viel weniger ändern als die der Münzmeiſter. Der 
Wardein follte immer ein Sontrollenr des Münzmeifters fein, er 

durfte ihm alfo nicht unterftehen oder von ihm abhängen. Ja man 
hat jogar von ihm verlangt, er ſolle der Feind des Miünzmeifters 
fein.*) In der Tat war er das aber doch jelten. In Brandenburg 

und Preußen waren die Stellen der Wardeine Borftufen zum Münz— 
meifterpoften; wenn es auf eine wichtige PBrobierung anfam, wurde 
fie von beiden Beamten vorgenommen und auch die Pflicht des 
Wardeins, die täglich gemünzten Stüde zu probieren, brauchte ihn 

Wardein folle beim Nichtüberichreiten des feftgefegten Nemediums „sunder fare“ 

bleiben. Das Remedium wurde fpäter aud mit far, fare bezeichnet. So 

wurde für die brandenburgiſchen Grojchen 1527 „ein halb quentin inn das 

remedium oder „inn die fhar“ zugeftanden (Bahrfeldt, II, ©. 467). Vare hieß 

ferner fo viel wie Unterjuchung des Münzfußes und varen war gleich prüfen. 

Eine Stettiner Urfunde 3. ®. jagt: „uns und unsen erven to beholden de vare 
over dat witte geld“, und in einer Urkunde Markgraf Ludwigs von Brandenburg 

von 1343, die neun Bürgern der Städte Kyrig und Stendal die Münze verleiht, heißt 

es: „Item si denariis dietorum monetariorum varam deerevimus adhibere* — 

fo jolle das nur in der Münzftätte oder Wechſelbank geichehen (Karajan, ©. 10). 

Demnah war die Fahrbüchie eine Münzprüfungsbüchie. — „Wardein“ fommt da» 

gegen von warda (guarda) = custodia. Darüber fiche Du ange, glossarium, 

Benede, Müller und Zarnde, Mittelhochdeutiches Wörterbuch und bejonders Schiller 

und Lübben, Mittelniederdeutiches Wörterbuch. 

1) Nr. 9, 8 8. — In Graz wurde ald Zainprobe 1 Quentchen Silber, ein 

Pfennig Gold genommen. Zauber, ©. 235. 

2) Ber. Krugs vom 12. Juli 1740. Tit. II, ©. 3. 

3), Mr. 2. 

%, „Le guardain doibt estre ennemy du maistre de la monnaie.* lm 

1587. 2%. M. Rollin-Couquerque, la monnaie du roi Antoine de Portugal 

a Gorinchem (Goreum). Amjterdam 1903, ©. 35 und Anlagen, ©. 12. 
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nicht in Gegenjag zum Müngzmeifter zu bringen, weil eine Abweichung 
vom Münzfuß durch ein reicheres oder ärmeres folgendes Werf 

redrelfiert werden fonnte und durfte. Er und der Münzmeiſter waren 

vielmehr folidariich für den Münzfuß verpflichtet; fortgeſetztes Ab- 
weichen von ihm bedeutete eine Betrügerei oder die Unfähigkeit 
beider. Strider hatte das vom Kaffierer gelieferte Silber nad): 
zuprobieren, der Stüdelung beizuwohnen, ungebührliche Abgänge mit 
zu verantworten. Auch fremde umlaufende Sorten mußte er 

probieren, endlich über alles eine Gegenrechnung auflegen. Sein 
Gehalt betrug 200 Rtlr., ſeine Akzidenzien bejtanden in dem Lohn 
für die Probierungen für Privatleute. 

Die Silberbefhaffung war auch dem Kaffierer Thonnenbinder 
anempfohlen; ja diefer Hatte jogar 4000 Rtlr. zum Silberfauf 

für einen monatlichen Zins von 6°/, vorzufchießen. Er jchafft alle 
Inftrumente und Materialien an, die der Münzmeifter verwahrt, 

Silber und Kupfer gibt er diefem und dem Wardein gegen deren 
Beicheinigung. Die Lieferanten bezahlt er quartaliter, die Arbeiter 
wöchentlid). Über die abgelieferten Münzen führt er Buch, der 

Amtskammer reicht er diefelben Nachweile ein wie der Münzmeifter. 
Wohlgemerkt aber, die Inftruftion des Münzmeiſters jagt, dieſer habe 

die Silber- und Kupferlieferung jeinem Berjprechen gemäß „äußerft 

zu poujfieren und aufs nächſte gleich Unferm Kaſſierer und Wardein 
mit zu behandeln und anzujchaffen.“ Man machte zwar alle drei dafür 
verantwortlich, weil man eben damals fehr an Silbermangel litt, 
aber bejonders doc den Miüngmeifter; die beiden andern Beamten 
hatten in der Folge immer weniger damit zu tun. 

Bon Stempeljchneidern erwähnen wir hier nur kurz den 1688 
nach Berlin berufenen berühmten Raimund Falk, der für jährlich 
500 ARtlr. die Münzftempel liefern mußte, ferner einen zweiten 
Medailleur Schule und den am 26. Dftober 1688 angejftellten 
Eifenfchneider Jakob Sauerbrey. 

Diejes find die Münzbeamten unter Friedrich III. Der Münz- 
rath Ungelter, 1687 angeftellt, jollte eine Oberaufſicht über alle 

Münzen führen, gelangte aber zu gar feiner gedeihlichen Tätigkeit, 
feine Leiftungen lagen mehr auf dem Gebiete der Mechanik. Alle 
wichtigen monetären Fragen wurden direft mit Miüngmeifter Schneider 
erörtert. Deſſen Führung ift eine vormwurfgfreie nicht zu nennen. 
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Zwar war von Kuyphaufen viel getan worden, die Münzver- 
waltung zu verbeffern, aber mit einem Mal fcheinen die Herrichenden 
Mikftände doch nicht auszurotten gewejen zu fein. Man weiß, daß 
gleich nach dem Sturze Dandelmanns und Knyphaujens im Jahre 
1697 eine Unterfuhung der Verwaltung vorgenommen wurde, daß 

man überall Malverjationen witterte und bejtrafte, und der unge— 

rechte Verdacht Knyphauſen tödtete. Schuldige oder härter angelegte 
Leute beihwichtigten ihre Widerfacher mit Geld, jo der Geheimrat 
Ehriftian Friedrich Kraut,!) jo auch der Münzmeiſter Schneider. 
Denn eine Kommilfion, die Anfang 1698 eine Unterfuhung vor- 

nahın, fand auch in der Berliner Münze nicht Alles in Ordnung, 
ſprach indefjen am 13. März Schneider von allen Berpflichtungen 

(08, da er 12000 #tlr. zahlte und auf 2614 Rtlr., die er zu 
fordern hatte, verzichtete — gewiß ein Beweis, wie Iufrativ diejer 
Poſten war.?) 

Weil man damals einfah, daß die Lande mit Fleiner Münze 

überfüllt jeien, gröbere aber wegen des geitiegenen Silberpreiies 

nicht geprägt werden könnte, jo wurde die Münzung fijtiert (17. Februar 
1698); indeſſen find, wie uns die erhaltenen Stüde zeigen, doc) 
weiter einige grobe Sorten hergejtellt worden. Das Münzperfonal 
zu Berlin wurde außer dem Münzmeiſter, Wardein und Gefretär?) 

entlaffen, welche drei jährlih je 300 Rtlr. erhielten; bei Wieder- 
beginn des Münzichlages jollte der Münzmeifter aber gar nichts 
mehr befommen, man hielt eben die Nebeneinnahmen diejes Boftens 
für eine genügende Gebühr.) Als dann im Jahre 1701 befchlofjen 
wurde, die Münze in regere Tätigkeit zu jeßen, teilte man das 
Gehalt des Münzkommiſſars Schneider,?) Tieß ihm die eine Hälfte, 

während man die andere dem bisherigen Kaffierer Jobſt Sauerbrey 
als Wardein gab.®) Der Wardein Strider wurde Müngmeifter, die 
Stelle des Kaffierers fiel weg. 

!) Acta Borussica, Beh.-Org. I, ©. 46, Note 3. 

Rep. 9TT4. 

3) Über den Sefretär ſ. fpäter. 
4) Gen.-Dep. LXX, 3. 

5) Diejen Titel erhielt er im April 1700, als er 1699 die Königsberger 

Münze revidiert hatte. Hoffammerprotofolle vom 4. Mai 1699 u. 22, April 1700. 

d, Wann diejer Thonnenbinder ald Kaſſierer gefolgt war, ift nicht erfichtlich. 
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Aus der Inftruftion für den Wardein Sauerbrey!) ifl zu be- 

merken, daß feine Befugnis eine größere war als die feiner Vor— 
gänger, aber auch genauer Ipezialifiert wurde. Mit der Beichaffung 
des Silberd Hatte er nichts mehr zu thun, das gelieferte aber zu 
probieren. Seine Verantwortlichfeit für den Münzfuß ward viel 
mehr betont, wofür er auch das Recht Hatte, unrichtig befchicte 
Baine oder Platten von der Prägung auszuschließen und die Präge- 
inftrumente in Verwahrung zu haben.?) Offenbar wollte man ihn 
jo vom Münzmeifter unabhängig machen. Er, der Miünzmeifter 
und der Sekretär hatten je einen Schlüffel zur Fahrbüchſe, zu deren 
Inhalt alfo feiner ohne die beiden andern fonnte.?) 

Die Bejoldungen und Löhne betrugen jährlid 1628 Rtlr.;*) 
um dieſe zu gewinnen wurden 200 Mark in Scheidemünzen verprägt, 
was 2500 Rtlr. Reingewinn abwarf, jo daß ein Schlagſchatz von 
872 Rtlr. übrig blieb. — 

Der große Drganijator der preußiichen Staatsverwaltung, 

König Friedrih Wilhelm J.. Hat in dem Münzweſen darum nichts 
grundlegend Neues zu jchaffen brauchen, weil die Zeit dazu noch 
nicht reif war. Nicht nur Preußen, jondern, wie wir jehen werden, 

ganz Europa befand ſich in den erften 4 Dezennien des 18. Jahr- 

hunderts in Werlegenheit, wie bei der jteigenden Teuerung des 
Silber neues Geld zu bejchaffen war. Viele Staaten jchränften 
die Prägungen auf das Allernotwendigfte ein, die meiften Fleinen 

i) Es gab drei Sauerbrey: 1. den Wardein und jpäteren Münzmeifter Jobſt 

Friedrich, 2. den Eijenjchneider Jalob, der noch 1750 ein Gnadengehalt erhielt, 

und 3. einen Graveur Nifolaus Friedrich, der 1749 nicht in Föniglichem Dienft 

ftand, jondern nur von der Berliner Münze beichäftigt wurde. Tit. VI, 7. 

2), Eine jehr alte Beſtimmung; im 15. Jahrh. finden wir, daß in Franken, 

Schwaben und Sachſen der Aufzieher oder Wardein die Stempel verwahrt, was 

1509 vom Kaijer verordnet wurde, während in Ofterreich ein befonderer Beamter, 

der Eiienhüter, diefes beforgte. Hirih I, ©. 108, 173, 202ff., Günter, a. a. D. 

©. 119, Karajaı, a. a. O. ©. 412, 436. 

3) Eine Beftimmung, die man ſchon im 15. Jahrhundert findet. 

#4) Verzeichnid der Berliner Miünzbeamten vom 2. Mai 1708: Münz«- 
jefretär Schechtlen 300 Rtlr., Münzkommiſſar Schneider 181 Rtlr., Münzmeiſter 

Strider 300 Atlr. und 200 Ntlr. ald Zinſen für ein zum GSilberlauf gelicehenes 

Kapital, Münzwarbein Sauerbrey 181 Rtlr., Graveur Lüders 250 Rtlr., Eijen- 

ichneider Sauerbrey 156 Atlr., Wartegelder für 3 alte Arbeiter 60 Atlr., zufammen 

jährlich 1628 Rtlr., Tit. VL, 6. 
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hörten damit überhaupt auf, Preußen erwartete wie ganz Deutich- 
land Hilfe von den NReichstagsverhandlungen und Seſchlüſſen. 
Bei der geringen Tätigkeit der preußijchen Münzftätten galt es 

alſo nur, deren Beamten zur Ehrlichkeit und zum Fleiße anzuhalten 
und in dieſer Beziehung find FFortichritte micht zu verfennen. 
Auch die Münzbeamten fühlten, daß derartige Dinge wie unter der 
vorigen Regierung unmöglicd; geworden waren. 

Die Stellung der Müngmeifter änderte fih. Strider wurde 
nad) dem Negierungswechjel abgejegt, warum ijt unbefaunt; an feine 
Stelle trat der Wardein Sauerbrey mit Beftallung vom 17. Mai 1713, 

der am 29. Juni der Münzfontraft folgte!) Ein Kontrakt ift eine 
privafrechtliche gegenjeitige Berpflichtung; aber ebenjo wie damals 
noch jeder Oberft bei Übernahme eines Regiments eine Kapitulation 

erhielt und doc wahrlich fein Privatunternehmer mehr war, jo 

wurden nun auch diefe Münzkontrakte immer mehr zur Form. Ihr 
Name blieb beftehen, der Sache nady waren fie faſt lediglich In— 
jtruftionen. Freilich, noch blieb Sauerbrey ebenjo wie feine beiden 
Nachfolger, joweit es die früher angegebenen Punkte betrifft, in 
etwas Privatunternehmer: feine Nebeneinnahmen, bejonders die Münz— 
fräße, wurden ihm gelaffen. Der Vorteil bei der Silberlieferung 
fand aber feine Grenzen in dem Münzfuß und dem firierten Silber- 
marimalpreife. Der Münzmeifter gewann, je billiger er das Silber be— 
Ichaffte, d. h. für weniger als 11 Rilr. 18 Ggr. im Handfauf, 11 Rtlr. 
20 Ggr. im Kauf en gros; mehr durfte er der Regierung nicht 
anrechnen. Eine Berechnung der Münzfoften wurde noch nicht ver- 
langt, man war zufrieden, wenn der Münzmeiſter den am 12. Juni 
1705 fejtgejegten Schlagihag 8 Ggr. pro feine Mark beim Schlage 
der Zwölftel ablieferte; für die größeren Münzen brauchte er feinen 
zu entrichten; wir werden jehen, daß troßdem die Münzung derfelben 
bald unmöglich wurde. Die Dufatenprägung behielt er wie feine 

Borgänger ſchlagſchatzfrei. Seine Beftallung ficherte ihm noch 
prompte Erefution nah dem Wechjelreht gegen Schuldner zu, 
denen er zum Behuf des Silberfaufs Geld geliehen Hatte. Für diejes 

zum Silberfauf nötige Kapital erhielt auch er jährlich 200 Rtlr. 
Binfen. Dagegen wollte er durch umfangreihe Prägung von 

) Nr. 24. 
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Bwölfteln zur Löhnung der Münzbeamten den Schlagjhat auf jähr- 
lich 600 Rtlr. bringen, wozu ihm Unterftügung und Bereithaltung 
von Stempeln durch den Graveur zugejagt wurde. Sein Gehalt 
betrug 300 Rtlr. 

Wardein wurde der bisherige Münzmeifter Strider, der alſo 
feine Rolle mit Sauerbrey taujchte.!) Ein bejonderer Kaffierer ift 

feit 1701 nicht mehr ernannt worden, deſſen Gejchäfte gingen auf 
die andern Münzbeamten, beſonders den Sekretär, über. Die ſparſame 

Berwaltung Friedrich Wilhelms I. befeitigte dann auch diefen. Als 
Wardein Strider ftarb, wurde beftimmt, daß Flottwell die Proben 
nad; Magdeburg zur Nachprüfung durch den dortigen Münzmeiſter 
Halter jandte.?) 1715—1719 Hat die Berliner Münze ohne Wardein 
gearbeitet. 

Bei ihrer Neuordnung Ende 1718 traten zwei neue Beamte 
ein — Sauerbrey muß in diefem Jahre geftorben oder abgegangen 
fein — als Münzmeijter Johann Georg Neubauer und als Warbdein 
Thomas Filcher, die beide von der Magdeburger Münze abgegeben 
wurden. Als Neubauer am 7. September 1725 ftarb, folgte ihm 

jein Sohn Ernjt Georg. Eine neue Jnftruftion wurde wohl auf» 

gejegt, Fam aber nicht zur Ausführung, e8 wurden in der Folge nur 
neue Kontrafte mit ihm geichloffen, die, wie wir hörten, nichts 
anderes als Juftruktionen waren. Neubauer, 24 Jahre lang preußifcher 

Münzmeifter, füllte diefen Poſten jehr gut aus: feine zahlreichen 
Gutachten find Far und beweijen, daß er nicht nur das Techniſche 
feiner Kunft beherrichte, fondern auch über die Münzpolitif und 
das Münzweſen des Reichs ein geſundes Urteil befaß. Sein Fleiß 
ift nie in Zweifel gezogen worden. Wenn Friedrich d. Gr. jpäter 
ein Geſuch jeiner Witwe um Wiedererftattung einiger Vorſchüſſe mit 
der Bemerkung abwies, ihr Mann Habe genug gejtohlen,?) fo war 

1) Der Kafjierer der Hönigäberger Münze, Ehriftian Schirmer, den man dazu 

in Ausficht genommen hatte, ftellte vor, dab, nachdem er 13 Jahre als Kaſſierer 

und Wardein gedient hatte, ihm zulegt ein Kolben mit Sceidewafjer und Silber 

ins Geſicht geiprungen fei und feine Augen dadurd jo geſchwächt jeien, daß er 

jein Brot anderweitig ſuchen müſſe. Er blieb dennoch Wardein in Königsberg. 

2) Protokolle de3 Gen.-Fin.-Dir. vom 7. und 18. Dezenber 1715. Gen.» 

Dep. I, 36. 

3) Potsdam, den 9. November 1750. E.-D. an Grauman. R XIII, 1. 
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diefes Urteil ein zu hartes. Der König mußte, daß Neubauer von 
jeinen Münzfoften immer mehr abgehandelt worden war und jah 
wohl defjen Höhere Berechnung für eine Unredlichfeit an. Wir wiefen 
aber ſchon darauf Hin, daß diefe Afzidenzien früher ganz allgemein 
den Münzmeiftern zugejtanden waren, und die Erhöhung des Münz- 
meiftergehaltes im Jahre 1750 von 300 auf 800 Rtlr. unter Wegfall 
der Nebeneinkünfte beweift am bejten die bisherige Berechtigung diefer. 

Man brachte es dahin, daß Neubauer die Silberlieferung ab— 
genommen wurde; auch das im täglichen Handkauf einlaufende Silber 
floß nicht mehr direft ihm, jondern der Generaldomänenkaſſe zu. 

Ebenjo war es ein Fortjchritt, daß das im Silber jtedende Kupfer 
berechnet werden mußte. Die genaue Kontrolle durd den Münzrat 
und die Oberrechenfammer bejchränfte den Münzmeifter immer weiter 
auf die Technik und befchnitt immer mehr die von ihm geforderten 
Münzkoften. Wir werden diefe Dinge aber befjer bei den einzelnen 
Münzungen bejprechen, weil zu ihrem Berjtändnis die Kenntnis der 
Münzfüße erforderlich ift. 

Am 25. März 1724 beantragten die Münzjuden!) Moſes und 
Elias Gumpert3 wegen der großen Ausmünzung die Anftellung 
eines zweiten Wardeins, des Berliner Goldichmiedes Salomon Godrio. 
Diefer hatte ſchon 20 Fahre lang das Wardieren für die Berliner 
Goldjchmiedezunft zu deren Zufriedenheit verrichtet. Fiſcher proteftierte 
dagegen: wenn ihm nur ein Schreiber angewielen würde, fönne er 
die Urbeit allein bejorgen, feit 2!/, Jahren habe er fein Gehalt 
befommen. Eine Anftellung Godrios, die dennoch erfolgte, war 
deshalb für Fiſcher nachteilig, weil er num nicht mehr allein den 
Lohn für die Silberproben, die für Goldjchmiede u. a. Leute auf 

der Münze gemacht wurden, einziehen konnte. 
Als dann Fiſcher 1726 ftarb, bezweifelte Neubauer, daß Godrio 

allein den Anforderungen genügen werde, ließ fich aber bewegen, 
ihn das Nötige zu lehren und konnte am 24. Februar 1727 melden, 
daß er mit ihm fertig zu werden hoffe. Da die Juden, die die 
Beamten nun zu falarieren Hatten, ihren Kontrakt nicht einhalten 
konnten, jo klagte Godrio am 14. Januar 1730, er jei in höchfter 

Not. Am 26. Februar 1731 wurde ihm endlid) die alte Wardein- 
bejoldung von 181 Rtlr. jährlich zugeftanden. 

ı) Offizieller Titel der privilegierten jüdiſchen Silberlieferanten. 
Acta Borussica. Münzweien I. 3 
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Als Stempeljchneider finden wir in der Berliner Münze feit 
1702 einen Schüler Falg’, den Graveur Chriſtian Friedrich Lüders, 
deffen Können ein zwar nicht ungewöhnliches, doc für damalige 
Berhältnifje genügendes war. Allerdings mußte er oft zum Fleiß 
ermahnt werden. Im Dezember 1713 wurden ihm von feinen 
250 Rtlr. Gehalt 100 genommen und dem Magdeburger Münz- 

meijter überwiejen, der fortan die Stempel der Zweibrittel, Eindrittel 
und BZwölftel auch für Berlin liefern ſollte. Lüders aber bedeutete 

man rubig zu fein, denn fertige er die Stempel der Dufaten und 
Taler nicht beffer, fo werde man ihm überhaupt fein Gehalt weiter 
zahlen.!) 1717 wurde ihm wegen fortgejegter Trägheit mit Kajfierung 

gedroht?) und noch 1733 erklärte der Müngmeifter jeinen Fleiß für 

ungenügend. Auch der andere Graveur Friedrich Marl, der jeit 
1703 in Berlin erjcheint und als Schüler und Nachfolger des Falk 

bejonders für Medaillen bejtimmt war, ließ ed manchmal an Eifer 
fehlen; jo mußte man ihm 1719 mit der Hausvogtei drohen, da er 
vor einem Jahre 300 Atlr. für Medaillen erhalten und noch feine 
einzige geliefert habe.?) 

Außer einer furzen Prägung zu Minden in den Jahren 1705 
und 1706 ift unter den beiden erjten Königen nur noch in Königsberg 
und Magdeburg Geld gejchlagen worden.*) Über die Münzbeamten 
zu Magdeburg Haben wir nur fehr Tüdenhafte Kunde, weil die 
darauf bezüglichen Akten verloren find. Die dortige Münze Hatte 
jeit 1693 wegen des geftiegenen Silberpreijes geruht. Nach jeiner 
Angabe hat dann der 1698 von Braunfchweig dorthin berufene 
Münzmeifter Heinrich Friedrih Halter wieder Silber zu verjchaffen 
gewußt und die Münzung in Gang gebradt.?) Halter war lange 
Beit ein Hauptberater der Regierung, am 7. Juli 1712 wurde er 

1) Protofolle des Gen.-Fin.-Dir. vom 13. und 16. Dezember 1713. Gen.-Dep. 

Tit. I, Nr. 36. Später hatte er wieder 250 Rtlr.; ald er 1732 um 400 Atlr. 

bat, ſchlug man fie ab. Nr. 108. 

2) Protokoll des Gen.-Fin.-Dir. vom 10. März 1717. 

3) Wrotofoll des Gen.-Fin.-Dir. vom 11. Januar 1719. 

*% Die Münzung in Minden j. fpäter, die in Königsberg Buch V, über 

die in Neuenburg vgl. Ztſchr. f. Numismatif, 22. B., ©. 66—92 und 316, 317. 

5) Berichte Halterd, Magdeburg, den 13. und 16. Juni 1722. Tit. XVII 2. 

— Nah Schlideifen war Halter 1693 Wardein in Braunfchweig. 
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Dbermünzinfpeltor, am 23. Mai 1713 Hofrat mit Patent vom 
1. Januar 1710.) 

Als Wardein fam 1693 Johann Georg Neubauer?) nad) 
Magdeburg und blieb dort bi8 Ende 1718, als er Münzmeiſter in 
Berlin wurde; jein Nachfolger in Magdeburg wurde mit Inftruftion 
vom 24. Dezember 1718 Thomas Filcher, der aber gleid) darauf 
auch nad Berlin fam.?) 

Denn im Jahre 1718 Hatte die Magdeburger Münze für lange 
Beit zum legten Male gearbeitet, da es Halter nicht mehr möglid) 

war, für Material zu forgen. Die Geldern’fchen Münzen von 1719 
find, obwohl fie Halters Zeichen tragen, im Januar und Februar 
diefes Jahres von ihm in Berlin gefchlagen worden; es war Halters 
legte Arbeit, und ebenjo bat man die Magdeburger Talerjtempel 
von 1719 in Berlin benutzt.) Wenn die Sammlungen nod 2 Zwei— 
drittel von 1719 mit Halter Zeichen führen, jo werden auch diefe 
in Berlin geprägt jein, da Halter am 3. April 1720 angab,°) er 
habe die Münze an 2 Jahre ftill ftehen lafjen. 

Da er fein Gehalt mehr befam, ergriff er (1719) einen andern 
Beruf, wohnte aber weiter im Münzhaufe.®) 1722 wurde noch ein- 

1) Fit. I, 1. — Halter bezog 1716 400 Rtlr. Gehalt und für Schroten 

200 Rtlr, d. h. ald Zinſen für ein zum Gilberfauf geliehenes Kapital, 

Tit. XX, 6. 

2) Neubauer wurde 1685 Wardein in Minden, 1689 in Stargard, 1693 

erft in Berlin, dann in Magdeburg. Bahrfeldt, Hinterpommerns Münzgeſch. i. 

Beitr. z. Geſch. u. Altert.-Hunde Pommerns, Stettin 1898. 

3, Fit. VII, 3 und XX, 5. — Bon andern Beamten war nichts zu finden. 
Man Hört nur aus einem Hoflammerprotofoll vom 7. Juli 1708, daß der König 

an den Mrbeiten des Magdeburger Stempelichneiderd Neudeg Gefallen fand, 

dat es aber an Geld fehlte, ihm in Berlin zu bejolden, und dann in Magdeburg 

einer fehle. 

4 Darüber jpäter. 

5) Nr. 46. 

6) In Magdeburg gab es bis 1719 zwei Münzhäuſer, erſtens die jogen. 

„alte Münze“ in der alten Münzgaſſe, ein Pertinenzftüd des Rathauſes; als 1719 

die Öffentlichen Gebäude zur Eriparung der Unterhaltungsfoften meift verfauft 

wurden, jchlug man auch diejes für 900 Atlr. los. Sodann die KHönigl. Münze 

in der Münzgafje unmeit bes Breiten Weges; 1721 jollte fie den Juden Gumperts 

zur Tabaffabrif eingeräumt werden; aber Halter, der dort wohnte, meinte, die 

3% 
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mal mit ihm über Wiederaufnahme der Münzfabrifation verhandelt, 
da er aber ohne Scheidemünzjchlag ſich auf nichts einlafjen wollte, 
der König diefen aber verjchworen hatte und auch feinen Zuſchuß 
geben wollte, jo wurde nichts daraus.!) 1726. befand fich Halter 
in Plögfau und, wie er ſelbſt angab, außer aller Verbindung mit 
den Münzweien.?) Indeſſen iſt damals und fpäter noch fein Gut- 
achten von der Regierung eingeholt worden. 

Wir werfen noh einen Blick auf einige bejondere münz- 
polizeiliche Organe und die Oberleitung des Münzwejens. 

Im Anfange des 17. Jahrhunderts befanden ſich in den ver- 
ſchiedenen Landesteilen Münzkommiſſare, die befonders die Münz— 

polizei zu handhaben hatten. In Berlin war Münztommifjar Schneider, 
in Minden der Müngmeifter Hille, die Königsberger Münzkommiſſion 

werden wir Später fennen lernen. Auch werden wir jehen, daß die 
Münzkommiſſare der Grafichaft Mark dem Lande Feineswegs zum 
Segen gereichten. Hervortretender und notwendig war die Tätigkeit 
diejer Beamten im Saalkreije, wo die politiich-geographiichen Ber: 
bältnifje bejonders ftörend auf das Münzweſen einwirkten.?) Die 
erften waren der Fiskal Nat Johann Biftor König und der 
Kommifjar Wernide; als diefer 1701 ftarb, folgte ihm der Kammer: 
jefretär Schönhaufen. 

Um 1705 war man in Halle zwei Münzverbrechern auf die 
Spur gefommen; der Amtmann zu Giebichenftein behandelte Die 
Sade aber jehr nachläſſig, behielt das jenen abgenommene Silber 
ftilljchweigend 2 Jahre lang und feßte fie auf freien Fuß. Man 
wollte daher diefe Sachen nicht mehr den gewöhnlichen Gerichten 
überlafjen. Als nun der Magiftrat von Halle 1707 zwei Faljch- 

Münzmaſchinen müßten dort bleiben, jelbft 2 Etagen wollte er nicht abtreten, es 

jei die am beften eingerichtete Dlünze des Staated. Tit. XXI, 1. 1733 famen 

viele Geräte nad) Berlin, ſ. Nr. 112. 

1) Zit. XVIL 2. 

2) Ber. Halter? vom 25. März 1726, Tit. XVII, 4; dab über das 
Magdeburgiiche Münzperjonal weiter nicht zu finden war, ift um jo mehr zu 

bedauern, als dieſe Anftalt der Berliner an Wichtigkeit zeitweife gleichfam. 

3, A. M. XIX, 3, V. 



Münztechnif und Beamte. 37 

münzer vor fein Forum ziehen oder wenigftens den Münzkommiſſaren 
einen Ratmann beiordnen wollte, da ihm vom Großen Kurfürften 

die Inquifition in Münzjachen für das Weichbild im Jahre 1685 

zugeftanden fei, jo erinnerte man aus Berlin an jenen Giebichen- 
fteiner Fall: König Habe die Münzprozeſſe immer zur Zufriedenheit 
geführt, es bleibe dabei, daß die Münzkommiſſion fie allein weiter 

behandle.') 

Schönhaufen ftarb 1707, ihm folgte der Hallefche Kammer— 
fonjulent Chriſtoph Friefe, und dem König, der 1709 ftarb, der 
Hallefhe Fisfal Franz Berndes. Nocd einmal wurde 1710 an 
den Befehl von 1707 erinnert?) und am 13. März 1711 wies man 
die Stadt- und Gerichtsdiener zu Halle, Giebichenftein u. a. Orten 
in Magdeburg und Mansfeld an, den Münzkommiſſaren bei Ent- 
dedung der Malverjanten allen Beiftaud zu leiften. Dann aber 
findet man diefe Beamten faum noch genannt; die Regierungen, dann 
die Kammern waren es, die Die Münzpolizei ganz in die Hand nahmen. — 

Die Leitung des Münzwefens war jeit dem Sturze Knyp— 
baufens dem Grafen Wartenberg anvertraut, der aber wegen Über- 
laftung mit anderen Gefchäften am 21. Juni 1700 von dem Hof- 
fammerpräfidenten von Chwalkowsky abgelöft wurde.) Aus den 
Hoflfammerprotofollen gewinnt man den Eindrud, daß die Beauf- 
fihtigung des Münzweſens eine immer nachläffigere wurde. Zu— 
erft nahm man wohl noch jährlich die Miünzrechnungen ab, aber 
wenn dann einmal diefer, das andere Mal jener Rat dazu beftimmt 

wurde, die Stodproben nachzuprüfen, wovon er natürlich jo gut 
wie nichts verftand, jo ift Mar, daß die Münzmeiſter doch eigentlich 

machten, was fie wollten. Die Rechnungen wurden ftets für richtig 
befunden. Aber auch um diefe fümmerte man fich immer weniger. 

Am 16. Mai 1705 wurde Strider die von den legten drei Jahren 
abgenommen. Da die Prägung der groben Münzen gar feinen 
Schlagihag mehr abwarf, fo ſchwand das Intereſſe der Regierung 
dafür ganz dahin. 

i) Reſkripte an die Magdeburger Kegierung zu Halle, Cöln, 20. April 1707, 

Oranienburg, 11. Juni 1707. 

?) Batent vom 11. Auguft 1710. Tit. XVI, 8. 

5 Tit. IL, 2a. 
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Der Hauptberater der Hoffammer war der tüchtige Münz- 
jefretär, Hof» und Oberbergrat Schechtfen geworden, von dem 
faft alle die Münzen betreffenden Schriftjtüde bis zu feinem am 
8. Juni 1708 erfolgten Tode entworfen find. Er tritt ſchon 1688 

ale Gehülfe Ungelters auf,!) und wir hörten, daß der Münzjekretär 
einer der Beamten war, bie man bei der Siftierung der Münze im 

Jahre 1698 beibehielt; Schechtfen unternahm auch manche Reifen, 
auf denen ihn der Sefretär des Generalleutnants v. Find, Johann 
Theodor FFlottwell, begleitete. Diefer wurde auf Befürwortung des 
Kronprinzen Schechtkens Nachfolger ald Rat, Münz- und Sammer: 

fefretär mit 600 Rtlr. Gehalt, das man aus den Gefällen der 
Münzen zu Berlin und Magdeburg zahlen,?) am 25. Januar 1716 

aber auf 500 Rtlr. jegen ließ.) Er wohnte in der Münze und 
hatte die ſpezielle Aufficht über die dortigen Arbeiten. Als er 1733 
ftarb, ſchlug man den Hofrat Sobbe von der Oberrechenkammer 
zum Nachfolger vor; der König nannte diejen aber einen „mijerabeln 
Kerl“ und wählte den Juftizrat Karl Ludwig Krug von Nidda.) 

Als Friedrih Wilhelm I. glei) nad) Antritt feiner Regierung 
die Hoffammer durch das Generalfinanzdireltorium erjegte, erhielt 

der Präfident diefer Behörde v. Kameke die Oberaufficht über das 
Münzweſen; er erklärte aber Flottwell ausdrücklich, daß er feine 
Beit babe, fih auf Bearbeitung dieſer Sachen einzulafjen, das fei 
vielmehr die Aufgabe des Münzrats,?) der denn auch das Referat 
und die Erpedition der Münzlachen behielt.) Nach Gründung des 

General-Ober-Finanz-flriegs- und Domänendireftoriums 1723 ver- 
teilte fich die Bearbeitung dieſer Dinge folgendermaßen. ?) 

Die Beauffihtigung der Berliner Münze lag in den Händen 
des Chefs bes IV. Departements, des Minifters v. Viered, wegen 
des Kaſſenweſens wurde dazu der Geheimrat Schöning vom 
I. Departement gezogen. Dann gelangten diefe Sachen zur Unter- 

I) Gen.-Dep. LXX, 2. 
R9 TT4, dort audy jeine Jnftruftion vom 30. Juni 1708. 

3) Münzdep. Tit. XX, U. 

# Münzdep. Tit. II, 3. 
5) Protokoll einer Sitzung des Gen.-Fin.-Dir. vom 13. Dezember 1713. 

Gen.-Dep. Tit. I Nr. 36. 

6) Acta Bor., Beh.-Org. I, ©. 365. 

7, Nr. 157. 
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ihrift an das gejamte Generaldireftorium. Da Breußen zum 
I. Departement gehörte, das die Verhältniffe diefer Provinz am 
beiten fannte, jo wurde die Königsberger Münzung von Biered 
und einem Rat desjelben und Schöning bearbeitet, ohne weiter an 
das Plenum des Generaldireftoriums zu kommen. 

Die auswärtigen Münzangelegenheiten, bejonders die Reichs— 
tagsverhandlungen wurden von den Miniftern der auswärtigen 
Affären erledigt, wegen der nötigen technifchen und finanziellen 
Informationen mußte aber die Behörde der inneren Verwaltung zu 
Hate gezogen werden, die aus jedem Departement ein Mitglied dazu 
denominierte. 

Die Münzpolizei in den Provinzen endlic) wurde von jedem 
Departement bearbeitet und dann von Biere und den anderen 

Departementsminiftern revidiert. 
Die KompliziertHeit diefes Gejchäftsganges wurde dadurch ge- 

mildert, daß Viereck mit feinen Räten es war, die als „Münz- 

departement« in den meiften Fällen dieſe Sachen felbftändig ober 
unter Alfiftenz der andern Departements bearbeiteten. Es entſprach 
dem vom Könige diejer Behörde aufgeprägten Charakter, daß fie 
auch für das Münzwejen kollegialiſch verantwortlid war, aber es 
war doch die Frage, ob nicht befjer ein eigens dafür gejchulter 
Beamter das ganze Münzwejen beauffichtigt und die andern Refjorts 
nur bei fie Speziell berührenden Sachen zugezogen hätte. Dieje Not- 
wendigfeit veranlaßte damals ſchon, daß Biere doch ſtets in erjter 
Linie die Münzjachen begutachtete. 

Diejer war immer fehr für Feithalten am Neichsgeje und 

darin derjelben Gefinnung wie fein König; es begreift fich daher, 
daß er fich die Anfichten Friedrichs II. ſchwer aneignen konnte und 
daß er vor der großen Reorganifation von 1750 bei Seite gejchoben 

wurde. Wir fommen auf feine Perſon zurüd; es ſei bier aber 
ihon erwähnt, daß er fih in die fchwierige Materie des Münz— 
wejens auf das eifrigfte eingearbeitet hatte und in Erledigung derjelben 
es nie an Fleiß hat fehlen laffen, was auch von beiden Königen 
anerfannt wurde. 

Aber noch eine Behörde Hatte eine jehr wichtige Mitwirkung, 
die 1714 errichtete DOberrechenfammer.!) Sie und die Münzräte 

I) Acta Bor., Beh.-Org. II, Nr. 20. 
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Flottwell, jeit 1733 Krug von Nidda, waren es, denen die technifche 

Kontrolle des Münzmeifters oblag. Die Miünzräte hatten die Probe- 
jtüde zu verwahren, genau auf Stüdelung und Gewicht zu achten, 
während die Rechenkammer die jährlihe Probefchmelzung veran- 
laßte!) und die Münztontrafte aufjegte. Wir werden jehen, wie fie 

es verjtand, bei jedem neuen Kontraft die Münzkoften um ein 

Weiteres herunterzujchrauben. 

) Ber. Krugs vom 12. Juli 1740. Tit. Il, 3. 
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Silberpreife. — Scheidemünze. 

Wenn wir uns auch nicht eingehender über die Geldlehre und 
deren Hauptgrundfäße verbreiten, jo iſt es für die Schilderung des 
Münzweſens in unjerer Epoche doc unumgänglich, einige allgemeine 
Bemerkungen über zwei Erjcheinungen zu machen, die die Staats- 
männer jener Zeit mit den jchwerjten Sorgen erfüllten: über das 
Steigen der Silberpreife und die Scheidemünzfalamität. 

Bei dem erfteren bejchränfen wir ung auf die Frage nach dem 

Werte des Rohfilbers gegenüber dem des gemünzten Silbers. Denn fo 
intereffant zunächſt die Frage ift, wie fich der Wert beider gemünzten 
Edelmetalle gegenüber allen Waren, aljo auch dem ungemünzten 
Golde und Silber, verhielt oder wie die Kaufkraft des Geldes ftieg 
oder fiel, jo können wir auf fie nicht eingehen. Wir fügen nur die 

jummarifche Notiz bei, daß nach den Unterfuchungen von $. Helferich, 

Mantellier, Rogers, Wiebe, D’Avenel der Geldwert von 1450 bis 

1650 um 100—150°/, fanf, d. 5. der Durchſchnitt aller Preiſe in 
demjelben Betrag ftieg, daß aber nach diefer großen Geldwerts- 
veränderung, die auf der großen mitteleuropäifchen und amerifanifchen 
Mehrproduftion an Silber beruhte, von 1650—1800 ein gewiſſer 
Stillftand der gefamten Breife, d. h. des Geldwertes, gegenüber den 
Waren eintrat. Dieſer Stillftand ſchloß aber gewiffe nationale 

Geldwertsänderungen nicht aus, und noch weniger das Steigen oder 
Fallen der Getreidepreife oder anderer bejonderer Warenarten, die 

dur eigentümlihe Urſachen, wie Produktionskoſten, Verkehrs— 

veränderungen, Handelspolitif beeinflußt wurden. Erſt Spezial: 
unterjuchungen, wie fie Wiebe für Deutichland bis 1600, D’Avenel 
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für Frankreich für 1200—1790 machte, fünnen Hier volles Licht 
verbreiten. !) 

Wichtiger wäre es für unfere Zwede, wenn wir die Breije 
des Silbers in der von uns hier erörterten Zeit und für die ung 
intereffierenden deutjchen Gebiete in Gold nachweiſen Fönnten. Es 
fehlt an Verſuchen derart zwar micht ganz; Grote, Soetbeer, 
K. Helfferich haben jolche gemacht. Aber fie gründen fich auf Hamburger 
Wechſelkurſe, die für Brandenburg nichts beweijen. Die deutichen Re- 
gierungen des Nordens und Dftens haben in unjerer Epoche ihr Münz— 
filber nie mit Gold, jondern mit Silbermünzen gekauft, jo daß wir feine 
direften fortlaufenden Beweife dafür haben, wie Gold zu Silber in 

Berlin ſtand. Deutjchland Hatte im 17. und Anfang des 18. Jahr- 
hunderts Barallelmährung,?) die jedoch im Norden und Dften ftarf 

an die reine Silberwährung grenzte: die Goldgulden, Dufaten und 
Biltolen wurden nad) dem Reichstaler valviert, und auf den Haupt- 
handelsplägen waren Silbermünzen das Geld der Kaufleute. Als die 
Leipziger Kaufmannjchaft 1689 um Zulaffung der brandenburgifchen 
Zweidritteltaler bat, gab fie an, daß dieſe auch in Braunfchweig 
das befte und angenehmfte Geld der Mefjen jeien. Auch fremde 
Händler jprachen fi für Ausmünzung diefer Sorten nad) branden- 

burgijchem Fuße aus. Von Goldmünzen findet man in jenen Ber- 
bandlungen fein Wort.?) Im Preußen wurden die Steuern bis 
1726 einzig und allein in Silbergeld angenommen. 

Daher jcheiden wir auch die Frage des Silberwertes gegen- 
über dem Goldwert, die Frage nad) der Wertrelation beider Metalle 
vorerft von unferer Betrachtung aus; wir werden fie erſt für die 

Beit eingehend bejprechen, da fie in Preußen afut wurde, nämlic) 
zu Ende der vierziger Jahre. 

Dagegen Haben wir davon zu reden, wie das ungemünzte 
Silber zum geprägten (zum filbernen Boll- oder Kurantgeld und 
zur Scheidemünze) ftand, wie die Regierung ihr Silber zum Prägen 

1, Vergl. Schmoller, Grundriß der allgemeinen Volkswirtſchaftslehre, Bb. II, 

8 182, haupt. S. 164 und Wiebe, Zur Geſchichte der Preisrevolution des 16. und 
17. Jahrhunderts, Leipzig 1895. 

2) Vergl. 8. Helfferih, Die geihichtl. Entwidelung der Münzſyſteme im 
Jahrb. für Nat.-Öfon. u. Stat. 64 (1895) und Lexis' Kritik dieſes Aufſatzes ebenda. 
Ich teile die Anficht des legteren. 

+3, A. D. Loc. 9792, Münzwefen betr., 1689—169%. 
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einfaufen fonnte. Und wir machen zunächſt die Vorbemerkung, daß 

der Wert de3 geprägten Edelmetalls in dubio etwas höher jteht, als der 
des ungeprägten.!) Der Stempel gibt der Platte den höheren Wert, 
ift die Fabrikmarke des Staates, der dadurch dem Publikum für 
einen beftimmten, heutzutage allbefannten, Feingehalt und ein eben- 
jolches Gewicht garantiert. Weil man nun des Probierens und 
Wiegens überhoben ift, ſchätzt man das Stüd höher als ein gleiches 
ohne Prägung, das ſich lange nicht fo gut zum Wertmefjer eignet 
wie jenes. Doc darf dabei nie vergefjen werden, Daß der Feine 

Mehrwert des geprägten Edelmetalls leicht und oft durch die Handels- 
fonjunfturen, welche die Münze oder das Rohmetall betreffen, be- 
jeitigt fein fannı. In England ift faft regelmäßig Rohmetall und 
geprägtes Metall gleichwertig, weil der Staat alle Münzfoften für 
die Prägung trägt. Wir fünnen daher an Ddieje Relation unfere 
Schlüffe nicht anknüpfen. 

Es bleibt die Trage, was waren die Urfachen, daß umgekehrt 
in Deutjchland im 16., 17. und 18. Jahrhundert faft ftets das 
Rohmaterial teurer war, als das geprägte umlaufende, mit dem man 
es faufte. Gehen wir die möglichen Urfachen nacheinander durd). 

Wiebe glaubt nachweiſen rejp. annehmen zu können, daß in 
Deutihland im 16. und 17. Jahrhundert verhältnismäßig noch mehr 
die Ausprägung, als die Produftion von Silber geftiegen jei; er 
folgert daraus, daß das geprägte Geld nicht normal hoch im Preiſe 
geftanden fei. Wir laffen diefe Annahme dahingeftellt. 

Ziemlich ficher fcheint, daß im 17. Jahrhundert die Münzkoſten 

durch Einführung der Majchinenarbeit verringert wurden und zwar, 
wie man in den Niederlanden angab, um 75°/,,?) fodann durch die 

1, Gegen die ältere Anfchauung von der Unveränderlichleit des Geldes als 

Wertmeſſer, wonah man nicht jagen fünnte, daß die Münze um den Betrag ber 

Münztoften wertvoller jei ald Nohmaterial (Grote, Geldlehre, 1865, ©. 26 ff.) 

macht bejonderd Paaſche (Studien über die Natur der Geldentwertung, Jena 1878, 

©. 11 ff.) geltend, da der Wert feine dem Gelde inhärente Eigenſchaft fei, mie 

die Länge des Meterd oder die Schwere bes Kilogramms, fondern daß der Wert 

einem Dinge erft durch vergleichende Schäßung des Menſchen verliehen werbe. Die 

Münze verändert durch Steigen oder Sinfen ihrer Kauffraft fortwährend ihren 

Bert, fie ift nicht nur Wertmefjer, jondern auch Taufchvermittler und wechſelt ala 

ſolcher feinen Befiger, während das Meter einzig und allein Längenmefjer ift und 

beim Kaufgeichäft nicht übergeben wird. 

2) U. de Witte, notes, p. 34. 
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beſſere Kontrolle der Münzbeamten, Verhinderung von Defrau- 

dationen, Werden die Fabrikationskoſten einer Ware billiger, jo 
fann der Unternehmer mehr für das Rohmaterial zahlen als früher. 
Daraus folgt, daß die Regierungen, da fie an den Münzkoſten jparten, 

diefen Überfhuß auf den Silberfauf verwenden fonnten, daß fie in 
gegenjeitiger Konkurrenz den Silberpreis leicht etwas in die Höhe 
trieben. Wir müfjen aber auch in Bezug auf diefen Punkt dahin- 
geftellt fein laffen, inwieweit er praftifch gewirkt hat. Dagegen ift 
e3 ficher, da die deutſchen Silberbergwerfe ſchon im 16. Jahrhundert 

unergiebiger wurden, daß im 17. der dreißigjährige Krieg mit 
jeiner allgemeinen Vernichtung des Wohlftandes auch die Silber- 
produftion weiter hemmte. Deutjchland mußte mehr als früher fein 
Silber vom Weltmarkt beziehen. Das fonnte nur erhöhend auf den 
Silberprei3 wirken. 

Immer erflären diefe Urjachen nicht das Wejentliche. Es liegt 

vielmehr in den zwei großen Tatjachen, daß Deutfchland von 1560— 1750 
zu einem immer leichtern Münzfuß überging, und daß man in diefer 
ganzen Zeit ftet3 zu viel Scheidemünzen und zu wenig Kurantgeld 

prägte. Beide Erjcheinungsreihen bewirkten, daß das zirfuliernde Münz— 

medium, immer leichter und jchlechter werdend, immer weniger Roh— 
jilber einkaufen konnte, daß die Klagen über jteigende Silberpreife 
nicht aufhören fonnten. 1560—1660 vermünzte man die feine 
Mark Silber zu 9 Rtlr., feit 1667 zu 10'/, Rtlr., feit 1690 zu 
12 Rtlr., feit 1750 zu 13'/, oder 14 Rtlr. in VBollturant, d. 5. 

um jo viel leichter wurde jedes Münzſtück; man mußte alfo natur: 
gemäß in dem täglich und jährlich verfchlechterten Münzgeld immer 
mehr für die ftabile Silbermarf bezahlen. Man fonnte nun nie 
ohne Schaden und Zuſchuß nah dem alten gejeglihen Münzfuß 
prägen; man hatte 9'/, Atlr. für die Mark bezahlt, jollte daraus 
9 Rtlr. machen; man Hatte jpäter 121/, Rtlr. bezahlt und jollte 
12 Rtlr. aus ihnen machen und noch die Koſten tragen. Den 
billigen Nat, den z. B. auch Toofe gibt,!) in ſolchem Falle durch 
Einihränfung der Prägung dem geprägten Gelde einen Fünftlichen 
Monopolwert zu geben, fonnten am wenigsten die deutfchen Regierungen 
befolgen; fie beherrichten ihre Marktgebiete ja gar nicht. Prägten 

) Toofe und Newmard, Die Gejchichte und Beitimmung der Preije 1793 
bis 1857, deutſch von Ajher, Dresden 1858, I, ©. 61 Note. 
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fie nicht, fo drang fremdes, noch jchlechteres Geld ein, oder es ent» 
Stand ein vom Volk ſelbſt gefchaffenes Kreditgeld. Schlechtes Geld 
ift für ein Volk, das einmal an den Geldverfehr gewöhnt ift, immer 
befjer ald gar keins. Die fchlechten fremden Münzen zerjtören dann 
die eigene Valuta. 

Eine Reihe bejonderer Umftände erleichterten die Münzver— 
ſchlechterung. Die erfte lag in der Sorglofigfeit der Regierungen 
gegenüber der Erhaltung des Münzfußes durch Einziehung abgenugter 
Stüde; bis zum 19. Jahrhundert war ein Paſſiergewicht faft ganz 
unbefannt, im 17. Jahrhundert hört man von Einziehung abgenugter 

Stüde niemald. Daraus folgte, daß man die jchweren neuen Stüde 
auswippte und einfchmolz, wodurd fich der Münzfuß verjchlechterte, 

da die Mehrzahl der abgenugten den Maßſtab auch für die wenigen 
übrigen guten Stüde abgab. Dazu tat die ſchon angeführte!) un- 

gleichmäßige Ausbringung im Schrot noch das Ihrige. Es war 
fortan unmöglid, mit den abgejchliffenen und bejchnittenen Sorten 

ebenfoviel Edelmetall wie früher mit guten vollwichtigen zu kaufen; 
es hätte auch wenig Erfolg gehabt, mit großen Opfern aus dem 
ichlechten umlaufenden Gelde neues gutes zu prägen, da diejes doc 
fofort wieder eingewechjelt und eingefhmolzen worden wäre. Die 
einzige Hilfe, die man ſonſt hatte, war die Herabjegung der Münzen 
auf ihren Wert, den fie im Verkehr erhalten hatten oder — Die 
Berbilligung des Münzfußes. 

Noch ein Umjtand ift bemerkenswert, der das Herabgehen zu 
einem geringeren Münzfuß erleichterte, die Erhaltung oder Einführung 
eines filberreicheren Sehr erjchwerte. In großen Quantitäten wurde 
damals Bruchjilber, d. h. Silber in Form von Geräten und Ge— 

ihirren in den Münzftätten verarbeitet. Die Legierung in ihnen 
war eine ftarfe, und das Kupfer auszufcheiden machte noch hohe 
Koften. Silber zuzufegen, war aber für Staaten ohne Bergwerfe 
meist zu Eoftbar, und deshalb hatte man fich mit dem Kupferballaft 

weiter zu fchleppen und aus der Materie geringhaltige Münzen zu 
prägen.) Indeſſen müfjen wir bier jogleich bemerken, daß zeit- 
weilig auch Mangel an geringhaltigem Silber eintrat und daher das 

©. S. 9-11. 
2) 8. Karmarſch, Beitr. z. Geſch. des Münzweſens, Hannover 1856, 

©. 13j. 
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Ausmünzen befjerer Sorten wegen der Kupfererfparnis vorteil- 
bafter war. 

Endlich gelangte man zur Müngverjchlehterung infolge einer 
falſchen Auffafjung vom Wefen des Schlagjhages.!) Damals hielt 
noch faſt Jedermann das Geld für etwas Magiſches: man machte 
fi) nicht Far, daß ein Schlagihag, der die Geldherjtellungskoften 
bedeutend überjteigt, ohne Münzverjchlehterung meift ein Unding 

ift; man betrachtete das Münzregal als eine finanzielle Einnahme- 

quelle und gelangte jo zu einer jchlechteren Valuta. Indem man 

fi) fcheute, bei größeren Münzungsfoften aus anderen Einkünften 

zuzujegen, refultierte überall die Verſchlechterung dee Münzfußes 

bis zu dem Momente, da die Welt einfah, daß man durch das 

Münzen felbft nicht reicher würde. Dieje Erfenntnis iſt aber erſt 

jeit dem Ende des 18. Jahrhunderts allgemeiner geworden. Bis 

dahin erjcheint die allmählihe Münzverjchlechterung faſt wie ein 

biftorisches Gejeg,?) man denfe daran, was der Pfennig, der 

Groſchen, der Taler urjprünglich waren und was fie geworden find. 

Außer dieſer allmählichen, wir können wohl jagen unbewußten, 
Münzverjchlechterung finden wir aber noch plößliche, oft in enormer 
Weife eintretende, von den Wegierungen verfügte, die bejonders 

auch in unferer Epoche eine große Rolle jpielten und deren Urfache 
in der Finanznot der Fürften lag. Man prägte immer fchlechteres 
Geld in der Hoffnung, es fpäter wieder gegen gutes einzulöfen, 
oder man prägte gar fein ſchweres Geld mehr, jondern nur nod 

Scheidemünzen, bei denen man die Mark Feinfilber jehr viel höher 
ausbringen konnte. 

1) Unter Schlagſchatz verftand man den Münzgewinn; er ergab fich, 

indem man die Material- und Betrieböfojten von dem ausgemünzten Geld- 
quantum abzog. Im 18. Jahrhundert umterjchied man Edelmetallpreis, Münz- 

foften und Sclagihag auf die feine Mark; gab die Summe der zwei erfteren 

den Münzfuß, jo hatte man weder Gewinn noch Berluft, überftieg fie ihn, jo 
hatte man Berluft, blieb fie unter ihm, jo ergab ſich ein Schlagſchatz. — Buſſe 

(a. a. ©. ©. 189f.) will die Summe von Münzfoften und Münzgewinn, die gleich 

dem Münzfuß jei, Schlagichag genannt wiſſen; er nennt den MUnzgewinn „Münz- 

regal“ und die Münzkoften den „natürlichen Schlagſchatz.“ 

2) A. Hanauer, a. a. D. ©. 232 und €. Kruſe, Kölniſche Münzgeſch. 
passim, bejonder® ©. 75 und 88ff.: der Silbergehalt des Pfennigs finft 1280 

bis 1380 von 1,315 auf 0,076 gm. 



Silberpreife. — Scheidemüngze. 47 

In der Überproduftion der Scheidemünze erbliden wir alfo 
eine bejondere Art der Münzverjchlechterung, eine weitere Urſache 
für das Preisjteigen des Silberd. War die Klage über das Steigen 
der Silberpreife in den meiften Staaten eine allgemeine, jo waren 
die mißlihen Münzzuftände in unferem Baterlande in erfter Linie 
durch den Überfluß an Sceidemünzen hervorgerufen worden. In 
einem unlängst erichienenen Auflage Hat Schmoller nachzuweiſen 
gefucht, wie langjam man feit dem Mittelalter in Europa zu der 
Sceidemüngpolitit gefommen ift, die wir Heute für die richtige 
balten.!) Er jet auseinander, wie nur ganz allmählich der Unter» 
ſchied zwiſchen Vollgeld (Kurant), deſſen Sad)» und Nennwert 
übereinftimmen müfjen, und der Scheidemünze (Zeichengeld), deren 
Sachwert jehr niedrig fein kann, wie die Notwendigkeit der Be— 
Ihränfung jowohl der Produktion als auch der Zahlkraft der Scheide- 
münze fich in dem Bewußtjein der Menjchen ausgebildet hat. 

Indem wir für die anderen Länder auf dieſe Arbeit verweifen 

und nur bemerken, daß Frankreich und die Niederlande?) jehr wahr» 
ſcheinlich durch maßvolle Fabrikation Fupferner Scheidemünzen vor 
jenen Kalamitäten bewahrt worden find, die unjer Vaterland Jahr- 
hunderte lang heimfuchten, geben wir für dieſes nah Schmoller 
einige Notizen. 

Es jcheint, daß zuerft die ſächſiſche Münzordnung von 1444 
einen Unterſchied zwifchen Kurant und Scheidemünze infofern gemacht 
bat, als fie gewiffe Münzen zur Oberwehr, andere zur Beiwehr er- 
Härte, doch wurden dieje Beftimmungen nicht Tange befolgt: indem 
man die Oberwehr in zu geringer Menge prägte, blieb die Beiwehr 
das eigentlihe Kurant. Im 16. Jahrhundert bildete fih dann der 
begriffliche Gegenfag von Reichs- und Landmünze, wobei im ganzen 
erjtere das grobe Vollgeld, die letztere das Kleingeld darftellte. 
Zu derjelben Zeit findet man Anläufe zur Beſchränkung der 
Produktion und Zahlfraft der Heinen Münze, jo in Kurfachfen und 
in den Reichsmünzordnungen von 1524, 1551 und 1559. Der 

1) G. Schmoller, Über die Ausbildung einer richtigen Scheidemünzpolitif 

vom 14, bis 19. Jahrhundert. Jahrb. f. Geſetzgeb, Verw. und Bolldwirtich. 24, 4, 

Leipzig 1900. 

?, Für die Spanischen Niederlande nun durch A. de Witte, histoire monetaire 

III bewiefen. 
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Fehler dabei war nur, daß man fie zu fein und daher ihre Prägung 
zu Eojtbar machte, jo daß bald die großen gewifjenhaften Münz- 

ſtände fajt gar feine prägten, die Eleinen gemwifienlofen aber alle 
Gebiete mit ganz jchlechtem Kleingelde überjchwemmten. Indem 
Einer es darin dem Andern zuvortat, fam man endlich zu der 

befannten unheilvollen Kipperzeit. 

Erjt nach der Slipperzeit ift das Wort „Scheidemünze“ häufiger 
geworden und Hat dann allmählich bis zum Ende des 17. Jahr- 
hundert3 die andern Bezeichnungen Ufual-, Interims-, Kurant- und 

Handmünze verdrängt. Die jchredlihen Erfahrungen der Stipperzeit 
hatten doc) den Nußen, daß fie für die größeren Reichsitände immer 
eine abjchredende Mahnung geblieben find, und man fich feitdem 
bewußt war, welche Folgen aus einer jo enormen Münzverſchlechterung 
hervorgingen und wovor man jich in Deutjchland auf dem Gebiete 

des Münzweſens am meijten zu hüten habe. Dennoch Hat unfer 

Baterland noch fait zwei Jahrhunderte gebraucht, bis es eine ganz 
richtige Scheidemüngpolitif jich aneignete. Noch jehr oft im 17. und 
18. Jahrhundert haben Große und Kleine der Verſuchung nicht wider- 
jtehen fünnen, die guten Münzen in Fupferreiche Heine umzuprägen 
und durch deren Abjchiebung über die Grenze einen großen Gewinn 

einzuheimjen; war das doc) oft das einzige Mittel, die Koften für den 
Schlag gröberen Geldes zu gewinnen. Die weitaus größere Menge 
aller territorialen Münzverordnungen des 17. Jahrhunderts bejtanden 

in Verboten, Ausſperrungen ſolches ſchlechten fremden Kleingeldes; 
die Vereinbarungen zu Zinna 1667 und zu Leipzig 1690 waren ſo— 
wohl Zugeſtändniſſe an die dadurch bewirkte Herabbringung des 
Münzfußes, als auch Abwehrmaßregeln gegen die weitere Über— 
ſchwemmung mit jenem ſilberarmen Gelde. 

Haben wir bisher davon geſprochen, daß überall — nach den 

Akten auch in Brandenburg-Preußen — über ſteigende Preiſe beim 
Einkauf des Silbers für die Prägung geklagt wurde, ſo müſſen 
wir num darauf eingehen, was die Akten an ſicherm Material von 
Einzelfäufen uns angeben. Es ijt nicht viel, zeigt aber die über- 
rafchende Tatſache, daß die wenigen fihern Zahlen eigentlich fein 
Steigen von 1682— 1740 andeuten. Wir fommen auf die Urſache 
nachher und wollen zunächſt fejtjtellen, wieviel man für eine feine 

Mark Silber in einer Sorte gleichen Gehaltes in den verjchiedenen 
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Jahren zahlte. Wir haben in nachſtehender Tabelle die für ung 
in Betracht kommenden Angaben gefammelt. Einige davon find 
jedoch auszuschalten. 

Aus jpäteren Berichten geht nämlich hervor, daß der an 
Landeseinwohner, die nur an die Münze ihr Bruchfilber oder 
Pagament!) verkaufen durften, für eine Mark Feinfilber zu zahlende 
Preis feitgejegt war und 12 Rtlr. betrug. Wo wir alſo in 
unferer Tabelle diejen Preis in Berlin finden, gilt er gewiß für 
diefelben Fälle und kann für die Beftimmung des freien Silber- 
handels nicht in Betracht fommen. Aus demfelben Grunde ift der 

Preis von 11 Rtlr. 19 Gr. für das Neuftädter Hüttenfilber weg— 

zulafjen. Der Preis von 12 Rtlr. 17 Gr. im Jahre 1738 ift von 
einer Privatfabrif in ihrem Intereſſe ficher zu Hoch angegeben. Es 
bleiben für und nur die Preife zu betrachten, die in ein und der— 
jelben Sorte, deren Münzfuß uns befannt ift, angegeben find. 
Dieje wenigen Fälle liegen zum Glück günftig, fie gelten für Berlin 
und Frankfurt a. DO. in den Jahren 1682, 1694—1696 und 1737. 

Preije für eine Mark Feinjilber (233, 856 gm). 

1682 Berlin 10 Rtlr. 14 Gr. | Münzfuß 10 Rtlr. rk an er 
ammer v. 21. Oft. 

IM 1682. R 9, SS6. 
1688 10 Rtlr. 17—22 Gr. Tabelle v. 1746.?) 

1689/90 1 „8-1, „ & 

1691— 1693 1 „ B-1B8 „ 5 
1694— 1696 1 „ 16-18 „ — 
1698—1702 19-20 R9 TT2, 3 und 

Protokolle der Hof- 
kammer. 

1700— 1713 11 Rtlr. 18 Gr. bis Tabelle v. 1746. 
12 Rtlr. 

29. März1700 Königsberg | 11 Rtlr. 6 Gr. Tabelle VI. 

1. Dez. 1702| Berlin 12 Rtlr. Nr. 12. 

26. Mai 1703 B 12 Rtlr. Nr. 13. 

! Unter Pagament verjtand man demonetifierte Münzen. 

2) Diefe Tabelle wurde 1746 für den König ausgearbeitet; wir bringen 
fie jpäter. 

Acta Borussica. Münzmejen 1. 4 
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Datum Ort | Preis | Bemerkungen Duelle 

29. Zuni 1713] Berlin 11 Rtlr. 18 Gr. Fremdes Silber 11 Atir. | Tabelle v. 1746. 
20 Gr. 

1714—1717 11 Rtir. 19—20 Br. Paſſim. 

7. Jan. 1719 — 11 Rtlir. 12— 21 Gr. | Hälfte der Lieferung mit Nr. 39. 

1719 —1729 

1719--1739 

11 Rtlr. 20 Gr. 

11 Rtlr. 19 Gr. 

25. Febr. 1720 11 Rtlr. 20 

93. Sept. 1783 12 Rilr. 6 Gr. 
— — 

14. Dez. 1726 12 Rtlr. 
1731— 1739 : 12 _ 

26. Febr. 1731 2 „ 
12 Rtlr. 7 

12 Rtlr. 14 Gr, 

Königeberg 

Berlin 

16. Juni 1732 

19. Sept. 1732 

13, März 1733] Berlin 

21. Jan. 1736| Königsberg | 12 Rilr. 8 Gr. 

1737 grantf. a.O 12 Atlr, 

1737 Dresden 11 Rilr. 18 Gr. 

5, März 1737] Berlin 12 Rtlr. 

15. April 1738 # 12 Rtlr. 17 Er. 

27. OR. 1740 12 Rtlr. 

21 Gr. 

12 Rtlr. 15 Gr. 8 Pi. 

15 ®r. 

ca. 12 Rtlr. 16 Gr. 

Biweibritteln, die Hälfte 
mit Bwöljteln 3. bez. 

Silber der Hütte zu Neu— 
ſtadt. 

1/, der Lieferung mit 
Dritteln, ?/, mit 3wölf⸗ 
teln zu bezahlen. 

In Zwölfteln au bezahlen. 

Holländiiches Silber. 

Pagament; nad) Verkauf 
des darin enthaltenen 
Kupfer nur 12 Rtlr. 
2-3 Or. 

Auf der Meſſe bar mit 
Franzgeld bezahlt, das 
20 Agio gegen Zwei— 
drittel verliert, alſo 
Preis in Zweidritteln 
etwa 11 Rtlr. 18 Gr. 

Nach Angabe der kurſächſ. 
Münzbeamt. am Reichs— 
tage. Als viel zu nie 
drig beftritten von den 
Süddeutichen und 
Brandenburgern. 

Hamburger Silber mit 
Bweidritteln bezahlt. 

Mit 6 Pf.-Stüden be- 
zahlt. 

Tabelle v. 1746. 

Ballim. 

Wr. 44. 

N Hr. 56. 

Nr. 77. 

Tabelle v. 1746. 

Nr. 100. 

Nr. 102. 

Nr. 107. | 

Mr. 112. 

Mr. 130. 

Ber. der Berliner 
Münze vom 15. 
und 30. Dezbr. 
1737. 

Hirſch, VL, S.216, 

Wr. 139, 

Nr. 145. Bericht 
der Berliner 
Goldfabrik. 

Erflärng Neu- 
bauerd, Titel 
XLI, 6. 
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Indem wir nun dem Beifpiele Cahns folgen,!) berechnen wir, 
wieviel Gramm geprägtes Feinfilber jedesmal für eine Marf un- 
geprägtes gegeben wurde, wobei dann aud) der Gewinn oder Berluft 
zu finden ift. (1 Mark = 233,856 g.) 

Für 1 Marf un— 
geprägtes Feinfilber 
wurde gegeben an 

geprägtem 

& 

Jahr In Gewinn 

1682?) 229,394 Zweidritteln 4,462 

um 1695 227,360 Bmweibritteln?®) 6,496 

1718 227,058 !, in Bmweidr., !/, in 2 Gar. 6,798 

1720 225,874 1 s u 7,982 

1723 231,378 Bmweigutegrojchen 2,478 

1737 228,984 Zweibritteln 4,872 

1740 179,712 Sechspfennigftüden 54,144 

Demnad haben wir für Bezahlung mit Zweidritteltalerftücen 
Angaben aus den Yahren 1682, 1695, 1737, aus denen foviel er- 

hellt, daß das Silber fpeziell in diefem Zeitraum und in Branden- 
burg nicht im Preiſe geftiegen ift. 

Aus der Zufammenftellung ergibt fich ferner, daß der Gewinn 
bei Bezahlung mit filberärmeren Sorten höher war, weil mit ihnen 
wegen des durch den Staat ihnen gegebenen, verhältnismäßig höheren 

1, 3. Cahn, Ein Beitrag zur frage der Silberverteuerung in früheren ZJahr- 

hunderten (Ber. d. freien deutichen Hochitiftes zu Frankfurt a. M., 1900, ©. 373 

bis 388). 

2) In dem SKontraft mit dem Berliner Münzmeifter Schneider von 1682 

(Beil. Nr. 1) wird ganz beitimmt gefordert, daß er, damit die Lieferanten nicht 

fange auf Bezahlung zu warten brauchen, erft eine erfledliche Quantität Zwei— 

und Eindrittel prägen müfje, ehe er zum Schlage Meinerer Sorten jchritte. — Es 

waren 1682 121), Bweidritteljtüde aus der 12 %. 2 Gr. feinen Mark zu münzen. 

Den Feingehalt der jpäter angegebenen Münzen findet man in der Münzfuftabelle. 
Tabelle Nr. V, Kolonne VII. 

3, Zwar ift für das Jahr 1695 Feine Bezahlungsart angegeben, da aber 
jeit 1690 jehr große Summen Zwei- und Eindrittel und verhältnismäßig wenig 

Scheidemünzen hergeſtellt wurden, glaubte ich, die Bezahlung in Zweidritteln — 

der Münzfuß der Einbdrittel war berjelbe — für diejen einen Fall zu Grunde 

legen zu dürfen. Ich habe ald Durhichnittspreis der Jahre 1691— 1698 11 Rtlr. 

16 Gr. angenommen und dieſen dem Jahre 1695 zugewiejen. R 
4 
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Nennwerts, in dem die Nachfrage fie erhielt, Silber billiger zu 
faufen war. Friedrich Wilhelm I. konnte eben deshalb weniger 
Srobfurant herftellen, als fein Vater, weil ihm nicht der Sclag- 
Ihaß aus der Scheidemünze zur Bezahlung des Silbers wie jenem 
zu Gebote jtand. 

Wenn nun hiernach das Silber von 1682 bis 1740 nicht im 
Preife gejtiegen ift, jo darf darin doc, fein Widerjpruch gegenüber 
den allgemeinen Klagen der damals Lebenden über die zunehmende 
Silberteuerung gefunden werden. Denn erftens find unfere Zahlen 
zu jporadifche und die brandenburgifchen Silbereinfäufe zu unbe- 
deutende, als dab darans eine allgemeine Tendenz abgeleitet werden 
dürfte; und zweitens wird unfere Darftellung zeigen, daß man das 

Silber, wie Schon erwähnt, mit immer fchlechter werdendem Kurant 
oder mehr und mehr mit Scheidemünge bezahlte. Alſo ftiegen die 
Preife wohl in jchlechtem Gelde (Tab. ©. 49, 50), aber nicht oder 
lange nicht jo, wenn man die Bezahlung in Gramme Silber um- 
rechnet (Tab. S. 51). Wenn wir bedenken, wie viel weniger Fein— 
jilber die allmählich zum Hauptkurantgeld in Preußen emporgeftiegenen 
Zwölfteltaler enthielten als die Drittel, fo können wir uns nur 
wundern, daß die Breije für das Silber nicht noch Höher geftiegen find. 

Gewiß kommt aber auch ein gut Zeil der Klagen auf die 
Übertreibungen der Münzmeifter, deren Gutachten immer in erfter 
Linie eingeholt wurde und die als Hauptverforger der Münzftätte 
mit Material den Preis desfelben als möglichft Hoch anzugeben in 
ihrem Interefje fanden. Wir haben dafür ein fchlagendes Beispiel. 

As die Furfächliichen Münzbeamten am Reichdtage zu Negensburg 
den GSilberpreis 11 Rtlr. 18 Gr. nannten, riefen fie damit einen 

Sturm der Entrüftung und eine Menge Gegenvorftellungen der 
Süddeutjchen und auch der Brandenburger hervor. Mag man 
auch zugeben, daß die Staaten ohne Bergwerke im allgemeinen mehr 
geben mußten, fo ift es doch jehr auffallend, daß man in demfelben 

Jahre zu Frankfurt a.d.D. für das Silber genau denjelben Preis 
zahlte, wenn man Zweidrittel dafür gab. 

Auf einem ganz andern Blatte aber fteht die Frage, warum 
man denn in Deutjchland nicht an dem Leipziger Münzfuße feft- 
hielt, warum man in Preußen fein Kurant mehr feit 1729 münzte. 
Deren Beantwortung ift eine Hauptaufgabe der folgenden Darftellung. 
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Rückblick auf die brandenburgifche Münzpolitik im 
17. Jahrhundert jeit dem Zinnaſchen Dergleiche von 1667. 

Den Reihsfuß — 9 Rtlr. aus der feinen Mark nach Gefeß von 

1566 — beizubehalten war im Laufe des 17. Jahrhunderts unmöglich 
geworden. Aber die furchtbaren Geldfalamitäten des dreißigjährigen 
Krieges, das Elend der Heckenmünzen, welche überall auftauchten, 
verftärkten nur die Meinung, daß das einzige Heil in der Rückkehr 
zum Reichsfuße liege. Daß eine folhe wegen der im In- und 
Auslande allgemein gewordenen geringeren Ausbringung unmöglich 
war, ſah man zuerjt in Norddeutjchland ein. 

Der Deputationstag von 1571 hatte das Weich in 3 große 
Bezirke geteilt, innerhalb derer die Kreiſe über die Befolgung der 
Reichsmünzordnung forrefpondieren jollten.!) Den erjten bildeten 
die Unterkreiſe Kurrhein, Oberrhein, Niederland » Weftfalen, den 
zweiten die beiden fächfifchen Kreiſe, den dritten die Oberfreije 
Franken, Schwaben, Bayern mit dem Öfterreihiichen. Damit war 
ausgeiprochen, daß das Reich in feiner Gefamtheit, daß der Kaiſer 

auf die Ausübung des Souveränitätsrechtes der Münzprägung weiter 
und nun auch auf die Leitung der Minzangelegenheiten verzichtete. 
Es konnte nichts anderes fein als ein weiterer Schritt zur Selb- 
ftändigfeit der Territorien. Beſonders in den Bezirken, wo einzelne 
Stände jchon eine größere Macht befaßen, mußten dieſe den Aus: 
Ichlag geben. Man hielt zwar im fächfifchen noch bis zum Ende 

1) Braun S. 104. — Die Hauptquelle für Braun, fowie für andere Schrift- 

fteller, die über das deutſche Münzweſen fchrieben, bildet dad Sammelwerk von 

Joh. Ehriftian Hirſch, Des Teutſchen Reichs Münzarchiv, 9 Teile, Nürnberg 1756 

bis 1768. Der Name wäre richtiger: Oberdeutſches Münzardiv, denn das für 

Niederdeutichland darin Gebotene ift verichwindend wenig, joweit es unjere Epoche 

betrifft. 
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des 17. Jahrhunderts die Kreisprobationstage ab, aber lange nicht 
fo regelmäßig wie im Süden. Die beiden Territorien Kurſachſen 
und Brandenburg Hatten im oberſächſiſchen Kreife jo ſehr das Über- 
gewicht, daß der Hauptnachdrud der Verhandlungen immer in den 
Borbejprechungen beider lag. Paßte dann ein Schluß dem einen 
nicht, ſo unterließ er es ihn zu ratifizieren, oder führte ihn nicht 

aus, denn wer wollte oder fonnte ihn dazu zwingen? Obwohl dann 
der Kurfürft von Brandenburg auch niederfächfiicher Kreisftand war, 

jo ift von einem Zuſammenwirken des ganzen ſächſiſchen Bezirks 
doch wenig zu jpiüren. 

Anders im Süden und Wejten. Hier Hatte die politijche 
BZerfplitterung ſchon längft auf ein Zufammengehen im Münzwejen 
hingedrängt: während des jpäteren Mittelalters bewegte man ſich 
dort in Münzeinungen.!) So finden wir denn auch, daß der ober- 

deutfche Bezirk, freilich ohne Öfterreidh, das wie die niederdeutichen 

Territorien eigene Bahnen ging, der einzige war, deſſen Glieder 
fi) gemeinfam, dauernd und regelmäßig mit diefer Materie be— 
Ichäftigten. Diefe „im Münzweſen forrejpondierenden drei Ober- 

freife* Hatten jpäter den permanenten Reichstag zu Regensburg in 

ihrer Mitte und fpielten die Rolle einer Reichsmünzkommiſſion, 
indem fie auf ihren regelmäßig abgehaltenen PBrobationstagen die 
allgemeinen Mißſtände befprachen, die Münzen valvierten und dem 
Kaijer die Arbeit abnahmen, der meift nad ihren Vorſchlägen ver- 
fügte, fich felbft als König von Böhmen oder Herzog von Dfter- 
reich aber danach mit nichten richtete. 

Doch noch etwas viel Wichtigeres fchied den Süden vom 
Norden. Jenem fehlte die See, die Verbindung mit den großen 
Edelmetallmärkten Amfterdam und Hamburg, es fehlten ihm die 
Silberbergwerfe, wie fie Sachſen im Erzgebirge, die Lüneburger im 
Harze befaßen und damit der weite und treffende Blid in Münz— 
ſachen. So kam es, daß die Oberfreife troß all ihres Fleißes einen 
bedeutenden Einfluß auf das deutſche Münzweſen nicht augübten, 
weil fie viel zu viel mit veralteten Begriffen operierten, und daß 
faft alle Reformen auf diefem Gebiete vom Norden ausgingen.?) 

i) über diefe bejonders E. Kruſe, Kölniſche Geldgeſch, und Günter, Münz- 

wejen i. d. Grafihaft Würtemberg. 

2) Darüber ſ. auch Grote, Die Geldlehre, Leipzig 1865, ©. 3. 
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Die Süddeutſchen hatten fich daran gewöhnt, den Neichsfuß für ein 
Heiligtum anzujehen und jedes Abweichen davon für ein Verbrechen. 
Dabei war man aber feineswegs imftande, die in nächſter Nachbar: 
ſchaft auftretenden Mißbräuche zu verhindern. 

Der Reichstag von 1570 und der Deputationstag von 1571 
hatten beftimmt, Daß die Stände, die nicht eigenes Bergfilber vermüngten, 
nur in 3—4 Kreismünzftätten prägen lafjen follten. Der Gewinn 
aber, den die damals auffommende Herftellung geringhaltiger Scheide- 
münzen brachte, und die Ohnmacht der Reichsgewalt bewogen jehr 
bald zur Übertretung diefes Geſetzes. Schon im Jahre 1596 klagte 
man, daß im oberrheinijchen Kreiſe faft jeder Graf und Herr Münz— 

ftätten errichte und fie an Leute verpachte, die ſich um die Aufjicht 

des Kreiſes nicht fümmerten, und 1615 zählte man dort ftatt der 
4 ordentlihen an 20 Nebenmünzen. So fam, es, daß man füy, einen 
Taler immer mehr der jchledhter und ſchlechter werdenden Sceibde- 
münzen zahlen mußte: während der Taler 1559 auf 68 Kr. gelegt 
war, ftieg er bis 1611 auf 90, bis 1619 auf 108 Kr.) In der 

Kipperzeit haben dann auch die großen Territorien die Mänz- 

verjchlechterung ins maßloje betrieben. Deren furdhtbare Folgen 
für die geſamte Volkswirtſchaft brachten endlih zur Befinnung, 
aber der Unfug der SHedenmünzen ging noch Hundert Jahre 
weiter. — | 

Nachdem in Brandenburg 1623 wieder die Beftimmungen der 
Reichsmünzordnung von 1559 eingeführt waren, jcheint man fich 
bis zum Tode Georg Wilhelms daran gehalten zu haben. Aber die 
bergeftellte Quantität der Kleinmünzen genügte dem Verkehre nicht, 

der zu fremden greifen mußte; ſeit 1623 find Feine Pfennige, jeit 
1625 feine Dreier, feit 1636 feine Grojchen mehr geprägt worden, ?) 
unzweifelhaft, weil der Münzfuß ein zu koftbarer war. Der Große 
Kurfürft ging in den funfziger Jahren zu einem weit billigeren 
Scheidemünzfuß über, der heiljam gewirkt hätte, wenn die Haupt- 
abficht dabei nicht die Gewinnung eines hohen Schlagjchages und des— 
halb die Quantität eine übertriebene gewejen wäre, fo daß dieſe 

i) Ritter, Deutjche Gejchichte im Zeitalter der Gegenreformation und des 

dreißigjährigen Krieges, II, Stuttgart 1895, ©. 461, 463. 

2) Bahrfeldt, ©. 369— 376. 
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Münzen fpäter ihren Kredit einbüßten und 1660 zum Zeil auf die 
Hälfte ihres Nennwertes herabgeſetzt werden mußten.!) 

Seit dem Jahre 1664 jehen wir dann den Kurfürften fich 
mit einer Reform des Münzwefens tragen. Wie eine fpätere Nach— 

richt ſagt,) jo Habe er „gleich anfangs“ geplant, in den Münz— 
ftätten aller feiner Lande nad) ein und demjelben Fuß münzen zu 
laffen, „damit nicht allein in allen unfern Landen eine gleichförmige 

Münze, welche bisher ermangelt, jondern auch ein tauglich) Geld zu 
fremder Handlung über die Grenze eingeführt würde,“ — ein Plan, 
defien Berwirklihung erſt nah 150 Fahren geichehen fonnte. 
Denn, werfen wir einen Blif auf die weftlichen und öftlichen 

Territorien des Großen Kurfürften, jo finden wir dort eine mehr 
oder weniger ſtarke fommerzielle und monetäre Abhängigkeit vom 
Umlande und eine noch fehr mangelhafte Unterordnung unter Die 
zentrale Oberleitung, eine ftarfe jelbftändige ſtändiſche PBrovinzial- 
verwaltung.) In Kleve-Marf mußte der Kurfürft 1649 und 1660 

den Ständen verjpredhen, fi an die Kölnische Münzordnung zu 
halten, *) in Preußen herrſchte unangefocdhten der polniſche Münz- 
fuß, in Pommern und in der Neumark überwogen die polnischen 
und Schlefiichen Sorten jo jehr, daß man fi ihren Kurs notge- 
drungen gefallen laſſen mußte; um nur die fchlechten polnischen 

Scheidemünzen fernhalten zu können, ließ Friedrich Wilhelm feit 
1665 in Croſſen nad) jchlefifchem Fuße prägen. 

Eine geordnete Miünzverwaltung, eine unabhängige Münz- 
politit fonnte unter jolchen Berhältniffen nur in dem mittleren 
Zandfompler der Monarchie Ausficht auf Erfolg haben. Aber troß 
der beſten Abfichten, trog der Einführung einer erften allgemeinen 
Münzordnung im Jahre 1667,°) in der jehr gute Beftimmungen über 
Berwaltung und Tehnif enthalten find, fcheiterte die Neorganifation 
der Verwaltung zunächſt auch in Brandenburg an der Unehrlichkeit 
der Miünzbeamten und der Unfähigkeit der Kontrollorgane. Mehr 

1) A. F. Riedel, Der brandenburgiich-preußiihe Staatshaushalt. Berlin 
1866, ©. 21—23. 

2, Edift vom 29. November 1669. Mylius IV, 1, 5 Nr. 52, 

3, G. Schmoller, Umriſſe u. Unterjuchungen. 1898, ©. 293 ff. 

Scotti I 273, 355. 

9) 13. Juni 1667, Mylius 1V, 1, 5 Nr. 49; Hirſch V, Nr. 2. 
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als auf dem Berwaltungsgebiete gelang e3 damals auf dem der 
Münzpolitif zu erreichen. 

Im Jahre 1665 bejchäftigte man ſich im oberfächfiichen fo 

wie in den drei Oberfreifen mit der Frage, wie die faijerlichen Vier— 
grofchenftüde, die nur 3 Gr. 1 Pf. wert waren, und bie der Kaiſer 
zur Bezahlung der Türkenhilfe geichlagen Hatte, abzuwehren jeien, 
auch war man wegen der holländiſchen Taler bejorgt, die nur 
23 Gr. Wert Hatten und doc zu 24 umliefen.?) Der Große 

Kurfürft jah ein, daß es zu einer Reihsmünzordnung kaum kommen 
werde, da man im Negensburg grade beichloß, die Neichstaler, 
deren nominelle Erhöhung er gewünſcht Hatte, unverändert zu laſſen, 

die Drdnung der Scheidemünze aber den Streifen anheimzugeben. 
Über diefe Scheidemünzfrage entftanden nun lange Verhandlungen 
mit Kurſachſen. Brandenburg jprah fi für einen Scheidemünz- 
fuß von 10 Rtlr. 16 Gr. aus und zwar aus folgenden Gründen: ?) 

1. Das Silber fofte 9 Rtlr. 9 bis 10 Gr., wozu ein Agio von 
49%/,, Provifion und Riſiko fommen, fo daß man die Marf auf 
10 Rtlr. rechnen könne; und ein Schlagihag von 16 Gr. jei 

mäßig. Wenn die Bergwerfe befigenden Stände zu 9 Rtlr. 
3 Gr. münzten, hätten fie doch einen Vorteil von 2 Rilr. 

2. Öfterreich verforge die Türkei mit Geld nad) einem 11 Rtlr. 
4 bis 8 Gr. Fuß. Wähle man nun einen filberreicheren als 
den vorgeichlagenen, jo würden die Münzen als Material nad) 
Öfterreich und Polen wandern. 
Übrigens Habe Sachſen aus diefen Gründen früher auch zu 

10 Rtlr. 16 Gr. gemünzt, Brandenburg ſei ihn gefolgt, tue e8 nod) 
und werde fchwer davon abzubringen fein. Die größeren fremden 
Nominale könnten neben diefem Gelde ohne Schaden umlaufen, der 
gemeine Mann wifje den Banfotaler (NReichstaler) wohl zu erkennen, 

und die Dufaten, deren Gehalt noch fein Bedenken veranlaßt habe, 
würden gewogen. 

Auf dem Probationstage zu Leipzig follte fi aber zeigen, 
daß ſolche Vorfjchläge in Deutfchland noch wenig Boden fanden; 
außer Kurjachfen wollte Niemand etwas von einer Reduktion des 
Münzfußes wiffen: man würde dadurd) feinen Ruhm verlieren, die 

1) D. Folgende nah R 16, 95. 

2) Injtruftion für die Geſandten zum Probationdtage in Leipzig 1667. 
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Gehaltsempfänger jchädigen, anderen ein böfes Beifpiel geben. Aber 

wer vertrat denn einen jo idealen Standpunkt? doc nur die, welche 
fih mit dem heikeln Münzgeſchäft faum oder gar nicht abgaben; 
eigentlih münzten außer den beiden Kurfürften nach dem Bericht 
des Generalwardeins nur Vorpommern und dann Mansfeld und 

Stolberg Geringfügiges. Jene hatten alfo gut reden; wollten fie 
vielleicht das Silber zu 7 Rtlr., wie der Preis bei Aufjtellung des 
Reichsfußes vor 100 Jahren angenommen war, liefern? Um fo pein- 

liher mußte es die brandenburgiichen Geſandten berühren, als ihr 
fähfiicher Kollege fi) in der vierten Seffion der Mehrheit anjchloß 
und auch in der Schlußfigung vorlas, daß die Scheidemünzen weiter 
nach dem ZTalerfuß zu münzen, alle davon abweichenden aber zu 
devalvieren feien. Der Brandenburger v. Wambold protejtierte 

gegen diejen Schluß.) 

Daß es jedoch Sachſen mit diefem Widerftande Ernft gewejen 
wäre, daran ift gar nicht zu denken, hatte es doch ein Jahr früher 
in Baugen eine Münze errichtet, in der nad) dem billigeren kaiſer— 
lihen Fuß 30- und 15 Kr.-Stücke ſowie kleinere Sorten für die Laufig 
gejchlagen wurden.?) Beide Kurfürften einigten fich daher bei einer 

BZujammenfunft im Klofter Zinna am 27. Auguft 1667 über einen 
Interimsicheidemünzfuß: Es jollten Groſchen und Kleinere Münzen 
nach einem 10!/, Atlr.- Fuß folange geichlagen werden, bis ein allge- 
meiner Reichsſchluß erfolge oder beide Kurfürjten etwas anderes 
verordneten. Die Taler waren weiter nad) Neichsvalvation von 
1559 zu münzen.®) 

Diejer Fuß fam in etwas erweiterter Form zur Ausführung. 
Da Braunjchweig beitreten wollte, jo wurde am 6. April 1668 

i) Der Schluß bei Hirih V, Nr. 3; die Aften über den Probatioustag bon 
1667. R 16, 97. — Klotzſch, ©. 601ff. ftellt die Sache jo dar, ald wäre auch 

Sachſen immer für eine Abweichung vom Reichsfuße geweien, was im runde 

wohl auch richtig. ift. 

2) 3. Erbitein, Erörterungen auf dem Gebiete der ſächſiſchen Münz- und 

Medaillengeichichte III, Dresden 1896. 

3, Der Bergleidy ift nad der Dresdener Driginalurfunde bei Erbftein, 
a. a. D. ©. 204 abgedrudt. Der Abdrud bei Hirich ift ungenau; bejonders ftörend 

ift der Fehler: „mit der großen und Meinen Münzjorten-Beichidung“ ftatt: „mit 

der Grojchen und Heinen“ u.f.w., ein Fehler, der in die Werfe von Braun, 

Klogih u. a. übergegangen ift. Auch die in R 9 V V 6 befindliche Ausfertigung 

bat „Groſchen“. 
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in Leipzig eine Konferenz der Münzbeamten der drei Staaten abge- 
halten. Die Hauptfrage war hier die nad) dem Münzfuß der 
Zweidrittel-, Eindrittel- und Einjechfteltalerftiide, die man kurz vorher 

zu prägen angefangen hatte. Indem man darüber ganz einig war, 
daß fie zu 10'/, Rtlr. auszumüngen feien, jo betrachtete man fie 
dem Taler gegenüber eben als Scheidemüngze, da fie das Charakteriſtikum 
hatten, daß ihr Fuß ein filberärmerer war als der der Taler. Es 
ift hier gleich vorweg zu bemerken, daß dieje nach 10%/, Atlr.- Fuß 

geprägten Münzen bald die Haupthandelsmünzen wurden und ihr 
anfänglicher Charakter als Scheidemünze jehr ſchnell verichwand. 
Sie wurden das grobe Kurantgeld gegenüber der kleineren Scheide- 
münze. Das Bewußtjein aber, daß die Aliquoten des Taler nad 

der Biertelung, aljo die halben, viertel, achtel und fechzehntel Taler— 
ftüde, nad altem Reichsfuß auszumünzen feien und alfo diejen 

repräjentierten, daß die Aliquotifierung nach der Drittelung, d. 9. 
die zweidrittel, eindrittel, einjechftel und einzwölftel Talerftüde den 
urjprünglihen Scheidemüngfuß charakterifiere und diefe Münzen jenen 

befjeren entgegenftanden, erhielt fich noch lange; jo oft man für 

den alten Reichsfuß eintrat, wurde die Ausmünzung nach der 
Biertelung vorgefchlagen, zulegt 1691 und 1713.}) 

Im allgemeinen wurde der Zinnafche 10'/, Rtlr.-FuB befolgt. 
In Brandenburg gejchah es zuerjt verfchieden, bi8 man am 20. Januar 
1670 für alle Warbdeine folgenden Fuß feitjegte.?) 

An Remedium 

im Schrot auf 
ı Mi. Stüd 

12 Aweibrittelftüde aus ber 12%. 3 Gr. f. Mf., aus der f. Mf. 10 Ntlr. 12 Gr. 59 /,, Bf. 1, 

24 Eindrütelftiüde „ „ 2.3» u“ nm on nn nn 1205 12, Ben ur 

48 Einfechieltüde „ „ 12,3 un na un mn 1050 12 „ 5 1 

64 3-Groichenftüde „ „ 12.2 W “nn nn 105 18, on 1 

117'/, Srofchenftüde „ „ 7,8. ß 10 18.0 . 2 

148 Achtpfennigftüde „ „ 6, un u nn 10 „13„89,, 3 

198 Sechspfenniggt. „ 6,0 410 17 „4 3 

224 Bierpfennigftüde „ „ 4,1.» » „ “nn 10, 19, Ya 4 

263 Dreipfennigftüde „ „ 44,O X 10 5 3,0 2 5 

328 Bweipfennigftüde,n, „ 3, Wu nn un nn 10,028, lan 6 

610 Einpfennigftüde „ „ 3,0, ee VE 6 

emedium im Korn 1 Grän. a 

I) Darüber jpäter. 

RYISSA4, 
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Man muß fi nicht über die große Anzahl der Hleinften 

Münzſorten wundern, denn der Kurfürft Hatte auf Geldfyfteme 
feiner verschiedenen Ländergruppen Rüdficht zu nehmen. So follten 
die 3:Grojchenftüde die Blaumüfer im Mindenfchen und Klevifchen, 

die Achtpfenniger die Lübiſchen Scillinge und die Mariengrojchen, 
die Sechspfenniger die Hevifchen Stüber, die PVierpfenniger die 
Mattier erfegen. Ähnlich münzte Sadjien.!) 

Braunfchweig hat dagegen alle Sorten von den Zweidritteln 
ab bis auf die Einpfennigftüde zu 10°, Atlr. ausgebracht, aljo die 
größeren weniger fein, die Heinen feiner als Brandenburg.?) Da 
man bei diefen den Kupferzufag Feiner und alfo die Münzen feiner 

machte, jo hatte man im ganzen den Vorteil, daß durch eine zu 
große Ausmünzung der Heinften Sorten nicht gleid) das Quantitäts- 
verhältnis zu Ungunſten des Landes verjchoben wurde, weil eben 
der Fuß aller Sorten derjelbe war und deshalb eine Einwechlelung 
und Einjchmelzung der größeren ohne lohnenden Nutzen gewejen 

wäre.) Man nannte diejen 10 Rtlr. 16 Gr. Fuß den Zinnafchen 
Fuß cum remedio, Der Ausdrud ift undeutlid, wenn nicht un— 

logijch, denn wenn man die untere Grenze des Nemedinms gefeglich 
zum Münzfuß erklärt, jo wird diejer jelbjt ein anderer; der Null: 

punft für das neue Nemedium, das doch immer notwendig war, 
mochte es auch noch jo oft verboten werden, rüdt tiefer. 

Was war nun der eigentlihe Sinn und Zwed des Zinnaſchen 
Fußes? Wir müfjen uns darüber klar werden, weil er die wichtigfte 
Bereinbarung für die nächſten Dezennien war. In erfter Linie 
jollte er, wie wir aus den VBorverhandlungen erfahen, eine Ver: 

teidigungsmaßregel gegen die fremde ſchlechte Fleine Münze fein. 
1623 nach) Beendigung der Kipperzeit war der Taler in Oberdeutid)- 
land auf 90 Kr. im Eleiner Münze gejegt worden. Die bejonders 

1) Nach Erbftein, a. a. ©. ©. 205f. folgendermaßen: 

Seit 1675. 14 Zweidrittelftüdeaus d. 142.4 Gr. f.ME., alfo aus d. f.Mf. 10 NtIr. 12 Gr. 

Seit He 24 Eindrittelftüde „ „12,8 „ 10, 6, A 

auch feine | 48Einſechſtelſtücke „12,8. mn Ha 10 6. 10, 

1171/, Groſchenſt. Ba are 20 1 Di 
260 Dreier . 4 — ae eK — 

670 Pfennige we ne AN 5 BES 

2, Braun, ©. 125. 

3, G. ©. Loos, Aufſätze, S. 43 ff. 
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ſeit 1650 zunehmende Verjchlechterung derjelben führte nach vielen 

Beratungen ſchließlich zur kaiſerlichen Refolution vom 5. September 
1667, derzufolge der Taler auf den Wert von 96 Kr. erhöht werden 
follte;!) das war alfo zu derjelben Zeit, als der Zinnaſche Vergleich 
zuftande Fam. 

Aber wenn diefer Wert in Norddeutichland angenommen 

worden wäre, jo hätte er nicht den tatjächlichen Berhältniffen ent- 

ſprochen. Daun hätte man weiter Vorteil davon gehabt, mit der 
ichlechten Scheidemünge die Taler einzumechjeln und fie einzufchmelzen. 
Der Taler wurde in der Tat jchon mit mehr als 96 Kr. erhandelt,?) 

alfo nur, wenn man ihm einen noch höheren Wert gab, konnte Die 
Aufwechfelei verhindert werden. Man paßte jih in Zinna nur der 

beftehenden Sachlage an, indem man dem Taler einen Wert von 
28 Gr. oder 105 Fr. gab und eine Heinere Münze fchuf, deren 
Fuß wirklich einzuhalten war.?) Diejer zweite Zwed des Binnafchen 
Bergleiches war erreichbar, da die feine Mark Silber wie wir hörten, 
mit allen Unkoſten 10 Rtlr. koſtete. 

Zu erwähnen wären noch einige Anfichten, die jpäter über 
den Zwed des Zinnaſchen Vergleiches auffamen und fich bei zwei 
bedeutenden Münzichriftitellern finden.*) Braun jagt, der Zinnaſche 
Fuß fei eingeführt worden, weil die in Oberdeutjchland befchloffene 
Erhöhung des Neichstalerd auf 96 Hr. in Betracht der goldenen 
Münzen nicht zureichend gewejen wäre, und bei Bufje lejen wir, 
man habe in Zinna bejonders einen geringeren Münzfuß einführen, 

Y Braun, S. 1198. 

2) Schon 1633 foll er in Dfterreih 105 Fir. gegolten haben. Erſt 1693 
aber gelangte man dort zu der richtigen Einficht, daß der Taler der Scheidemüngze 

gegenüber im Werte zu erhöhen jei. E. Scalf, Der Wiener Müngverfehr 1650 

bis 1750. Numism. Itſchr. 28. Wien 1897, ©. 172, 173. 

3, Indem man ftatt bisher nad 9 Ntlr. (13', Fl.-Fub aus der feinen 

Marf 216 Gr. (810 Fr.) nun nad 10'/, Rtlr. (15°, Fl.) Fub 252 Gr. (945 fer.) 

in Dritteln prägte, machte man aus ihr nominell 36 ®r. (135 fr.) mehr. Dem- 

nach mußte auch der Reichötaler, weiter nach 9 Rtlr.-Fuß gemüngt, um 3%, — 4 Gr. 

(135/, — 15 fr.) im Nennwert fteigen. Er war aljo forthin nicht mehr 24 Gr. 

(90 $r.), ſoviel galt er weiter in den Sorten Zinnaſchen Fußes, jondern 28 Gr. 

(105 fr.) wert. — Bergl. Braun, ©. 121f., Klotzſch, ©. 608F., Buffe, II, ©. 17. 

N Praun, S. 121, 123; Buffe, IL, 17. 
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aber, da andere Kreije weniger Gold als die oberdeutjchen gehabt 
hätten, auch das Silber gegen Gold erhöhen wollen.') 

Nun fteht aber im Zinnafchen VBergleih von Gold fein Wort 
und au in den Vorverhandlungen ift auf Goldmünzen nur ganz 
nebenher eingegangen worden.?) Diejelben waren damals, wie 
Praun und Buffe jagen, in Norddeutichland ſehr jelten, man ver- 
langte aud) gar nicht danad) und wir treffen dergleichen Erwägungen 
nur fehr jelten. Daß dort vielmehr die Silberwährung oder doch 
die Barallelmährung herrichte, jehen wir daran deutlich, daß man die 
Dukaten ald Ware betrachtete, die jedes Mal nad) ihrem Gewicht tariert 
wurden.?) Braun und Bufje fchrieben ganz aus den Anschauungen 

des 18. Jahrhunderts, als die Proportionsfrage die wichtigfte auch 
im deutſchen Münzwejen geworden war. Der fpätere Herausgeber 
des Praunjchen Werkes Hat denn auch den Irrtum eingefehen und 
legt dar, daß die Erhöhung des Talers jchon jeit 1605 im Gange 
war, das Zinnaſche Gejeg aljo nur zur Gewohnheit Gewordenes 

legalifierte.*) 

Scier endlofe Auseinanderjegungen auf den Reichs-, Kreis- 
und Münzprobationstagen behandelten nun die Talerfrage. Suchen 
wir die Hauptpunfte zu faſſen. Kurſachſen konnte troß feiner 
Silberbergwerfe feit 1670, wie der Sreiswardein von Oberſachſen 
1672 angab, die Taler nicht mehr nad dem 9 Rtlr.- Fuß münzen, 

jondern machte (holländijche) Banfotaler nach einem Fuß von 9 Atlr. 

16 Gyr. 3 Pf.;?) zugleih gab der Wardein an, daß die andern 
Stände auch feine Taler mehr prägten. Zwar münzte Braunjchweig 
noch joldhe, aber am 2. April 1677 fchrieb Herzog Auguft aus 
Wolfenbüttel an Friedrich Wilhelm, er könne nicht allein weiter 

1) Buffe quält ſich jpäter (S. 20) damit ab, warum der Leipziger Fuß 

(1690) nichts über den Goldwert beftimmt habe und kommt endlich zu dem junder- 

baren Reſultat, es jei unterlafjen worden, weil man mit dem damaligen Wert- 

verhältnis nicht zufrieden geweſen jei. 

2) Man beriet nur darüber, in welchem Wert die Goldgulden und Dufaten 

anzunehmen jeien, fam darüber aber zu feinem Reſultat. Brandenburg jchlug vor, 

den Dufaten bei 2 Rtir., auf welchen Wert er geftiegen war, zu lafien, den Gold- 

gulden dementiprechend von 1'/, auf 11/, Rtlr. zu fegen. 

2 ©. ©. 67. 

+), Braun, Ausgabe von 1784, ©. 123, Note, 

5) S. auch Praun, S. 125, Note, und Klopih, S. 616 Fl. 
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nah der NReihsmünzordnung arbeiten, wenn er auch noch aus 
jeinem Bergfilber eine gute Anzahl Taler danach machen lafje.?) 
Wenn dann am 19. Dezember 1673 dem Berliner Wardein Liebmann 
erlaubt ward, Taler nad) Reichsfuß unter Erlaffung des Schlag: 

ſchatzes zu prägen,?) jo gab der Staat damit eben dieſe Arbeit in 
Privathände; von da am find, wie wir ſpäter ſehen werden, in 
Preußen bis 1721 Taler nad) Reichsfuß mit einer kurzen Ausnahme 
nur auf dem Wege der Privatfpefulation der Münzmeifter gefchlagen 
worden. 

Zwei Mittel gab es nun, wie die Taler den immer geringer 
werdenden anderen Münzen gegenüber zu behandeln waren: ent= 
weder man ließ fie, wie fie waren, d. 5. an Korn und Schrot un- 
verändert, erhöhte aber ihren Nennwert, oder man verringerte ihren 
Teinfilbergehalt, aljo den Münzfuß. Beide Wege find bejchritten 
worden, aber der legtere nur ausnahmsweiſe, wie eben berührt, und 
nur in großer Beichränfung, indem man über den Banfotalerfuß 
doch vorläufig nicht Hinabging. Die großen norddeutjchen Fürften 
griffen fortan in die oberdeutichen Verhandlungen über diefes Thema 
nur noch jelten ein, da fie den Talerſchlag auf das äußerfte be— 

ſchränkten. 
Die Kleinen aber, ohne tieferen Einblick in die wirklichen 

Verhältniſſe, wollten den Taler überhaupt nicht verändert wiſſen, ſo 

ſchon 1666 auf dem Reichstage. Hatte ſich der Kaiſer dein, wie 
Ihon gelagt, am 5. September 1667 entgegengefegt und den Taler 
auf 96 Fr. valviert,?) jo ſchloß er ſich 11/, Jahre jpäter doch wieder 
gegen den Willen der Kurfürften den Fürften und Städten an und 
ließ e3 bei dem Wert von 90 Kr.) Es follte aber auch der Gehalt 
nicht geändert werden, eine Starrföpfigfeit, die umſomehr fchlechten 
Willen vorausjegt, ala die 3 Oberfreife über 20 fremde Talerjorten 

probiert und nur die italienijhen Taler und niederländiichen 
Dufatonen 100 Kr. und mehr, alle andern unter 90 Ar. wert ges 
funden Hatten;°) alle aber ftanden al pari den alten Reichstalern.®) 

) ROSS. 
RISSE. 
3) Hirſch V, Nr. 5. 

%) Hirſch V, Nr. 8. 
5) Hirih V, Ar. 9. 

6) Über die niederländifchen Haupttalerjorten, die wir noch oft treffen werben, 

bemerfe ich Folgendes: In den ſpaniſchen Niederlanden jchufen die Gouverneure 
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Natürlich wäre das Ideal gewejen, daß alles gut und gleich münzte, 
da aber faft das ganze Ausland feine Taler geringer ausbradhte, 
jo blieb jenes deal unausführbar.!) 

Nachdem der kurmainziſche Wardein eine nominelle Erhöhung 

auf 95 Kr. befürwortet hatte, da, wenn man die fremden Kreuz— 

taler herunterjege, dieje verfchwinden würden, jo ftimmte Friedrich 

Albert und Siabella 1612 da3 48 patards (sols)-Stüd, um den ftarfen Silber- 

zufluß jchneller vermünzen zu fünnen; diefe Münze nannten die Spanier Patafon, 

fie trug das Andreasfreus, hieß deshalb Kreuz», oder nach dem einen ihrer Urheber 

Albertustaler. 1618 führten diejelben, vielleicht nad einer Münze der General- 

ftaaten, den Dufaton ein, der den écu d’or in Silber vertreten fjollte, ähnlich wie 

früher in Deutichland der Guldiner den Goldgulden erjeßt hatte. Seine Kehrſeite 

nahm der von zwei Löwen gehaltene ipaniiche Wappenfchild ein. Der Batafon 

galt 2 71. 8 sols, der Dufaton 3 Fl. (1620). Beide Münzen wurden im 17. Jahr- 

hundert in jehr großer Menge geprägt. — Bon den Generaljtaaten wurden jie 

durch Ordonnanz vom 11. Auguft 1659 eingeführt, und zwar jollte der Patafon 

genau nad) denselben, der Dufaton nah etwas anderem Fuß hergeftellt werden. 

Seit etwa 1666 wählten die jpanischen Niederlande einen etwas billigeren Münzfuß 

für den Patakon. Diefe Münzfüße waren folgende: 

Spaniſche Niederlande. 

Patafon bis 1666 8°9192/,,,,, Et. a. d. 10 Den. 11'/, Gr. f. Mf. Troyes, Feinſilber in 1 &t. 24,680 & 

> jeit 1666 812, m u nm 10 „ 1 MOSER: ” E „1. 24,626 „ 

Dukaton .... » VRR a 8 z z „it. 30843 „ 

Generalſtaaten jeit 1659. 

Der PBatafon. .. 8, Et. a.d. 10 Den. 11'/, Gr, f. Mf. Troyes, Feinfilber in 1 St. 24,680 & 

n Dufaton. .. TITE par non 11 " 7 — nr 1 " 30,844 " 

Wir haben dabei nad) Grote, Münzjtudien ILL, 13 die Mark Trones als 

246,084 g ſchwer angenommen. Grote, ebenda II, ©. 1011 gibt dem Albertus- 

taler von 1659 24,373, dem deutfchen Neichdtaler 25,983 g Feinfilber. — Über 

den Gehalt der vielen holländischen Talerjorten ift leider nichts Genaues zu jagen; 

die Angaben bei Berfade, Muntboek oder Engel und Serrure find zu unbeftimmt. 

Dbige Angaben find aus A. de Witte, histoire mon6taire des comtes de Lonvain, 

ducs de Brabant et marquis du Saint Empire Romain Ill, Anvers 1899, 

p. 22, 26, 101, 194, und Engel und Serrure, trait© de numismatique moderne 

et contemporaine I, Paris 1897, p. 9. 

1) „Es würden auch jonder Zweifel mehr Speziestaler in Teutichland fein, 

wo man aljofort nach eingeführten Zinnaihen Fuße den Taler auf 105 Hr. oder 

23 Gr. erhöhet und nicht geſchehen laſſen, daß joldyer faum vor 96 Str. oder 

26 und 27 Gr. ausgegeben worden.“ Bericht der Landesregierung, Dresden, 

18. April 1714. Hauptſtaatsarchiv Dresden, Lok. 9815, Münzweſen, infonderheit 

die häufige Einführung brandenb. 6 Pf.-Stüde betr. 1710— 1716. 
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Wilhelm dem zu,!) und das Kurfürftenfollegium folgte ihm 1672, 

denn der Wert von 95 Sr. entjpräche dem der burgundiichen und 

andern fremden Taler, die auf 90 Str. ſtehen blieben. ?) 

Mittlerweile ftiegen durch die fortdanernde Münzverjchlechterung 
die Silberpreife und auch der allein intakt bleibende Taler in feinem 
Wert; 1676 gab man ihm nur noch mit einem Aufgeld von 16°, 

fort. Man jah endlich ein, daß die Edikte fich doch in zu kraſſem 

Widerjpruc mit der Wirklichkeit befanden. Daher nahm eine faijer- 

lihe Refolution vom Oftober 1674 die Erhöhung auf 96 Sir. wieder 
an, denn eine Verminderung des Silbergehalts würde es unmöglich 

machen, jpäter zum alten Fuß zurüczufehren; auch würden die Be— 
figer guter Taler ſehr geichädigt, weil diefe dann auf den Kurs der 
neuen jchlechten finfen würden. ine leere Einbildung aber jei es, 
daß durch gutes Münzen der Silberpreis herunterzubringen wäre;?) 
— allerdings nicht, wenn man nicht die andern Staaten Europas oder 
wenigitens ganz Deutichland dazu bringen konnte. 

Aber es fam zu nichts. Auf dem oberſächſiſchen Streistage 
von 1676 fand der Vorschlag der Erhöhung wieder wenig Beifall.t) 

Als dann im Dezember 1679 der Salzburger Komitialgeſandte vor— 
Ihlug, die Mark nicht mehr zu 14 Lot 4 Grän, fondern nur zu 
13 Lot und 9 Stüd, ftatt 8 auf die rohe Mark auszubringen, fowie 
ein Stüd 90 Kr. gelten zu laſſen, alfo vom 9= auf einen 11/3: 

Talerfuß berabzugehen, den Dufaten aber auf 3 FU. 30 Hr. zu 
legen, erregte dies allgemeinen Widerſpruch. Schließlich Fonnte auf 
dem oberſächſiſchen Probationstage von 1680 zu Frankfurt a. d. O. 
auh Kurſachſen nicht mehr widerjprechen; da aber die 96 Ar. 
mit der norddeutschen Rechnungsart ſchwer vereinbar waren, jo ſchlug 

man vor, lieber um 6 Fr. geringer zu münzen und einen 91/, Taler- 
fuß einzuführen, ) während der Kaifer gegen die Beichlüfje der oberen 

Kreije, die bei 90 Kr. ohne Veränderung des Münzfußes beharrten, 
mit Bayern und Salzburg am 14. April 1681 feftiegte, daß der 

Reichstaler 96, der franzöfiiche 93, alle anderen Taler 90 Str. gelten 

!) Hejolntion vom 10. Januar 1671. R9ISSA. 

2) RISSE. 
3 Hirſch V, Nr. 18. 

4) R 16, Nr. 102. 
5) R 16, Nr. 103, der Schluß bei Hirſch V, Nr. 49. 

Acta Borussica. Münzweſen 1. 5 



66 Drittes Kapitel. 

follten.!) So fchwanfte man Hin und ber, in der Tat fam es zu 
feinem feften Geſetz. 

In Brandenburg überlegte man jchon längere Zeit, ob man 
nicht jelbftändig vorgehen fünnte. Zu einem Prägen von Löwen— 
talern nad) dem geringeren brabanter Fuß,“ die man 1673 und 
1676 plante, ift es zwar nicht gefommen, aber Friedrih Wilhelm 
mißbilligte den Neze des niederfähliichen Kreistages vom 28. Juni 
1681,?) demzufolge der Reichstaler die allgemeine Richtichnur bilden 
ſollte, und inftruierte feinen Gefandten zum oberjächfiichen Kreistage 

Franz Meinders dahin,*) daß man die burgundifchen Taler weiter 

für voll gelten lafjen würde. Wären dieſe Albertustaler auch um 

7°/o geringer als die Neichstaler, und würden fie im Handel dod) 
nur um 3 bis 4%/, geringer angenommen, fo habe man doch noch 
fchlechtere Sorten, 3. B. die um 10°/, geringeren dänischen Kronen.) 
Man müfje alfo zunächjt auf Beitritt des Kaifers und jänntlicher 

Kreife behufs Verrufung des polnischen Geldes und Verhinderung 

der Musmünzung dänischer Kronen dringen.®) Auch in Brandenburg 
blieb alfo alles beim Alten. — 

Die groben Münzen Brandenburgs waren feit 1668 die Zwei- 
drittel-, Eindrittel- und Einfechfteltalerftüde oder die doppelten, 

einfahen und halben Markftüde zu 16, 8 und 4 Gar. nad) Zinna- 
Ihem Fuße. Die Bemühungen Sachſens und Brandenburgs, diejen 
allgemeiner zu machen, waren vergeblich: der Kaifer verwies alles 
an den Reichstag, alſo von der Hand, und auch die Verhandlungen 
mit den Ständen des niederrheinifch-weftfäliichen Kreiſes blieben ohne 
Refultat. Als dann die drei Begründer des Zinnafchen Fußes am 
Reichstage für ihn eintraten, Hatte man dort für ihre Gründe taube 
Ohren und wollte nicht einjehen, daß bei den höheren Silberpreifen 
der Fuß von 1559 für fleinere Münzen unmöglich beizubehalten 
jei. „Zwar jehen wir gar wohl, fchrieb Friedrich Wilhelm am 

1) Hirſch V, ©. 112, 166. 
2) ©. ©. 63, Note 6. 

3) Hirſch V, Nr. 71. 
9 3. November 1681. R 16 Nr. 104. 

5) Die däniſchen Kronen waren in der Tat zu 105/,, Mir. aus der feinen 
Mark ausgebracht, 1 Atlr. war alſo gleich 1'/, Kr.; Braun, ©. 345. 

6) Bedenken der Münzkommiſſion, Berlin, 1. November 1681. RI SSH, 
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10. Mai 1669 an Braunfchweig und traf damit den Kern der 
Sadıe, daß, weil die andern mehreren Stände feine Bergwerfe 

haben, fie weniger hierauf reflektieren und leicht gejchehen laſſen 
fönnen, ja dazu treiben werden, daß auch noch bejjere Münzen ge- 
ichlagen werden,“ aber jo werde man nur dem Auslande Münz- 
material verjchaffen und endlih das Münzen ganz eintellen 
müfjen.!) 

Das Schlimmſte aber war, daß die Zinnajchen Sorten bald 
überall nachgemünzt wurden und zwar zu filberarm, jo daß Die 
Silberpreife weiter ftiegen und auch die Schöpfer des Zinnaſchen 
Fußes ihn nur jchwer einhalten fonnten. Es fam bald jo weit, 
daß Einer immer die Sorten des Andern herabjegte oder verbot. 
Bu 10 Rtlr. 12 oder 16 Gr. münzten 1673 vielleiht nur noch 

Kurſachſen und die Lüneburger; auffallend und bezeichnend ift, 
daß die kleinen Territorien jofort nad) Annahme der Zinnajchen 

Sorten diejelben nicht beſſer als zu 11 Rtlr. ausbrachten.”) 

Wir haben Hier nun nicht weiter zu erzählen, wie man ſich 
gegenfeitig voreinander zu ſchützen fuchte, wie die fogenannten Heden- 

!) Jene andern Stände münzten überhaupt faum. ©. oben ©. 58. — 

RASSa4. 
2) Folgende Valvierungen ſtelle ich hier zuſammen. R 16, 102. 

10 

” [2 1671, 2, 3 " " " " 10 
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münzen aus der Erde jchoffen, die guten Sorten auffauften und in 

ichlechtere verwandelten. Ein faijerliches Brovifionaledift vom 
15. Juni 1676 wiederholte zwar bei Verluft des Münzregals das 
alte Verbot, außerhalb der Kreismünzitätten zu prägen und auch in 

diefen andere als reichsgejegmäßige Sorten,!) aber wer folgte dem, 
wer fonnte fi überhaupt nad) einer Verordnung richten, die den 

Zinnaſchen Vergleich und die tatjächlichen VBerhältnifje total ignorierte? 

Zwar ftellten die Kleinen den Miünzichlag eine Weile ein, aber 

bald produzierten Anhalt, Hohnftein, Quedlinburg, Scwarzburg 
und die Städte mehr 16» und 8-Groſchenſtücke, Meattier, Dreier 

und Pfennige als vorher. Die Halberftädtiiche Regierung, von 
allen Seiten mit jenen Geprägen überflutet, riet mitzutun und ebenjo 

den Vorteil einzuftreichen.?) 
Wenn nun aud) die drei Schöpfer des Zinnafchen Fußes im 

ganzen bei bejjerer Münzung verharrten, fo gejtand Friedrich Wilhelm 

doch in feiner Inftruktion für den Gejandten zum oberſächſiſchen 

Probationstag von 1680, daß vom Zinnafchen Fuß wohl jchon alle 
Fürften abwichen. Er war wegen des Überhandnehmeng jchlechter 

Nach- und Scheidemünzen nicht mehr haltbar. Der Lieferant nahm 

zwar zuerft bei der Bezahlung des Silbers mit ihnen höhere Breije 
als bei der mit guten Drittelu, fand es danı aber in ſeinem Intereſſe, 

diefe Preiſe auch auf die beſſer arbeitenden Münzſtätten auszu— 

dehnen. Koſtete die feine Mark mit Dritteln bezahlt faft 11 Ntir.,?) 
jo war ein 10!/g-Talerfuß auch unter Berzicht auf jeden Schlag— 
ſchatz unmöglich. 

Zweifellos wäre die Einführung eines allgemeinen Reichs— 

fußes das Beſte gewefen, jeder jah das ein, aber teils die politiiche 
Berrifjenheit Deutjchlands und feine wirtichaftliche Abhängigkeit vom 
Auslande, teils die auseinandergehenden Anſchauungen über die zu 
ergreifenden Mittel vereitelten vor der Hand ein Zuſammenwirken. 

Hier emanzipiert das für das Geldwejen fo wichtige Hamburg fic) 
immer mehr vom Reiche, dort plädieren die drei forrefpondierenden 

Oberfreife für Beibehaltung oder vielmehr Wiederherftellung des 
alten 9:-Talerfußes; bier wünſchen die ſächſiſchen Stände einen 

Hirſch V, Nr. 23. 

2) Gutachten vom 7. September 1677. RA SSG. 

3) ©. Tabelle ©. 49. Nah Klotzſch, S. 667 mindeftens 11'/, Atlr. 
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billigeren Münzfuß allgemein zu machen, und dort wieder läßt der 
Kaifer alle paar Jahre das antiquierte Edift von 1676 abfchreiben 
und als Reichsgeſetz publizieren, ') dem machzufommen ihm  felbft 
nicht einfiel. 

Die mißlihe Lage wurde in Brandenburg am jchlimmiten 
fühlbar. Beitweile hatte der Große Kurfürjt feine Münzen ganz 

jtill Stehen laffen, auf die Dauer war das aber für einen Staat 

von diefem Umfange unmöglich; Geld mußte geichafft werden. Da 

tat denn endlich Dodo Frhr. v. Knyphauſen, der 1682 in branden- 

burgifche Dienste trat und fich jofort der Negeneration des Münz- 

wejens annahm, das Notwendige. Er fah ein, daß man nur durd) 

zwei Mittel fi aus den Münzkalamitäten retten fönne: durch die 
Niederlegung der Hedenmünzen und Vereinigung auf einen durdh- 
führbaren Münzfuß. Unermüdlich treibt er zu energiihem Handeln 

in diefer Richtung. Sehen wir zunächit, wie er einen gemeinfamen 
Münzfuß erreichte. 

Schon jeit 1680 waren in den Münzen zu Berlin, Magdeburg 
und Minden die Drittel und 2 Ögr.-Stüde nah einem Fuß von 
10 Rtlr. 18 Gr. 11 Bf. gemünzt worden. Knyphauſen ließ ſeit 
1682 die 1 und 2 Ggr.-Stüde nach einem 12 Rtlr. 9 Gr.-Fuß 
ausbringen und feit 1687 die Zweidrittel nach einem 12-Talerfuß.?) 

So war Brandenburg der erfte Staat, der fich energiich vom Zinna— 
ihen Fuße losfagte. Mit der größten Mühe und nach vielen ver- 
geblichen Berfuchen ift es dann Knyphauſen gelungen, Sachſen und 
die Lüneburger zu Gleichem zu bewegen, er iſt der Gründer des 

berühmten Leipziger Fußes, der jpäter vom ganzen Neiche ange- 
nommen wurde. 

Im Jahre 1686 brachte Knyphauſen eine erfte Zujammenfunft 

von Abgejandten Brandenburgs, Sachſens und der Lüneburger in 
Leipzig zufammen,?) doch jcheiterten die dortigen Verhandlungen an 
dem Widerftande Kurſachſens gegen die vorläufige Ergreifung des 
Binnafhen Fußes cum remedio,*) für den Brandenburg und bie 

1, 6. November 1680, 21. Dftober 1689, Hirih V, 63, 119. 

2, Münzfontralte, Gen.-Dep. LXX, 1 und Nr. 1. ©. aud Riedel, Der 

brandenb.-preuß. Staatshaushalt, S. 36. 

3, D. Folgende nad) Hauptftaatsarhiv Dresden, Lok. 9791, 9792, Münz- 

mweien betr. 1686, 1687, 1688/89, 1689/90, 
68. ©. 60. 
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Lüneburger plädierten. Unter allgemeinem Bedauern ging man 
auseinander, doc; wurde ein Rezeß entworfen, in dem diefer 10 Atlr. 
16 Gr. Fuß angenommen war. 

In der Folgezeit plante man öfter die Wiederaufnahme der 

Verhandlungen, aber erjt Anfang 1690 fam man wieder zufammen. 
Die Berhältniffe Hatten ſich inzwijchen fehr geändert. Wie der 
furfähfiiche Geheimrat v. Boſe im September 1687 aus Berlin 
fchrieb, fo laſſe ſich Knyphauſen auf den Zinnafchen Fuß überhaupt 
nicht mehr ein, denn das Land brauche Geld, das man fo gut 
mache wie man könne. Wenn man damals in den Bweidritteln 
zum 12-Talerfuß Fam, fo ging man in den Fleineren Sorten noch 

mehr herab, wie denn die Zwölftel nad) Dresdener Angaben 1688 
zu 15'/, Rtlr. ausgebradt wurden. Brandenburg Hatte damals 
ſchon am NReichstage vorftellen laſſen, daß es unmöglich weiter nad) 
Binnafhem oder gar altem Neichsfuße münzen könne, wenn nicht 
die Hedenmünzen zerjtört würden und das Silber wieder zu 
altem Preife zu haben wäre. Andernfalls? müfje man an einem 
Interimsremedium fefthalten. Indeſſen wollte man 3 Monate von 

Pfingſten an alles Münzen einftellen und warten, ob in Regensburg 
ein allgemeiner Schluß erfolge.!) 

Natürlich erfolgte fein allgemeiner Schluß; die Kleinen hatten 
doch ein zu großes Interefje daran, daß alles im gewohnten Schlendrian 
weiter gehe. Alfo mußte fich Brandenburg ſelbſt Helfen. Zunächft 
juchte man es mit Güte und Zwang von dem neuen Münzfuß ab» 
zubringen. Ende 1688 ſchlugen Zelle und Wolfenbüttel wiederum 
ihren Zinnafchen Fuß cum remedio vor und erjucdhten um eine 
Zufammenfunft Oftern 1689 in Leipzig.) Als es dazu nicht Fam, 
jette Hannover am 18. Juli 1689 die brandenburgifchen Zweidrittel 
von 16 auf 14 Gr. herab, worauf Kurjachfen fie im Auguft ganz 
verbot. Wie unentbehrlich diefe Münzen aber waren, erſieht man 
daraus, daß die Leipziger Kaufmannfchaft am 3. September angab, 
fie jeien auf den Meffen zu Leipzig und Braunfchweig das befte 
Geld, und die Lüneburger fingen doch auch an, zu 12 Atlr. aus- 

1) April 1688, Hirſch V, 113. 

2) Belle und Wolfenbüttel an Brandenburg 11. und 30. Dezember 1688. 

Staatsarhiv Hannover, Münzfachen zw. Kurſachſen, Brandenburg u. Gefamthaus 
Braunichw.-Lüneb., Konv, 2. 
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zumünzen; die fremden Kaufleute hätten gebeten, man möge Die 
furfähfiihe Regierung doch zur Annahme des brandenburgifchen 
Fußes bewegen. Darauf wurde das Verbot zurücgezogen. 

Aber man ging nun auch in Sachſen weiter und brachte feit 
Dftober 1689 die Zweidrittel wirflih zu 12 Rtlr. aus, fo daß am 
14. November der Dresdener Wardein Beinrad melden konnte, daß 
nunmehr Kurfachlen, Brandenburg und die Lüneburger zu 12 Atlr., 
die andern Stände der ſächſiſchen Kreife viel geringer, nur Die 
Anhaltiner noch zu 10 Rtlr. 16 bis 17 Gr. die Zweidrittel aus— 
brachten. Nun war alfo Hoffnung, diefen Fuß dur eine Ver— 
einbarung bindend zu machen. Schon zur Michaelismefje beriet 
der brandenburgifche Kammerrat Kraut von Halle das Weitere mit 

den Sachſen in Leipzig, wo bejchlojjen wurde, vom Binnafchen Fuße 
abzuweichen, wenn es nicht anders gehe. Da im lüneburgifchen 
Geſamthauſe 4 Gr.-Stüde auch ſchlechter als der Binnafhe Fuß 
beſtimmte, gemünzt feien, fo habe man, fchrieb Johann Georg III. 

an den Herzog Georg Wilhelm von Lüneburg, !) fi) entichloffen, 
nad Ddiefem und brandenburgifchem Beilpiel die Drittel, Sechſtel 
und Scheidemünzen vorläufig zu 12 Rtlr. auszubringen. 

Georg Wilhelm konnte nicht leugnen, daß er vom Zinnafchen 
Fuße abgewichen Sei, wiünjchte aber, daß die gröberen Sorten 
allgemein wieder nach dem 10°/3:-Talerfuß ausgemünzt würden.?) 
Energifcher verwahrte fi Ernſt Auguft gegen die Behauptung, er 
habe nach 12-Talerfuß gemünzt: das ſei nur ein Verſuch mit den 

4 dr.-Stüden und Fleineren Sorten gewejen, er münze auch dieſe 

wieder nad) 10%/,-Talerfuß.3) Aber das half nichts mehr. Brandenburg 
hatte am 12. November 1689 feine Gründe zur Ergreifung eines 
12-Zalerfußes an Schweden und die Lüneburger abgejchidt:*) 
man hätte ftatt der Ermahnungen lieber Mittel und Wege angeben 
follen, wie der Reichsffuß oder der BZinnafche zu erhalten fei. Es 
wird dann dasfelbe wiederholt wie in dem Schreiben von 1688 an 

1) Torgau, 17. Nov. 1689. A. H. Kal.-Br. Archiv. Münzſachen Nr. 38, 

Vol. LI. 

2) Georg Wilhelm an Kurjachien, Celle, 4. Dezember 1689, ebenba. 

3, Ernft Auguft an Kurſachſen, Hannover, 16. Dezember 1689. U. Wf. 

Münzſachen 119. 

4) Eöln a. d. Spree, 12. November 1689, ebenda. 
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den Neichstag. Das Silber fünne nur durch Beichlüffe des Reiches 
verbilligt werden, denn nach den Rezeſſen der einzelnen Territorien 
frage der holländifche oder Spanische Lieferant gar nicht, jo lange 
er jein Silber in andern Neichskreifen teurer verfaufen fünne. Eine 

Devalvation der jchlechten Sorten auf ihren Wert gegen die Zinna— 
ihen Münzen ſei ebenfalls nutzlos, weil die Hedenmünzen dann 
einfach die Jahreszahl fälichten. Wolle man etwas erreichen, jo 
dürfe man nur in den Kreismünzftätten arbeiten lafjen, müſſe alle 

andern forti manu zerftören, welche Beichlüffe vom ganzen Reiche 

in Negensburg zu fallen jeien, weil fonft die bejferen Münzen der 

beiden fächlifchen Kreife immer weiter den andern pro pabulo dienen 
würden. Bis es aber dazu käme, müfle der Kurfürſt ſich jchügen. 

Bei den langen Grenzen des Staates, bejonders gegen Polen und 
Sclefien, liefe viel Schlechtes Geld ein; wollte man nad) 10°/= 
Talerfuß münzen, fo würden, da das Silber 11 Ntlr. 8 bis 10 Gr. 
£ofte, bald alle Münzftätten ftille ftehen und das Land mit failer- 
lihem, polnischem und anderm fchlechten Gelde überflutet jein. Daß 

übrigens ein Stand im niederfähfiichen Kreife beffer münze, wiſſe 

man nicht; es feien zwar in Leipzig die brandenburgifchen Zweidrittel 

verrufen, doch habe auf der legten Meſſe Jeder fie Haben wollen, 
da fie die beiten von allen gewejen feien.!) 

Man kam darauf mit Sachſen jchnell zum Scluffe Um 

Neujahr 1690 verfammelten fih in Leipzig die Gejandten, der 
Liineburger Geheimrat und Großvogt Bufjo v. Münchhaufen und 
der Zelliiche Geheimrat und Vizekanzler Ludwig Fabricius, Sachjen 
hatte den Kammerdirektor Ludwig Gebhard Frhrn. v. Hoym Deputiert 

und von Berlin fam Knyphauſen ſelbſt, der die treibende Kraft des 
Kongreſſes war. Mit Sachſen hatte er weiter feine Schwierigfeiten; 
die Lüneburger juchten ihn aber mit aller möglichen Mühe zu ihrem 

Zinnaſchen Fuße cum remedio zu bewegen. Da fie eines Andern 
ſich nicht belehren ließen, jo taten fich endlich Brandenburg und 
Sachſen allein zujammen, nahmen den Entwurf des Rezeſſes von 
1686 vor, arbeiteten danach einen neuen aus und legten diefen den 
Lüneburgern zur Unterfchrift vor. Diefe taten e8 aber nur mit 

!, MWörtlih ift das wohl nicht zu nehmen, da andere Zweidrittel gewiß 
jilberreicher waren, aber doch injofern ganz richtig als die brandenburgifchen das 

einzige, in genügender Menge habhafte, aljo befte Geld waren. ©. aud ©. 70. 
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Borbehalt.e Indeſſen konnten ihre Fürften ſich micht länger ber 
Einficht verjchließen, daß allein den 10/3. Talerfuß zu beobachten 

für fie eine Unmöglichkeit fei, brachten aber einige kleinere Zufäße 

in den Nezeß wie die Gültigkeit desfelben auf nur ein Jahr, nad) 

defjen Verlauf man wieder zufammenfommen jollte.') Anfang April 

wurde der Rezeß von ihnen ratifiziert. 
Knyphaufen war weiter tätig;?) in Torgau wurde noch über 

den Fuß der Scheidemünzen verhandelt, doch wurde diejer Rezeß 
von Brandenburg nicht ratifiziert; es Hat fi auch nie nach ihm 

gerichtet. Die Hauptbeftimmungen des Leipziger Rezeſſes find einfach 
und. folgende: °) 

1. Bis Michaelis 1690 iſt die feine Silbermarf zu 12 Atlr. in 

Bweidrittel-, Eindrittel- und Einjechfteltalern auszumüngzen. Dann 
ſoll man wieder zufammenftommen und einen befjeren Fuß 

aufftellen. 
2. Ihre alten Münzen, fowie die neuen nad) dem 12-Talerfuß 

nehmen die drei Kompaziszenten rveziprof zum Nennwert. 

3. Die Kompaziszenten follen möglichjt Ichnell die Prägung der 
neuen Sorten vornehmen, damit man die Valvationsedikte er- 

lafjen fünne. 

Dazu fügte der Torgauer Rezeß: Bis Michaelis 1690 dürfen 
Bweigrofchenftüde nach 12 Rtlr. 9 Gr. Fuß, Grojchen und Marien 
grofchen nad) 12!/,-Talerfuß, 6, 4=, 3: Pfennigitücde nad) 13-Talerfuß 
gemünzt werden.) 

Die Urfache, welche zum Leipziger Fuß führte, war, wie ſchon 
bemerkt, diefelbe wie die, welche den Zinnafchen hervorgerufen Hatte: 
die Erhöhung der Silberpreife durch die Unmenge jchlechter Münzen; 
jein Zweck war die Bejeitigung dieſer und die Schaffung eines 
durchführbaren Münzfußes. Wie jener, jo ließ auch der Leipziger 

1) Nr. 3. 

9) Nr. 4. 

3, Die Paragraphen 4—15 handeln von der Zerftörung der Hedenmünzen, 

Verpflichtung der Münzbeamten, Aufforderung an den Kaiſer u. a. Reichsftände 

zum Beitritt. 

# Der Leipziger Nezeh vom 16./26. Januar 1690 tft oft abgedrudt, 3. 8. 
bei Thoman IL, 365, Hirſch V, 121, der Torgauer vom 28. Februar 1690 in 

„Unparteiiiche Betrachtungen über den Verfall de3 Münzweſens“, Regensburg 

1738, bei Klotzſch, ©. 696 ff. und in „Bründliche Prüfung” 1751, am Schluß. 
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Rezeß für die ganzen Taler das alte Reichsgeſetz unangetaftet. 
Dadurch wurde die Rechnung aber wieder eine andere. Der Reichs— 
taler war num entweder der alte harte Taler nad) 9-Talerfuß und 
wurde als ſolcher Speziestaler genannt, oder es war ein nicht in 
ganzen, jondern in ?/g, Y/z, Y/; Stüden nach 12-Talerfuß ausgeprägter 
Rechnungstaler. Diejer verhielt fi zum Speziestaler wie 3:4. Denn 
der alte Reichätaler enthielt !/, Mark Feinfilber, der neue Rechnungs— 
oder Kuranttaler nach Leipziger Fuß nur I/;o. Indem man dem 

Rechnungstaler den alten Wert von 90 Kr. gab, ftieg der Spezies- 
taler auf 120 Kr., oder es galten 9 Speziestaler, fowie 12 Kurant— 

taler je 288 gute Grojchen, aljo ein Speziestaler 32, ein Kurant- 
taler 24. Da nun das Leipziger Zweidrittelftüd 60 Sr. oder 
16 Ggr. galt, fo war es eigentlich ein halber alter Speziestaler.!) 

Aus den Urfachen, die Brandenburg angab, warım man den 
Rezeß abgeichloffen habe,?) Hebe ich noch einen Punkt hervor. Der 
Aufjag wendet fich nämlich gegen die Meinung, die Verteuerung des 
Silbers rühre daher, daß die Verkäufer nicht gute Waren gegen 
Kupfer oder fchlechtes Geld geben wollten. Dieſe Meinung jei 
faljh, denn einmal werde das Silber für die um 20 bis 40°/, 

Ichlechter arbeitenden Hedenmünzen zu demfelben Preije beichafft 
wie für die furfächfiichen und brandenburgifchen Münzftätten. Ferner 
habe fich bei der Leipziger Meſſe, fowie in Nürnberg und Naum— 
burg gezeigt, daß der Kaufmann auf den Nennwert und Kurs jehe 
und weniger auf den Gehalt, indem er die bejte Münze nur 1!/, 
bis 2°/, höher rechne als die Tchlechtefte.e Das habe auch wegen 
des Gepräges Berechtigung und ſei möglich, jo lange feine Reduktion 
in Ausficht ſtehe. Daß endlich der Silberpreis bei Anfertigung 
guter Münze noch unter 9 Rtlr. bleibe, wird beftritten, denn in 

Hamburg fei er 28 Mark 2 bis 3 Schilling oder 9 Rtlr. 9!/, Br. 

!) Das Zweidrittelftüd wurde meift Gulden oder Guldener genannt. Es jei 

hier bemerft, daß nacheinander drei Münziorten diefen Namen erhielten: 1. ber 

Neichdtaler, das ältefte große deutiche Silberftüd, 1566 zu 9 Stück aus der feinen 

Mark beftimmt; er trug feine Wertbezeihnung und galt zuerft 72 Ar.; 2. der 
Neichöguldiner von 1559, jeit 1690 Guldentaler genannt, von dem 91/, Stüd auf 
bie feine Mark gingen, er trug die Zahl 60 (fir.) im Reichsapfel; 3. unfer Zwei— 

dritteltaler, 18 Stüd aus ber feinen Mark, er trug die Zahl */,. Seit 1700 etwa 

hießen die drei Sorten Taler, Guldentaler und Gulden. 

9) Thoman II, 369; Hirih V, 122. Diefe Bunfte finden fi) audy in dem 

Gutachten, das Kuyphauſen in Leipzig abgab. Hirſch V, 123. 
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Banko, jo dak man beim 9-Talerfuß auf die Mark 9'/, Gr. Ver- 
luft hätte ohne die Münzfoften. 

Sp viel geht aus dieſer Erörterung hervor, daß, Fojtete das 
Silber in Hamburg, wenn auch mit Speziestalern bezahlt, 9 Atlr. 
9!/, Gr., für Transport, Zoll, Münzkoften und Schlagichak 2 Rtlr. 
13 Gr. 6 Bf. auf die feine Marf wohl genügend waren, um 
einen 12-Talerfuß in der Berliner Münze aufrecht zu erhalten. 

Die andere Behauptung, daß die Hedenmünzen mit ihrer 
Ichlechten Arbeit ebenfo billig Silber Fauften wie die guten Münz— 
jtätten, ift wohl nur zum Zeil richtig; wir haben zu zeigen verfucht, 
wie durch fie der Kredit des befjeren Geldes mit herabgedrüdt 
wurde.!) Auch daß der Handelsfurs die guten fo wenig von den 
ſchlechten Sorten unterfchied, fpricht nur dafür, daß der Kredit des 

deutfchen Geldes allgemein gejunfen war. Ganz irrtümlich ift alfo 
die Behauptung, die Verjchlechterung des Geldes ſei fein Grund 
für die Verteuerung des Silbers. Freilich konnte man das damals 
nicht fo Elar erfennen, da man eben immer ſah, daß der Kurs der 

Ichledjten Sorten viel zu Hoch gegen den der guten war. 

Man ging num zwar energifcher gegen die Hedenmünzen vor, 
ganz gelang es aber, wie wir jehen werden, noch lange nicht, diefes 
Übel auszurotten. Und wenn das auch der Fall gewefen wäre, fo 
fonnten die Beteiligten den Leipziger Fuß doch nur erhalten, wenn 
fie ihn allgemein machten, d. h. zum Neichsfuß. Schnell ging das 
aber nicht. Während die Publikation in Kurfachjen am 4. März 
geſchah, zug fie fih in Braunschweig. Hannover bis zum 18. Dezember 
1690, in Brandenburg bis zum 12. Januar 1691 dahin.?) 

Der Leipziger Fuß wurde dann aber doch von vielen Ständen, 
von Schweden, Mainz, Trier, Pfalz, Frankfurt, Hanau, Hefjen- 
Darmitadt, zeitweife auch von den drei forrefpondierenden Kreijen, 
angenommen. 

In den folgenden Jahren wurden in Niederdeutichland noch 
mannigfaltige Verſuche gemacht, den alten NReichstalerfuß wieder 
einzuführen, fie blieben aber erfolglos.?) 

1) S. ©. 55. 
2, Hirſch V, 124, 142; Mylius IV, 1, 5, 78. 
3) Man findet fie zujammengeftellt bei M. Bahrfeldt, Die Münzen und das 

Münzweſen der Herzogtümer Bremen und Verden unter jchwediicher Herrichaft 

1648-1719, Hannover 1892, ©. 65—%W. 
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And die brandenburgiſche Münzpolitik ließ fich dazu herbei, 

den niederjächfiihen Münzrezeß vom 16. September 1691 zu 

ratifizieren,') obgleich er das Gegenteil des Leipziger wollte, Die 

Prägung der Drittel unterjagte, die vorhandenen verbot und eine 

Ausmänzung nad altem Neichsfuß, wenn auch nur allmählich in 

1!/, Jahren einzuführen anordnete. Natürlich war von einer Be- 

folgung feine Nede, wie denn ja auch Brandenburg jchon früher 

die Unmöglichkeit gezeigt hatte. 

Auch die Oberfreife ſchloſſen fi) dem Hamburger Rezeß 

von 1691 an, was der Kaiſer am 30. Mai 1695 guthieh.”) 

Sie mußten aber, wie es ihnen in Niederdentichland vorausgefagt 
war, ihren Schaden bei Ausmünzung von Speziestalern bald ein— 
jehen, da diefe jehr Schnell verichwanden und eingefchmolzen wurden. ®) 

Sie mußten fogar mit großer Betrübnis wahrnehmen, daß der Kaifer 
— 

die öſterreichiſchen Taler nur zu 9 Rtlr. 10 Gr. ausmünzte.*) 

Einige niederjfächfiiche Stände Hatten nämlich eingelchen, daß 

der Rezeß von 1691 ein Unding war. Denn es entipradh der alte 

Neichstaler nicht mehr der Haupthandelsmünze, wie fie jowohl in 

Amsterdam wie in Hamburg und in den Dftjeeländern durch die 
Holländer gang und gebe geworden war, dem burgundiichen oder 
Kreuz: oder Albertustaler. Die Niederländer haben feit jeher das 
gewinnbringende und unrühmliche Geichäft betrieben, die deutjchen 
Hauptmünzen im geringerem Gehalte auszuprägen. So Spricht 

Krufe?) von dem falſchmünzenden Niederland, wo im 14. Jahrhundert 
der Fleinere Goldgulden entftand, fo münzte man dort die Kreuz— 

1) Hirſch V, 148. 

2) Hirſch V, 197. 

3, Ebenda, 203, 209. 

4, Als man das jpäter dem Kaiſer vorhielt, erflärte man es in Wien für 

„ein uraltes, reichdfundig und wohlfundiertes speciale privilegium aut reservatum 

Kaiferlicher Majeftät”, da nämlich Kaiſer Karl V. 1525 erflärt hätte, daß weder 

er noch jein Bruder an die Ehlinger Münzordnung von 1524 gebunden ſei. Da 

der Taler aber erit 1566 zur Reichsmünze nach 9 Rtlr.-Fuß erflärt war, fo hätte 

man hiergegen proteftieren müſſen, was jedoch nicht geichehen war. Unter Leopold 1. 

wurden die Taler nach 9%/,-Talerfuß ausgemünzt, jpäter aber befahl er, daß fie 

nach Reichsfuß gemünzt würden. (Newald, a. a. D. ©. 5ff.) 

6) a. a. O. €. 9. 
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taler, und wir werden jehen, wie im 18. Jahrhundert fortwährend 
über die fchlechten holländischen Dufaten geklagt wurde. !) 

Die Amsterdamer und Hamburger Bank nahmen die alten guten 

Neichstaler al pari mit den um etwa 3°/, geringeren holländiichen, 
die nah 9 g-, 9, M/gTalerfuß gemünzt waren. Da aller 

Wechſelkurs auf den Banfofuß zugefchnitten war, jo wäre es weg— 
geworfenes Geld gemwejen, wenn Jemand eine Summe in Reichs— 
talern bei der Banf eingezahlt und fie nicht erft gegen Holländifche 
umgetauscht hätte. Ein weiteres Ausmünzen nach 9-Talerfuß hätte 
nur die Wechsler bereichert. *) 

Diefes waren in der Hauptſache die Gefichtspunfte, die man 

bei Abhaltung des Hamburger Münztages von 1695 erfaßte. Es 

handelte fi) um nichts anderes als eine der Banforechnung adä= 
quate grobe Kurantmünze herzuftellen und ſich jo von den holländischen 
Prägungen zu emanzipieren. Bon Oftern 1696 an follten die neuen 
Kreuztaler nach einem präziien D1/-Talerfuß oder 8N/,.; Stüd 

aus der 14 Lot 2 Grän feinen Mark gemünzt werden.) 

Brandenburg gedachte dieje Beitimmungen ernftlid) zur Aus— 
führung zu bringen, fand bei jeinen Bemühungen, andere dazu zu 
bewegen, aber wenig Entgegenfommen. Der Kaiſer wies die Sache 

von der Hand,*) die Stadt Hamburg erklärte fi ebenjo für den 
alten Reichstalerfuß, wollte fih nun aber auch nicht mehr an den 
Rezeß von 1691 binden, fie wollte abwarten, wie fich der neue 

Taler bei der Bank einführen werde.) Kurjachjen erflärte einfach, 

beim Leipziger Fuß bleiben zu wollen, hätten fich doch auch die drei 
forrejpondierenden Kreiſe mit Vorwiſſen des Kaiſers gegen den 
Hamburger Fuß erflärt.) Da num auch die Lüneburger ihn ab- 

lehnten, jo ftand Brandenburg mit feiner Münzung von Kreuztalern 
im Jahre 1695 und 1696 allein und ſah fich genötigt, fie im 

1, Vorerſt darüber zu vergl. Buſſe IL, ©. 136 ff. 

2, Braun, a. a. O. ©, 141f. 
3, Hirſch V, 198. Der Rezeß iſt abgedrudt bei M. Bahrfeldt, a. a. O. 

©. 81— 86. 
+ Hirſch V, 204. 

d, Hirih V, 202. 

6, 29. Januar 1696 Sadjjen an Brandenburg. Hauptſtaatsarch. Dresden, 

Lok. 9793 Münzſachen betr. 1696— 1709. Bergl. auch Münzprob.-Abjchied Regens— 

burg, 14. und 24. Februar 1696, Hirſch V, 211. 
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legtern Jahre zu filtieren. 1698 bat man von Berlin aus noch 
einmal um eine Münzfonferenz bei Sachſen angeſucht, das fie aber 
wegen der Kriegswirren für umntunlich Hielt.!) Die Talerfrage ging 
jo zu Ende; von einer Prägung diefer Münzen ift nur noch felten 
die Nede, die Haupthandelsmünze Deutſchlands wurde das Zwei— 
drittelftiid nach Leipziger Fuß. — 

Wenn der Leipziger Münzfuß von allen deutjchen Ständen 

jtreng beobachtet und die Scheidemünzen von jedem mit Maß ange» 
fertigt worden wären, jo hätte unfer Baterland Schon um die Wende 
des 17. und 18. Jahrhunderts auf diefem Gebiete befjern Zeiten 
entgegenjehen fünnen. Leider aber mußten noch andere böſe Er- 
fahrungen gemacht werden, che man eine ftetige und vernünftige 

Miünzpolitif und Münzverwaltung einführte. In faft allen Ländern 
Europas ift es im Anfange des 18. Jahrhunderts teild durch Geld» 
not der Fürften, teils durch Unkenntnis richtiger Grundjäge noch 
einmal zu ganz Heillojen Zuftänden gefommen. Wir werden zu 
zeigen haben, wie die Regierungen erſt durch den eigenen Schaden 
flug wurden. 

Zunächſt bleiben wir bei Deutjchland, wo mangels einer 
kräftigen Exekutive die Kalamität der Hedenmünzen und die Slipperei 
üppig ins Kraut gefchojfen waren. Unter Hedenmünzern verjtand 
man Damals Diejenigen Herren oder Städte, welde ohne eigene 
Bergwerfe zu befigen außerhalb der Kreismünzftätten Geld her— 
jtellten, aber aud) die nur um des Gewinnes willen nach einem zu 
ſchlechten Fuß arbeitenden.) Wenn nun auch bedeutende Territorien 
zeitweije eine Unmafje Schlechter Scheidemüngen produzierten, jo war 
dieſes zwar ein größeres Übel als das durch ein paar kleine Heden- 
münzen hervorgerufene, aber es waren jene Fürjten darum Feine Heden- 
münzer, weil fie auch Sorten nad) gutem Münzfuß fabrizieren ließen. 

Keiner unter den deutjchen Ständen Hatte zu jo großem Un- 
willen Anlaß gegeben wie der Graf von Wittgenftein. Seit dem 
Ende des 16. Sahrhunderts Hatten die Grafen von Sayn infolge 

1) M. Bahrfeldt, a. a. DO. ©. 88f. und U. D., Lot. 9793 Münzjachen 

betr. 1696-— 1709. 

2) Erflärung des Begriffes „Hedenmünze” durd die Regierung zu Stade 

für den ſchwediſchen Gejandten am Reichsſtage 1689. M. Bahrfeldt, a. a. D. 

©. 138. 
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befjerer Ausbeutung ihrer Bergwerfe den 200 Jahre nicht ausgeübten 
Münzichlag wieder aufgenommen, und befonders hatte Johann von 
Sayn-Wittgenjtein-Wittgenftein (F 1657) in Hohnftein am Harz, 
das er feit 1649 ala brandenburgifches Zehn bejaß, Dukaten, Taler 
und Mariengeld geprägt. Als dann die großen norddeutjchen 
Territorien den Binnajchen Fuß einführten, als deren Drittel jchnell 
fi) ausbreiteten, erfannten die Hedenmünzer jofort, daß eine Nach— 
prägung diefer gangbaren Sorten großen Gewinn abwerfen müſſe. 
Im Jahre 1673 ſetzte Graf Guſtav von Sayn-Wittgenftein (1657 
bis 1701) jeine Hedenmünzen in Zätigfeit; feine Zweidrittel von 
1674 wurden auf dem Probationstage zu Regensburg um 17°/, 
zu Schlecht befunden. In Sachſen, Hannover, Brandenburg und im 
Süden verbot man wiederholentlic; diefe Münzen.!) Uber deren 
Fabrikation ging weiter und wurde von einer Unmenge anderer 
Herren nadhgeahmt.?) 

) 9. Grote, Die Münzen der Grafen von Sayn. Münzftudien, III. 

Leipzig 1863. 
2) Ich gebe hier einige Balvationen von Produften der Hedenmünzen: 

Probiert Jahreszahl 
Staat, Münze der Münze Münzfuß en Quelle 

Saynı-Rittgenftein, ſArch. Dresden, Lok. 
Zweidrittel 1676 (faljche) | 13 Rtlr. 3 Gr. 3 Pf. | Dresden MNol. — 1687. 

Sondershaujen, J 1676 12 Rtlr. 16 u. 12 Rtlr. 19 2 SEbenda 1686 und 
Hweidrittl \ 1680 11 Rtlr. 19 Gr. 10 Bf. : \ 1687. 

Gotha, Zweibdrittel | 1679 (faliche, 16 Rtlr. 5 Gr. Berlin | Ebenda, Lok. 9792, 
1690 etwa 1690/91. 

geprägt) 
Neuß, Zweidrittel 1683 14 Rtlr. 10 Gr. 9 Pf. | Dresden | Ebenda, Lof. 9791, 

1686. 

Koburg, Zweidrittel 1686 12 Rtlr. 14 Gr. 6 Pf. — Ebenda, Lok. 9791, 
1686. 

Bistum Lübed, —— Lok. 9792, 
Zweidrittel 1688 13 Rtlr. Belle [1 1688/9. 

Grafihaft Ranzau, sEbenda, Lok. 9792, 
Hiweidrittel 1689 12 Rilt. 16 Gr. „Rt 16888. 
— — 

6 Margr. 1689 16 Rilr. 16 Gr. Berlin 1691 | Mylius IV, 1, 5, 79. 

Bwölftel 1689 17 Rtlr. 9 Br. 5 Pf. „1691 a 1, 5, 79. 

Holftein, Zmwölftel 1690 16 Rtlr. 11 Gr. 4 Pf. „ 1691 J 1, 5, 79. 

Wie es damals in diejen Hedenmünzen zuging, wie dort der Müngmeifter 

die Gelder ausfippte, wie er die Lieferanten, wie dieje ihn und wie die Münz- 
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Wir wiejen Thon darauf Hin, wie Brandenburg fortwährend 
auf energijches Borgehen gegen die Hedenmiünzen drang. Im 
Tebruar 1686 ließ man in Dresden vorftellen, wie vergeblid) 
die Mahnungen Friedrich Wilhelms gewejen feien, und auf der 
Leipziger Konferenz diejes Jahres zu jofortiger Erefution gegen die 
Hedenmünzen treiben; für den erlittenen Schaden möge man fic 
an den Schuldigen durch Belegung ihrer Lande mit Einquartierung 
erholen, ein Borjchlag, der von dem andern zurücgewiejen wurde, 
da man dann ja auch gegen den Kaifer vorgehen müßte. Endlich 
vereinigte man fich dahin, daß nach nochmaliger Abmahnung bei 
weiterem Ungehorſam mit jofortiger Erefution vorzugehen jei. 

Die Abmahnungsichreiben wurden zwar erlajjen, aber wie die 
Brandenburger vorausgejagt hatten, ohne Erfolg. In Gotha wurde 
es ärger als je, und bejonders die Sondershaufener Grafen 
fünmerten fi zum fortdauernden Ärger Brandenburgs um feine 
Mahnung und Drohung. Längeres Neden half alſo nichts mehr. 

1687 zerjtörte Kurfachjen die Hedenmünze des Herzogs von Weißen- 
feld zu Barby und die zu Langenjalga,t) Brandenburg die des 

MWittgenfteiners zu Elrich in Klettenberg. Dieſer Bater der Heckenmünzen 
nahm aber noch feine Bernunft an, ließ fie vielmehr wieder ein- 

richten und weiter arbeiten, jo daß Kurfürft Friedrich III. am 
4. März 1690 die Aufhebung wiederum befahl. Der Anjchla ı 
wurde aber verraten; als die Kommijfion eintraf, fand fie das Neft 

leer. Brandenburg wollte gegen den Grafen, der jeine Negalien 
jo unverantwortlich mißbrauchte, weiter vorgehen.?) Jedenfalls hat 
diefer jelbjtändig Teitdem nicht wieder gemiünzt. 1699 wurde Die 

Grafſchaft Hohnftein von Brandenburg wieder eingezogen, worauf 

gejellen den Münzmeijter und Diejer wieder die Münzgeſellen zu betrügen wußte, 

dad möge man in einer jehr originellen Broſchüre, die im jener Zeit erjchien, 

nachlefen: Das Entlarffte Böje Müntzweſen, oder vilmehr das heut zu Tage im 

Schwang gehende ſchänd- und jchädliche Stippen und Wippen, wie joldyes von den 

Münpmeiftern, derjelben Bedienten und Lieferanten getrieben wird; entdedet durch) 

Filargirium. Bei Thoman, a. a. ©. I, ©. 235-246. — Über die Kipperei und 

d. Hedenmünzen enthält Sammelband „Dentiche Münzangelegenheiten“ der Kön. 

Bibl. Berlin 10 Flugichriften aus den Jahren 1680 — 1700. 
1) Klotzſch, S. 647 ımd A. D., Lok. 9791, Münzweſen betr. 1687. 

2, Friedrich III. an Hannover, Marienwerder 7. u. 17. März 1690, A. Wf., 

Münzſachen 119, Acta betr. d. Konferenz in Leipzig, und RYSSD. 
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unter vielen Gläubigern auch manche Silberlieferanten für Kletten- 
berg zu befriedigen waren. Es wurde auch der Münzkommiſſar 
Schneider befragt, ob diefe Münze wohl wieder einzurichten jei.') 
Jedenfalls ijt fein Gutachten darüber verneinend ausgefallen. 

Die Sondershaufener büften auf andere Weile. Sie ver- 
fiherten am 24. September 1688 Kurjachfen, fie hätten „geraume 
Zeit“ nicht mehr gemünzt; diefe geraume Zeit beitand in 11 Tagen, 

denn am 8. Mai 1690 fchrieb Anton Günther, er habe jeit dem 
13. September 1688 nichts mehr geprägt. Am 6. Juni 1689 war 

ein Kaiferliches Dekret erfchienen, laut dem die Grafen von Schwarz- 

burg-Sondershaufen für ihre ungejegmäßigen Prägungen von jeder 
weiteren Strafe befreit wurden, da fie 10000 Rtlr. erlegt hätten.?) 

Mit die jkandaldjefte Wirtjchaft trieben die im Norden ge= 

legenen Hedenmünzen, die an den Hamburger Kaufleuten ihre Helfer 
und Hehler fanden; es waren bejonders die lauenburgiiche zu Ratze— 
burg, die bijchöflich lübeckiſche zu Kaltenhof und die gräflich Ranzaufche 
zu Barmftedt. Wie Zelle angab, fo waren in ein paar Monaten 
von Hamburg Her über 2/, Millionen Taler an Produkten diejer 
Münzen durchpaffiert, in einer Woche habe man 130000 Rtlr. auf: 
gefangen. Am 12. und 13. Juli 1689 zerftörte nun eine Faijer- 
lihe Kommiffion die Münzen zu Ratzeburg und Kaltenhof, nachdem 
die Münzmeifter das Weite gejucht Hatten, an die zu Barmitedt 
fonnte man wegen der umberlagernden Truppen nicht heran. Den 
lauenburgifchen Müngmeifter und medlenburg-güftrowfchen Kammer- 
rat Lorenz Wagner, „einen der famofeften“, gelang es zu arretieren, 

doch fügte ihn Hamburg.?) 

Überhaupt beftätigte der Kaifer feine Anteilnahme an der 
Niederlegung der Hedenmünzen nun dadurch, daß er überall 
Kommiffionen damit betraute. So wurde die Münze des Wbtes 
von Corwey zu Hörter, wo ſeit 1683 eine Unmenge jchlechter 

') Hoffammerprotofolle im G. St.-N. von 1701 u. 1702, befonderd vom 

24. Januar 1702. 

2, A. D., Lok. 9791, 9792, Münzweſen betr. 1685/6, 1686, 1688/9, 1689/90. 

Lot. 1333, Münzſachen u. j. w. betr. Vol. I 1708—30. 

3) Ber. der failerl. Gefandten Baron Goedens und Neich&hofrat Neichen- 
bach ohne Datum. Abſchr. Ebenda Lot. 9792, Münzweſ. betr. 1689/90. Die 

Sache ift aftenmäßig dargeftellt bei M. Bahrfeldt, a. a. O. ©. 140—146. 
Acta Borussica. Münzweſen I. 6 
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Gulden fabriziert waren, auf kaiſerlichen Befehl am 25. Juni 1690 
vom Biichof von Paderborn aufgehoben.) Ein Gleiches hatten die 
Lüneburger mit der des Biſchofs von Hildesheim zu Steuerwalde 
vor; ob es dazu fam, ift nicht erfichtlih. Dann wurde 1691 die 
Hatzfeldſche Münze zu Stetten zerftört und den thüringifchen zu 
Meiningen und Römhild wenigftens damit gedroht.”) 

Bielen der Sleineren Hatte man zwar jo das Handwerk 
gelegt; wenn fie auch wohl gern weiter gemünzt hätten, jo war es 
nun doc fchwierig, Münzer zu befommen, weil dieje die Furcht für 
ihren Hals gepadt Hatte. Aber zu Ende war es mit den Heden- 
münzen doch noch lange nit. Schon 1689 Hören wir von einer 
jolden zu Stettin, die unter Wittgenfteinshem Gepräge arbeitete; 
fonnte Brandenburg bier auf jchwediichem Boden auch nicht viel 
erreichen, jo fuchte man doch eine Silberzufuhr ihr abzufchneiden.®) 

Der Wittgenfteiner Hatte unzweifelhaft feine Hände noch bei 
einer andern Sache im Spiel.) Schon 1688 Hatte der Kaiſer eine 

Kommilfion, beftehend aus Mainz, Kurpfalz und Hefjen-Kaffel, 
eingejegt, um die oberrheinijchen, bejonders hohenlohiſchen Heden- 
münzen zu zerftören.d) Sie hob ſchon am 3. April desfelben Jahres 
die hohenlohijhe Münze zu Neuftadt (Erbach) auf. Dennoch kamen 
jehr bald darauf neue hohenlohiſche und wittgenfteiniche Gulden 
zum Vorſchein, und die oberrheiniiche Kommiffion entdedte, daß fie 
in Idſtein und Weilburg geprägt waren. 

Befonders hatte dabei der frühere Stadtjchreiber von Herborn 
Hoffmann mitgeholfen, der, deshalb vor die Münzkommiſſion des 
oberrheiniichen Kreiſes zitiert, in brandenburgifche Dienfte trat und 
fih dort durch Denunziationen beliebt zu machen fuchte. 

1) Kordan, Die Eorweyer Gulden von 1683. Frankfurter Münzzeitung I, 

1901, ©. 14, und A. H. Kal.-Br. Arch. Münzſachen 1689/90, Nr. 92h. 

2) Hirih V, ©. 305, 331, 358. ©. auch Gebert i. d. Frankf. Münzztg. 

1903, Nr. 27. 

3) Geh. St.-W. Berlin, Hoffammerprotofolle. 

) D. Folgende meift nah A. W. Acta der Regierung zu Weilburg, betr. 
d. Münzfommijjion des oberrheiniichen Kreiſes 1695—99 und die zu Altena an« 

geftellte furbrandenburgiihe Münzkommiſſion, Voll. I-XII. — Bergl. auch 

Iſenbech, D. naſſauiſche Münzweſen. Annalen des Ver. f. nafjauiiche Altertums- 

funde, 18. Bd., ©. 159 ff, Wiesbaden 1883/4. 

5, Hirih V, Nr. 104, Kaif. Mandat vom 5. Februar 1688, und P. Joſeph, 

Über die hohenlohiſchen Ortsgulden Faijerlichen Gepräges. Wiener numism. Beitichr. 

Bd. 18, 1886, ©. 382. 
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Dieje Vorwürfe fielen bejonders dem Grafen Johann Ernft von 
Naffau-Weilburg zur Laft, der zuerjt laut Kontrakt mit dem Grafen 
von Wittgenftein 8 lötige Wittgenjteiner Gulden und zwar an 130000 
Stüd in Weilburg und Wittgenjtein, dann in Weilburg auch andere 
Sorten, wie hohenlohijche und brandenburgische, hatte prägen lafjen.!) 
Johann Ernft wurde Ende 1694 deswegen ebenfalls von der ober- 

rheiniſchen Münzkommiſſion zur Verantwortung gezogen, ließ ſich 
aber in Frankfurt durch feinen Rat Johann Ludwig de Savigny 
vertreten. 

Auch der brandenburgiſche Kurfürft, verlegt durch ſolchen Miß— 
brauch feiner Hoheitsrechte, fette Anfang 1695 zur Unterfuchung diejer 
und anderer Angelegenheiten eine Kommijfion in Altena ein. Da 
befam der Graf Furcht, machte fich nach Berlin auf und ftellte bier 

einen Revers aus (d. März 1695), in dem er feierlich gegen die An— 
jhuldigung, daß er brandenburgiihe Münzen nachgeprägt habe, 

protejtierte und veriprad, fich jeder Beltrafung unterziehen zu 
wollen, fall er defjen doch überführt werden würde. Diefe grobe 

Unwahrheit jollte ihm noch manche bittere Stunde often. Zwar 
war er nun vor Brandenburg eine Zeit lang ficher, und auch mit 
der Kommijfion zu Frankfurt gelang es ihm, fertig zu werden. Er 
hatte 1696 in Wien gemerkt, daß die Sache anders anzugreifen Sei, 
und angeordnet, daß die Kommifjare in Frankfurt „durch Geichenfe 

auf guten Weg gebracht würden und dadurch die Sache alſo etwan 

defto leichter gehoben und darbenebenft in den Vergleich ſowohl die 
Juden als auch übrige intereffierte Berfonen mit eingejchloffen 
würden“. So wurde es denn auch wohl gemacht, doch famen nod) 
politiiche Momente dazu. Der Graf war von der Allianz mit dem 

Landgrafen von Hefjen abgetreten und Hatte fich der Ajjoziation der 
Oberfreije angeichloffen, durch die der Einfluß des Landgrafen, der 
ſich ſelbſtändig armiert hatte, gefchtwächt wurde;*) zum Lohn dafür 
nahm der Surpfälzer ich feiner an und befahl am 30. Januar 1697 
der Kommilfion, an den Kaifer fo zu berichten, daß der Graf fein 

Abjolutorium und zwar ehejtens und gratis erhalte. 

1) Nach Ausſage des Juden Langbady vor der Kommiſſion follten die 

Weilburger Gulden gut, d. 5. nad) 12-Talerfuß, die Wittgenfteiner aber zu 16 Atlr. 

und höher, die brandenburgiichen nur Blötig ausgebracht fein. 

2, Über die Affoziation j. Erdmannsdörffer, Deutiche Geich. IL, 71. 
6*r 
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Damald aber war Johann Ernft gerade feinem Nichter ver- 
fallen. Um Berliner Hofe war man dur) die Ausfagen Hoffmanns 
und vorgelegte Stüde von der Schuld des Grafen überzeugt worden 

und aufs äußerjte entrüftet über den faljchen Reverse. Beſonders 

war es Dandelmann,. der fich nicht begütigen ließ. Am 6. Dezember 
1696 wurden auf brandenburgijche Reklamation durch Soldaten des 

beffiichen Landgrafen der Goldſchmied Schlüter, der Kammerjefretär 
Beller und der Büchſenmacher Conrady in Weilburg aufgehoben, 
vor die Kommiſſion nad Altena und endlich nad Lippftadt gebracht. 
Conrady wurde zwar gleich entlafjen, in den beiden andern Hatte 
man aber die richtigen Leute, die beim Münzen geholfen hatten; 
der Graf Hatte jelbjt Hand angelegt und jonft feinen Menfchen in 
bie Werfftatt gelaffen als die beiden Genannten und feinen Hof- 
meilter. 

Als nun der Graf, durch die Arretierung feiner Helfer in 

Gefahr, Ehre und Anjehen zu verlieren, Brief auf Brief an 
Dandelmann jandte, Hatte Ddiejer für ihn nur äußerft lakoniſche 

Antworten und meinte, er möge nun zufehen, wie er aus dem Handel 

fomme, da man Schonung für ihm nicht mehr fenne.!) Da die 
Arreftanten vor der Altenafchen Kommiffion faft alles geftanden, 
jo erinnerte diefe am 7. März 1697 den Grafen an feinen Revers 
und befahl ihm, binnen 3 Wochen fich zu verantworten. Kurpfalz 

verwandte fih zwar für ihm bei Heflen-Kaffel, Hannover beim 
Berliner Hofe, aber vergebend. Die Verhaftung Hoffmanns, der 
Mitglied der Altenafhen Kommijfion geworden war, durch den 

Pfälzer fonnte auf Friedrich III. nur nachteilig wirken, und Dandel- 
mann jchlug den nafjauischen Abgejandten jede Audienz ab. Als 
diefer Minifter Anfang 1698 gefallen war, gelang es zwar dem 
naffauishen Rat Dr. Weidner, die Tätigkeit der Altenafchen Kom— 
million zu hemmen, nicht aber den Arreſtanten die freiheit zu ver- 
Ihaffen. Bejonders wollten der Feldmarſchall Barfuß und defien 
Juftitiar Unverfährdt dem Rechte freien Lauf laſſen. 

Im Frühjahr 1699 riet man Johann Ernft ernftlich, fich dem 
Kurfürften zu unterwerfen, fonjt liefe er Gefahr, daß er durch 

Bublizierung der Ausjagen feiner Helfer vor der ganzen Welt 
proitituiert werde. Als dann endlich im Auguft 1700 jammervolle 

1) Mr. 5. 
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Briefe des nad) Berlin transportierten Schlüter und feiner Frau 
einliefen, fie nicht zu verlaffen, jonft werde, wie der Goldjchmied 
fchrieb, fein Blut über ihn fchreien und feiner Frau und Kinder 
Tränen den Grafen verfolgen, weil gegen den gejchwinden Lauf der 
Berliner Juſtiz nicht mehr zu machen fei, was auch von anderer 
Seite betätigt wurde, da hat fih Johann Ernft wohl auf Gnade 
und Ungnade unterworfen. Ende des Jahres, als der Kurfürft zur 
Königsfrönung nah Preußen zog, wurde Schlüter nach 4 jähriger 
Haft entlaffen. Durch diefes Vorgehen wird manchen ein heil- 
famer Schreden eingeflößt worden fein, und es fcheint wirklich, daß 
die Nachprägung der fremden Gulden aufhörte, ja daß überhaupt 
unrichtige faum noch gemünzt wurden. Denn als 5. B. Hannover 
1713 viele Sorten probieren ließ, fanden fich die Zweidrittel von 
Brandenburg, Sachen, Wolfenbüttel, Münfter und Lippe richtig 
nach Leipziger Fuß gemünzt.') 

Berfuhr Brandenburg in jcharfer Weife gegen Mißbräuche 
anderer Reichsftände, fo war feine eigene Münzverwaltung doc 
durchaus nicht tadellos zu nennen. Es muß jchon die Nachricht 
auffallen, daß 1690 ein Kammerdiener in Berlin die Erlaubnis er- 
hielt, 118 Mark Feinfilber in Eleine Sorten zu vermünzen, um mit 
dem Ertrage feinen Hausbau zu fördern.?) Ein anderer Handel war 
aber viel bedenklicher und jpielte fich in einer einander ſehr ähnlichen 
Weiſe in Kurfachfen und in der Graffhaft Mark ab. In Kurjachien 
jegte nämlich, wie uns Klotzſch erzählt,’) Johann Georg IV, eine 
Münzkommiffion zu Leipzig ein, deren Hauptmitglied der Münz— 
fisfal Daniel Pfaff war, bejonders wohl, um der Leute habhaft zu 
werden, die fremde Münzen einführten und ausgaben. Diefer Pfaff 
tat fi) mit Engelſchau, dem Sekretär der furfürftlihen Favoritin 

Gräfin Rochlig, einem ganz nichtsnugigen Manne, zufammen, und 
beide wußten es dahin zu bringen, daß ihnen von allen fonfiszierten 
Münzen eine Rate zugejtanden wurde, worauf fie Schuldige und 
Unfhuldige vor ihr Tribunal zogen und alles mit Schreden er- 
füllten. Natürlih wußten fi) die Hauptfchuldigen ſchnell mit 
größeren Zahlungen für ihre weiteren Umtriebe freie Hand zu Schaffen. 

1) A. H., Münzjahen. Konv. 6. 

RSISTT1. 

8, ©. 716ff. 
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Die Kaufmannfchaft Scheint diefem Unfuge endlich) gefteuert zu 
haben. 

Diejes Beiſpiel Sachſens vielleicht, jowie die Nachprägungen 
des Grafen von NaffansWeilburg werden es gewefen fein, die zur 
Einjegung der Altenafchen Kommijfion führten. Da dieje aber 
ganz ohne Inftruftion blieb, jo rief fie durch unordentliches und 

hartes Berfahren unaufhörliche Bejchwerden hervor. Wir hörten, 
daß ihrer Tätigkeit durch die nafjauischen Gejandten ein Ziel geſetzt 

wurde. 1699 wurde fie auf Betreiben des Dbermarjchalls Freiheren 
v. Rottum aufgehoben und durch eine neue erjeßt, die aus dem 
General der Infanterie Freiherrn v. Heyden, dem Kämmerer Frei— 
herrn v. Diepenbruch und dem Juftitiar und Hofgerichtsrat v. Hymmen 
gebildet war.!) Dieſe hatte die Oberaufficht, die Gejchäfte beforgte 
der cleviiche Jude Ruben Elias Gomperz, der fi) erboten hatte, 
dem Könige einen Diamanten zu liefern und von den Müngzmalver- 
fanten in Gleve, Mark, Minden und Navensberg 80000 Rtlr. bei- 

zutreiben; diefe Kommijfion hieß die Wejeljche. 

Ihre Inftruftion vom 9. Mai (n. st.) 1699 beftimmte, daß, wer 
fich jelbft als Münzverbrecher angebe, mit 25 bis 1000 Rtlr. beftraft 

werde, aber jtraflos bleibe, wenn Gomperz durch ihn andere und zwar 
vermögende Malverjanten zu entdeden meine. Das war dem Juden 
aber noch nicht genug, er bewirkte vielmehr durch fortwährendes 
Drängen, daß ihm durd; Deflaration vom 26. Mai 1700 erlaubt 
wurde, auch die, welche in Kaufmannjchaft, Rezeptur oder ſonſt 
große oder Feine Summen verbotener Gelder empfangen und aus- 
gegeben hätten, als Malverfanten anzufehen, ebenjo die Einführer 
fremder und Ausführer guter Scheidemüngze. 

Kaum ift es nötig, über diefes Verfahren noch Worte zu ver— 
fieren. Wir blicken nur auf die Landkarte und fragen ung, wer in 
jenen gewerbefleißigen Ländchen bei dem notwendigen Münzaustaufch 
mit den Nachbarn, die die eigenen Gebiete umfchloffen, denn vor 
den Schergen des Juden ficher war. Während die Negierung immer 
weniger für gutes Geld forgte, follten nach der Inftruftion auch 

ı) Das Folgende aus Gen.-Dep. LXX, 3, meift nad einem Memorial 

Diepenbruchs ohne Datum, wohl von Ende April 1702. — ©. auch Scotti, Eleve- 

Mark, Nr. 489. — Über Gomperz vergl. David Kaufmann, Urkundliches aus dem 

Leben Samſon Wertheimers, Wien 1892, ©. 6—59. 
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die Ausgeber von Münzen, die fchlechter, als der Leipziger Fuß be- 
ftimmte, gemünzt waren, beftraft werden. Wer aber fannte denn 
die Qualität all der verjchiedenen Münzen? Endlid war über die 
Höhe der Strafe nichts feftgefeht; man fann nur annehmen, daß es 
dem Gomperz bejonders an Konfisfation großer Summen lag: 

Wir wollen gar nicht in Abrede ftellen, daß die Kipperei ftarf 
im Schwunge war, diefe Art aber, fie zu hemmen, mit ihrer unleug- 
baren fiskalifierenden Tendenz konnte doch nur viel mehr jchaden 
al nugen. Lange ging der Unfug denn auch nicht weiter. Die 
Stände Hagten laut über Schwächung des Landeskredits, Heyden 
wurde entlafjen, man fonnte nicht weiter fortfahren und ftellte die 
Beitrafungen ein. Der König wollte jedoch die 80000 Rtlr. Haben, 
für die Diepenbruch Kaution geleiftet hatte, weshalb diefer mit den 
Ständen über deren Herbeilchaffung verhandelte. Da die clevijche 
Nitterfchaft die Zahlung verweigerte, hielt man fi) an die Kaution. 
Diepenbruch wies darauf Hin, daß die Kommiffion gelinde verfahren 
ſei und doch niemand das Land verlafjen habe, wie während der 
Ultenajchen der angejehene Kaufmann Goris v. d. Heyden. Im 

Dezember 1702 erhielt er endlich feinen SKautionsjchein zurüd. 
Wenn Gomperz auch Erfledliches bei feinem Raubzuge eingeheimft 
haben wird, fo gewann doch auch der König eine gute Summe, 
denn Ende 1699 zahlte Gomperz ihm 50000 Rtlr. und im Oftober 
1700: 6500. Dagegen wurden die 80000 Atlr. den Ständen zwar 
erlafjen, do mußten fie die Zinjen diefer Summe fortan für 
wohltätige Zwede erlegen.') 

Es ift gewiß fein gutes Zeichen für eine Regierung, wenn fie 
Strafen nit nur aus Sühne für Vergehen verhängt, jondern Dabei 
mehr die finanzielle Einnahme im Auge hat, wie es hier offenbar 
der Fall war.) Das BPublitum mußte doch bald Herausfühlen, 

N) Hoflammerprotofolle. — Bon den 80000 Rilr. famen auf die Juden- 

ihaft von Navensberg, Lingen und Tedlenburg 355 Rtlr., deren Binfen bis 1805 

zum Mons pietatis bezahlt worden find. Der jeitdem aufgelaufene Zinsbetrag wurde 

durh K.O. vom 30. Mai 1841 an Minifter v. Thile niedergeichlagen. Rep. 39. 

C. XXX, Nr. 22. Ob die andern Zinfen bis 1805 gezahlt find, ift nicht er- 

ſichtlich. 
3) Die Münzmalverſationsgelder müſſen noch ſpäter beträchtlich geweſen 

ſein, da 1707 im Magdeburgiſchen ein gewiſſer Herrmann angeſtellt wurde, der 

die Münzmalverſanten aufſpüren und dafür wöchentlich 2 Rtlr. erhalten ſollte. 

Hoftammerprotokoſl vom 12. Januar 1707. 
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worauf es dabei anfam, und das Vertrauen zu der Rechtspflege 
verlieren. Es ſah an der Kurzlebigfeit dieſer Kommiffionen, daß 
deren Tätigkeit feine richtige war. Nach ihrer Aufhebung aber 
fonnten die wirklichen Gejegesübertreter um jo ungeftörter weiter- 
arbeiten. Wie dieje Kipperei damals betrieben wurde, dafür ift ung 
noch ein recht marfantes Beijpiel erhalten. 

Der Schubjude Jakob Veit bezichtigte 1712 fich jelbft und den 
Berliner Bankier Bachele de Maillet, der auch in die weilburgifchen 
Händel eingeweiht war, der Münzmalverfation.!) Er gab an, die 
1699 in Stettin gemünzten Tympfe, an Korn gleich den polnischen, 

an Schrot leichter, jeien ihm, Veit, angeboten worden. Er habe aber 
feine Gelegenheit, fie anzubringen, gehabt und fie deshalb Maillet 
angeboten, der darauf eingegangen fei. Da der Handel aber bald 
verraten wurde, habe er nur für 15 bis 16000 Rtlr. nehmen fünnen. 

Für 100 Rtlr. brandenburgiich Geld Habe Maillet 112 Rtlr. in 
jenem Stettiner befommen und dann noc bei Berjendung nad) 
Preußen und Breslau gewonnen. Er, Beit, habe von den 12%, 
Gewinn die Hälfte erhalten, jei dann arretiert worden und erft 
gegen Erlegung von 1500 Rilr. freigelaffen. Maillet Habe ihn mit 
1000 Rtlr. entjchädigt. 

Maillet gab dagegen an, er habe damals von „einem Juden“ 

polnijches Geld zum Kornhandel gefauft. Als ihm von den Em- 

pfängern die mangelnde Güte desjelben vorgeworfen worben wäre, 

habe er von dem Juden nichts mehr genommen, woher deffen Haß 

gegen ihn ftamme. Hierin und in der Rechtfertigung gegen einige 

andere Ankflagen Beits, wie Nehmen zu hoher Zinfen, ſcheint man 

Maillet Glauben gejchenft zu haben. Eine andere Befchuldigung 

fonnte er aber nicht widerlegen. 

Die Kipperei, fo ſagte Veit, gehe bei Maillet, befonders mit 
faiferlihen Groſchen, Secdsteln und polnischem Gelde, ftart im 

Schwunge Maillets früherer Buchhalter Eurvoifi fei ganze Nächte 
damit bejchäftigt gewefen, auch fei er, Ankläger, dazu verwandt 
worden. Der Gewinn war 10 bis 120/,, die ſchweren Stüde jeien 
der Münze verkauft, die leichten im Handel benugt worden. Deshalb 

) D. Folgende aus R 9 XX, 1-3. 
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um 2 Kr. oder 6 Pf. im Nennwert erhöht worden. Sodann Habe 
er viel Silber in Barren und Pagament nad) Hamburg und Holland 
gejandt. Diejes Hätte er meift aus Preußen befommen und aus- 
fippen laffen, auch neue brandenburgifche Zweidrittel jeien ausge- 
fippt worden. 

Da Beit hierfür einige Leute Maillets als Zeugen anführte, 
jo konnte diefer wenig dagegen jagen. Nur gab er an, daß er vor 
14 Jahren auf Aufforderung eines Minifters und des Münzmeifters 
Silderbarren und fremde Sorten habe fommen lajjen; er habe zwar 
Schaden dabei gehabt, aber den Rat des Münzmeifters, den König 
um Erlaubnis einer Vermünzung von 3000 Rilr. in Feiner Münze 
zu bitten, doch nicht befolgen wollen. 

Maillet gab aljo die verbotene Kipperei und Ausfuhr zu. Da 
er nun einer der angejehenften Kaufleute war, und man feinen 

Kredit nicht fchädigen wollte, fo wurden außer dem eneralfisfal 
Duhram, der den ganzen Handel führte, nur Graf Dohna und 
Kamecke damit befannt gemacht, ein Kanzlift oder Schreiber nicht 
zugezogen. Meaillet bezahlte 2500 Dukaten an den König, 400 ala 
quota fiscalis an Duhram und 100 an Beit, wogegen allen Ge— 
richten und Behörden befohlen wurde, ihm und feinen Erben wegen 
der Angelegenheit nichts anzuhaben. In den Quittungen des Königs, 
Duhrams und Veits wurde nur „eine gewiſſe Perfon“ genannt, in 
dem Revers für Maillet die Summe verjchwiegen und gejagt, er 
habe in Unfenntnis des Verbot? fo gehandelt und wolle es ferner 
unterlafjen. 

Berweilen wir noch einen Moment bei diefem Falle. Troß 
der vielen Edikte, die gegen die Kipperei gerichtet find und unter 
Beriprehung von Belohnungen zur Anzeige auffordern, ift dieſes 
das einzige uns erhaltene Beifpiel für Denunziation eines größeren 
Vergehens. Und gewiß würde der Jude ſich dazu nicht Herbeigelafjen 
haben, wenn ihn nicht der Durft nad) Rache befeelt Hätte. Dennoch 

muß, wie die vielfachen Klagen es bezeugen, die Kipperei fehr im 
Schwunge gewefen fein. Bei der Mangelhaftigfeit der Technik, dem 
Fehlen von Paſſiergewicht und Häufig auch von Nemedium war bie 
Kipperei ein ſehr einträgliches und einfaches Gewerbe, das von jedem 
betrieben werden fonnte, der eine Wage beſaß. Die Kipperei trug 
immer jehr viel dazu bei, daß die Baluta verändert wurde. Denn 
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verfaufte man die vollwichtigen Stüde an eigene oder fremde Münz- 
jtätten, jo mußte der Münzfuß der übrig bleibenden leichten fich 

immer weiter von dem gejegmäßigen entfernen, bis endlich alle noch 
vorhandenen Stüde einen geringeren repräfentierten, 3. B. jebes 
Zwölftelftüd nur noch 23 Pf. wert war. Dazu kam, daß die Re— 
gierung, faft nur das fisfalifche Intereffe im Auge behaltend, Die 
Prägung von Kurant immer mehr unterließ, die der Scheidemüngze 
aber um jo eifriger betrieb. 



Zweites Buch. 

Das Münzweſen unter König Sriedrich J. 
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Europätjche Münzverjchlechterung am Anfange des 
18. Jahrhunderts. 

Heutzutage gilt es für richtig, dag Marimum der Steuerfraft 
der Untertanen für Unglüdsfälle zu rejervieren und folange wie 
möglich die disponibeln Kapitalien des Landes durd Anleihen bem 
Staate nugbar zu machen. Solange man aber Staatsjchulden nicht 
fannte, eine Anleihe unmöglid war oder die Verfaffung eine Er- 
höhung der Steuern nur ungenügend zuließ, blieb als legtes Mittel, 
Geld zu befommen, die Münzverjchlechterung übrig, deren Wirkung 
im wejentlichen diefelbe war wie Die des heutigen uneinlösbaren 
Papiergeldes mit Zwangfurs, d. 5. ein Agio auf Edelmetalle, Gold- 
und grobe Silbermünzen.!) 

Diejes Mittel der Münzverjchlechterung führte in vielen Fällen 
zur Banfrotterflärung des Staates, in einigen, wo die Staatsmänner 
das Gefährliche der Operation erfannten, ftand man, fobald der Staat 
gerettet war, davon ab und jchuf wieder Ordnung im Münz- 
wejen. So hat Philipp der Schöne mit feinen Münzverſchlechte— 
rungen wohl einhalten wollen, dieſe Abficht, durch ftete Geldver- 
legenheiten bedrängt, aber nicht ausführen können, ?) weswegen er von 
Mit- und Nachwelt der Münzfälfcher genannt wurbe.?) Königin 

1) Leris, Münzweſen im Handwörterbuch der Staatöwiffenfchaften; Schmoller, 

Epochen der preußiichen Finanzpolitik in deſſen Jahrbuch I, 1877, jegt in „Um- 

riffe u. Unterfuchungen“, Leipzig 1898, ©. 186; Treitichfe, Politit II, Leipzig 
1898, ©. 472. 

2) M. Berry, Etudes et recherches. I, S. 607 ff. 
®) Li si vedrä il duol che sopra Senna — Induce, falseggiando la 

moneta, — Quei che morrä di colpo di cotenna. Dante, il Paradiso, 19, 118 

bis 120. Diefe Vorwürfe find jegt etwas abgeſchwächt durch Borrelli de Serres 

in der gazette numism. frang. 1901, p. 245—365. 
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Elifabeth von England Hat dagegen das durch die enorme Miünz- 
verfchlechterung ihres Vaters zerrüttete Geldwejen mit bemunderns- 
werter Energie wieder auf eine zuverläffige Bafis geftellt, und 

riedrich dem Großen ift es gelungen, nad) Bejeitigung der Kriegs- 
gefahr die Folgen der in Form einer Münzverfchlechterung dem 
Volke im fiebenjährigen Kriege auferlegten Kriegsfteuer ſehr bald 
zu bejeitigen. 

Mangel an Bargeld war e3 auch, welcher in der von ung 
zu behandelnden Epoche zu ähnlichen Erjcheinungen führte. 

Man hat jhon öfter bemerkt, wie das Geldbedürfnis der 
europäifhen Staaten im 17. Jahrhundert durch das gewaltige 
Wahjen von Handel und Verkehr, die fortwährenden Kriege und 
den fteigenden Luxus der Hofhaltungen ftieg. Ihren litterarifchen 
Ausdrud fand diefe Erfcheinung in den Schriften der merfantiliftiichen 
Schule, die ſchon darum die herrjchende war, weil fie als erfte und 
noch einzige auf ftaatswirtichaftlihem Gebiete beftand, der alle 
denfenden Leute, der ſeit Eolbert Fürften und Staatsmänner an- 
hingen, — und deren Schlagwort war: Geld, und zwar bares Gelb, 
flingende Münze. 

Um die Wende des Jahrhunderts machte fih nun in den 

meisten Staaten des europäifchen Kontinents eine durch ihr gleich: 
zeitiges Auftreten merkwürdige Erfcheinung bemerkbar. Die regel: 
mäßigen Steuerfräfte waren teils fo angejpannt worden, daß fie 

verjagten, teils genügten fie überhaupt nicht mehr dem Geldbedürfnis 
der immer mehr von der Natural» zur Geldwirtichaft übergehenden 
Berwaltungen, weshalb man faft überall als zu einer ultima ratio 
zur Münzverichlechterung griff, die Häufig mit der Banfrotterflärung 
des Staates endete. Mitlebende und Nachkommen haben Fürften 
und Minifter deshalb auf das ärgfte geicholten, aber es ift doch oft 

ſchwer zu jagen, ob dieje fich dabei immer einer Schuld bewußt 
waren. In einigen Ländern, dafür haben wir jeit Brüdners Studien 
Beweife, ahnten die Regierungen von dem Unheil, das jolhe Münz— 
verſchlechterung nach fich zieht, gar nichts; es fehlte noch ganz an 
vollswirtihaftliher Einficht und die Klügſten der Untertanen rieten 
jelbft zu diefem Mittel. In andern Staaten freilich find die Fürften 
fo vielfach gewarnt worden, daß fie allein die Schuld für den herauf- 

beihworenen Unjegen trifft. 
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Rußland Hatte Schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts eine 
gewaltige Geldrevolution durchgemacht, e8 Hatte infolge der Ver— 
legenheiten durch den Krieg mit Polen um Kleinrußland ungeheure 
Mengen von Kupfergeld, von 20 Millionen Rubel jprady man, 
ausgeprägt!) und, nachdem es dadurch namenlojes Elend erzeugt, fie 
1663 auf barbarifche Weife eingezogen, indem ein Rubel in Kupfer 
gegen einen Kopeken in Silber eingewechlelt, alſo der Gläubiger 
mit 1/,0o abgefunden wurde. Weil dadurd viele Leute zu Bettlern 
wurden, fo, wird erzählt, erhängten fie fich oder vertranfen, was 
ihnen geblieben war. 

Als man aber nah 50 Jahren ähnliches tat, erinnerte ſich 

fein Menſch mehr jener Erfahrungen. Noch dachten wohl nur 

wenige Ruſſen anders als der Kaufmann Pofjojchfow, der betonte, 

daß in Rußland der Monard) allgewaltig fei, und der Wille des 
Baren der Münze den Wert gebe; fie nad) ihrem Feingehalt zu 

fhäßen, fei eine Erniedrigung des Fürften. Sclözer hat zuerft 
nachgewiejen, daß Peter der Große der Urheber der ruſſiſchen Münz- 
verfchlechterung war, und Brüdner wieder beweift es und zeigt, wie 

er damit anfing und wie feine Nachfolger dabei blieben, die guten 
Münzen einzuziehen und foldhe von geringerem Gehalt in Umlauf 

zu jeßen. 

Aus dem Pfund Silber machte man 1696 10!/, Rubel, 1711 
aber 15!/,, aus dem Bud Kupfer 1700 12 Rubel 80 Kopeken, 
1718—22 40 Rubel. Gleich nachdem” man die leichten Münzen 
ausgegeben Hatte, 1701, befahl man, alle alten Silbermünzen gegen 
10%, Agio einzuziehen; 1711 feste man eine Behörde zum Auffauf 
derjelben ein, 1713 verfügte man die Einlieferung bei Konfisfation 
des Vermögens. Sodann gab man verjchiedenhaltige Sorten aus 
und fuchte die befjeren einzuziehen, beftrafte es aber ftreng, wenn 
ein Untertan das nachmachte und auf die bejjeren Agio legte. 
Natürlich war dabei die Kipperei höchft einträglih und gar nicht zu 
unterdrüden; man ſchmolz die guten Münzen ein, verwahrte fie als 
Silbergerät oder führte fie aus; alle Verbote halfen nichts; noch 
1744 wurde unterfagt, Münzen und Edelmetall, in welcher Form 

1) Das Folgende über Rußland und Schweden nah W. Brüdner, Finanz. 

geihichtliche Studien, St. Petersburg 1867. 
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e3 Sei, auszuführen. Dennoch befam man von 26 Millionen Rubel 
Kleinfilbergeld, das im Verkehr fein follte, nur 9 Millionen ein. 

Eine Epijode in diefen Vorgängen ift die Prägung von 
fupfernen 5-Kopekenſtücken, 40 Rubel aus dem Bud, 1723—1730. 
Peter ſelbſt Hat eine Halbe Million geichlagen, 1727 wurden 2, 
1729 noch eine Million Rubel davon zu prägen befohlen. Es ift 
jedoch ein Fortjchritt gegen die Kupfermünzung des Zaren Alerei von 
1663 zu bemerken; jener hatte dabei gar feine Sfrupel gehabt, jest aber 
fühlte man doc, daß es ein böfer Handel fei; man ahnte jo etwas 
von Einlösbarfeit, jpracd) jogar von einem zu fammelnden Ein- 

löfungsfonde. Die Hauptjache war, man edierte weniger, nicht 20, 

fondern nur 31/, Millionen.!) 

Immerhin fuchte man wieder das beffere KRupfergeld aus dem 

Berkehre zu ziehen: das Publikum erhielt für das zu 12 R. 80 8. 
oder 20 R. ausgebracdhte das zu 40 R. gemünzte. Wie jehr in 
Rußland trogdem das Gepräge geachtet war, dafür jpricht Die 
Tatfache, daß die Regierung mit diefem Gelde, das den realen 

Wert des Kupfers fo bedeutend überftieg, Kupfer Faufen konnte. 

Wie 1658, fo nahm auch dieſes Mal die Falſchmünzerei 
Ichredliche Dimenfionen an, es bildeten fich ganze Kompagnieen, die 
das Kupfergeld jo gut nachmachten, daß es die Münzbeamten vom 
echten nicht unterfcheiden fonnten. Man holte die ſelbſt vor 50 Jahren 

nit angewandte Strafe hervor und goß den Falſchmünzern ge- 
ſchmolzenes Blei in den Schlund; 1727 vertrieb man deshalb die 
Juden aus der Ufräne und enthauptete infolge eines einzigen 
Prozefjes 140 Perſonen. Dennoch Hatte die Regierung 1733 in 
ihren Kaffen an 16000 Aubel in falfchem Kupfergeld. 

1730 fam fie zwar zur Einficht, da ihre Ausfälle, weil die 

Steuern faft nur noch in Kupfer eingingen, zu groß wurden, aber 
erjt 1744—1746 reduzierte man die 5-Kopefenftüde auf 2 Kopefen, 
und erjt 1755 gelang es Schumwalow, fie zu bejeitigen. Bemerken 
wir aber auch hier dem Fortichritt gegen das Jahr 1663; man weiß 
oder ahnt, daß eine plögliche Verrufung unfägliches Unheil ftiftet, 
man geht allmählich vor und geftattet noch einen zweijährigen Kurs, 
binnen welcher Zeit die reduzierten Sorten gegen anderes Geld 

1) &8 waren etwas über 3'/, Millionen. 
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eingezogen werden jollten. Und dann noch eins: Schumwalow betonte 
in feinem Projekt, das Volk bilde die Hauptkraft des Reiches, feine 

Laften müfje man zu erleichtern bedacht fein. Man fing an einzu- 
jehen, daß Stants- und Volksreichtum doch nicht zwei ifolierte 
Begriffe Seien. 

Kürzer, aber nicht weniger unheilvoll war zu derjelben Zeit 
eine Finanzoperation in Schweden. Schon 1713 glaubte man das 
über die Kriegslaften empörte Volf nicht mehr bändigen zu können, 
man wollte die Verfaſſung ändern, die Kanonen und Pretiojen des 
Königs verfaufen. Das Gegenteil geſchah: Karl XI. verdoppelte 

nad) feiner Rückkehr die Steuern und begann neue Kriege. Das 
Land war aber verarmt, Menichen konnte man wohl noch einziehen, 
Geld nicht mehr. Auch hier verfiel man auf Münzverſchlechterung. 

Zwar war der Minifter von Görg ein hochgebildeter Mann, 
der wie Brüdner meint, neben Law wohl am eingeweihtelten in die 

Geheimnijje des Staatskredits war, aber man befolgte feine Vor- 
ihläge nur zum Eleinften Zeile. Ob der Gedanke der Münzzeichen 
als kleiner Obligationen nun von ihm oder einem andern ftammte, 

er vertrat ihn, wies dabei aber immer darauf Hin, daß fie feine 

Münze feien, Sondern einlösbare Schuldjcheine.. Alles ift nun aber 

damit gejagt, daß der Staat fie in enormer Menge prägte und 
durchaus ala Geld behandelte. Won 1715 bis 1719 find 9 Sorten 

im Nominalwert von 34424600 Atlr. geprägt worden, jedes 
Stüd diefer kleinen Kupferzeihen galt einen Taler. Die jährliche 
Einnahme oder vielmehr Anleihe der Negierung betrug 3 bis 
5 Millionen Taler. Man juchte alles Silbergeld einzuziehen und 

1718 auch alles ungemünzte Silber, man glaubte die Geldausfuhr 
zu verhindern, indem man Geld machte, das nicht ausgeführt werden 

fonnte, erreichte damit natürlic” aber nur das Gegenteil, da ein 

Überfluß an Kreditgeld fat immer das Edelmetall zum Lande hinaus- 

treibt. Merfwürdig war dabei, daß Hier troß des billigen Kupfers 
von Faljchmünzerei fat nichts bemerkt wurde, was wohl mit darauf 
zurüdgeführt werden fann, daß jene Talerzeihen jehr ſchön ge= 

jchnitten waren. 

Die Folgen waren jonjt diefelben wie die aller Geldkriſen: 

Teuerung, Zurüdhaltung oder Auffauf der Waren, Hunger, Ruin 
von Handel und Verkehr. Dagegen ging man vor, gegen die Haupt» 

Acta Borussica. Wüngwejen I. 7 
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urfahe nit. Wie wenig man den Zuſammenhang ahnte, erhellt 
am beiten aus einer Erklärung, daß der König das Agio auf Münz— 
zeichen nicht hindern wolle, wohl aber eine Preisfteigerung der Waren. 

Daß Karl übrigens ſich felbft nie fchonte, was cinen immer wieder 

mit diefem Könige etwas verjöhnt, ficht man auch hier: da bei Hof 
alles Silber eingemünzt war, mußten die Gäfte fich ihre Löffel mit- 
bringen. 

Der Tod des Königs brachte Befreiung, Görtz mußte mit dem 
Leben büßen, die Dligarhie Fam zur Herrichaft, und nach fehr 
langen Beratungen beichloß der Reichstag einen Staatsbanfrott von 
50°/,, melde Grenze aber nicht eingehalten wurde, denn man er= 

Härte die Münzzeichen für Scheidemünzftüce, die feit 1724 zu 1 Öre, 
d. 5. zu gs ihres uriprünglichen Nennwertes umliefen. 

Bon der Geldgejchichte Spaniens ift bisher zwar äußerft wenig, 
aber doch diejes befannt geworden, daß deſſen Könige feit Anfang 

des 17. Jahrhunderts bis in das 18. hinein eine maßloje Prägung 

von Billon- und Kupfermünzen vorgenommen haben. Die Urfunden 
bei Heiß laffen uns ahnen, welche haarfträubenden Zuftände eine 
unglaublich) unvernünftige Müngpolitif über das arme Land herauf» 
beſchworen hat. Noch unter Karl II. ſchadete ſolche Unvernunft viel. 
Als man z. B. 1680 wegen des Eindringens vieler faljcher Kupfer: 
münzen diefe und auch die eigenen im Nennwert herabjegte, 
ruinierte man damit viele Familien und trieb felbjt die fönigstreuen 
Spanier zur Verzweiflung, die fih in Toledo in einem Aufſtande 
entlud.') 

Wenn bier ſolche Vorkommniſſe nichts Neues waren, fo 
war ein Überhandnehmen von Kupfermünzen auf der Balfan- 
balbinjel, wo man auch nicht gerade durch eine gute Münzpolitik 
verwöhnt war, bis zum Ende de3 17. Jahrhunderts etwas Unge— 
wohntes. Die Koſten der vielen Kriege, der Verluſt großer Land- 
gebiete, wie Moreas und mancher rumelifchen Pläge, Aufftände in 
Kleinafien, hatten eine Ebbe in den türkischen Finanzen erzeugt, Die 
zu bejeitigen die fehler in der Staatsverwaltung verhinderten. Um 
nun die Truppen in Gehorjam zu halten, ihnen den Sold bezahlen 

1) Mus den m&moires de la Cour d’Espagne I La Haye 1691, Revue 

belge de numismatique Bd. 45, ©. 369, 370. 
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und bie Heere ausrüften zu fönnen, ergriffen die Minifter den Vor— 
ichlag eines Renegaten Muftafa Aghä, genannt Hezärfenn (Taufend- 
funft), fupferne Mangire zu prägen. Das gejhah in den Jahren 

1688 und 1689. Welche Mafjen davon hergeftellt wurden, erkennt 
man daraus, daß nad der Schladht von Slanfemen 54 Kiften mit 
Mangiren erbeutet wurden und noch 1867 eine übergroße Zahl diefer 
Münzen in Öfterreih umliefen. Die Folgen waren ein Verdrängen 
des Vollgeldes, eine Wertverminderung der Mangire, deren Kurs 
aufrecht zu erhalten die Regierung ohne Erfolg alle möglichen Mittel 
aufwandte. Während zuerjt 1 Mangir '/, Asper, feit Ende 1688 

fogar 1 Asper gelten jollte, nahm man bald nur 10 Stüd für 
1 Asper. Da nun alles mit den Mangiren angefüllt war, bie 
Regierung aber alles Gold und Silber, das einlief, fonfiszierte, jo 

fam e8 auch hier dazu, daß fein Kaufmann für das fchlechte Geld 
Waren bergab, Handel und Verkehr ftodten. Aufkäufer brachten 
die Vorräte an fih und jchlugen fie hernach zum 15fachen Breife 
108. Überall herrſchte Teuerung, ganze Landſtrecken verödeten, 
manche Kaufleute follen ihr ganzes Vermögen verloren haben. Wenn 
dann auch der folgende Sultan Achmed IT. im Herbſt 1691 die 
Mangire einzuziehen befahl, was jedenfalla höchſt unvollftändig ge- 
ichah, fo verlangte die Wut des Volkes doch nad; einem Dpfer: 
Muftafa Aghä mußte mit dem Tode büßen, obwohl jein Borichlag, 

wenn er mit Maß ausgeführt worden wäre, heilfam gewirkt hätte; 
die Schuldigen waren die Minifter, welche die mafjenhafte Prägung 
veranlaft hatten.!) 

Auch an die gleichzeitigen Mißſtände im franzöfiichen Münz— 
wefen jei mir zu erinnern geftattet.”) Ludwig XIV. hat die finan- 
ziellen Errungenichaften Colberts durch endloſe Kriege vernichtet. 

Befonders feit das Glück ſich von den franzöfiihen Fahnen ab- 
wandte, wurde die Erjchließung neuer Geldquellen zur Aufftellung 

neuer Heere immer dringender nötig, Da verfiel man denn auf 
dag Mittel der Münzverfchlehterung, das aber in diefem Lande 

1) %. Karabacef, Geſchichte der Kupferwährung unter Sultan Suleiman II. 

bis zu ihrer Aufhebung nach deſſen Tode. Wiener numism. Monatöhefte II. 

Wien 1867, ©. 198—218. 

9) A. Hanauer, a. a. O. 
7* 
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höherer Kultur in feinerer Weife bemäntelt wurde. 36 Jahre blieb 
man diefem Syſtem treu, bis der Staatsbanfrott da war. 

Um 1. Sanuar 1690 begann man mit den jogenannten 
Neformationen,; Reformationen, ich möchte jagen: nicht in melius, 

jondern in peius.!) Der Gang war furz der folgende. Die ums 
laufende Münze wird durch eine Reihe von Verrufungen auf eine 

Tare gebracht, die ihrem Gehalt gleichfommt, und zu der fie dann 

eine Weile furfiert. Plötzlich wird fie verboten und eingezogen. 
Glaubt man, daß feine mehr umläuft, jo wird die ganze Quantität 
mit einer Marfe geftempelt und wieder ausgegeben, aber — und 

darin lag der Gewinn für die Staatsfafjen — nicht zu dem Edel» 
metallgehaltswert, jondern zu einem höheren, jo daß man aljo zur 
Bezahlung der Truppen, Beamten und anderer Ausgaben über ein 
nominell größeres Geldquantum verfügte als vor der Stempelung. 

So 3. B. Stand am 1. Januar 1700 der écu auf 71 sols, der 

Rouisd’or auf 13 livres 15 sols; nun kamen vierteljährliche Redu— 
zierungen, bi8 am 1. Juli 1701 der &cu auf 65 sols, der Louisd'or 
auf 12 livres ftand. Dann folgten Verrufung, Einziehung diefer 
Sorten und am 14. DOftober 1701 die Ausgabe des écu zu 76 sols, 
des Rouisd’or zu 14 livres. Dieſes Spiel wurde wiederholt, folange 
auf den Stüden noch Pla für eine neue Marke war. Die Folgen 
find Teicht zu ahnen: zunächft rief man dadurch die grenzenlofefte 

Agiotage hervor; fo lange nämlich die Sorten tief ftanden, war es 
vorteilhaft, A la hausse zu fpefulieren, die fpätere Marke jelbft auf- 
juprägen oder die Stüde über die Grenze zu fchaffen, wo fie in 
ihrem urfprünglichen höheren Wert umliefen; diefe Ausfuhr war 
troß aller Strafen nicht zu verhindern. 1705 Hatte man jchon vier 
Neformationen Hinter fih. Um dann die Deformierung der Münzen 
zu vermeiden, den erlangten Vorteil aber nicht einzubüßen, prägte 
man jeit 1709 nad fchlechterem Fuß?) und erſetzte 1716 die 
markierten Münzen überhaupt durch neue. 

!) Diejelben waren in Frankreich genau ebenfo jchon von Philipp IV. dem 

Schönen angewandt worden. Berry, a. a. D. I, ©. 611f. 

2) 1709 die Louis au soleil und die &cus aux trois couronnes zu 20 
und 5 livres. 7 neue &cus galten 10 alte, aber 7 neue hatten den Gehalt von 

43 Franc 33, 10 alte den von 55 Francs 50 c»., jo daß man mit 100 Francs 

alter 128 Franc 9 cs. neuer Münzen produzierte. Der Gewinn wurde zur 
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Die Neformationen trieb Law auf die Spige. Im Jahre 
1720 jagte eine die andere. Denn fein Streben ging dahin, 
die Münze durch Papier zu erjegen, er fuchte durch Devalvationen 
bis unter den Nealgehalt die Einlieferung alles Edelmetalle, ge- 
münzten und ungemüngzten, zu erzwingen. Denn nur der Fürft 
brauhe in einem geordneten Gemeinweſen ſolches zu  befigen, 
für Brivatperfonen genügten Banfnoten.!) Er Hatte richtig gejagt, 
daß auf jolider Bafis eingeleitete Kreditoperationen großen Vorteil 

bringen fünnen, in anderem Falle aber leicht verderblich werden. Er 
handelte aber nicht danach, er glaubte, den Kredit erzwingen zu können, 
der doch auf dem Vertrauen beruht, wie es ſein Name jagt. Law 
führte dadurch fein Verderben herbei, daß er die jolide Bafis aufgab 
und nicht einjah, daß fie in einem genügenden Einlöfungsfonds von 
Münzen beftehen müffe. Wenn man Law vorhielt, im Auslande 

habe Papier doch feine Zahlkraft, fo erwiderte er, das fei eben ein 
Borteil, denn jo behalte man fein Geld, was andere mit ihrem 
Metall vergebens erjtrebten.?) Aber jener Kaufmann, dem Law 

vorwarf, daß er 4 Ellen Goldftoff für 1000 livres verfauft hätte, 
und der ihm antwortete, jeinen Goldftoff könne man verbrennen und 
man behalte immer einen hohen realen Wert, während eine 1000 livres- 
Note verbrannt nur ein Häufchen Afche übrig lafje, jener Kaufmann 
Jah das Wejen der Sacje richtiger an.?) 

Wir wiſſen heute,*) daß ein Wertmefjer Wert haben muß, 
ebenjo wie ein Längenmeffer eine Länge, daß der Geldftoff ein wirkliches 
Gebrauchsgut fein und alles Kreditgeld auf der Bafis wirklicher 
Werte beruhen muß. Wie unheilvoll die Wirkungen der Reformationen 
und Laws „commerce de la rue Quincampoix“ wirkten, wie fie die 

Zurüdzahlung der Münzzettel, einer 1704 und 1706 ausgegebenen Art uneinlös- 

barer Bons benußt, die nun ganz entwertet wurden. Jeder der fie einlöfen wollte, 

mußte auf einen Teil in Betten 5 Teile in Edelmetall oder alten Münzen ein- 
liefern. Darüber vergl. auch Hanke, Franzöſiſche Geichichte IV, Stuttgart und 

Augsburg 1856, S. 351—357. 

1) Darüber bejonders 3. €. Horn (Ignaz Einhorn), Jean Law. Leipzig 

1858; auch Ranke, a. a. ©. ©. 444ff. 

2, ©. Aleri, John Law. Berlin 1885, ©. 42, 43. 

3), Brüdner, a. a. D. ©. 265 ff. 

1 K. Knieß, Das Geld, Berlin 1885, ©. 146 ff., 339 ff. 
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Sicherheit, den Kredit des Geldes jo herunterbrachten, daß jeder, 
der Kapitalien befaß, dieje in allen möglichen andern Werten, wie 
Srundftüden und Waren anzulegen juchte, wie der Bankrott fam 
und man endlich im Jahre 1726 zu einer geregelten und vernünftigen 
Münzverwaltung gelangte, ift Hier nicht näher darzulegen. Wir 
fünnen jagen, es war gut, daß in den erften Stadien der PBapier- 
geldwirtichaft ein fo radifaler Verſuch, die Münze durch Papier zu 
erjegen, gemacht worden ift, jo daß jpätere Generationen durch 
diejes verderbliche Beifpiel vor Ähnlichem gewarnt fein follten, wenn 
je die MenjchHeit ſich durch die Gefchichte vor Torheiten warnen ließe. 
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Die preußiſche Scheidemünzprägung unter Sriedrich 1. 

Wir Haben mit den legten Erörterungen eine der gewaltigften 
Münzkriſen Europas in neuerer Zeit kennen gelernt. Ähnliche Staats- 
banfrotte find fpäter wohl auch eingetreten, aber nicht zu einer 
eigentlichen Münzkriſe führten fie, fondern zu Papiergeldfrijen. 

Die damaligen Berhältniffe in jenen andern Ländern mußten 

wir auch fchildern, einmal, weil wir vielfah in unferer Arbeit 
die Rückwirkung derjelben auf Deutjchland bemerken werden, ſodann 
aber auch, weil wir fogleich mit wenig erquidlichen Erörterungen 
beginnen müfjen und diefe bei der allgemeinen Tendenz der Münz— 
verichlechterung in faft ganz Europa von dem ihnen immerhin 
bleibenden Ddium vielleicht etwas verlieren. So große Geldfrifen, 
wie in Rußland, Schweden oder Frankreich, waren damals in 
Deutichland freilich unmöglich, aber doch auch recht bedenfliche, im 
Verhältnis zur Größe, zum Volksvermögen der Gebiete ſehr be- 
deutende Münzverfchlechterungen finden wir bier. 

Um zunächft ein Wort über Öfterreich zu fagen, fo wirkte auf 
diefes Land das Beijpiel Frankreichs. Im Dezember 1701 wurde 
die Herabjegung des Nennwertes der Münzen um 25°/, beantragt, 
da fih dann jeder beeilen werde, fein Bargeld noch vor der Ent- 
wertung dem Staate zu günftigen Bedingungen vorzuftreden — man 
fieht, e8 war der Anfang der franzöfiichen Reformationen. Für 
die Deckung des Militärbudgets von 1703 ſchlug der Hoffammer- 
präfident Graf dv. Salaburg eine Brägung von Scheidemüngzen mit 
einem Gewinne von 1 Million Fl. und die Herablegung des Fein— 
gehaltes der Münzen behufs Erjparung von 2 Millionen vor, was 
der Kaiſer genehmigte. Ob dieſe Vorfchläge ausgeführt wurden, 

ift leider aus der bisherigen Literatur micht erfichtlich, man erfährt 
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nur, daß der Erfolg der Maßregeln ganz oder teilweije ausblieb, 
woraus aber doch fo viel zu Schließen ift, daß die Münzverſchlechterung 

vorgenommen wurde.!) 

Ein Glied in der Kette diefer Münzverfchlechterungen die aljo 
faft alle europäiichen Staaten umfpannte, bildete nun auch eine 

mafjenhafte Scheidemünzprägung Brandenburgs. 

Auch Hier war es nicht Gewinnfucht, die zur Münzver— 
ichlechterung trieb, fondern Geldnot. Der Große Kurfürft Hatte 
mit Knyphauſens Hilfe das Finanz» und Münzwefen auf einen 

gefunden Fuß gebradt. Sein Sohn blieb leider nicht auf der 
eingejchlagenen Bahn. Ihm galt Hofhalten gleich Regieren; ohne 
Verſtändnis für die Verwaltung, die wirtichaftlihden Bedingungen 
und die finanziellen Wirkungen feines Hofhaltens lieh er, wie Droyfen 

jagt, fein Ohr dem, der fein Beifallsbedürfnis befriedigte, der ihn 
mit peinlichen Eröffuungen verfchonte und ihm die Mittel für Prunf 

und Lurus verjchafite.?) 

Darauf verftand ſich befonders ein Mann, defjen Name in 

der brandenburgiihen Münzgeſchichte über 40 Jahre lang eine un— 
beilvolle Rolle jpielte, der Jude Johann Liebmann. Als der Große 
Kurfürjt 1664 feine Münzverwaltung neu einrichtete, finden wir 
Liebmann in Berlin als Münzmeifter und Wardein; er wurde immer 
Wardein genannt, einen Münzmeiſter gab es zeitweife dort nicht.?) 
Fortwährend lag er im Zwift mit dem DObermüngdireftor Gilli und 
widerjegte jich mit dem Amtsrat Battier, der die Aufficht über die 
Berliner Münze führte, den Anordnungen jenes. Ohne uns auf 
diefe Streitigfeiten, die viele Aftenbände füllen, Hier näher einzu- 
laſſen, wollen wir nur fo viel jagen, daß es zweifelhaft bleibt, wer 
von Ddiejen drei Leuten den Kurfürjten am meiften betrogen hat. 

Battier machte ſich 1671 mit Hinterlaffung von 15000 Rtlr. Schulden 
aus dem Staube, Gilli wurde 1674 verhaftet. Unfer Liebmann 

dagegen betrog mehr im Kleinen und hatte gewichtige Befchüger 

Y F. Fehr. v. Menft, Die Finanzen Ofterreichd 1701—1740. Wien 1890, 
©. 87-90. 

53.6. Droyjen, Geſch. der preuß. Polit. IV, 1, 116. 

9 D. Folgende nah R9SS4, 6; TTia, 4. — Die Müngordnung von 
1667 bejtimmte, dab jeder Münzjtätte ein Wardein vorftehen jollte, während die 

Miüngmeifter der Obermüngdireftor erſetzte. Mylius IV, 1, ©. 1236 ff. 
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für fi: die Kurfürftin protegierte ihn als ihren Bankier. Schon 

1668 mußte er fi wegen viel zu geringer Ausbringung der 
8-Grofchenftücke verantworten und 1670 wurde ihm Ähnliches vor- 
geworfen. Im legteren Jahre baten die Geheimen Räte, die Kur- 
fürftin möchte vom „Münzverlage“ in Berlin ablaffen, und als 
ein Jahr Später das Münzwefen der Amtsfammer unterftellt 

wurde, bat dieje, fie davon zu entbinden, da die Kurfürftin nicht 
gerne jehe, daß die Kammer die Berliner Münze beauffichtige. Die 
Verhandlungen über feine jchlechte Münzung wußte er entfeglic in 
die Länge zu ziehen. Endlich im Fahre 1678 forderte man von 
ihm 800 Rtlr. für zu geringe Beſchickung, 5000, die ihm die Kur- 
fürftin zur Münze, und 1100 Rtlr., die fie ihm an Schlagſchatz— 
geldern vorgeitredt hatte. Dafür trat feine Schwiegermutter mit 

einem Gute und einem Hauje in Berlin ein, die fie zur Hypothek 
einfegte. 1682 erhielt Liebmann, nachdem er Thon 5 Jahre ohne 
Gehalt und Miünztätigfeit gewejen war, unter Erlafjung der 800 Rtlr. 
feinen Abjchied. 

Damals Hatte er ſich jchon als Juwelier etabliert und mit 

dem Kurprinzen Geldgeichäfte angefangen, defjen Hauptgläubiger er 

wurde. Bis zu feiner Thronbefteigung hatte Friedrich 52006 Rtlr. 
19 Gr. Schulden bei ihm ftehen, dazu kamen bis 1698 208936 Rtlr. 
23 Gr. Dieje wurden bis auf einen kleinen Reſt abgezahlt.!) 

Es geichah, indem man dem Liebmann aus den Münzmal— 
verjationsgeldern 23390 WRtlr. und von 1689—1694 jährlich 
20000 Rtlr. aus dem Schlagſchatze anwies. Es jcheint nun gewiß 
und ift auch gar nicht anders denkbar, als daß diefer Schlagihag 
durch eine bedeutende Müngzverjchlechterung gewonnen wurde, da 
die Schuldenberechnung des Kurfürjten bemerft, daß Liebmann 1694 
aus dem Schlagihaß der Sechier, wohl für zwei Jahre, 40800 Rtlr. 

erhalten habe. 
Dem Liebmann ebenbürtig an Habgier und Klugheit war 

deſſen Frau, die herrichjüchtige Witwe des Hofjuden Aaron: Efther 

Schulhoff. Liebmann jelbjt Hatte fie wohl vor feinem Tode, ber 
Ende 1701 oder Anfang 1702 eintrat, in feine Geſchäfte ein- 
geweiht, die fie mit Energie betrieb.) Im Jahre 1700 erhielt fie 

1) Tit. LXX, 2 und Gen.-Saflen-Dep., Hofitaatsfafie 1. 

2) Bei Geiger, Geſch. d. Juden in Berlin II, ©. 41 finden wir, daß Lieb- 

mann 1699 zu einer Reife nad Holland und Wejel, wo jeine Frau (muß woh 
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die Erlaubnis, um fich für gelieferte Juwelen bezahlt zu machen, 
2000 feine Mark Silber in Sehspfennigftüde nad; demjelben 
Münzfuß wie früher in Berlin und Magdeburg ausprägen zu laffen, 
obgleich der Geheimrat von Chwalfowsfy, dem damals das Münz— 
wejen unterftand, vorjtellte, daß das Land mit Fleiner Münze an- 

gefüllt fei und die Nachbarn diefem Beijpiele bald folgen würden.!) 

Auch daß kurz davor angeordnet worden war, in beiden Münz- 
jtätten fiir 10000 Rtlr. 4=, 3= und 2-Pfennigftüde auszumünzen, hätte 
berüdfichtigt werden müſſen.“ Wenn dann nod Chwalkowsky 
fürchtete, daß troß der Reverſe der Juden diefe Sorten unmöglich 
nur im Auslande vertrieben und dem eigenen Gebiete ein Jahr lang 

ferngehalten werden fönnten, fo hörte man doc auf nichts; gegen 
das Fiat des Kurfürften war alles umfonft. Die Schepfennigftüde 

wurden meiſt im Jahre 1701 gemünzt, trugen aber die Jahreszahl 
1700.?) Am 3. Dezember 1701 erhielt die Liebmann ihren Revers 
zurüd.*) 

Wieviel Sechspfennigftüde bis dahin geichlagen worden find, 
findet man nirgends angegeben; auch in der Müngzüberficht, die 
1746 für König Friedrich II. angefertigt wurde,°) fehlen fie; man 

hatte gewiß Grund genug, darüber den Mantel des Schweigens zu 

heißen: Tochter) den Frankfurter Juden Arendt Behr: heiraten jollte, einen be— 

jonderen Schußbrief erhielt. Aus unjern Alten ergibt fi) nur, daß Liebmanns 

frau 1699 in Eleve war und im Auguſt vom Surfürften 12 Vorſpannpferde 

bewilligt erhielt, um nad Berlin zurüdzufehren. Gen.-Saffen-Depart., Hofftaats- 

fafie 1. 

i) Mr. 7. 
2, Hoflammerprotofoll vom 19. Juni 1700. 

3, Am Februar 1701 wurde beftimmt, daß alles, was noch an Sceide- 

münze zu jchlagen war, Furfürftliches Gepräge mit der Jahreszahl 1700 tragen 

ſollte. Rejfripte an die Geh. Räte zu Berlin, Königsberg, 2. und 18. Februar 

1701. RITTM. 

) Hoflammerprotofoll vom 18. Dezember 1700. — Als eine, wenn auch 

mehr fulturgeichichtlich intereflante Tatjache, wollen wir hier anführen, daß man 

damals (1702) aus Sachſen einen Rutengänger und einen Schatgräber verichrieb; 

es fam aber nur der Nutengänger, den man twieder zurüdichidte, da man mit 

ihm allein nichts bewirfen zu fönnen glaubte. Gen.-Dep. LXXXII, 1. — 1713 

wurde ein Schaßgräber, der viele Leute betrogen hatte, ded Landes vermiejen. 

Friedländer, Berl. geichr. Zeit. ©. 40. Über „Rutengänger“ j. Grimms Deutjches 

Wörterbuch, Bd. 8, ©. 1567. 

6) Tabelle II. 
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breite, Wir müfjen aber wenigftens annähernd die Summe zu 
beftimmen fuchen, weil fie für die Scheidemünzprägung der Folgezeit 
von großer Wichtigkeit ift. 

Alfo 1689, 90, 91, 92, 93 und 94 hat Liebmann je 20000 Rtlr. 

an Sclagjhaggeldern erhalten, für 1700 rechne ih aud nur 

20000, obgleich Münzkommiſſar Schneider 26666 Rtlr. 16 Gr. 

angab.!) Mindeftens betrug aljo der Schlagihak in diefen 7 Jahren 

140000 Rtlr. Nun fünnten wir die gemünzte Quantität ausrechnen, 
wenn der Münzfuß erhalten wäre, was nicht der Fall ift. Doc wifjen 
wir aus der Angabe Schneiders, daß im Jahre 1700 ein 271/3=Taler- 
fuß galt und aus 2000 feinen Marf 54666 Rtlr. 16 Gr. mit 
26666 Rtlr. 16 Gr. Schlagihag gemünzt worden find; um 20000 Rtlr. 
Schlagihag zu befommen, mußte man aljo für 41000 Rtlr. oder 
1968000 Stüd Sechjer hertellen. Demnach wären in den 7 Jahren 
13776000 Stüd produziert mit faft 50°), Schlagſchatz, welche 
Höhe in der Münggefchichte wohl felten erreicht worden ift.?) 

Damit war es aber lange nicht genug. Im Jahre 1702 find 
feine Scheidemünzen fabriziert worden, aber im Spätjahr 1702 be— 
antragte die Witwe Liebmanns eine Yusmünzung von 5000 feinen 
Mark, aus deren Schlagihag ihr Juwelen bezahlt werden follten. 
Chwalkowsky warnte wieder, vermochte die Summe aber nur auf 
2000 Mark fein zu reduzieren. Am 1. Dezember wurbe verfügt, °) 
daß vermünzt würden 

in Berlin 250 Mark in Sechspfennigftüde, 
2 „ 350 „  „ Bierpfennigjtüce, 

„ 300 „  „ Dreipfennigftüce, 

„ 10 „ „ Bweipfennigftüde; 

ı) Gen.Dep. Tit. LXX, 2. — ©. aud Nr. 7. 

3, Nah den Sammlungen jind freilih Sechspfennigftüde nur 1690 

(Magdeburg, Minden, Stargard), 1691 (Magdeburg), 1693 (Minden), 1694 (Berlin, 

Stargard) geprägt worden, was aber der Auslieferung des genannten Schlag- 

ſchatzes nicht mwideripriht. Denn erftens wurden 1692 4- und 3-Pfennigftüde 

(Berlin, Stargard) geprägt, die bei fchlechterem Fuße als die Sechſer noch mehr 

Schlagſchatz als diefe abwarfen, und dann fann ja in einem Jahre der Schlag- 

ſchatz für zwei aufgebracht fein. Übrigens wurden 1695 wieder in enormer Weije 

Sechſer geprägt, da ich auf über 100 verjchiedene Stempel (Minden) aus diejem 

Jahre geftoßen bin. 

8) Nr. 12, 
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in Magdeburg 250 Mark in Sechspfennigftüde, + 
a 450 „„ Vierpfennigftüde, 

200 „ „Dreipfennigſtücke, 

100 „ „ Bweipfennigftüde. 
Der Schlagſchat von 25000 Rtlr. floß der Liebmann zu. Dabei 
war ausgemacht, daß fie wöchentlid 100 Mark fein zur Prägung 
grober Sorten zu liefern habe. Die Anfertigung diefer Scheide- 
münzen fand 1703 ftatt.!) 

Alſo Hatte man wieder für 500 Mark oder 13666 Rtlr. 

16 Gr. oder 656000 Stück Sechſer mehr. Man wollte fernerhin 
nur noch ſolche Scheidemünze prägen, wovon bisher am wenigjten 
produziert war, nämlic) 4=, 3=, 2= und 1-Pfennigftüde. Im Jahre 1703 
jtellten der Münzkommiſſar Schneider und der Münzmeifter Strider 
zu Berlin vor,?) daß ihnen durch Berftärfung des Münzturmes 
am Schloſſe Raum und Licht gejchmälert feien und fchlugen zum 
Zwed eines Hausfaufes eine Scheidemünzprägung vor.?) 

Aus deren Erlös jollte die eine Hälfte des Kaufpreiles mit 

Scheidemünzen, die andere mit groben Sorten, die mit 2°%/, Wedhjel- 

verluft anzujchaffen wären, bezahlt werden. Es wurde bejtimmt, 
daß in Berlin 3= und 1», in Magdeburg 4», 2- und 1: Pfennigftüde 
geprägt würden. *) 

1) Münzbeichr. Nr. 217--219, 249— 253, 265—279, 290-297, 301, 302, 

306—312. 

2) Tit. XX, 1, 3a. 
3) Das Haus auf dem Plage, wo heute die Münze fteht, Unterwaſſerſtr. 2, 

hatte der Kurfürft 1668 dem Hauptmann von Oranienburg, Karl v. Reeden, ab- 

gabenfrei geichenft, 1674 aber durch jeinen Kammerdiener Senning zurüdfaufen 

laffen. Es fam wohl in Sennings Beſitz, denn die Erwerbung de3 Senningichen 
Hauſes veranlaßte unfere Prägung. — Der alte Münzturm wurde erft 1706 ab- 

gerifien und damals wohl erft die neue Münze eingerichtet. Bahrfeldt IL, Note 620. 

*, Nämlich: (Tit. XX, 1, 3a.) 

in Berlin... . 575 ME. fein in 3 Pf.-Stüden gab 16291 Rtlr. 16 Gr. 

25 ” " " 1 ” " 734 ” 16 " 

in Magdeburg. . 0 „ u m 4 0 „ 120 „ — „ 

170 , ,2 „bs 188Pf. 

Be A J 734 „ 1.— „ 

Summe 1200 ME. fein im Nennwert von 34113 Rtlr. 18 ®r. 8 Pf. 
Davon ab der Silberpreid 12 Rtir. pr. M. f. 14400 Rtlr. 

die Münzfoften 4713 Rilr. 8 Gr. 8 =) IE 
Bleibt Schlagihap 15000 Atir. 

Münzbeſchr. Nr. 290-297, 268—279, 311, 312, 313—315. 
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Die Art, ausftehende Boften einzutreiben, wie ſie Lieb- 
mann handhabte, wurde von den andern Gläubigern des Königs 
mit mehr oder weniger Erfolg nachgeahmt.!) So war Friedrich 
dem Magdeburgifchen Kanzler Gottfried Stoeßer Edlen v. Lilienfeld 
10000 Rtlr. fchuldig und hatte ihn auf die Münzmalverſationsgelder 
des Herzogtums verwielen, die dazu aber nicht hinreichten. Deshalb 
beantragte Stoeßer, ihn aus dem Schlagihag von in 4=, 3-, 2= und 
1-Pfennigftüde zu vermünzenden 1000 feinen Mark zu befriedigen, 
indem er behauptete, daß dieſe Sorten nötig wären und man fi 
fo der ſächſiſchen Sechſer erwehren könne. Der König möge ihn 
ebenſo wie andere durch ein Fiat erfreuen und fein Wort erfüllen. ?) 
Um 1. November 1702 gab er den Schlagſchatz auf 12000 Rtlr. 
an, meinte, die Ausmünzung jolle binnen 2 Fahren gefchehen, der 
Münzmeifter werde das aus Harzgerode vorzufchießende Silber mit 
diefen Heinen Sorten erfaufen und fügte noch mehrere teils zweifel- 
bafte, teil ganz faljche Momente hinzu, die für feinen Vorſchlag 
jprechen jollten. 

Ganz gegen denfelben behauptete die Magdeburger Regierung, ?) 
daß ein Schlagſchatz von 10000 Atlr., wenn man nad) dem durch 
niederfächfiichen Kreismünzrezeß vom 28. Juni 1681 beftimmten 
Fuß münze, erft in langer Zeit bei jehr großer Münzung zu er- 
reihen jtünde, ein geringerer Fuß aber dem Handel und den Armen 
großen Schaden brädte; die Einnehmer müßten genug über die 
Überſchwemmung mit 6: Pfennigftüden Hagen. Ganz energijch gegen 
ben Vorſchlag lauteten die Gutachten der Regierungsräte dv. Plotho 
und v. Dieskau; ſehr bezeichnend ift daraus, daß jener behauptete, 
die Regierung wifje gar nicht, was bisher an Fleiner Münze ge— 
Ichlagen jei, während Diesfau forgenvoll an die Kipperzeit erinnerte. 

Diefen Warnungen und Abmahnungen Ichenkte der König Gehör, 
denn noch 1704 machten die Erben Stoekers die Forderung der 
10000 Rtlr. geltend. *) 

Einige Jahre ſpäter aber hat man doch wieder aus dieſer 
Geldquelle gefhöpft. Anfang 1705 kam es nämlid der Hoflammer 

1) A. M. XIX, 3, V. 

2) Antrag Stoeßers, Berlin, 25. Auguſt 1702. 

I) Nr. 11. 

+ Hoflammerprotofolle vom 1. Mai und 3. November 1704, 
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zu Ohren, daß der König von einigen feiner Gläubiger angegangen 
würde, fie auf dem Wege der Scheidemüngprägung zu befriedigen. 
Die Behörde beeilte fich abzuraten, da man doch erft für Abzahlung 
des für den Münzbau aufgenommenen Kapitals jorgen müſſe;!) es 
waren bis zum März 1705 dafür 12000 Rtlr. aufgenommen 
worden, die man aus jener eriten Prägung von 1703 und den 
Münzftrafgeldern nicht hatte abzahlen können. Am 16. Januar 1705 
genehmigte der König den Vorſchlag der Hoffammer: Halter follte 
200 Marf in 4=, Strider ebenfoviel in 3-Pfennigftüde vermünzen. 
Der Gewinn, 12'/, Atlr. von der feinen Marf, ſowie die Erträge 
der Münzung zu Minden follten zur Bezahlung des Kapital3 und 
der Binjen dienen. Strider wurde der Wechlelverluft der 3- und 
4-Pfennigftüce mit 1'/, big 2°/, vergütet.?) 

Die Mindenjche und die Cleviſche Münze waren gejchlofjen 

worden, als der rheinisch-weitfälifche Kreisrezeß im Auguft 1686 be- 

ftimmt hatte, daß 12 Jahre lang feine Sceidemünzen zu prägen 
jeien. Da fich jedoch Niemand daran gehalten hatte, fondern bald 

wieder die Scheidemüngprägung aufgenommen war, die durch Patente 
zu verbieten ganz ausſichtslos erfchien, fo ſchlug die Hoffammer auf 
Antrag des Mindenjchen Münzmeiſters Hille 1704 vor,?) die Prägung 
auch wieder zu beginnen unter Hinweis darauf, daß Der vorge» 
ichlagene 14- bis 16-Talerfuß doc viel beſſer fei als der dortige 
der Nachbarn oder gar der Berliner. Der Berliner Münzfommifjar 

Schneider Hatte zu Hilles Vorſchlägen kaum etwas anderes zu er» 
innern, als daß der Münzfuß mit dem der Nachbarn übereinftimmen 

müfje. *) 
E3 war aber no ein Mann am Berliner Hofe, der darüber 

ganz andere Anfichten hegte. Als Vorfteher faft aller Staatskaffen, 
als Finanzminister fünnen wir jagen, hatte der Geheime Kriegsrat 
Joh. Andreas Krautt den beiten Einblid in die monetären Bedürf— 
niffe der einzelnen Gebiete. Sein Gutachten?) wirkt in diefer Zeit 

1) Deögl. dv. 29. Juli 1704 u. 10. Mai 1705. — Vorſchlag der Hoflammer, 

Eöln a. d. Spree, 4. Januar 1705, Tit. XXIII, 3a. 

2) Befehle an Strider und Halter, Eöln, 22. Januar 1705, Tit. XXIIL, 3a. — 

Miünzbejchreibung Nr. 280 —285, 298300. 

3 Nr. 14. 

s) Nr. 15. 
6) Nr. 16. ” 
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der leichtfinnigen Gedankenloſigkeit wie ein erfriichender Trunf. Er 
ipricht auf das entfchiedenjte gegen die Eröffnung der Mindenjchen 

Münzftatt. Denn nur Drittel dürfe man münzen; das fünne aber 
der Münzmeiſter wegen des hohen Silberpreifes nicht und er werde 
den König jolange behelligen, bi8 er ihm den Scheidemünzjchlag 
erlaube. Krautt jegt dann eingehend auseinander, daß man dort 
genug fremde Scheidemünze Habe, die in jenen Enflaven nichts 
ſchade; im Gegenteil, ihr Ausjchluß werde nur den Leinwandhandel 
Ihädigen. Durch einen Scheidemünzichlag aber werde man die noch 
genugfam vorhandenen Zweidrittel vernichten, indem man fie not— 
wendigerweije ald Material benuge. Wo jollten die armen Leute 
bei einem Verbot der fremden Scheidemünze mit diejer Hin? Der 
Schaden werde größer fein als drei Kopfiteuern. Unmöglich fünnten 
6000 Rtlr. Schlagiha den König bewegen, ein jo belaftetes Land 
auf dieſe Weije zu jchädigen.!) Endlidy wendet ſich Krautt gegen 
die Müngzmeifter, auf deren Nat das Land ja jo mit 6-Pfennigſtücken 

angefüllt fei, daß er deswegen feine Bank oder öffentliche Kaſſe 
einrichten fünne. An großen Münzungen hätten fie das meifte Intereſſe, 
füme es aber auf das Wohl des Landes an, jo müſſe man Ein— 
nehmer, Handelslente und die Mindenjhe und Ravensbergiſche 
Regierung fragen. 

Die Mindenjche Regierung jtellte ſich ganz auf Strautts 
Geite:2) fie hätte jchon öfter ausgefprochen, daß man bei den hohen 
Silberpreifen feine Mark- oder Dritteltalerftüde prägen fünne — 

„die Schiedesmünze aber ohnedem allhier in jolcher Abundanz, daß 
insgemein zwei Drittel der SKafjengelder in ſolcher geringhaltigen 
Münze geliefert werden.“ 

Die warnenden Stimmen blieben dieſes Mal nicht ganz ohne 
Erfolg. Statt der anfänglich vorgeſchlagenen Ausmünzung, die 
6000 Rtlr. Schlagſchatz bringen follte, begnügte man fich mit einer 
joldyen, bei der die Scheidemüngzen einen Gewinn von nur 2514 Rtlr. 
abwarfen.?) 

ı) jlber die hohen Steuern in Minden j. Acta Bor., Behördenorgan. T, 

Nr. 44. 

2) Ber. dv. 5. März 1705, Tit. VIII, 3, 
3, Kontraft mit Hille f. Nr. 17. — Als Wardein ftellte man einen Gold- 

ihmied Evert Vogeljang aus Minden mit Jnftruftion vom 22. Mai 1705 an, 

nachdem er in der Berliner Münze geprüft worden war. it. VII, 3. 
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Die Mindener Münzung dauerte aber nicht über das Jahr 1706 
hinaus,!) wahrjcheinlich, weil der Münzfuß ein gegen den der Nach— 
barn zu feiner war und Hille, wie es Krautt prophezeit hatte, feinen 
Kontrakt nicht erfüllen konnte. Man hört fpäter, daß Hille nad) 
wie vor im Münzhaufe wohnte, und zwar ohne Erlegung der 70 Rtlr. 
Miete, zu der er fi) 1698 verftanden hatte. Darüber kam es zu 

Differenzen, er wollte nicht weichen, obwohl er, wie man ihm vor- 
warf, durch Malverjationen dieſes beneficium verſcherzt Hätte; er 
machte Dagegen geltend, daß er jeit 1706 fein Gehalt befommen 
habe. Als endlih am 22. DOftober 1713 dem Könige vorgejtellt 
wurde, daß Hille 41 Jahre im Dienft fei, man aber zur Wieder- 

eröffnung der Mindenſchen Münze nicht raten könne, verfügte 
Friedrich Wilhelm, daß, da man ihn nicht nötig habe, er die Miete 
zahlen müffe. 

Obgleich) das General-Finangdireftorium am 10. April 1715 

noch einmal zu bedenfen gab, daß in Minden die einzige jenjeits 
der Wejer eingerichtete Münzſtätte jei, und daher nicht zum Verkauf 
des Haufes riet, jo befahl der König, fie doch an den Meiftbietenden 
loszufchlagen. Der Boftmeifter Coudelance erftand das 1689 für 
1600 Atlr. erfaufte Haus für 2000 Rtlr. Der König Hatte aber 
Recht: wie die Zukunft zeigte, fonnten alle jpäter in jenen Gegenden 

errichteten preußiſchen Münzftätten nicht bejtehen. In Minden ift 
jeit 1706 nie mehr gemünzt worben. 

Seit dem Jahre 1705 wurde die Scheidemüngprägung in regel- 
mäßiger Weife zur Bejoldung der Münzbeamten vorgenommen. In 
diejem Jahre war eine größere Ausprägung grober Münzen ange- 
ordnet worden, wobei wegen des gejtiegenen Silberpreijes der Schlag- 
ihaß erlaffen werden mußte. Um nur die Befoldungen und 

Materialkoften Herauszufchlagen, wurde den Münzmeiftern erlaubt, 
je 200 Marf fein in Eleine Münze, und zwar in Magdeburg zu 

zweibrittel Teilen in 4=, zu eindrittel in 3-Pfennigſtücke zu vermüngen.?) 
Nah den Sammlungen find aber in Magdeburg 1705: 6- und 4», 

') Das Folgende aus Tit. XXIII, 2, 3. — Münzbeichreibung Nr. 147, 

148, 163, 215, 216, 374—397. 

2) Nr. 19 und Protokolle der Hoflammer im ©. St.-W.; Münzbeichreibung 

Nr. 221-223, 254, 280 - 285, 298--300. 
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in Berlin 6- und 3-Pfennigftüde geprägt. Diefe Scheidemüngprägung 
lief in folder Weije weiter, bis wahrjcheinlich 1710. 1706 Hatte 
Halter die 200 Mark in 4-Pfennigitüde, Strider in 6-Pfennigftüde, 
auszumünzen, doc find auch Magdeburger 3-Pfennigſtücke von diefem 
Sabre vorhanden;') dann aber wurden die 200 Marf nur nod in 
6-Pfennigftüde vermünzt, wie e8 uns die Protokolle der Hofkammer 
bis 1709 gewiß machen, während wir für die beiden folgenden Jahre 

nur in den Sammlungen den Beweis dafür finden.?) 

Und immer wieder trieb die Jüdin zu größerer Scheidemünz- 
prägung. Am 6. Dftober 1707 meldeten die Beamten der Leipziger 
Münze, in Berlin und Magdeburg würden wieder rote Sechſer 
gemünzt, mindeftens eine Summe von 200000 Rtlr.; wie man 
fage, verlege fie die Jüdin Liebmann, die nicht über 50000 Rtlr. 
davon in Preußen ausgeben dürfe. Der Wardein Koch probierte 
die Stüde mit der Jahreszahl 1707 und fand den alten 
Münzfuß von 27 Rtlr. 8 Gr.?) Diefes Gerücht war nun gewiß 
nicht ohne Grund, denn am 19. November desjelben Jahres be- 

ftimmte die Berliner Hoflammer:*) „Soll der Münzmeifter zu 
Magdeburg Halter die 200 Mark fein zu Salarierung der Münz- 
bedienten von diefem Jahre anigo gleich nebjt denen andern 
6-Pfennigftüden in dergleichen Sorten ausjchlagen und gebührend 
berechnen, damit man feiner neuen Ausmünzung nötig habe noch 
bei denen Nachbaren oder anderen Urſach zu einigem Aufſehen 
gebe.“ Daraus erhellt doc) jo viel gewiß, daß außer den 200 Marf, 

die regelmäßig vermünzt wurden, damals noch eine andere Prägung 

von 6-Pfennigftüden ftattfand. 

Bald darauf wandte Halter ſich nach Berlin, er habe gehört, 
daß noch viel mehr Scheidemünze geprägt werden follte, und riet 
davon dringend ab; im Januar 1708 beruhigte man ihn aber, e8 
fei davon nichts befannt. Trotzdem ift wohl ficher, daß damals 
Ihon beftimmt war, eine ziemlih große Duantität zu ver- 
münzen. Nun bat unjere Müngzbejchreibung von 6-Pfennigftüden 
aus dem Jahre 1707 für Berlin 5, für Magdeburg 3, und von 

1) Ebenda, Nr. 224—228, 286289, 303—305. 

2) Ebenda, Nr. 229—248, 256 — 264. 

9) A. D., Lof. 9814, Kurbrand. Landmünze u. f. mw. 1707—1713. 

9 G. St.A., Hoffammerprotofolle. 
Acta Borussica. Münzweſen I. 8 
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1708 für Berlin 10, für Magdeburg nur 1 Stempel,!) was darauf 
hindeutet, daß in Berlin eine fehr ftarfe Anfertigung diejer Münzen 
Itattgefunden haben muß. Darum möchte ich die in Leipzig aus- 
gejprochene Vermutung für recht wahrjcheinlich Halten. 

Nach dem Tode Friedrichs I. flüchtete die Liebmann, wurde 
aber ergriffen und in Spandau in Haft genommen.?) Es wurde 

ihr der Prozeß gemacht und, wie eine Nachricht aus jener Zeit an- 
gibt, wahrjcheinlich vorgeworfen, daß fie bei Lieferung von Pretiofen 
den König übervorteit — von einer laesio enormissima ſprach 
man — und viel mehr 6-Pfennigftüde gemünzt hätte, als ihr zuge- 
ftanden worden wäre. Statt für ein Nominal von 200000 Rtlr. 

follte jie für 600000 Rtlr., alſo 28800000 Stüd geſchlagen haben. 
Diefes war nicht ganz richtig, denn wahrjcheinlich find jo viel mit 
Erlaubnis der Regierung von Liebmann und Frau und von der 
Regierung felbft geichlagen worden. Denn wir erinnern uns, daß 
der Mann bis 1701 etwa 14 Millionen, die Frau 1707 und 1708 
9600000 Stüd fchlagen ließ, daß außerdem von den Miüngzmeiftern 

allein 1707 bis 1710 jährlich 400 Mark in 6-Pfennigſtücken oder über 
2 Millionen gemünzt find. Dennod muß Ejther Liebmann fchuldig 
befunden worden fein, da wir hören, daß ihre Forderung von 
186000 Rtlr. für gelieferte Juwelen unbeachtet blieb, und daß von 

Sadjen, wohin fie große Summen geichiet haben jollte, 54000 Rtlr. 
zurüdgejandt wurden, endlich, daß von den beichlagnahmten Geldern 

der Jüdin der Furmärfifchen Landichaft 36600 Rtlr. gezahlt 
wurden.?) Im Auguft aber befahl der König, daß, wenn fie ihre 
Nefte jofort auf einmal abzahle, ihr 3000 Rtlr. Intereffen erlaſſen 

würden; darauf ift fie wohl eingegangen, denn am 30. Auguſt 1713 
wurde für fie und ihre Kinder der Abolitionsſchein von der Hof- 
fammer ausgefertigt.t) Damit verjchwindet diefe Familie zum Heile 
des Volkes aus der preußischen Müngzgejchichte endgültig. 

1) Nr. 229—243, 255258. 

2, J. G. Droyien, Geich. d. preuß. Polit. IV, 2, ©. 8. 
3) Nach einer geichriebenen Zeitung dom Frühjahr 1713, Acta Bor. I 

311. — In Berlin erzählte man ſich damals, der Liebmann feien 3 oder 2 Tonnen 

Goldes (30000 oder 20000 Atlr.) abgenommen worden, und im Oftober 1713 wollte 

man wiſſen, daß fie für 2000 Rtlr. Spitzen eingeichmuggelt habe, die fonfisziert 

worden jeien. Friedländer, ©. 9, 48. 

+, Hoflammerprotofolle. Nac Geiger II, S. 42 war der Nbolitionsichein 

vom 1. September 1713. 
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Um nun noch ein Wort über den Münzfuß zu jagen, fo 
ift dafür auf eine nicht mehr vorliegende Bemerkfung vom 1. Dezember 
1702 verwiefen,!) doc können wir die Ausbringung aus der feinen 
Mark berechnen:?) es war der Münzfuß der 6=Pfennigftüde 
27 Rtlr. 8 Gr., der 4-Pfennigftüde 28 Rtlr., der Dreier 28 Rtlr. 
8 Gr., der 2: Pfennigftüde 29 Rtlr. 10 Gr. 8 Pf. und der Pfennige 
29 Rtlr. 16 Gr?) Der Mindenihe Münzfuß war dagegen be— 
deutend feiner.) — 

Eine der jchlimmften Folgen jener mafjenhaften Scheidemünz- 
fabrifation war die Verdrängung und Vernichtung der groben Sorten, 
der Landesvaluta. Die alten guten Neichstaler waren damals 
überall, die ober- und niederfähfiihen Drittel ftellenweife aud) 
ſchon ſelten. 

Nr. 13. 

) S. ©. 108, Note 4. 

3) Nach der Tabelle von 1746, die den Münzfuß ebenfo angibt, waren dem 

Gehalt nad) wert: 

12 Rur in der Zeit 

1700-1713 

11 Rtilr. 16 bis 18 Gr. 
Bei Silberpreid von in der Zeit 1694-1696 

ein 6-Pfennigftüd 21, Pf. 22, Pf. 
" 4- " ? 1°, " 

" 3" " 11, " 1, " 

” 2- ” w " 45 1 

" l- ds " Be er 

Dieje Angaben werden durch eine Probierung beftätigt, die der Müngmeifter 

Henrich Hort zu Bellerfeld 1717 vornahm. Danadı waren die zu Magdeburg 

1710 u. 1711 gemüngten 6 Pf.-Stüde zu 164,83 Stüd aus der 1 2. 17 Gr. feinen ME., 

1700— 1711 a0 A a 2 Si a a a Su 
ausgebradht, aljo die feine Mark zu 28 Rtlr. 6 Gr. 2 Pf. oder 30 Atlr. 4 Gr. 1 Pf. 

Gegen den Leipzig-Torgauer Fuß gehalten, gab Horft dem Sechſer einen Wert 

von 23/,, dem 4 Pf.-Stüd einen Wert von 13/, Pf. Diejes Ergebnis ftimmt mit 

der Tabelle von 1746 ganz gut zufammen. Denn in den 6 oder 17 Jahren, die jeit 

der Prägung verflofien waren, fann 1 Grän fein wohl von der Oberfläche, die ja 

das meifte Silber hielt, abgerieben worden fein, jo daß diefe Münzen urjprünglich 

wohl zweilötig getwejen find. U. Wf., G. R.-R., Suppl. III, 735. 

) Tabelle V, Nr. 20, 22, 24, 28. s 
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Da der Handel mit den Sechjern und ähnlichen Fabrikaten 
wenig ausrichten konnte, jo ſuchte jeder die immer foftbarer werdende 
grobe Münze feftzuhalten. Wie immer aber verdrängte die jchlechte 
die befjere; überall erließ man deshalb Verbote des ſchlechten Fleinen 
Geldes der Nachbarn. 

Der Überfluß daran blieb in Brandenburg dag Hauptärgernig 
der Münzverwaltung Friedrich Wilhelms IL, ein Hemmſchuh für alle 
Berbefjerungen; man mußte für die Sünden der Väter büßen, da 
die Nachbarn immer auf die roten Sechſer Hinwiefen, jobald Preußen 

die Einftellung des Scheidemünzjchlages beantragte. Schon feit 1695 
ging man in Kurfachfen gegen dieſe Sorte mit Devalvatioıs- und 
Berrufungsmandaten, wie es aber jcheint, ohne allen Erfolg, vor.') 
Berichte der Alzifefommifjare von 1713 laſſen erfeunen, daß dieſe 
Münzen in vielen Gegenden Sachſens das einzige Kleingeld waren.?) 
Auch andere Staaten verboten die Sechjer.?) 

Diefe Verrufung fremder Scheidemünze fonnte aber noch aus 
einem andern Grunde geichehen: jchlug ein Staat ſelbſt ſolche um 

des Gewinnes willen, jo wurde diefer natürlich verkleinert, wenn 

der Staat feine Münzen wegen Überfhwenmung mit fremden nicht 
unterbringen konnte. Brandenburg hatte 1695 nur die faijerlichen 
Sechſtel und die nad) Leipziger Fuß gemünzten ſchwediſchen, kur— 
ſächſiſchen und braunjchweigischen Zwei-, Eindrittel und Sechſtel, 
feine kleineren Münzen erlaubt.*) Bald nach der erſten Münzepoche 
Liebmanns, alfo nach 1694, jtellte man die Brägung faft ganz ein, 
im Jahre 1697 wurde überhaupt nicht gemünzt. Daher empfand 
man das Eindringen fremder Sorten um jo mehr und erneuerte das 
Patent von 1695 am 8. Dftober 1698 und 7. Dftober 1700.5) 

) 16. Dezember 1695, 18. Januar und 26. April 1701, 21. Mai 1703, 

15. Oftober 1707, 11. April 1708, 12. September 1709, 6. Dezember 1710, 
28. April, 18. Juli und 24. September 1721, 19. September 1722. Cod. Aug. II, 

©. 979—99. 
2) Nr. 22. 

3, Molfenbüttel verbot die Sechjer am 24. April 1707 und 29. November 

1709; Anfang 1710 jeßte es fie auf 3 Pf., die brandenburgiichen 3-Pfennigftüde auf 

11/5 Pf. herab, was noch oft, zulegt 1733, eingeichärft wurde. — U. Wf. Regalien 5, 

Münzmejen. 
#) 15. Juli 169. Mylius IV, 1, 5, Nr. 87. 

5) Ebenda, Nr. 91, 92. 
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Gleich darauf aber galt es, einem Konfurrenzunternehmen in der 
Sceidemünzfabrifation viel energifcher entgegenzutreten. 

Der König von Polen und Kurfürft von Sachſen, von einigen 
feiner jüdifchen Armeelieferanten und Gläubiger auf den Geminn 
aufmerkfjam gemacht, den Preußen von jeiner Sechjermünzung Hatte, 
beichloß dieſes Beiſpiel nachzuahmen und ließ in der Leipziger 

Münzftätte von Mitte des Jahres 1701 an in 14 Monaten für 

560000 ARtlr. oder 26880000 Stüd Sechjer nad) einem noch etwas 
jilberärmeren Fuße als der brandenburgifche war, anfertigen. Es 

waren diejes die berüchtigten Seufzer. Deren Herftellung wäre, da 

Sachſen jeine zu filberreichen Kleinmünzen nicht fefthalten konnte 
und mit brandenburgijchen Scheidemüngzen, mit Fledermäuſen und 

Bagen überſchwemmt war, heilfam gewejen, wenn man nicht mit 

einem Male eine jo große Maffe ins Publikum geworfen hätte. Dadurch 
und durch die Zwangsmaßregeln, fraft derer die Juden diefe Münzen 
zur Geltung bringen durften, verloren fie ihren Kredit, der be- 
fonders noch dadurch herabgedrüdt wurde, daß die Regierung fie 
bald ſelbſt um 50°/, herabjegte. Schon im Jahre 1703 ſah man 
fi genötigt, die Seufzer wieder einzuziehen, was jedoch nicht mit 
der ganzen Mafje ausgeführt wurbe.!) 

Warum aber mußte man hier die Sechjer einziehen, während fie 
in Brandenburg weiter im Nominalwert umliefen? Zunächſt wurden 
die 6-Pfennigftüde in Brandenburg nicht jo plöglic im Zeitraum 
eines Jahres angefertigt. Bon 1689—1700, alfo in 11 Fahren, 
find etwa 12 Millionen, von 1689—1711, alfo in 22 Jahren, etwa 
28 Millionen Sechſer und Fleinere Münzen geichlagen, in Sadjen in 
einem Jahre über 26 Millionen. Der Schreden, die Verwirrung 
famen bier alſo plötzlich, überraſchend. Sodann fonnte Preußen 
mit diefer Scheidemünge nicht nur feine eigenen ausgedehnten Lande, 
jondern au die langen Grenzgebiete der Nachbarn verjorgen, 
während Sachſen, Eleiner und viel mehr abgerundet, mit der auf 
einmal geichaffenen Mafje das nicht fo vermochte. 

Immerhin drangen die Seufzer über die preußifchen Grenzen. 
Daß die roten Sechſer etwas feiner waren, machte natürlich nichts 
aus; Gilber aus derartigen Sorten zu jcheiden war für den 

| Diefe kurſächſiſche Sechspfennigftüdmünzung und ihre Folgen habe ich 

in ber Beitichr. f. Numismatif, Bd. 23, ©. 1—50 behanbelt. 
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Privatınann eine ganz zwedlofe Mühe. Aber beide Münzen waren 
einander ehr ähnlich und eine fo häßlich wie die andere; jeder 
juchte fie 108 zu werden und bejonders über die Grenze zu fchieben. 

Es ſcheint, daß alle Verbote und Verordnungen dagegen nur 
wenig halfen, denn immer wieder mußten fie erlafjen werden.?) 
Bejonders jchwierig war es, den zwilchen Sachſen und Anhalt ein- 
geklemmten Saalfreis vor der ſächſiſchen Münze zu bemwahren.?) 
Man wurde Hier von allen Seiten mit Seufzern und roten Sechſern 

gejegnet, dabei waren jene hier ebenfo verboten, wie dieje in Sachſen, 

und man kann e8 der Magdeburger Regierung wohl glauben, daß 
daraus große Zerrüttung des Handels und allgemeine Konfufion 
entjtehen mußte.) Aus Berlin fuchte man am 23. März; 1701 
mit der Verficherung zu beruhigen, daß weiter feine Scheidemünze 
gefchlagen werden follte.*) Wir wiffen aber, daß man diefes Ver— 
Iprechen feineswegs hielt. Dazu drangen noch andere Sorten ein. 

Die ſächſiſchen, thüringiſchen und fränkiſchen Lande bezogen 
nämlich ihr Salz zum größten Teile aus Halle und aud) den andern 
preußischen Salzjtädten. Da nun jene Gegenden, außer Kurſachſen, 
unvermögend, genug eigenes gutes Geld zu prägen, nur geringe 

Kleinmünze erzeugten, mit grober aber vom Auslande, meift Franf- 
reich verjorgt wurden, jo brachten die Salzfuhrleute auch nur fremde 
Scheidemünze und Franzgeld als Bezahlung, und jo war der Saal- 
freis und das Magdeburgiiche das Tor, durch welches fremdes 
jchlechtes Geld nach Preußen ftrömte. Schon 1692 mußten Die 

Salzfuhrleute vom Leipziger Kreisamtmann auf Dringen der Magde- 
burger Regierung bedeutet werden, nicht weiter Produkte der 
Hedenmünzen mit nach Halle zu nehmen, weil dieſe jonjt dort 
fonfisziert würden.) 

Als nun die Seufzer geprägt waren, liefen diefe auf dieſelbe 
Weife nad) Halle; die dortige Pfännerfchaft Hatte aber mit dem 

!) 19. Mai 1701, 27. Januar 1702, 1. Dezember 1702, 5. Dezember 1703, 

21. Dezember 1707, 16. Dezember 1709, 15. Dezember 1714. Mylius IV, 1, 5, 

Nr. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 9. 
2) Das Folgende meift nach Tit. XVI, 3. 
3) Mr. 8. 
9) Oranienburg, 23. März 1701, U. M. XIX, 3, V 

5) Cod. Aug. II, ©. 7. 29. Februar 1692. 
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Kurfürften von Sachfen einen Kontraft über Holzlieferung gejchloffen, 
in dem bejtimmt war, daß diejes Holz den Sachſen in feiner Fleineren 
Münze ald 2:Groichenftüden zu bezahlen wäre, auf welche Weife 
natürlich das gute Geld auf Rimmerwiederfehen nad) Sachſen wanderte. 

Die magdeburgifchen Münzkommiſſare baten daher, die fächfijchen 
6-Pfennigftüde wiederum zu verbieten. !) 

Die Halberftädtiiche Regierung meldete jodanı am 22. November 
1702, das Edift vom 27. Januar gegen diefe Sorten habe gar nichts 

genußt, und legte einen andern Entwurf vor, in dem die ſächſiſchen 

2:Grojchenftüde und Fleinere Münzen als verboten genannt waren 
und der auch den Verkehr mit Eleineren Summen beftrafen wollte. 
Aber der Geheimrat Joh. Andreas Krautt meinte,?) die 2- und 
1-Grojchenftüde jeien ja Schon früher verboten und nicht mehr zu er- 
wähnen, könnten im Handel und Wandel auch unmöglich entbehrt 
werden. Die Pfennige mit dem Zujag „Eurfächfiiche“ zu bezeichnen, 
hielt er für bedenklich, welche gemeint feien, wiſſe doch jeder. Das 
Patent vom 1. Dezember 1702 hatte dann zwar jo viel Erfolg, daß die 
Regierung in Halle ein Jahr ſpäter melden konnte, die ſächſiſchen 
Sehspfennigftüde wären faft ganz verjchwunden,?) aber es jtrömten 
weiter Schlechte Münzen ein, wie die Bayreuther Pfennige. 1705 

war in Magdeburg Hinwiederum alles erfüllt von Hildesheimer 
Groſchen. Und am 19. Juli 1707 Elagte man auch in Halberftadt, 
man könne fie weder an die Generalfaflen in Berlin noch an die 

Negimenter los werden, worauf das Batent von 1702 am 
21. Dezember 1707 erneuert wurde. 

Unterdejjen prägte man die eigene Scheidemünze durchaus 
nicht befjer und weniger davon als früher, erjt 1711 jah man fi) 
veranlaßt, damit „zum Beſten der Lande“ inne zu Halten. Da 
die Fleinen Staaten dem aber nicht folgten, vielmehr jo viel fremde 
Scheidemünze einlief, daß man unter 100 Rtlr. oft nicht 10 in 
Drittelftüden fand, jo ließ Friedrich Wilhelm I. die vorigen Patente 

1) Nr. 10. 

2), 27. November 1702. Auf Anfrage des Münzſekretärs Schechtken. 

3) A. M. XIX, 3, V. 
4) Ber. des Münzlommiflars König, Halle, vom 31. Mär; 1705. A. M. 

XIX, 3, V. 
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renovieren.!) Bejonders wurde vor der Scheidemünze aus Xippe, 
Münfter, Paderborn, Goslar, Hildesheim, Bremen und Mühlhaujen 
gewarnt; wer nad) Verlauf zweier Monate 2 Rtlr. davon einnehme 
oder ausgebe, zahle 10 Rtlr. Strafe; mit dem Tode aber jollte 
bejtraft werden, wer ferner fremde Scheidemünze einführe, ein Satz, 

der begreiflicherweife nur eine Drohung blieb. 

1) Mylius IV, 1, 5, Nr. 99. Berlin, 15. Dezember 1714. — Tit. XVI, 3. 
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Prägung grober Sorten. 

Werfen wir, was die Prägung grober Sorten betrifft, einen Blick 
auf die Zahlen der Tabelle von 1746, ?) unfere einzige ftatiftiiche Quelle, 

fo erhalten wir daraus das Bild eines großen Rüdganges. Während 
in den Jahren 1689— 1693 jährlich etwa 1'/, Millionen Rtlr. in Zwei- 
dritteln ausgeprägt worden find, finkt diefe Summe auf 159681 Rtlr. 

im Jahre 1698/99. Bis zum Tode des erften Königs find dann 

faft nie mehr ala 100000 Rtlr. jährlich in diefer Sorte gemünzt 
worden, feit 1709 nie mehr als 50000 Rtlr. Ähnlich war es mit 
den Zweigrofchenftüken. In den neunziger Jahren finden wir einmal 
über 400000 Rtlr. jährlich, jeit 1698 immer weniger. Die Münzung 
von Eindritteln, die 1698 mit über 6000 Atlr. begann, ſank bis 
auf einige Hundert von 1709—1713. Biergrojchenftüde wurden 
jeit des Großen Kurfürften Tode gar nicht mehr geprägt. 

Unzweifelhaft findet diefer Nüdgang feine Haupturfache in 

dem Mangel an Silber, der fi) damals nicht nur in Deutjchland 
fühlbar zu machen begann und auf den wir jpäter zurüdfommen. 

Aber man vermißt doch, jolange der erfte König lebte, diejenige 
Fürſorge der Regierung, die eine fo wichtige Angelegenheit wie die 

Herftellung guten Geldes erfordert. 

Aus der Tabelle und den Münzjammlungen wiffen wir, daß 

nad 3jähriger Pauſe 1698 wieder grobe Münzen geprägt wurden. 
Im Frühjahr diejes Jahres meldeten nämlich die zur Einrichtung 
des Domänenetat3 verordnneten Kommiſſare, daß der Herzog von 

Celle Leipziger Zweidrittel münzen wolle, und daß man in Leipzig 
und Stettin mit der Münzung fortfahre. Sowohl diefe guten Bei: 

1, Tabelle I. 
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jpiele, wie auch das Bewußtjein, mit der Scheidemünzfabrifation 
den Bedürfniffen des Landes zu wenig Rechnung getragen zu haben, 

bewogen wohl zu dem Entichluß, in Berlin und Magdeburg wieder 

grobe Sorten zu prägen. (2./12. Mai 1698 genehmigt.) 
Der vom Staate feitgejegte Silberpreis war damals 11 Rtlr. 

18 Gr., wofür man aber die feine Mark nicht befam. Halter meldete, 

daß die Halberftädter Juden überall 11 Atlr. 20 Gr. erhielten und das 

Silber daher meift nach Leipzig Ichafften; auch in Berlin wollten 

einige Kaufleute für 11 Rtlr. 19 Gr. liefern. Daher genehmigte 
der Kurfürft am 26. Auguft, daß bei Uuantitäten von 50000 bis 

100000 Mark in Berlin und Magdeburg 11 Rtlr. 20 Gr., bei 
Fleineren nur 11 Rtlr. 18 Gr. gegeben würden, worauf Halter be— 
merkte, daß die Kaufleute wohl für 50000 bis 100000 Taler, aber 

nicht 50000 bis 100000 feine Mark Silber liefern könnten.) Schneider 
erhielt endlich am 22. September 1698 Befehl, 10000 Mark Silber 
einzufaufen. Er hatte, wie jeine Münzrechnung auswies, bis zum Juli 
11 Rtlr. 19 Gr. gegeben; im März 1700 wurde der Preis wieder auf 
11 Rtlr. 20 Gr. erhöht, was bejonders dem Kaufmann Meaillette de 

Buis zu gute fam, der faft allein große Uuantitäten lieferte. Diejer 

Preis „in großer Münze“, d. h. mit Ein= und Zweidritteln zahlbar, blieb 

einige Zeit bejtehen, doch machten die Halberjtädter Juden eine Aus— 
nahme, indem fie nur 11 Rtlr. 19 Gr. befamen.?) Als aber im 

Frühjahr 1702 zwei Juden Silber für 11 Rtlr. 20 Gr. anboten 
und Münzkommiſſar Schneider meldete, daß Sachſen und Lüneburg 
bis 11 Rtlr. 21 Gr. bezahlten, war auch die Hoffammer für Be— 
jeitigung der Ausnahme, denn chriftliche Lieferanten hätten ſich Schon 
geraume Zeit nicht gemeldet, und man Habe nur das vom Münz— 

meifter verjchriebene Silber verarbeitet. Die Juden dürften das 

Metall aber nur von auswärts bejchaffen. Daraufhin wurde der 
Untrag am 24. Mai genehmigt.) 

Bedenken wir dabei, daß andere Staaten ebenjo ihren Juden, 

nur vom Auslande Silber zu beichaffen, erlaubten, jo iſt Far, daß 

der Staat im Vorteile war, der feine Grenzen gegen die Silberaus— 
fuhr am beften zu verjchließen wußte. Unter dem Auslande ver- 
ftand man aber auch die andern deutjchen Territorien. 

1) Tit. XLII, 1a. 
2) Geh. St.Arch. Berlin. Protofolle der Hoffammer. Gen.-Dep. Tit. I, 29, 

BI TT3Z, 3. 
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Jedenfalls waren jene Lieferanten Agenten der Jüdin Liebmann, 

deren Scheidemüngfabrifation ja damals in höchiter Blüte ftand, die 
fih aber 1702 auch verpflichtet hatte, wöchentlih 100 Mark zur 
Herftellung grober Sorten zu liefern.) Man wollte damals auch 
wieder einmal von Staatswegen Reichstaler prägen und bewilligte 
dem Münzmeifter Strider ebenfo wie bei den Dritteln 3 Gr. Münz— 
foften auf die vermüngzte feine Mark, weil jener troß des geringeren 
Kupferzufages zu den Talern wegen des kunftvolleren Gepräges darauf 
nicht verzichten fonnte.?2) Die jeltener werdenden und von 1713 ab 
ganz verjchwindenden Stempel der Taler beweifen aber, daß dieſe 
Arbeit nicht lohnte. Sie wurde dann noch einmal unter Friedrich 
Wilhelm L, aber nur ala Brivatunternehmen der Münzmeiſter auf: 
genommen. Die Hauptlurantmünze war und blieb das Zweidrittelftüd. 
Weil man 1705 beabfichtigte, die polniſch-kurſächſiſchen Zweidrittel 
wegen vieler Falſchſtücke zu verrufen, fchien es angezeigt, erjt eine 
genügende Quantität preußiicher Sorten herzuftellen. Daher ge- 
nehmigte der König, daß der Termin der Berrufung auf ben 
1. Auguſt hinausgeſchoben würde;?) man wollte auch erft erforjchen, 
wie es mit jenen Sorten in den lüneburgijchen Landen gehalten 
würde. Es jcheint, daß man darauf nicht die geplante Berrufung, 
troßdem aber die eigene Neuprägung ins Werk fegte. Der König 
hatte bejtimmt, daß fowohl in Berlin wie auch in Magdeburg je 
300000 Rtlr. in Zwei» und Eindritteln gemünzt würden, wofür 
der bis dahin von den Münzmeiftern gezahlte Schlagihag von 1 Gr. 
pro feine Mark wegen des über 11 Rtlr. 20 Gr. gejtiegenen 
Silberpreijes erlafjen wurde. Außerdem jollten an Zwölfteln, woran 

man bejonders im Magdeburgifchen Mangel litt, in beiden Münz- 
ftätten je 50000 Rtlr. geprägt werden, welches Quantum in Berlin, 
wie die Tabelle von 1746 zeigt, erft in den folgenden Jahren 
fertig wurde. 

Da der Schlagihag der Zweigroſchenſtücke allein aber nicht 
genügte, die Münzkoften zu beftreiten, fo hatten beide Münzanftalten, 

1) ©. ©. 108. 
9) Kontralt mit Strider, anı 15. April 1702 in der Hoffammer verlejen. 

Über die Prägung der Rothenburger Ausbeutetaler von 1701 lag mir nichts vor. 

Münzbeihr. Nr. 46—73, die Rothenburger Taler Nr. 405, 406. 

8) Mr. 18 unb 19. 
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wie ſchon angeführt, jährlich noch 200 feine Mark in Sechspfennig- 
jtüde und Kleinere Scheideforten zu vermünzen und aus dem Gewinn 
die Müngzbeamten zu bezahlen. !) 

Wie wir fchon früher bemerften, wurde das Jutereſſe der 
Hoffammer für die Münze immer geringer. Wir Haben indefjen 
einige Angaben, 2) aus denen zu erjehen ift, daß man fich wenigfteng 

etwas auch um die Prägung der groben Sorten, die feinen Schlag» 
Ihag mehr abwarfen, fümmertee. Der Münzkommiſſar reichte im 
April 1700 einen Borjchlag über die Zweigrofchenftüde ein, der, wie 

ich vermute, fi) mit dem Verhältnis der Ausprägungsquantität dieſer 
Münze zu der der Drittel beichäftigte. Es wurde ſpäter nämlich 
öfter von einer früheren Verordnung geiprochen, die bejtimmte, daß 
einviertel des Betrages der gemünzten Drittel in Zwölfteln zu jchlagen 

jei. So überlegte die Hoflammer am 29. Juli 1704, ob man nicht 
lieber den dritten Zeil in Zwölfteln münzen ſollte, damit das gering- 
haltige Bruchfilber mehr benußgt und nicht diefes und mit ihm aud) 
das feinere ausgeführt würde und die Menge fremder Zweigroſchenſtücke 

bejeitigt werden könnte. Es fcheint, daß der König diefen Vorjchlag 
genehmigte.?) 1707 wurde das für die Magdeburger Münze noch 
einmal bejonders befohlen, indem man am 8. Januar die auszu— 
münzende Quantität auf etwa 60000 Rtlr. in Zweidritteln und 
20000 Rtlr. in Zwölfteln bejtimmte. 

Die uns vorliegenden Probierungen preußifcher Münzen 
zeigen, daß der Münzfuß meift eingehalten worden ift.*) 

266.19. 
2) Hoflammerprotofolle im G. St.-W. 

3) Beitweife wurde auch nur der jechite Teil in Zmwölftel vermünzt. Nr. 19. 

4, Die brandenburgifhen und preußiichen Zweidrittel waren nad Bericht 
der Generalwardeine des ſchwäbiſchen und fränfifchen Kreiſes von 1705 zu 

13!/, Stüd aus der 12lötigen Mark, alfo nach 12-Talerfuß gemünzt (A. D., Lot. 
9793, Münzſachen betr. 1696— 1709). Berliner, 1702—1709 gemünzte Zweidrittel 

waren nach Probierzettel des Bellerfelder Münzmeiſters Horft von 1717 12 Lot 

1 Grän fein und zu 11 Rtlr. 23 Gr. 1 Pf. aus der feinen Mark ausgebradt, 

aljo befjer ald der Leipziger Fuß vorjchrieb (f. ©. 115, Note 3). — Ein Probier- 

zettel des Dresdener Wardeins Schomburgf vom 1. März 1703 fagt, die preußiichen 

Biweigutegroichenftüde von 1702 wären zu 64% /,, Stüd aus der 7 lötigen Mark 

ausgemünzt, d. 5. nach 12 Rtlr. 9Grojchenfuß (U. D., Lok. 9814, Münzſachen 

betr. 1702/3). — Nicht jo gut beitanden die Mindenjchen Sorten, denn dem Münz- 
meifter Hille wurde 1707 befohlen, das an der Feinheit Mangelnde nachzuzahlen. 

Hoflammerprotofoll vom 4. Juni 1707. — 
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Trotzdem ift es gewiß, daß das preußifche Münzwefen dringend 

einer Befjerung bedurfte. Zwei Mikftänden war vor allem abzu— 
helfen: zunächſt mußte der Scheidemünzprägung eine Grenze gejegt 
werben, ſodann war für gutes grobes Geld in ausgiebigerer Weije 
als bisher zu forgen. Wurde mit der Scheidemüngzfabrifation fort- 
gefahren, jo war gewiß, daß diefe Sorten immer mehr in Miß— 
fredit kamen, ihr Nominalwert ſank und die legten guten Sorten 
verdrängten. Die endliche Folge mußte fein, daß die Bevölkerung 
zu fremden groben Münzen griff. Es jcheint, daß nod ala Kron- 
prinz Friedrich Wilhelm I. den Scheidemünzichlag zu beendigen ge— 
wußt hat. Daß er aber nicht für einen genügenden Erjag groben 
Geldes jorgte, Hatte die Überflutung feiner Staaten mit fremden 
Gelde zur Folge. Auf diefes müſſen wir num zunächft unfere Auf— 
merffamfeit lenken. 
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Die preußiiche Münzpolitik unter 

König Sriedrich Wilhelm 1 
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Die Abwehr fremder Scheidemünzen. 

Wer die Münzgeichichten der europäijchen Länder lieft, dem 

wird auffallen, daß in einigen, wie der franzöfifchen, der belgijchen, 

der holländiijhen von Sceidemünzen äußerft wenig zu finden ift, 
in andern, wie der jpanijhen, der polnischen, auch denen der 

italienischen Staaten fich zeitweije die ganzen ftaatlihen Münzver- 
bandlungen lediglich mit ihnen zu befajjen Scheinen. Das fommt daher, 
daß das Scheidemünzwejen in Frankreich und den Niederlanden 

verhältnismäßig früh und auf die Dauer geordnet worden ift, in 

den andern der genannten Länder diejes aber, meift wegen der un- 

günstigen politifchen Lage, nicht gelang. 
Auch wir fünnen nicht umhin, uns diefem Thema, der Haupt- 

müngfalamität unjeres Baterlandes während fait vier Jahrhunderte, 

immer wieder zuzumwenden. Wenn wir uns daran erinnern, daß 

noch bis zum Fahre 1870 in den Kellern der füddeutichen Banken 

große Maſſen von Billonmünzen lagerten,!) fo ijt gewiß, daß dieſe 
Berhältniffe dem deutichen Geldhiftorifer bis zur Schwelle der 
Gegenwart zu fchaffen machen werden. Much der zweite preußijche 
König fuchte in erjter Linie dem Scheidemünzunmelen ein Ende zu 
bereiten. 

Friedrich Wilhelm I. war es wohl, der ſchon vor feiner Thron— 
bejteigung in der Erfenntnis, wie verderblich dem Lande die mafjen- 
hafte Scheidemüngprägung war, diefe 1711 zu beendigen gewußt hat. 
20 Fahre ruhte dann deren Fabrikation. Da der König fich aber 
ſolch ein Dpfer auferlegte, denn als folches jah diefen Verzicht die 

damalige Welt an, fo wollte er auch von der fremden Scheidemüngze 

1) 9, B., Über die Reichsmünzen. Numismatiih-iphragiftiicher Anzeiger V, 

Hannover 1874, ©. 56. 
Acta Borussica. Münzweſen I. 9 
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befreit fein. Am 16. Mai 1713 befahl er jeinem Münzrat Halter, 
nach Hannover, Wolfenbüttel, Münfter und Dresden zu reijen und 
bei den dortigen Regierungen auf Bejeitigung der Mißbräuche im 
Münzmwejen zu dringen. 

In Hannover ging man gern darauf ein, nahm eine Pro— 
bierung der häufigft umlaufenden Scheidemünzen vor und fchrieb 
an die Staaten, welche zu jchlecht gemünzt hatten.!) Steiner wollte 
freilih daran ſchuld fein und jeder befjer als die Nachbarn ge= 
münzt haben. Das Schlimme war immer, daß in der Tat niemand 
den filberarmen Münzfuß der brandenburgiichen oder kurſächſiſchen 
6-Pfennigjtüde erreicht hatte. Als der hannöverfche Rat und Re— 
fidvent in Berlin Johann Wilhelm Heujch auf diefe Münzen hinwies, 

fonnte der Minijter von Kameke nur Jagen, daß fie leider da jeien; mit 

einem Male fünne man fie nicht verrufen, jei aber feſt entichloffen, 
in vielen Jahren gar feine Scheidemünze mehr zu prägen.?) Am 

1) 25, Auguſt 1713. Das Ergebnis der hannöverſchen Probierung war 

das folgende: 

Die feine Mart | | Halten fein ift ausgebracht zu 

6» 

I " „Kurſachſen. | 12 Rtlr. 18 Margr. 

3 J „ Wolfenbüttel . 

3« 2 „ Münfter 12 Rtlr. 271 /,. 

3-Mariengroichenftüde von Lippe . 
1« 

12 Rılr. 27 Sr. 3°/, Pf. 

15 Rtlr. 7 Margr. 17/,. " " " = 4 

„ Münfter . l- = 15 Rtlr. 4. 

6-Pfennigftüde von Wolfenbüttel . 15 „ 30. 

6- - „ Goslar. 15 „ 24. 

6 5 „ Münfter 15 „ 24. 
6- ä „ Lippe 36: oT, 
6- = „ Brandenburg . 22... 38, 
4» u „ Münfter 16 „ 8. 

4» F „Lippe 16 Rtlr. 10 Margr. 4 Bi. 

4- ” „ Stadt Hildesheim 15 Rtlr. 28. 

2- J un £ 20, 18. 

u. H., Münzſachen, Konv. 6. 

2) Ber. Heuſch's vom 8. September 1713. Ebenba. 
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18. Dezember 1713 fjchrieb dann der König darüber ausführlicher 
an die genannten Staaten und beantragte eine Münzfonferenz der 
ſächſiſchen Kreiſe und des weitfälifchen, etwa in Magdeburg.!) 

Hannover war einverftanden, wünjchte aber, daß zunächſt ein jeder 
feine Scheidemünze zum Nennwert einziehe, damit das Publikum 
feinen Schaden erleide, und zugleich neue eraft nach dem Leipziger 
(Torgauer) Fuße ausmünze, ohne dazu grobes Geld einzujchmelzen; 
dann trat es noch für den alten Neichsfuß ein. 

Auf legteren fonnte Preußen aber nicht eingehen, und aud) feine 
Scheidemüngze nad) ihrem Nennwerte einzuziehen hätte zu viel Verluft 
gebracht. Denn wir wiljen, daß binnen der legten 20 Jahre 20 big 

30 Millionen Stüd davon gemünzt waren,?) eine Einziehung 
im Nennwert aljo, da der Sechſer 2—3 Pf. im Sachwert nicht 
überftieg, einen Verluſt von 290000 Rtlr. ergeben hätte. Das 
ftellte man Hannover vor und wies darauf hin,?) daß 1711 alle 

Sceidemünzftempel zerbrodhen worden wären; jeder müfje eben 

nad freiem Willen die fremden Sorten verrufen fünnen, wobei 

wegen des Handels unter den vier forrejpondierenden Fürftent) ein 
modus vivendi anzuempfehlen fein würde. Dagegen wäre gegen 

die fleinen Stände, die nur des Gewinjtes halber ohne Not jchlecht 

münzten, mit Strenge vorzugehen. Gegen einen allmählichen Über- 
gang zum alten Reichsfuß habe man prinzipiell nicht? einzuwenden, 

die ?/3-Stüde brauchten dann nur den andern Namen eines halben 

Talers zu erhalten, joviel fie ja auch nach dem 9-Talerfuß wert waren.?) 

Anderer Meinung war man in Kurſachſen. Hier verwarf man den 

Neichstalerfuß zwar nicht Ichlechthin, denn wegen der Kupfererfparung 
würden die Münzkoſten des Talerjchlages wohl geringer fein ala 
die der Zweibrittel, aber man betrachtete die Sache aus einem Gefichts- 
punkt, den man zu billigen heute faum mehr geneigt fein dürfte. 
Man fagte, die meiften Bergwerfe und Manufakturen würden durch 
das jchlechtere Geld am Leben gehalten, weil Silber, Kupfer, Lein— 

wand, Tuch, Zeug dadurch im Preiſe geftiegen, Löhne, Kohlen, Holz 

ı, Nr. 25, 

2, © ©. 114. 

3, Mr. 26. 

#, Preußen, Kuriachien, Hannover und Braunjchweig. 

6) S. ©. 14. 
9* 
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aber meift in der alten Tare geblieben feien, zu gefchweigen, daß 
der Bauer, wenn er feine Produkte nicht mehr jo hoch bezahlt be- 
füme, unmöglich weiter die erhöhten Steuern erlegen fünne.. Man 
müffe aljo beim Leipziger Fuß bleiben.!) Indeſſen, jo rieten die 

Geheimen Räte am 17. Mai 1714, könne man jedem Kreisftande 

zugeftehen, Neichstaler zu jchlagen; bei der Vermünzung der Berg- 
werf3ausbeute jei dabei fein Schade. ?) 

Zu derjelben Zeit als Preußen die Münzkonferenz beantragte, 
lud Sachſen zu einer joldhen in Leipzig ein, wo dasjelbe Thema 
verhandelt werden jollte, weil alle Lande mit franzöſiſchen Talern, 

faiferlihen Siebzehnern, Gröjcheln oder Fledermäujen,?) Hildesheimer 
und Mühlhauſener Groichen, Bagen und fremden Pfennigen über- 
Ihwemmt jeien.) Da nun aber in Braunfchweig eine Konferenz 
wegen Beilegung der nordiichen Wirren in Borbereitung war, jo 
war alles damit einverftanden, dort zugleich dag Münzweſen vorzu- 
nehmen. 

Zunächſt fchidte aber Friedrih Wilhelm jeinen DObermünz- 

infpeftor noch einmal nach Dresden, um den Boden für die weiteren 

Berhandlungen zu ebnen. Der Gedanfe des Königs war ein Miünz- 
verein Preußens, Kurjachiens, der Lüneburger und des Biſchofs von 
Münfter, der in dem großen Gebiete der Kreiſe Ober-, Niederfachien 
und Weftfalen nur Kreismünzftätten dulden würde.?) Diejenigen 
Stände, welche nur Scheidemüngze geprägt hätten, müßten verpflichtet 
werden, fie zum Nominafwerte wieder einzuziehen. Überhaupt follten 
10 Jahre lang feine Fleineren Sorten als Zwölftel hergeſtellt 
werden, und dieſe nur aus weniger feinem Silber, während das 

1) Ber. der Randedregierung, Dresden, 18. April 1714. U. D., Lof. 9815, 
Münzwejen, injonderheit d. häufige Einführung der brandenb. Sechspfennigſtücke 

betr. 1710-1716. 

2, Ebenda. 

3) Fledermäuſe nannte das Volt die Heinen faiferlichen Gröſchel, deren 4 

einen Kaiſergroſchen, 120 einen Taler galten, nad) dem ſchlecht gejchnittenen 

ſchleſiſchen Adler. 

#4) Kurſachſen an Hannover, Leipzig, 11. Januar 1714. A. H. Münzſachen, 

Konv. 6. 
d) Inſtruktion für Halter j. Nr. 27. Das Folgende aus A. D., Lok. 9815, 

Münzweſen, injonderheit d. häufige Einführung der brandenb. Sechspfennigſtücke 

betr. 1710-1716. 
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über 12lötige in Zweidrittel zu verarbeiten wäre. Während dann 
die Vertragichließenden ihre Münzen gegenjeitig zum Nennwert zu 

nehmen hätten, wären die geringhaltigen Scheidemüngen aller andern 

Herren zu verbieten; der Louis blane jollte 30 Gr. und nicht mehr 
gelten. Endlich wäre in jedem Kreiſe ein Oberwardein einzufegen. 

Den meijten diejer Forderungen wurde in Dresden beige- 
pflichtet, nur über folgenden Punkt kam e8 zu lebhaften Zwiftigfeiten. 

Man fieht aus der Inſtruktion für Halter jehr gut, daß Preußen 
einer allgemeinen Einziehung der Scheidemünze ebenfo auswich, wie 
man fie früher den Hannoveranern nicht hatte zugeftehen wollen. 
In Dresden jagte man Halter, Sachſen habe doc feine roten Sechfer 
eingejchmolzen, Brandenburg müſſe ebenjo handeln, da es „von einer 
Judenfrau über 100000 Atlr. Strafe einbringen laſſen“, welche 
Summe es zur Erjegung der Einziehungsfojten wohl anwenden 
fünne. Dagegen meinte der Obermünzinſpektor, wenn dem aud) jo 

wäre, jo jehe man an der Bejtrafung der Jüdin doc), daß dem 

Könige jene fchlechte Ausmünzung zuwider wäre. Übrigens habe 

man in Sachſen deswegen auch eine Perſon (Beichlingen) beftraft 
und die Strafgelder nicht in der verlangten Weiſe benußt, jondern 
die Sechjer devalviert eingezogen.) 

Wahricheinlih an diefen Hemmniffen jcheiterten die weiteren 

Berhandlungen, in Braunjchweig ift über das Münzweſen nicht ge— 
Iprochen worden. Es mußte jich alſo jeder jelbjt Helfen jo gut es 

ging. Dank der Energie und dem Wflichteifer, womit Friedrich 
Wilhelm jeine Beamten zu erfüllen wußte, fam es bald jo weit, 

daß menigftens in den Marken das fremde jchlechte Geld zur 
Seltenheit wurde. 

Als es aber im NAnfange der dreißiger Jahre wieder von 
Siüden und Dften bejonders in die Neumarf hereinzuftrömen begann, 
wurden nad) dem Beijpiele Sachſens und Hannovers Edikte 

dagegen erlafjen. Das erjte erihien am 20. Februar für 
Magdeburg und Mansfeld, das zweite am 4. April 1733 für die 
Kurmark.?) Beide jind gleichlautend;?) das am 14. April für die 

1) Darüber vergl, Schrötter, Die Prägung der furjächjiihen Sechspfennig- 

ftüde in der Ztichr. f. Num., Bd. 23, ©. 1—50. 

9, Mylius IV, 1, 5, Nr. 110. 
3), Als verboten wurden genannt: die zu Straßburg gemünzten Halbtaler, 

alle Batzen und Albus, bijchöflihe 2- und 1-Grojchenftüde, heſſiſche 9 und 
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Neumark!) erjchienene Edift wich darin von ihnen ab, daß wegen des 
Handeld mit Schlefien hier alle faiferlihen Münzen mit wenigen 
Ausnahmen zum Nennwerte jowohl im Berfehr wie auch von den 

Staatsfafjen genommen werden jollten, welche jie im Lande wieder 
anzubringen hatten. Das polniiche Geld behielt feinen bisherigen 
Wert, nur wurden die jogenannten Sigismunder oder einfachen und 
doppelten polnifchen Düttchen auf 2 und 4 Kr. reduziert. 

Am 16. April teilte man noch allen Behörden mit, daß 
jämtliche Quittungen den Bermerf zu tragen hätten, die Zahlung 
jei in ediftmäßigen Sorten geichehen. 

Durch all diefe Maßregeln erreichte man wirklich in Brandenburg 
jeinen Zwed. Man darf fich durch jpätere Edifte nicht irre führen 

laſſen. In dem vom 6. April 1737, das die Beftimmungen vom 4. April 

1733 wiederholte, jeßte man die Strafe für Annahme und Ausgabe 
eines verbotenen Stüdes auf 5 Atlr., des Wertes von 1 Ggr. auf 
10 Rtlr., von 1 Rtlr. auf 50 Rtlr. feſt und gab die verbotenen Sorten 

in Abbildungen. Überblickt man aber dieje Tafel mit den 100 Doppel- 
bildern, jo fann man fich leicht vorjtellen, wie fchwierig, ja faft un— 

möglid; dem Wolfe die Erkennung der erlaubten und verbotenen 
Münzen fein mußte. Darauf fam es dabei auch gewiß nicht an, 
Konftanzer, Badenjer und Fuggerſche Münzen liefen in den Marken 
niht um; diefe Abdrüde waren Wiederholungen von in andern 
Territorien erlaffenen Verboten und bezwedten vielmehr die Abwehr 
der möglicherweije eindringenden Sorten; die Edikte richteten ſich 
hauptfählih gegen die unerlaubte gewerbsmäßige Einjchleifung 
ſchlechter Nahbarmünzen. Dieſe wollte man beftrafen. So hatte 
ion 1718 ein Kaufmann Overmeyer in Soeft, weil er 1000 Rtlr. 

in verbotenen Mariengrofchen von Leipzig hatte fommen lafjen, um 
damit zu wuchern, 1000 Rilr. Strafe zahlen müjjen.?) In Branden- 

burg war man der verbotenen Sorten in der Tat ziemlich ledig: als 

3-Pfennigftüde, die 4- und 2-Mariengroichenftüde, polnische, bergijche und bijchöf- 

liche Kaifergrojchen. Die öfterreihiichen Staifergroichen sollten forthin nur im 

Handel gelten. Wegen Mangel an Heiner Scheidemünze erlaubte man die fremden 

6-Pfennigftüde zu 4, die 4-Rfennigftüde zu 3, die 2-Pfennigftüde zu 1, die 

1-PBfennigftüde zu ?/, Pfennig im Verkehr zu benugen, doch wurde das Agiotieren 
zum Zweck der Ausführung guten Geldes verboten. 

I, Mylius, ebenda Nr. 111. 

2, Brotofoll des Gen.-Fin-Dir. vom 9. März 1718. 
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im Jahre 1734 der Berliner Münzmeijter die fremden fchlechten 
Sorten probieren jollte, fonnte er feine auftreiben. 

Uber die Bezirke der Magdeburger und Halberftädter Kammer, 
bejonders Mansfeld und der Saalfreis, die eingeflemmt zwijchen 
Kurſachſen und Anhalt in der Nähe des thüringiichen Kleinftaaten- 
wirrfal® lagen, blieben die Schmerzensfinder der preußijchen Münz- 
polizei; man geriet bier immer wieder in das alte Dilemma: die 
eigene Scheidemüngze war nicht feitzuhalten, die fremde Fonnte man 
nicht verbieten, weil das Land ſonſt gar feine gehabt hätte!) Aus 
der fehr großen Anzahl der hierüber gepflogenen Verhandlungen fei 
das Hauptſächlichſte erwähnt. ?) 

Am 2. Juli 1713 forderte die magdeburgijche Regierung aus 
Halle,?) daß die alten kaiſerlichen 4-Grojchenftüde, die damals zu 

4!/, Sr. umliefen, wieder auf 4 Gr. zu reduzieren, die Fledermäuſe 
aber gänzlich zu verbieten jeien. Dieje Kaifergelder feien außer den 
franzöſiſchen Talern freilich die einzigen habhaften Sorten. Als 
dann das Edift vom 15. Dezember 1714 gegen die fremden Scheide- 
münzen veröffentlicht wurde,t) jchien es der Magdeburger Kauf: 
mannfchaft zu weit zu gehen, weil fie eben feine andern Münzen 
erhielt; es follte ihr erlaubt jein, fie an Fremde wieder auszugeben. 

Das wurde ihr denn auch am 1. April 1715 zugeftanden, doch Sollten 
die Steuern außer mit einheimijhen Sorten nur mit braunfchweig- 
lüneburgijchen und kurſächſiſchen Zwölfteln und größeren Münzen 
bezahlt werden.?) Demgemäß wurde verfahren: die magdeburgifchen 
Behörden ſchickten den Einnehmern die verbotenen Sorten erbarmungs- 
[08 zurüd und verfügten am 30. Dezember 1714, daß die einzelnen 

Geldarten bejonders zu verpaden, dem Ganzen ein Gortenzettel 
beizufügen jei und einmal zurüdgeihidte Münzen doch nicht wieder 
eingefendet werden möchten; man werde fie ſonſt durchlochen.®) 

h Nr. 116. 
2) Das Folgende U. M. XIX, 3, V. 

3 Nr. 23 am Schluß. 
1) S. ©. 119, 120. 
5, Neifr. an d. Magdeb. Reg. Berlin, 1. April 1715. 

6, Die Kammer beftimmte zugleich, daß überhaupt nicht einzufchiden feien: 

Drittel, 4 und 2-Grofchenftüde, 6-, 4- und 3Pfennigftüde des Kaiſers, von 
Frankreich, der Biichöfe, von Emden, Goslar, Straljund, Medlenburg und ber 

Reichsſtädte. 
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Als dann aber am 14. Dtober 1715 Braunfchweig die Scheide- 
münzen von Osnabrüd, Münſter, Baderborn und Lippe verbot!) und 
deshalb die Magdeburger dieſe Münzen nicht weiter auf der 

Braunjchweiger Meſſe loswerden fonnten, wurden fie ganz anderen 
Sinnes und baten wiederholt um Aufhebung der Deklaration vom 
1. April.?) Die Magdeburger Behörden einigten ſich nun auf 
Halters Vorſchlag dahin, ebenjo wie Braunschweig zu verfahren, und 

erließen ein Patent (8. April 1716), demzufolge die Annahme 
diefer verbotenen Münzen mit hohen Geldftrafen belegt wurde. 

Trogdem war der Erfolg wenig befriedigend, denn ſchon am 

13. Auguft 1716 wurde auf Halters Antrag wegen des großen 
Imports fremder Scheidemünzen der „Fiskal erzitiert“ und in den 
folgenden Jahren ertönten immer häufiger deshalb die Klagen.?) 

Dagegen half auch wenig die Wiederholung des Verbots unter 
Verſchärfung der Strafen,t) denn dasjelbe war, wie wir jchon früher 
jahen, in diejen von fächfischen und andern Landſtrichen umflammerten 

Kreilen faum durchführbar. Wieder und wieder wies die Stadt 
Halle darauf Hin,?) daß außer dem Mariengelde, Kreuzern und 
Fledermäuſen faft fein anderes Geld von den Galzfuhrleuten ge- 
bracht würde, während doch das kurſächſiſche Holz und die preußischen 

Steuern in feinem Eleineren Gelde als Zwölfteln bezahlt werden 
dürften. Auf den Antrag der Stadt jehte die Magdeburger Regierung 
dem Kurfürften von Sachjen die Berlegenheiten auseinander, worauf 
unter dem 6. April 1718 aus Dresden lediglich der Hoffnung Aus- 
drud gegeben wurde, daß in Magdeburg genug Scheidemünze nad 
Torgauer Fuß wie in Sadjjen geprägt würde. 

Das num ging in Preußen nicht an: nach dem 13-Talerfuß, wie 
Kurjachfen feine 6-Bfennigftüde wieder auszumünzen angefangen hatte, 
fonnte man hier ohne den Befig von Silberbergwerfen nicht prägen. 

ı) Schon am 8. März 1715 waren die 2- und 1-Mariengrojchen der ge- 

nannten Territorien, ſowie die 6- und 4-Pfennigftüde von Münfter und Lippe, 

auch alle fremden Pfennige verboten worden. 

2) Nr. 29. 

3 A. M. XIX, 4, Vol. VI. 

#4, Hannover wiederholte jein Edift am 18. Mai 1717, Preußen am 
17. Auguft 1717. 

5) 13. Auguft 1717. 
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Friedrich Wilhelm verficherte deshalb wiederum dem ſächſiſchen Hof,') 
daß feit 1711 feine Scheidemünze mehr gejchlagen, vielmehr alle 
Stempel zu den 6-, 4>, 3-, 2- und 1-Pfennigftüden zerjtört jeien, 

und er bejchlofjen habe, nur noch ſolche nach 13-Talerfuß ver- 
fertigen zu wollen. Da aber diefer Fuß auch wohl in Sachſen nur 
ichwer einzuhalten fein werde, fo möge man doch die branden- 

burgiichen 6-Pfennigftüde dort erlauben; loswerden könnten Die 

Sachſen fie in den weitausgedehnten preußijchen Provinzen dod) 
immer; Preußen habe noc neulich verfügt, daß die kurſächſiſchen 

Sechspfennigſtücke und kleineren Sorten in Magdeburg, Halberjtadt, 
Mansfeld und Wernigerode zum Nominalwert genommen würden. 
Eine Antwort darauf liegt nicht vor. Das Edift, auf das Preußen 
hinwies, war am 21. Mai ergangen; es erlaubte die kurjächfiichen, 

Lüneburger und faiferlihen Scheidemüngen, ſowie alle, die vor der 
Zeit des Leipziger Fußes oder jpäter reichsgelegmäßig gemünzt 
feien, und verbot fpeziell alle andern fremden bis zu den 2-Groſchen— 

jtüden eingeihlofjen hinauf, befonders die von Münjter, Osnabrüd, 

Paderborn und Lippe. 

Die Berlegenheit, gute Sorten zu befommen, wurde aber 
ftellenweije immer ärger; die Regierung konnte nicht rigoros vorgehen, 
wollte fie nicht den ganzen Salzhandel ruinieren. Man erneuerte zwar 

für Magdeburg und Mansfeld teilmeije die früheren Edikte,“) jah aber 
do ein, daß mit der Verrufung nichts erreicht wurde, und verluchte 

e3 nach dem Beijpiel Kurjachjens?) durd ein Edift vom 25. Auguft 
1725 mit der Reduktion der bisher verbotenen Münzen. *) 

ı, Mr. 33. 

2) 28. April 1724: Mariengeld, Fledermäufe, Batzen, fränkiſche, Holfteiner, 

Mecklenburger, Gothaer u. a. Sorten werden verboten; erlaubt find des Handels 

wegen die Groichen von Hildesheim, Münfter, Baderborn, Nordhaujen, Goslar, 

Mühlhauſen, die 6- und 3-Pfennigitüde von Hildesheim, Nordhaufen, Goslar und 

Mühlhaufen und die failerlichen Siebzehner, Siebener und Groſchen, von ben 

fünf 4 Ggr. gelten jollten. 

3 Mandat Dresden, 28. November 1724. Cod. Aug. Fortiegg. I, ©. 1698. 

#4) Herabgejegt wurden die 8- und 4«Grojchenftüde von Pfalz und Bayern, 

die 4-Grojchenftüde von Baireuth auf 6 bezw. 3 Gr., die doppelten und einfachen 

Groſchen von Gotha, Weimar, Koburg, Eijenah, Hildburghaufen, Meiningen, 

Henneberg, Baireuth, Ansbach, Lippe auf 1 Gr. 6 Pf. und 9 Pf. die Beter- 

männchen mit Figur und III auf 1 ®r., die ganzen und halben Bapen von Salz- 
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Die Verhandlungen über diefen Gegenftand gingen in der— 
jelben Weiſe weiter; zwar herrjchte jeit 1725 einige Ruhe, im 
Jahre 1733 ſetzte dasſelbe Spiel aber mit erneuter Lebhaftigkeit ein. 

Wir können jedody die Geduld der Leſer unmöglich mit nochmaliger 
Aufzählung der Gründe gegen und für ein Verbot beanjpruchen, 
zumal da neue nicht beigebracht wurden. Nur ganz furz geben wir 

die Hauptpunfte aus den fchier unendlichen Verhandlungen. 

Als wieder 1733 Verbote erlaffen wurden,!) machten die drei 

Salzjtädte Halle, Staßfurt und Großjalze die alten Gegenvorftellungen, 
daß die ſächſiſchen Salzfäufer ausbleiben würden und daß die Scheide- 

münze jchon höchſt felten fei — müſſe man doc ganze Wochen 

warten, bis ein Kaufmann ein Goldſtück wechjeln könne —, worauf 

denn im Juni 1734 der Goslarer und Hildesheimer Scheidemünze ftill- 

jchweigend der Umlauf wieder zugeftanden wurde.?) Obgleich man furz 
darauf von dem in Berlin gemünzten Kleingelde beträchtliche Bartieen 
nah Magdeburg und Halberftadt fandte, jo wurde dadurch doch 
wenig erreicht, weil es nicht feitzuhalten war.?) In Halle war man 

froh, daß, da die ſüddeutſchen Baten von niemand mehr genommen 
werden wollten, man die wuchernden Juden und Italiener hatte, die 

das zur Steuerzahlung nötige befjere Geld bejorgten.*) 

Sehr bald mußte man aber doch die Batzen wieder nehmen, 
in Mafjen ftrömten fie aus Dberdeutjchland ein: jchon Ende Der 
dreißiger Jahre waren Leipzig und Eisleben damit überſchwemmt, 

in dem jächfiichen Teile Mansfelds liefen 1743 faft nur noch Batzen 

um; auf den Meſſen kurſierte außer ihnen faft nichts weiter als 
ſchlechte Kopfftüde (20 Kr.).d) Auf eine Klage der Magdeburger 

Kammer erklärte man aber in Dresden ein Verbot derjelben für 
ganz untunlich, weil die nächjtgelegenen Gebiete feine Anftalt machten, 

burg, Montfort, Württemberg u. a. auf 1 Gr. und 6 Pf., die Mariengrofchen von 

Paderborn, Münfter, Dsnabrüd auf 6 Pf., die Kreuzer und Hildburghaufenichen 

3-Piennigitüde auf 2 Pf., die Fledermänfe auf 1'/, Pf., die franzöftichen vor 1718 

geprägten Taler gelten für voll, ipätere 28 Gr., die Kaiſergroſchen auf 8 Bf. 

!ı Berlin, 4. und 14. April 1733. Mylius IV, 1, 5, Nr. 110, 111. 
2) Neffript an die Regierung und Sammer zu Magdeburg, 16. Juni 1734. 

3, Nr. 136. 

%, Tit. XVII, 4. 
5) R XI, 167 und Nr. 137. — Wie gering diefe Münzen waren, zeigen 

die Berliner Probierungen. Nr. 139. 
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die Regensburger Beichlüffe auszuführen, weil überhaupt die Reichs- 

ftände jehr weniges nad) Leipziger Fuß ausmünzten und die befjeren 
Sorten verfhwunden wären. Zunächſt aljo ſei die Münzverbeſſe— 

rung im ganzen Weiche auszuführen, dann erjt fünne man ein 
Verbot der jept allein noch habhaften Sorten in Erwägung ziehen.') 

Somit war nichts zu machen: die Süddeutjchen verjorgten die 

ſächſiſchen und thüringischen Gebiete weiter mit ihren Münzen. Die 
Batzen wurden jehr viel in Mannheim und Darmftadt geichlagen,?) und 
1748 atteftierte der Magiftrat von Hoyerswerda, daß bei ihm Batzen 
von Bamberg, Augsburg, Ulm, Montfort, Württemberg, Salzburg, 
Trier, Baden, Koftnig, Hanau u. a. im Werte von 16, die halben 

in dem von 8 Pf.) umliefen. 

Öffentlich gegen den Schlag diefer Münzen zu proteftieren 
ging darum nicht an, weil die preußifchen nach einem nicht befjeren 
Fuße gemünzt waren. Man hätte wohl anführen können, daß nicht 
der filberreichere oder -ärmere Fuß der Scheidemünge Vorteil oder 
Schaden bringe, jondern, daß es auf ein Maßhalten in der Quantität 

anfomme; aber dann vermochte man wieder niemandem nachzuweilen, 
daß er eine im Verhältnis zur eigenen Nachfrage zu große Mafje 
bergeftellt habe. Auch wurde damals noch immer nicht genügend 
das Weſen der Scheidemüngze begriffen, da die meiften Stände die 

für die befte anjahen, welche am meiften Silber enthielt. Das 

zeigte ſich auch bei folgendem Vorfall. 
Als die Stadt Bremen 1737 und 1738 eine Menge Scheide- 

münzen anfertigte, wurde auf den Antrieb Hannovers und Preußens 

!) Ber. der Magdeb. Hammer vom 2. September 1743; Schreiben des Fur- 
ſächſiſchen Minifteriums Dresden, 10. April 1743. 

2) Ber. Rollmanns, Frankfurt, 25. April 1744: die feine Mark werde in 

Mannheim und Darmftadt zu 20 Fl. erhandelt und zu 23 Fl. oder 15 Atlr. 

8 Gr. in Baten vermüngt. 

3) Nach Reichögutachten vom 18. September 1738 (Hirih IV, ©. 330 ff.) 

jollten die Bagen zu 117%/,, Stüd aus der 6 2. 12 Gr. fein haltenden Mark, zu 

281!/, Stüd aus der feinen Mark, alfo nach 18®/, Fl.- oder 12!/.Talerfuß, die Halb- 

bagen zu 146!/, Stüd aus der 4lötigen Marf und zu 585 Stück aus der feinen 
Mark, alſo nach 191/, Fl.» oder 13-Talerfuß geprägt werden. Letztere waren an 

Korn wie die 6-Pfennigftüde, an Schrot etwas ſchwerer. Die Baten jollten 16 Pf. 

oder 4 Kr, die halben 8 Bf. oder 2 fir. gelten. Die 6-Pfennigftüde jollten nach 

19 Fl. 30 Fr.» oder 13-.Talerfuß (Torgauer) ausgebracht werden, und zwar zu 
56 Stüd aus der Klötigen, zu 624 aus der feinen Mark. 
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dagegen ein Direftorialfchreiben des niederſächſiſchen Kreifes erlafjen, 

gegen das fi die Stadt am 20. Auguft 1738 auf die Überhäufung 
mit fremden Goldjorten und den Mangel an Scheidemünze berief; 
doch wollte fie die weitere Münzung einftellen, was aber nicht ge— 
Ihah. Preußen verbot die Bremifchen 8- und 4:Pfennigftüde am 

4. Yuguft, da die von 1737 um 26, die von 1738 um 28°, zu 

ſchlecht gemünzt feien.!) 
Dem Vorſchlage Hannovers, die Reichsgeſetze gegen Bremen 

zur Anwendung zu bringen, das Emiſſäre mit dieſen Sorten herum— 

geſchickt habe, konnte Preußen wieder im Hinblick auf die eigenen 

b-Pfennigſtücke, die chlechter als die Bremifchen neuen Scheidemünzen 

waren, nicht wohl beipflichten, wenn man auch nad) dem Reichs— 
fonflufum vom 10. September 1738 feine mehr angefertigt hatte. 
Man antwortete Hannover, ein jo ſcharfes Prozedere werde große 
Augen und viel Lärm machen, da es andere viel cher verdient 
hätten. Die Angelegenheit endete vor der Hand mit dem Verbot 
jener Sorten dur die niederjächfiichen Stände am 10. Dftober 

1739.?) 

Biel größere Unruhe rief aber im niederſächſiſchen Kreife der 
Hamburg: Dänische Münzkonflikt hervor, der 1726 begann und 
10 Jahre dauerte. Weil es ſich auch dabei meist um Scheidemünze 
handelte, glauben wir an diejer Stelle erwähnen zu follen, welche 
Stellung Preußen dazu nahm. 

Wir Haben gefehen, daß Hamburg am Ende des 17. Jahr- 

Hunderts, von der ‘Fruchtlofigfeit der Verhandlungen über einen 
gemeinjamen Münzfuß überzeugt, jolche zulegt von der Hand wies.®) 
Wie münzte nun Hamburg ſelbſt? 

Das Hamburger Banfgeld haben wir vom Kreiſe unjerer Be- 
trachtung vorerft auszuschließen, weil es allmählich zu einem idealen 
geworden war, einem Nechnungsgelde, einem Feinfilbermaß, nad) 

!) Mylius, Cont. I, ©. 263. — Hannover fand, daß die 8-Pfennigitüde 
von 1738 nad einem 15 Rtlr. 9 Gr. 85/.-Pfennigfuße, die 4-Pfennigftüde von 

1739 nad einem 15 Rtlr. 22 Gr. 31/gPfennigfuße gemünzt waren, während bie 

Berliner Brobierung einen ſolchen von 15 Rtlr. 9 und 15 Rtlr. 17 Gr. ergab, 

2), Hannover verbot fie 1743 wiederum, jammelte fie und veranlafte Bremen, 
fie mit Piftolen einzuwechſeln. H. Jungk, Die Bremiihen Münzen. Bremen 1875, 

©. 33f.; die Münzen jelbjt ebenda, ©. 315, 322. 

86. 77. 



Die Abwehr fremder Scheidemünzen. 141 

dem man die andern Sorten bewertete. Der Banfotaler, bei 

Gründung der Banf im Jahre 1619 gleich dem vollwichtigen Reichs— 
taler, war 14 Lot 4 Grän fein und wog, da 8 Stüd auf die 

Bruttomarf gingen, 8192 Richtpfennigteile. Als aber Brandenburg 
am 31. Dftober 1691 den Hamburger Münzrezeß ratifizierte, nahm 
ed nicht den darin ftipulierten alten Neichstaler an, jondern den 

derzeitigen Banfotaler, der nur 14 Lot fein war und wovon 
84,9 Stüd auf die rauhe Mark gingen, und bejchloß, dieſen aus— 
jumünzen.!) Nad anderer Angabe war der Bankotaler auf 14 Lot 
fein und 8076 Ricdhtpfennigteile zurüdgegangen, bis 1744 ſank er 
weiter auf knapp 14 Lot und 7960 Richtpfennigteile, die Damals 

für fein Normalgewicht mit 14 lötiger Feinheit erflärt wurden. ?) 

Dänemark Hatte 1618 feinen Kronenfuß eingeführt, wonad) 
die feine Mark zu 10%/,, Rtlr. in 15°/, Kronen oder in 62!/, Mt. 

dänifch oder 311/, ME. Lübifch ausgebracht wurde, jo daß aljo auf 
die 14 2. 4 Gr. feine Marf 13%/,, die 12 Lot feine 112/, Stüd 

gingen. Hamburg hielt ſich jpäter im 17. Jahrhundert meift an 

den Zinnatchen Fuß, der dem Kronenfuße jehr nahe kam (109/,, Rtlr.), 

und blieb nad den ergebnislojen Berhandlungen auch 1694 dabei, 
während Dänemarf in diefem Jahre feine 4-Scillingjtüde fo aus- 
brachte, daß 34 lübiſche Mark aus einer feinen Mark Silber gemünzt 
wurden, was ein 17-Gulden- oder 11!/g-Talerfuß war. Hiernad) 

prägten feit etwa 1700 auch Holjtein, Hamburg, Lübeck, Sadjen- 
Lauenburg und Medlenburg, es war der damalige lübiſche Fuß. 

Seit 1710 aber gingen Dänemarf und Holftein ſtillſchweigend 
in den 6- und 1-Schillingftüden zu einem 40-Mark- oder 20: Guldenfuß 

über. Hamburg erließ dagegen am 30. April 1717 ein Mandat, 
worauf Dänemart am 7. Juni verlangte, daß die Stadt die 

6-Scillingftükde im Nennwert gelten laſſe. Da dieſes nicht geſchah, 

ließ Friedrich IV. einige hamburgiſche Schiffe fefthalten, doch auf nicht 
lange Zeit.®) 

ıı, RS TTI. 

2, MY. Soetbeer, Beitr. u. Materialien zur Beurteilung von Geld- und 

Bankfragen. Hamburg 1853, ©. 23. 

3) (Stelgner), Beſchluß des Verſuchs einer zuverläffigen Nachricht von dem 

firchlichen und politiichen Zuitande der Stadt Hamburg II, 1739, ©. 467—471. — 

Hamburgiihes Münz- und Medaillenvergnügen. Hamburg 1753, ©. b34, 536. 
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Das jollte aber nur ein Vorſpiel erniterer Mißhelligkeiten 
jein. Denn da Hamburg bald von einer Unmenge der in Däne- 
mark, Holjtein und Eutin gemünzten 6-Scillingftüde!) überflutet 
wurde, die das gute Geld vertrieben,?) fo bejchloß die Stadt, ſich 

energijch zu wehren und eigenes Kurantgeld zu jchlagen.?) Da Däne- 
marf und Holftein Hiervon wahrjceinlih Kunde erhielten und 

fürchteten, ihr Schlechtes Geld nicht weiter nad) Hamburg abjchieben 
zu fünnen, jo jegten fie 1726 jelbjt ihre Scheidemünze herab, die 

6⸗Schillingſtücke auf 5 Schilling.*) Das rief nun wieder in Hamburg 
große Beitürzung hervor, da jeder, der 6-Scillingftüde bejaß, daran 
faft 17°/, verlor. Da wurde denn wirklid) am 15. November 1726 

eine Kurantbanf eröffnet,5) womit eine Münzprägung nach lübijchem 

Fuß begann. Diefe neuen Münzen wurden, wie ſich durd) 
Probierungen in Berlin ergab, zuerji nach dem 34: Marffuß ausge- 
bracht, ſpäter aber bei gleichbleibendem Nennwert um 7°/, ge= 
ringer.®) 

Das hamburgiſche Münzedift vom 15. Auguft 1726°) beftimmt, 
die Kurantbank werde eingeführt, um das neue Stadtgeld feſtzu— 
halten und das dem Handel jo jchädlih jchwanfende Agio gegen 

Banfgeld zu bejeitigen. Um das zu erreichen, follte das Bankgeld 
gegen das neue Kurant, die nach dem 11!/g-Taler- oder 34-Markfuß 

gemünzten 32=, 16=, 8-, 4=, 2-Schillingſtücke, ein feſtes Agio von 

16°%/, haben. Zugleich damit wurden die dänischen 6-Schillingftüde 

um 18°;/, ſchlechter als Hamburger Kurant valviert, die jeitdem im 

!) Sie werden bald 6-, bald 5-Schillingitüde genannt, je nachdem man den 

Nennwert oder den reduzierten Wert annahnı. 

2) Stelgner, ©. 6-10. 

3) Beichluß von Rat und Bürgerichaft, 25. Januar 1725. Hamb. Münz- 

und Med.-Bergn. ©. 5395. 

9 Stelgner, ©. 725— 728. 

5) Hamb. Münz- u. Med.-Bergn. ©. 541. 

9 Braun, ©. 345 ff.; Buſſe, II, ©. 58f. Büſch, Sämtliche Schriften über 

Banken und Münzweſen, Hamburg 1801, ©. 579 ff., 682 ff. Aus der 1735 er- 

Ichienenen Brojhüre „Geiprähe in dem Reiche der Wahrheit zwiichen einem 

Dänen, Lüneburger und einigen Samburgern u. j. tw.“ erfährt man nicht viel mehr 

als einige Rechenfehler in dem Hamburger Edikt; die Schrift ift ganz vom daniſchen 

Standpunkt gejchrieben. 

?) Hirſch VI, Nr. 27. 
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Hamburg nur zu 5 Schilling genommen wurden,!) was Dänemarf, 

obgleich es fie eben jo herabgejegt Hatte, fich nicht gefallen laſſen 
wollte. Es begann nun mit jcharfen Retorfionen. 

Aber noch andere Gegner erwuchlen der Stadt. Zu einem 
Borgehen gegen Hamburg trieb befonderd Hannover, das, wie wir 
wifjen, noch lange zähe am Leipziger Fuß fejthielt und deshalb 
nicht gejtatten fonnte, daß die bedeutendite deutjche Handelsstadt, 
deren Hinterländer in erfter Linie Hannover und Preußen waren, 
durch einen, wie wir jehen werden, geringeren Fuß fich in die Lage 

verjegte, befjere Münzen anderer Länder an fich zu ziehen. Hannover 
aber irrte mit jeiner Behauptung, Hamburg wolle von feinem 
Bankofuß abweichen. Die Anderung hatte mit diefem wenig zu tun, 

betraf vielmehr das neue Kurantgeld.*) Die Stadt betonte, daß ihr 

34-Markfuß doc) immer beſſer geweſen jei als der Leipziger 36-Mark— 

oder gar der 40-Markfuß, defien Münzen überall unangefochten 
geblieben wären. Da fie nach ihrem Edikt nun beim 34-Markfuß 
bleibe, jo fünne niemand lagen, vielmehr müjje man einjehen, daß 

die FFirierung des bisher wechjelnden Agios eine Wohltat für jeden 
Kaufmann jei.?) 

Mußten denn nit auch, wenn Hannover und Preußen 
ftreng nad 12=, Hamburg nach 11!/g-Talerfuß münzten, jene beiden 

Staaten die Gewinner jein? Das fcheint auf den erſten Blick Elar, 

und diefer Meinung waren auch mehrere Berliner Kaufleute, der 
Bankier Negeli und der Münzmeifter Neubauer, indem fie am 
23. September 1726 erflärten, die neue Hamburger Münze werde 
um 14 bis 15°/, beſſer fein als die preußiichen Zweidrittel. Man 
ließ noch, um ganz ficher zu jein, die Hamburger neuen Sorten 
probieren, wobei Neubauer fand, daß die 32=, 16-, 8», 4= und 
2-Scillingftüde genau nach dem 111/3-Talerfuß ausgebracht waren 
und aljo in 100 Rtlr. Hamburger Kurant jo viel Silber ftedte wie 
in 105 Rtlr. 21 Gr. 2°/,, Pf. preußifcher Zweidrittel. 

Dennoch war das Hamburger Geld am 28. Augujt 1726 in 
Hannover verboten worden. Sollte das ganz aus Unkenntnis ge- 

\hehen jein? Keineswegs. Die Berliner Münze fühlte ſich bald 

ı Hamb. Münz- und Med.-Bergn. ©. 541. 

2) Das Folgende meiſt aus Tit. XVII, 19. 

3 Nr. 76. 
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ebenfo geichädigt, denn am 23. April 1727 gab fie an,!) daß die 

Zweidrittel gegen das bejjer ausgemünzte Hamburger Kurant Vorteil 
erzielten, was dadurch begreiflicd) wird, daß die 16°), Ugio des 
Banfgeldes gegen Hamburger Kurant zu niedrig oder, was dasſelbe 
jagt, daß der Nennwert des Kurantgeldes ein zu hoher war. Das 
Agio des Bankgeldes gegen Kurant betrug, wenn man den Banfo- 
fuß zu 9 Rtlr. annahm, 25°), °/,”) wie es auch jpäter für richtig 
gehalten wurde, war aljo um faft 10°, zu niedrig angejegt. Hier— 
gegen verteidigte ji) Hamburg damit, daß, wenn es das Agio des 
Bankgeldes höher geſetzt hätte, das Kurant Gefahr gelaufen wäre, 
von den Kippern und Wippern eingeichmolzen zu werden. ?) 

Dadurch) geſchah es aber, daß das Hamburger Kurant auch gegen 

Münzen nad) dem Leipziger Fuß einen zu hohen Nennwert hatte. 

Denn während es faft 6°/, beſſer war,*) gaben ihm die Hamburger 

durch die zu hohe Anjegung gegenüber Banfogeld ein Aufgeld von 

12°%;,. Die Berliner Münzbeamten berechneten, wenn man Zwei— 
drittel in Hamburger Kurant ummünzte, wegen diejes 12 prozentigen 
Agios einen Neingewinn von 36 Atlr. 22 Gr. 8 Pf. auf 1000 Rtlr. 
in BZweidritteln.?) Wenn die Hamburger num auch, jchließen die 
Münzbeamten weiter, für Speziestaler das Agio zurüdgeben, werde 
ein Silberfauf dort mit Leipziger Münze dennoch unmöglid), während 

jene ihn in Preußen leicht hätten. Das bejte Mittel wäre, ihren 

Fuß anzunehmen, um ihnen jo die Urfache für das Agio zu ent: 
ziehen, ein Weg, der den Hamburgern wohl ſehr lieb und, wenn 
allgemeiner geworden, jehr heiljam geweſen wäre. 

reilih werden die Hamburger das hannöverſche Verbot auc) 

jo nicht Schwer empfunden haben, da die Ausfuhr des hannöverſchen 

Geldes doch faum zu verhindern war. 
In der Folge ſtellten fih nun auch für die preußijchen Kauf— 

leute Nachteile heraus, aber der Abjag ihrer Produfte, befonders 

ı Nr. 81. 

2, An Wirflichfeit war es nicht ganz jo hoch, da, wie wir wiſſen, der 

Banfotaler damals nicht mehr als nach 9-Talerfuß gemünzt angenonmen werden 

fonnte. Für die damaligen Banfotaler war es 21?/,0j,. 

3, Stelgner, ©. 55. 

) Nämlich 111/,:12 — 100:x;5 x—=105%/,,, alſo 51/,,%,. ©. aud 

(Grauman), Bernünftige Verteidigung, Berlin 1752, 88 28, 29, 30. 

5, Nr. 81. 



Die Abwehr fremder Scheidemünzen. 145 

des Holzes und Getreides, war in Hamburg ein fo bedeutender und 

für Preußen wichtiger, daß die Regierung es für viel angezeigter 
hielt, die Stadt in Schuß zu nehmen, ald wegen der paar Prozent 
Wechjelverluft ihr Schwierigkeiten zu machen. Sie verwandte fich 
jogar bei dem dänischen Hofe für fie, da fie für den niederſächſiſchen 
Kreis jo überaus wichtig ſei. Soviel mußte auch die Berliner 
ruffiiche Kompagnie zugeben, daß die Stadt vor dem Edift von 
1726 durch Berluft ihres guten Geldes viele Taufend Taler einge» 
büßt hatte.!) 

Die Magdeburger Kaufmannjchaft Hagte nun 1728, fie hätte 
dadurch Berluft, daß die Hamburger fie mit dänischen 5-Scilling- 
ftüden oder dem neuen zu hoch gejegten Kurant bezahlten, von 
ihnen aber nur diejes neue Kurant annähmen, was fie wieder mit 
einigen PBrozenten erfaufen müßten; und die dortigen Schiffer ftellten 
ihren Schaden ähnlih dar: als 1713 die neue dänijche und 
Holfteinische Münze eingeführt jei, Hätten fie für lüneburgijche und 
brandenburgijche Zweidrittel doch immer 10 bis 12°%/, Agio er- 
halten, jet aber, da die Hamburger das dänische Geld zwar im 

Heinen Verkehr ganz, im großen jedoch nur bei Bezahlung Fremder 
für voll gelten ließen, dagegen von Fremden nur ihr um 4 bis 5%, 

höheres Kurant annähmen, jei der Nachteil der Magdeburger 
offenbar. ?) 

Dagegen machte Hamburg geltend, daß nach der neuen Miünz- 
verfafjung dänijche und Holjteiniche 5-Schillingftüde nicht weiter einge- 
führt werden dürften und jeder in dem Geld zahlen fünne, was ihm am 

liebften jei, nur dürfe niemand anderes Geld als neues Hamburger 

Kurant aufdringen. Die Schiffer müßten fi mit den Kontrahenten 
auseinanderjegen. Das war leicht gejagt, wenn aber der Hamburger 
nur jein Kurant nahm, jo mußte der Schiffer es fich eben verfchaffen; um 

dagegen bei Bezahlung feines Holzes lange und koftjpielige Weiterungen 
zu vermeiden, wird der Magdeburger auch oft Scillinggeld ange- 
nommen haben. Indeſſen meinte doc) auch die Magdeburger Kammer, 
der Vorteil der Fracht und des Getreideverfaufs ſei viel größer als 
der Nachteil bei der Bezahlung der Unkoſten mit jchwererem Gelde.?) 

Wr. 80. 

2, Air. 87 und Wr. 88. 

3) Ber. vom 26. April 1729. 

Acta Borussica. Münzweſen I. 10 
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Als jechs Jahre jpäter die Verhandlungen wieder aufgenommen 
wurden, ftand man der Veränderung objektiver gegenüber; die Kauf- 
leute hatten num erfahren, wie fie im Laufe der Zeit gewirkt hatte. 

Zwar behaupteten die Magdeburger immer nod, daß fie fajt nur 

die entwerteten dänischen Fünffchillinger bekämen, Akziſe und Fracht 
aber mit Hamburger Kurant bezahlen müßten, was ihnen 3!/, bie 
4°/, kofte, indefjen war man jet meift anderer Anficht. Die 

Hauptfrage war, ob die Bweidrittel gegen Hamburger Banfo 
und Kurant mehr Agio zahlten, ald vor 1726. Sie mußte doc 

überall verneint werden, jowohl von der magdeburgijchen Kammer!) 
und von den Stönigsberger Kaufleuten, die gegen früher ſogar 
4 bis 5°/, Vorteil haben wollten,?) als auch von der furmärfiichen 
Kammer, deren Bericht vom 18. Juni 1735 uns den ganzen Um- 
Ihwung der Anfichten Far vor Augen ftellt.?) Die Berliner Kauf- 

mannjchaft hielt die Hamburger Veränderung für jehr vorteilhaft. 
Sie ftellte dar, wie Schädlich dem Kaufmann immer eine Bezahlung 
mit ſchlechtem Gelde jei, denn es jteige dadurch der Warenpreis und 
vermindere fich der Abjag. Die Spezies für Anfauf von Wechſel— 

briefen würden teuerer. Des weiteren juchten fie zu zeigen, wie ein 
direfter Handel nicht immer anginge und man die Hamburger als 
Zwiſchenhändler brauchen müfje, wobei man natürlid) auch um fo 
mehr gewinne, je bejjer das gelöfte Geld fei. Für dieſes gute firierte 

Geld befomme man auch leicht Wechjelbriefe zum Einfauf ſpaniſcher 
Wolle und andern NRohmateriald. Wenn man nun nocd; bedenfe, 
daß bei dem däniſchen Gelde, das über 11°/, fchlechter ala Drittel 
war, jehr viel durch das hohe Agio und die folgende Reduktion 
desfelben verloren worden jei, fo erhelle genugfam der Schade für 
Preußen, — „wenn Hamburg feine igige Münzverfafjung als 

die Barriere gegen alle Beränderung in dem nordijchen 
Münzweſen wieder aufzuheben gezwungen fein jollte“. 

Damit war die Hauptjahe erkannt: Hamburg bildete eine 
Barriere gegen den Norden. Indem fich die Kaufleute von Schweden 
und Dänemark, von Deutjchland, Holland, von England, Spanien 

und Portugal hier trafen, indem jeder wußte, daß er mit fchlechtem 

!) 30. Juni 1735. 

2) Ber. des Kommerzkollegs vom 6. Augnjt 1735. 
8, Mr. 128. 
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Gelde nichts ausrichten fonnte, war für ihn damit der Vorteil ver- 
fnüpft, über die Gültigkeit des einen Preismaßitabes, des Hamburger 
Kurants, nie zweifeln zu dürfen. Gewiß erreichte die Stadt das 
im allgemeinen durch ihre Speziesbanf allein, indem der Banfotaler 
ein firierte® Quantum Feinfilber bezeichnete, nach dem die andern 
Sorten valviert wurden; e3 handelt ſich in unferm Falle aber eben 

um ein fpeziell zur Abwehr der dänischen Sorten eingeführtes 
Hilfsmittel. 

Die kurmärkiſche Kammer konnte dem Gutachten der Kaufleute 
voll beiftimmen und wünjchte nur, daß Hamburg die erhöhten 

Warenpreife wieder fallen ließe. Dabei wies fie noch auf ein 

Geheimnis Hin, das die Kaufleute nur aus Politik nicht verrieten. 
Nach der Gründung der Kurantbanf durften die Hamburger Kauf: 
leute das früher oft viel zu hoch gejegte willfürliche Agio nicht 
mehr fordern und jchlugen den vermeintlihen Ausfall auf Die 

Warenpreije,!) die in den erjten drei Jahren in Hamburg dergeftalt 
ftiegen, daß die preußiſchen Kaufleute ftugig wurden, und einige 

den Verſuch machten, den Zwifchenhandel der Stadt zu umgehen 
und die Waren unmittelbar aus Holland über Altona kommen zu 
laſſen. Als die Hamburger diefes merften, ließen fie zwar Die 

Preife wieder um 3 bis 4°/, fallen, konnten aber ihren Zwiſchen— 
handel nicht wieder ganz zurüdgeminnen. Durd die däniſch— 
hamburgifche Handelsjperre war die preußiiche Kaufmannſchaft aud) 

injofern zum tertius gaudens geworden, als fie während diejer Zeit 
durch ihre Altonaer Spediteure den in Kopenhagen bisher ganz von 
Hamburg monopolifierten Abjag unmittelbar zum Teil an fich zu 
bringen vermochte. 

Dagegen waren die Berliner Bankiers gegen die Kurantbanf, 
weil die Zweidrittel früher vorteilhafter anzubringen geweien wären. 

Konnte die Kammer diefes auch nicht beftreiten, jo betonte fie doch, daß 
außer den Banfiers die Untertanen des Königs den Hamburgern 
jene Beranftaltung nie genug danken könnten; dabei Seien fie zu 
Ihüßen, wenn auch der Handel zwifchen der Stadt und Dänemark 
auf ewig geiperrt bleiben jollte. 

I, So erflärt es ſich wohl, wenn geiagt wird, daß die Warenpreije in den 

drei erften Jahren durch ‚Firierung des Agios ſtark ftiegen. 
10* 
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Noch ein Gegner entftand dem Hamburger Kurant in dem 
preußischen Minifter v. Viebahn, deſſen Kollegen fich indefjen mit 

ihm nicht einverjtanden erklärten. Wenn er jagte, man müfje das 
Kurant mit hohem Aufgelde erfaufen, jo meinte Minifter Happe, 

jeder fünne ja mit gewöhnlichen Zweidritteln auf Hamburger Banko 
mit 32°%/, Agio traffieren, diejes jei jeit 1726 nicht gejtiegen, und 

daß zum Kleinhandel Stadtgeld verlangt werde, geichehe überall. 

Viebahn führte weiter aus, das Kurant fei nur 6°/, beſſer als die 

füneburgifchen und brandenburgiichen Drittel, Sechſtel und Zwölftel 
und auf 16°/, getrieben, jo daß es 10°/, zu hoch jtehe und ent- 

weder auf 6°/, gejeßt oder ganz gegen den Leipziger Fuß aufge- 

geben werden müjje. Happe jagte dagegen, wenn man dort für 

Waren im Wert von 100 Rtlr. Banfo 116 Rtlr. in */, zahle, jo 
babe man auch den Wert von 116 Rtlr. befommen, es jei aljo 
ziemlich gleichgültig, ob der Nominalwert den Gehalt des Hamburger 

Kurants etwas überjteige; aus den Mauern der Stadt komme diejes 
nicht und könne daher nicht jchaden, es jei bloßes Wechſelgeld, nad) 
dem die fremden Münzen tariert würden.?!) 

Das Generaldireftorium außer Viebahn jchloß ſich ganz dem 
Gutachten der Berliner Kaufmannjchaft an: auch der Kaiſer habe 

am 17. Juni 1728 das Verfahren als Damm gegen die dänifche 
Minze gebilligt, und die Poftkaffenrechnungen ließen vermuten, daß 
der Handel ebenjo gewinne, da Aus- und Einfuhr Preußens in 
Hamburg fi wohl die Wage halten dürften.?) 

Aus den Generalpoftkaffenrehnungen ergab ſich nämlich, daß 
man durch das firierte Agio des Hamburger Kurants nur Vorteil habe, 
weil man nun dort auch mit befjerem als dem dänifchen Gelde 
bezahlt wurde. So betrug der Gewinn in den 14 Fahren 1712 
bis 1726 2727 Rtlr. Seit 1714, wo er 447 Rtlr. war, fiel er 

fortwährend; wir hörten, daß damals das dänische Geld einzudringen 

anfing. 1725, als es prävalierte, war der Gewinn gleih Null. 

N Happe hat im ganzen gewiß recht, nur muß auf einen Irrtum in den 

Zahlen aufmerfjan gemacht werden. Das Hamburger Kurant war nicht auf 

16°/, gegen Drittel getrieben, jondern jtand jo gegen Banfgeld. Es ftand gegen 

Drittel auf 12%), war gegen Banfo um 10%, zu niedrig, gegen Drittel um 

6°/, etwa zu hoch geſetzt. Happe hätte richtig gelagt: für 100 Rtlr. Banko — 

über 130 Rtlr. in ?2/,. ©. ©. 144, 
2; ®eneraldireftor. an Kab.-Minifter. 11. Auguft 1735. 
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Mit der Firierung des Agios ftieg er fofort, ſchon 1727 auf 
1448 Rtlr., und betrug in den 7 Jahren 1726—1732 9429 Rtlr. 

Dur die dänische Handelsjperre gegen Hamburg litt der 
preußijche Handel indireft auf die Dauer dennod wohl mehr, als jene 

oben genannten Borteile ausmachten. Nachdem daher der Kaijer 
ſich wiederholt für Hamburg verwandt hatte,!) dem von Dänemarf 
mehrere Schiffe weggenommen und geplündert worden waren, und nach— 

dem die Stadt vergebend große Summen angeboten hatte, um die 
Gnade des Dänenfönigs wieder zu gewinnen, der mit jeinen Drohungen 
fortfuhr, legte fich endlich auch der König von Preußen insg Mittel 
und ließ am 6. Dftober 1734 ein Schreiben „in unfreundlichen 

Terminis“ an Dänemark richten. In dem darauf fortgeführten 
Schriftwechfel fagte Friedrih Wilhelm, er fümmere fich zwar nicht 
um die Münzſtreitigkeiten, fünne als Direktor des niederlächfiichen 
Kreifes aber nicht ruhig anjehen, wie Hamburg vergewaltigt werde. 

Preußen jelbjt Habe durd; die Handelsjperre einige Tonnen Goldes 
eingebüßt. Man wolle in Güte vermitteln; wenn die Dänen aber 
anbinden wollten, ſei man bereit.) 

E3 wurden dann noch eine gute Anzahl Staatsjchriften für 
und wider erlafjen, endlich fam es 1736 zum Frieden. Die Stadt 
gab in der Hauptjache nach, denn fie jah ein, daß fie ihr Foftbarftes 
But, die Handelsfreiheit, um jeden Preis wiedererlangen mußte. 

Sie hob die Kurantbanf auf und geftand zu, daß das däniſche 
Kurant, jolange es nach 11!/3-Talerfuß ausgemünzt werde, gleichen 
Kurs mie bamburgisches gegen Bankgeld haben ſollte. Außerdem 
zahlte fie an Dänemart 500000 Markt lübiſch. Diejes gab die 
Schiffe frei und hob die Handelsjperre auf.) Wahrjcheinlich münzte 
Hamburg feitdem das Kleingeld in ähnlicher Weije wie fein Wider- 
jadher; davon furfierte dort bald wieder mehr dänifches als eigenes. *) 

1) Notifitation des Kaiſers vom 22. Juli 1729 an die beiden ſächſiſchen 

Kreije auf Supplifation Hamburgs, ſich bei Dänemark erft gütlich zu verwenden. 

Stelgner, ©. 163, 164. 
2) Berlin, 7. Dezember 1734. aber, Europäiſche Stantäfanzlei, 66. Teil, 

1735, ©. 167— 175. 
5, Den Vergleich, Kopenhagen, 28. April 1736 ſ. bei Stelgner, ©. 649 

bis 671. 

9 Büſch, a. a. D. ©. 481. Praun, ©. 352, 
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Die Derfuche zur Abwehr des franzöfiichen Silbergeldes 
und deſſen Tarifierung. 1710 1722. 

Die Verhandlungen über einen gemeinſamen Münzfuß im 
Reiche hatten im Anfange des 18. Jahrhunderts wegen der politiſchen 
Wirrſale geruht. Erſt nach den Friedensſchlüſſen, die dem ſpaniſchen 

Erbfolgekriege ein Ende machten, nahm man ſie wieder auf. Aber 
noch immer kamen jene „alten deutſchen ſteifen Patrioten“ des 

Südweſtens auf ihren 98-Talerfuß zurück und ſuchten dem Taler 
wieder die Geltung von 90 Kr. zu verſchaffen.) Noch im Jahre 
1725 ſprachen die drei korreſpondierenden Kreiſe davon, gaben nun 

aber zu, daß der Silberpreis zu hoch fei, folche Sorten auszumünzen, 
denn wenn fie es allein täten, würden alle diefe Stüde in den Tiegel 
wandern; vor der Hand müſſe der Taler weiter 120 Sr. gelten. 
Sie waren endlich) durdy Schaden Flug geworden.?) Da fie fich aber 
zu einem geringeren Fuß noch immer nicht verftehen wollten, fo 
mußten fie es fich eben gefallen lafjen, daß ihre Kreife mit dem 

Gelde der Nachbarn, bejonders dem franzöfijchen angefüllt wurden. 
Denn durch die franzöfiichen Reformationen jeit 1690?) waren die 
dortigen Sorten über die Grenzen ins Ausland getrieben worden, 
bejonders in den geldarmen und aufnahmefähigen Süden und 
Weiten Deutſchlands. So kam es, daß hier Frankreichs BPiftolen 
(Zouisd’or) und Taler (Louis d’argent, Louis blanc, &cu) bald die 

ausschließliden Handelsmünzen wurden.‘) Troß feines Realwertes, 

Klotzſch, ©. 691. 
2) Hirſch VI, Nr. 16; ſ. auch ©. 76. 
3) S. ©. 100 ff. 
9 ©. auch die erſte der Schriften gegen Graumans „Schreiben“, die 

„Gründliche Prüfung“, $ 26. 
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welcher den des Reichstalers micht erreichte, wurde der écu ihm 
gleichwertig erachtet, weil die Nachfrage ihn fo in die Höhe trieb.!) 

Um 1700 traten diefe Münzen ihren weiteren Zug nad) dem 
Dften an. Auf den Leipziger Meffen verdrängten fie das, wie wir 
hörten,?) dort noch 1690 alleinige Handelsgeld, die deutjchen Zwei- 
Drittel. Am 18. Januar 1701 wurde in Kurjachlen zum erftenmal 
ein Verbot nötig, die franzöfifchen Taler im Werte von 32 Gr. 

aufzudringen.?) Das half aber wenig, der Befehl mußte oft wieder- 
holt werden, bis man 1709 dem Louisblanc einen Kurs von 30, 

dem halben von 15 Gr., am 8. Januar 1711 von 31 und 15'/, Gr. 
gewährte. 1722 wurden 200000 ARtlr. Franzgeld in fächfijches 
umgeprägt, was aber natürlich wenig bedeutete.) Damals fchon 
nahmen die öffentlichen Kaffen diefe Münzen ftellenmweife in vollem 
Nennwerte,’) d. h. zu 32 Grojchen. 

Inzwiichen Hatte dieſes Geld auch in Preußen Boden ge- 

wonnen. Die Magdeburger Regierung meldete am 7. Februar 1710, 
die franzöfiihen Taler drängen in großer Menge ein, viele davon 
feien, wie man höre, falich, in Leipzig habe man fie herabgefegt. 
Sie ganz auf den Mejjen zu verrufen, wie die Regierung vorjchlug, 
darauf wollte man in Berlin zwar nicht eingehen, weil das den 

1) Wardein Koch in Leipzig probierte 1709 ganze und halbe Franztaler von 

1643, 50, 60, 79, %, 94, 97, 1700, 1702, 3, 4; danadı war ein ganzer wert 

29 Gr. 8°/, Pf, wenn man die feine Marf zu 11 Rtlr. 20 Gr. annahm (U. D., 

Lok. 9814, Münzfachen im Lande 1703-10). — Nach einer Balvation de Münz- 

meifters Hort zu Bellerfeld von 1717 war der franzöfiihe Taler von 1643 bis 

1690 nur etwa 30°/,, der halbe 14?/, Gr. nad) Leipziger Fuß wert (U. Wf., Geh. 

R.R., Suppi. III, 735). — Die Berliner Münze berechnete 1720, daß das 

Franzgeld um 72/,0/, Ichlechter als Zweidrittel nach Leipziger Fuß und um faft 
49, ſchlechter als die 2-Gutegrofchenftüde war (j. ©. 152). — Der Königsberger 

Münzmeifter Geelhaar fand 1727, daß es um 5%/,'/, gegen gangbare Yweibrittel, 

um 22/,9/, gegen 2-Gutegroichenftüde abfiel (Nr. 82). — Endlidy gaben die Regens— 

burger Valvationen von 1737 an, daß der Louisblanc zu 18 Fl. 58 fir. 35/, Pf. 

oder etwa 12 Ntlr. 15 Gr. ausgebradht war (Hirih VI, ©. 221). 

2,865. 22. 

3) Cod. Aug. II, ©. 979. 

+ A. D., Lot. 9814, Münzjahen im Lande 1703—10. — Cod. Aug. II, 

&. 985, 989, 991, 993, 995, 997, 999. 

5, S. ©. 153, Note 1. 
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Handel jchädigen und nur den Juden nugen würde, aber man fegte 
fie nach ſächſiſchem Beifpiel auf 30 Gr.!) Es dauerte aber nod 
10 Jahre, bis die franzöfiihen Taler hier gefährlich wurden; vorerft 
war man in Preußen durch den Kampf gegen die fchledhte Scheide- 
münze ganz in Anjpruch genommen. 

Friedrich Wilhelm I. beftimmte Ende 1718, daß die franzöfifchen 
Taler ala Münzmaterial zu gebrauchen jeien, aber ihre Demoneti- 
fierung war auf die Dauer doch nicht durchführbar.) Sowohl 
die furmärfifche wie die magdeburgifche Kammer beantragten, dem 
Taler 32, dem Gulden 16 Gr. Kaſſenkurs zu gewähren, weil wegen 
Mangel an anderem Gelde jonjt die Steuerzahlung ftoden würde. 
Obgleich der König das für ein Jahr zugeben wollte, hielt das 

Generalfinangdireftorium diefen Kurs für bedenklich, weil das Franz— 
geld um 7!/,0/, Ichlechter als die Zweidrittel nach Leipziger Fuß 
und um faft 49, ichlechter als die preußiſchen Zweigrojchenftüde 
wären. (Bgl. S. 151, Note 1.) Demgemäß verfügte ein Patent 
vom 11. März 1720, daß die franzöfiichen ganzen, halben und 
viertel Taler von Anfang Mai an in den mittleren Provinzen 
nur zu 31, 15%/, und 7 Gr. 9 Pf. furfieren follten.) Man be- 
fürchtete, daß ſonſt die befferen deutjchen Sorten von dem Franz— 

gelde vollends verdrängt werden würden. 

Diejelbe Bejorgnis Hatte man in Sachſen gehegt, man hegte 
fie nun auch in Braunjchweig und Hannover. Während aber 

Friedrih Auguft am 20. März 1720 ſchrieb, Sachſen habe den 
Taler im Handel und Wandel, nicht im Wechjel und bei den Staats- 
fafjen Seit 1711 zu 32 Gr. furfieren laffen müffen, erfuhr man 

1) Patent vom 6. März 1710 (j. auch Nr. 23). — Die Straßburger Taler 

und halben Taler wurden verboten. Das war aud in Sachſen gejchehen, wo die 

halben 1705 auf 9 Gr. geſetzt, 1711 aber wie aud) die ganzen verboten wurden. 

Cod. Aug. II, ©. 985, 993. Laut Probierungszettel des Leipziger Wardeins tod 

waren die Straßburger Gulden (halben Taler) von 1711 zu 17 Rtlr. 8 Gr. aus 

gebradt, einer nur 11 Gr. wert. U. D., Lof. 9814, Münzjadhen 1710— 12. 

2) Das Folgende aus Tit. XLIV, 7. 

a) Mylius IV, 1, 5, Nr. 103. — Allerdings nahmen Neubauer und Fiicher 

die Feinheit des franzöſiſchen Silberd nur zu 14 8. 10 Gr. an, während die 

jpäteren Regensburger Balvationen von 1737 die ganzen Louisblanes auf 14 8. 

12 ®r., die halben auf 14 &. 11 Gr. ſetzten. 
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bald, daß er auch bei den Einnehmern jo Hoch angebracht wurde. !) 
Wolfenbüttel und Hannover fegten aber nach einer wohl gemein- 
Ichaftlichen Probierung auf dem Harze den Taler auf 31 Gr. 
(1 Rtlr. 10 Margr. 4 Pf), den halben auf 15 (22 Margr. 4 Pf.) 
und den viertel Taler auf 7 Gr. 4 Pf. (11 Margr.) herab. ”) 

In Hannover wollte man fogar noch weiter gehen. Wis Law 
am 1. Juni 1719 die franzöſiſchen Münzſtätten in Pacht ge— 

nommen hatte, fürchtete man, daß Frankreich feinen Münzfuß ferner 

verjchledhtern würde, umd es jchien die bloße Herabjegung nicht zu 

genügen; man beabfichtigte vielmehr, altes und neues franzöfiiches 

Silbergeld ohne Ausnahme zu demonetifieren.?) Auf diefen Vor— 
ihlag ging Preußen aber nicht ein, denn man habe nicht genug 

deutiches grobes Geld, von dem neuen franzöfiichen fei noch nichts 
im Umlauf und ein Schade fünne immer dadurch vermieden werden, 
daß man nur das nicht von Ludwig XIV. ftammende Franzgeld ver- 

biete, da diefer König feine Taler gejchlagen habe, die weniger als 
31 Gr. wert jeien. Preußen verfügte denn auch nichts weiter. 

Var man fih alfo über den Wert diejer Sorten flar, jo 
blieb es doch immer jchwierig, denjelben in den kleinen Enflaven 
aufrecht zu erhalten. Sogleich nad dem Erfcheinen des Patents 
klagte die halberftädtifche Kammer, die jchon ſehr feltenen Zweidrittel 

ftänden auf 2°%/, Agio gegen Franzgeld, jo daß allein die Juden 
durch Beſchaffung deutichen Geldes gewinnen und durch die ge» 

1) 1732, 33 und 35 wurden endlich die fremden Goldmünzen und franzöſiſchen 

Taler durch Edikte für die meiften kurſächſiſchen Staatsfafjen für vollwertig er» 
Härt. Cod. Aug. Fortſ. I, ©. 1699, 1709, 1715. 

Auch Geſuche der Berliner und Magdeburger Jnduftriellen gegen die Herab- 

jegung bes Franzgeldes liefen ein. Den Berlinern geftand man am 29. Juni 

1720 zu, daß fie es auf der Frankfurter Mefie jo hoch annehmen, wie fie wollten, 

und es ebenjo im Auslande ausgeben dürften. Wenn ihnen fjonft im Lande mit 

Franzgeld gezahlt würde, möchten fie doch die Preife für ihre Waren um 2—30/, 

erhöhen. Auch die Magdeburger Kaufmannichaft dürfte den 6cu zu 32 Gr. ein« 

nehmen, im Lande aber nur zu 30 ausgeben. (Nejtr. an d. Magdeb. Hammer 

bom 2. Sanuar 1721.) 

9) Batente Hannovers vom 15., Braunfchweigs dom 19. April 1720. — Bei 
der PBrobierung hatte man einen Wert des Talers von 31, des halben von 14 Gr. 

PB) Pf. gefunden. 

3, Schreiben der hannöverſchen Geheimräte an die preußifchen, 8. Juni 1720; 

Antwort 25. Juni 1720, 
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fteigerte Nachfrage nad Zweidritteln deren Nennwert auch gegen 
Bwölftel erhöht werden würde. Und in Magdeburg fürchteten Re— 
gierung und Kammer, für das nun verfchwindende Franzgeld würde 
nichts als Scheidemünze einfommen. 

Das Generalfinanzdireftorium wollte diefe Befürchtungen vor- 
erft nicht teilen: wenn die Juden nur 2%/, Agio nähmen, würden 

fie nicht viel verdienen, weil die Drittel ja um 7'/90/, befjer jeien; 
da nach den Ediften feine fremde Scheidemünze einfommen dürfe, 

jo müßten ja die Zweidrittel und Zwölftel zurüdtehren.!) 

Aber die Einfuhr fremder Scheidemünze war, wie wir jahen, 

trog aller Edifte micht zu verhindern; jodann machten einige be— 
jondere Berhältniffe doch Ausnahmen nötig und zwar wieder zu— 
nächſt für Halle, die Eingangspforte der ſchlechten Münzen des 
Dberlandes. Schon als 1713 der halliiche Stadtrat vorgeichlagen 
hatte, da die Zweidrittel 21/, bis 3°/, Agio Hätten, den franzöftichen 

Taler zu verbieten, fonnte fi) die Magdeburger Kammer wicht 
dazu entichließen: felbjt jein 1710 auf 30 Gr. beftimmter Kurs 
(j. S. 152) ſei nit ohne Schaden aufrecht zu erhalten. Denn 
die Salzfuhrleute befümen in Oberdeutichland nur franzöfiiche Taler, 
und wenn man dieje bei Verkauf des Salzes nicht gleich dem alten 
Reichstaler zu 32 Gr. nehme, werde das zu großen Verluſten 
führen. ?) 

Sept, im Jahre 1720, machte die Salzdeputation diefelben 
Momente geltend;?) fie fürchtete, die Fuhrleute würden ihr Salz 
in Bayern holen, und fchlug am 4. Mai vor, fie wolle den Fuhr- 

leuten die Franztaler weiter zu 32 Gr. berechnen, dagegen mit einem 

halliichen oder Leipziger Kaufmann über Abnahme derjelben gegen 
1 oder 1!/,0/, Berluft der ftaatlihen Salzkaſſe unterhandeln. 

Der König traute aber zuerft nicht recht, er glaubte in dieſem 
ganzen Handel feinen Minifter Kraut zu erfennen, der im Beſitz 
von einigen 100000 Rtlr. in Franzgeld daran nichts verlieren 
wolle — das jei die ganze Sade.t) Erjt nachdem Kraut jeine 

) Ar. 45. 
2) Ber. der Magdeb. Regier. Halle, 2. Juni 1713, 4. M. XIX, 3, V. 

3) Xit. XLIV, 7. 
*, Iſt Kraut jein wejen ber hat ein 2 a 3 mahl hundert [taujend] Rtlr. 

Frantz geldt da will er nidht3 verlieren das ift die gantze ſache joll ab geſetzt 
bleiben 5 W® 
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Uneigennüßigfeit verfichert und behauptet hatte, er habe nur 20000 
Rtlr. in Franzgeld, wofür er in Breslau holländiiche und Leipziger 
Wechjel faufen und gegen dieje wieder gute Zweidrittel und Zwölftel 
ins Land ziehen werde,!) erjt dann genehmigte Friedrich Wilhelm 
den Vorſchlag. Zugleich wurde der magdeburgiichen Kammer auf: 
getragen, das Franzgeld in Zweidrittel und Zwölftel umprägen 
zu lafjen. 

Münzrat Halter erklärte aber, daß Ddiefes ohne Schaden un— 
möglich jei, wenn man nicht den Franztaler bis unter 30 Gr. herab- 

ſetze. Sodann glaubte er auch nicht an die Wiedereinfuhr der 
Zweidrittel, weil jelbjt in Holland wegen des höheren Marftpreijes 
des Silbers deren Einjhmelzung Vorteil bringe. Wenn man alfo 
die Einfuhr fremder Scheidemüngze für das nun weggehende Franz: 
geld verhindern wolle, jo meinte die Kammer, müfje man zunächft 

für genug eigene Zweidrittel und Scheidemüngze jorgen. Eine um— 
fangreichere Prägung wurde denn auch geplant, fam aber nicht zur 
Ausführung.) Vor der Hand wurde verfügt, daß Zweidrittel 
wegen des hohen Silberpreijes jeßt nicht gemünzt werden fünnten. 
Scheidemünzen habe man genug, allein für 150000 Atlr. in der 
Generaltriegsfafje, und es fomme aus den Provinzen mehr davon 
ein, als man hinſchicke — Angaben, die beweifen, daß man eben 

zu viel Scheidemünge und zu wenig eigene grobe hatte. Im übrigen 
blieb es auch in Halle, im Magdeburgifchen und Halberftädtiichen 
bei der Tarifierung vom 11. März 1720.°) 

In den weitlihen Territorien war diejes Edift zwar nicht zur 
Publikation gelangt, aber doc injofern nicht ohne Einfluß geblieben, 
als das von dort nach Berlin gejfandte Franzgeld auch nur im 
ediftmäßigen Werte angenommen wurde. Daher jammerten die 
Rendanten jehr, da im Verkehr fein ander grob Geld umliefe und 
fie den halben Taler zu 16 Gr. annehmen müßten. Es wurde deshalb 
verfügt,*) daß, da die Generalfinanzkaffe auf alle andern clevijchen 

Gelder ebenjo wie auf das Franzgeld 2 oder 21/,0/, Berluft habe, 

I) Ar. 47. 

2) ©. Tabelle I und Nr. 48. 

9) S. ©. 162. 

9) Meifr. an d. cleviiche Kammer, Berlin, 4. Dez. 1722. 
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der Zouisblanc fortan der cleviichen Kammer zu 32 Gr. anzurechnen 
fei. Der Rendant jener Kaffe, Geheimrat Kühtze, würde fie immer 

bejcheiden, ob fie es zum Verkauf ihm nach Berlin oder an Kölner 
oder Amfterdamer Banfiers ſchicken oder im Lande wieder aus- 
geben follten. 

Im allgemeinen kann man aber jagen, daß in dem mittleren 

Landfompler die Tarierung des franzöfiihen Silbergeldes auf einen 

richtigen Wert ebenjo wie in Braunjchweig und Hannover mit 
wenigen Ausnahmen durchgeſetzt wurde. Aber bejeitigt war es 

damit durchaus nit. Ganz im Gegenteil drang es immer ftärfer 
ein, je geringer die eigene Prägung groben Geldes wurde; als 
diefe 1729 in Preußen ganz aufhörte, bildete das Franzgeld den 
allgemeinen Wertimefjer, nach dent die anderen Sorten tariert wurden, 

wie man es ſowohl aus den Berliner Kurgzetteln!) wie aud) 

daraus erfieht, daß feit 1735 auf den Löhnungsquittungen des Königs— 
regimentes in Potsdam zu bemerfen war, wieviel in Franzgeld und 
wieviel in Zwölfteln bezahlt war.) Andere Kurantmünzen ge- 
langten aljo dabei gar nicht zur Ausgabe. 

!, Als Beiſpiel für einen ſolchen Kurszettel bringe ich einen, den man im 

„Sweiten Anhang der wöchentlichen Berlinifchen fyrag- und Anzeigungs-Nachrichten, 

Montag, 17. April 1730, Nr. XI* findet: 

Kurszettel für vorige Woche. 

FE gegen Franzgeld Käufer 17/0 o Bertäufer 13,0%, 

Uge ” " ” Us " „ * 

6.Pfennigſtück gegen Franzgeld A ee — U 

I Dufat © n „  2Rtir. 17%, Or. ® 2 Rtlr. 173/, 

1 Louisdoor „ = „4, Ah. a 4 „ 3 ©r. 

!Stüd gegen 6 Bi. Yo da P/o 
NB. Daß die Einwechjelung nicht in jo hohem Breife fteht wie die Ber- 

wechielung, joldhes rühret daher, weil die Gelder bei dem Ein- und Verwechſler 

öfterd lange Zeit Tiegen bleiben, ehe und bevor jelbige gejuchet und wieder an- 

gebracht werden fünnen. 

2) Berfüg. an den Rentmeifter der Gen.-Dom.-flaffe Barth v. 22. Jan. 17386. 

Tit. XX, 14 
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Die Beteiligung Preußens an den Derbandlungen über 
einen Reichsmünzfuß. 1755 —I758. 

Biel ſchwieriger und auf lange erfolglos waren die Bemühungen, 
in Süd- und Weftdeutjchland ſolche Balvierungen durchzuführen. 
Daß die groben Silberforten dort jehr jelten geworden jein mußten, 
ift begreiflid, da in dem größten Territorium, in Bayern, von 
1643—1705 von ſolchen nur Taler 1657, 1694 und 1695, ſonſt 

fleine Münzen geprägt worden find, zu deren Fabrikation man jehr 
wahrjheinlich die guten Sorten der Vorzeit und anderer Staaten 
benugt Hat.!) 

Bayern war es nun zumächlt, das ſich gegen die franzöfifchen 
Münzen zu wehren vornahm; ein Fleineres Territorium hätte es 
auch faum vermocht; zwar gehörte es zum Verein der drei Oberfreije, 
aber der Kurfürft Mar Emanuel war wohl zu der Überzeugung 
gelangt, daß er durch gemeinjame Beratungen niemals zu eigenem 
Gelde fommen würde. Daher ließ er, 1715 wieder in den Befig 
feines Kurfürftentums gelangt, Goldgulden jchlagen. Die hatten er 
und jeine Vorfahren Schon im 17. Jahrhundert, wenn auch nur ſparſam, 

geprägt, nun aber machten zwei Umftände Deutjchland auf dieje 
Münzung aufmerkjam: erftens die jehr große Quantität, die her— 
geftellt wurde, zweitens der höhere Nennwert. Während der Gold- 

gulden noch 1705 3 Fl. galt,?) ſetzte Bayern ihn 1715 auf 31, Fl. 
Darüber entjtand großer Lärm, denn diefe nur 18 Karat 3 Grän 

Feingold Haltenden fogenannten halben Mard’or fonnten nur einen Wert 

J. M. Hull, Studien z. Geih. d. Münzen u. Medaillen der Kurfürften 

von Bayern im 17. und 18. Jahrhundert in Mitteil. d. Bayr. numism. Geſellſch. 

I, Münden 1883, ©. 74. 

2) Hirih VI, ©. 14, 16. 
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von 2 Fl. 57°/, Kr. beanspruchen. Als dann Karl Albert zur 
Regierung kam, ließ er eine neue Goldmünze jchlagen, den Karld’or 
oder Karolin, und zwar genau nach dem Fuße der alten Goldgulden 
18'/, farätig, doch gab auch er ihm einen fo hohen Nennwert, daß 

man den Vorteil dabei auf 26 FI. für die vermünzte Goldmark be- 
rechnete.!) 

Außerdem blieben die feit 1715 geprägten ſehr zahlreichen bay- 

riihen halben und viertel Gulden, Groſchen und Kreuzer weit unter 
dem Reichsfuß,?) gegen den der fränfijche Generalwardein Lauffer bei 

Annahme der Mard’or nah dem Nennwert 15, der Silbermünzen 
20°, Berluft berechnete. Dazu ſchlug man in der Schweiz dieſe 

Goldmünzen, an vielen andern Orten die Grofchen nad). Aus den 
benachbarten Gegenden vertrieben fie das dort furfierende beffere 

Geld. Daher wurden auf dem Probationstage der drei forreipon- 
dierenden Kreiſe am 7. März 1725 die Mard’or auf 6!/, Fl., die 
halben und viertel Gulden auf 25 und 121/, Kr. devalviert, wo— 
gegen die bayrijchen Vertreter proteftierten.?) 

Es ift diejes ein Vorgang, der keineswegs vereinzelt dafteht. 

Im Grunde war die jpätere Münzreform Friedrichs d. Gr., war die 

des Stonventionsfußes etwas jehr ähnliches. Wenn Lauffer meinte, 

der Kurfürft von Bayern jchade fich jelbft dadurch, indem er bei 
Empfang jeiner Einkünfte nicht mehr jo viel Silber oder Gold wie 

früher befäme, jo mochte man das zugeben, aber im allgemeinen 
ſchien doch der Zwed erreicht: Bayern Hatte fein eigenes Geldſyſtem, 
und Nehmer wie Geber ftanden fich gleich. Freilich, der Wechfel- 
furs mußte fih zu Ungunften der bayrijchen Kaufleute geftalten, 
aber doch nur nominell und jolange man fi nicht an das neue 

Geld gewöhnt hatte. Sobald der Fremde gewiß wußte, wieviel der 
Mard’or hielt, und jo lange nur der Münzfuß ftreng beobachtet 
wurde, war für den Handel wenig zu befürchten. Hätte der Kur- 
fürft ein größeres Münzgebiet, ein reicheres Land gehabt, wäre man 

' Braun, ©. 145, Note 2. Hull, a. a. D. ©. 66, 70ff. ©. auch Zeitſchr. 

für Numism., 24. Bbd., 1903, ©. 174. 

2, Man münzte aus der feinen Marf etwa 221/, FI. in halben und viertel 

Gulden (30- und 15-Kreuzerftüden), 22°, 1. in Landgrojhen und fait 25 FI. in 

Kreuzern. Hirſch VI, ©. 64, 65. 

3, Ktull, a. a. O. ©. 66. 
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bei dem Münzfuß geblieben, fo würde der Erfolg diefer Maßnahmen 

gewiß ein größerer gewejen fein. 

Unangenehn war freilich dieje Veränderung für die Nachbarn, 

die an einem jchwereren Münzfuß feithielten. Da mochte der 

fränfifche Wardein mit jeiner Klage, daß die bayriſchen Münzen 
fih das nötige Edelmetall durch Einjchmelzen bejjerer alter Sorten 
verichafften, gewiß recht haben. Schon 1725 verſuchten die forre- 
ipondierenden drei Oberkreife, Bayern von feinem neuen Münzſyſtem 
abzubringen, hatten damit aber nicht nur feinen Erfolg, jondern 

mußten fehen, wie Württemberg jenem beitrat und die Kurpfälzer, 
jowie Hejjen-Darmftädter Münzen noch jchlechter wurden.!) Auch 
neue unberechtigte Nebenprägeftätien taten fi auf, wie denn der 
Freiherr von Ehrenfeld zu Haldenjtein in Graubünden viele halbe 
Gulden, 5 Kreuzer und Kleinere Sorten jchlug, die den bayrijchen an 

Gehalt fat gleichfamen.?2) Weil man nun einjah, daß mit einzelnen 
Verordnungen dagegen nicht? auszurichten jei, jo wandten fich 
1732 der ſchwäbiſche und fränkische Kreis an den Kaifer mit der 

Bitte, die Sache an den Reichstag zu bringen.?) 

In dem darauf erfolgenden Kommiſſionsdekret vom 8. Februar 

1733 ſchob der Kaiſer die Schuld der Nachläffigkeit der Kreis— 
direftoren zu, die oft mit Ichlechtem Beiſpiel vorangegangen jeien. 

Wie ſchon jo häufig, fam man in Wien wieder auf dag antiquierte 
Edift von 1676 zurüd und verlangte ein NReichsgutachten über 
Hebung der Münzgebrechen. 

Die Ausführung des faijerlichen Dekrets wurde durch den 

Ausbruch des polnischen Erbfolgefrieges verhindert, erjt 1736 fchritt 
man am Reichstage dazu. Wie aber jtellte fi) die preußifche 
Regierung zu diefen neuen Plänen eines Reichsfußes? 

Während Friedrich Wilhelm die Arbeit feiner Münzjtätten 

ganz allein beftimmte, findet man in den Alten faum eine Spur 

davon, daß er fih um das Münzweſen im Reiche kümmerte, weil 

1) Die Karolinen wurden nahgemünzt von Pfalz, Heflen- Darmitadt, 

Württemberg, Hohenzollern, Ansbach, Baden-Durlach, Montfort, Fulda und 

Waldechk. 

2) Die Münzen der Freiherrn v. Ehrenfels, Numism. Zeitung XV, ©. 198 

bis 207. Sie hatten Marft- und Münzrecht 1612 erhalten. 

3, Hirſch VI, Nr. 35 mit Beil. 1 u. 2. — full, a. a. O. ©. 71. 
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das Generaldireftorium und das Sabinetsminifterium die Sachen 
nie für reif genug hielten, um einer königlichen Enticheidung zu 
bedürfen. Da nun die ganzen Reichstagsverhandlungen, jowie auch 
die Preußens mit Kurſachſen, Hannover und dem Kaifer ohne irgend 

ein Rejultat blieben, jo fünnten wir fie vielleicht ganz übergehen. 
Die Münzverwaltungen aller diefer Länder gingen ja ſchon lange ihre 
eigenen Wege, wenn fie auch in dem Leipziger Fuß in etwas ein 
gemeinjames Bindeglied hatten. Darum aber müfjen wir doch 
einen Blick auf dieje Verhandlungen werfen, weil wir jo nur er- 

fennen können, woran es lag, daß man nicht zu einem gemeinjamen 
Münzfuß fam und daß die einzelnen Staaten nicht anders fonnten, 
als ſich jelbjt helfen. !) 

Die preußiichen Minifter wußten nicht recht, wie der Kaifer 
fi) die Ausführung des Edifts von (1676) 1680 dachte, fie be- 
fahlen dem Gejandten in Negensburg, Dandelmann, fi) unter der 
Hand nad) der Meinung der andern zu erkundigen, denn der Kaifer 
wolle die Brandenburgs hören.) Es gewährt einen fomifchen Ein- 
drud, wie einer immer den andern aushorcht. Man befragte auch 
die faijerlichen, die Wolfenbütteler Räte und durch Pollmann, den 
Gefandten beim niederrheinifchen Kreije, die dortigen Diplomaten. 

Natürlich) befam man fo gut wie feine Antwort: der fterreicher 
fonnte oder wollte nur jagen, daß der Kaijer die Reichsgeſetze zur 
Ausführung zu bringen beabjichtigte, und Dandelmann meldete, 

Kurjachien Hoffe, man werde den Leipziger Fuß durchbringen.?) 

Man jah in Berlin wohl ein, wo die Schwierigkeit lag. Daß 
der Fuß von 1680, alfo der Zinnaſche oder gar der alte 9-Taler— 
fuß wieder einzuführen fei, mußte man für eine reine Unmöglichkeit 

halten, da jchon 1687 im oberſächſiſchen Kreife nach 12-Talerfuß 
gemünzt und jeitdem das Silber auf über 12 Rtlr. gejtiegen war. 
Alſo auch nicht einmal den Leipziger Fuß konnte man beibehalten. 
Mir müfjen dabei wieder daran erinnern, daß eine lokale befjere 
Münzung deshalb ein Unding war, weil ihr Produft jofort in den 
Tiegeln der fchlechter miünzenden Nachbarn verſchwunden märe.*) 

) Das Folgende nah R XI, 167. 

2, Kaijerl. Reifr. an Brandenburg vom 4. Februar 1733. 

3) Nr. 114. 

4) Nr. 112. 
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Nur bei ftrenger Kontrolle über den neuen Reichsfuß wäre für 
deſſen Erhaltung Ausficht vorhanden gewefen, aber wer hätte damals 
gegen einen Kreisdireftor die Erefutive übernommen? 

Am Reichstage drehte fi) nunmehr alles um Annahme des 
Leipziger Fußes, den Preußen, Kurfachlen und Braunfchweig 

afzeptiert Hatten und nach dem der fränfiiche Kreis damals gerade 
die geringhaltigen Münzen bewertete. Der furfächfifche Gefandte 
riet, zuerjt müffe man auf ein Surrogatum bedacht fein.!) Aber 
wer ſollte dieſes ftellen? Das Generaldireftorium meinte, man 

fünne Niemandem zumuten, die zu bverrufenden Sorten der fchlecht 
münzenden Stände zu erfegen, das müßten diefe felbft tun. Jeden— 
fall& wäre eine Münzung von Kurant nach 12-Talerfuß unmöglich, 
denn aus Spanien befäme man jeßt wegen des Krieges fein Silber 
und anderswoher auch nur wenig. 

Im Unfang des Jahres 1734 wurde dann von fächfifcher 
und preußifcher Seite bei Hannover und Braunfchweig eine Münz- 
fonferenz des ober» und niederſächſiſchen Kreiſes beantragt, beide 
antworteten aber ablehnend. Gegenfeitig verficherten fich dieſe 
Staaten, daß fie am Leipziger Fuß fefthalten, und mittelft Ab- 
mahnungsichreiben gegen die geringer Münzenden vorgehen wollten. 

Dieſes war Schon durch ein von der clevifchen Regierung am 
30. März 1734 erlaffenes Edikt für die weftlichen Lande gefchehen, 2) 

wo man ſich bejonders zu wehren Urfache hatte, aber man ver- 
ſprach fi) wenig Erfolg davon, weil es im dortigen Kreife zu ſchwer 
ausführbar ſei. Da es den Regierungen von Düffeldorf und Kur- 

föln auch gar nicht einfiel, die eigenen Sorten zu reduzieren, fo 
wurde von Berlin aus den cleviichen Behörden befohlen, in Köln 

zum befjern zu raten und zu melden, wie man wohl den pfälzifchen 

Kurfürjten bewegen könne, von dem Münzen der Kopfftüce (13 Stüber) 

abzulaffen; vor allem aber fei auf einen Kreisprobationstag zu 
dringen. ?) 

Bon einem ſolchen wollten aber weder Kurköln noch aud) der 
Pfälzer etwas wifjen,*) der dadurch feinen Müngoperationen ja 

ı Ar. 114. 

2, Geotti, 1192. 

3, Nr. 129. 

H Tit. XVII 3. 

Acta Borussica. Münzweſen 1. il 
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einen Hemmſchuh angelegt hätte. Vielmehr verbot er am 7. März 1736 
von den in Jülich-Berg gangbaren Münzen alle außer jeinen eigenen 
und den furfölnifchen, wodurd, wie der preußiiche Reſident in 

Düffeldorf, Geheimer Rat Clauberg am 27. März meldete, der 
, größte Geldmangel entjtehen würde; um dem zu entgehen, hielt 

man nun einfach einige durchgehende Warenzüge an, forderte von 
jedem Ballen !/, Louisd’or als Abgabe und vermünzte das vor= 
gefundene Gold und Silber, worüber fi die Generalftaaten be= 

jchwerten; die Waren jchlugen, um diejer Wegelagerei zu entgehen, 
den Umweg über Weftfalen ein.!) Bon einem Probationgtage war 

alfo dort gar feine Nede, vielmehr wurde das eigene Geld fort: 
während verfchlechtert: um 20°, geringer als die alten clevifchen 
Stüber fand die pfälziichen der kölniſche Wardein.?) 

Als davon Nachricht nach Berlin kam, überlegte man, ob da— 
gegen nicht beim Neichstage Einipruch zu erheben jei, und befahl 
der cleviichen Negierung, gegen jene Stüber ein Patent zu erlafjen. 

Als aber der oberrheinijche Kreis die pfälziichen und Darmſtädter 
Münzen devalvierte, rief Kurpfalz feine Gejandten von Frankfurt 
ab und beftimmte am 20. Nov. 1736, daß feine Untertanen an 
folche anderer Kreiſe, die Furpfälziiches Geld herabgejegt hätten, 
oder es tun wollten, nur in furpfälziichen, Darmftädter, kurköl— 
nischen und bayriſchen Münzen nach ihrem vollen Nennwert zahlen 
jollten. Das alles verbot ihm der Kaiſer am 17. Dezember 1736.°) 

Indeſſen mußte man doch wohl in Mannheim und Düfjeldorf 
endlich einfehen, daß man es mit Verjchlechterung der Münzen nicht 
weiter treiben dürfe, wolle man nicht überall in völligen Mißkredit 

fommen. Daher reduzierte der Pfalzgraf im Verein mit Kurföln bis 
zum Mai 1737 die beiderjeitigen Karolinen mit ihren Zeilen von 
10, 5 ımd 2!/, auf 9 Fl. 20, 4 Fl. 40 und 2 Fl. 20 Kr., bie 
Darmjtädter Karolinen auf 9/, Fl, die eigenen und kurkölner 

) Nr. 131. 
2, Eine Hauptrolle ſpielte dabei ein gewiſſer Heuß, dem man vorwarf, 

beim Anhalten der Geldiendungen für jchweizer Kaufleute an 4000 Atlr. unter- 
ichlagen zu haben, der ſich aber bald darauf bei dem Mannheimer Hofjuden 

Michael Mey einzuführen wußte; dieje beiden dunfeln Ehrenmänner verabredeten 

dann eine Ausmünzung von 306000 Fl. in Stübern, wobei der Kurfürjt 9000, 
fie jelbjt aber an 40000 FI. gewonnen haben jollen. Hirih VI, Nr. 54. 

3, Hirſch, VI, S. 170f. 
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ganzen und halben Kopfftüde auf 12 und 6 Stüber, die Darm— 
jtädter Kopfftüde auf 9 Kr.!) 

Dem Könige von Preußen hatte er am 24. Januar gejchrieben, 
er habe die Stüber ſchlagen laffen, um das Land mit Scheidemünze 
zu verjehen, nun aber verfügt, daß wieder nach früherem Fuße ge— 
münzt würde, bejchloß fich jedoch zugleich zu rächen, ſuchte die 
Ichlechteften preußifchen Scheidemüngen, die cleviichen Gösger und 
märkiſchen Füchje oder halben Fettmänncher aus und verrief fie 
am 18. Februar.) Am NReichstage aber behauptete er, die Gösger 
jeien zu 30 Rtlr. 13 Albus 8%, Heller ausgebradt, alfo um 
TU /o0/, Schlechter als die zu 17 Rtlr. ausgemünzten Düfjeldorfer 
Stüber. 

Was waren das nun für Münzen? Die Füchfe waren ftädtijche 
fupferne 3-Pfennigjtüde von Hamm und Soeft,?) die Gösger hießen 

urjprünglich Gosler, d. 5. Goslarer (Scherfe); der Name wurde 
feit dem 16. Jahrhundert auf verfchiedene kleine weftfälifche Münzen 
übertragen, ‘) und fo bezeichnete man mit „clevifche Gösger“ Die 
unter Friedrich I. in Berlin, Magdeburg und Minden gemünzten 
uns wohlbefannten Sechspfennigjtüde oder rothen Sechjer, gewiß 
eine der jchlechteften umlaufenden Sorten. Waren nun die Düjfel- 

dorfer Stüber wirklich nach einem 17-Talerfuß gemünzt, jo waren 
fie freilich viel bejjer. Denn da die von 1700 bis 1711 geprägten 
Sechſer zu 27'/, Rtlr. ausgebradht waren,?) das Silber indefjen 
ale Schaum auf ihrer Oberfläche jaß und nun längft abgerieben 
war, mag man mit der Bewertung auf einen 30: Talerfuß nicht 
ganz Unrecht gehabt haben. In Berlin fonnte man nur jagen, 

N Scotti, Jülich-Eleve-Berg, Nr. 1392, 1396, 1397, 1398, 1400. 

2) GScotti, ebenda, Nr. 1394. 

8) Über die Füchie ſ. Zeitichr. f. Numismatif, Bd. 23, ©. 209-221. 

Hier handelt e3 jich bejonders um die Gösger. 

# Am 16. Jahrhundert rechnete man 1 Mariengroichen zu 12 Gosler, jeit 

1600 einen Reichötaler zu 36 Mariengroichen, 1 Mariengroihen zu 8 Pf. einen 

Pfennig zu 2 Gosler, aljo war der Gosler oder Heller ein halber Pfennig. Der 

Name Gosler, oder wie man im 17. Jahrhundert jagte „Böschen oder Gösſger“ 

wich dann dem Namen „Seller oder wurde auf ſchlechte Feine Münzen über- 

tragen. 2. Hölzermann, Lippeſche Geld- und Münzgeſchichte. rotes Münze 

ſtudien V. passim. 
8, S. ©. 116. 

11? 
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daß alle feit 1713 gemünzten Sorten befjer als die Düffeldorfer 
Stüber feien,!) und im Weften ein Mangel an ihnen jchon die 
Klagen der Mindenschen Kammer bervorgerufen Habe.) Damit 
endeten dieje Verhandlungen, nachdem Preußen feinen Willen in 
der Hauptjache durchgefeßt Hatte. 

Unterdefjen ſah man ein, daß auch durch das Neich die allge» 

meine Kalamität nicht bejeitigt werden konnte.) Als Sachen am 

28. Tebruar 1736 anfragte, ob man nicht beim SKaifer das 
Einjchreiten des Neichsfisfald gegen die den Münzedikten zumider 
handelnden Stände gemeinfam beantragen follte, konnte Preußen 

nur darauf Hinweifen, daß das Faiferliche Defret von 1733 diefe 

Sade am Reichstage nicht einmal zur Deliberation habe bringen 
fönnen.*) Als man darauf von Hannover erfuhr, daß jenes Dekret 
in furzem wieder eingebracht werden würde, erhielten die preußijchen 

Bevollmächtigten am Kaijerhofe Befehl, dahin zu wirfen, daß die 
Erefution gegen die jchleht miünzenden Stände dem Kaiſer, 
Kurſachſen, Hannover, Heſſen-Kaſſel und Brandenburg, jowie 
dem Reichsfisfal aufgetragen würde, denn wenn die Sache erſt an 
den Reichstag käme, dauere e8 zu lange; das Generaldireftorium 
meinte, faum „die Späte PVojterität” werde das Ende davon erleben. 

Aber die Gejandten erreichten nichts; der faiferliche Bizefanzler 
Graf v. Metſch gab zu bedenken, daß man doch gegen fo viele Fürften 
nicht mit Härte losbrechen könnte; mindeftens mit dem Kurfürftenfolleg 
wäre vorher zu beratjchlagen. Wir müfjen ung dabei der politijchen 

Lage bewußt bleiben. Der Kaifer hatte zwar 1732 feine pragmatijche 

1) Die &-Pfennigftüde von 1731 waren zu 15 Rtlr. 14 Gr. 10?/, Pf. aus- 

gebradht. 

2) Nr. 141. 
3) Mr. 134. 
) Gen.-Dir. an Kab.-Min. v. 3. April 1736. — Man Hatte auch Ur- 

face, über Kurſachſens Läſſigkeit zu Magen, das angezeigt hatte, die Erneftiner 

würden den Leipziger Fuß einführen, jich dann aber wenig darum zu fümmern 

ſchien, da gerade aus dem Gothaiſchen Batzen, Kopfftüde, bayrifche und andere 

ichlechte Sorten über Nordhaufen und Hohnjtein nad) Preußen eindrangen. Die 

freie Reichsſtadt Nordhaufen entichuldigte fih am 6. Mai 1734 damit, daß fie 

ſich nad denen richten müffe, mit welchen fie am meilten Handel treibe, doch 

wollte man preußiicherjeit3 das nicht gelten laſſen, da fie ja von ben am beften 

münzenden Ständen Hannover, Brandenburg und Kurſachſen umgeben jei; fie Tege 

fih wohl auf die Wechielei. 
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Santtion mit Hilfe Preußens zu einer Reichsſatzung erheben fönnen, doch 
nur unter dem Widerjpruch Sachſens, Bayerns und der Pfalz. Wenn 
er nun gegen die andern fleinen Fürften, und diefe waren es Doch 
bejonders, die die Ichlechten Münzen fabrizierten, vorging, fo hätte 
er es auch mit ihnen verdorben. Was half es da, daß feine Minifter 
wie Metich fich gegen den Unfug am württembergiichen Hofe, wo 
damals gerade der Jude Süß zum höchſten Anjehen gelangt, wie 
man jagte, Ministrissimus geworden war, auf das ummwilligfte 

äußerten.) Es war vor der Hand nichts zu machen, nur in 

Negensburg ließ man weiter treiben, bis der Kaiſer endlich ein 
neue? Kommijfionsdefret erließ. ?) 

Im Reich unternahmen es inzwilchen die einzelnen Stände ſich 
jelbft zu helfen und devalvierten gegenjeitig ihre Münzen, woraus 
fih an manden Stellen fürmlihe Münzfriege entwidelten. Jedoch 
ſah man nun auch bier ein, daß es fo micht weiter gehen dürfe, 
In Frankfurt a. M. war die durch die vielen Devalvationspatente 
veranlaßte Konfufion fo groß, daß die Kaufmannichaft nicht mehr 

wußte, womit bezahlen. Während die Dufaten nach den jpäteren 
Regensburger Brobierungen 4 Fl., die jpanifchen Piſtolen 7 Fl. 
6 Kr. 2 Pf. wert waren, fonnte man jeßt Dufaten faum für 4 Fl. 
38 Kr., Piftolen nur für 8 Fl. 4 Kr. befommen.?) 

Das erwähnte faiferlihe Kommijfionsdefret vom 29. September 

1736, lediglich eine Erneuerung des bejprochenen von 1733, war 
dieſes Mal durch die Anträge des Kurfürften von Mainz, des 
fränkischen Kreifes und der Stadt Frankfurt hervorgerufen worden.t) 

Sowohl die Verichlechterung der groben Sorten wie auch befonders 
die Überſchwemmung mit einer Unmaffe ſchlechter Scheidemünzen 
veranlaßten e8.°) 

1) Ber. der Gejandten Brand und Graeve. Wien, 25. Juli 1736. 
2) Negendburg, 29. September 1736. Hirſch VI, Nr. 43. 

3) Ber. Rollmanns, Regensburg, 3. Dezember 1736. 

9 Hirich VI, Nr. 43, 44. 

5) Im einen Begriff von der Heillojen Verwirrung im Süden zu geben, 

hier einige Notizen. Münzpatente des ſchwäbiſchen und fränfiichen Kreiſes vom 

24. Dftober und 9. November 1736 verboten die doppelten, einfachen und halben 

Karolinen von Baden, Hohenzollern, Waldeck, Montfort, festen alle andern auf 

9 51.20, 4 Fl. 40 und 2 Fl. 20 fer. herab (von 10, 5, 2!/,). Franzöſiſche und andere 

Goldjorten, wie Louisd'or, vierfache, doppelte, einfache und halbe Bijtolen ließ man 
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Im Dezember 1736 und Januar 1737 erließ der Kaifer noch 
eine ganze Reihe von Rejfripten an die Stände, welche jchlecht ge- 
münzt hatten, und ermahnte fie zu Befjerem, jo an Surpfalz, 
Ansbach, Baden-Durlah, Hohenzollern, Montfort, Württemberg, 

Hefien-Darmftadt, während diejenigen, welche die geringen Münzen 
devalviert Hatten, belobt und des kaiſerlichen Schutzes verfichert 
wurden, wie Bamberg, Würzburg, Augsburg, der oberrheinijche und 
fräntifche Kreis, Frankfurt und Konftanz. 

Befondere Verordnungen wurden wegen des bedeutendjten 
ſüddeutſchen Territoriums nötig. Wir haben erwähnt, wie Bayern 
fih von den allgemeinen Beitimmungen, die doc niemand befolgen 
fonnte, loszulöfen ſuchte. Die freie Neichsftadt Augsburg lag auf 

dem bayrifchen Ufer des Lech, eingezwängt zwilchen Württemberg 
und Bayern. Diefe beiden hatten aber jchon einige Jahre lang 
nach dem leichten bayrischen Fuß gemünzt. Da num Augsburg in 
feinem Handel mit diefen Sorten wenig ausrichten konnte, Die 
befieren aber allgemad in den bayrifchen und württembergijchen 

auf 30, 15, 7!/,, 3%, 51. fiehen, wie es früher beftimmt war. Ebenſo jollte vor- 

läufig der Dufaten 4 Fl. 10 r., der franzöfische Taler weiter 2 FI. gelten. Die 

halben Gulden (30 Kr. rheinifch) wurden auf 25 flr., die ganzen und halben 

Kopfitüde (20, 10 Fr.) auf 18 und 9 Ker, die furpfälziichen, württembergiichen, 

badiichen und Montforter 5» und 21/g-ftreuzerftüde auf 4 und 2 Kr. geſetzt. Bon 

ſtreuzern und Zweiern erlaubte man nur einige Sorten. (Hirſch VI, Nr. 46.) 

Bald wurde aber darauf hingemwiejen, wie hierdurd) die franzöfiichen Sorten 

bevorzugt würden. illnpartetiiche Betrachtungen. Regensburg 1738, Note 1.) Nach 

den Negeneburger Brobierungen war der Karolin im Leipziger Fuße wert 8 Fl. 
50 Kr. Beim Wert von 9 Fl. 20 Kr. war das Agio der guten Taler 51/,0/,, 

gegen Zouisblanc aber 62/,%/,. Alſo war der Louisblance um 17/,%, ſchlechter als 

der Karolin. Dennoch gab man für 100 Fl. in Louisblanc 1111/, Fl. in Karolinen. 

— ferner galt der Louisblanc 2 Fl., während die halben Gulden auf 25 fr. 

oder 5/2 1. gelegt waren, aljo 240 Stüd dieſer Münzen einen Nennwert von 

100 Fl. ausmadhten. Nicht gerade jo viel, aber 213 Stüd mußte man für 100 Fl. 

in Louisblane geben. Dennod waren die Louisblanc jchledhter als die Halb— 

gulden, denn bei Zugrundelegung des — Fußes blieben 100 Fl. 

in ganzen Zouisblane um. . . de : Fl. 10 fir. 23, Pf. 
pr halben " um. . ” 10 " gr " 

dagegen in den jchlechteften Halbgulden, ben 

bayrijchen nur um . . . 4,15, Mııran 

und den beiten, den württembergifchen und 

baireuthijchen jogar nur um . . ». »... 1, 21, dın 
an Feingehalt zurüd, 
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Tiegeln verfchwanden, jo tat die Stadt den fühnen Schritt und 
jegte im Verein mit Ulm, Konſtanz und anderen Städten die 

bayrifchen und württembergifchen Sorten ähnlich wie der fränfijche 
und jchwäbiiche Kreis herab.!) Darauf antwortete Bayern mit dem 
Berbot, Getreide und Holz nad Augsburg zu fahren; die Augs— 
burger follten e8 in Friedberg und Lechhaujen Holen und dort das 
bayrijche Geld im Nominalwert nehmen, alle Zahlungen aber nad 
ihrer Devalvierung verrichten. Ähnlich ging der württembergifche 
Minifter Süß Oppenheimer gegen Ulm vor. Diefes Berfahren 
nannte der Kaifer unerhört für einen Sreisdireftor und verbot es 
dem Kurfürften fehr fcharf.?) 

Nicht Höflicher antwortete Karl Albert.) Er macht die freilich 
zweifelhafte Bemerkung, wie ſchon der Kaifer 1676, es fei eine leere 
Einbildung, daß nach Verbefjerung der Münzen der Gold- und 
Silberpreis ſinke. Wenn vielmehr diefer fteige, müfje man billiger 
münzen; er habe es jeit 2 Jahren lieber faft ganz unterlafjen. Be— 
fomme der Kaijer die feine Mark für 18 Fl., jo koſte fie ihm 25 

oder 24. Gegen die Devalvierungen feiner Münze durch einige Stände 
der forrejpondierenden Kreife habe er fich wehren müfjen, deren Sorten 
verboten und jeine eigenen jo bewertet, daß die Goldmünzen den 

Dufaten, der für 4 Fl. 12 Sr. erhältlich jei, zum Regulativ nehmend 
den franzöfiichen und ſpaniſchen Dublonen zu 7 FI. 30 Kr. gleich: 
ftändig jeien, der Wert der Silberforten fi) aber dem der neueren 

Taler nähere.t) So hoffe er, jeine guten Münzen durch höhere 
Bewertung zurüczuziehen und im Lande zu behalten; ftänden fie 
mit den franzöfifchen und fpanifchen Sorten al pari, jo würden fie 

fi) verlieren und anderwärts mit Vorteil umgemünzt werden. Was 
Augsburg anlange, fo fei deſſen Benehmen unanjtändig, es hätte 

jeine Abficht ihm vorher anzeigen müfjen. 
Bon alledem wollte der Kaiſer aber nichts wiffen, Bayerns 

Münzen feien einmal fchlechter, als die Reichsmünzordnung von 1559 

!) Karolinen auf 9 Fl. 20 Kr., Halbgulden auf 24'/,, Groſchen auf 21/, r.; 

am 29. Dftober 1736. — ©. auch ©. 165, Note 5. 

2) Wien, 3. Dezember 1736. Hirſch VI, Nr. 50; Kull, ©. 71. 

3, München, 16. Januar 1737. Hirſch VI, Nr. 53. 
4 Am 2. Januar 1737 hatte er nämlich die Mard’or auf 9'/, Fl., die Gold» 

gulden auf 6 Fl. 20, die halben Gulden auf 27, die viertel auf 13/,, die Grojchen 

auf 2!/, Kr. geſetzt, aljo doc großenteil3 nachgegeben. Kull, ©. 72. 
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vorjchreibe, ein geradezu törichter Vorwurf, denn wer im 
Deutjchen Weiche kannte noch nicht die Unmöglichkeit des 9» Taler- 
fuße8? Das kaiſerliche NRejkript vom I. April 17371) fagte, es 
müfje gegen Bayern auf Erekution erfannt werden, was natürlich 
eine leere Drohung blieb. Bayern verichärfte vielmehr die Sperre 
gegen Augsburg, das fich ihm doc endlich unterwerfen mußte.?) 

Die nun folgenden Verhandlungen am Neichdtage find ge— 
nügend befannt, der Krieg von 1740 Tieß fie zu feinem Ende 
fommen.?) Man weiß, wie fich befonders das fürftliche Kollegium 

und an dejjen Spige Bamberg um Einführung eines Reichsmünz— 
fußes bemühte, wie man übereinfam, für die groben Sorten den 

Leipziger Fuß anzunehmen und diefer ſeit 1738 „der Leipziger 
nunmehrige Reichsfuß“ genannt wurde, wie die Generalwardeine der 
beiden fächfilchen, der beiden rheinischen und der drei Oberfreije in 
Regensburg jehr viele deutsche und fremde Münzen gegen dem zu 
2 Fl. angenommenen Taler und auf 4 FI. gelegten Dufaten be— 
bewerteten, wie man ſich aber über den Scheidemünzfuß, für den 
die beiden ſächſiſchen Wardeine den Torgauer vorfchlugen, nicht 
einigen fonnte. 

Bon vornherein waren einige Stände wie Bayern und Pfalz 
weder für den Leipziger noch den Torgauer Fuß gewefen, und es 
ift die Begründung Ddiefer abweichenden Meinung, wie fie von 
Bayern am 2. Januar 1738 in einem Screiben an Bamberg 
motiviert wurde, wohl das Beſte, was in jenen langathmigen Pro— 
tofollen und Berichten zu finden ift. Zunächſt wird gefragt, wie 
man denn die Abficht, einen feſten Silberpreis zu erreichen, aus— 
zuführen gedenfe. Würden die Bergwerfe befigenden Stände ſich 
ihn vorschreiben laſſen? Und werde Holland vielleicht aufhören, das 

deutiche Silber mit (oftindiichem oder ſpaniſch-amerikaniſchem) Golde 
aufzufaufen und nad Dftindien zu verfahren? Die Franzofen, 
Polen, Schweizer und Holländer vermöchten wegen des Gewinns 
ihrer Fabrifen und Münzftätten höhere Breife zu zahlen. Darum 

1) Hirſch VI, Nr. 55. 
2) Ber. Brands und Graeves, Wien, 6. November 1737. R XI, 167. 

3) Beſonders von Klogih S. 787Ff., genau aus Hirſch erzerpiert. Kurz 
und überjichtlich bei Buſſe II, ©. 22—27. 
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fönne fein Stand, der ohne Bergwerke jei, nach Leipziger Fuß 
münzen. 

Der oberſächſiſche Generalwardein Schomburg hatte verſichert, 
daß man in Dresden genug Silber für 17 Fl. 371 Kr. bekomme 
und daher den Torgauer Scheidemünzfuß befolgen fünne;!) der 
bayrifche Kurfürft behauptete dagegen, die ſächſiſchen Kreiſe münzten 

jeldft nicht danach, und die Wardeine der Oberkreife gaben an, 

daß man von dem 1700 ftipulierten bifligeren Fuße?) abzuweichen 
gar nicht in der Lage fei. 

Da man in Brandenburg aber nicht länger auf den Reichs— 
ſchluß warten konnte, weil die Schlechte Kreuzermünze, befonders in 
Thüringen überhand nahm, fo ſchlug man Sachſen und Hannover 
vor, fie nach dem Beiſpiele der Oberfreife zu devalvieren oder zu 
verrufen.?) Im Hannover war das fon gejchehen, es antwortete, 
da man genug Münzen nach Leipziger Fuß geſchlagen habe, jeien 
dieje fchlechten verjchwunden.*) 

In Berlin war man im Zweifel, ob man nun alle diefe Sorten, 

wie es in Preußen bis dahin gejchehen war,®) weiter verbieten oder 
wie in Hannover einige nur devalvieren follte; bei völligem Verbot 
würden die vorhandenen Münzen nach Leipziger Fuß faum für 

ı) Nämlich die 10 bis 6-Streuzerftüde nach 18 Fl. 338Kreuzerfuß 

a er „18 „4 2 
„mr „ „19 „30 a 

Hirſch VI, ©. 215, 258. 
3, Die 6-freuzerftüde nach 18 Fl. 45-Kreuzerfuß 

„S und Wi/sftreuzeritüde „ 19 „ — pi 

„ Kreuzer „ 20 „— = 

wozu noch ein Lohn von 45 Fr., 1 und 2 Fl. käme. Ber. der MWardeine vom 

9. Oft. 1737, Hirſch VI, ©. 255 ff. Auch in Brandenburg hielt man den Preis 

für zu niedrig angegeben, fonnte aber dennoch Silber ebenjo billig in Frankfurt 

a. d. D. befommen, wenn man mit Zweidritteln bezahlte, ſ. ©. 52. 

3, Mr. 138. 

* In Hannover waren gänzlich verrufen alle Mard’or und Starolinen von 

Bayern, Pfalz, Württemberg, Darmftadt, Ansbach, Durlach, Hohenzollern, Fulda, 

Montfort, alle Petermännden, Fledermäuſe, Batzen, Kopfftüde, heifiichen Kupfer- 

heller. Herabgeiegt hatte man die 40 tr. auf 8 Gr. 8 Pf., 30 fir. auf 6 Gr. 6 Pf, 

20 fr. auf 4 Gr. 4 Pf., 10 fir. auf 2 Gr. 2 Bf, 5 fir. auf 1 Gr. — Hannover 

an Preußen, 25 Jan. 1737. 

5) Das Berbot der Karolinen und Mard’or ſ. im folgenden Kapitel, Die 

fremde Scheidbemünge war ſeit jeher verboten. 
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ganz Niederjachjen Hinreichen; und wenn man auch die andern 
Stände zum 12-Talerfuß überredet hätte, jo würden fie ihn wegen 

des hohen Silberpreijes nur fchwer einhalten fünnen. Darin war 
man aber mit Hannover einig, daß, um etwas Neelles zu erreichen, 
beide ſächſiſchen Kreiſe gemeinſam vorgehen müßten.!) Kurfachjen 

zögerte jedoch mit der Antwort. 
Pollmann, dem preußiſchen Gelandten beim niederrheinijchen 

Kreije, wurde der Leipziger Rezeß mitgeteilt, in dem über die Fleinen 
Sorten nur beftimmt jei, daß man nicht zuviel davon jchlagen 
wollte. Vom Torgauer Rezeß wifje man aber zu wenig, er fei 

nicht zum Effekt gefommen und man jei an ihn gar nicht gebunden. 2) 
Man könne auch nicht einfehen, was die geplante Wardierung der 

Sceidemünzen am Reichstage bezwede; man müjje nur einen Fuß 
wählen, der den Vorteil verhindere und doch die Münzkoſten erſetze, 
die die meisten ſonſt nicht aufbringen fünnten. Darauf fomme es 

befonders an, daß niemand mehr ſchlage, als das Bedürfnis feines 

Landes erfordere; jeder müſſe die fremde Scheidemüngze bei ſich 
verbieten dürfen, denn da um mindejtens 16 bis 20°/, der Nominal- 

wert ihren Gehalt zur Münzkoſtendeckung zu überfteigen habe, könne 
fie niemand in den Staatsfajjen dulden.?) So ungefähr votierte 
Ipäter Magdeburg im Neichsfürftenrate.*) 

Für den Torgauer Fuß waren troß des Eintretens der beiden 
ſächſiſchen Generalwardeine doch nur Kurſachſen und Hannover. 

Die Berliner Münzbeamten hielten ihn für unausführbar. Für 
11?/, Rtlr. befomme man in den Marken kein Silber, fie hätten 

auf der legten Frankfurter Meffe mit großer Mühe nur 1300 Marf 
zujammengebracht und die Mark fein mit 12 Rtlr. bar in Franzgeld 
bezahlen müfjen.?) Und wenn der Preis auch auf 11%, Rtlr. 
fänfe, jo werde man wegen der in Berlin höheren Münzfoften nur 

wenig von den Eleinften, mehr nur von den größeren Sorten ohne 
Schaden münzen fünnen. Auch müßten dann zur Eriparung wieder 
die Tafchenwerfe®) hervorgeholt werden, durch die die Münzen 

| 1) Kab.-Min. an Gen.-Dir. 1. April 1737. 
2) Nr. 140 und Gen.-PDir. an Kab.-Min. 25. uni 1737. R XL, 167. 

3) Nr. 142. 

4) 18. Aug. 1738, Hirſch VI, ©. 315. 
5) Das waren aber bei Bezahlung mit Zweidritteln 11%, Atlr. (ſ. ©. 52). 

6, S. S. 15f. 
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etwas frumm würden und die auch deshalb abgejchafft feien, weil 
die Falſchmünzer damit geräufchlos gearbeitet hätten. Jetzt gehe 

das Silber dahin, woher man es früher erhielt, und woher nun 

Gold ins Land dringe, 3. DB. holländische Dufaten, die fo fchlecht 
geprägt, abgewogen und gerundet feien, daß man wegen des Be— 
Ichneidens nur fehr wenig vollwichtige zu jehen befäme.!) 

Diefem Gutachten jchloß fi das Generaldireftorium an. 

Wenn auch das Silber bei Bezahlung mit grober Münze billiger 
fei, jo betrüge das doch nicht über 2°/, oder 6 Gr. für die feine 
Mark, d. 5. den Kurs (Agio) der Zweidrittel gegen Franzgeld. 
Einen Zuſchuß zu Gunſten des Torgauer Fußes aber wage man 
nicht vom Könige zu verlangen.) Darum eben war Bollmann an- 
gewiejen worden, dem Leipziger Fuß vertreten, wegen des Torganer 
aber mit Kurſachſen überlegen, ob er ausführbar ſei, ebenjo mit 

diefem und Hannover, wie die beforgte Ausfuhr der groben Sorten, 
bejonders nad Dftindien, zu verhüten wäre.®) 

Man fragte fich auch, warum denn der am Neichstage gemachte 
Vorſchlag, die Fleinften Sorten in Kupfer auszumünzen,*) fo übel 
wäre; es geichehe doch in Holland, und der Herzog von Gelle habe 
es 1691 angefangen, aber wieder aufgegeben, weil niemand gefolgt 
jei.d) Wir Haben jchon früher geltend gemacht, daß die politifchen 

Berhältnifje Kupfermünze in Deutjchland verhältnismäßig Spät auf- 
fommen ließen. ®) 

Hannover aber trat Sehr lebhaft für den Torgauer Fuß ein. 

Seine Angaben jcheinen auf den erften Blick viel für fich zu haben, 

i) Berichte der Müngbeamten, Berlin, 15. und 30. Dez. 1737. 

2, Wenn die Berliner Goldfabrif damals! angab, dad Rohſilber foite ihr in 

Hamburg mit Rropifion, Courtage und Borto in Franzgeld 12 Atlr. 21 Gr. 3 Pi. 

oder nach Abzug von 1'/,0/, Agio in Zweidritteln 12 Rtlr. 17 Gr., jo möchte ich 

diejen gewiß in ihrem Intereſſe angegebenen hohen Preis doch bezweifelt. 

3, Gen.-Direlt. an Kab.-Minift., 8. Jan. und 13, fyebr. 1736, R XI, 167. 

*) Später (18. Auguft 1738) von Württemberg und Heſſen-Kaſſel wieder 

aufgenommen. Sirih VI, ©. 311, 317. 

5) Nr. 145. 

9 Btichr. F. Num. B. 23, ©. 8. Dauernd wurde Kupfermünze jeit dem 

16. Jahrhundert in Weitfalen, jeit 1723 in Heſſen-Kaſſel, jeit 1735 in Heſſen— 

Darmitadt gemünzt. Hoffmeijter a. a. O 
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bei näherem Zujehen erkennt man aber, daß fie der Wirklichkeit 
gegenüber nicht Stand hielten. Preußen und Hannover waren eben 
nicht diejelben: Preußen war in viele Stüde zerteilt und grenzte 
an eine Unmenge von Staaten, Hannover war ein abgerundetes 
Gebiet, hatte auf einer Seite die See und fonnte fich befler 

Ihügen. Preußen hatte feine Bergwerfe, Hannover fonnte unter 
Zuhilfenahme feines Harz-Silbers den Leipzig-Torgauer Fuß viel- 
leicht beobachten. 

Hannoverd Gründe waren mamentlich folgende: bei einem 
geringeren Sceidemünzfuße ziehe das fleine Geld das befjere 
grobe nad fich, denn wenn ein Münzfuß von 12 Rtlr. und ein 
jolcher von 14 oder 15 Rtlr. nebeneinander beftänden, müfje das 
eine Einwechlelung der nach dem befjeren Fuße geprägten Sorten 
veranlafjen, weil es 2 bis 3 Rtlr. auf die Mark Profit bringe. 

Sofort tritt man auch dem Einwande entgegen, daß die Scheide- 
münze ja nur für das eigene Land beitimmt jei, denn die Nachbarn 
müßten diefe doch als Warenzahlung annehmen, wenn man nicht 
den Handel unterbinden wolle, wie man das in der Nachbarſchaft 

Nordhaufens zu feinem Schaden erfahren habe. Daß es aber bei 

der Scheidemünze auf die Quantität und nicht die Qualität an- 
fomme, jah man bier noch nicht genugfam ein. 

Die Hannoveraner leugneten ferner, daß der gelteigerte Preis 
für das Silber den Leipzig-Torgauer Fuß unmöglih made: „Der 
Silberpreis ift dDannenhero gegen gemünztes Geld unveränderlich und 
noch in demjelben Preiſe, worin derielbe vor 100 und mehr Jahren 
gejtanden, aus der bereit3 erwähnten Urſache, weil Silber gegen 

Silber in die Handlung fommt und niemand eine Mark Silber 
gegen eine andere Marf von gleichmäßiger Güte weigern noch ſich 
entbrechen wird, das Silber gegen Geld etwas wohl feiler zu geben, 
weil man der Münze nicht entbehren, dieje im Handel und Wandel 
gebrauchen oder auch auf Zinſen austun kann, welches mit unge- 
prägtem Silber jo leicht micht angehet.")) Die Haupturjache 
dafür, daß das Silber teurer geworden war, jahen auch das preußische 

Generaldireftorium?) und die „Unparteiifchen Betrachtungen“ von 

ı Nr. 146 und Schreiben der Hannoverichen Geh. Näte vom 8. Mai 1738. 

2) Ar. 147. 
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1738 in dem Schledterwerden der Münzen;!) daß dieſe Urjache 
die weitaus bedeutendite war, haben wir jchon genugjam betont.?) 

Mit diefer Einficht fommen wir aber nicht aus, wir müfjen 
uns die damaligen Klagen in Deutfchland noch etwas genauer an— 
hören. Zunächſt erinnern wir daran, daß die Münzmeifter, deren 

Gutachten immer in erfter Reihe eingeholt wurde, allerdings ein großes 
Intereffe daran hatten, Die Teuerung ihres Hauptmateriald als mög- 
lihit Hoch Hinzuftellen. Sodann aber erwedte die zunehmende Aus- 
fuhr des Silbers nad) Dftindien die allgemeine Beforgnis. 

Diejes Hinüberftrömen des Silbers nad) Afien, veranlaßt durch 
die zunehmende Waaren- Ausfuhr aus jenen Ländern, befonders der 
Gewürze und des Tees, dejjen Konjumtion damals in Europa all: 

gemeiner zu werden anfing,®) wurde dadurch herbeigeführt, daß Die 

Aſiaten befanntlich bis auf unjere Tage Silber und nicht Gold begehren, 
fie wurde dadurch möglich, daß Silber in Deutichland gegen Gold 

zu niedrig tariert und deſſen Aufkauf mit Gold alfo vorteilhaft war. 

Hält man die damals häufigjte goldene Handeldmünze, den Louisd’or 

und das zur Ausfuhr bejonders begehrte Zweidritteljtüd gegenein- 

ander, fo befommt man das Verhältnis 1:16,031,* während es 
doh in der damaligen Welt 1:15 war,’) fo daß man alfo 

mit einer Öoldeinheit in Deutjchland viel mehr Silbereinheiten faufen 

1) Dabei wurde berechnet, dag man die feine Marf bezahlen müfje in: 

alten Reichstalern (9-Rtlr.Fuß), mit. . . . 17 1. 40 fr. 

Innsbrucker, Holländer und Bankotalern von 1665 { 9, „Kaler- 

BER ME: 3-2 en ee ar NE 

Dlmüger Talern mit. . -. : 2 2 18 5.2, 

Salzburger Taleın mit -. . . . » 2 22202... 18 u 9.83, 
Louisblane von 1662 mit . . . 2 2 18 „21,0, 
halben Louisblanc von 1662 mit. . . | ver ee Te 

Louisblane ——— 1738 probier) ie. ee: : ET. Re. GER 

halben do. . . . RuEEUEE HF u; EUER: VERSaes: 06 

2) S. ©. 4a. 
3) Nach Macpherson, history of the European Commerce with India 

(2ondon 1812) ©. 386 belief ſich 1710—59 der Erport der oftindischen Geſellſchaft 

nad Indien an Waren nur auf 9, an Bullion auf 27 Millionen Pfund Sterling. 

* 1 Mark fein Silber in Yweidritteln ift ausgemüngzt in 288 Ggr., 

l „Gold in Louisd’or (5 Ntlr.-Kurs) ift ausgemüngt in 

389 /,,, Stüd oder 4616,8 Ggr. Demnach Silber : Gold = 1: 16,0309. 

5), Soetbeer, Edelmetallproduftion XXIT. 
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fonnte als auf dem Weltmarkte. Wählt man die Hauptgoldmünze 
der Holländer, dem Dufaten, der zu 2 Rtlr. 18 Gr. furfierte, jo 

ergibt fich das Verhältnis 1:15,5705,1) doch muß man Hinzufügen, 
daß die holländischen Dufaten meift geringer als der hierbei an— 
genommene Reichsfuß waren. 

Bejonders in Leipzig fand die Sammlung der guten nord» 
deutfchen Silbermünzen ftatt und nahm immerfort zu. Daß dieje 

nach DOftindien gingen, dahinter fam man erjt nach und nach; zu— 
nächft erklärte man fich ihr Verſchwinden auf andere Weile. Die 

furiächfiiche Landesregierung gab 1714 an, daß der ungünftige 
Wechſelkurs Barfendungen in Geftalt von Zweidritteln nach Holland 
und Hamburg veranlafje.?) Ins Reich jege man zwar mehr Waren 

ab als man von dort einführe, dafür komme aber lauter jchlechtes 
Geld ein, was mit an dem großen Gewinn der Kaufleute liege, die 

es den Arbeitern, Bergleuten und Bauern für voll anrechneten. 
1720 klagte der kurſächſiſche Oberhofmarichall Frhr. v. Loewendal, 

die Zweidrittel gingen num jofort aus dem Gebirge über Hamburg 
nad) Dänemark, worauf am 17. März 1721 befohlen wurde, unter 

Beibehaltung des Leipziger Fußes diefen Sorten mehr Kupfer zuzu— 
jegen, damit fie in der Fremde erjt gejchieden werden müßten. ®) 
Und Hofrat Halter in Magdeburg meinte, das Silber jei jet auch 

1) 1 Mark fein Gold in Dufaten ift ausgemünzt in 679/,, Stüd oder, da 

einer 2 Atlr. 18 Gr. galt, in einem Nominal von 4484,304 Ggr., jo dab das 

Verhältnis 1:15,5705 ift. 

9, Bei ftarfer Einfuhr fremder Waren wurden zu deren Bezahlung viel 

fremde Wechſelbriefe nachgeiucht, die dadurch oft fo im Preije ftiegen, daß es vor- 

teilhafter war, die Bezahlung durch Barfendungen zu bewirfen. — „Denn weil 

Hamburg und Holland ein jehr Großes von Waren zur Bezahlung der in Brabant 

geitandenen Truppen und in die angeftellte avantageuje Lotterieen aus Leipzig 

und andern ober- und niederſächſiſchen Plägen zeither zu ziehen gehabt, und der 

Wechſel dahin jehr Hoch und auf 23 bis 24 und 25%), angeftiegen, unerachtet 
die Kurrentgelder in felbigen Orten faum um 13 bis 149%, beſſer dann hiefige 

HBweibrittel find, dieſe auch unires Behalts in Hamburg auf 13 Gr. valviert ftehen,” 

jo jei es vorteilhafter geweien, Bargeld dorthin zu jenden. Dresden 18. April 

1714. U. D., Lok. 9815 Münzweſen, injonderheit die häufige Einführung der 

brandenb. 6-Pfennigitüde betr. 1710— 1716. 

8) A. D. Lok. 1333, Münziahen, Reduktion zc., betr. Vol. I. — ©. auch 

C. J. P. Giraumann), Abdrud von einem Schreiben u.j.mw., 1749, 8 144. 
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in Holland fo teuer, daß die Zweidrittel dort ohne Schaden ein- 
gejchmolzen werden Fkönnten.!) Später gab der hannöverſche 
Geheimrat von Münchhaufen an, von der Leipziger Michaelismeffe 
1737 follten für 400000 Rtlr. Silber meift nad) Holland gegangen 
fein.?) Endlid) erwähnen wir noch einer Nachricht aus Hannover, 
derzufolge um 1740 wöchentlih an 20000 Atlr. brandenburgifcher, 
hannövericher und ſächſiſcher Gulden mit der Poſt nach Holland 
gingen, die in Utrecht zu Dukatons umgeprägt und dann nad) Oft- 
indien gejandt würden, wo ein Stüd 3 Gulden 16 Stüver gelte, 
während es in Holland nur zu 3 Gulden 5 Stüver anzubringen jei.?) 

Wir hörten, wie der Kurfürit von Bayern darüber Flagte, 

daß die Holländer das deutjche Silber mit Gold auffauften und 
nah Dftindien Ichafften,*) welche Kluge von da an immer häufiger 
auftritt, ich erinnere an die Schrift Graumans von 1749 und die 

fih daran fnüpfende Literatur.) Man kann fih nur wundern, 
daß das jo lange ging, und man fieht daran fo recht, wie fehr 
Deutſchland ein Land des Silbers war; man war in Mitteleuropa 
überhaupt erft im Begriff, fi) an das mächtiger werdende Gold zu 
gewöhnen, 

Aljo das Silber wurde im Vergleiche zum Golde jeltener, gegen 
diejes fträubte man ſich aber noch, wie wir gleich ſehen werden; 
man überbot fi) und trieb den Preis für das Silber in die Höhe. 
Da man jedoc) viel mehr Geld brauchte als früher und ein Zuſchuß 
aus andern Einkünften, der Verzicht auf den Schlagihag wie in 

England,®) meiſt noch ganz undenkbar war, jo blieb fein anderes 
Mittel, zu Geld zu gelangen, als aus den vorhandenen Münzen 
mehr zu machen, was man durch ftärferen Kupferzufag erreichte. 

Hannover und Sachſen hatten ihr Bergfilber, konnten alſo mehr 

1, Mr. 48. 

2, Präfident v. Ribbed an Minifter v. Viered, Wolfenbüttel, 11. Jan. 1738 

zit. XV], 6. 

3) Ver. des Agenten Langſchmid, Hannover, 17. April 1740, abgedrudt in 
Zeitichr. f. Num. 24. Bd., 1903, ©. 195-200. 

4 ©. ©. 168. 
5) Auch in -populären FFlugichriften wurde das behauptet. „Eilfertige Ge— 

danken die jebige Geld-Not betr. Anno 1727.” Sammelband der Kön. Biblioth. 

Berlin „Deutihe Münzangelegenheiten“, Nr. 12. 

6, Praun, S. 325, 337. 
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und verhältnismäßig bejieres Geld machen ala Preußen.) Das 
nahm aber auch fein Ende: das Abgehen Sadjjens vom Leipziger 
Münzfuße 1750 und Hannovers um 1780 beweift, daß ihre befjeren 
Münzen auf die Dauer nicht zu halten waren. 

Das preußiſche Generaldireftorium war demnad) für einen ge— 
ringeren Scheidemüngfuß und äußerte fich dahin,?) daß ein ſolcher 
von 13 Rtlr. 4 Gr. wohl allgemein pafjen und nicht Schaden würde. 
Denn die guten Zweidrittel zur Fabrifation der Scheidemünzen einzu- 
jchmelzen, bringe feinen Vorteil und eine übermäßige Münzung ebenfo- 
wenig, weil der geringe Profit anmulliert werde durch den Schaden, 
den die Obrigfeit während des Zurüdfließeng der Scheidemünzen habe. 
Diefe müſſe nur das Recht behalten, alle fremden Sceidemüngen 
zu verrufen, dann empfinde jeder den Schaden von zu ftarfer Aus- 
münzung am meiften am eigenen Leibe. Darauf, daß man Die 
Scheidemünze befier mache, käme es nicht an, vielmehr auf deren 

maßvolle Quantität. Dbgleich die dänische Scheidemünze nach ihrer 
Herabjegung etwas bejjer gewejen jei als die hamburgijche, habe fie 
doch darum in Hamburg ihren Kurs verloren, weil zu viel davon 
angefertigt worden fei. Die preußiiche Behörde wußte jegt, daß Die 

Nachfrage allein die Scheidemünze in ihrem Nominalwert erhält. 
Wenn man damals aud nod nicht die legte Konfequenz ge— 

zogen und die Scheidemünze aus reinem Kupfer gemacht Hat, fo 
erblifen wir in diefen Verhandlungen doc unzweifelhaft das Beſte, 
was damals über die Scheidemünze gejagt und gejchrieben worden 
ift, und bemerken mit Freuden den Fortjchritt, den man über das 

Weſen des Geldes in Preußen gemacht Hatte, die Aufmerkſamkeit 
und das Verftändnis, die Viereck mit feinen Näten diefer Materie 

widmeten. Vergeſſen wir aber auch nicht des Königs, der es doch 

in erfter Linie war, dem man das Maßhalten im Scheidemünz- 
ſchlage verdanfte. 

Den weiteren Verhandlungen über diejes Thema zu folgen, 
ift nicht nötig. Nachdem ein Neichsgutachten vom 10. September 

1) Die Wolfenbütteler Geheimen Räte an die hannöverichen, 2. Januar 1740: 

fie fönnten die Negensburger Beichlüffe nur ausführen, wenn die Hannoveraner 

ihnen „aus nachbarlicher Freundſchaft von dem dortigen Überfluß etwas Silber die 

Mark um 17 Fl. anhero überlaffen.“ U. Wf., Geh. Rats-⸗Regiſtr. 730. 

2, Mr. 148. Das Folgende nach R XI, 167. 
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1738!) den Scheidemünzfuß feſtgeſetzt Hatte, diefer aber nicht zur 
Annahme gelangen konnte, war man in Negensburg diefer Sache 
ebenjo müde wie in Berlin, wo das Generaldireftorium geftand, 

daß es nichts Neues zu jagen wife. Die Urſachen, warum es zu 
feinem Reichsmünzfuß fam, waren zuerſt die politiiche Zerriffenheit 
Deutjchlands und feine wirtfchaftlihe Abhängigkeit vom Auslande, 
jodann die Eigennüßigfeit mehrerer Fürften und Städte, endlich 
die Gleichgültigfeit des Kaijers, der nur auf Drängen der Oberfreije 
fi zu dem Dekret entjchloffen Hatte, aber, joweit es feine Länder 

anging, weiter feine eigenen Wege wandelte, was wir ihm jedoch 
nicht verdenfen wollen, Im ganzen ift wohl der Ausſpruch eines 
jpäteren Geldhiftorifers richtig: jeder wollte gern den Leipziger 
Fuß annehmen, „befonders wenn aud) Gaius, Titius und Sempronius 

eben dasjelbe tun wollten und bereit3 getan haben würden“. ?) 

Mit diefen Verhandlungen war aljo nichts erreicht: den Ein- 
fihtigen ward immer offenbarer, daß fich jeder jelbjt helfen mußte. 
Aber noch 10 Jahre und länger jollte es währen, bis der größte Staat 
Norddeutichlands und die beiden größeren des Südens fich offen 

zu einer territorialen Münzgejeggebung entichloffen. Während des 

Jahrzehnts, in das die legten großen Münzverhandlungen des ge= 
famten alten Reiches fielen, hatte ſich jedoch die Grundlage des 

Münzwejens ftarf verjchoben. Auf das Silber allein weiter zu 
bauen, ſchien manchem ſchon untunlid. 

i) Hirſch VI, Nr. 82. 

2) Buſſe, a. a. ©. II, 27. 

Acta Borussica. Münzweſen 1. 12 
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Der erfte Anfturm des Goldes in Preußen. 1726-—40. 

Die erjte Bedingung für die Wahl eines Hauptwährungsmetalls 
ift doc, immer die, daß genug davon im Verhältnis zu der Durch 
die Menge der Bevölkerung und den Berfehr bedingten Nachfrage 
nad Flingender Münze vorhanden if. Das Deutjchland Des 
17. Jahrhunderts war vor eine folhe Wahl kaum geftellt worden, 
weil es nicht Gold produzierte und von außen überhaupt nur wenig 

Geld einfam. Mit dem 18. Jahrhundert wurde das anders; eben 
hörten wir, wie das Silbergeld mit Gold aufgefauft und weggeführt 

wurde Es entjtand die Frage, ob Silber allein weiter das einzige 

Währungsmetall bleiben fonnte. Wie der preußifche Staat fich dazu 
ftellte, ift jegt zu unterjuchen. 

Die preußiichen Münzmeifter Hatten, wie wir fpäter ein» 
gehender zeigen werden, den freien Dufatenjchlag, d. h. fie durften 
ohne Ablieferung eines Echlagichages fo viel fie wollten davon nad) 
dem Neihsfuß münzen. Sehr wahrjcheinlich taten fie das aber 
nur in beſchränktem Umfange, denn die meiften umlaufenden Dufaten 

waren die schlechteren holländiſchen. Weit häufiger aber als dieſe 

Dufaten ftrömten jet die franzöſiſchen und ſpaniſchen Biftolen ein 

und zwar zunächlt in die Länder, die den goldreichen Staaten am 
nächften lagen und nicht vermochten, ein Geldfyftem zu ſchaffen und 

zu erhalten, in den deutichen Weften und Süden. 

Seit dem Jahre 1726 begann auch die preußifche Regierung 
das Gold ganz allmählich in ihr Geldiyftem aufzunehmen.!) Bis dahin 
fannte der Staat nur filbernes Geld: Steuern und andere Abgaben 
in Gold ubzutragen war durchweg verboten, die Berliner General- 
faffen wiefen es zurüd. In den weftlihen Landen mußte man 

1) D. Folgende nad) G. St.-A, Generalfafiendepart. Kaſſenſachen Gen. 4. 
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nun zuerft eine Ausnahme geftatten, indem am 4. Juni 1726 der 
Generaldomänenkaſſe befohlen wurde, von der clevifchen Landrentei 
auch vollwichtige Dufaten zu 2 Rtlr. 18 und Louisd’or zu 4 Rtlr. 
22 ©r. in Zahlung zu nehmen und fo wieder auszugeben. Der 
Nominalwert diefer Sorten war, wenn man biefen Ausdrud für 
ſolche Münzen mit ſchwankendem Kurfe gebrauchen darf, im deutjchen 
Handel auf 2 Atlr. 18 und 5 Atlr. gefegt; wie die Magdeburger 
Kaufleute aber im Auguft 1727 angaben, jo konnte der Lonisd’or 
feinem Gehalt entjprechend nur 4 Atlr. 22 Gr. gelten. 

Das Gold verdrängte damals aber auch jchon im Zentrum 
der Monardie das Silber; die Stände von Hinterpommern unb 
der Kurmarf klagten 1726, daß der Landmann für feine Produkte 
faft nur noch Gold löſe, und baten, e8 doch bei der Steuerzahlung 
ebenfo wie in Cleve gelten zu laffen, wurden aber vom General- 
direftorium abgewiefen: „gang und gebiges“ Geld hätten fie zu 
liefern. Als dann die furmärfiiche Kammer bat, wenigftens bie 

Dufaten anzunehmen, weil ſonſt Steuerrüdftände entjtehen würden, 
verfügte der König, daß die Dufaten zu 2 Rtlr. 17, die Louisb’or 
zu 4 Rtlr. 16 Gr. annehmbar feien, welche Taxe aber fo niedrig 

war, da fie einem Verbot gleichfam.!) Im der Folge liefen noch 
mande Bitten ein, diefe Münzen höher gelten zu laffen, fanden 
aber Feine Erhörung. Selbft die preußifchen Dufaten waren fein 
Steuergeld. 

Nah und nad) mußte die Zentralverwaltungsbehörbe jedoch 
etwas nachgeben, wenn fie auch immer weiter betonte, daß Gold— 
müngzen fein $urantgeld jeien, „ſondern als eine marchandise zu 
fonfiderieren, jo im Preiſe bald fteiget, bald fället, wie nämlich 
ſolches der Wechſelkurs mit fich bringet“. Der König war es zuerft, 

der einjah, daß man die bisherige Pofition aufgeben müſſe, denn 
er befahl im Frühjahr 1730, daß in beiden Generalfaffen wenigjtens 
immer 50000 Rtlr. in Gold fein follten und zwar jeien die Dufaten 

nur aus Cleve und zwar zu 2 Rtlr. 18, die Louisd’or aber aus 
allen Provinzen zu 4 Rtlr. 22 Gr. anzunehmen.?) Im Juli Hatte 
man diefe Summe ohne Mühe zufammen. Nun Tieß auch das 
Generaldireftorium etwas loder. Am 16. Auguft 1730 jchon wurde 

1) Nr. 79. 

) Nr. 9. 

12* 
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geftattet, Daß die Holzgelder im Amte Lohburg in Gold angenommeu 
würden und zwar die Louisd’or zu 4 Rtlr. 22, die Dufaten zn 
2 Rtlr. 174/, Gr., und als die Magdeburger Kammer vorftellte, 

daß die Leute ſelbſt mit Agio fein Franzgeld oder 6-Pfennigftüce 
mehr befommen fünnten, wurde am 6. Dftober und etwas jpäter 
auch für Halberftadt erlaubt, daß die Furagegelder in Gold zu der- 

jelben Tare anzunehmen und auszugeben feien. Am 29. März 1731 
gab man endlich auf dringenden Antrag der altmärfifchen Zandräte!) 
zu, da das Silber dort ganz felten und nur noch durch ſchlechte 

fremde Scheidemüngze vertreten fei, daß die Ktontributionszahlung in 
Gold nach demjelben Tarife wie in Magdeburg fo lange gejchehen 
dürfe, bis die neuen 6-Pfennigftüde fertig feien. 

So ftand es aljo damals: im Weften wurde das Gold an- 
ftandslos zu 4 Rtlr. 22 und 2 Rtlr. 18 Gr. angenommen, im 
Zentrum der Monarchie nur ftellenweife und mit großer Beichränfung. 

Denn da die Generalfaffen in Berlin nicht viel über 50000 Rilr. 

Beſtand in Gold Haben durften und diefer aus den Zuflüffen aus dem 

Weiten leicht bejchafft wurde, jo wiejen fie weiter alles Gold, was fie 

nicht wieder los werden fonnten, zurüd, und darum vermochten aud) 
die Provinzialfaffen meift nur das Goldgeld anzunehmen, das fie 
jofort wieder zu veraugsgaben die Ausficht Hatten, während fie für 

die Sendungen nach Berlin Silber bereit halten mußten. Dennod) 
lief fo viel Gold ein, daß Schon Ende September 1731 in beiden 

Generaltafjen 79041 Rtlr. davon vorhanden waren. 
Noch ein Schritt weiter mußte 1733 gemacht werden. Einige 

Pachtkontrakte im Halberjtädtiichen und Magdeburgijchen Hatte man 

zum Zeil in Gold abjchließen müſſen, und es wurbe deshalb ein 

Befehl an die General-Domänenfafje nötig, die Goldmünzen, wie in 
den Kontraften beftimmt, zu 4 Rtlr. 22 und 2 Rtlr. 17'/, Gr. 
anzunehmen. Der König hatte zwar bemerkt, daß dieſe Sorten im 
Reiche zu 5 Rtlr. und 2 Rtlr. 18 Gr. furjierten. Als man ihm 
jedoch vorftellte, daß, wenn diejer Kurs zum ftaatlichen würde, bald 
überhaupt fein Silbergeld zu befommen jein werde, unterzeichnete 
er, wie gewünjcht, den Befehl an die Kafje.?) 

Endlich beflagten fich die drei Salzftädte Halle, Staßfurt und 

Großſalze im April 1734 über den Mangel an Sceidemünze und 

I Mr. 9. 

2) Nr. 109 und 110. 
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die Überhandnahme der franzöfifchen und fpanifchen Biftolen.!) 

Aber nicht nur vor diejen, fondern bald noch mehr vor den bay. 
riſchen und pfälziichen mußte man fich zu fchügen fuchen. Am 
23. Januar 1736 erihien ein Edift, das dieſe Mard’or und 

Karolinen,?) die in Magdeburg und Mansfeld immer häufiger 
eindrangen, bei jchwerer Strafe verbot, und das am 28. März aud) 

für die Marfen erlaffen wurde. Die Goldfrage war damals für 
ganz Deutichland eine afute geworden. Am Regensburger Reichs» 
tage wurde durch Reichsgutachten vom 13. April 1737 für Die 
Balvation der Goldmünzen der 4 Gulden oder 4 nad Leipziger Fuß 
gemünzte Zweidrittel oder 2 Speziestaler geltende Reichsdukaten 
zum Maßſtab erwählt. Danad) hatten die Kreiswardeine die beften 
einfachen Zouisd’or, die von 1719—1722 mit IL geprägten, auf 

9 Fl. 32 Kr. 1?/, Pf. oder 4 Rtlr. 22 Gr. 9°/, Pf., die Schlechteften 
nur auf 7 51. 3 Kr. 31/, Pf, die Spanischen Piftoletten auf 7 FI. 
6 Kr. 2 Pf. Statt ihres Nennwertes von 10 Fl. bewertet.) Da 
dieje beiden Sorten in Norddeutichland die Hauptgoldmünzen waren, 
jo fürcdhtete man, daß, wenn man jener Reduktion nicht folgte, das 

Ausland, wo ihr Wert ein niedrigerer war, das Silber wegziehen 
würde. Daher fchlug Hannover im Mai 1738 vor, diefe fremden 
Sorten auf ihren Sachwert zu feßen, der ihnen verglichen mit den 

Zweidritteln nach Leipziger Fuß zufäme, und jo die Hauptfilbermünze 
zu retten. *) 

Der Minifter v. Biere erlangte im Juni 1738 vom Könige, ®) 
daß die Louisd’or und Biftoletten num auch im Handel und Wandel, 
befonders beim Kauf von Getreide nicht mehr 5 Rtlr., jondern nur 
4 Atlr. 22 Gr. gelten follten. Die kurmärkiſche Kammer aber hielt 
das für ſchädlich, da fie im Reiche, befonders in Oberdeutſchland, 

zu 5 Rtlr. und Höher furfierten und dieſer Kurs ein im Handel 
feſtſtehender fei, alſo eine einfeitige Veränderung nur jchaden würde. 

UM. XIX, 3, VI 

2) Die von Bayern, Pfalz, Württemberg, Darmitadt, Ansbach, Baden- 

Durlach, Hohenzollern, Fulda, Montfort. Es iſt Har, daß biefen Staaten ſolche 

Münzung nur tm Konner mit Müngverjchlechterung möglih war, Mylius VI, 

1, 5, Ar. 112. — ©. aud ©. 157—159. 

3) Hirih VI, Nr. 56, 57 und ©. 218 ff. 

4) Mr. 146. 

51 Das Folgende nad Tit. XLIV, 1. 
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Auch werde man ſolchen Zwangsfurs nur ſchwer erhalten können. 

Die Hauptgeldzirkulation gejchehe in Preußen nicht etwa durch den 
geringfügigen Berfehr und Binnenhandel, jondern vielmehr durch die 
ftaatlidje Steuererhebung und die ftaatlihen Ausgaben für Militär 
und Beamte, wovon zum großen Zeile auch Bürger und Bauern 
lebten; Hier aljo fei der Hebel anzufegen. Am bejten unterjage 
man die Annahme der PBiftolen den Staatsfafjen überhaupt, dann 
würden fie ebenfo verfchwinden wie früher die pfälzischen, bayriſchen, 
württembergifchen und ansbachiſchen Mar- und Karld’or. Eine 
Firierung des Kurfes aber fünne man nur im Berein mit dem 
übrigen Reiche oder wenigftens mit Kurſachſen und Hannover vor- 
nehmen. Es wäre aljo den Kafjen die Annahme ganz zu verbieten, 
der Kurs im innern Verkehr auf 4 Rtlr. 22 Gr. zu jegen, während 
er im Großhandel nad) auswärts und auf der Frankfurter Mefje 
weiter 5 Rtlr. betrüge. Der Kaffenfurs der Dufaten dagegen bleibe 
2 Rtlr. 18 Gr.!) 

Damit war der Minifter v. Boden im allgemeinen einver- 
ftanden; denn eine fpätere Reduktion des Dufaten nach Regens— 

burger Balvation von 2 Rtlr. 18 auf 2 Rtlr. 16 Gr. würde nur 
39/, Berluft bringen. Die Louisd’or fünne man im Verkehr gelten 
laffen, weil dabei gegen franzöfiiche Zweidrittel (Gulden) fein 
Schade jei, diefe alfo nicht vertrieben werden würden,?) wieder ein 
Beweis dafür, wie man das Silber feitzuhalten fuchte. 

Als man aber äm 2. Dftober die Vorjchläge der Kammer 
dem Könige unterbreitete, wies dieſer fie mit dem höchſt bemerfens- 

werten Satze ab, daß Gold doch immer befjer als 2-Gutegrojchenftüde 

1) Nr. 149. 
2) Dem Realgehalt nad) waren wert: 

100 Rtlr. in nach Boden nad) Neubauer 

brandenburgifchen Zweidritten . . 100 Rtlr. 100 Rtlr. 

Pr neuen Zwölften . 96 „ 22 ®r. 96 „ 22 Gr. 

franzöfiihen Taleın . . . . . . 944 — 94 „ 3„ 

” Gulden. . . 2... 2? „ 29. 92 „ 6 „ 

DEU DE: .: 4 Su) Bd „ — u 4 „ %„ 

DRoppellouisd’or . . » 2... . — „ — , BE: 4 „ 

Dukaten. ER SERR TEE . / , 97 — — * u 

Die Dukaten waren wie im Reichsſchluß zu 2%, Rtlr. angenommen, alſo 
4 
—8 = 97. — Gutachten Bodens vom 18. September 1738. 

‚4 
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ſei. Damit fagte er, die Hauptmünze Preußens fei fchlechter als 
das fremde Goldftüd. Hatte er damit recht? 

Es waren im Verhältnis zu den nad 12-Talerfuß ausges 

münzten Sorten 100 Rtlr. in neuen BZwölfteln zu einem Schmelz- 
wert von 96 NRtlr. 22 Gr., in Louisd’or zu 94 Atlr. 4 Gr. an- 

gegeben. Diefe Rechnung war ziemlich richtig.) Und wenn man 

den damaligen Marktpreis des Goldes und Silbers durcheinander 
ausdrückt, der noch nicht 1:15 machte, und dagegen den Miünzwert 
der Louisd'or gegen den der 2-Gutegroſchenſtücke 1: 15"/, hält, fo fieht 
man, daß legtere von der Behörde keineswegs zu hoc) tariert waren. ?) 

Wenn alfo auch joviel gewiß bleibt, daß das Gold damals 

zu hoch eingefchägt wurde, fo erfannte der Scharfblid des Königs 
doch die Zeichen der Zeit, er erfannte, daß dem Silber die big 
vor kurzem faft unumfchränfte Herrjchaft in Deutjchland vom Golde 
jtreitig gemacht wurde, und zwar von fremden Goldmünzen, weil es 
deutjche nur in ganz geringer Menge gab. Wir werden jehen, wie 

Friedrich Wilhelm jpäter jelbjt diefem Mangel abzuhelfen ſuchte. — 
Ließ man nun aber den franzöfiihen Goldmünzen außer bei 

den Kaſſen den Kurs von 5 Rtlr., jo jah man ſich doch bald 
veranlaßt, die fpanifchen ganz zu verbieten.?) Dieſe waren befonders 

auf der Frankfurter Meſſe die Haupthandelsmünzen geworden. Es 

1) 100 Rtlr. in 2 Gar. find 96 Rilr. 22 Gr., denn: 12 Atfr. in nach dem 
12-Talerfuß gemünzten AZweidritteln find 288 ®r.; nach dem preußiichen Fuß 

der 2 Ggr. (12,38 Ntlr.) find 12,38 Atlr. in 2 Ggr. 297,38 Gr. Eo war alſo 

eine feine Mark in beiden Sorten vermünzt, Demnad: ober 
288 — 

297,38 100 

x — 96 Rtlr. 21,58 Gr. — Der Louisd'or war aber wert 4 Rtlr. 17 Gr. (Hirſch VI, 

©. 219), alfo 100 Rtlr. in Louisd’or, zu 5 Atlr. Nennwert das Stüd, 20 4 Rtlr. 

17 Gr.— 94 Rtlr. 4 Gr. 

2) Nach den von Soetbeer auf Grund der Hamburger Kurszettel gemachten 

Bemerkungen (a. a. D. ©. 128 ff.) war dad Wertverhältnis von 1731—50 etwa 
1:15, im Jahre 1739 1:14,91 und 1740 1:14,94. Nun wurden gemünzt aus 

1 Mark fein Silber in 2-Gutegrofchenjtüden 297,38 Gr., aus 1 Marf fein Gold 

38% /,,, Stüd Louisd’or (Hirih VI, ©. 219). Den Louisd’or zu 5 Rtlr. gerechnet, 
erhält man die Marf Feingold ausgemünzt zu 5 >< 24 >< 38#%/,,, — 4616,8 Gr., 

jo daß ſich alſo das Gold zum Silber in beiden Sorten verhält (297,38: 4616,8) 

wie etwa 1:15!/, oder, wenn der Kurs der Louisd’or, wie vorgeichlagen, 

auf 4 Mtir. 22 Gr. erniedrigt wurde, wie etwa 1:15'/,. Demnad war ber 

Marktpreis des Goldes um etwas niedriger als befien Kurs in Preußen. 

3) Tit. XLIV. 2. 
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gab außer den einfachen Piſtolen halbe, dann doppelte — Dublonen 

oder Doppien — und vierfache — Quadrupel. Sie waren in Holland, 

befonders die Duadrupel, um 1 bis 2 Gr. geringer als Louisd'or 
geſchätzt, mit denen fie in gleichem Nennwert, die ganzen zu 5 Atlr., 
umliefen. Da nun auch die Regensburger Brobierungen einen viel 
geringeren Wert der ſpaniſchen Piſtolen Fonftatierten,!) jo fürchtete 
man, fie würden die Louisd’or und gutes Speziesgeld verdrängen. 
Dazu entitand das Gerücht, daß in Spanien eine Anzahl Faljdh- 
münzer gefänglich eingezogen fei. Preußen verbot fie deshalb außer 

zum Gebrauch auf der Frankfurter Meſſe durch Edift vom 12. Februar 
1739 binnen 2 Monaten. Wer jemanden, von dem er wußte, daß 

er fie gebrauchte, nicht anzeigte, jollte mit 10 Rtlr. Strafe belegt 
werden.?) 

Sehen wir, wie diejes Verbot in den verfchiedenen Landes- 
teilen aufgenommen wurde. Die Berliner Kaufmannſchaft zunächſt 
ftellte vor,?) daß man auf den Mefjen faſt nur mit dieſem Gelbe 
bezahlt würde und num nicht wiffen werde, wohin damit, und bat, 

es 3 Monate lang nur auf 4 Rtlr. 20 oder 21 Gr. zu reduzieren. 
Der Geheimrat Schöning glaubte aber, daß man jo bejchnittene 
und falſche Stüde nicht fernhalten werde, die vielmehr armen Leuten 
aufgebürdet würden und von ihnen dann mit großem Berluft an 
Zuden losgeichlagen werden müßten. Daher wies man das Geſuch ab, 
ſchob aber den Anfangstermin des Verbots bis auf den 1. Juli hinaus. 

Ebenfo wurde die Magdeburger Kanımer bejchieden, ala fie 
im Intereſſe der Magdeburger und halliſchen Kaufleute, die auf 

den Mefjen der Nachbarichaft wie in Braunfchweig nur mit Biftolen 

bezahlt würden, ebenfall® auf eine bloße Reduktion gedrungen 
batte.) Die Kammern Hatten indefjen eine Anfrage bei den Nach— 
barftaaten bezüglich eines gleichen Verbots beantragt. 

Im November liefen die Antworten aus Hannover, Wolfen» 
büttel und Dresden ein. Hannover hatte die ſpaniſchen Piftolen 

2) Quadrupel auf 28 Fl. 45 fer. 1140) 507 Pf. oder etwa 19 Rtlr. 4 Gr. — Pf. 

Dublonen...... AR a er I 

PBiftolen....... „ 7, 6, Ya nm nn dk. 17. 98. 

Halbe Piſtolen — 3 " 32 " 210) ggg " „ 2 r 8 n "Tr 

Hirſch VI, ©. 216f. 
) Mylius, Cont. ©. 239 ff. 
8) Mr. 152, 

4,5. Mai 1739. 
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am 25. Dftober 1739 gänzlich verboten, Wolfenbüttel fie am 

22. Auguft auf 4 Rtlr. 18 Gr. reduziert, den Meſſekurs aber ganz 
freigelafjen, außer daß niemandem dieſes Geld über deſſen Taxe 

aufgezwungen werden durfte. Im Dresden aber war man für die 
Regensburger Balvierung, die man wohl annehmen fünnte, da dieje 
Sorten ja in Frankfurt a. d. D. weiter gölten und in Magdeburg 
mit 4°/, Gewinn eingewechjelt würden. 

Das Generaldireftorium fand eine Aufhebung des Verbots 

zwar bedenklich, wollte indefjen die Regensburger Balvationen für 

die Frankfurter Mefjen einführen, wenn dasſelbe in Leipzig ge- 
ichähe.!) Die Magdeburger Kaufleute behaupteten aber, fie müßten 
das Spanische Gold?) und die Baben, welche Sorten fie allein 

als Zahlung in Leipzig befämen, zu Haufe, wo fie nun ganz 
verboten waren, vielmehr mit 3 bis 4°/, Verluſt einwechſeln; 

alfo feien im Gegenteil die Leipziger Kaufleute vom Wucher 
abzuhalten.) Gewiß waren die Leipziger Meſſen mit fpanifchem 
Solde überjchwenmt, Neujahr 1740 Hatte fi dort großer 
Lärm erhoben, als der Magiftrat aufgefordert hatte, diefe Sorten 
abzujchieben.t) Man Hatte dort gar feinen feften Preismaßftab 
mehr, eine Sorte wurde immer gegen die andere bewertet.d) Am 

beften ftimmte im Real- und Nennwert das Zweidrittelftüd, während 

der Nennwert der jpanifchen Piſtole von 5 Atlr. auf 4 Rtlr. 18 Gr., 
aljo um 5°/, gejunfen war.®) | 

Da in Sachſen aber von einer ftaatlihen Valvation nach ben 
Regensburger Probierungen feine Rede war, fo ließ man dieſes in 

1) Generaldireftorium an Kabinettsminifterium 30. Dez. 1739. 

2) Dasjelbe war in Kurſachſen jelbit für Steuerzahlungen im Nennwert 

erlaubt. ©. ©. 153, Note 1. 

3) Mr. 156. 
*) Bericht des Magdeburger Kammerdireftors Gellarius v. 20. Jan. 1740, 

Tit. XLIV, 2. 
5) Nach Bericht Gellarius’ vd. 24. Mai 1740 (R XI, 167) war der Kurs 

folgender: e8 gewinnen 

Gute Bmweidrittel gegen Louisblance . . . 11/, bis 12/,09,, 

Louisblane gegen Dulaten . . . . .. 11/9 

Louisblane gegen Louid'or . . ... 2 und 21/,0/,, 
Louisd’or gegen jpanifche Piftolen . . . 21/075, 
Batzen gegen ſpaniſche Biftolen . . . . 3/4 bie 19.. 

) Nr. 154. 
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Dresden vorftellen, worauf jedoch weiter nichts erfolgte. Man wollte 
dort, wie immer, alles tun, die Mefje nicht zu jchädigen, während 

Preußen in erjter Linie feine Landbevölferung im Auge Hatte. 
Wenn dieje die Piſtolen einnahm, fie aber nicht zur Abgabenent- 
richtung gebrauchen konnte, fo mußte fie fie eben mit vielem Verluſt 
bei Juden verfaufen. In Preußen blieben die jpanifchen Piftolen 
öftlich der Weſer verboten. 

Noch einen Blick werfen wir auf die weftlihen Lande. Am 
25. Februar 1739 Hatte die cleviihe Kammer gejchrieben, daß nur 
noch wenig Piſtolenmünze zirfuliere, da fie in der Nachbarjchaft 
nur 4 Rtlr. 21 Gr. gelte, man nehme fie alfo befjer weiter nad) 
ihrem Gehalt. Auch die geldernfhe Kommijfion bat, mit der 
Bublifation warten zu dürfen (10. April), weil von den neuen jeit 
Philipp V. gejchlagenen jpanifchen Gold- und Silbermünzen dort 
faft nicht8 erjchienen, die älteren aber beinahe jo gut wie Louisd’or 
und viel befier als die umlaufenden GSilberjorten jeien. Dennoch 

wurde das Edift auch dort publiziert. Indeſſen befahl man doch 
der cleviihen Kammer, über den Feingehalt zu berichten, worauf 
dieſe Behörde berechnete, daß der Wert der Piftole ihren Nennwert 
im Verhältnis zum Kurantgeld überfteige.!) 

Die geheimen Näte in Berlin waren über die zu treffenden 
Maßnahmen nicht ganz einig.) Wahrscheinlich ließ man e8 aber 
bei der Bublizierung des Edifts in Cleve bewenden, da es bei dem 
dortigen geringen Umlauf der Biftolen nicht jchaden fonnte. Die 
Rouisd’or behielten auch dort jedenfalls weiter den Kafjenfurs von 
4 Rtlr. 22 Gr.; einen Vorſchlag des Generaldireftoriums, ihn auf 

5 Rtlr. zu jegen, Hatte der König am 8. März 1739 abgejchlagen.®) 
Dagegen blieb der Wert der Dufaten in allen preußijchen 

Landen 2 Atlr. 18 Gr., aljo 2 Gr. höher, als in Regensburg be- 
ftimmt, wobei verfügt wurde, daß die vorrätigen und bis Ende 
März 1739 einlaufenden, die dem Gewicht nad) nur 2 Atlr. 17/, Gr. 
und weniger wert feien, den Generalfaffen, wohl zum Einjchmelzen, 
einzujenden feien.*) In vollwichtigen Dufaten durften nun auch die 
Akziſe- und Kontributionsgefälle unbejchränft gezahlt werden, in 

N Nr. 154. 
3, Ebenba. 
9) Tit. XVI, 30. 

*) Neifr. an alle Kammern vom 12. März 1739. 
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Louisd'or aber nur der dritte oder vierte Teil der jedesmal fälligen 

Summe.!) 
Erwägen wir nun einmal, ob wir nach dem bisher Gejagten 

ber Behauptung Grotes,?) 1730—1740 fei mit der Aufnahme der 

Louisd’or zu 5 Rtlr. in Norddeutichland die Goldwährung einge- 
führt worden, der Zähltaler des Rechnungsſyſtems Habe feitdem 
nicht mehr in idealen ?/, des Neichstalers, fondern in idealen !/, 
bes Piſtole bejtanden, zuftimmen können. Gewiß ift, daß allgemein 

über Zunahme des Goldes und Abnahme des Silbers geflagt 
wurde,®) gewiß ift, daß, wie man fagte, die Meſſen mit Gold über: 
ſchwemmt waren. Daß deshalb aber um 1740 die Goldwährung 
herrichte, Fönnen wir doch nicht behaupten. Weder war fie von den 
Regierungen fanktioniert, die preußiiche erlaubte ja nur einen Kleinen 
Zeil der Steuern in Piſtolen zu zahlen, noch fann man jagen, daß 
Gold das alleinige Geld der Kaufleute geworden wäre. Wenn es 
auch gegen früher, als die Gefchäfte der Leipziger Meſſen faft ganz 

mit Silber realifiert wurden, jehr in Aufnahme gefommen war und 
die Kaufleute es wegen jeiner Bequemlichkeit dem Silber vielleicht Schon 
vorzogen, jo war Ddiejes, wie ung die Kurszettel zeigen, aus dem 
Großhandel in Deutjchland um 1740 doc, keineswegs vertrieben. 
Die Piſtolen galten ja auch gar nicht überall 5 Rtlr. Vollends 
an jene Forderung der Goldwährung, daß alle Silbermünzen 
Sceidegeld wären, dachte damals noch fein Menſch. Wir dürfen 

doch auch nicht vergefien, dak Gold damals etwas Neues war; 
die Klagen über den Goldüberfluß verftummten jpäter, ald man erft 

Vertrauen zu diefem Metall gefaßt hatte. 

Wir werden aljo jagen müfjen, daß Preußen 1730-1740 
nicht zur Goldwährung kam, jondern von der Silber- zur Barallel- 
währung überging. Im übrigen werden wir diefe Währungsfrage 
im zweiten Bande eingehender behandeln. 

1) Reſtr. an die pommerihe Kammer. Berlin, 7. Juli 1740. U. ©.. 

Tit. VI, Bolizei, Münzmweien Nr. 16b. 
2) 9. Grote, Osnabrückſche Geld- und Münzgeih. ©. 187. 

3, Wir erinnern bier auch an einen Ausſpruch Köhlers: „Da wir aber 

leider in einer folchen wunderlichen goldenen und doch geldflammen Zeit leben, 

in welcher dad Gold mehr im Schwunge geht ala das Silber... .“ Köhler, 

Münzbeluftigungen XVI, 51. Februar 1744. 
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Münzprägung unter 

König Sriedrich Wilhelm L 
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Durch die NMeformen, die man im Geldwejen und in ber 

Miünzverwaltung unternommen Hat, it es nicht immer gelungen, 
den vorwaltenden Mißftänden abzuhelfen; fehr oft täufchte man ſich 

in der Wahl der Mittel, oft gelang es nur, auf kürzere oder längere 
Zeit das herrjchende Syſtem zu erhalten, bi8 man fich endlich ge- 

nötigt ſah, durch eine Radikalkur das immer weiter um fich frefjende 
Übel auszurotten. So hat man die in Frankreich 1690 beginnende 
Münzverwirrung, eine Folge der erhöhten Staatsausgaben, zuerit 
mit Mitteln zu heben verfucht, die fie nur vergrößerten, bi8 man 

fih endlich dur) den drohenden Staatsbanfrott gezwungen ſah, von 
den NReformationen und Laws Syftem abzulafjen und 1726 zu den 
alten bewährten Grundjägen zurüdzufehren, wodurd dann freilich 
zwar die monetären, nicht aber die finanziellen Übelftände befeitigt 

wurden. 

In Deutfchland gingen die Wirrfale des Münzweſens immer 
auf feine politijche Zerrifjenheit zurüd; erft als dieje befeitigt wurde, 

als man im 19. Jahrhundert Zoll- und Münzvereine ſchloß, gelang 
e3 allmählich, die Scheidemünzfalamität zu befeitigen und das fremde 
Geld dem Lande fernzuhalten. Doc ift e8 Preußen ſchon früher 
gelungen, ein nationales Geldſyſtem durchzuführen und aufrecht zu 

erhalten, freilich auch Hier erft nad) mannigfachen mißglüdten Ver— 
ſuchen. Die Vereinbarungen zu Zinna 1667 und zu Leipzig 1690 
fonnten eben deshalb in erfter Linie nur furze Zeit Beitand haben, 
weil die danach gemünzten Sorten von den andern Territorien in 
Kleingeld umgeprägt wurden und die Silberpreife dadurch jo ftiegen, 

daß der Münzfuß nicht beibehalten werden konnte. Die jpätere 

Graumanſche Reform teilte nicht dasſelbe Schiejal, weil der Staat 
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größer und mächtiger geworden und deshalb der Münzfuß, billiger 
als der der meijten andern Länder, leichter zu erhalten war. 

Wir werden num zu zeigen haben, wie fich der preußijche 

Staat bis dahin zu Helfen juchte, welche Mittel ergriffen wurden, 
dem Volke das nötige Geld zu verichaffen, indem wir uns bewußt 
bleiben, daß der Leipziger Fuß kaum noch zu befolgen war, daß 
das Unterlafjen der Prägung von Bollgeld aber ein Eindringen 
fremder Münze unvermeidlich macht. Wir werden die große preußische 
Münzkrifis, die ein viertel Jahrhundert währte, zu jchildern Haben. 
Ihren zeitgenöffischen Ausdrud findet fie in den Klagen über die 
hohen Silberpreije, den Silbermangel, um den fich die meiften Ver— 
bandlungen drehen. 

Diefe Kriſis bejchränfte fich Feineswegs auf das preußifche 
Münzwefen, ift es doch auch kaum denkbar, daß allein die preußijchen 

Münzftätten unter dem Silbermangel zu leiden gehabt und zum 
Teil dadurch zum Stillftand gebracht fein jollten. Über die Prä- 
gungen der deutihen Staaten haben wir ja leider nur ganz un— 
vollkommene Nachrichten, aber fo viel jcheint doch gewiß, daß überall 
das Münzgefchäft in dieſer Zeit auf Schwierigkeiten ftieß. Won 

Bayern hörten wir ſchon, daß es erjt durch Ergreifung eines billigeren 
Münzfupes in die Lage fam, ausgiebiger zu prägen, was ſich aber 
auch mehr auf das Gold als das Silber bezogen zu haben jcheint.!) 
Viele andere Territorien behalfen fich mit der Prägung von Sceide- 
münzen; die, welche auch grobes Geld herzuftellen fich für verpflichtet 
hielten, mußten das wegen der hohen Silberpreijfe doch bald wieder 
aufgeben. 

So wurde aus diefem Grunde in Steiermarf und Salzburg 
in der eriten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Münzproduftion jehr 
geringe,?) und in Dsnabrüd Hatte die fürftlihe Rentkammer bei 
einer Prägung für 312849 Rtlr. in den Jahren 1718—25 einen 
Schaden von 11817 Atlr. zu buchen.?) In Medlenburg-Schwerin- 
Güſtrow wurde 1713—52 faum, in Medlenburg-Strelig 1703—45 
gar nicht gemünzt.*) Nur kleine Scheidemünzen ftellten um biefelbe 

96. 187j. 
2) Tauber, ©. 216. ©. Zeller, Das Erzftift Salzburg, Münzrecht und 

Münzweſen, Salzburg 1883, ©. 26. 

9), Grote, Münzftudien VI, Leipzig 1865, ©. 186. 
4) Evers I, ©. 152, 166, 231, 232. 
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Beit die Grafen von Wertheim, die Städte Bremen und Frankfurt!) 
und wahrjcheinlich die meiften andern Reichsſtände Her.) Auch 
möchten wir noch auf die ſpaniſchen Niederlande Hinweifen, wo, 
nachdem im 17. Jahrhundert Millionen über Millionen der beiden 
Talerforten der Dufatons und Batafons hergeftellt worden waren, 
jeit etwa 1670 diefe Produktion immer geringer wurde, bis fie 
endlich im Anfange des 18. Zahrhunderts wegen Mangel an Material 
faft ganz aufhörte.°) 

Unzweifelhaft rührte der damalige Geldmangel zum Zeil 
daher, daß man ſich auch da jo ſchwer entjchliegen Fonnte, Gold 
aufzunehmen, wo man es brauchen fonnte, wie in Belgien, in 
England. Im den kleineren deutichen Ländern, die noch fange 
nicht kulturell und wirtjchaftlich jo weit waren, einen fo hohen 

Wertmeſſer zu bedürfen, war dagegen das umentbehrliche Silber 
dem Weltmarftpreis gegenüber zu ungünftig tariert und wurde des— 
halb mit Gold aufgekauft und ausgeführt. Mit diefem Golde faufte 

man teuer Silber und vermied den Verluft, indem man Tchlechtes 
Kleingeld prägte. So war der verderbliche Lauf der Dinge in 
Deutichland, wie ihn als einer der erſten Grauman erfannt und zu 
verhindern gejucht Hat. 

Borerjt aber müſſen wir zeigen, wie man in Preußen von 
Tall zu Fall lebte und fi) mit dem alten Münzfuß zu helfen fuchte, 
jo gut e3 ging, immer in der Hoffnung, daß das Reich endlich zu 
einem gemeinfamen Syſtem gelangen werde. 

1) F. W., Zur Münzgeichichte der Grafen von Wertheim, Hamburg 1888, 

©. 164. — AJungf, Die bremiihen Münzen, Bremen 1875, S. MW. — Joſeph 

und Fellner, Die Münzen von Frankfurt a. M., Frankfurt 189%, ©. 17. 

2) Kurſachſen und wohl aud Hannover machten wegen ihres Bergfilbers 

damals nod eine Ausnahme. Klotzſch, ©. 774— 786. 

8, 9. de Witte, Hist. mon. T. III, ©. 244— 265. 

Acta Borussica. Münzweſen 1. 13 
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Derjuche zur Bejchränfung des Edelmetallhandels. 

Wie Preußen allmählich zur Erkenntnis gejunder Grundjäße 
der Handelspolitif gefommen ift, dafür bietet die Geſchichte feiner 
bedeutenderen Handelszweige genugjame Beifpiele. Auf eins treffen 

auch wir, wenn wir einen Blick auf die Maßnahmen werfen, die 
Brandenburg wegen des Edelmetalldandels ergriff. 

Das Streben, Gold und Silber im Lande feitzuhalten, den 
Handel damit zu Gunften der Münze zu monopolifieren, war ſchon 
dem Mittelalter ganz geläufig; findet man doch in allen diejen 
Zeitraum behandelnden Münzgeſchichten der Beijpiele dafür über- 
genug.) Auch in Brandenburg bediente ſich die Münzpolitik diejer 
Mittel und behielt fie bis in die meuere Zeit bei. So verbot ein 
Münzedift vom 27. April 1556 den Auffauf, das Einfchmelzen und 

die Ausfuhr der Edelmetalle, was fehr oft wiederholt wurde.) Am 
29. Januar 1677 wurde gejagt, die freien Gold- und Silberpreife 
jeien fo gejtiegen, daß man an Gepräge mehr zahlen müſſe, als 
man an Metall empfange, infolgedeffen habe feit 20 Jahren in 
Deutjchland Feine reichägefegmäßige Münze mehr gejchlagen werden 
fönnen. Deshalb werde der freie Edelmetallhandel aufgehoben und 

den Münzftätten vorbehalten, von denen die Gold: und Silber- 
arbeiter ihren Bedarf für billigen Preis zu erfaufen hätten. Den 
Goldpreis firierte man auf 68 Dufaten, den Silberpreis auf 9 Rtir. 
für die feine Marf. 

1) ©. 3. B. Eheberg, a. a. D. ©. 138 ff.; Günter, a. a. D. ©. 62, und 

F. J. Grautoff, Hiftorische Schriften III, Lübel 1836, ©. 193, 206, 225, 231. 
2) Montag nad) Johannis (29. Juni) 1590, 5. Mai 1598, 10. Juli 1643, 

17. Februar 1651, 13. Juni 1667, 29. Januar 1677. Mylius IV, 1, 5, Nr. 7. 

13, 14, 30, 35, 49, 59. 
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Gerade die häufige Wiederholung dieſes Edikts!) beweift, wie 
wenig Erfolg e8 hatte; e8 lag doch im Weſen der Sache, daß jeder 

Gold- und Silberfchmied fein Material oft billiger im Handkaufe 
befam und natürlich auch nahm, und dann war die Verwaltung noch 
lange nicht intenfiv genug, hatte noch lange nicht wieder die Straff- 
heit erlangt, wie fie die mittelalterlihen Kommunen bejefjen Hatten, 
um jolche Verfügungen durhführen zu fünnen. Was hieß es über- 
haupt, den Münzpreis auf 9 Ntlr. feftjtellen? Die Münzen wurden, 

wie wir gezeigt haben, immer fchlechter, dadurch ftieg der nominelle 
Silberpreis, und auch die mit guten Sorten bezahlenden Minzftätten 
mußten bald für die feine Marf mehr und mehr geben, womit 
denn all jene Edikte illuforisch wurden.?) Denn nun konnten weder 

die Goldichmiede Silber für 9 Rtlr. von der Münzſtätte befommen, 
noch war zu verhindern, daß die Untertanen ihr Silber dem hau- 
fierenden Juden verkauften, der ihnen vielleicht einen halben Taler 
mehr gab als die Münze. 

Nichtsdeftoweniger blieb man bei diefem Syſtem; man mußte 

den Einfaufspreis für die Münzftätten bis 1695 auf 11 Rtlr. 

16 Gr. erhöhen; was Half das aber? Man ſpannte jo nur immer 
den Saul Hinter den Karren, die Silberpreife ftiegen, der Jude gab 

immer mehr, als die Regierung feftjegte, denn ihm wurde Das 

Silber im Auslande teurer bezahlt. 1695 Hagte man, daß in der 
Nachbarſchaft 11 Rtlr. 18 Gr. gegeben und der Leipziger Fuß nicht 
eingehalten werde, aljo wiederholte man die früheren Edifte mit 
dem Hinzufügen, daß die Goldjchmiede die nötigen Scheidearbeiten 

in der neuen Gold» und Silberjcheiderei zu Halle verrichten laſſen 
müßten, nicht außer Landes, damit Unterjchleife vermieden würden. ®) 

Dieje Anftalt ging wohl bald wieder ein, denn fchon 1697 wurde 
verfügt, daß das Scheiden in den Münzftätten vorzunehmen fei.?) 
Um 5. Dezember 1703 endlich wiederholte man diejes und ſetzte 
200 Atlr. Strafe auf die Ausfuhr; die arme Krätze und die Tefte, 
die in den Münzftätten nicht zu gut gemacht werden konnten, *) 
durften nur in der Hütte zu Neuftadt a. d. Dofje gejeigert werden.?) 

!, Wiylins ebenda, Nr. 70, 71, 72, 73, 76; vom 12. Juli 1683, 28. DOf- 

tober 1684, 14. Dezember 1687, 11. Februar 1689, 7. Auguft 1691. 

2, €. ©. 44. 
3, Mylius ebenda, Nr. 86, 90; 4. Januar 1695, 9. Oftober 1697, und Nr. 96. 

©. ©. 19. 13⸗ 
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Als man dann wieder einmal eine durchgehende Monopoli- 
fierung des Silberhandels für die Münze plante, bewies ein preu— 
ßiſcher Staatsmann deren Unmöglichkeit, indem er zum erjten Male 
den Bli von dem lokalen und territorialen Umfreife auf den Welt- 

markt lenkte: nachdem der Geheimrat Freiherr v. Bartholdi An- 
fang 1711 mit dem Geheimrat Krautt und den Bankiers Bachellé 

de Maillet und Maillette de Buis!) ein Gutachten entworfen Hatte, 

legte er diejesg am 10. Februar vor. 
Der erfte Punkt betraf die alte Mafregel, den Silberhandel 

auf die Münze zu beichränfen. Bartholdi meinte nun, der Mangel 
an Silber läge feineswegs an dem freien Handel damit, jondern 
nur daran, daß die Holländer während des Krieges das indijche 
— d. 5. das weftindifche — Silber jelber vermünzten und der 
Preis der genuefifchen Barren durch den Krieg jehr geſtiegen jei. 
Wenn man aber ein Monopol für die Münze einführe, jo werde 

der Preis noch mehr fteigen, denn die Händler würden dann ihre 
Transporte von Amfterdam ımd Hamburg, 3. B. nad) Stettin oder 
Danzig, durch außerhalb Preußens liegende Bureaus vermitteln. 
Der Grund, daß durch die Silberarbeiter der Münze viel Material 
entzogen werde, dürfte wohl zutreffen, aber man fünne diefe Manu— 

faktur nicht vernichten, folange fie im Auslande floriere, und ſo— 

dann fomme doch bei einer Ausfuhr von Silbergeräten der ganze 
Material und außerdem der Arbeit3- und Kunſtwert wieder ein. 

Was den zweiten Punkt, die Ausfuhr der. groben Sorten, 

betraf, jo unterfchied man nun endlich zwifchen der gewerbsmäßigen 

Ausfuhr, die immer mit Kipperei zujammenhing, und der einfachen 

Bezahlung fremder Waren. Bartholdi hat jehr recht, wenn er 
behauptete, daß befonders die ftarfe Scheidemünzprägung die Kauf: 
leute zwinge, alle groben Sorten für den auswärtigen Handel zu 
refervieren; in Zeipzig müßten Dreiviertel der Kaufſumme in Zweibdrittel- 
ftüden, der Reft dürfte in Zwölfteln gezahlt werden. Dieſe Art Aus- 
fuhr könne man aljo unmöglich verbieten, aber wie jollten dann bie 
Bollbeamten einen Unterjchied zwijchen erlaubter und unerlaubter 

!) Bartholdi nennt die „Herren Bachelle und Maillette“. Über dieje ſiehe 

©. 88, 89 und 122. Es gab in Berlin auch nod einen Louis le Bachellé (Acta 

Bor. Beh.-Org. I, ©. 266, Note 1). 
2, Tit. LXX, 3a. 
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Geldausfuhr mahen? Man denke nur an das ftarf wuchernbe 
Denunziantentum und wie diefer Unfug faſt alle bemittelten Kauf: 

leute aus Cleve vertrieben habe!!) Die Kaufleute könnten auch nicht 
immer in Wechlelu, fondern müßten ihre Zratten oft in bar be» 

zahlen. Was Half Frankreich fein Ausfuhrverbot der Louisblanc? 
Alle Lande am Rhein jeien voll davon und in Sadjfen ſei aud) 

Ihon eine große Menge. Auch käme das gute Geld doch wieder 
zurüd; wenn endlich Lüneburg und Sadjen ihre Zweidrittel ebenfalls 
nicht hinausließen, werde Brandenburg ſchlechte Seide dabei fpinnen. 
Bor allem aljo ſei der Handel frei zu erhalten. 

Etwas ganz anderes fei das Auskippen und gewerbsmäßige 
Ausschleppen guter Münze, was man nur fcharf beftrafen und nicht, 
wie neulich, verzeihen müfje.?) Durch redlichen Handel komme feine 
falſche Münze ins Land, denn, jo meinte Bartholdi allzu optimiftifch, 
den Kaufleuten liege zu viel an ihrem guten Zeumund. Bor allem 
aber müffe man, um das Übel der Falſch- und Hedenmüngzerei zu 
bejeitigen, den eigenen Schlag der Meinen Sorten nicht fo bald 
wieder anfangen und zur Verhütung des Unterjchleifs die Stempel 
einziehen. 

Diefer Rat wurde, wie wir jehen werden, wohl auf Betreiben 

des Kronprinzen ausgeführt, wie denn das Jahr 1711 einen Um- 
ſchwung in der brandenburgiihen Münzverwaltung bedeutet. Auch 
fam das geplante Edift gegen den freien Edelmetallhandel nicht zur 
Ausführung. Dennod Hat Friedrich Wilhelm I. es zugelafjen, ja 

befördert, daß ein Mann zeitweife den Silberhandel faft ganz an 
fih bradte. Dem Warenhandel aber hat er, joweit ed die Be- 
zahlung anging, feine Schranken auferlegt. 

Der König teilte die allgemeine Überzeugung, daß die herab- 
gefommene deutſche Induftrie ohne ftrenge Maßregeln vollends zu— 
grunde gehen müſſe, daher jene rigorofen Wollausfuhrverbote, 
daher der Ausschluß fremder Manufafturen. Ebenjo überſchätzte 
diefer Merfantilift den Wert des baren Geldes.?) Es ift hier nicht 

1) ©. ©. 87. 
2) Was gemeint ift, weiß ich nicht, es fam damals manches vor, worüber 

man jchriftliche Fixierung ſcheute. Bartholdi nennt einen gewiſſen Müller und 

Konjorten. Maillet hatte jelbft die Kipperei ja im großen betrieben, wovon 

Bartholdi aber nichts wußte. ©. ©. 88, 89. 
3) Ranfe, Preuß. Geih. II, ©. 164f. und Acta Bor., Behördenorgan. II, 

©. 12, Vormundihaftsordnung vom 18. Juli 1714: — „Da joll meine frau 
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der Ort, nachzuweiſen, daß es ohne eine ſolche Überſchätzung viel— 
leicht nie zu jener ſparſamen Verwaltung, zu jener Staatskraft, mit 
der Friedrich der Große die ſchleſiſchen Kriege beſtehen konnte, ge— 
kommen wäre. Für uns iſt der Grundſatz zu merken: der König 
wollte das Bargeld feſthalten und vermehren. Aus dieſem Grunde 

verſuchte er die gewerbsmäßige Edelmetalleinſchmelzung und -Ausfuhr 
zu verhindern und zwar mit ſeiner ganzen ungeſtümen Energie. 

Andere Umſtände ſcheinen freilich den erſten Anſtoß zum Vor— 

gehen in dieſer Richtung gegeben zu haben: zunächſt die ſehr ein— 
reißenden Silberdiebſtähle. Allein aus den königlichen Schlöſſern 
wurde Jahr für Jahr ein ſolcher Diebſtahl gemeldet.) Natürlich 
war eine Verfolgung der Täter jchwierig, wenn die Gegenftände 
erft von den Hehlern eingejchmolzen waren. Sodann fürchtete der 
König, daß durch die Juden und Goldfchiniede gutes Geld in die 
Tiegel geworfen würde. Seit dem Jahre 1714 juchte er daher 
das Schmelzen und Scheiden ganz auf die Münzftätten zu befchräufen. 

Der Vorftand der Berliner Gold- und Silbermanufaftur, Geheimrat 
Schindler, mußte jchwören, fein Gold außerhalb der Münze ein« 

ichmelzen zu wollen.) 

Als 1718 ähnliche Bejorgniffe ſich geltend machten, betraf 
es bejonder® den Juden, die nach früheren Edikten fein Edel- 

metall in ihren Häufern fchmelzen oder fcheiden durften. Da man 
jegt mit den großen Silberhändlern Veit und Fürfte wegen Liefe- 
rungen in Verbindung trat, wollten fie von diefem Verbot offiziell 

befreit jein, was der WBräfident des Generalfinanzdireftoriums 
v. Kameke aber nimmermehr zu gejtatten willens war.?) Dennod) 
war das Schmelzen der Juden allmählich zur Gewohnheit geworden, 
wenn es überhaupt je unterdrüdt worden ift. Als man drei be- 
deutende Berliner Goldjchmiede über ihre Meinung befragte, fagten 
zwei, man möge es mur laffen wie es jei, denn der Zwang, in der 
Münze zu Schmelzen, würde nur den Zwed erreichen, daß man 
Diebftähle entdecken könnte, während der Goldſchmied Lieberfühn 

achtung gehben, wen mein john mündig ift das er ein gank gemwölbe voll geldt 
findet.“ 

RS TT5, 6, 7. 

2) Protokoll vom 28. März 1714. Gen.Dep. I, 36. 

3) Protofol vom 18. Januar 1718. Ebenda. 
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angab, daß die Juden, führten fie viel Edelmetall ing Land, die er- 

betene Erlaubnis erhalten Fünnten, aber dann auch fein Silber im 
Lande auffaufen dürften. Münzmeiſter Sauerbrey war gegen einen 
Zwang, da er ſelbſt für genugjame Lieferung nicht ſorgen könne, 
damit vielmehr auf die Juden angewiejen jei. Veit und Fürſte 
erboten fich endlich, jeder jährlich mindeftens 1000 Mark Feinſilber 
und für 4000 bis 5000 Rtlr. Gold zu liefern, wenn fie die 
Konzejfion des Schmelzens und Scheidens erhielten, worin, wie Veit 
angab, ihr Hauptgewinn liege.!) Das Generalfinanzdireftorium ließ 
fi auf diefe Bedingung ein, aber Friedrih Wilhelms Anficht war 
eine ganz andere. 

Am 18. August 1718 erfchien ein eigenhändiger Befehl des 
Königs im Generalfinangdireftorium,?) zu veranftalten, daß in 
14 Tagen Juden, jowie Gold- und Silbermanufafturen zu Berlin 
nur noch in der Münze zu jchmelzen hätten; hier jei das Edelmetall 

zu ftempeln, jo daß jeder ungeftempelte Barren als gejtohlenes Gut 

eingezogen werden könnte. 200 Rtlr. jegte er aus, damit Die 
nötigen Schmelzanftalten eingerichtet würden. Nicht eine Minute 
länger al® 14 Tage wolle er damit warten, ohne Räſonieren, 
eito, cito fei es auszuführen und nicht ein Augenblick zu verfäumen. 

An demjelben Tage nod) verkündete die Behörde den könig— 
lihen Befehl der Gold- und Silbermanufaftur, den Jumelieren und 

Juden. Hofrat Halter verficherte, daß fein Geld für Schmelzöfen 
nötig jei, der König beftimmte einen Adler als Stempel für Die 
Barren.?) Damit war diefe Angelegenheit aber keineswegs beendet, 
vielmehr liefen jofort die Gegenvorftellungen ein. Zuerft freilich wollte 

der König davon nichts hören. Als Schindler geltend machte, daß 
er ein Arkanum Habe und nur er allein das Gießen beforgen fünne, 
weil andernfalls die Manufaktur über den Haufen gehen würde 
(23. Auguft), jo rief diejes entweder — oder nur den Zorn Friedrich 
Wilhelms hervor. Er verfügte, der Wardein müſſe das Mittel 
fennen lernen; ohne Entjchuldigung, ohne Räfonieren, ohne Gegen- 
vorftellung jei fein Befehl auszuführen, ohne Mitleid und ohne Er- 
barmen jei alles in der Münze zu fchmelzen; einer für alle, alle 

1) Brotofoll vom 9. März 1718. Ebenda, Nr. 37. 

2, Nr. 35. — Das Folgende nad Tit. XX, 20. 

3) Mylius IV, 1, 5, Nr. 100, 
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für einen fei ihm das Generalfinangdireftorium dafür verant- 
wortlid.!) 

Bald darauf fragte Schindler an, ob er denn wenigftens das 
in ber Münze verfchmolzene Material legieren dürfe, worauf das 
Generalfinanzdireftorium noch einmal ihn, die Goldſchmiede und 
Juden vernahm.?) Schindler machte zunächſt auf die größeren 
Koſten aufmerkjam, Die durch technifche Mängel in der Münze ent» 
ftehen wirden. Dieſen glaubte der König durch Neueinrichtungen 
und Anftellung eines geſchickten Affineurs abhelfen zu Fünnen. 

Die Juweliere traten den Klagen bei: unter den 70 ihrer 
Zunft ſchmölzen viele nur wenig auf einmal, ihr Verdienſt werde 
durch die Koften für Abgänge und Proben, jowie die Afzife verloren 
gehen. Der König wollte ihnen zwar die Kräße zukommen lafjen, 
aber von dem Schmelzen in ihren Werfftätten nichts wiſſen, weil 
fie dann geftohlenes Gut verarbeiten fönnten. Hofrat Halter, Münz- 
meifter Neubauer und das Generalfinanzdireftorium traten für bie 

Juweliere ein. Denn gejtohlene Sachen würden zum Schmelzen 
nie zur Münze, jondern immer außer Landes gejchafft werben. 
Jeder, der einen Diebjtahl bemerkte, würde fonft natürli immer 
zuerft in der Münze nachfragen. Wenn aber der König durch die 
Schmelzabgaben Gewinn zu haben glaube, jo werde diejer durch 
Bertreibung vieler Goldjchmiede und Verminderung der Konjumtions- 
afzife mehr wie aufgehoben. Sie könnten nur raten, alle8 im 
früheren Zuftande zu belafjen. 

Daraufhin befahl der König feinen Miniftern Creug und 
Katſch, noch einmal kurz ihre Meinung zu äußern. Diefe waren 
für Aufrechterhaltung des Föniglichen Befehls, doch mit einer Modi— 
fifation:?) da es dem Könige auf Verhinderung des Einfchmelzeng 
geftohlener Geräte und guter Geldforten anfomme, fo follte nur 
in der Münze gefchmolzen werden; die Juweliere durften diefe ge- 
jtempelten Barren dann zwar zu Haufe verarbeiten, aber fie mußten 
Ihwören, zum Nachguß, d. h. zur Veränderung des Gehalts, fein 
Bruchſilber oder Bagament, Sondern nur in der Münze gefchmolzenes 

Edelmetall zu verwenden. Da fie ſich aber zu ſolchem Eide nicht 

1) Nr. 36. 

2) Nr. 37. 

3, Gutachten v. 17. September 1718. Tit. XX, 20, 



Verſuche zur Beichräntung des Edelmetallhandels. 201 

verftehen wollten, wurde auf Gutachten der beiden Minifter verfügt, 
daß fie Gold und die Abgänge des Silbers in ihren Häufern, alles 
andere Silber in der Münze fchmelzen follten; von der Eidesleiftung 
wurden fie befreit (22. April 1719).°) 

Der König hatte nachgegeben, jpäter erlaubte er auch den 
Edelmetallverfauf an die Goldichmiede. Wie nad) 70 Jahren aber 
der Generalmüngdireftor angab, war das Schmelzverbot gegen die 
Juden immer aufs fchärffte eingehalten worden, ein jeder Hatte 

auf der Münze fein Schmelzlaboratorium.?) 
Den Handel mit fremdem Silber erklärte Friedrich Wilhelm 

für ganz frei, den mit inländifchem befchränfte er auf die Münze 
und Juweliere; natürlich blieb die gewerbsmäßige Ausfuhr verboten. ?) 
Damit war die Handelspolitit des Mittelalters überwunden, die 
Grundjäge Bartholdis waren zum größten Teile zur Verwirklichung 
gelangt. Die weiteren Maßnahmen hängen aber jo eng mit der 
Münzprägung zufammen, daß wir fie ohne deren Kenntnis nicht 

ſchildern können. 

i) Nr. 38 und Mylius IV, 1, 5, Nr. 101, 102, 24. September und 

1. Oftober 1718. Mulius VI, 2, 119, 22. April 1719. — Dem Münzrat Flottwell 

wurde am 13. Juni 1719 befohlen, alle 8 Tage zu melden, ob dad Schmelzen 

in der Münze der Intention des Königs gemäß gehandhabt würde. Protokolle 

des Gen-Fin-Dir. — Der König verzichtete auf die Schmelzabgaben der Gold- 

ichmiede. Nr. 38 und Ber. bed Gen.-Fin.-Dir. v. 28. Mai 1721. 

2), Generalmünzdireftor Gent an Minifter von Struenſee, 20. März 1790. 

3, 23. Februar 1724. Mylius IV, 1, 5, Nr. 106. 
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Die Kontrafte mit Lewin Deit, 1718 721. 

Durch die erhaltenen Münzen und mehrfache Verſicherungen 
Friedrich Wilhelms!) wifjen wir, daß die Prägung der Scheide- 

münze in Berlin und Magdeburg 1710 und 1711 eingeftellt worden 
ift, und fönnen vermuten, daß diefes dem wachfenden Einfluffe des 

Kronprinzen mit der Entfernung des unheilvollen Dreigrafenregiments 
zu verdunken ift. Friedrich Wilhelm verjprady dann gleich nad 

jeiner Thronbefteigung den kurmärkiſchen Ständen auf ihre Klagen 
über das Übermaß an Scheidemünze, ſolche während feiner ganzen 
Regierung nicht Schlagen laſſen zu wollen, wenn es nicht „die uns 
umgängliche Notwendigkeit erfordert“.) Die ferneren Maßnahmen, 

mit den DBegründern des Leipziger Münzfußes die Scheidemünz- 
falamität zu bejeitigen, blieben, wie wir zeigten,?) leider erfolglos. 

Wie vielen andern Beamten, fo traute der König auch feinen 
Münzmeiftern nicht vecht, er meinte, es müfje dieſen möglich fein, 

ohne Zufhuß zu miünzen, ja fogar einen Schlagihag zu zahlen. 
Wir erinnern uns, daß bis 1710 die Münzfoften in Berlin und 
Magdeburg durch den aus einer Münzung von 400 Mark Feinſilber 
in Sceidemünze gewonnenen Schlagſchatz beftritten wurden; als 
das aufhörte, zahlte man diefe Koften aus der General: Finanzkaffe. 

Seht ließ der König Flottwell, Halter und Sauerbrey jagen, fie 

müßten ohne Zuſchuß münzen.®) 
Diefes Verlangen auszuführen war aber unmöglich, und wie 

aus einer fpäteren Nechnung hervorging, bewilligte der König denn 
auch fernere Zufchüffe, immer aber doch zu wenig. Im Jahre 1714 

I) Acta Bor., Beh.-Org. I, ©. 3797. 
) S. ©. 180 ff. 
3) Protokoll einer Sitzung des Gen.Fin.Dir. v. 13. Dezember 1713. Gen.- 

Dep. Tit. J, Nr. 36. 
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zahlte Halter feinem Münzjuden Israel weniger als früher, und 
diefer verfchwor fi, dadurch um 300 Rtlr. geichädigt zu jein.!) 
Halter hatte ferner 1100 Rtlr. Vorſchuß berechnet, während man 

ihm vorhielt, daß er vielmehr 1200 Rtlr. Schlagſchatz zu geben ver- 
ſprochen hätte. Er verficherte Dagegen, 500 Rtlr. eingebüßt zu 
haben, und riet, lieber die Münzen ganz jtill ftehen zu laſſen, 
ihädigen wolle er niemand. Man betrachtete eben die Münze wie 
eine Fabrik; ſtand fie ftill, jo Hatte der FFabriktant, d. 5. der Münz— 

meifter, feinen Verdienſt; Halter erklärte fich aljo bereit, auf den Ver— 
dienft zu verzichten. Wenig anders äußerte fi) Sauerbrey. Der 
hatte jtatt 600 Rtlr. faum 300 Schlagſchatz gezahlt und fagte, 
da jo wenig an armen Silbern zu haben fei, könne er auch nur 
wenig Heine Sorten, aus deren Schlag allein Schlagjcha erzielt 
wurde, münzen. Da Sceidemüngze nicht hergeftellt wurde, konnten 
mit diejen Keinen Sorten nur Zwölftel gemeint fein. Beide Münz- 

meiſter weigerten fich, für die Zukunft ſich an die Zahlung eines 
beſtimmten Schlagfchages zu binden. Der König wurde deshalb 
gebeten, weiter Zuſchuß zu bewilligen, wenn er auf das Münzen 
nicht völlig verzichten wollte. Er gewährte ihn, indefjen nur auf 
furze Zeit.) Aber der Geldmangel wurde immer größer und eine 
Abhilfe dringend nötig.?) 

Als 1718 der Berliner Münzmeiſter ftarb, traten bedeutende 

Beränderungen in der Münzverwaltung ein. Man ließ Halter nad) 
Berlin fommen, um mit ihm die fünftige Münzung zu beraten.*) 

1, Desgleichen vom 27. November 1714. Ebenda. 

2, 1715—1718 betrugen die Gehälter der Münzbeamten in Berlin und 

Magdeburg jährlich 2477 Ntlr., wovon 1740 aus der General-finanzfafie zuge» 

Ichoflen wurden. Nr. 30. 

3, 1716 Hagte man in Berlin, daß faft alle Zweibdrittel im Schatze, feine 

mehr im Berfehre jeien, weshalb der Schatz nun auch Zwölftel nehme. Folglich 

nehme der Geldmangel mehr und mehr zu. Falſchmünzer juchten die Notlage 

auszunußgen; 1715 wurden 7 arretiert, die mit einer Walze Faiferliche, jächjiiche 

und brandenburgiiche Zmwölftel gemünzt hatten. Einer wurde zum Feuertode ver- 

urteilt, dann aber mit jeiner Frau zu Staupenſchlag und Landesverweiſung be- 

gnadigt. Friedländer, Berl. geichr. Zeitungen, ©. 363, 368, 464, 479, 48. — 

Wir machen hier auch auf einige intereffante Beftinnmungen über das Gepräge 

aufmerkſam. Nr. 31, 32. 

% Das Folgende aus Tit. XX, 5. 
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Der fchwanfte jedoch Hin und her, wußte feine Münzbeamten zu 
verjchaffen, wollte dann ſelbſt die Berliner Münze mit verfehen, 
dann wieder nicht, dann mur, wenn er auch das Berliner Münz- 

meiftergehalt erhielt, was der König abjchlug, worauf man endlich) 
Anfang 1719 auf jeinen Nat den Magdeburger Wardein Neubauer 
zum Münzmeifter und etwas Ipäter den Fiſcher, der für jenen 

Wardein in Magdeburg geworden war, zum Wardein in Berlin er- 
nannte. Halter aber Hat in Magdeburg 1718 zum legten Male 
gemünzt, die dortige Münze ruhte dann wegen Gilbermangels 
bis 1752. 

Der König verfügte am 13. Januar 1719 wiederum, daß die bis 

dahin gezahlten Zuſchüſſe aufhören follten und die Befoldungen und 
Münzkoften aus dem Schlagihag zu nehmen feien. Er war über- 
zeugt davon, da das möglich fein müſſe; Halter aber hat bald 
darauf richtig gejagt, daß man dann grobe Sorten unmöglich weiter 
werde prägen fönnen.!) Sehr bald jah man fich denn auch veran- 
laßt, zur Herbeifhaffung des nötigen Silbers andere Mittel zu 
ergreifen. 

Der Jude Lewin Veit Hatte den Silberhandel faft ganz an 
fi gebracht und zulegt jowohl die Magdeburger Münze, wie auch 
die meiften Juweliere mit Silber verforgt. Es lag alfo nahe, ihm 
auch die Lieferung für die Berliner Münze zu übertragen. Das 
Generalfinangdireftorium trat mit ihm darüber in Verhandlungen 
ein,?) und er verfprach, die Minze auf ein Jahr mit Silber zu 
verfehen, die Münzbeamten zu Löhnen, die Materialien zu ftellen, 
jowie die Baulichfeiten und Geräte in gutem Zuftande zu erhalten. 
Beit jollte dagegen den ganzen Schlagichag, von den Juwelieren 
für jede gejchmolzene Mark Silber 6 Pf., ferner Päffe zum Einkauf 
des Silbers, aber Fein Silberfaufsmonopol im Lande erhalten. Der 
Vorteil für den König lag darin, daß er die bisherigen Zuſchüſſe, 
1500 Rtlr. betragend,?) jparte. 

Indeſſen jchien ein ſolcher Vertrag dem Generalfinanz- 
direftorium darum bedenklich, weil das Verpachten der Münzen 
durch Reichsgeſetze fo vielfach verboten war, und es bewog deshalb 

i) Ar. 46. 

2) Nr. 38. 

3) S. auch Nr. 30, 
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den Juden, auf einen feften Schlagichaß zu verzichten und nur eine jo 
große Lieferung zu übernehmen, daß der fi) daraus ergebende Schlag» 
Ihaß zur Bejtreitung der Unfoften genügte. Man einigte ſich auf 
10000 Mark Feinfilber, in einem Jahre zu liefern, die Mark zu 

11 Rtlr. 20 Gr., wenn er mehr lieferte, zu 11 Rtlr. 21!/, Br. 

So konnte man Beit einen Lieferanten nennen. Die Münzbeamten 
ftanden in der Pflicht des Königs und waren diefem allein für ihre 
Arbeit verantwortlich. 

Ein fernerer Punkt ift noch von Wichtigkeit. Natürlih fam 
es den Lieferanten zur Vermeidung des BZinsverluftes immer auf 
Schnelle Bezahlung an, die doc) eigentlich erjt nach vollendeter Aus— 
münzung gefchehen konnte. Um das zu ermöglichen, Hatte man den 
Münzmeiftern zu Berlin und Magdeburg, wie man es ausdrüdte, 
„zur Haltung der Silberfchroten” jährlich 200 Atlr. Interejjen ge- 
zahlt, oder um es deutlicher zu jagen: die Müngmeifter mußten fich 
ein Kapital leihen, um davon die Lieferanten immer gleich bezahlen 
zu können, die Zinſen desjelben gab ihnen die Regierung mit 
200 Rtlr. Um diefe Ausgabe nun zu eriparen, genehmigte der 
König die Überlaffjung eines ftehenden Kapitals von 4000 Rtlr. aus 
der General-Domänenfafje an die Münze, d. H. diejelbe Summe 
auf 5°, Eapitalifiert. !) 

Daraufhin kamen am 7. Jannar 1719 die Kontrafte zwifchen 
dem König und Neubauer und zwijchen diefem und Beit zuftande. 2) 
Aus dem legteren erjieht man noch, daß der Lieferant auch das 
Beſchickungskupfer zu liefern Hatte, da es heißt, das Silber jei jo 
legiert zu liefern, daß daraus die eine Hälfte in Zweidritteln, die 
andere in Zwölfteln zu vermünzen jei. In dieſen Sorten wurde er 

auch bezahlt. Für das Kapital der 4000 Rilr., für das Beit favierte, 
und das Neubauer erhielt, jtand diejer dem Juden mit jeinem Haufe 
in Magdeburg. Damit keine Sorten, deren Einjchmelzung verboten 
war, gebraucht würden, mußten Münzmeifter und Wardein auch 
jede Schmelzung Veits für die Juweliere beauffichtigen. Die Kräße 
von diejer privaten Arbeit blieb Veit3 Eigentum; ein Patent, das ihm 
den Einfauf von Silber in der Kurmarf, in Pommern und Königsberg 
in Breußen erlaubte, war ihm am 24. Dezember 1718 erteilt worden. 

’, Ver. des Gen.Fin.Dir. vom 3. Dezember 1719. 

2) Mr. 39 und Nr. 40. 
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Bon dem Ertrage des Schlagichages, der auf 1250 Atlr. von 

den zu vermünzenden 10000 Mark fein berechnet wurde, hatte der 
Münzmeifter die Bejoldungen zu zahlen, während die Beichaffung 
der Materialien außer dem Kupfer, das Veit lieferte, der Gerät- 
ihaften, der Löhne der Arbeiter!) die jogenannten Münzkoſten 
bildeten.?) Neubauer befam auc) die Kräße, er mußte den Sclag- 
ihag fir das zu Neuftadt gewonnene Silber, das ihm für 11 Rtlr. 
19 Gr. gelajjen wurde, zur Hälfte mit 2-, zur andern mit 6-Groſchen— 
jtüden abführen. Für fchnelle Arbeit und die Bezahlung Veit! war 
er verantwortlid). 

Viel Überlegung foftete es noch, welche Münzforten einge- 
ſchmolzen werden durften; man wollte nicht gern gegen die Reichs— 
gefege verjtoßen und deutjche Sorten für den Tiegel beftimmen. 

Dagegen machten jowohl Halter als auch Veit geltend, daß man 
fih anderswo, wie in Sachſen, deswegen gar feine Sfrupel made; 
einige alte Grojchen würden ja oft mit 27°/, Aufgeld in jeigem 
Kurant bezahlt; auch das Generaldireftorium fam nad) mehrjtündiger 
Konferenz zu der Überzeugung, daß man nad) dem Leipziger Fuß, 
an dem der König fefthalten wollte, jonft nicht münzen fünnte.?) 
Friedrich Wilhelm entichied, daß Grojchen und franzöfifches Geld 
einzujchmelzen jeien, und äußerte im Geheimen Rat am 25. November, 
dem Veit jei mündlich befannt zu machen, daß außer den Banfo- 
talern, d. 5. den Neichsjpeziestalern,*) und den nad) Leipziger Fuß 
gemünzten Zweidritteln alles, was in Preußen nicht gang und gebe 

jei, umgeprägt werden dürfe. 
Sm ganzen genommen hatte der König num den Gilberhandel, 

fowie den größten Zeil der Bearbeitung dieſes Metalles für bie 

Marken, Pommern und auch für Preußen auf die Berliner Münze 
konzentriert. in reicher Unternehmer Hatte diefen Handel, wenn 

auch nicht zugeftandenerweile, fo doch in der Tat monopolifiert, da 
er faft alle Juweliere mit Edelmetall verforgte. Gewiß war dadurd) 

| ) Neubauer ftellte jie an, jie waren reine Tagelöhner, da fie nur für die 

Arbeitözeit bezahlt wurden und fein Wartegeld erhielten. 

2) Neubauer follte berechnen: 

Münzfoften bei den 2- und 1-Dritteln 3 ®r., bei den Zwölfteln 8 Gr. pro feine Mark 

Schlagihab „ „ = „ n J Te 
3, Nr. 38. 
#) Dieje waren ja das Hamburger Banfgeld. 



Die Kontrakte mit Lewin Veit. 1718-1721. 207 

die Aufficht wefentlich vereinfacht und die dem Könige jo verhaßte 
Einfhmelzung und Ausfuhr ebenfo erfchwert worden. Andererfeits 
war die Kontrolle über die Münzung, joweit e8 den Münzfuß und 
die Berechnung des Schlagichages anging, zwar auch der Regierung 
vorbehalten, aber die Förderung der Arbeit, die Berforgung des 
Landes mit Geld hing doc ganz an dem Einvernehmen des Liefe- 
ranten mit dem Münzmeiſter: ließ es jener, ſei es wegen wirklichen 
Silbermangels oder aus Furcht vor Verlust, an pünktlicher Lieferung 
oder dieſer aus Unfleiß oder Gewinnſucht an pünktlicher Bezahlung 
Beits fehlen, jo mußte die Ausmünzung ftoden. 

Zunächſt ftieß die Monopolifierung des Edelmetallhandels auf 
Widerftand, und zwar in Preußen. Der Münzmeifter Geelhaar 
und die Goldjchmiede zu Königsberg beriefen fich auf ein Batent 
vom 24. Muguft 1717, was gegen die Juden Lewin Veit und 
David Hirſch erlaffen und in dem der Auflauf Juden und Chriften 
verboten worden war. Indeſſen machte das Generalfinanzdireftorium 

geltend,!) daß die Königsberger Münze an Schlagihag ja jo gut 
wie nichts einbringe und die Goldjchmiede an Akziſe nur 20 Rtlr. 
jährlich gäben, von andern Steuern aber ganz befreit jeien. 

Sie und Geelhaar fönnten ja mit Veit, der nächſtens nad Königs- 
berg komme, eine Silberlieferung abmadhen. Das Patent erleide 
in bezug auf ihn eine Ausnahme. 

Über den Verlauf der Berliner Münzung im Jahre 1719 
liegen nur wenige Nachrichten vor.) Am 9. Dezember beichwerte 
ſich Veit, daß Halter auf eigene Rechnung im erften Quartal Luciae 
18000 Rtlr. von feinem, Beits, Silber vermünzt habe. Offenbar 
hat Halter daraus die geldernſchen Münzen, auf die wir zurüd- 
fommen, geprägt. Es wurde deshalb dem Veit in feinem fpäteren 
Kontrakt vom 24. Januar 1721 zugeftanden, nach Beendigung feiner 
Kontrafte 6 Wochen lang, ala folange Halter damals gemünzt hatte, 
jo viel ohne Erlegung eines Schlagſchatzes münzen zu dürfen, als 
ihm laut der Kontrafte noch rüdftändig wäre. Am 14. Februar 
1719 hatte Halter aufgehört und Neubauer angefangen zu münzen. 

Bis Ende 1719 waren nicht 10000, fondern nur 7000 Marf 
geliefert, und zwar, wie Veit angab, weil die Münze im Sommer 

1) 16. Juni 1720. Tit. XXIX, 1. 
2, Das Folgende aus Tit. XX, 6, 7. 
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wegen niedrigen Wafjers, im Winter wegen des Froftes nicht Hatte 
arbeiten fünnen. Daher müßte, weil er fonjt wegen der ausfallenden 
Interefjen feines tot Ddaliegenden Kapitals zu viel Schaden Habe, 
ein Roßwerf angelegt werden. Das wurde denn auch ausgeführt.) 

Der zweite Kontrakt mit Veit vom 25. Februar 1720 wid) 
nur wenig von dem erjten ab,2) der dritte endlich vom 24. Januar 
1721 war dem zweiten gleichlautend, fam aber nur zum Teil zur 
Ausführung, da der Unternehmer im Frühjahr ftarb.?) Um das 
einlaufende Silber bis zur Schließung eines neuen Kontraftes an- 
faufen zu fünnen, wurde im Dezember 1721 beftimmt, daß Neubauer 
dasjelbe der General» Domänenkajje gegen Bezahlung abzuliefern 
und von ihr immer 2000 Marf auf einmal zu empfangen babe.*) 

Daraus hat er dann 1722, 1723 und 1724 Zwei- und Eindrittel, 

1722 und 1723 Zwölftel geprägt. 
Dem Münzmeifter war die Dufatenprägung in gleicher Weife wie 

feinen Vorgängern freigegeben, und auch Speziestaler nad) dem Reichs— 
fuße ohne Erlegung eines Schlagichages zu prägen, wurde ihm auf 

feinen Antrag vom 19. Mai 1719 erlaubt.) Neubauer ließ nun 
eine ganze Reihe verjchiedener Talerftempel anfertigen, da gerade 
diefe Verfjchiedenheit, die Neuheit der Prägebilder die Liebhaber 
faufluftig machte.) Wuch die für die Magdeburger Münze ge- 
jchnittenen Stempel benußte er, was eigentlich verboten war, da fie 
die Initialen eines andern Müngmeifters trugen; doch machte eine 
Verordnung vom 5. Juni 1719 eine Ausnahme, da Halter damals 
bereit3 außer Tätigkeit war.?) Aber es famen die aufgewandten 

ij Nr. 43. 
2, Nr. 43, 44. 

3) Geiger erzählt (I, S. 35), Veit jei mit Hinterlaffung von 100000 Rtlr. 
Schulden an die Münze geltorben, weshalb alle Berliner Juden in den Bann 

getan worden jeien und 7500 Rtlr. Strafe wegen ſchlechter Gemeindeverwaltung 

hätten zahlen müſſen. — Die Angabe der 100000 Ktlr. Schulden an die Münze 

ift ficher eine irrtümliche. 

4 Nr. 51. 
5) Tit. XLIT, 2. 
#) Der König wünjchte auch von den neuen Talern zu haben; als Neubauer 

am 6. Mai Stempelproben vorlegte und meldete, daß zwei wegen zu großer Härte 

geiprungen jeien, trieb man Lüders und Marl an, in 14 Tagen neue anzufertigen, 

da der König nicht länger warten wolle. Brotofolle, Gen.-Dep. I, 36. 

7) Müngbeichreibung Nr. 194—218. 
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Koften nicht ein, nur noch von 1721 gibt es einen mehrfachen und 
von 1727 einen einfachen Taler.!) Erft unter Friedrich II. find dann 
wieder in Berlin Taler gemünzt worden. 

Auch nad ganz andern Münziyftenen wurde damals vom 
preußifchen Könige Geld gejchlagen. Im Frieden zu Utrecht waren 
unter andern feinen LZandftreden vor allem aus der oranijchen 
Erbichaft das Gebiet am Neuenburger See und das Oberquartier 
von Geldern, erfteres mittelft Perjonalunion, in den Beſitz der Krone 
gefommen. Die Oberhoheit über dieje beiden Länder wollte man 
num durch Ausübung des Münzregals manifeftieren, was in Neuen- 
burg 1712 bis 1715 geichah.?) 

Während dort die Befitergreifung ohne Widerftand vor fich 
ging, war das in Geldern nicht der Fall. Abgejehen von Ber- 
juchen, welche die Franzoſen machten, ſich in die Verwaltung zu 
milchen, fo wurden bejonders in den benachbarten öſterreichiſchen 
Niederlanden Stimmen gegen die preußifche Souveränität laut. Als 
die Stände im September 1713 den Huldigungseid leifteten, in dem 
Geldern ein Lehen des römischen Reiches genannt wurde, protejtierte 
der König gegen dieſen Ausdrud.d) Die Souveränität juchte ferner 
1715 der kaiſerliche Fiskal Nenny abzuftreiten, denn der König 

habe diefe Zeifion nur als eine Donation des Kaiſers anzujehen, 
der fich alle Hoheitsrechte, aljo auch das Münzregal vorbehalten Habe. 

Daß der Kaifer auch diefes Stüdchen Land dem Könige für 
die Aufopferung feiner Truppen durh 10 Jahre nicht günnte, 

mochte jchon fein, Hatte er doc das Land nur pfandweije abtreten 

und den Beftand der Verfaffung und Verwaltung unverändert er- 
halten wifjen wollen. Dennod war bejonders durd) den Einfluß 
Frankreichs und Englands das Verlangen Friedrich Wilhelms nach 
der Neichslehnbarkeit „nicht anders als auf den Fuß der übrigen 
Provinzen, die Wir im Neich befiten“, durch den Geldernichen 

Bertrag vom 2. April 1713 durchgejegt worben.*) 

1) Beichreibender Teil I, Nr. 194— 218. Nr. 208 und 217 find alfo in 

Berlin geprägt. 
2) Diefe Münzprägung in Neuenburg habe ich in der Berliner Beitichrift 

für Numismatit Bd. XXII, ©. 66—92, Berlin 1899, dargeftellt. 

5) Acta Borussica, Behördenorgan. I, S. 572, 5797. 

) J. G. Droyfen, Geſch. d. preuß. Polit. IV, 2, 1, ©. 307. 

Acta Borussica. Münzweſen I. 14 
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Für die übrigen Provinzen hatte der König dem Reichsgeſetzen 
zufolge dag Münzrecht. Da er nun die Lehnshoheit ebenjo als 
Herzog von Geldern wie als Markgraf von Brandenburg bejaß, jo 
bejaß er dort ebenjo das ius cudendi monetae wie bier und durfte 

ebenfo münzen wie früher Spanien. Neichsgejegmäßig durfte das 

freilih nur in einer Sreismünzftätte gefchehen, und fo gejchah 
es auch. 

Am 22. März 1718 befahl Friedrich Wilhelm dem Generalfinanz— 
direftorium, für Geldern Münzen fchlagen zu lajjen, deren eine Seite 

das Bild des Königs mit der Aufjchrift Dux Geldriae, die andere 
neben andern Wappen aud das Geldernjche und die Worte Moneta 

Geldriae tragen follten.!) Nur mit großer Mühe gelang es dem 

Generalmajor von Lilien in Geldern, 3 alte Geldernihe Münzen 
aufzutreiben, denn der Münzſchlag war für alle ſpaniſchen Provinzen 
jeit 1632 auf Antwerpen und Brüffel befchränft worden. 

Der König befahl nun am 13. April 1718, 4000 Rtlr. in 
Geldernſches Geld zu vermünzen, nur um „die Possession susterri- 
torialis zu ererzieren“. Hofrat Halter, den man fogleih aus 
Magdeburg kommen ließ, berechnete, daß man dazu als Material 
5000 ARtlr. in Zweidrittelftüden und 314 Rtlr. für Miünzfoften ge- 
brauche.?) Nach feinen Vorschlägen?) follte er ausmünzen 1000 Rtlr. 

an ganzen Talern, je 500 in halben, viertel, fechzehntel und 1500 Rtlr. 

in achtel Talern oder Bermijfiefchillingen,?) zufammen 4000 Rtlr. 
in 24000 Stüd. 

1) Das Folgende meift nah Tit. XLIL, 1. 

2) Nach Grote hatte der Nibertustaler 24,373 g Feinfilber. Diefen Fuß 
wählte Halter nicht, fondern einen etwas billigeren, wonach der Geldernſche Taler 

24,360 g Feinfilber enthielt. Danach enthielten nun 4000 Geldernfhe Taler 

genau fo viel Feinfilber wie 5000 Rtir. in Zweidritteln (eins 12,992 g), nämlich 
97440 g. 

3, Während der Kriege Ludwigs XIV. Hatten die einlagernden Truppen 

eine Menge fchledhten Geldes ind Land gebracht, fo daß dadurch die alten guten 

Patafons, Dulatons und die Goldmünzen ein Aufgeld erhielten. Man unterfchieb 

jeit 1690 zwifchen argent fort (Wechjel-Rermißgeld) und argent courant; nad 

vielen Flultuationen wurde 1704 das Verhältnis des Wechjelflorins zum furanten 

auf 7:6 geftellt, wie es jeitdem im 18. Jahrhundert geblieben ift. Vergl. R. Chalon 

in der Revue beige de numism. 1871, S. 186—194 und 18%, ©. 69-96 

Praun, a. a. D. ©. 320, C. E. Schmieder, Handwörterbuch der gef. Münz- 

funde. Berlin und Halle 1811. 
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Halter wurde erlaubt, auch mehr davon zu münzen.!) Gehr 
wahrjcheinlich tat er diejes; er vermünzte, wie wir aus Veits fpäterer 

Beichwerde wiljen, damals von deſſen Silber für 18000 Ailr., 
doch wohl nicht nur in diefen Geldernichen Sorten. Die Münzung 
geihah in Berlin, fie endete am 14. Februar 1719. Der Münz- 
fuß?) war viel beffer als der in Brandenburg übliche Leipziger. 
Dffenbar wollte der König diefen Akt feiner Hoheitsbehauptung 
nicht in Heinlicher Weife ausüben. Daß die darauf verwandten 
Koften verloren waren, wird er gewußt Haben. Was von diefen 

Sorten nit von Münzfammlern aufbewahrt wurde, fiel natürlich 
den Tiegeln anheim; 300 Rtlr. behielt man übrigens im Treſor 
zurüd.®) 

Die andern 3700 Rtlr. wurden erft im Januar 1722 an den 
Geldernfchen Rezeptor Geurd Gillis von Wefferden zur Ausgabe im 
Lande gejchicdt, wogegen er der Generalfinanzfafje Wechjel remittierte. 
Man wollte zugleich mit der Ausgabe befannt machen lafjen, daß 
diefe Sorten nah altem Alloy in gutem Schrot und Korn gemünzt 
feien, doc z0g man das zurüd, weil die Geldernſche Kommiſſion 
dann ein Verbot in der Nachbarſchaft Schon vor der Ausgabe be- 
fürchtete. MWefferden beging gleichwohl die Unvorfichtigkeit, einen 

Bankier in Noermonde mit dem neuen Gelde zu bezahlen, wodurd) 
es dem öfterreichiichen Juſtizhofe befannt wurde, der bis auf weitere 
Maßnahmen des Kaifers jofort den Verruf verkündete. Da in 

Brüffel aber fein Verbot erjchien, jo ignorierte man jenen, machte 
aber der Kommiſſion bemerflih, daß diefe Münzen doch nur für 
den Kurs in Preußisch Geldern gejchlagen feien. 

) Mr. 34. 

2) ©. Tabelle V, Nr. 3, 5, 7, 9, 13. 

3, Münzbeſchr. Nr. 548—b54. 

14* 



Drittes Kapitel. 

Die Kontrafte mit Moſes und Elias Gumperts und die 
Münzung der Jwölftel. 1725—1726. 

Der König war fich immer wohl bewußt, daß die Münz- 
produktion den Bedürfnifjen des Landes nicht genügte, und es muß 
eine unferer vornehmften Aufgaben fein, nachzuweiſen, warum es 

nicht gelang, dieſe Kalamität zu bejeitigen. 
In der Inftruftion, welche Friedrich Wilhelm I. im Dezember 

1722 eigenhändig für das zu gründende Generaldirektorium aufjegte, 
handelte der 24. Artifel vom Münzweſen, einer Sade von großer 
Importanz, wie der König fie nannte und die fid) jene Behörde auf 

alle Weiſe refommandieret fein zu laffen Habe. Da fie in große 
Defadenz geraten jet, jo folle mit Halter überlegt werden, wie man 
in Berlin und Magdeburg jährlich bis zu 300000 Atlr. in 2= und 
8-Grojchenftüden münzen fünne „Wann Wir gleich jährlih ein 

paar Tauſend Taler darauf verwenden müßten, jo würden Wir doc 

frifch Geld ins Land befommen.“!) 
Zwei Überzeugungen Sprechen ſich hierin aus: einmal, e8 mußte 

gemünzt werden, weil dem Lande Geld nötig war, fodann aber, daß der 
König dabei auf einen Gewinn aus dem Münzregal verzichten müſſe. 
Niemand wird glauben, daß Friedrich Wilhelm nicht wußte, wie er 
durch Verringerung des Münzfußes profitieren konnte. Er eman— 

zipierte fich aber nicht von den Reichsmünzgeſetzen, weil feine Hin- 
gabe an SKaifer und Reich es ihm verbot und man noch nicht die 
vergeblichen Neichstagsarbeiten von 1737 und 1738 Hinter fich Hatte. 
Der König hielt es für feine Pflicht, den Reichsmünzfuß, der in 
der Tat der Leipziger war, feftzuhalten. Diefes war die Bedingung. 
Die Forderung lautete: es fol gemünzt werden. Da das nur mit 

' Förfter, Friedrich Wilhelm J. II. Bd., ©. 173, 255. 
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einem Zufhuß möglich war, erklärte er fich bereit, ihn zu zahlen; 
wir werden aber jehen, daß feine Finanzen ihm das denn doch nicht 
erlaubten, jo daß die Prägung groben Geldes bald aufhören 
mußte. 

Das Generaldireftorium war mit Halter damals ſchon fertig.) 
Er erklärte fih für unfähig, jährlich für 300000 Rtlr. Silber an- 
zufchaffen, und berechnete die Münzfoften für beide Münzftätten auf 
jährlich 2000 Rtlr. Um diefe zu gewinnen, fönnte man 1200 feine 
Mark in 6-Pfennigftücde nach Braunfchweiger 16-Talerfuß vermüngen, 

was 19200 Rtlr. in 6-Pfennigftüden ergebe.?) Davon aber wollte 
der König nichts wifjen, denn wer ſei ihm dafür verantwortlich, daß 
nicht mehr gefchlagen würde? Er fünne es nicht tun, er habe ver- 
ſchworen, Scheidemünze zu jchlagen. 

Man wandte fih nun um Rat an den Kaufmann Schindler. 

Diejer meinte zwar,?) wenn man das Silber zu 12 Atlr. 6 Gr. be- 
fomme, würde man nod 3 Gr. für Münzfoften erübrigen, aber fo 
billig befomme man es nicht. Und dann würde das geprägte Geld 
doch jchnell wieder an Fremde für Silber gezahlt werden müſſen. 

Er rät zu warten, bis der Kurs der holländifchen und Hamburger 
Wechſel falle; um dieſes zu bejchleunigen, möge man in Danzig 
und Königsberg Kommilfionen zum Kornfauf erteilen, dadurch den 
©etreidepreis heben und den Kurs der holländiichen Wechjel herunter- 
bringen, diefe auffaufen und damit Silber in Holland erhandeln. 

Solch ein Experiment mochte wohl einmal glüden, auf die Dauer 
war das Verfahren aber zu umnficher. 

Jedoch warten wollte und konnte man nicht. Denn zugleich 

mit Schindler8 Gutachten lief ein Befehl des Königs ein,*) das 
Generaldireftorium möge alles anwenden, den großen Mangel an 
Bahlmitteln zu heben und eine jährliche Ausmünzung von 150000 Atlr. 
in Bweidritteln, 50000 Rtlr. in Eindritteln und 400000 ARtlr. in 

Zwölfteln zu ermöglichen; er werde es ihm recht verdanfen. 
Es wurde nun ein eigentümlicher Weg eingefchlagen, um 

Silber für eine Prägung von 300000 Rtlr. in Zwölfteln, denn auf 

ı) Das Folgende nah Tit. XX, 9, 10, 11. 

3) Ber. des Gen.-Fin.-BDir. v. 1. Juli 1722. Tit. XVII, 2. 
3), Nr. 56. 

4 Eigenhändig. Wufterhaufen, 25. September 1723. 
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diefe Münze wollte man fich befchränfen, zu befommen. Am 

25. Oftober 1723 jchlugen die Juden Moſes und Elias Gumperts 
ein Verfahren vor,?) wie dem Könige bei Ausmünzung diefer Summe 
und Einhaltung des Münzfußes fein Berluft, ſondern Gewinn erwachfe.?) 
Bis dahin waren die Steuereinfünfte von Gleve-Marf durch den 

Geſandten Meinertähagen in Köln a. Rh. bei Bankiers für 31/,%/, 
Agio in kurmärkiſches Geld eingewechjelt und dieſes den Berliner 

Generaltaffen eingefandt worden. Sept erflärte Meinertshagen, 
daß zwar nur 31/,9/, gefordert, dann aber nur zur Hälfte in Zwölfteln, 
zur andern in Sechspfennigftüden gezahlt werden müſſe. 

Die Bolleinfünfte in Cleve, etwa 100000 ARtlr. betragend, 
wurden dagegen in holländiichem Speziesgeld, meift Gulden, bezahlt 
und in Wechſeln nad) Berlin übermacht, wobei fie gegen branden- 
burgisch Kurant ein Aufgeld von etwa 27°/, erzielten. 

Nun fchlugen die Juden vor, man möge ihnen jährlid) 
200000 Atlr. aus der clevifhen Rentei- und Steuerkaſſe mit 
21/,0/, Agio anweifen, ferner die 100000 Rtlr. Zollgelder, für die 

fie auf ein Jahr ein feftes Agio von 27°/, bezahlen wollten. Dafür 
verpflichteten fie fich, jährlich in Berlin 300000 Atlr. in 2-Gute- 
grojhenftüden ausmünzen zu lafjen, wenn fie 3000 Rtlr. für Münz- 
foften befämen, und berechneten den Gewinn des Königs oder viel- 
mehr defjen geringeren Berluft gegen den früheren dur das Agio 
und die höheren Münzkoſten auf 10175 Rtlr. Endlich baten fie 
um 20000 Rtlr. Vorſchuß aus den clevifchen Geldern, wofür fie 

zwar feine Binjen zahlen, die fie aber dafür jpäter ohne Abzug der 
21/7, in 2:&utegroichenftüden rüderjtatten wollten, fo daß der 
König daran noch 700 Atlr. profitierte. 

1) Nr. 57 und Nr. 58. 

?) Die Berliner Münze hatte am 30. September auf eine Prägung von 
157733 Atlr. in Zwölfteln 5070 Atlr., alfo auf eine foldhe von 300000 Rtlr. 

etwa 10000 Rtlr. Verluft gerechnet. 

Mojed Lewin Gumpert3 war ein Giünftling des Königs, der ihm feine 
Huld jedoch in feiner eigentümlichen Weije bewies. Nachdem er ihn am 29. Dezember 

1713 zum Hoffaftor gemacht hatte, erlaubte er ihm am 2. Dezember 1717, einen 

Degen zu tragen, weil „er fih im legten Fauft-combat gut gehalten“. Als 

Gumperts, dadurch wahrſcheinlich übermütig gemacht, gleich darauf fich heraus 

nahm, in der Montur der großen Grenadiere nad) Potsdam zu fommen, wurde er 

deswegen vom Könige „weiblich geprügelt“. 4. Dezember 1717. — Geiger II. 

Friedländer, Berliner gejchriebene Zeitungen, ©. 555, 671. 
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Friedrich Wilhelm dachte noch daran, die Holländifchen groben 
Sorten einzumwechjeln und bar nad) Berlin kommen zu laffen. Uber 
das Generaldireftorium wies am 16. November nad, wie wenig 
angängig das jei. Denn fo viele Holländiiche Gulden, wie ber 
König glaubte, Furfierten in Cleve nicht, auch werde man deren 

Preis durch die Einwechjelung ftark in die Höhe treiben. Mit 30/, 
Verluſt, wie der König annehme, werde es gar nicht möglich fein. 
Daraufhin befahl er, auf die Vorjchläge der Gumperts einzugehen. 
Als fie ihm am 10. Dezember unterbreitet wurden, nannte er „alles 

fehr gut“. 

Bom 24. Dezember 1723 datierte der Kontrakt des Königs 
mit den „Hof und Kriegsfaftord Mofes und Elias Gumperts“.') 
Die Überlaffung der Zollgelder wurde nicht gewährt, vielmehr durften 
von den Unternehmern überhaupt feine Banfo- und Speziestaler, 

holländische Sorten, franzöfifche ganze und halbe Gulden eingewechjelt 
werden, über deren Verwendung der König fi die Entjcheidung 
vorbehielt. Er Hoffte wohl noch immer, diefe Sorten bar nad) 
Berlin ziehen zu können und wollte den Gumperts den Vorteil 
dabei nicht lafjen. Dafür wurden diefen aber die Einkünfte der 
clevijchen Rentei- und Steuerfaffe bis zu 300000 Rtlr. jährlich) 
und zwar zu 3'/.°/, Agio gegen Berliner Zwölftel überlafien. 

Gegen Empfang der Steueranweifungen hatten fie in Berlin 
deren Betrag in neuen Zwölfteln den Generalfaffen fofort auszu— 
liefern. Das Silber dazu follten fie 6 Lot 16 Grän fein ftellen, 2) 
die Münzkoſten und Bejoldungen bezahlen; nur die Koften für das 
Stempeljchneiden trug der König. Für den Münzfuß waren Die 
Gumperts in feiner Weile verantwortlich, fie follten mit Klagen ge- 
hört werden, fogar im Notfall einen andern Müngmeifter vorzu= 
Schlagen befugt fein. Die Münzbeamten waren auf den bisherigen 
Fuß — 65 Stüd aus der 6 Lot 16 Grän feinen Mark — zu ver- 
eidigen. Wichtig ift auch die Bewilligung des verlangten Vorſchuſſes 

ı) Nr. 61. 
2), Das Neuftäbter Hüttenfilber wurde ihnen für 12 Rilr. überlaffen; da 

die Hütte 11 Rilr. 19 Gr. dafür erhielt, wurde der Überfhuß für Reparaturen 

und Stempel beftimmt, 
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von 20000 Rtlr., für den die Gumperts aber Kaution leiſten 
mußten.?) 

Die Lieferung zu 6 Lot 16 Grän fein war eine Neuerung. 
Die Juden Hatten fich geweigert, fiebenlötig, wie bisher gebräuchlich, 
zu liefern, da diefe Sorten nur 6 Lot 16 Grän Feinheit hätten. 
Neubauer mußte auch zugeben, daß nur die neugemünzten Zwölftel 
fiebenlötig, die ſchwarzen Platten und die abgenugten Stüde um 
2 Grän geringhaltiger feien. Die Minifter Kati und Fuchs 
wußten fich diejes nicht zu erklären, da fie von einer Vorbeſchickung 
feine Ahnung Hatten.) Am 27. Januar 1724 vereinigten fich die 
Juden mit Neubauer dahin,?) daß das gelieferte Silber 6 Lot 
16 Grän fein, die Münzen aber fiebenlötig aus dem Weißſud 
fommen jollten, daß nur der Müngmeifter für den Münzfuß verant- 

wortlih jei und ihm für jede vermünzte Marf fein 112 ©r. 
Münzkoften gezahlt würden. 

Am 12. Februar 1724 berechneten die Gumperts nod) einmal 
den Gewinn und zwar den Neingewinn des Königs auf 4088 Rtlr. 
und baten zugleich um eine Berfügung, daß alles Silber in die 
Münze geliefert würde.*) Der König tat, was er konnte, der Münze 
Silber zu verschaffen. Schon 1718 hatte er ja die Silberichmelzung 
außerhalb der Münze ftreng verboten und dann nur der Juwelier- 
zunft Ausnahmen zugeftanden. Als nun die Akziſe der Stadt 
Berlin über 230 Rtlr. Minus im Jahre 1723 ergab, ſchob Friedrich 
en au Ausfall auf den Berbrauch des inländifchen Bruch— 

1) Dieje Kautionsangelegenheit nimmt den größten Teil unferer Akten ein. 
Für 12000 Rtlr. ftellten die Juden ein Haus in Berlin, für die übrigen 8000 

boten fie Obligationen, von den beiden Freiherrn v. d. Heyden in Weftfalen aus- 

geitellt, an. Bis aber die clevifhe Kammer ſich über deren Sicherheit geäußert 

hätte, wollten fie 25648'/, Pfd. Tabak deponieren. Der König ging zwar darauf 

ein, drohte aber, er werde fih an die ganze Judenfchaft halten, wenn fie Bankrott 

madten. Der Tabaf wurde aber nit 8000 Rtlr. wert befunden. Da bie 

Münzung nicht recht vorwärts ging, fürchtete der König für feine 20000 Atlr. 

und dachte Ende 1725 ſchon daran, die Juden gefangen zu ſeben. Bald darauf 

wurde aber der Kontrakt aufgehoben. 

2) Gutachten beider vom 10. November 1723. Über Vorbeſchickung 
[. ©. 11, 12. 

3) Nr. 66. 

9 Mr. 64, 
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filbers und Franzgeldes dur die Münze und die Manufaktur 
Schindlers, die ihr nötiges Material vielmehr aus der Fremde zu 
bejorgen hätten. Wer altes Silber verfaufen wolle, dürfe das 
freilih nur in der Münze tun, die fich aber nicht auf Treſſen— 
fabrifation einzulaffen habe, wie es der Fall fein follte.!) 

Schindler war früher erlaubt worden, altes Silber im Lande 
aufzulaufen; er jagte, diejes und Franzgeld habe er nie in jeiner 
Fabrik, Sondern immer nur in der Münze fchmelzen laffen, er wolle 
übrigens gern auf das Landfilber verzichten. E83 wurde darauf am 

23. Februar ein neues Patent ausgefertigt, in dem der Gilberfauf 
auf die Münze und Goldjchmiede bejchränft wird.) Am 4. März 
verbot der König dem Schindler noch einmal, auch nur für einen 
Dufaten inländifches Gold und Silber zu faufen. Dagegen wurde 
ihm für ein jährlich zu zahlendes Firum von 200 Dukaten Die 
Akziſe erlaflen. Das waren 533 Rtlr. 8 Gr.?) 

Troß alledem jchien es von Anfang an zweifelhaft, ob die 
Unternehmer ihre Zujage würden ausführen können. Mit marnig- 

fahen Schwierigkeiten hatten fie zu kämpfen. Beide Neubauer, 
Bater und Sohn, zeigten fi äußerft widermwillig, wahrjcheinlic) 
weil ihnen ihr früherer größerer Gewinn befchnitten war. Schon 
am 16. Mai 1724 beklagten fich die Lieferanten: wenn Neubauer 

behaupte, nicht unter 900 bis 1000 Marf auf einmal einfchmelzen 

zu können, jo möge er das großen Herren vorlügen, die mit andern 

Geſchäften überhäuft jeien, ihnen müſſe er aber „mit dergleichen 
Ausflüchten nicht anzuziehen fommen“; er könne 10 big 20 Marf 
in kleinen Ziegeln ſchmelzen, jett täte er nichts, obwohl 400 Mark 
vorrätig feien. Auch möge er feinen Sohn anweilen, „daß er nicht 
alles fo ridifül traftiere*. Am 17. Mai verglichen fi) die Gumperts 

mit dem jungen Neubauer dahin, daß dieſer nicht weniger als 
100 Mark einzujchmelzen brauche und, wenn es weniger als 500 
jeien, pro Mark brutto 6 Pf. oder pro Mark fein 1 Gr. mehr an 
Münzkojten befomme. Denn jo viel war ja wohl gewiß, daß für 

ı) Ar. 63. 
2) Ber. des Gen.-Dir. vom 16. Februar 1724. Tit. XVI, 4. — Mylius IV, 

1, 5, Nr. 106. 
3), Der Alzifebeitrag Schindlers war von 270 Atlr. 13 Gr. im Jahre 1714 

auf 383 Atlr. 2 Gr. im Jahre 1723 geftiegen. 
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das Schmelzen von 500 Mark auf einmal weniger Arbeitslohn 
nötig wurde, als für das von einzelnen Fleineren Bojten, wozu 
jedesmal wieder Arbeiter angenommen werden mußten. 

Aber auch dann ging es äußert langfam; die Gumperts 
ihoben die Schuld auf den Münzmeifter, diejer verteidigte ſich mit 
den ſpärlichen Lieferungen. Als der König am 20. Juli 1724 

fragte, wieviel nun gemünzt jei, meldete ihn das Generaldireftorium, 
daß jeit dem 23. März, da die Münzung angefangen Hatte, nicht 
mehr als für 32380 Atlr. 1 Gr. 3 Pf. geliefert fei, worauf er 
drohend an den Kontrakt erinnerte. Bis Ende Oktober waren für 
54556'/, Rtlr. 2-Gutegrojchenftüde hergeftellt. 

Man jah bald, daß in 18 Monaten auf die ausbedungenen 
300000 Rtlr. gar nicht zu rechnen war. Die Hoffnung der Unter- 
nehmer, mit den 31/0, Wechjelvergütung ſämtliche- Unfoften deden 

zu können, erfüllte fich eben nicht. Als daher das Generaldireftorium 
am 19. Juli 1725 dem König eine Ordre vorlegte, in der bie 
Gumperts ermahnt wurden, vor Ablauf des Monats den cleviichen 
Kaſſen 30000 Rtlr. abzunehmen, befahl Friedrid Wilhelm, auf ihre 
Perſonen acht zu geben und fie, wenn nötig, an Händen und Füßen 
ichließen zu lafjen. Als dann der Termin des Ablaufs der 18 Monate 

heranrücdte, baten die Lieferanten um eine ebenjo lange weitere Frift 

unter der Angabe, daß fie während der Krankheit des alten Neu- 

bauer in deſſen Sohn, folange er noch nicht Münzmeiſter war, fein 

Vertrauen hätten ſetzen fünnen, und daß durch die jtarfe neuerliche 
Scheidemüngprägung in Hamburg, Sachſen und an andern Drten 
der Silberpreis ſtark in die Höhe getrieben ſei. Über 100000 Ailr. 
jährlid auszumüngen, feien fie unvermögend.!) Diefe Gründe er- 
fannte das Generaldireftorium im ganzen als richtig an; ein anderer 
Lieferant fei nicht zu finden. Aber der König war unzufrieden: 
e3 müßten jährlich 300000 Atlr. in Zweidritteltalerftüden gemünzt 
werden. Als darauf die Behörde berichtete,?) dazu feien ohne Be— 
joldung allein an Münztoften über 5000 Rtlr. nötig, auch werde 
man nicht genug Silber befommen, und auf die Vorſchläge der 

Gumperts zurüdfam, wies der König dieſelben wieder ab: er wolle 
mit den Schelmen nicht3 weiter zu tun haben, man folle fie bei den 

2) Rr. 70, 
2), Ar. 71, 72. 
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Ohren nehmen und ihm fein Kapital wiederfchaffen. Da Friedrich) 
Wilhelm den Verluſt desjelben, d. h. des Vorjchufjes der 20000 Rtlr. 
befürchtete, lief fogar ein Befehl an das Kriminalgericht ein, die 

Juden zu arretieren. Derjelbe wurde zwar nicht ausgeführt, aber 
man arbeitete nur noch an der Aufhebung des Kontrafts, die Anfang 
1726 zur Tatjache wurde.') 

Die Gumperts hatten im ganzen für 146925 Rtlr. 23 Gr. 
Zwölftel, alſo die Hälfte der fontrahierten Summe geliefert, für Die 

noch zu vermünzende andere Hälfte hatten ſie das Münzmeiftergehalt 
und die Münzfoften auf 1’/, Jahre mit 1614 Rtlr. fogleich bar zu 
bezahlen; doch wurde ihnen zugeftanden, daß, wenn die Münzkoſten 
geringer ausfielen, ihnen die Differenz zurüdgegeben werden jollte.?) 
Außerdem mußten fie den Vorſchuß der 20000 Rtlr. fogleich zurüd- 
geben. Die an der ftipulierten Summe der 300000 Atlr. in 
Zwölfteln noch fehlenden 153074 Rtlr. 1 Gr. wurden erft Ende 
März 1729 fertig, da man an fortdauerndem Silbermangel litt.®) 

Es wird hier eine Betrachtung darüber am Plage fein, wie 
der Münzfuß der Zwölftel während der Regierung Friedrich 
Wilhelms I. befolgt wurde. Ganz genau ward der Leipziger Fuß, 
der für diefe Sorte 12 Rtlr. 9 Gr. beftimmte, zwar nicht einge- 
balten.*) Aber Neubauer und Godrio fanden die ſächſiſchen 2> Gutes 
grojchenftüde 1737 ebenſo wie die Berliner ausgebracht, die ſächſiſchen 
1-Öutegrojchenftüde aber zu 118 Stüd aus der 6 Lot 5 Grän feinen 
Mark, aljo nur zu 12 Rtlr. 12 Gr. 81% /,,, Pf., da doc) der Torgauer 
Fuß 12 Rtlr. 12 Gr. für fie feftjegte.) Der alte brandenburgijche 

I, Mr. 73 und 74. 

2, 1734 erlangten fie die Nüdzahlung von 653 Rilr. 1 Gr. 11 Bf., denn 

in den 1!/, Jahren waren von den 1614 Atlr. zur Befoldung nur 1560 Ailr. 

8 Gr. 1 Pf. erhoben worden, und aus ihrer Silberlieferung waren 4113 Mt, 

9/, Rot Kupfer gewonnen, welches nad damaligem Preife, den Zentner zu 32 Rilr. 

1!/, Gr., 599 Rtlr. 10 Gr. betrug. 

3) Im Dezember 1726 war in der General-Domänenkafje nur ein Silber- 

borrat von etwa 3500 Rilr., den man für Drittel beftimmte; bis zum Juni 1727 

waren erft 69175 Atlr. 14 Gr. in Zwölfteln neu gemünzt. Da nun die 1!/, Jahre 

verftrihen waren, während derer die Gumperts die Münztoften zahlten, fo be- 

nußgte man dazu deren Depofitum von 1614 Rtlr., das noch nicht verbraucht war. 

Nr. 95; fiehe aber auch die vorige Note. 

4) Tabelle V, Nr. 11. 
5) Ber. vom 5. Mai 1737. Zit. XVII, 5. 
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Münzfuß von 12 Rtlr. 9 Gr. 1°/, Bf. jcheint nun in Berlin ein« 
gehalten worden zu jein. 

Da fie bei den Regensburger PBrobierungen von 1737/38 zu 
gering, zu 68 Stüd aus der Bruttomarf, gefunden und in Hannover 
ohne Rüdficht auf ihr Urjprungsjahr um 2 Pf. herabgeſetzt wurden, 
jo gab Neubauer dagegen an,) daß die Wardeine in Regensburg 
joldhe von 1683—1736 genannt hätten. Nun feien aber 1730 big 
1734 in Berlin feine gemünzt und die früheren meift nach Preußen 
gefandt, jo daß man aljo faft nur alte, zum Teil über 50 Jahre 
alte, abgenugte Stüde genommen hätte. Außerdem möchten auch die 
ſchwereren eingefchmolzen fein, da der Silberpreis oft höher als der 
Münzfuß der 2-Gutegrofchenftücde gejtanden Hätte. Ihn fichere 
die Kontrolle des Münzrats, der ja immer beim Aufziehen zugegen 
jei und beliebige Stüde als Stodproben verfiegele. Man wife auf 

der General-Domänenkafje jehr wohl, daß ein Beutel mit 500 Stüd 
neuen um etwa 2 Mark jchwerer als ein folcher mit alten jei. 

Um nun aber ein ganz unparteiifches Urteil zu erhalten, ließ 
Biere diefe Sorten unter der Hand in Dresden und Köln probieren, 

wo man einen Fuß von 12 Rtlr. 11 Gr. 6%, Pf. und 12 Rtlr. 

13 ©r. 8%, Pf. fand. Da nun Neubauer zu 12 Rtlr. 9 Gr. 
1°, Bf. hatte münzen jollen, fo waren die probierten Zwölftel um 
etwa 2 bi8 4 Gr. geringer ausgebracht, welche Differenz von etwa 
1°/, wohl faum zu groß war, zumal da, wie Vierer am 19. November 

1740 den andern Miniftern jchrieb, die jchwerften Stüde zur Peters— 
burger Münze ausgeführt würden. ?) 

) Nr. 156. 

2) Berichte der Kölner und Dresdener Münze vom 3. und 24. Oktober 

1740. Es waren 195 GStüd der Jahre 1726—29 und 1735 und 1736 probiert; 

in Dresden fand man, daß 65 Stüd auf die 6 Lot 17 Grän feine Mark gingen, 

alfo einen Fuß von 12 Rilr. 11 Br. 6%/,, Pf., in Köln, dab 66 Stüd auf die 

Tlötige Mark gingen, alfo einen Fuß von 12 Rtlr. 13 Gr. 8%, Pf. 

3), Auch fpäter konnte er nur von der Prägung diefer Sorte abraten, weil 

fie doch fofort wieder nad) Rußland verfchwände, 1746. Man erinnere fi auch, 

dab 1717 das Remedium im Schrot für die öfterreichifchen Münzftätten bei den 

6-freuzerftüden auf 3/,, bei den Groſchen auf 1%, gefegt war. ©. ©. 10. 
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Die Silberlieferung der General-Domänenkaſſe 1726—1729 
und die Scheidemünzprägung jeit 1731. 

Mer lieferte nun, ald man die Gumperts los war, das Silber? 

Das Generaldireftorium fam auf den Gedanken, die Verlängerung 
der Privilegien der Judenſchaft von einer bedeutenden Lieferung 
abhängig zu machen. Man hatte ſchon früher darüber verhandelt 
und fchlug jeht eine Summe von 150000 Atlr. pro Jahr vor, die 
die Juden aber nur auf 3 Jahre übernehmen wollten. Indefjen 

lehnte der König alle derartigen Vorſchläge als „lauter Betrügerei” 
ab und entichied auf einen Bericht vom 8. März 1726, er wolle 
die Judenprivilegien überhaupt nicht weiter bewilligen.?) 

Blieben nun diefe Verhandlungen ohne Erfolg, jo waren doch 
die Heinen Lieferanten, die im fogenannten Handfauf Handelten und 

Ende 1725 für über 3000 Rtlr. an Silber anboten, zu bezahlen, 
weil man fonft befürchten mußte, auch diefe zu verlieren.d) Zunächft 
nahm der Goldjchmied Lieberfühn der General-Domänenfafje 700 ME. 
zu je 12 Rtlr. ab. 

Um die Münze im Gang zu halten, hätte man nun wieder 
das frühere Verfahren einfchlagen und dem Müngmeifter die Zinfen 
eine® von ihm zu entleihenden Kapitals behufs Bezahlung der 
Lieferanten gewähren fünnen. Da aber Neubauer feine Kaution 
ftellen fonnte, jo jchlug das Generaldireftorium vor, ihm von dem 
etwa 12000 ARtfr. betragenden Silbervorrat der General-Domänen- 

1) Sit. XLII, 4. 
?) „Die Juden Plat abmweißen ich will Ihre Privilegia ab fo luht nit 

continuiren  W". 

3, Das Folgende nad Tit. XX, 12. 
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fafje auf feinen ehrliden Namen und feine Pflicht Hin 3000 bis 
5000 Rtlr. anzuvertrauen. Der König feßte die Summe auf 

2000 Rtlr. und wünfchte, daß auch Drittel gefchlagen würden. Da 
aber durch eine jo Kleine Schmelzung und bei Prägung von Dritteln 
überhaupt die Münzkoſten höher wurden,d) fo genehmigte Friedrich 
Wilhelm vorläufig die jedesmalige Überlaffung von 3000 big 
4000 Rtlr. in Silber, wenn der Geheimrat Flottwell, der als 
Münzrat in der Münze wohnte, allabendlih den Silberbeftand 
revidierte und für die Richtigkeit ftände. Die General-Domänenfaffe 
jollte mit Silberfauf jo lange fortfahren, bis die Zwölftelmünzung 
der Gumperts vollendet jei.?) Andere Sorten prägte Neubauer 
aus der angegebenen Urſache vorläufig nicht. 

Bon ihm und Schindler, der damals den Verkauf von Blid- 
filber?) an feine Manufaktur durchjegte, wurde wieder ein Verbot 

der Silberausfuhr beantragt. Beſonders, meinte der Münzmeifter, 

müſſe man auf die Halberjtädtiichen Juden ein wachjames Auge 

haben, die früher jehr viel, jeßt gar fein Silber nad) Magdeburg 
lieferten; wahrjcheinlich gehe das nun nad) Goslar, wobei fie auf 

100 Rtlr. 8 Ggr. Porto jparten und wo fie pro feine Mark 4 Gar. 

mehr als in Berlin befämen — daher denn auch die vielen Kleinen 
Goslarer Münzen im Halberftädtiichen.) Um 19. September 1726 
erichien demzufolge ein Patent, durch das die Ausfuhr des Silbers, 

befonders von der Frankfurter Mefje, und der Krätze und Teſte 

verboten, jowie den vergleiteten Juden nur erlaubt wurde, die 
fremden weißen oder Blicfilber aufzufaufen, auf der Münze ftempeln 
zu laffen und der Manufaktur zu liefern.®) 

1, Neubauer berechnete ald Münzkoſten auf 1000 Rtlr. in Dritteln 19 Atlr. 

2 Gr. 4 Pf.; da ihm von den Gumperts 7 Rtlr. 14 Gr. 6 Pf. gezahlt würden, 

müffe der König 11 Rilr. 11 Gr. 10 Pf. zufchießen. Die Drittel erzielten jedoch 
höheres Agio als die Zwölftel. 

2) Nr. 75. 

3) Unter Blidfilber verftand man das Silber, welches auf den Hütten aus 

den Erzen geichmolzen wurde und den Silberblid gezeigt hatte, unter Brandfilber 

dasjenige, welches zur möglichften Feinheit durch wiederholted Brennen gebracht 

war, wie es 3. B. auf dem hannöverfchen Harze gefhah. Das Blidfilber rechnete 

man jpäter 14 bis 16 Lot, das Branbdfilber 15 Lot 16 Grän fein. Buſſe, a. a. O. 
I, 8 87 Fi. 

*, Gutachten Neubauer vom 7. September 1726. 

5) Mylius IV, 1, 5, Nr. 107. 
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Der König verlangte aber Ende 1726 wieder gröbere Sorten, 
da in der General-Domänenfaffe nur noch wenig Zweidrittel und 

Eindrittel waren. Man Hoffte, diefe billiger herſtellen zu können, 
wenn man den Kupferzufaß geringer machte. Neubauer verneinte 
das aber:!) Hier fehle das feine Harzer Bergfilber; das Scheide- 
filber müffe man mit 2 Ggr. Unfoften pro Bruttomarf in Neuftadt 
auf eine Feinheit von 15 Lot 16 Grän brennen. Wollte man da- 
gegen 15lötig prägen, wie früher Sachjen, jo jparte man gegen die 

12 lötige brandenburgische Legierung allerdings 1 Gr. für Kupfer 
auf die Marf, doch fünne er dazu nicht raten, weil Sachſen, belehrt 

durch die Auswechjelung und Wusfuhr, fie nun auch zwölflötig 

made.?) Sp wurden denn auf Vorſchlag Neubauers 1727, 1728 
und 1729 Eindrittel gejchlagen, die auf 4000 Rtlr. 83 Rtlr. 8 Gr. 
Münzkoſten erforderten.?) 

Daneben ging die Prägung von Zwölfteln weiter, zuerft des 
Neftes der Gumpertsichen Summe, der, wie wir fahen, Ende März 
1729 fertig wurde, fodann noch von 39276 Ntlr. aus Silber der 
General-Domänenkaffe, das fid) nach der Meinung des Müngmeifters 
dazu eignete;*) auch diejer Betrag wurde noch 1729 (16. Dezember) 
fertig. 

Zu einem weiteren Münzichlage fam es vor der Hand nicht. 
Zwar machte Neubauer wieder Borjchläge und berechnete die Münz- 

foften, die Halter und die Oberrechenfanmer herabfegten,®) aber 

1) Mr. 78. — Neubauer berichtete jpäter, am 4. Februar 1739: Da man 

in Hannover dad feine Harzer Eilber habe, würden dort lauter feine Zweidrittel 

gemacht, 177/, Stüd aus der 15 Lot 16 Grän feinen Marl. Sachſen könne fein 

Bergfilber nicht ganz fo fein brennen, daher nur 17 Stüd aus der 15 Lot 2 Grän 

feinen Mark münzen. In andern Landen endlid, wie in Brandenburg und 

Braunfchmweig, wo man Kauffilber verarbeiten müjje, made man nur 13'/, Stüd 

aus der 12 lötigen Marl. In allen 3 Fällen wurde aber der Leipziger Fuß be- 

folgt. Zit. XVII, 6. Wir müſſen jedoch Hinzufügen, dab in Brandenburg feit 
1729 feine Drittel mehr gemünzt wurden, da die Münz- und Silbertransportloften 
zu hoch waren. — 

2) Aus bejjeren Münzen läßt ſich das FFeinfilber leichter und koftenlofer 

ſcheiden, als aus weniger feinen. ©. auch ©. 174. 

3 Mr. 78, 89, 90. 
9 Nr. 96. 

5) Nr. 98. — Jährlich rechneten fie auf für 65000 Rtlr. zu vermünzendes 

Silber und bei Zwölftelfchlag auf eine Ausgabe von 755 Atlr, 
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man erlangte vom Könige weder die Erlaubnis, zur Herbeifhaffung 
derjelben Sechjer zu ſchlagen, noch einen Zuſchuß aus andern Kaffen. 
Denn Friedrich; Wilhelm wollte die unglüdlichen roten Sechjer feines 
Baters nicht vermehren, was zu unterlafjen er ja verſprochen Hatte, 
und ſich zu einem Zuſchuß nicht verftehen. Alſo entichied er, daß 
die Münze ftill ftehen follte, jo fchade es auch fei, und obgleich das 
Silber dann zum Lande Hinausgehe. Im Jahre 1730 ruhte die 
Silbermünzung vollftändig. 

Auch als der Geheimrat Kühe in der Julibalance der General- 
Domänenkaffe meldete, daß 72309 Rtlr. 5 Gr. in Silberbarren ſehr 
infommodierten, und das Generaldireftorium am 8. Auguft 1730 den 

oben mitgeteilten Borfchlag wiederholte, wies ihn der König zurüd und 
ließ durch den Goldſchmied Lieberfühn der Kafje für 20000 Rtlr. 

Silber abnehmen. Die Silberfjchmiede nahmen jonjt faft nichts. 
Als man am 6. Dftober etwas der Silbermanufaftur zu verkaufen 

vorſchlug, befahl Friedrich Wilhelm, damit noch zu warten; er hatte 
jedenfall® jchon damals einen andern Plan für die Verwendung des 
Silbers. Bevor wir auf diefen fommen, ift noch ein die damalige 
Münzgeſchichte Harakterifierender Zwiſchenfall zu erwähnen. 

Der zwanzigjährige Jean Jacques NRoufjeau lernte um 1732 
in Annecy in Savoyen einen Herrn Regard d’Aubonne, einen fehr 
geiftreichen, ränfevollen Mann kennen, der fich ewig mit Projekten 

getragen, aber nie dabei zugrunde gerichtet Habe. Roufjeau erzählt, 
daß er dem Kardinal FFleury einen verwidelten Plan zu einer 
Lotterie eingereicht habe; da er aber abgelehnt wurde, jo hätte er 
ihn dem Zuriner Hofe angeboten, der ihn ausgeführt habe. Wir 
hören weiter, daß Jean Jacques von ihm bezaubert war, daß 

Aubonne aber wegen einer Liebjchaft mit der Frau des Inten— 
danten die Stadt Annecy fehr bald wieder verlaffen mußte.”) 

Es war damals auf dem Gebiete des Geldwejens eine Zeit 
der Gründungen und Projekte. Frankreich hatte gerade die unheil— 
volle Zeit der Neformationen Hinter fi, die im Syfteme Laws 
gipfelten. 1721 war es mit Law zu Ende und 1726 ſetzte Franf- 
reich fein Geldwejen auf eine folide Baſis. Uber Laws Beispiel 

i) Rouſſeaus Belenntniffe, deutfche Überfegung in der Reklamſchen Univerfal- 
bibliothet T, ©. 141, 151. 
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fand Nahahmungen. D’Aubonne, der Bekannte Rouffeaus, reifte 
ſchon jeit 1728 an den Höfen mit einem gleich zu beiprechendem 

Projekt umber, das, wenn es auch nicht neu war, jo doch etwas 
Beftechendes hatte. Zuerit war ihm vom Könige von Polen ber 
Charakter eines Dberften und das Verſprechen eines Regimentes oder 
einer Summe von 20000 Rtlr. gegeben worden, wenn er fein 
Projekt beim Faiferlichen Hofe durchjegte; er erhielt bis Ende Upril 
1729 monatlich) 200 Rtlr., jeitdem aber, da er in Wien feinen Er- 
folg Hatte, nichts mehr. Nachdem ihm ein Verſuch beim Könige von 
Preußen ebenfalls mißglüdt war,!) reilte er nach der Schweiz ab. 

Im Oktober 1728 war er nämlich mit dem Gefandten Suhm 
und einem Empfehlungsichreiben des Königs Auguſt nach Berlin 
gekommen und Hatte Friedrich Wilhelm in Wufterhaufen Vortrag 
gehalten.) Der Minifter v. Ilgen nahm d’Uubonne für einen 
Menſchen vom Schlage Laws, der Frankreich jo viel Blut abgezapft 

habe.?) Er Habe gejagt: das Silber gehe aus Deutichland immer 
mehr nad Dftindien, der Preis des Goldes fei zu hoch, darum fei 
es jo leicht, immer weiter Silber auszuführen. Man folle alles 
Silbergeld, aud) das franzöſiſche, einjchmelzen und daraus um 5 bis 
10°/, filberärmeres machen. Wenn man allo in der Münze für 
einen franzöfifchen Gulden, der 16 Gr. gilt, 12 bis 13 Gr. bezahle 
oder ihn nach der Ummünzung zu einem Gehalte von 12 bis 13 Gr., 
aber zu 16 Gr. Nennwert ausgebe, jo werde man großen Gewinn 
erzielen. Ganz deutlich erfennen wir bier das Rezept einer fran- 
zöſiſchen Reformation. 

Ilgen machte dagegen natürlich zuerft geltend, dab jo auch 
der König jchlechteres Geld in feine Kafjen befüme, daß die Waren- 
preije fteigen und die Traftamentsgelder im Werte gegen die anderer 
Länder finfen würden, Darauf antwortete d’Aubonne, mit der Beit 
würde man das fchlechtere Geld ebenjo wie früher das beffere 
nehmen. Die Untertanen müßten einfach tun, was der König an— 

ordne, er würde dann an 8 Millionen Rtlr. gewinnen. Dazu meinte 
Friedrich Wilhelm, in casu necessitatis fünne man fo etwas von 
den Untertanen fordern, ſonſt nicht, und 8 Millionen feien wohl in 

I) Am 12. Juli 1729 endgültig abgemiejen. 

2 Das Folgende nah RI TTI. Nr. 9. 
Nr. 983. 

Acta Borussica. Münzweſen I. 15 
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feinem ganzen Lande nicht vorhanden. Vor allem, jchloß Ilgen, ei 
bedenflih, daß, da ein König immer mehr einnehme als au&gebe, 
er bei einer Berjchlechterung des Geldes zu kurz kommen müfle. 
Der König ließ dem Manne 200 Dufaten in Gold zahlen und 
meinte, die Sache müßte noch eingehender überlegt werden. 

Er wies fie aljo nicht ganz .von der Hand, er ahnte wohl 
den richtigen Kern, der darin ſteckte. Unzweifelhaft jtand das Gold 
damals gegen Silber zu hoch im Preiſe, wie denn ja auch bald 
darauf jene vielen Schriften über dieſes Thema zu erjcheinen an— 
fingen. Erhöhte man damald den Nominalwert des Silberfurants, 

d. 5. der Drittel und Zmwölftel, jo wurde natürlid) die Proportion 
zugunften des Silbers verändert und diejes im Lande feitgehalten. 

Damit hatte d’Aubonne recht. Die andern Bedenken Jlgens dagegen, 
daß der König bei einer Münzverjchlechterung zu kurz komme, daß 
alle Breije fteigen würden, konnte der Oberſt faum widerlegen, doch 

muß man wohl jagen, daß diejer Berluft hätte getragen werden 
müfjen, wenn die ganze Maßregel nötig gewejen wäre. 

Sie follte mit der Zeit allerdings nötig werden; wie wir 
fahen, gewann fie jhon damals in Bayern Boden. Jedoch mußten 
zwei Bedingungen befolgt werden. Erjtens die Emanzipation von den 
Reichsmünzgeſetzen, denn das Neich felbjt wäre nicht darauf einge- 
gangen, wie die Folge zeigen wird. Dieje aber hätte {Friedrich 
Wilhelm allein ohne den Kaiſer gewiß nicht gewagt. Die zweite 
Bedingung war, daß man nicht in Frankreichs Reformationen ver- 
fiel, fondern den neuen Münzfuß fefthielt. Dann nämlich waren 
alle Berlufte nur einmalige und d’Aubonnes Behauptung, daß man 
fih an das fchlechtere Geld gewöhnen würde, richtig. Jeder fremde 
Kaufmann wußte genau, was er in einem Zweidrittelſtück befam, 
und alle Breife hätten nur furze Zeit geſchwankt, dann aber fich 

chnell, foweit fie von den Münzen beeinflußt wurden, befeftigt.!) 

Ob Preußen damals jchon groß und fräftig genug war, ein in dem 
jo fluftuierenden Geldwejen jener Zeit ganz zuverläffiges Münz- 
ſyſtem im Norden Deutjchlands zur Herrichaft zu bringen, ift aller- 
dings zweifelhaft. 

) Daß jchweres Geld immer gutes Geld fei, widerlegt Büſch, Sämtliche 

Schriften über Bank- und Münzweſen. Hamburg 1801. Neunter Anhang: Über 

Banfgeld, Münze und Müngverwirrung. 
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Wir können nicht umhin, noch einen Punkt aus den Vorjchlägen 
b’Aubonnes herauszuheben, der für die damaligen Anjchauungen 
jehr bezeichnend ift. Er zeigt uns, daß man damals in Preußen 
faum, in Kurſachſen nur wenig über die Frage des Wertverhältniffes 
von Gold und Silber nachzudenken fi bewogen fühlte. Ilgen 
ließ fich darauf gar nicht ein. Im Dresden ſah man auch jogleich, 
daß e3 dem Franzoſen darauf anfomme, den Nennwert der Silber- 
münze zu erhöhen, und weniger darauf, der faljchen Proportion ab» 
zubelfen, und widerlegte feine Ungenauigfeiten und Widerjprüche 
mit deutfcher Gründlichkeit. D’Aubonnes Vorſchlag, Gold und 
Silber nad) einem feiten Wertverhältnis auszumünzen, verwarf man 
total. Der Oberft war Bimetallift im heutigen Sinne des Wortes 
und ftellte das fehlerhafte Verlangen, daß der Übergang zu einem 
neuen feften Wertverhältnis mit einem großen pefuniären Vorteil des 
Staates verknüpft fein follte, indem mit den neuen geringhaltigeren 
Silbermünzen die alten befferen aufzufaufen wären. Oder wenn man 

auch davon abjah, jo ſollte doch das neue Silberjtüd mit dem alten 
befjeren zu gleichem Nennwerte furfieren, was der furjächfiiche 

Staatsmann mit Necht als abjurd Hinftellte.!) — 

So mußte in Preußen das Generaldireftorium wieder Rat 

Ichaffen.?) Hatte der König aud) den Ständen verjprochen, feine Scheide= 
münze zu prägen, jo follte ihn die „unumgänglide Notwendigkeit“ 
davon doch nicht abhalten. Da dieje num eingetreten war, denn der 

Mangel an Scheidemünze war in einigen Provinzen fehr groß, ?) 
jo fhlug man dem Könige am 26. Oftober 1730 vor, 50000 Rtlr. 
in Sechspfennigftüden jchlagen zu lafjen, aber nicht nad dem Fuß 

von 1701, daß 100 Rtlr. in ihnen nur 44 Rtlr. in Kurant, fondern 

jo, daß fie 77 Rtlr. wert wären; der Schlagihag — 1600 Rtlr. — 

würde zur Bezahlung für die Münzkoften von Zwölfteln anzu— 
wenden fein. 

Sehen wir uns dieſe Vorſchläge, mit denen fich der König 
einverftanden erklärte, etwas genauer an, jo ift zunächſt unzweifel- 

haft, daß auch an Scheidemünze Mangel herrjchte, und die Regierung 
fehr recht daran tat, diefem abzubelfen. Sie hätte aber die Sechjer 

) Ar. 92. 
2) Das Folgende nach Tit. XX, 13, 14. 

©. ©. 138, 
15* 
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beſſer jo billig wie möglich gemünzt, da, wie auch das General- 
direftorium, freilich erſt 8 Jahre jpäter jagte,!) es nicht auf deren 
Silbergehalt, jondern nur auf das Mafhalten in der Quantität an- 

fomme. Heute wifjen wir ja, daß der Silberzufag folder Billon- 
münze fo gut wie weggeworfen ift. Sodann fann man, wie über- 
haupt die damalige Auffaffung vom Schlagſchatz falſch war, jo auch 
die Art, nur durch Prägung fchlechterer Münzen fich die Mittel für 
Herjtellung bejjerer zu verichaffen, doch nur einen ganz unge— 

nügenden Notbehelf nennen, denn öfters angewandt wäre dadurd) 
ein Übermaß an Scheidemünze entftanden. 

Jedoch wurde der Schlagjhag nicht, wie geplant war, ver- 
wandt, denn 1731, 32 und 33 find nur Sechspfennigftüde gemünzt 
worden. Neubauer berechnete die Koften auf 3 Rtlr. 2 Gr. 10%/, Bf. 
für die zu vermünzende feine Marf, aber die Oberrechenfammer 
Ichraubte fie auf 2 Rtlr. 6 Gr. herab und fonnte fo nicht 1600, 

jondern 4382 Atlr. ald Schlagfchat berechnen.?) Der König erklärte 
das Geld für gut und wünſchte 500000 Rtlr. davon zu Haben. 
Neubauer meinte aber, im laufenden Jahr nicht über 50000 Rtlr. 

münzen zu fönnen, dann, wenn genug Silber einlaufe, jährlich 

100000 Rtlr. In dem Kontraft mit dem Müngmeifter?) wurde 
nun beftimmt, daß das Silber für die 3'/, lötigen 6-Pfennigftüde 

von der General-Domänenfafie um 12 Rtlr. erfauft werde; für das 

neuftädtiiche, das zum Preiſe von 11 Rtlr. 19 Gr. geliefert wurde, 
mußte die Differenz von 5 Grojchen ebenjo berechnet werden, wie es 
Neubauer mit dem in dem Silber ftedenden Kupfer zu tun Hatte. 
Für die feine Mark durfte er fih 2 Rtlr. 6 Gr. Münzfoften und 
mußte dem Könige 1 Rtlr. 8 Gr. 10°, Bf. Schlagfchag berechnen. 

Bei Gebraucd des Roßwerkes erhielt er Vergütung, die Miünzarbeiter 
bezahlte er aus den Münzkoſten, auf feine Gefahr ftellte er fie an 

und fegte fie ab. Wegen Beihidung, Stüdelung, Aufziehung der 
Münzen, Aufbewahrung der Stodproben richtete er fich nach dem Ge— 

1) © ©. 176. 
2) Bericht der Oberrechenfammer vom 10. Februar 1731. Dem Warbdein 

Godrio, der 1724, als fein Vorgänger Fiſcher noch lebte, ohne Gehalt angeftellt 

war, und den die Gumpertö bejoldet hatten, wurden die 181 Rtlr. Wardeinbe- 

joldung nun gewährt. Ferner bat man noch um 170 Atlr. ald 14 Monate rüd- 

ftändigen Lohn der 4 Münzarbeiter, der aber wohl nicht bewilligt wurde. 

3, Nr. 100. 
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brauch, den Verordnungen und befonders der Wardeininftruftion. 
Zu leicht oder zu ſchwer ausfallende Werke mußten mit den folgenden 
das richtige Gewicht ergeben.!) Neubauer erhielt freie Wohnung; 
die Inftrumente, Mafchinen und das Inventar mußte er in braud)- 
barem Zuſtande wieder abliefern. 

Im Vergleich mit den früheren Inftruftionen der Münz— 
meijter?) ijt hier alles detaillierter und bejonders, ſoweit es Die 
Münzkoften und den Schlagfchag betrifft, genauer und eingehender ver- 

ordnet; die Silberlieferung ift ihm abgenommen, doc ift ein Verbot, 
daß der Müngmeifter überhaupt keins faufen dürfe, noch nicht aus- 
gejprochen; noch verbleibt ihm der Gewinn aus der Krätze, fo daß 
feine Nebeneinnahmen immer bedeutende waren. 

Bis zum 20. Auguft 1731 lieferte die Münze 33453 Rtlr. 
11 Gr. in neuen 6-Pfennigftüden, dann ftodte die Prägung, weil 
der König damals feinen in Geräten bejtehenden Silberjchag anfertigen 
ließ.) Schon Mitte 1731 wurde der General-Domänenkfaffe dazu 

Silber für 75000 Rtlr. entnommen, und auch die dort noch vor— 

rätigen 13000 Atlr. erlaubte Friedrich Wilhelm nicht zu vermüngzen.*) 
Vielmehr erging am 20. Auguft ein Befehl, jämtliches bei den 
Kafjen und der Münze vorrätige Silber zur Abgabe an die Gold- 
Schmiede bereit zu Halten; die Münze habe zu ruhen, bis die vom 

Könige beftellte Arbeit fertig jei. Erft als das Haus Splittgerber 
und Daum fich erboten Hatte, bi8 Ende Mai 1732 Gilber für 

132000 Rtlr. an die Goldjchmiede zu liefern, genehmigte Friedrich 
Wilhelm, daß das bei der Münze einlaufende Silber wieder in 
6-Pfennigftüde verarbeitet werden durfte.®) 

1) Den Münzfuß ſ. Tabelle V, Nr. 19. 

2) S. ©. 31. 

3) Der Silberfauf für den anzufertigenden Silberichat begann 1730 aus 
den Beftänden des Trejord. Den Berliner Goldichmieden wurde 1730-32 das 

Silber meijt geliefert, und zwar die feine Mark mit 12 Rtlr. berechnet, während 

der Augsburger Hulmann 1730 77710 Atlr. und 1731 und 32 noch 186051 Atlr. 

in bar erhielt. Im ganzen find dafür in den drei Jahren 596386 Kilr. 12 Gr. 

TB. verausgabt worden. ©. St.-W., Gen.Kaſſen-Dep., Kaflenjahen, Gen. 7. — 

S. auch Ranfe, Preuß. Geich., Leipzig 1874. II, 177. 

4 Nr. 101. 

5, Auf Beriht vom 10. Januar 1732, 
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Da aber diefer Handfauf der Münze abfolut nicht Hinreichte, 
die Lieferungen der General-Domänenfafje aufgehört hatten und big 
zum 1. Mai 1732 erft 50000 Ailr. in Sechſern gemünzt waren, 
welche Duantität das Bedürfnis des Landes nad) Scheidemünze 
durchaus nicht befriedigen Fonnte, jo genehmigte der König, daß 
man durch einen Privaten Silber von auswärts fommen ließe, und 

unterzeichnete den dahin gehenden Kontrakt mit dem Haufe Splitt- 
gerber und Daum am 7. Juni 1732. Dieſes verpflichtete fich, bis 
Ende des Jahres 4000 feine Mark von auswärts zu bejorgen; die 
feine Mark wurde ihm mit 12 Ntlr. 14 Gr. bezahlt, in welchen 
Sorten, war nicht gejagt, aber wohl faum nur in den nach 151/g- 
Talerfuß gemünzten Sehjern. Niemand jollte außer ihm liefern, 
Portofreiheit wurde gewährt. 

Die Münzung ging, befonders nachdem Neubauer wegen der 
damals ftärferen Dufatenmünzung feine Arbeiter auf 16 vermehrt hatte, 
fleißig fort. Der Stempeljchneider Lüders machte freilich vergebliche 

Anftrengungen um höheres Gehalt; der König befahl vielmehr, wenn 
er nicht fertig werde, den Graveur Marl, der eigentlich nur 
Medaillenftempel herſtellen jollte, mit heranzuziehen. 

Am 6. September 1732 waren wieder 85676 Rtlr. an Sechlern 

geprägt; an Silber fehlte es nicht mehr, ſchon damals lieferten 
Splittgerber und Daum 3500 Mark ab (19. September). Diefe 
Lieferungen beftanden zum größten Teile aus reduziertem Kreuzer— 
gelde. Es war damals die Zeit, da die deutichen Territorien ernſt— 
liche Unftrengungen machten, zu einer geordneten gemeinjamen 
Münzpolitit zu gelangen und vor allem den Überfluß an Scheide- 
münze zu bejeitigen. Da waren denn überall die Juden bei der 
Hand, die reduzierten Sorten, die, von den Landeskaſſen zurüdge- 
wiefen, rapide im Nennwert fielen, billig aufzufaufen und als 

Pugament zu verhandeln. Das Gefchäft war nicht ſchlecht, den 

Schaden trugen die Untertanen. Auch die preußiihe Verwaltung 

gewann, denn wenn man auch die in diefem Pagamente enthaltene 

feine Marf Silber mit 12 Rtlr. 14 Gr. bezahlte, jo gab man in 
der Tat nur 12 Rtlr. 2 bis 3 Gr. dafür aus, weil an der rauhen 

Markt 11 bis 12 Gr. durch das darin enthaltene Kupfer erjpart 
wurden. Daher fonnte der Münzmeifter nur dringend raten, den 
Kontrakt möglichft bald zu erneuern, damit man das reduzierte Geld 
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erhalte, bevor andere Regierungen es umgemünzt hätten.!) Der 
Vorteil lag alſo zum großen Teile in dem Umftande, daß die 
fleineren Staaten zu voreilig mit der Verrufung waren, ihre Neu— 
münzung nicht jchnell genug von ftatten ging und fie das herab- 
gefeßte Geld nicht vor den Juden feftzuhalten wußten. Schon am 
10. Dftober 1732 wurde ein zweiter Kontraft mit Splittgerber und 
Daum, 8000 Mark in 6 oder 9 Monaten zu liefern, unter den- 

jelben Bedingungen wie der erjte gefchlofjen. 

Bald fertigte Neubauer monatlih an 480000 Stüd Sechſer 
an, ja, er verſprach auf Drängen des Generaldireftoriums, dieſe 
Summe auf 720000 zu erhöhen, 2) wenn die Regierung einige Vor- 
Ichläge über Förderung der Münzanftalten ausführe.. Man tat, 
was möglich war, bewilligte dem Medailleur Marl 10 Atlr. Zulage 
zur Haltung eines Gehilfen, ließ mehrere Münzgeräte aus Magbde- 
burg fommen und jchloß mit Splittgerber und Daum am 17. April 
1733 einen neuen Sontraft wieder auf bis Ende des Jahres zu 
liefernde 8000 Marf. 

Bei der ſtark gewachlenen Quantität der Yusmünzung kam 
dem &eneraldireftorium aber der Verdacht, daß mehr Sechſer als 
angegeben gefertigt und ſomit dem Könige ein Zeil des Schlag- 
Ihages entzogen würde. Wie die Dberrechenfammer angab, war 
die Kontrolle darüber jeit 1723 durch den Münzrat Flottwell ge- 
handhabt worden, der die Stüdelung beauffichtigte und das Brutto— 
gewicht vor und nach derjelben atteftierte. ?) 

Indefjen machte Flottwelld Nachfolger Krug von Nidda 
geltend, *) daß es ihm doch fajt unmöglich fei, die Abrechnung des 
Münzmeifters, wie am 19. Dezember 1733 befohlen, allmonatlich zu 
revidieren, da zum Zählen der Sechjer zwölfmal im Jahre weder er 
noch der Münzmeifter Zeit hätten. Die Dberrechenfammer möchte 
mit ihm überlegen, wie die Nevifion einzurichten fei. Am bejten 
ginge es wohl, wenn jedesmal angezeigt werde, was für Silber ge- 
liefert jei, damit er den ungefähren Beftand alle Quartal be- 
fcheinigen könne. 

i) Mr. 107. 

9 Nr. 113. 
8) Mr. 116. 
4 Nr. 117. 
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Nach Spezififation Neubauerd betrug der damalige Beftand 
22405 Rtlr. 2 Gr. 11 Pf, es war der aus der 1733 unter- 
nommenen Sechſermünzung gewonnene Schlagfhag. Hiervon nahm 
die General- Domänenkfafje 16000 Rtlr. in Verwahrung, während 

der Reft dem Münzmeiſter blieb, der fortan immer 6000 Rtlr. in 

Silber zu zwei Schmelzen befommen follte.!) Die Kaſſe erhielt 

von ihm eine Spezififation über die gelieferten Silberjorten, der 

Kaften, in dem das Silber lag, wurde von Krug und Neubauer, 
der den Schlüffel verwahrte, verfiegelt. 

In der vom Münzrat angegebenen Weife wurden fortan die 
Revifionen vorgenommen. ?) 

Der Münzfuß wurde wahrfcheinlih richtig eingehalten, denn 
eine Probierung brandenburgifcher Sechspfennigftüde von 1731 und 
1732 durch den Wardein Knauſt in Dresden fand fie genau jo 
ausgebracht, wie der Münzfuß bejtimmte.®) 

i) Mr. 118. 

2) Leider find nur einige der von Krug, Neubauer und Godrio unter» 

zeichneten Quartalipezififationen erhalten: 

Bom Beltande Gemünzt 
Sechs A. .. - Kupfer- . 

1734 an Sea Überſchuß Pl Beltand in der Gen. 
pfennig- gewinn Dom.-Kafie 

ftüden für deponiert 

Kilr. Rilr. Gr. BE] Rilke. Sr Bel Rilke Br Bi] Rtir. Er. Mi. 

Januar, Februar, März] 63355 15558 19 8] 922 18 6 [12336 11 1)6336 11 1 

April, Mai, Juni... .| 4694 140601 — — 372 8 7[|9485 12 813485 12 8 
Juli, Auguft, September] 36312 |3177 9 —1 5% 2 9] 8087 11 3[2087 3 

1735. 

DOftober, Novbr. Dezember — — 7145 21 911145 21 9 

Für das erſte dieſer Quartale war das Bruttogewicht der gemünzten Summe 

auf 18561 Mark 10 Lot angegeben; da die Mark an Feinſilber 3 Lot 9 Grän 

enthielt, jo waren darin 4060 Marf 5 Lot 12°, Grän fein. Eine feine Mark gab 

1 Rtlr. 8 Gr. 10%/, Pf. Überſchuß, alfo war der ganze 5558 Atlr. 19 Gr. 8 Bf. 
Es waren 30 tr. 831/, Pfd. 3/, Lot Kupfer gewonnen, der Bentner war zu 

30 Rtlr. berechnet. Tür alle 3 Quartale waren 1530 Mark 1 Lot 17 Grän fein 

aus Neuftadt geliefert; der bekannte Gewinn von 5 Gr. auf die Mark gab 

318 Rtlr. 21 Gr. 

3, Nämlich zu 164 Stüd aus der 3 Lot 9 Grän feinen Mark. A. D., Lot. 
1333, Münzſachen, Reduktion uſw. betr. Vol. II. 
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Für die Heinften Zahlungen genügten aber die Sechſer nicht.!) 
Nachdem die neumärfiihe Kammer mehrmals um 4-, 3-, 2- und 
1-PBfennigftüde und der Stettiner Magiftrat um 3=, 2- und 1-Pfennig- 
ftüde gebeten hatten, weil in die Klingelbeutel und Armenkaſten wegen 
Mangel daran nichts fiele, jo verhandelte man im Beginn des 
Jahres 1734 mit Neubauer über die Prägung diejer Sorten. Nad)- 
dem der Müngmeifter einen geringhaltigeren Münzfuß als den der 
6-Pfennigftüde angegeben hatte,?) diefer aber von der Oberrechen— 
fammer für bedenklich gehalten worden war, reichte Neubauer 
einen andern ein, der dem ber 6-Pfennigftüde ziemlich entipradh.®) 

Man fürchtete wohl, den König an die fchlechten Münzen feines Vaters 
zu erinnern, und dann waren damals gerade wieder die erjten Berjuche 
gemacht worden, von Reich wegen das Münzwefen zu ordnen, fo 
daß es nicht geraten jchien, fchlechte Scheidemünze zu fabrizieren, 

über die jo jchon alles lamentierte. Der König wollte zuerft von 
biejer überhaupt nichts wiſſen, es follten vielmehr noch 50000 Atlr. 
in 6-Pfennigftüden, dann nur 2-Gutegrofchenftüde gemünzt 
werden. *) 

Als Neubauer aber am 14. September 1734 meldete, daß in 
3—4 Boden 500000 Rtlr. in 6-Bfennigftücden gemünzt fein würden, 
jo glaubte das Generaldireftorium, die Prägung dieſer Sorte ein- 
ftellen zu fönnen, und erlangte vom Könige am 23. November die 
Erlaubnis, außer 2-Gutegrofchenftüden auch für 30000 Rtlr. 3- und 
1-Pfennigftücde anfertigen laffen zu dürfen. Außer der Berechnung 
der Münztoften, der Angabe des Münzfußes und des Gepräges war 
der Kontralt vom 23. Dezember 1734 mit Neubauer entjprechend 
feinem vorigen.?) 

Die von ihm angefegten Münzkoſten bejchränfte man für die 
3- und 1-Pfennigftüde, nicht aber für die Zwölftel; für diefe wurden 
fie zwar nominell von 7 Gr. 10 Pf., wie 1730 angejegt,®) auf 7 Gr. 

1) Das Folgende nah) Tit. XX, 14. 

9 Nr. 119. 
8), Nr. 121. 
* Nr. 122. — Es hätten in der Folgezeit noch mehr, als es wirklich ge- 

ſchah, geichlagen werden fünnen, wenn die mweftlichen Lande fie hätten gebrauchen 

fönnen. Die hatten aber genug fremde Scheidemünze. Nr. 120. 

6) Nr. 100 und 125. 
6) Nr. 98. 
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reduziert, in der Tat aber jo erhöht, daß man auf einen Schlag» 
Ihaß ganz verzichtete und fogar einen Zufhuß von 2 Gr. 22/, Pf. 
gewährte. !) 

Zweigrojchenftüde find 1734—1740 in jedem Jahre und zwar 
wahrfcheinlich meift aus dem einlaufenden Neuftädter Silber gemünzt 

worden, denn Neubauer gab 1739 an, daß man daraus jährlich für 
70000 Rtlr. 2-Gutegrojchenftüde produziert habe. Die Nusmünzung 
von 20000 Rtlr. in 3-Pfennigftüden begann im Februar 1735; am 
3. März konnte dem Rentmeifter der General-Domänentafje aufge- 
tragen werden, je 300 Rtlr. an neuen 3-Pfennigftüden an die 
Landrenteien zu Stettin, Küftrin, Magdeburg und Halberftadt zu 
Ihiden, wo es bejonders an Fleiner Scheidemünze fehlte. 

Eine Anfrage des Königs im Jahre 1739, ob man nicht 8- 
und 2-Öutegrojchenftüde ohne Schlagfhag münzen künnte, da er 
gar feinen Vorteil, freilich auch feinen Schaden davon zu Haben 
winfchte, mußten Neubauer und dann auch die Dberredhenfammer 
verneinend beantworten.?) Dieſe ftellte vor, daß der von ben 

Wardeinen in Regensburg angegebene GSilberpreis von 11 Rtlr. 
18 Gr. für die feine Mark und Kupferpreis von 27!/, Rtlr.?) für 

den Zentner in Berlin nicht zutreffe, da die Silbermanufaktur für 
Silber 12 Rtlr. 16 Gr. bezahle und das Kupfer 30 Rilr. Eofte. 
Nur unter Benugung von Neuftädter Silber ließe fi) das Ver— 
langen ausführen, indem man ganz feine Drittel mache, dabei 
für die feine Marf 3 Gr. auf Münzkoften rechne und 2 Gr. 

!) Die Berehnung war für die feine Mark folgende: 
2:@utegrofchenftüde 3: Pfennigftüde 1: Biennigfiüde 

Silberpreis 12 Rtlr. — Gr. — Pf. 12 Rtlr. — Gr. — Pf. 12 Rtlr. — Gr. — Pf. 

Münzkoſten on 7 "nm 2 10 "nn 4 " 3 ) — 

Schlagſchatz im — “ — 4 —1 5 N "nn 6°; ” 

Kupferzuliag — „ 4. 4,  (Stedt in den Münzfoften.) 

Zuſammen 12 Rtlr. 11®r. 4Pf. 

Zuſch. zum 
Eilberfauuff — „ 2 „ 2. 

Münzfuß . 12Rtlr. 9 Gr. 16, Pf. 15 Rtlr. 15 Gr. — Pf. 16 Atlr. 3 Gr. 62/, Pf. 

Bei Verwendung von Neuftädter Silber zu 11 Rtlr. 19 Gr. wuchſen dem 

Schlagſchatz der 3- und 1-Pfennigftüde 5 Gr. zu, während bei den Zwölfteln ber 

Zuſchuß mwegfiel und ein Schlagihat von 2 bis 3 Gr. berechnet werden Tonnte. 

2, Nr. 153. 

3, ©. ©. 52. 
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Schlagſchatz erziele.. Was die Zwölftel betraf, fo Hatte man 1724 
zur Probe einige ganz feine gefchlagen, die aber viel zu dünn aus- 
gefallen waren.!) Neubauer meinte nun, man fünne fie vielleicht 
wie die 4-Mariengrojchenftüde 10?/, lötig münzen?) und jo dem 
Könige den ganzen Profit der 5 Gr. vom Neuftädter Silber zu— 
fommen lafjen,®) fürchtete aber doch ſehr, daß fie wie auch die feinen 
Drittel ausgeführt werden würden.) Man münzte alfo bis zum 
Tode des Königs nur noch 2:Gutegrojchenftüde in der bisherigen 
Weije weiter. — 

Den größten Teil der Fleinen Sorten brachte man durch 
Truppenlöhnung ins Publikum. Es war diefes ein wichtiges Mittel, 
denn damit, daß man die Scheidemünze in großen Poſten ausgab, 

lief man Gefahr, daß fie jofort in Beutel gepadt ihren Charakter 
verlor, was namentlich dann zu befürchten war, wenn es zu wenig 
grobe Münze gab. Wir finden dieſes Borfommnis klar ausge: 
iprochen in einem kurſächſiſchen Mandat von 1724, wo es Heißt, 
man babe bemerkt, „daß die Sechs- und Dreipfenniger meiftenteils 

in Bafete zufammengezählt und darein zu 10 und mehr Talern 
eingepadt und gleichfam eingejchloffen, dergeftalt aud) wieder aus- 
gezahlt und immerfort uneröffnet aus einer Hand in die andere 
fommen und gebracht worden, mithin dahero an kleiner Sceide- 
münze faft einiger Mangel vorfallen wollen.“ Deshalb wurde bald 
darauf befohlen, die Scheidemünge in Fleineren Paketen auszugeben, 
was man 1732 wiederholte.) Dabei erinnern wir ung an fehr 
ähnliche Vorgänge infolge der Münzverſchlechterung unter den 
römischen Kaijern.®) 

Nach dem Beifpiele Kurfachjens offenbar wurde in Preußen 
befohlen, die 2-Gutegrofchenftüde in Tüten zu je 20 Rtlr. oder 

1) Müngverzeichnid Nr. 335. 

2, 10 Lot 12 Grän fein, 99 Stüd aus der Brutto», 12 Rtlr. 9 Gr. aus 

ber feinen Marf. 

3) ©. ©. 234, Note 1 am Schluß. 

4) Über die Sendung der Zmwölftel nad Preußen und ihre Ausfuhr nad) 

Rußland ſ. im folgenden Kapitel. 
5) 28. November 1724, 9. Januar 1725, 9. Juli 1732; Cod. Aug. Yort- 

jeg. I ©. 1693, I ©. 126, [ ©. 16%. 

6 H. Grote, Die Solidi und Denare der Meromwinger, Münzftudien II, 

Leipzig 1862, ©. 79. 
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240 Stüd, die 3-Pfennigjtüde in ſolche zu 5 Rtlr. oder 480 Stüd, 
die 1-Pfennigftüde in ſolche zu 2 Rtlr. oder 576 Stüd zu ver- 
paden,!) und 1735 erhielt der Rentmeifter Barth Befehl, die Ein— 
nahme und Ausgabe der neuen 2-Gutegrofchenftüde zu jpezifizieren; 
monatlich jollten davon für 1500 Rtlr. zur Verpflegung des Königs- 
regimentes in Potsdam verausgabt werden, außerdem follte er Be- 
joldungen und andere Poſten mit ihnen und zwar je nad) Verhältnis 
in 20, 40, 60, höchſtens 80 Rilr. deden, doch nie in Paketen, die 

vielmehr immer vor der Ausgabe zu erbrechen feien. Ähnlich Hatte 
der Kriegszahlmeifter Richter zu verfahren. Der Reft an 2-Gute- 

grofchenftüden floß in den Trefor. Barth follte aber auch immer 
ben folgenden Monat im Auge haben, damit bei zeitweije ftodender 
Münzung diefe Art der Zahlung regelmäßigen Fortgang hätte.?) 

1) Tit. XX, 8. 
2), Verfügung an den Rentmeifter der General-Domänenkafje Barth, Berlin, 

22, Januar 1735, Tit. XX, 14. 
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Die Goldmünzung unter Sriedrich Wilhelm 1. 

Die deutfche Hauptgoldmünze war feit der Verdrängung des 
Goldguldens der Dukaten geworden, feit dem 17. Jahrhundert 
follte aber auch diefer durch das Schnelle Umfichgreifen der jchlechteren 

Biltolen viel einbüßen. Dukaten find unter Friedrih Wilhelm J., 
wenn man fi die Münzfammlungen anfieht, in Scheinbar ungeheurer 
Menge gefchlagen worden. Betrachtet man aber die eine Tatjache, 
daß die goldene Haupthandelsmünze in Preußen feineswegs der 
Dufaten, jondern vielmehr der Zouisd’or war, jo fragt man fich, 

woher denn jene große Mannigfaltigfeit der Dufatenjtempel? 

E3 geht nun aus allen Kontraften mit den Müngmeiftern 
hervor, daß der Dufaten- und Talerſchlag ihre Privatiache war 
und fie ohne Ablieferung eines Schlagjhages davon jo viel prägen 
durften, als fie wollten, wofern fie nur den Reichsmünzfuß einhielten. 
Hätte diefe Münzung viel Gewinn abgeworfen, jo würde Die 
Regierung fie gewiß nicht freigegeben Haben. Die Münzmeifter 
verfauften die Stüde aljo wohl meift an Liebhaber, daher wechlelten 

fie denn auch alle Jahre, ja zeitweije alle Monate die Stempel, um 
immer etwas Neues zu bieten. Während es aber jeit 1719 wegen 

des hohen Silberpreifes kaum mehr lohnte, Taler zu jchlagen, wurde 
die Dufatenmünzung fortgejegt: das Gold fing an, fi in Deutjch- 
land Plag zu ſchaffen.!) 

Auch der König intereffierte fih für ein ſchönes Gepräge:?) 
er gab jchon 1714 an, welches in den drei Münzen Berlin, Königs- 

berg und Magdeburg zu wählen fei, und befahl 10 Jahre fpäter, 

1) Die zahlreihen Dufatengepräge von 1714 erflären fich wohl mit daher, 

daß die Magdeburger Stände dem Könige bei feiner Anweſenheit 4000 Stüd 

ichenften, dem, wie man meinte, andere Provinzen folgen würden. Friedlaender, 

S. 136. 
2) Das Folgende nach Tit. XLI, 1. 
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von Lüders einen neuen Stempel gravieren zu laffen, da ihm der 
bisherige, wohl wegen des zu fehr verzierten Harnifches, mißfiel.t) 

1732 machte die Regierung eine größere Beitellung von 
Dufaten.?) Binnen 6 Wochen jollten 16000 Stüd fertig jein, 
wofür, das Stüd zu 2 Rilr. 17 Gr. gerechnet, 43333 Rtlr. 8 Gr. ge- 
zahlt werden würden. Das Generaldireftorium ftellte aber dem Könige 
vor, daß man nur 11000 neu zu prägen brauche, da man 5000 
in der General-Domänenfafje vorrätig habe. Die holländijchen 

Dukaten als einziges dazu verfügbares Material ſeien jedody nur zu 
2 Rtlr. 18 Gr. zu befommen; da die eigenen außerdem nad) Reichs— 
gejeg um 2 Grän oder 6 Pf. befjer gemünzt werden müßten, jo 
würden, wenn man noch 6 Pf. Unkoften pro Stüd rechne, 458 Atlr. 
8 Gr. BVerluft entftehen. Diejen nahm man aus dem Schlagidag 
der Sechſer. Der Müngzmeifter erhielt zum Anfauf Holländiicher 
Dulaten 6000 Rtlr. Vorſchuß. 

Die Anfertigung der Stempel für diefe Dufaten, die nicht von 
Lüders, dem ein Verſuch nicht gut gelang, Jondern von dem Dresdener 
Medailleur Großfurt gejchnitten wurden, verzögerte fich bis Mitte 
März 1733. Das Porträt des Königs Hatte dazu der Berliner 
Hofminiaturmaler Harper gezeichnet;?) es ift der von da an bis 
1736 auf den Dufaten weitaus am meisten erjcheinende Typus bes 

königlichen Bildes, das man aber nicht fehr ähnlich nennen kann; 
das Geſicht ift zu fein und geſchmeichelt. 

Wenn ic) vorhin meinte, die Münzmeiſter hätten die Dufaten 
wie eine Art Schaumünzen geprägt, jo bleibt dieſes auch für Die 
Folgezeit bejtehen, und es ift eine Lieferung für den Hof leicht zu 
erflären.. Es ift befannt, daß Friedrich Wilhelm zu Zrinfgeldern 
und Geichenfen Goldſtücke benutzte; nun hätte es fich für einen 
preußiihen König aber faum geſchickt, holländiſche Dufaten oder 

1) Münzbejchreibung, Tafel 10, Nr. 36 und 42. 

2) Mr. 103, 

8) Der König wünjchte, daß von jämtlichen ihm vorgelegten Zeichnungen 

Stempel gejchnitten würden, jowohl von denen mit fliegendem und heraldifchem Adler, 

wie auch von denen mit Stern auf der ftehrjeite, erflärte ſpäter aber die Probeſtücke mit 

Adler für untauglid und münfchte die mit dem Stern zu haben, auch doppelte, 

die größer fein müßten. Worhanden ift von 1733 aber nur ein doppelter mit 

fliegendem Adler. Großfurt erhielt 262, Harper 22 Rtlr. ©. auch Münzbe- 

Ihreibung, Tafel 10, Nr. 63. 
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Zouisd’or zu verjchenfen, daher waren denn ſolche Umprägungen 
von Zeit zu Zeit notwendig. Dieſe Anficht wird noch dadurch ge- 
wiffer, daß, als der König 1730 5000 Stüd Dufaten zu haben 
wünjchte, er bejonders ſolche mit feinem Bildniffe einzuwechſeln 
befagl.) Im übrigen befchäftigte der Dufatenjchlag die Regierung 
gar nicht. 

Dennod jah man fich gegen Ende der dreißiger Jahre ge— 
nötigt, auf die wachjende Wichtigkeit der Goldmünzen ein Auge zu 
baben.?2) Mit der von ung gejchilderten Abwehr und Tarierung der 
Piftolen war dem Könige nicht genug getan: er erfannte deren Nutzen 

und meinte, man müſſe eine Goldmünze nad Art der Louisd’or 
prägen, die im Handel, auf Reifen und im Felde jo bequem jei. 

Dffenbar famen Hier die Eindrüde des polnifchen Erbfolgefrieges 
zur Geltung: der König befahl im Juni 1736, Dukaten von 
10 Rilr. das Stüd zu prägen.®) 

Man ahnt fofort, daß er damit Doppelte Louisd'or meinte, die 
ja im Kurje von 10 Rtlr. gingen. Dieſer ungenaue Ausdrud rief 

jedoch ziemlih unnötige Weitläufigfeiten hervor. Neubauer wies 
nad, daß derartige Dufaten feinen Beſtand haben und nur eine 

Urt Medaille fein würden.*) Der König bemerkte zornig, es werde 
nur räfoniert, weil er es fei, der dieſe Sache angeregt habe, die 
doppelten Piftolen liefen doch al Geld um.?) Eine Kabinettsordre 
jegte dann fejt,®) daß die neuen Goldmünzen wie die franzdfiichen 

doppelten Louisd'or einen Kaffenfurs von 9 Rtlr. 20 Gr., im Ver— 
fehr aber freien Kurs haben jollten. 

Nach dem Kontrakt mit Neubauer, den die Oberrechenfammer auf- 
feßte,?) Hatte der Münzmeiſter das Stüd zum Kafjenfurfe von 9 Atlr. 

1, G. St.A. Minüten, 20. Mai 1730. — Man erinnere ſich auch der 

bayriichen jogenannten Doucenr-Dufaten, die noch 1872 lediglich als vom Könige 

zu verteilende Trinfgelder geprägt wurden. U. Luſchin im numism.-phragiftiichen 

Anzeiger, III, Hannover 1872, ©. 129. 

2) Das Folgende nadı Tit. XLI, 2. 
8) Mr. 132, 

4) Nr. 133. 

5) ft ja grohs Resonnement meil ich es auf die Bahn bringe ift ja mit 

die dopelte Bistohlen in Cursu alß ijt ja nit Medallie wie die Herrn jagen FW. 

6) 30. Juni. 

N) Nr. 135. — ©. auch Tabelle V. 
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20 Gr. der General-Domänenkfafje abzuliefern und außerdem. einen 
Schlagihag von 1!/, Gr. pro Stüd zu berechnen, jo daß dieſes 
ihm außer den Münzkoften auf 9 Rtlr. 21 Gr. 6 Pf. zu ftehen 
fam. Dafür wurde ihm der Einkauf des Goldes freigegeben. 

Für das Gepräge gab der Louisd’or das Vorbild. Faſt alle 
Louisd’or Ludwigs XIV. und auch die erften jeines Nachfolgers 
trugen auf einer Seite das Bild des Königs, auf der andern acht 
ins Kreuz gejtellte L mit der Krone darüber und der Legende 
.CHRS.=.REGN. = VINC.=.IMP. Auf den erften 
preußifchen Entwürfen fehlte die Umfchrift der Kehrfeite.!) Der König 

wünfchte aber eine folche und genehmigte auf Vorjchlag des General- 
direftoriums die ſehr bezeichnende Devife: Pro deo et milite.?) 

Berhandlungen mit dem Hamburger Medailleur Haftling jcheinen ohne 
Erfolg gewejen zu jein, wahrjcheinlich hat Lüders die erften Stempel 
geichnitten. Am 22. Januar 1737 wurden dem Könige die erften 
10 Stüd überreicht. 

Um die neue Münze befannt zu machen, befahl Friedrich 

Wilhelm am 19. Januar 1737, daß von den monatlich zu müngenden 
200 Stüd ihm 150 vder 1666 ARtlr. 16 Gr. auf feine Monats- 

gelder, die andern 50 aber als Gehälter gezahlt werden follten, fo 
daß ein Beamter monatlid 1 oder 2 Stüd je nad) der Höhe feines 

Gehalts bekäme. Da nun aber der Kafjenfurs 9 Rtlr. 20 Gr. war, 
jo entjtand die Frage, ob die Beamten fie nicht zu demjelben Werte 
erhalten jollten, worauf der König auch den Kafjenfurs auf 10 Rtlr. 
jegte.?) Demgemäß hatten fie gegen die franzöfiichen Doppelpiftolen 
einen um 4 Ggr. höheren Nennwert (12/5, %/,). 

Außerdem fragte das Generaldireftorium am 24. Januar an, 

wie fie heißen jollten, und ſprach fi für den Namen „Wildelminer“ 
aus, weil Friedrichsd'or zu ſehr an die im Reiche arg verhaßten 

1) Müngzbeichreibung Nr. 180, Note. „Den 9. Februar 1737 ftahl der 

Kaftellan dem Könige 500 Dufaten und 1 Wilhelmd'or, jo zur Probe geichlagen 

worden, in Potsdam weg." E. Friedländer, Berliner Garniſon-Chronik, Echriften 

des Vereins f. d. Geſch. der Stadt Berlin. Berlin 1873, ©. 37. 

3, 5. Februar 1737. Die große Medaille auf die Truppenſchau von 1733 

trug ſchon dieſe Umjchrift. (Menadier), Schaumünzen des Haufes Hohenzollern, 

Berlin 1901, Nr. 271. 
3, 26. Januar 1737. 
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und in mehreren Streifen ſchon reduzierten Karl, Mar: und 
Philippsd’or erinnere. Der König aber entjchied für die Benennung 
„Wilhelmsd’or“, er wollte cben die franzöfijche Münze, foweit es 
nur anging, nachahmen. 

So entjtand die Goldmünze, die dur 1'/, Jahrhunderte die 
herrjchende in Preußen und Norddeutichland geworden ift, denn 
der jpätere FFriedrichsd’or war nichts anderes als ein halber 
Wilhelmsd’or.!) 

Die Prägung diefer Goldftüde war num aber in eine fcheinbar 
nicht recht günftige Zeit gefallen. Gerade ald man damit begann, ver— 
jammelten ſich die Kreiswardeine in Regensburg zu ihren Probierungen 
und festen dem einfachen Xouisd’or um 8 Gr. herab. Demgemäß 
fonnte man auch nicht weiter auf den bisherigen Gewinn von 5'/, Gr. 

pro Stüdf oder 550 Rtlr. von den jährlich zu prägenden 2400 Stüd 
rechnen. Denn wenn die Wilhelmsd’or denjelben Kurs erhielten, 
man fie alfo nur zu 9 Rtlr. 8 Gr. ausbringen Fonnte, jo Hatte 
man auf das Stüf 16 Gr. Kurs-Verluſt, alfo, da man ja bisher 
51/, Gr. gewonnen hatte, auf das Stüd 101/, Gr. oder im Jahre 
1050 Rtlr. Berluft. Da nun die Wilhelmsd’or auch zur Regiments» 
löhnung verwandt wurden, jo jchien es dem Minifter v. Viereck 
ratfam, um die Truppen nicht in Verluft zu ſetzen, lieber Dufaten 
zu münzen, weil dieje weit geringer reduziert waren, vorteilhafter 
gegen Franzgeld gemünzt werden fonnten und im Kriege einen 
fejteren Kurs behielten.) Diefes ftellte der Minifter auch mündlich 
dem Könige vor, allein ohne ihn zu überzeugen. Im Gegenteil, 
Friedrich Wilhelm blieb dabei, daß die Wilhelmsd’or weitergemünzt 
würden; fie feien beſſer ala das gewöhnliche Kurant, monatlich feien 
jedem NRegimente 20 Stüd zu affignieren. Außerdem aber jollten 
halbe Wilhelmsd’or geprägt werden, die alfo dasjelbe waren wie 
die ganzen Louisd'or oder jpäteren Friedrichsd’or.?) 

Um 15. April 1738 machte das Generaldireftorium noch 
geltend,‘) daß, da Bayern und Württemberg jelbjt ihre Biftolen 

ı) Es jind unter Friedrich Wilhelm I. an ganzen und halben Wilhelmsd'or 

1737—1740 gemünzt worden 5021 ganze, 5833 Halbe; die Prägung der halben 

begann erft 1738. 

2) Nr. 143. 
8, Kabinettsordre an das General-Direftorium vom 5. April 1738. 

4, Nr. 144. 
Acta Borussica. Munzweſen I 16 
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reduziert hätten, die Wilhelmsd’or auch nur nad ihrem Goldgehalt 
genommen werden würden, d. h. zu 9 Atlr. 8 Gr. nach Einführung 
des Leipziger Fußes als Neihsfuß. Dennoch blieb es beim Willen 
des Könige. Laut Kontrakt vom 29. Mai 17381) mußte der Münz- 
meifter von den ganzen Wilhelmsd’or, wie bisher, die Kursdifferenz 
von 4 Gr. und 11/, Gr. Schlagihag, von den halben aber 2 Er. 
und 9 Pf. geben. Monatlich waren 50 ganze, 300 halbe zu prägen. 
Dem Könige war es um möglichjt jchnelle Ausmünzung zu tun: 
Als im November 1738 kurz nacheinander 2 Stempel für die halben 
MWilhelmsd’or brachen, ließ er den Medailleur durch ein „eito“ zu 
ichleuniger FFertigftellung neuer antreiben. 

Noch ein technifches Bedenken galt es zu befeitigen. Der 
Dberrechenfammer fiel auf, daß Neubauer die Wilhelmsd’or 21 Karat 

10 Grän fein machte, während die doppelten Louisd'or nur 21 Karat 
9 Grän Feingold enthielten. Der Müngmeifter berichtete darauf am 
4. Februar 1739,?) die Louisd’or hielten 21 Karat 10 Grän, er habe 
daher angenommen, daß die doppelten eben jolchen Gehalt hätten, und 
ihm erjcheine es wunderlich, daß, wie die Regensburger Valvationen 
angäben, dieje 1 Grän weniger fein fein follten; andernteils feien 
die doppelten etwas jchwerer an Schrot befunden;?) befjer jei aber 

doch ein und derjelbe Fuß. Damit war man denn einverftanden. 
Die Mafje der Louisd’or jollte, wie die Oberrechenfammer 

meinte, aus Gold, Silber und Kupfer oder auch nur aus Gold und 
Kupfer beftehen. Das letztere bezweifelte Neubauer: es fei in 
manchen derjelben nur wenig Silber, weshalb fie röter ausfähen und 
von Unwifjenden für faljch gehalten würden. Seine Alliage ber 
Wilhelmsd’or von ?/, Silber, Kupfer fei fonft überall gebräuchlich. 
Auf fernere Anfrage meinte er, bei !/, Silber, °/, Kupfer könne 
er pro Mark 6 Gr. 6 Pf., bei !/; Silber, ?/; Kupfer 4 Gr. 4 Pf. 
geben, wünjchte aber bei !/, Silber, !/, Kupfer zu bleiben. Er wurde 
am 29. April 1730 vom Generaldireftorium bewogen, bei !/, Silber, 

!/g Kupfer doch 61/, Gr. Schlagſchatz“) zu geben. 

1) Tit. XX, 8. 
2) Ar. 151. 
3) Der ganzen gingen 35, der doppelten 17'/, Stüd auf die rauhe Marf. 

Hirih VI, ©. 219. 
) Die Kursdifferenz von 4 Gr. natürlich mitgerechnet. 
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Überbliden wir noch einmal die Prägungen unter Friedrich 
Wilhelm I., fo ift zunächft die anfängliche Beſchränkung im Scheide- 
münzichlage voll und ganz anzuerkennen. Ebenſo darf aber nicht 
verfchwiegen werden, daß die Prägung der groben Münzen durchaus 
nicht mehr genügte, und daß es jo nicht lange weiter gehen durfte, 

wollte man überhaupt noch eigenes Geld im Lande jehen. Der 
Schlag der Zwei- und Eindrittel hörte jchon 1724 und 1729 voll» 
ftändig auf, 1730—1734 find nur Scheidemüngen geprägt worden 
und von da bis 1740 nur Zwölftel. Dieje Zwölftel waren aber zu- 
nächſt eigentlich fein Kurant, weil nicht nach dem 12-Talerfuß ge» 
münzt, fondern eine Art Zwiſchending zwijchen Kurant und Scheide- 
münze, ſodann hören wir, daß fie mafjenweife nach Rußland aus- 
geführt wurden. 

Was das Gold angeht, jo konnte die doch noch jehr geringe 
Ausprägung der Wilhelmsd’or den Mangel an grober Silbermünze 
nicht erjegen, ganz abgefehen davon, daß Preußen kulturell noch 
lange nicht jo weit war, eine große Quantität fo hoher Wertmeſſer 
zu bedürfen. 

Die Aufgabe der Zukunft mußte alfo fein, wieder mehr Grob- 
furant und im richtigen Verhältnis dazu auch mehr Goldmünzen 
berzuftellen. 

16* 
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Unter Sriedrich 1. 

Über das Münzwefen im Herzogtum Preußen feit dem Großen 
Kurfürften ift bisher nur verfchwindend wenig befannt geworden. Aus 
den Angaben Bahrfeldts!) und erhaltenen Münzen laſſen ſich indefjen 
einige Schlüffe ziehen. Zunächſt fuchte Friedrich Wilhelm, wie in allen 
andern Landesteilen, jo auch in Preußen das Zinnaſche Kurant 
einzuführen, denn wir fennen Königsberger Zwei- und Eindrittel- 
ftüde aus dem Zeitraum 1668—1676 und wiſſen, daß noch 1685 
die Wiederaufnahme diefer Prägungen geplant,?) aber wohl nicht 
ausgeführt wurde, da feine ſolchen Sorten von diefem oder den 

fpäteren Jahren, aus der Königsberger Münze ftammend, vorhanden 
find. Daraus folgt nun aber zweitens, daß eine Vereinheitlichung des 
Münziyftems für den ganzen Staat noch nicht an der Zeit war. 
Zwei Tendenzen jtrebten fih in den Provinzen feit der Zeit 
des Großen Kurfürften überhaupt entgegen: das Berliner Geld, 
d. 5. die Münzen nach Binnafchem, fpäter Leipziger Fuß, wünjchte 
die Krone in allen Zandesteilen einzuführen; das gelang aber teils 
gar nicht, wie im Weſten, wo die fchlechteren Münzen der Nachbarn 
die befjeren brandenburgifchen abforbierten, teil® nur jehr allmählich 
in Preußen, weil man hier, rings von Polen umgeben, deſſen Münz— 
ſyſtem nicht völlig aufgeben konnte. Indeffen verdrängten hier die 

Sorten nach Leipziger Fuß wegen ihrer Beliebtheit im Handel doc 
immer mehr bie preußijchen Tympfe und Szoftafe, zumal da von 
diefen nicht genug gemünzt wurden.) Es war deshalb ein frucht- 
lojes Beginnen der folgenden Regierung, gegen Zwei» und Einbrittel 

1) E. Bahrfeldt, Die Münzen- und Mebdaillenfanımlung in der Marien- 

burg, I. Danzig 1901. 
R9SS5, 
8 Die Rechnung war: 1 Rtlr. = 3 Gulden = 90 Groſchen; die Münzen: 

Achtzehngröſcher (Tympfe), Sechsgröſcher (Szoftafe), Dreigröicher (Düttchen), 

Zweigröſcher, Groſchen, Schillinge (!/, ®r.). 
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mit Verboten vorzugehen, und ein Berfennen der Verhältnifje, damit 
von den Plänen des Großen Kurfürſten abzumweichen.!) 

Da nämlih ein doppelter Wechſelkurs mit Hamburg und 
Amsterdam entftanden war, indem die Achtzehner (Tympfe) und 

Sechſer (Szoftafe) ein Agio von 5 bis 6°/, gewannen, aljo immer 
feltener wurden, jo glaubte Friedrich III, die Einfuhr der Zwei» 
und Eindrittel 1692 verbieten zu müſſen; nur die brandenburgifchen 
durften, aber auch nur mit Zuftimmung des Nehmers, weiter ver- 
ausgabt werden.?) Da diejer Befehl aber wohl ohne Erfolg blieb, 
jo unterfagte der Kurfürft am 3. März 1694 die Ein- und Durd)- 
fuhr fämtlicher Zwei-, Eindrittel und Sedjtel, geftattete aber den 
Verkehr mit den vorhandenen.) 

Man ſah aber doch wohl ein, daß es damit allein nicht 
getan war und man die eigene Münze, die jeit 1688 faft ganz ge- 
ruht Hatte, wieder in Tätigkeit ſetzen müſſe. Das gejchah 1695, 
von da an bis 1698 find in Königsberg beſonders Dreigröjcher 
(Dütthen) und Scillinge, die kleinſte der damaligen baltifchen 
Scheidemünzen, geichlagen worden.) Wir erfahren, daß 1697 be— 

willigt wurde, für 20000 Rtlr. der im Lande umlaufenden Zwei- 
drittel in Düttchen umzumünzen, aus dem Schlagſchatze aber 
Schillinge zu machen.?) 

Wenn man dann auch vielleicht einfah, daß mit dieſer Ver— 
wandlung guten Geldes in Scheidemünze dem Lande wenig gedient 
war, und man fi 1698 zu einer gründlichen Neuordnung des 
Königsberger Münzweiens entichloß, jo waren die ergriffenen Maß— 

regeln de3 neuen Minifters v. Wartenberg doch kaum befjer als die 
bisherigen. 

Zunächſt ließ er wieder die Einfuhr der Zweidrittel ver- 
bieten.®) Gleih darauf beftimmte ein Patent,“) daß der alte 

Y Das Folgende aus A. K. 99, c,d, e. 

2) Berlin, 8. Oftober 1692. 

3) Die Pot durfte feine mehr nach Danzig und Stönigäberg befördern, 

und die Wechiler und Bankiers mußten jchwören, feine weiter zu verichreiben. 
Patent. Königsberg, 6. April 169. 

9 Bahrfeldt, a. a. O. ©. 202—204. 
5) Patent. Königsberg, 6. November 1697. 

6) Patent. Königsberg, 20./30. Juni 1698. 

?) Ar. 6, 
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preußiſch-polniſche Münzfuß von 1658 von Michaelis 1698 an die 
alleinige Valuta zu bilden hätte.) Nacd Michaelis follte die Münze 
das kurfürſtliche Zweidrittelftüd in Heinen Summen unter 25 Rtlr. 

ftatt zu 60 nur zu 56 Gr. mit Mchtzehnern und Sechsgröſchern ein» 
löjen, in größeren 100 Rtlr. gegen 107 geben, die gangbaren 
ſchwediſch-pommerſchen, kurſächſiſchen, lüneburgifchen und anderen 
Bweidrittel nur zu 55 Gr. oder in größeren Summen 100 Rtlr. 
gegen 108 berechnen. Die faijerlichen Düttchen galten vom 1. Auguft 
an nur 2%, Gr. Deren Einfuhr wurde verboten, weil die Juden 
fie jehr auszufippen und nur die leichten herzujenden pflegten. 

Es jollte auch eine Ausmünzung von Dütthen, 2- und 
1-Grofchenftüden, jowie guten Schillingen ftattfinden, die wegen ihres 
guten Wertes und der darauf verwandten Münzfoften ebenjo 7°/, 

Agio gegen Zweidrittel erhielten, jolange diefen der Umlauf zuge» 
billigt war. Endlich wurde bejtimmt, daß die Silberlieferanten 

rihtig bezahlt würden, und alle SKipperei und Münzwucherei 
verboten. 

Betradhten wir nun die Valvationen diefes Patents genauer, 
jo ift zunächjt zu jagen, daß der Fuß von 1658 feineswegs einge- 
halten, jondern ein geringerer befolgt wurde oder vielmehr befolgt 
werden follte. Der Tympf war nad) dem Fuß von 1698 zu 32 Stüd 

aus der 10 2. 4'/, Pf. feinen Krafauer Mark auszubringen, aber 
auch unter diefem blieb man.?) Nehmen wir nun eine Feinheit von 
10 Lot, fo betrug jein Feinfilbergehalt 3,861,°) während der des 
Bweibrittelftüds 12,992 g.*) Der Nennwert des Tympfs war 18 Gr. 

) Nach Bahrfeldt, a. a. D. ©. 142, war der Königsberger Münzfuß von 

1653 der folgende: (der von 1658 war nicht zu finden.) 

Reichstaler. .. ... . 7 aus der 14 Lot feinen Mark. 

Achtzehner...... 29, nn 120 „ 14 Gr. feinen Marl, Die Mari 

Schögrößher .... dd „ nn 7 „0, " war die 

Dütthen....... ı |1,7 Rue. SER ea ı Ye a | Krafauer. 
Dreipölfer (1/,,Rtlr.) 176 „ b „MP. „ 

2) Bahrfeldt, Marienburger Sammlung I, ©. 198. 
3) Bei der Berehnung wurde nad Kirmis ©. 6 die Krafauer Mark zu 

197,68 g zugrunde gelegt. Nach einer Angabe bei Friedensburg, Schlefiens neuere 

Münzgeſchichte S. 18, waren 1635 100 Wiener Marf = 140 Breslauer (polnijchen) 

Marl. Da nun nad Belhäzy (Numismat. Zeitichr. XXIX, ©. 322) die Wiener 

Mart bis 1693 276,283 g mog, fo fommen wir zu etwa bemjelben Reſultat 

wie Kirmis. 

# Tabelle V. 
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polnifch, ber bes Zweibrittelftüds war nun von 60 auf 56 Gr. herab⸗ 
geſetzt. Demnach verhielt ſich 
das Zweibdrittelftüd zum Tympf 

im Nennwert . » 2» 2... = 56:18 = 3,111:1, 

das Zweidrittelftüd zum Tympf 
im Gehalt . . .. 2... = 12,992 : 3,861 = 3,865 : 1. 

Afo war das Zweidrittelſtück zu niedrig angeſetzt und der 
Borteil des Staates bei der Einziehung gewiß. Berüdfichtigt man 
ferner, daß die Fleineren preußijchen Sorten noch geringer audge- 
münzt wurden, alle aber dasjelbe Aufgeld zu ihren Gunften gegen 
Zweibdrittel genofjen, fo kann es gar nicht zweifelhaft fein, welche 
Nebenabficht man mit diefer Reform hatte.!) Preußens Beglüdung 
dadurch war eine fehr trügerifche: man verrief die Zweibrittel, um 
fie in den Ziegel zu befommen; unter dem Vorwande, den alten 
preußijhen Münzfuß berzuftellen, münzte man daraus jchlechtere 
Sorten und zog den Schlagſchatz als willfommene Prife ein — ein 
Beitrag mehr für die damals allgemein herrſchende Tendenz der 
Münzverfchlehterung. Gegenvorftellungen der Städte Königsberg 
wurden abgewiefen, denn es fei alles nach reifer Überlegung ge- 

ſchehen.ꝰ) 
Nun fanden ſich aber Perſonen, die davon ihren Privatvorteil 

ganz gut zu gewinnen verftanden, indem fie die Zweibrittel und 
andern herabgejegten Sorten, die jeder möglichft jchnell loswerden 
wollte, zu geringem Preiſe auffauften, fie entweder der Münzftätte 
verkauften oder eingefchmolzen ausführten. Gegen diefe „Eiglichten 
und gewinnfüchtigen Leute“ wurden Strafen von 100 big 1000 Ailr. 

verhängt.) 

Aber noch weitere Verrufungen fanden ftatt. Die branden- 
burgifchen Sechftel devalvierte man von 15 auf 14 Gr., ja ließ fie 

von Michaelis 1698 an nur zu 13?%/, Gr. von der Münze nehmen t) 
und jegte die 1695—1697 in Königsberg gemünzten Düttchen auf 

!) Der Schlagſchatz ber Sechsgröſcher betrug 1 FI. auf die feine Marl. 

Bahrfelbt, ebenda. 
9, Hoflammerprotofoll vom 8. Oktober 1698 im Geh. St.-W. Berlin. 

3) Patent. Königsberg, 29. Juli 1698. 
#, Die jchon früher verrufenen ſchlechten, beſonders Bayreuther, nahm man 

nur zum Schmelzwerte. 



Unter Friedrich I. 251 

8 Scillinge oder 22/, Gr. polnifch,!) was zur Folge Hatte, daß fie 
in Mafjen nad Hinterpommern auswanderten, wo Mangel an Geld 
war und fie bald in großer Menge zu 9 Schillingen kurfierten.?) 

Dazu kam, daß die Münze die Einwechfelung der abzufchaffenben 
Sorten nicht bewältigte, trogdem man ben Termin von Michaelis 
auf Neujahr Hinausichob?) und den Andrang zu regeln fuchte.*) 
Man mußte die brandenburgifchen Zweibrittel, Eindrittel und Ein- 
fechftel bis Dftern 1699 und auch die andern Sechflel bis Neujahr 
und wohl noch weiter erlauben.d) Beſeitigen fonnte man dieſe 
Sorten aber nicht. Als ein Patent vom 8. Dftober 1708 frembe 
falſche Sorten, darunter auch Zweidrittel, beſonders fächfijche, ein- 
zuführen verbot, fo bat die Bürgerjchaft von Königsberg, die ver- 
dächtigen näher zu bezeichnen oder, wenn alle fajfiert werden 
folten, zur Wegichaffung einige Wochen Zeit zu lafjen; übrigens 
jeien diefe Sorten in Sadjen, Brandenburg und Pommern im 
Verkehr. Man fieht aljo, wie ganz die früheren Verbote vergefjen 
waren. Die Regierung brüdte darüber ihr Befremden aus und 
ließ es bei dem jcharfen Verbot; die verbächtigen fünne man übrigens 
leicht am Gepräge erfennen.®) 

Auf Auflauf der reduzierten Sorten abzielende Machinationen, 
wie fie nach jeder ſolchen Reduktion, wenn ber Staat nicht jehr 
auf feiner Hut ift, eintreten, gingen weiter. Mancher, der die ver- 
botenen Sorten nicht bei der Münze los zu werden fürdhtete, wird 
gern ein paar Pfennige verloren haben, wenn fie ihm jemand bei 
Beiten abnahm. 

Außerdem ftreute man das Gerücht aus, die Zweidrittel würden 
wieder für voll gelten und die Achtzehner und Sechögröfcher reduziert 
werden, und fuchte diefe fo den Leuten um ein Billige® aus der 
Taſche zu ziehen; man nahm die Düttchen von 1695—1698 nur 
zu 21/, Gr. oder 7 Schilling an, kaufte das alte polnifche und das 
neue Geld auf und führte e8 aus. Es wurde deshalb daran er- 

1) Patent. Königsberg, 18. Auguft 1698. 

” Tit. XVI, 3. 
5) Batent. Köln a.d. Spree, 3. Auguft 1698. 
9) Batent. Königsberg, 4. Oltober 1698, 
5) Patent. Königsberg, 11. Dezember 1698. 

YU8.99, ce. 
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innert, daß die früheren und faiferlihen Düttchen 8, die neuen 
9 Scdilling gölten; bei Strafen von 100 bis 1000 Fl. wurden 

Übertretungen verboten.!) Gegen folhen Wucher und ein Gerücht, 
daß die neue Münze, jowie die polnijchen Örter devalviert werden 
würden, mußte man 1700 und 1701 nochmals vorgehen.?) — 

Über die Quantität der damals verfertigten Münzen liegen 
nur wenige Nachrichten vor. Es wurde Anfang 1700 beim Magijtrat 
von Königsberg angefragt, wie man wohl die neue Fleine Scheide- 
münze am beften ins Publikum bringe, worauf diejer feiner Genug- 
tuung darüber Ausdrudf gab, daß 10000 Fl. davon geprägt feien; 
man müſſe bei dem großen Mangel an Scheidemünge, und da bie 
faiferlichen Düttchen fich verlören, nur darauf jehen, daß fie nicht 
ausgeführt würde. Er bat auch noch, die Schillingmünzung im 
Intereffe der Armen und Hofpitäler fleißig fortzujegen. Indeſſen 
wurden 2000 Fl. davon anderweitig verwandt und am 9. März 
1700 nur 8000 dem Magiftrat zugewiejen, der fie vom Münz— 
fommiffar Burdhardt gegen Achtzehner empfangen jollte; doch war 
zu forgen, daß niemand davon mehr als für 4 bis 5 Atlr. auf ein- 
mal empfing. Am 30. Oktober wurde dann den Münzkommifjaren 
freigeftellt, wenn nötig, noch für 18000 Atlr. prägen zu lafjen, in 
welchen Sorten, ift nicht gejagt; 3 bis 4 Gr. polnisch fönnten mehr 
für das Silber gegeben werden.?) 

Erhalten ift der Münzfuß, wie er im Kontraft mit Miünz- 
meifter Geelhaar am 29. März 1700 beftimmt war.) 

1) Patent. Königsberg, 28. Januar 1699. 

2) Desgleihen vom 23. März 1700 und 3. Februar 1701. 

®) Hoffammerprotofoll vom 30. Oktober 1700. 

* Tabelle VI. In diefem Münzfuh find die Zahlen der Ausbringung ab- 
gerundet. In unſerer Münzfußtabelle (Nr. V) ift des Vergleich wegen das 

preußiiche Geld in brandenburgijches umgerechnet. Für den Münzfuß von 1700 

haben wir die kölniſche Mark und nicht die polnische (Krafauer) als geltend an- 

genommen; denn 1653 galt zwar noch die polniiche, 1668 und 1674 aber jchon 

die fölniiche (Bahrfeldt, S. 142— 144). Ebenio wurde am 24. Februar 1701 bes 

ftimmt, daß 8 Bankotaler aus der 14 Lot 2 Grän feinen Fölniihen Mark gemünzt 

würden, und im Kontraft mit Geelhaar vom 13. Mai 1714 wurde ber Münzfuß 

von 1700 beibehalten, und zwar geichah die Berechnung auch nach der kölniſchen 

Markt. Dasjelbe Gewicht benupte man in Königsberg im Anfange des 18. Jahr- 

hundert3 bei den Walvationen fremder Münzen. 
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Anh die in diefem Münzfuß genannten Taler find unter 
Friedrich I. geichlagen worden, aber nur in geringem Umfange bei 
der Krönung im Jahre 1701. Man hatte damals aus Kreuztalern 
Medaillen gemacht, und am 24. Februar erlaubte der König, 4000 
oder mehr gute Banfotaler anzufertigen, !) wobei der Preis für den 
Kreuztaler, der ald Material diente, auf 3 Fl. 18 Gr. abgeſchätzt 
wurde. Da Geelhaar dieje Stüde jo hoch verfaufen durfte, wie er 
wollte, und feinen Schlagjchag abzugeben brauchte, jo Hatte er aljo 
auch den „freien Talerſchlag“, wie feine Genofjen in den andern 
Provinzen. Wenn nun auch mancher fich die Taler mit dem Bilde 
de3 neuen Königs gern gefauft Haben wird, jo find im ganzen doc 
nur 1600 Stüd geprägt worden;?) es gab in der armen Provinz 
doch zu wenig Leute, die fich ſolchen Lurus erlauben fonnten.?) 

Die Leitung des preußifchen Münzwejens gejchah jeit 1691 
dur eine Kommilfion von 3 Mitgliedern, deren tätigjtes der 
Pfundverwalter Thomas Burdhardt war,‘) und die bejonders den 
Schlagſchatz nach Berlin jenden und die Stodproben prüfen mußte. 
1701 wurde mit ihr über eine neue Münzung unterhandelt, da 

aber die Silberpreije zu Hoch wurden — ſchon im Mai 1700 Hatte 
der Kurfürft 331/, Fl. für einen zu hohen gehalten — fo verlor 
die Berliner Hoffammer das Intereſſe dafür. Im Februar 1702 
meinte fie, man müſſe, wenn fein Schlagihat herausfomme, Die 

Münzbeamten aus den Kammereinfünften bejolden. Dann griff 
man zu diefem Zwed, wie in Berlin, zu dem bequemen Mittel des 
Scheidemünzfchlages und bejtimmte im Februar 1707, daß 600 Mark 
fein zu Befoldungszweden in Schillinge zu vermüngen feien.®) 
Dennod wurde die Prägung in Königsberg immer ſchwächer. 1708 ift 
gar nichts geprägt worden; 1710 wurde dem Baubdireftor v. Unfriedt 
Wohnung im Münzhaufe angewiefen, weil ja gar nicht mehr ge— 

!) Verfügung an Geelhaar, Königäberg, 24. Februar 1701. Geh. St.A. 

Berlin, Münzdep. Tit. XVIII, 1. 

2) Nr. 49. — Münzbeichreibung Nr. 402—404. 
3) Über die goldenen Auswurfsmünzen j. Bahrfeldt II, ©. 10. 
#) Die andern beiden waren der Zoll» und Lizentverweier Wybrand van 

Borkum und der Kammermeifter Kupner. Bahrfeldt, Marienburger Sammlung 

S. 197. 

5) Hoffammerprotofolle vom 7. Februar und 4. Mai 1699, 27. März, 
27. Mai, 12. Auguft 1700, 25. Mai, 22. Dezember 1701, 4. Februar 1702, 

17. Januar 1707. 
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prägt würde.!) Darin irrte man fich allerdings in Berlin, denn es 
find von 1709, 1710, 1711 und 1713 Königsberger Münzen vor- 
handen, und man findet beim Regierungswechſel Münzmeifter, 
Wardein und das nötige Inventar. Münzmeifter Geelhaar legte 
damals Rechnung über die an Arbeiter gezahlte Wartegelder ab. 

Defjen Borgänger, Sigmund Dannies, hatte Ende 1698 oder 
Anfang 1699 um feine Entlafjung gebeten, fie aber erſt im Auguft 
1700 erhalten. Doch war Kaſpar Geelhaar, der Wardein, jchon 

feit Ende 1699 als Münzmeifter tätig. Wardein wurde 1700 
Henning CHriftian Müller, dem der junge Ehriftian Schirmer ala 
Gehilfe beigegeben und am 21. Januar 1715, da Müller alt und 
ſchwachſichtig war, mit der Ausficht, deffen Nachfolger zu werben, 
förmlich, aber ohne Gehalt adjungiert wurde. Müller wurde 1717 
entlafjen; jeitdem fungierte Schirmer als Wardein. Stempeljchneider 
war 1711—1724 Gottfried Wilhelm Metelles, der 1690—1711 
bei der Mindener Münze gewejen war; als er 1724 oder 1725 
von Königsberg wegzog, erjegte ihn der Goldjchmied Dito Hermann 
Wiffel.®) 

Mehr Nachrichten als über die eigene jedenfalls fchwächer und 
ſchwächer werdende Prägung find über die Abwehr der polnifchen 
Nachſchläge vorhanden, die von Halbftaatlihen Hedenmünzen fabriziert 
wurden. Es waren Ddiefes in erjter Linie die am meiften gang- 
baren Sorten, die polnifch-preußifchen und polnifch-fächfiichen Acht: 
zehner (Tympfe), Sechsgröſcher (Szoftafe) und Düttchen, die man 
dort in unterwertigem Gehalt produzierte. 

Im Jahre 1707, aljo mitten in einer Zeit, ald durch die von 
Karl XI. erlittenen Niederlagen der Polen alles drunter und drüber 
ging, erjchienen in Preußen eine Menge falfher Tympfe mit dem 
Bildnis Friedrichs J. die um die Hälfte zu fchlecht waren, und 
faljcher polnischer Sechsgröfcher, die man ſchon am 26. Dftober 1706 
verboten Hatte.*) 

ı) R VII, 126e, 4. 
2) U. 8. Me. 

3, Weyl, Henckelſcher Katalog und Archiv Königsberg, 9b. — Wiſſel war 
feit 15. November 1725 Eijenjchneiber. 

*) Die Tympfe trugen die Müngmeifterbucdyftaben S. D., die Zahreszahlen 
1698 und 1699 und bie Legenden ber echten. Auf bem Bilde der Hauptjeite war 



Unter Friedrich 1. 255 

Zugleich meldete der preußifche Refident in Danzig, Rubach, 
nad Berlin,!) daß der dortige Magiftrat fi über diefe Tympfe 
beffage; ein öffentliches Verbot ſei noch nicht erlafjen, damit zuerft 

ber König gegen die Faljchmünzer vorgehen fünne.?) Man rejfribierte 
an Rubach,“) es würde auf die Übeltäter gefahndet, der Magiftrat 
möchte Rezeptoren und Kaufleute nur ohne viel Lärm warnen. 

Die echten Tympfe num, nach denen dieſe Beilchläge gemacht 
waren, find, wie die Buchſtaben S. D. bemeifen, von Sigmund 

Dannied geprägt worden, der, wie gejagt, Geelhaars Vorgänger 
geweien war. Die nötigen Ausfchreiben und Berichte an den König 
wollte man ſchon abjchiden, tat es aber nicht, da wohl mittler- 
weile aus Berlin das Nötige verfügt war. 

Bor den um die Hälfte zu geringhaltigen polniſch-ſächſiſchen 
Sechsgröſchern wurde durch Ausſchreiben an die Ämter vom 28. Februar 
1707 gewarnt.*) War es nicht ganz gewiß, wo bie falſchen Tympfe an— 
gefertigt waren, jo blieb man fich über den Urfprung diefer Szoftate 
nicht lange im Zweifel. Ein Kadett von Manteuffel, der in Billau 

ein ftarfer Buntt oder Stempelbrud. Die Perrüde war „Arüzlicht“ geſchnitten, 

bad U überall oben gejdhlofjen, das in FRIDERICUS Heiner al3 die andern Budy- 

ftaben; der Adler Hatte ftärferen Hals ald auf dem echten Stüden. Auf eine 

lölniſche Mark gingen 41'/, Stüd, ein Stüd mit 1698 war fein 8 Lot 3 Grän, 

eind mit 1699 6 Lot 5 Grän. Durchſchnittlich war die feine Mark audgebradht 

zu 69 Fl. 12 Pf., jo daß 100 Rtlr. darin gegen echte nur 49 Rtlr. 72 Pf. galten 

und ein Stüd faum 9 Gr. wert war. Wie Geelhaar angab, waren fie in Brzesc 

gemadt. Bericht desjelben vom 15. März 1707. U. 8.99, c, e 

ı) Nr. 21. 
2) Der Danziger Münzmeifter Sievert hatte 3 Sorten geprüft, die etwas 

frumm, alſo wohl mit Tajchenwerf geprägt waren und, wie es jchien, mit ver- 

ſchiedenen Stempeln; fie waren 6 bis 10 lötig. 

2) Köln a.d. Spree, 12. März 1707. Zit. XVI, 3. 

9) Tit. XLV, 1. Ralvation Geelhaard vom 25. Februar 1707: 92 Stüd 

aus ber bei Stüden mit 1704 4 Lot 8 Grän, mit 1706 4 Lot 4 Grän feinen 

Mark; demnach ausgebraht zu 68 Fl. polniich, und 100 Fl. darin wert 52 FI. 

17 ®r., ein Stüd 3 Gr. 2 Pf. Hauptjeite Bruftbild, darum AUG. II. D. G. REX 
POLONIAE M. D. LITT. ET ELECT. SAX. — Riüdjeite: In 3 Feldern 
polnijches und kurſächſiſches Wappen, darüber VI oder — ein Stempelfehler — 
IV mit Krone und Umſchrift: GROS. ARG. SEX. R. P. ET ELECT. SAX. 
1706 oder ebenjo bis R. P., dann (das finnloje) EX MDLI. 1707. — Endlich 
L. P. ober E. P. H. als Münzmeifterzeichen. 
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ftand, gab an, er fei 1706 bei der mosfowitiichen Kavallerie ge- 
wejen und im Mai durch einen Wald in der Woiwodſchaft Bodladien 

oder Volhynien gefommen,!) wo fie in einem dem lithauijchen 
Großfchagmeifter Pociej gehörigen Hofe alle zum Münzen nötigen 
Inftrumente und auch einige neue Achtzehner mit dem Bilde 
bes Königs von Preußen, andere mit dem Namen des Pociej ge- 
funden hätten; er habe fie mit eigenen Augen gejehen.?) Demnad 
wären einige der falſchen Tympfe ficher in Polen gejchlagen 
worden. 

Uber die Münzfabrifation des Pociej erftredte fid) doch wohl 
mehr auf die Düttchen und Sechsgröſcher. Als nämlich Anfang 1722 
wieder über die Sechsgröjcher geflagt wurde, berichtete der preußijche 
Refident Hoffmann in Warfchau,3) daß die eine Sorte mit L. P. 
von dem früheren Schagmeifter und nunmehrigen Großfeldherrn von 
Lithauen, Bociej, zum Fleineren Teile öffentlich (in Grodno), zum grö- 
Beren von einem Juden Lochim unter jenes Schuß gefälicht feien, *) 

die andere Sorte aber ſei wenig befannt. Übrigens, meint der Agent, 

fei Polen ſo arm an eigenem Gelde, daß der Berfehr fat ganz 
mit preußiihen Tympfen und Szoſtaken betrieben und große Ver— 

legenheit entjtehen würde, wenn in Preußen mit Münzen aufgehört 
werden follte. Diefer Angabe widerspricht auch nicht die Geelhaars, der 
von einigen Kaufleuten gehört hatte, daß die Sechsgröſcher in Brzesé 

und jpäter au in Sachſen gemünzt jeien,?) wohin zu dem Zwecke 

) Mantenffel: Durch einen Wald Podlachy in der Landichaft Wolignie. 

2, Bericht des Kommandanten v. Wobeſer, Pillau, 12. April 1707. Mit 

diejen Angaben ftimmt gut überein, was wir aus Warjchau hören. Hier wurde 

feftgeftellt, daß Pociej um 1706 oder jchon früher zuerft auf der Domäne Rudy, 

dann jeit 1713 auf jeinem eigenen Gute Dubec beionderd Düttchen mit faiferlichem 

Gepräge, aber auch andere Münzen geprägt hatte. Die Düttchen Pociejs waren 

bi8 nad Ungarn und Schlefien gegangen, die ganzen Armeelieferungen bezahlte 

er damit, Warſchau, 15. Januar 1715, Ber. des jädıi.-poln. Oberauditeurs. 

A. D., Lof. 3648, Das faljhe Münzweſen in Polen 1714—1716. 

8, Nr. 52. 

#4 Die polniſch-ſächſiſchen Sehsgröicher von 1706 wurden von den Anhängern 

des Stanislaus Leszezynski demonetiliert; das Volk, das den Schaden davon hatte, 

nannte fie von den Buchftaben L. P. (Ludwig Pociej) ludu placz oder lacrimae 

populi. Comte €. Hutten-Czapsfi, catalogue de la collection etc. II, 1872, 

S. 11. — Nah unſerm Warichauer Bericht hieß der Jude Nochim Selkowitz. 

6) Trugen fie die Buchftaben E. P. H., ſo mwaren fie denen des Leipziger 

Müngmeifters Ernft Peter Hecht nachgemünzt. ©. vorige Seite, Note 5. 



Unter Friedrich 1. 257 . 

der ſächſiſche Oberſt v. Damnig bis 60000 Aubel in Kopeken ge= 
bracht habe; fie feien zur Löhnung der Truppen in Polen ver- 
wandt worden. 

In Königsberg wollte man fchon die Beutel konfiszieren, in 
denen 10 bis 20°), in diejen Sorten gefunden würden; nahm ben 
Befehl aber zurüd, weil Poftmeifter Bertram, Münzmeifter Geelhaar 
und die Kaufleute meinten, es feien nur einzelne Stüde, die leicht 
zurüdgewiejen werben fönnten. Es wurde aber doch ein Patent 
gegen fie erlafjen.!) 

Auch der Zar ließ es nicht unverfucdht, die Münzen der Nach— 

barn nachzumachen. Am 26. März 1708 wurde die preußifche 

Regierung von Berlin aus aufgefordert, gegen die falichen und 
Ihlehten Münzen, wie verrufene fremde Düttchen, falſche Tympfe 

und Szoftafe und die neuen jehr ſchlechten mosfowitischen Acht— 
zehner einzufchreiten. 1710 gab der Zar auch zu, daß diefe Tympfe 
Statt, wie der polnifch-preußijche Münzfuß beftimmte, 10 Lot 4!/, Grän 
nur 7 Lot 16 Grän fein, aljo um 19 Fl. 10°"... Gr. auf 100 FI. 
polnisch zu Schlecht gewejen wären. Er bat zugleich, feine neuen zu 
erlauben. Da man aber bei einer Probe in Königsberg fand, daß 
fie noch um 2°/, Lot geringer als die preußischen waren, befahl der 

König am 26. Februar 1710, fie vorläufig noch nicht paffieren zu 

2) Schlözer fennt diefe Münzen nit. Baron de Chaudoir (apercu sur 

les monnaies russes, Paris I, 1836, p. 73, 157, 158; II, 1837, p. 112, 113) 

beichreibt fie, bedauert aber, ihren Münzfuß nicht angeben zu fönnen, fie jeien 

von geringem Silbergehalt; er nennt ſolche von 1706 bis 1709. 

Acta Borussica. Münzweſen ]. 17 
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Die Münzung in Königsberg unter Sriedrich Wilhelm 1. 

Gleih nach feiner Thronbefteigung am 17. Mai 1713 ver- 
langte Friedrih Wilhelm J., daß die Unfoften der Königsberger 
Prägung durch den Schlagihag einzubringen feien; da dieſes aber 
wegen des damals ungünftigen Wechjelfurfes und Hohen Silber: 
preijes nicht möglic) war, jo wurden die Münzbeamten ihrer Dienjte 
entlafien.) Am 30. Auguft konnte die Regierung aber melden, ?) 

daß der Wechſelkurs fich gebefjert habe und Münzmeifter Geelhaar 
wiederum auf einigen Gewinn hoffe. Es kam nun befonders auf 
die Berechnung der in Schillinge zu vermünzenden 300 feinen Mark 
an, aus deren Schlagichag die Beloldungen genommen werden 
follten. Geelhaar wollte fih auf eine Berechnung nicht einlafjen, 
vielmehr den ganzen Schlagfhag davon behalten, was wohl nicht 
unbillig war, da er bei dem Schwanfen der Silberpreife nicht wiſſen 
fonnte, ob er bei firiertem Schlagſchatz auf feine Koften kommen 
würde. Ende April 1714 wurde ihm endlich gewillfahrt;®) er mußte 
nun Bejoldungen, Löhnung und Wartegelder auf ſich nehmen; nur 
der Wardein follte, wenn Geelhaar es verlangte, aus dem Schlag» 
Ihag der andern Sorten bejoldet werden. 

Der König war zu dieſer Nachgiebigkeit befonders durch ein 
Butachten des KommerzienratS und Königsberger Bürgermeifters 
Negelint) veranlaßt worden, der eine Fortjegung der Münzung 
wegen der Hereinziehung von Silber in Barren und Sorten als 
für den Handel höchft nötig genannt hatte. Da nun die Uchtzehner 

1) Das Folgende nah U. K. 99b, c. 

2) Bericht der Regierung zu Königsberg vom 30. Auguſt 1713. 
3, Reſkript an die Königsberger Negierung. Berlin, 28. April 1714. 

#) Über ihn ſ. Acta Bor., Behördenorgan. Bd. IL, ©. 140, Note. 1718 
wurde er Geheimrat, 1724 geadelt. 
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und Sechsgröfcher ala Wechfelgeld galten, jo jollte man die Prägung 
diefer Sorten möglichſt jchnell ins Werk ſetzen. 

Zugleich machte der König in der Verwaltung des oftpreußifchen 
Münzweſens injofern eine Anderung, als er der Regierung zwar 
die DOberauffiht über das Münzregal ließ, die fpezielle Kontrolle 
der Münzung aber der Kammer als der bejonderen Verwaltungs» 
behörde überwied. Die Scliefung der Münzfontrafte wurde in 
einfichtiger Weije, wie jchon früher, einer Kommijfion von 3 Männern 

anvertraut; denn einmal mußte dabei das Interefje des Königs ver- 

treten werden, wozu der Kammerrat Döpler bejtimmt wurde, fodann 
das des Landes, was der Landhofmeifter v. Raufchfe zu bejorgen 
hatte, endlich die Handelsinterefien, die Negelin vertrat. Diejes 
Triumvirat follte zunächſt Geelhaar zu einem Schlagſchatz von 
8 Gr. pro feine Mark zu bewegen juchen und auch andere Silber- 
arbeiter, die die Münzung verftanden, ein Gebot tun lafjen. Über 

eine Prägung von Dreigrofchenftüden oder Düttchen erwartete der 
König Vorichläge. 

Um 13. Mai 1714 kam der erfte Kontrakt ınit Geelhaar auf 
3 Jahre zuftande.!) Zunächſt wird wegen vieler Schwierigkeiten 
und des Mangels an fähigen Berjonen, da die Kammer mit andern 
Arbeiten zu überhäuft war, auf eine Berechnung des Schlagjchages 
für die Schillinge verzichtet. Geelhaar follte von den Tympfen und 
Szoftafen 8, von den Düttchen 10 Gr. pro feine Mark als Schlag: 
Ihaß zahlen, während er von dem der Schillinge die Münzkoften außer 

der Wardeinbejoldung beftritt. Es waren jährlich nicht über 100 Marf 
Feinſilber in Scillinge, e8 waren 400 in Düttchen und mindeftens 
4 mal jo viel feine Mark in Tympfe und Szoftafe als in Düttchen 
zu vermünzen. Sodann blieb Geelhaar, wie die andern Münz- 
meifter, ganz freier Unternehmer der Dufatenprägung, deren 

Münzfuß und Gepräge ihm natürlich vorgeichrieben wurden. Die 
weiteren Punkte des Kontrafts behandeln die allgemeine Inftruftion 
des Münzmeiſters, wie wir fie früher kennen gelernt Haben, und 
einige befondere ihm zugeftandene Freiheiten. 

Da Geelhaar am vorgefchoffenen Bejoldungen und Warte- 
geldern 4084 FI. 15 Gr. 11 Bf. polnisch zu fordern Hatte, jo wurde 
beftimmt, daß nad Abzug der Wardeinsbejoldung aus dem Schlag- 

1) Nr. 28. 
17* 
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Ichage zuerft die Wartegelder, dann die Bejoldungsvorichüffe abge- 
zahlt, in der Folge der Schlagfchag ganz (außer der Wardeins- 
befoldung) der Kammer abgeliefert werde, was fich natürlich nicht 
auf den der Scillinge bezog. Der Münzfuß war ber preußifche, 
doch wich er infofern von dem bisherigen!) ab, als ſich feine Taler, 
Zwei» und Eingrofchenftüde mehr fanden. Die Ausbringung ge= 
ihah wie 1700 in polnifchepreußifcher Rechnung. Auch jet waren 
die Dufaten etwas leichter als nach dem 23 Karat 8 Grän haltenden 

Neihsfuß zu münzen. Die Vorbejhidung betrug bei Tympfen, 
Sechsgröfchern und Düttchen 1 Grän; bei den Scillingen war 
fie wegen des geringen Werts unftatthaft, fie waren vollkommen zu 
1 Lot 3 Grän zu bejchiden. Die Folge davon war natürlich ein 

mangelhafter Weißſud und eine auch bei ganz neuen Stüden fehr 
bäßliche Farbe. 

Mit dem Gewinn aus diefer Miünzung war Geelhaar aber 
nicht zufrieden, er bat Anfang 1715, die Schillingmünzung auf 
600 Mark und die der Düttchen auf 1000 Marf fein im Jahr 
fteigern zu Dürfen, was der König aber nicht fo ohne weiteres zu- 

geftand. Vielmehr wurde ber Regierung am 2. Februar rejfribiert, 
daß man zwar, da Negelin es für unschädlich hielt, 600 Mark in 
Düttchen jchlagen laſſen könne, bei ftärkerer Schillingmünzung aber 
einen Teil des Sclagjchates derjelben dem Könige vorbehalten 

müſſe. Damit aber war Geelhaar nicht gedient, und fo wurden 
in den 3 Jahren 1714, 1715, 1716 nicht über 300 Mark in 
Schillinge vermünzt. Als der Kontrakt Ende Mai 1717 ablief, bat der 
Münzmeifter, da er bei dem fchlechten Wechjelfurfe nichts gewinnen 
fünne, um einen Scillingihlag aus 200 Mark. Negelin war aud) 
dafür, denn Geelhaar befomme von 100 Marf in Scillingen nur 
etwa 450—466 Fl., und diefe Münze jei gar nicht häufig. Zwar 
fünne man wegen des daniederliegenden Handels und des erzejfiv 
hohen Holländijchen und Hamburger Wechjelfurfes nicht mit Vorteil 
münzen, aber bei der Siftierung würde das aus Polen, Lithauen 
und Kurland gelieferte Silber aus dem Lande gehen, ein Warbein, 
der unentbehrlich fei, befondere Koften machen, endlich eine Wiederein- 
richtung der Münze ſpäter jehr jchwierig fein. Die Regierung hatte 

1) ©. Tabelle VI. 
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nichts weiter einzuwenden: nach Geelhaars Borjchlägen wurde ber 
neue Kontraft am 26. Januar mit ihm abgeſchloſſen. 

Die Defignation über die Münzung nad) dem erjten Kontrakt 
bis Anfang Februar 1717 ift erhalten;!) man erfieht daraus, daß 
der Müngzmeifter den Bedingungen ziemlih nachgekommen iſt. 
Hinzugefügt mag noch werden, daß ihm am 14. September 1714 
eine Nachprägung der Berliner Huldigungspfennige auf feine Koften 
geftattet wurde.?) 

Die Forderungen Geelhaars wurden ſeitdem aber größer; er 
behauptete, mit dem ihm Gewährten nicht ausfommen zu können, 
und beantragte einen immer umfangreicheren Schillingichlag.?) Die 

fleinften Münzen, das wußte man fchon längft, erforderten zwar 
die meiften Münzkoſten, brachten aber trogdem einen großen Gewinn, 
weil ihre Fabrikation einer Verwandlung von Silber in beftimmter 
Feinheit in weniger feines gleichfam. Man kaufte Barren oder 
Pagament mit einer befjeren Sorte ein und gab diejelbe Quantität 
TFeinfilber zu einem bedeutend höheren Nennmwerte aus. Solange 
das Land dieſe minderwertigen Sorten nötig hatte, jchadete der 
Vorgang wenig; darum war auch immer die erfte Frage aus Berlin, 
ob nicht zu viel Schillinge gemacht würden. 

Um 28. Februar 1720 erinnerte der Münzmeifter an die Ver— 
längerung feines Kontrafts und bat, da er in den legten 6 Jahren 
nur 111 51. 7%, Gr. polnisch fi von feinen Vorſchüſſen habe 
abtragen fünnen, ihm den Reft aus andern Einkünften zu bezahlen. 
Als diefes abgeschlagen wurde, beantragte er,*) den Schillingſchlag 
von 200 auf 400 feine Mark zu fegen, wogegen er das Wardein- 
gehalt von 200 Atlr. tragen wollte; von dem Schlagichag der andern 
Sorten könnten die Vorſchüſſe und übrigen Koften bezahlt werden. 

Da die Königsberger Regierung und das Kommerzkolleg ebenjo- 
wenig wie früher beforgten, daß dadurch ein Überfluß an Schillingen 
entftehen würde, denn es gingen viele davon nad) Danzig, jo hatten 

N) Tabelle IV. 
2) Zu der Huldigung in Königsberg wurden in Berlin 363 Dulaten für 

1000 Rtlr. und 1000 filberne Münzen auch zu 1000 Atlr. geſchlagen. Tit. XL, 6. 

Sie wurden in Königsberg unter dad Volk geworfen. Friedlaender, ©. 191. 
3 Das Folgende nad Tit. XVILL, 1. 

# Königsberg, 10. April 1720, 
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diefe Behörden gegen die Vermünzung von 400 Mark in Scillinge 
nichts einzuwenden.!) Demnad blieb der am 13. November 1720 
für die Zeit von Trinitatis 1720 bis dahin 1723 ausgefertigte 
Kontrakt?) bei den Beftimmungen des früheren von 1714, außer daß 
400 Mark ftatt 100 ohne Schlagſchatz in Schillinge vermünzt 
werden follten, wogegen Geelhaar alle Beloldungen und Warte- 
gelder auf fih nahm. Seinen Vorfhuß von 4214 Fl. 18 Gr. 
Tl; Pf. Sollte er fih aus dem Sclagjhag der andern Sorten 

zurüdbehalten; langte diefer nicht zu, jo hatte er auf Erſatz aus 
andern Einkünften feinen Anſpruch. Da Geelhaar aljo ganz jelb- 
ftändig für das Silber zu forgen hatte und auch die ganzen Be— 

foldungen und Münzfoften feine Sache war, da er dieje vorſchoß 
und auf deren Erjaß feineswegs gewiß hoffen konnte, jo war jeine 

Stellung eine um vieles unficherere als die jeines Berliner Kollegen, 
aber auch noch vielmehr privatrechtlicher Natur. Er war nad 
feinen Kontraften dem Könige doch nur fiir Innehaltung des Münz— 
fuße8 und Die bejchränfte Ausprägung kleiner Sorten verant- 
wortlid. Im übrigen war er freier Unternehmer; aber dieſe Frei— 
heit gereichte ihm damals zum Schaden, weil er das Silber zu 
teuer bezahlen mußte, ald daß er aus dem Prägen grober Sorten 

einen Schlagſchatz hätte erzielen fünnen. Wäre das Silber billiger 
gewejen oder hätte die Regierung nicht jo ftrenge darauf gehalten, 
daß nicht zu viel Scheidemüngze geichlagen würde, jo hätte diejelbe 
reiheit ihn zum reichen Manne gemacht. Dieje jchönen Zeiten 
waren aber vorbei, die ganze veränderte Lage, die wachſende Ein- 
fit der Regierenden zwang auch die Müngzmeifter aus ihrer Stellung 
als Privatunternehmer in die von Staatsbeamten. 

Geelhaar wünjchte auch wieder den jchon einmal von ihm 
ausgeübten „freien Talerſchlag“ aufzunehmen. Der Münzfuß war 

nicht der reichsgejegmäßige, ſondern ein geringerer, nicht 14 Lot 4, 

1) Geelhaar gab am 30. Auli 1720 noch an, dab aus 400 Marf fein 

19931 Fl. 12%), Gr. (6643 Hitlr. 72%/, Gr.) an Schillingen gemünzt würden. 
Früher jeien bis 4 1. 6 Gr. von der Marf an Schlagichaß gegeben, aber auch 

alle Gehälter von der Regierung bezahlt worden. Nun wolle er entweder feinen 

Schlagſchatz geben, wie bisher, oder 1 Rtlr. von der feinen Marf, dann aber der 

Bejoldungen und Wartegelder überhoben fein. — Man blieb aber, wie oben aus- 

geführt, bei den Grundjägen des früheren Kontraftes, 

2) Nr. 50. 
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fondern nur 14 Lot 2 Grän fein; indefjen münzte Polen, wie 
Geelhaar angab, jchon lange nicht mehr zu 14 Lot 2 Grän fein, 
jondern nur 14 lötig.!) Er fagte jest, ihm ſei es nur um die Ehre 

zu tun, des Königs Bildnis prägen zu dürfen. Da man den An— 
trag aber nur unter der Bedingung bewilligen wollte, daß die Taler 
nad) dem Neichsfuß — 14 Lot 4 Grän fein — geprägt würden, 
fo jchlugen die Minifter Creug und Kraut vor, auf die Rückſeite 
zu fegen: „Nach dem römischen Reichsfuß”, damit man fie von den 

geringhaltigeren älteren preußijchen Talern unterfcheiden könne. 
Indeffen wurde im Sontraft beftimmt, daß das Gepräge dasjelbe 

wie auf den Berliner Talern fein follte. Sehr wahricheinlich find 
aber feine in Königsberg geichlagen worden, wohl wieder, weil das 
Silber zu teuer war.?) 

Über die Münzung nad) dem dritten Kontraft von 1720 bis 
Trinitati8 1723 finden ſich wieder einige ftatiftiiche Notizen 
Geelhaars.?) 

E3 wurden vermüngt: 
Mart Lot Grän Davon in Sechögröfcher für in Düttchen für 

1721. 820 12 15 5021 Htlr., — Rtlr. — Gr. 

1722. 917 6 8, 3809  , 2432 „ 30 „ 
1723. 1450 11 41, 10208 , 2392 „„ 

Zujam. 3188 14 », 19038 Xtlr. 4824 Rtlr. 30 Gr. 

Bon diefem Silberquantum find jährlih 400 Markt zum 

Schillingſchlage abzuziehen; da Sechſer und Düttchen als die ge= 
münzten groben Sorten angeführt find, fo waren Achtzehner nicht 
mehr angefertigt worden; die Sammlungen enthalten auch feine 

jpäteren als von 1718. Nach 1723 find dann in Königsberg nur noch 
Dukaten, Schillinge und brandenburgijche Zwölftel geprägt worden. 

I) Beelhaar fagte, der Münzfuß zu 14 Lot 2 Grän fei der, den Polen, 

Preußen, Danzig, Thorn und Elbing 1528 verabredet hätten, Polen habe aber 

ihon längſt nur 14lötig gemünzt. Das ift nicht ganz richtig. Taler find in 

Polen erſt nad) 1548 geprägt worden und zwar 14 lötig gewiß feit 1650, ebenfo 

14 lötig in Königsberg 1656 oder jchon früher. (Kirmis ©. 53, 152 und vorhin 

©. 249, Note 1.) 1701 hat man wieder 2 Grän feiner gemünzt. 

2, Über das Intereſſe de3 Königs am Gepräge diejer Taler ſiehe meinen 

Aufjag über das Neuenburger Münzwejen. Zeitichr. f. Numism. XXIL, ©. 73, 

Note 2. 

9) Das Folgende nah Tit. XVIII, 3. 
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Als der dritte Kontraft 1723 ablief, entſpannen fich über die 

Fortfegung der Münzung noch viel weitläufigere Verhandlungen 
als früher. Geelhaar behauptete, er müſſe jchlechterdings mehr 

. haben als bisher, denn feine Kojten würden immer größer; zugleich 
aber wollte er doch nicht dazu raten, die Münze eingehen zu lafjen, 
weil fie nach Verfall der polnischen auf weit und breit die einzige 
fei, man den mühſam errungenen Zufluß von Edelmetall verlieren 
und aud der Privathandel den Wardein vermiffen würde.) Er 
wollte weiter münzen, wenn er 600 feine Marf zu Scillingen ver- 
arbeiten dürfte, was die Königsberger Behörden nur befürworten 
fonnten. Auch der Geheimrat von Piper von der Oberrechenfammer 
mußte die Forderung als berechtigt anerfennen.?) 

Da aber der König nur fchweres Geld geprägt haben wollte?) 
jo plante man eine Münzung von Zwölfteln, wogegen aber wieder 
Geelhaar und das Kommerzkolleg angaben, daß man dazu weder 
genug Silber wegen des hohen Wechjelfurfes aus Hamburg und 
Holland erhalten, noch wegen der teuern Transportfoften aus Berlin 
kommen lafjen könne; der Schlagſchatz werde aljo nur gering fein; 
außerdem müfje man die polnifchen Silberlieferanten mit polnifchem 

Gelde bezahlen. 
Der Münzmeifter hatte etwa 1000 Marf Silber im Vorrat 

und wünschte fie in Sechsgröſcher vermünzen zu Dürfen, ging aber auch 
darauf ein, als ihm am 20. November 1723 von der Kammer 

reffribiert wurde, er müfje ohne Erlegung eines Sclagjchages 
Zwölftel daraus machen. 

Am 17. Dezember wurden ihm Münzfuß und Gepräge über- 
ſchickt.) Er ließ fich auch bewegen, diefe Zwölftelmünzung in den 

1) Ar. 5. 
2) Piper fand, dat die Scillinge zu 16 Rtlr. 14 Gr. 8 Pf. ausgebracht 

wurden; nahm man für die feine Marf den Berliner Preis von 11 Ntlr. 20 Gr., 

wenn man jie auc in Königsberg zu 11 Rtlr. 9 und 12 Gr. befäme, und 3 Rtlr. 

16 Gr. für Münzfoften, jo blieben als Schlagichag 1 Atlr. 2 Gr. 8 Pf. oder von 

600 Markt 666 Rtlr. 16 Gr. Die Bejoldung des Müngmeifterd betrug 450 Atlr., 

des Wardeind 200 Rtlr., jo dab für Handwerker und Reparaturen wenig 

übrig jei. 
3) Nandentiheid auf Eingabe vom 26. Juni 1723: fchlecht geldt ift über- 

flüßig aber leider ſchwer geldt nit joll vermöge Instruccion bedacht fein FW. 

9 Nr. 59 und Nr. 60. Der König wollte von einer Borbeihidung nichts 

wifjen, weil der Weißſud doch jchnell abgerieben werde; es blieb aber babei wie 
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Kontrakt zu bringen, aber nur unter der Bedingung, daß er weiter 
jährlih 400 Mark in Scillinge vermünzen dürfte, der Edelmetall: 

handel auf Münze und Juweliere befchränft, die Edelmetallausfuhr 
verboten und die Bejoldung des Wardeins ihm abgenommen wurde. 
Diejen fünne er wegen der geringen Ausmünzung, fowie ber ge— 
ftiegenen Silber- und Materialpreife durchaus nicht mehr bezahlen. !) 
Das alles befürwortete die Kammer?) und jagte, daß der Warbdein 

früher von ihr bezahlt wäre; in Danzig, wo man nicht münze, Halte 
man einen zur Prüfung fremder Sorten und Neftifizierung der 
Gewichte. Endlich einigten fi Regierung, Kammer und Kommerz- 
folleg mit Geelhaar im März 1724 dahin, daß diefer die Befoldung 
des Wardeins weiter übernahm, die andern Forderungen ihm aber 
zugeftanden wurden; alles Silber, was über 400 Mark einfäme, 
wollte er in 2-Gutegrojchenftüde vermünzen. Aber damit war man 
in Berlin doch nicht ganz einverftanden, beftimmte vielmehr, daß, 
jo oft Geelhaar 100 feine Mark in Schillinge vermünzte, er ebenjo- 
viel in 2-Gutegroſchenſtücke verarbeiten follte; nachdem jo zufammen 
800 Mark vermünzt feien, jollte er nur noch Zwölftel prägen. 

Sp erzwang man ein richtigeres Verhältnis der Scheidemünze zum 
Kurant. Danach fam endlich der vierte Kontrakt zuftande.3) Seit 
dem Ablaufe des vorigen waren 574 Mark 7 Lot in 2:Gutegrofchen- 
ftüde vermünzt worden. Der neue ging bis Trinitatis 1726; der 
Müngmeifter wollte zuerft die 400 Mark in Zwölftel, dann bie 
andern 400 in Scillinge verarbeiten. Die Vorbeſchickung wurde 
wie im Vorjahre fejtgefegt, die der Zwölftel auf 2 Grän, der 

Schillinge auf Null. Schlagſchatz war alfo nicht zu entrichten. Daß 

in Berlin. Der Münzfuß ift hier zu 12 Atlr. 9 Gr. angegeben, war aber 12 Atlr. 
19 ®r. 15/, Pf. ©. Tabelle V. 

1) Geftiegen waren gegen „früher“: 

1 Btr. Kupfer... von 26 auf 36 Rtlr. 

1 Faß Ziegel... „ O0 „ OD „ 

1 Bir. Weinften . „ 9 „ 12 „ 

1 Schiffspfd. Eiien „ 8 „ 12 „ 

1 Bir. St! ... „1,14 „ 

Ya ıflafter?) So. „ 56, 9 „ 

1 Tonne fohlen . „ 4 „ 6&r 
2) Mr. 62. 

8) Mr. 67. 



266 Zweites Kapitel. 

Geelhaar dem Kontraft nachkam, zeigen die nunmehr erhaltenen 
Münzertrafte.!) 

Als dann die Zeit nahte, daß diefer Kontrakt zu Ende ging, 
bat der num 6Ojährige Geelhaar um feinen Abjchied.?) Man ging 
aud darauf ein und trug der Regierung auf, ein anderes Subjekt 
vorzujchlagen. 

Das war aber nicht leicht; man wollte zwar den Münzwardein 
Schirmer zum Nachfolger machen, wußte aber feinen neuen Wardein.®) 
Endlich gelang e3, Geelhaar zu beivegen, noch bis Trinitatis 1727 
zu bleiben; am 14. Märzt) und 11. Juli 1726 hatte das General» 
Direftorium aber bejtimmt, daß durchaus feine Scillinge mehr ge— 
Ichlagen und das einlaufende Material nur zu Dufaten und 2-Gute- 
grojchenftüden verarbeitet werden  jollte. Wie die Sammlungen 
zeigen, wurden aud bis 1728 nun einige Dufaten und Zwölftel 

gemüngzt.°) 

Dann ruhte der Münzichlag vier Jahre. Schirmer machte 
Schwierigkeiten; er war ohne Vermögen und verlangte 3000 Rtlr. 
Vorſchuß. Weder ein beftinmtes Quantum 2-Gutegrofchenftüde zu 
münzen wollte er fich verpflichten, weil zulegt jährlid faum 
800 Mark Feinfilber eingefommen jeien, noch auf den Scdilling- 

Ihlag verzichten. Die Kammer dachte Schon daran, die Münzung 
ganz aufzugeben und nur den Wardein beizubehalten, der die ein- 
laufenden Edelmetalle zur Berliner Münze zu fchiden hätte.®) 

Über der König ſchlug das ab: fie müßten fih Mühe geben, 

daß in Preußen jährlich wenigſtens 10000 Rtlr. in 2-Gutegrofchen- 
jtüden gejchlagen würden; wiederholte VBorftellungen Hatten feinen 
andern Erfolg: als ihm das Generaldireftorium am 21. November 1727 

vorfchlug, ftatt des Geelhaar den Schirmer zum Münzmeifter und 
einen Bruder des Berliner Wardeins Godrio zum Wardein zu er- 
nennen, da Schirmer auf einen Vorſchuß verzichte und nur um einen 
Schillingihlag von 200 Mark im Jahre bäte, nachdem er aus 

1) Tabelle IV und Müngbeichr. Nr. 393—397. 
2, 5. Dezember 1725. 

3, Das Folgende nad) Tit. XVILL, 4. 
9 A. K. 99b. 
5) Tabelle IV und Münzbeſchr. Nr. 128—130, 398, 399. 
6, 11. Zuli 1727. 
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ebenfoviel Silber 2:Gutegrojchenftüde gefertigt hätte, jo war ber 
König mit letzterem wohl zufrieden, wollte aber von Ausmünzung 
der Scheidemünge nichts hören. 

Wir wiffen, daß Friedrich Wilhelm glei) nad Antritt feiner 
Regierung den märkiſchen Ständen verfichert hatte, er werde, wenn 
es nicht ganz nötig fei, Feine Scheidemünze jchlagen lafjen, und er 
fih in Brandenburg erſt 1731 dazu verftand. Wir erfahren jegt, 
wie tief er von der Schädlichfeit eines Überfluffes davon durch— 

drungen war. Auf einen dahingehenden Antrag!) jchrieb er, er 
habe verjchworen, feine zu jchlagen; wenn er tot jei, fönne jein 
Sohn jährlih für ein paar Taufend Taler Herftellen laſſen. Noch— 
mald am 12. Dezember jtellte das Generaldireftorium vor, daß 

jährlich für faum 12000 Rilr. an Silber in Preußen einliefen, 
weshalb man bejondere Münztoften dafür nicht aufwenden Fünne, 
fondern diefe aus dem Scillingjchlag gewinnen müſſe; und wieder 
ichrieb der König, er habe 1713 in Gegenwart der Minifter 
Grumbkow, Creutz, Katih und Kraut fich verjchworen, fein Tage 
feine Scheidemünze prägen zu laffen „als wenig gut“. 

Als dann aber Geelhaar ebenfalls das einlaufende Silber auf 
nur 1000 Mark angab und einen zu deſſen Vermünzung nötigen 
Zuſchuß von 697 Ntlr. ausrechnete,?) genehmigte der König endlich 
die Überfendung des Silber dur den Wardein Schirmer und 
deſſen Bejoldung von monatlid 15 Rtlr.) Am 2. April 1728 

wurden demgemäß die nötigen Verfügungen erlaffen. Geelhaar er- 
hielt feinen Abſchied, jollte aber feinen Silbervorrat noch in 
2-Öutegrofchenftüde vermünzen.) Schirmer hatte das Danziger 
Porto zu tragen;?) die Berliner Generalfafjen-Rendanten bezahlten 
ihm das überjandte Silber durch den Berliner Münzmeifter, wobei 
11 Rtlr. 22 Gr. für die feine Mark gegeben, aber 12 Rtlr. be- 
rechnet wurden, jo daß der König 2 gr. profitierte. Am 29. November 

ı Nr. 85. 

N Nr. 86. 

3) Bericht des Gen.-Dir. vom 18. März 1728. 
+ Die Demijjion Geelhaard wurde noch zurüdbehalten, bis er das Inventar 

richtig abgeliefert Hätte. Nachdem dieſes durch feine Erben gejchehen war, wurde 

ihnen im Januar 1734 die Urkunde ausgeliefert. U. K. 99b. 

5) Vortofoften durch Danziger Gebiet: Von jeder Marl Silber 5 Er. 

polniih. Stammerber. vom 11. Juli 1727. 
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1728 fonnte Neubauer melden, daß Schirmer fich eifrig bemühe 
und jeit Juni 915 feine Mark geliefert habe. 

Schon einmal, in den Jahren 1717 bis 1721, als von dem 
Berliner Münzjuden Veit der ganze Silberhandel monopolifiert 
war,!) hatte auch Preußen feinen Beitrag nad) Berlin ſenden müffen. 
Das wurde jegt wieder aufgenommen, nur in etwas anderer Form. 
Wieder aber beflagten fich die Königsberger Goldjchmiede darüber, 
daß ihnen dadurch das Material entzogen würde. Man ließ es 
aber dabei, weil nämlich; damals Preußen von Berlin aus mit 

Münzen verforgt wurde. Dagegen wurde ihnen dur Patent vom 
30. Juni 1730 die Einfuhr des verarbeiteten alten Edelmetalld ab- 
gabenfrei zugeftanden. Ihre Akzifeabgabe war jchon vor einigen 
Jahren auf 20 Rtlr. jährlich firiert worden. ?) 

Als man ſeit 1730 die Prägung von Scheidemünze in 
Brandenburg wieder aufzunehmen plante, hatte man dasfelbe aud 
in Preußen vor, doc zerfchlugen fich die 1731 mit Schirmer ge- 
pflogenen Verhandlungen, weil er die Scillinge nur einlötig und 
nur dann münzen könnte, wenn er Vorſchuß befäme.?) Der Mangel 
an Scheidemünze muß damals in Preußen jehr fühlbar geworden 
fein, denn am 25. Auguft 1732 befahl der König, noch in dieſem 
Sabre 30000 bis 40000 Rtlr. an preußifchen Grofchen und Schillingen 
münzen zu lafjen,*) und bald darauf jchrieb der Minifter v. Goerne 
aus Königsberg, er könne ohne Bedenken die Notwendigkeit neuer 
preußifcher Scheidemünge atteftieren.d) Man bemühte fich aber ver- 
gebend, Schirmer zu einer Feinheit von 1 Lot 3 Grän zu be- 
wegen, — Groſchen wollte man nicht münzen, feit 40 Jahren 
waren feine geprägt —; er behauptete, bei einer Feinheit von 1 Lot 
jeien die Schillinge noh um 53°/, reichhaltiger als die Berliner 
Pfennige. Daran läßt fi) kaum zweifeln, da in Berlin neuerdings 
Pfennige erſt 1735 gefchlagen wurden, die von Friedrich I. aber 
faft nach) einem 30-Talerfuß ausgebracdht waren.) Einen verlangten 

1) S. ©. 207. 
2) ©. ©. 207. 
3) Das Folgende nach Tit. XVIIL, 5. 

#) Nr. 104. 
5) Nr. 106. 

8) ©, Tabelle V. 
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Borfhuß von 3000 Rtlr. wollte der König aber nicht geben; 
Schirmer verzichtete denn auch darauf, meinte aber, du feit der 
Prägung des verftorbenen Geelhaar das Silber um 9, das Kupfer 
um faft 20°/,, ebenjo die andern Materialien im Preife geftiegen 
feien, müffe er die Schillinge ärmer mahen. Am 16. Juni 1732 
berechnete er Silberpreis und Münzfoften der einlötigen Scillinge 
auf 19 Rtlr. 9 Ggr. pro feine Mark.!) Nachdem Münzmeifter 
Neubauer noch die alten und neuen Scillinge verglichen, für jene 
einen Münzfuß von 16 Rtlr. 14 Gr. 71%/,,, für diefe von 19 Rtlr. 
9 Gr. %/ ya PF-2) gefunden Hatte, wurde Schirmer am 29. Dftober 

1732 zum Müngzmeifter ernannt und am 11. März 1733 der 
Kontraft mit ihm vollzogen.) 

Er jollte 2064 feine Mark zu 40000 Ritr. in einlötigen 

Scdillingen vermünzen ohne Schlagfchag, wogegen er die Münz— 
foften und Befoldungen trug. Der Aufziehung wohnte ein Mitglied 
der Kammer bei und atteftierte fie; die Stodproben gingen nad 
Berlin zur Nachprüfung, jo daß man aljo einen Wardein erjparte; 
die Materialien mußte er verzollen. Die allgemeinen Beftimmungen 
waren die der früheren Kontrafte mit Geelhaar. Da nad) der Be- 

rehnung Scirmers der Gilberpreis und die Münzkoſten der feinen 
Mark 19 Rtlr. 9 Ggr. betrugen und der Münzfuß ebenſohoch 
war, hätte der Münzmeiſter bei diefer Unternehmung weder Verluft 
noch Gewinn gehabt. Es iſt aber nicht glaublich, daß er felbft auf 
jedes Gehalt verzichtet, und nur anzunehmen, daß er die Miünz- 
foften zu hoch angejegt hat. Das wird die Königsberger Behörde 
ebenfo wie die Oberrechenfammer gewußt haben, aber man hielt 
dieje indirefte Vergütung des Münzmeiftere wohl für praftijcher 
und billiger als eine Direkte. 

E3 wurden nun von Anfang Dezember 1733 bis Ende Juni 1735 

monatlid im Durchſchnitt 90 feine Mark zu Schillingen vermüngzt,*) 

i) Mr. 102. 
) Nr. 106. Ich rechne 18/35 Pf.; ſ. auch Tabelle V. 

3) Nr. 111. 

) Am Januar, Auguft, November 1734, April 1735 wegen Reparaturen, 

im März 1734 wegen Mangel an Tiegeln und Kupfer, die man wegen der Be- 

lagerung Danzigd von bort nicht Hatte befommen können, war nicht gemünzt 
worden. Zabelle IV. 
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im ganzen die bedungenen 2064 Marf. Die Proben wurden 
in der Berliner Münze richtig befunden. Als im Juni 1735 
das beftimmte Quantum erreicht war, fragte das Generaldireftorium 
in Preußen an, ob es damit nicht genug fei und ob fi die 
Schillinge troß des Srieges nach) Polen zögen. Die Kammer 
antwortete am 8. Juni, da fie ftarf nach Polen, Danzig, Elbing 
und Ermeland gingen und auf dem platten Zande noch nicht genug 
feien, jo fünnte Schirmer wohl noch jährlid 400 Mark — etwa 
7700 Rtlr. in Scillingen — vermünzen. Biere war aber doch 
bedenflih, da 40000 Atlr. in Pfennigen eine enorme Mafie ei’) 
und man auch wohl wieder etwas Schlagſchatz fordern dürfte, um 
die Prägung von 2 Ggr. zu ermöglichen. 

Man trat nun in Verhandlungen mit der Oberrechenfammer 
und Neubauer ein; der meinte,!) daß bei dem jegigen Scillingfuß 
vielleicht 1'/, Rtlr. an Schlagfchag gefordert werden könnte; zwar 
könne er felbit dieje Bedingung nicht annehmen, da er bei der Be- 

rehnung die Materialfoften, wie fie in Berlin vor 30 Jahren bei 

der Pfennigmünzung galten, zugrunde gelegt habe, und noch weniger 
könne es Schirmer, da diejer das Kupfer teurer bezahle, die Ziegel 
aus Berlin kommen lafje, die Gravierung vergüten und den Ver— 
trieb der Scdillinge felbjt beforgen müſſe. Schirmer aber wollte 
überhaupt feinen Schlagſchatz geben, da er ſchon 71/, Gr. Unkoſten 
hätte.) Endlid wurde am 1. Mai 1736 vom Könige genehmigt, 
daß noch 1600 Mark ohne Schlagſchatz vermünzt würden, den auch 
die Oberrechenfammer für unmöglich erflärt hatte. Es wurden bis 
Zuli 1737 noch 399 Mark 15 Lot vermüngzt. 

Dann aber famen die Schillinge in ganzen Paketen zu 10 Atlr. 

zum Vorſchein, ein ficheres Zeichen, daß fie jo „in folle* benußt 
als Kurant umliefen. Zwar behauptete die Kammer (22. Auguft), daß 

fie nur einige Pakete auf Wunjch der Garnifonen von Pillau und 

Memel dorthin gefandt habe und von feinem Überfluß wiffe, aber 
da8 Generaldireftorium wollte nun die Kammer den ferneren 
Scillingfchlag verantworten laſſen. Aus den Sammlungen erfieht 
man, daß bis 1740 Scillinge gemünzt find.?) Wenn aud) jenes 

1, Gutachten vom 21. November 1735. 

*, Nr. 130. 
3, Müngbeichr. Nr. 6531—547. 
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1736 geftattete Duantum von 1600 Mark nicht überjchritten wurde, !) 

jo ergab das doch 8370000 Stüd, jo daß aljo von 1734 bis 1740 
oder in 6 Jahren 19167300 Stück Scillinge gemünzt wurden, 
eine Maffe, die die Nachfrage des Herzogtums an Scheidemünze 
gewiß weit überjtieg, wenn man nicht annimmt, daß damit auch) 

die benachbarten Lande verforgt worden find. Das muß aber gewiß 
der Tall gewefen fein, denn Ende der vierziger Jahre herrſchte 
Öftlich der Weichjel wieder ein äußerft unangenehmer Mangel an 

Sceidemünze. 

1) Ein jpäterer Bericht vom 26. Oftober 1751, wahricheinlih vom Gen.- 

Münzdireltor Grauman, jagt, es jeien 1736—1743 für beinahe 31000 Rtlr. 

Schillinge geichlagen, welche Zahl eben 1600 Mark entipriht. R. M. B., 

Nr. XXXXI. b. — 
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Die Derjorgung der Provinz Preußen mit brandenburgijchem 

Gelde und die Abwehr des Sranzgeldes. 

Die äußerft geringfügigen Quantitäten von gröberen Sorten, 
die bis 1723 in Königsberg gemünzt wurden, konnten dem Bedürfnis 
wenig genügen; man war vielmehr, wie in den mittleren Provinzen, 
gezwungen, fi fremder Gepräge zu bedienen. 

Der König hatte feit dem Beginn feiner Regierung das Mög- 
lichjte getan, dem durch die Peſt und andere Unglüdsfälle verödeten 

und verarmten Preußen wieder aufzuhelfen. Die Abgaben waren 

auf ein Mindeſtmaß bejchränft und viele Tonnen Geldes, an 

6 Millionen Rtlr., find nad) und nad auf Retablifjement diefer 

Provinz verwandt worden. Friedrich Wilhelm bemerkte bei jeiner 
Anwefenheit in Preußen im Jahre 1722, wie wenig Geld im Lande 
umlief, und beſchloß deshalb, brandenburgifches Hinzufenden.!) Er 
ſprach mit dem Bürgermeifter Negelin über eine Sendung von 
50000 Rtlr. in Zwölfteln. Der aber war dagegen, da es beſſer 
jei, man habe fein Geld, als ſchlechtes. Wir können dem Könige 

nur recht geben, wenn er diefen Grund für nicht ftihhaltig er- 
klärte, denn es ift jedenfalls das Umgefehrte richtig und natürlich: 

ſchlechtes Geld ift befjer ala kein Geld, was dadurd offenbar wird, 
daß die Bevölkerung bei Geldmangel inımer nach fremden, auch den 
elendejten Sorten greift oder fich mit Notmünzen zu helfen fucht. 

Ein Volt, das einmal den Gebrauch des Geldes fennen gelernt hat, 
fann darauf nicht wieder verzichten. 

Soviel ift freilih wahr, daß der preußische Münzfuß der 
Tympfe und Szoſtake beſſer als der Leipziger Fuß der Drittel und 
felbft die Dreigröfcher verhältnismäßig befjer als die brandenburgifchen 

!, Das Folgende nadı Tit. XLIL, 3. 
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Zwölftel waren. Aber was wollte das jagen, wenn man feine 

miünzen fonnte! Das Generalfinangdireftorium erinnerte auch nur 
daran, daß 1698 allein die Zwei» und Eindrittel verboten wären, 

während noch niemand daran gedacht hätte, Zwölftel einzuführen, 
die in das preußiſche Münziyftem nicht paßten. Da diefe Gründe 
den König matürlih nicht überzeugen fonnten, befahl er, die 
50000 Rilr. in Zwölfteln in Gottes Namen abzufchiden und die 
brandenburgifchen, hannöverſchen und kurſächſiſchen Zweidrittel für 
Kurant neben dem polnifch-preußiichen Gelde zu erflären.!) Ein 
Patent vom 4. Auguft 1722 jeßte die Zwölftel auf 7'/,,2) die Zwei- 
drittel auf 60 polnische Grofchen. 

Es ijt gewiß, daß dieſe Verfügung den preußiichen Münzfuß 

gefährden mußte, weil er ein befferer war und der fchlechtere den 
bejjeren immer verdrängt. Das Zweidrittelftüf nach Leipziger 

Fuß galt 60 polnische Groſchen, der Tympf 18, oder das Zwei— 

drittelftüf 16 Ggr., der Tympf nur 4%/,. Es enthielt nun aber 
der Tympf 4,048 g Feinſilber, das Zweidrittelſtück 12,992 g, oder 

es verhielt ſich 

das Zweidrittel zum Tympf im Nennwert wie 3,333: 1, 

im Gehalt wie 3,209: 1. 

Ein ähnliches Reſultat erhalten wir bei Vergleichung des 
2⸗Gutegroſchenſtückes mit dem preußiſchen Sechsgröſcher. Denn es 
verhielt ſich das 2-Gutegroſchenſtück zum Sechsgröſcher 

im Nennwert wie 7!/,:6 oder wie 1,25:1, 

im Gehalt wie 1,574: 1,308 oder wie 1,20 :1.°) 

Die Königsberger Regierung überreichte noch das Bedenken 
eine® handelsfundigen Beamten (Amtmann),*) der aber auch nur 
auf die Vorgänge am Ende des vorigen Jahrhunderts hinwies und 
auf die Verdrängung der polnischen Münzen durch die Drittel. 
Bei dem allen wurde aber immer die Hauptjache überfehen, daß 

! Nr. 53. — „sollen die 50000 Rtlr. au 2 gr ftüde Bahr in Gottes 

Namen hin ge jendet werben u[n!d Edick das das Kur Brandenburgi 2 Gr. 

gelten ſoll uln]d auch Brandenbur Hannöver Saxen ?/,jtiide das Bollniſche gelbt 

joll wie vor u[n]d noch Rulieren FW". 

2) Daher der Name Adıtehalber. 

3, ©, Tabelle V und Nr. 66. 

H Nr. 54. 

Acta Borussien. Münzwejen 1. 18 
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das Land Geld brauchte und früher doch gegen den Willen der 
Regierung zu den Dritteln jeine Zuflucht genommen hatte.!) Der 
König blieb bei jeiner Überzeugung, befahl jogar auf Anfrage des 
Generaldireftoriums vom 5. und 12. September, daß die Zweidrittel 
und Zwölftel von Privaten eingeführt werden dürften und auch 
füneburgifche und kurſächſiſche Zwölftel darunter zu verftehen feien.?) 

E3 waren bis dahin ſchon über 60000 Rtilr. an 2-Gutegrojchenftüden 
nad) Preußen gefandt. 

In der Folgezeit fuhr man mit diefen Barjendungen fort. 
Da die Zweigrojchenftüde aber auch in den mittleren Provinzen die 

Hauptfurantmünzen waren, fo jah man ein, daß man fie ihrer nicht 
ganz berauben dürfte, und der König drang zunächſt auf Die 
Münzung derjelben in Königsberg, die, wie wir jahen, ja auch zu— 
ftande kam, bejchloß aber zugleich im Unfange des Jahres 1724, in 

Preußen auch das Franzgeld und die 6-Pfennigftüde einzuführen. 
Die dortigen Behörden, Regierung, Kammer und Kommerzfolleg, 
denen ja das Münzweſen anvertraut war, fonnten fich jedoch mit 
dieſer Mbficht micht einverftanden erklären, und der Minifter 

v. Grumbfow hielt am 10. Juni 1724 dem Könige Vortrag über 
die entgegenftehenden Bedenken.) 

Er meinte, die Barjendungen nad) Preußen würden nun wohl 
aufhören können und die Bezüge von dort allmählich wieder auf 
ihre alte Höhe fommen. Die Einfaffierung derjelben gefchehe durch 
Berkauf von Wechſeln an Berliner Kaufleute, die in 2-Öutegrofchen- 
ftüden bezahlen müßten; durch deren Agio hätten die Kaffen fchon 
an 20000 Rtlr. in einem Jahr profitiert. Würden nun Franzgeld 
oder gar 6-Pfennigftüde in Preußen eingeführt, jo würden nad) 
Publifation des nötigen Patents Fremde die Gelegenheit ergreifen, 
dieje Sorten in Mafjen dorthin zu werfen, ja, man müſſe befürchten, 
da 220 Atlr. in 6-Pfennigjtüden fo viel Feinfilber wie 100 Rtlr. 

1) S. ©. A7fi. 
2) Beicheid des Königs auf Ber. vom 5. Sept., als ihm das Promemoria 

des preußijchen Beamten vorgelegt wurde: „ich bin fein Kind in der wiege jolfen 

mein ordre exequi FW“ — und auf Ber. vom 10. September, ob auch Kaufleute 

aus Berlin, Hamburg, Elbing u. a. O. fie einführen dürften: „alle ?/,; und aller- 

handt 2 gr. ftüde jolln Ruliren.” Auf diejelbe Anfrage vom 15. September: 

„te mehr geldt Hin reiner geführet twierdt ie lieber ift es mir FW.“ 

3 Nr. 68. Das Folgende nah Tit. XLII, 5. 
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in 2»Öutegrofchenftüden hielten, daß jene in Polen in enormen 
Mengen nachgemünzt werden würden. Die fofortige Folge wäre, 
daß die Berliner Bankiers feine Anweijungen mehr annehmen und 

das Agio der 2-Gutegrofchenjtüde verloren gehen, wogegen Die 
preußifchen Gefälle in lauter ſchlechten Sorten einfommen würden. 
Außerdem Habe Holland bisher Hanf, Flache, Getreide mit Dufaten, 
Banf- und Kreuztalern bezahlt, deren Transport den preußifchen 
Poſtkaſſen viel eingebracht Hätte; fortan werde auch dieſer Vorteil 

verloren gehen, da die Fremden ihre guten Sorten in Berlin und 
Sadjen umwechſeln und von dort Franzgeld und 6-Pfennigftüde 
nah Preußen jchiden würden. Auch direft leide Preußen unter 
diefer Mafregel, denn Franzgeld würde zwar in Holland, Rußland, 
Kurland und Livland genommen, aber nur zu feinem Nealwert. 
Biel beſſer jei aljo, man ſchicke weiter 2-Gutegroſchenſtücke Hin, 
wenn man fie fih in Berlin auch mit Verluft einwechjeln müſſe. 

Dieje Gründe überzeugten den König, doch nahm er nad) 
3 Jahren feine Abficht wieder auf. Und wieder wiefen die preußiichen 
Behörden auf den Schaden Hin, betonten den jchlechten Gehalt des 
Tranzgeldes!) und machten darauf aufmerffam, daß, wie früher das 
polnische Geld durch die geringeren 2-Gutegroſchenſtücke vertrieben 
jei,?) num diefen dasjelbe Schidial durch das Franzgeld bevorftehe. 

Friedrich Wilhelm erwiderte aber, fie jollten Gott danken, daß fie 

überhaupt Geld ins Land befämen; Franzgeld ſei doch befjer ala 
gar keins; und als ihm gemeldet wurde, daß beide Generalfafjen 
noch viel Geld nach Preußen zu fenden hätten, und anfragte, ob 
man nicht aus dem Treſor 2-Gutegrojchenftüde dazu verwenden 
follte, Schlug der König es ab: es jollte Franzgeld hingeſchickt 
werden, 

Nun entwarf zwar das Generaldireftorium das nötige Patent, 
machte den König aber noch einmal auf den bevorftehenden Schaden 
aufmerkfam.?) Der franzöfiihe Taler wirde wohl im Lande zu 
32 Ggr. umlaufen, die Fremden ihn aber nur zu 29 Gr. 10 Pf. 
bis 30 Ggr. nehmen, fo daß alſo der Untertan 8%, Schaden er- 
lite. Wenn dann England und Holland einmal wieder viel Getreide 

1, ©. die ©. 151, Note 1 angegebenen Probierungen desjelben. 

2, Nr. 82. 

3, Nr. 84. 
18* 
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bezögen, fo werde man dieſes den Polen entweder mit ftarf 
reduziertem franzöfiichem Gelde, alſo fehr hoc, oder mit polnischen 
bezahlen müfjen und jo diejes vollends verlieren. Man erinnerte 

auch daran, daß, als unter Friedrich I. die guten Zweidrittel in 
Preußen eingeführt wurden und gegen schlechtes polnijches Geld 

12°/, verloren, die Einführung fiftiert werden mußte. Das war 

num der alte Irrtum: wir wiſſen, daß nicht die Regierung die Zwei- 
drittel in Preußen eingeführt, fondern daß vielmehr der Handel 

in Ermangelung von Provinzialgeld danach gegriffen Hatte.) Der 
König blieb feſt. Auch ald am 5. Juli die Verfügungen zur Aus— 
fertigung gefandt wurden und das Generaldireftorium bat, es von 
aller Verantwortung zu befreien, Schrieb der König: „Wo ift font 
ander gelt ich weis Kein den[n] Müntzen können wier nlidht]) ergo 
müßen wier geldt nehm[en] das in der weldt ift FW.“ 

Sleih darauf aber wurden diefe Sachen reponiert, da der 
König befohlen Hatte, weiter fein Geld nach Preußen zu fchiden.?) 

1,8. ©. 147 ff. 

>, 2. Auguft 1727. 
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Abwehr fremder Münzen. 

Wie man verfucht war, nad fremden Münzen zu greifen, 
ebenjo tat man natürlich alles, die eigenen im Lande feftzuhalten. 
Als daher Ende 1728 verlautete, daß die Zweidrittel nach Leipziger 
Fuß nad) Rußland erportiert würden, wollte man das den Königs— 
bergern verbieten laſſen. Die dortigen Behörden hielten aber einige 
Bedenken der Kaufmannjchaft für recht erheblih. Dieje wies am 
22. Januar 1729 darauf hin,!) daß der Handel mit Danzig, ſollte 

er nicht ruiniert werden, von dieſem Verbote nicht mit betroffen 
werden dürfe; daß die guten deutſchen Münzen nah Rußland 
gingen und ſich dort in Rubel verwandelten, wollten jie nicht leugnen. 

Suhibiere man diejes aber, jo werde man feinen Zwed gleichwohl 
nicht erreichen, da fich der ganze Münzhandel dann auf Danzig 
ziehen und diefe Stadt gewinnen, Königsberg aber verlieren würde.?) 
Es jcheint, daß man gegen die Ausfuhr nicht eingejchritten ift; 
jedenfalls erkennen wir daraus wieder, daß man in Preußen doch 
die Notwendigfeit des fremden Geldes einjah, wir erbliden auch 
bier den Zug des Geldes von Weit nad Dft: in den Marken greift 
man zu jpanijchen, Holländifchen und franzöfifchen Gold» und 
Silbermünzen, in Breußen zu brandenburgifchem, in Polen zu 
preußijchem, in Rußland zu holländiſchem Gelde; jo ftrömten die 
überſeeiſchen Edelmetalle über die atlantifhen Küften gen Oſten. 

Da die Umwandlung der Münze eines Landes in die eines 
andern aber nicht ohne Verbilligung des Münzfußes geſchah, fo 
mußte man nach wie vor fremde jchlechte Sorten abwehren.?) Die- 

I, Nr. 94. 
) A. 8. 99d. 
5) Am 3. Februar 1713 erlieh die Regierung auf Verlangen des Staats- 

fisfald wieder ein Patent gegen Einführung der verrufenen und falichen, ſowie 

gegen Ausführung der guten Sorten. Ebenda. 
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jelben famen nad Preußen, wie wir fchon früher jahen, aus dem 
Dften, d. 5. Polen und Rußland, aber aud) von Norden. So 
meldete der Wardein Schirmer am 29. Dezember 1718, daß neue 

ſchwediſche Doppel-Saroliner oder Zweiflorinftüde mit einem Real» 
wert von nur 1 Fl. 10 Gr. umliefen.!) Dieje Sorte wurde ver- 
boten. Als der Handel jeitdem zunahm, mußte man fi) auch gegen 
holfteinjche, Hamburger, Lübecker und dänijche Heine Silbermünzen, 
die über die Dftfee famen und in Preußen allgemein Stüver genannt 
wurden, vorjehen. Verbieten wollte man fie nicht, weil man da— 
durch die fremden Seeleute gejchädigt hätte. Da aber die Einwohner 
von Billau und Fiſchhauſen fie nicht zur Steuerzahlung benugen 
fonnten, jo fuchte man die ftarfe Einfuhr der Stüver zu verhindern, 

indem man den Königsberger Kaufleuten unterjagte, ſich weiter 
welche al3 Bezahlung jhiden zu lafjen. 

Endlich mußten 1722 durch Patent vom 31. März die kaiſer— 
lihen Düttchen, weil zu jchlecht, verboten werden. Diejelben waren 
dem Lande aber jo nötig, daß die Bevölkerung fie nidyt nur nahm, 
jondern wie früher von 8 auf 9 Schilling feste. Mehrfache Verbote 
1732, 1742 und 1748 dagegen blieben erfolglos. 

Die ſchwediſchen und polnischen jchlechten Dreipölfer,?) die zu 
41/, Schilling umliefen, drangen bejonders aus Kurland in Memel 
ein, und es war den Einnehmern faum möglich, dieſe Sorten in 

faffenmäßiges Geld umzumwechleln.’) Der König genehmigte daher 
den Erjat des durd Einlöjung des Beſtandes verurſachten Verluftes 
von etwa 1287 Wtlr., fowie die Bublifation eines Patentes 
(10. Januar 1727), in dem der Kurs dieſer Dreipölfer zu 41/, Schilling 
verboten wurde. Vielmehr follten die neuen ſchwediſchen — ſoge— 
nannten Ortsjtüde — ganz verrufen fein, weil fie um über 30°/, zu 
gering waren; die alten fchwedijchen, um etwa 91/,°%/,, und Die 
polnischen Dreipölfer, um 7°/, zu gering, follten 4 Scillinge gelten. 

In jener Zeit fing eine andere Münze an, für die Kaufleute 

der deutſch-ſlawiſchen Grenzländer von Wichtigkeit zu werden. Wir 

) 17 Stüd gingen auf die 11 Lot feine Marf; die feine Markt war alio 

zu 24°/,, Stüd oder 49 Fl. 137/,, Gr. polniſch ausgebradyt, 100 Stüd waren jo 

viel wert, wie 66?/, der früheren. — U. K. 99e. 

2) Das Folgende nad Tit. XLV, 2. 
3 Nr. 69. 
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haben früher gejehen, wie der Zar Peter der Große, durch Geldver- 
legenheit gedrängt, die Münzverſchlechterung in Rußland einführte 
und feine nächſten Nachfolger bei diefem Syſtem blieben, wie die 

Kataftrophe endlich durch das uneinlösbare, zu erorbitantem Rominal- 
wert ausgegebene Kupfergeld herbeigeführt wurde. Für unfer 
Baterland Fam dieſes faum in Betracht, denn es konnte hier höchſtens 
in feinem $Kupferwert geltend gebraucht werden. Wir hörten 
aber, daß auch das ruffische Silbergeld verschlechtert wurde: 1696 
machte man aus einem Pfund Silber 10%/,, 1711 jchon 151/, Aubel.!) 

Da diefe bei dem zunehmenden Verkehr mit dem Weften bald Ein- 
gang fanden, jo ftößt man auch früh auf Werbote berjelben; 

jelbjt in Bayern wurden fie am 28. März 1725 verrufen.?) Es 
galt der Rubel in Holland: 

Stüver Stüver Stüver 

1633 100 1730 60-55 1776 44,75 
1674  87,7193 1738 48,75 1789 31°) 
1704 95- 54 1759 43,6875 
1710 74,965 1774 38 

Der größte Sprung abwärts geſchah alſo vor 1730. Der 
Rubel erreichte damals nur noch ſelten den Wert des Talers zu 
60 Stüver oder 32 Ggr. Die Berliner Münze bewertete ihn 1734 
auf 1 Ntlr. 2 Gr.*) und bemerkte, daß in Rußland ein zwar ein— 

faches, aber äußerft barbarisches Mittel herrſchte, fich das nötige 
Silber zu verfchaffen: man ließe die Kreuztaler nur ins Land, nicht 
hinaus, die Rubel aber hinaus und nicht hinein.®) 

Sehen wir uns aber nah den Berhältniffen in Rußland 
um, jo war das doch nicht ganz richtig. Allerdings, die Ein- 
fuhr der Dufaten und Kreuztaler, der Haupthandeldmüngzen, die 
die Holländer für ihren Ditjeehandel prägten, war erlaubt; um 
die Ausfuhr des Edelmetalls zu verhindern, war durch viele Ver— 
ordnnungen feit 1719 die Ausfuhr aller Gold» und groben Silber: 

!, Brüdner, a. a. D. ©. 83. 

2, Schlößer, a. a. D. ©. 36. 

3), Ebenda, ©. 25. 

t, Ar. 124. 

b) Tit. XLIV. 8. 
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münzen verboten worden, erjt in den vierziger Jahren geftattete der 

Senat auf eine Vorftellung des Magiftrats von Riga die Ausfuhr 
der Dufaten und Nibertustaler. Dagegen war die Ein» und 
Ausfuhr ruffiicher Münzen verboten; die Regierung wollte ja eben 
alles gute im Lande befindliche Geld einziehen und in jchlechtes 

umprägen, deshalb mußte deſſen Erport mit allen Mitteln verhütet 
werden. Die eigenen Münzen ließ man aber deshalb allein nicht 
ins Land, um die im ungeheurer Menge angefertigten falfchen fern 
zu halten. Schon 1714 wurde verfügt, daß Ausländer nur mit ihrem 
eigenen Gelde bezahlen dürften, und 1719, die in Archangelsf von 
auswärts anfommenden ruſſiſchen Silbermünzen feien zu fonfiszieren.!) 

Alfo man ließ die Rubel nicht hinein, aber auch nicht hinaus. 
Gleichwohl müfjen fie in großen Mengen ausgeführt fein: das Ge— 
ſchäft, fie mit ruffischem Kupfergelde, beſonders wenn man dieſes 

ſelbſt anfertigte, aufzufaufen, war eben ein jehr vorteilhaftee. Die 

Nubel furfierten denn auch im Auslande nach wie vor, woraus aber 
gewiß der ruffiichen Regierung fein Borwurf zu machen war, denn 
nur zu gern hätte fie alle an ich gezogen. Aus diefen Gefichts- 
punften muß man auch die Klagen in Preußen beurteilen. 

Der Rubel follte, wie jchon früher beftimmt, nur 1 Rtlr. 
2 Gr. gelten; in der Neumark fuchten 1733 die Kaufleute ihn aber 
zu 1 Rtle. 6 Gr. den Tuhmadern aufzudringen.?) Ihren Kurs 

zu fixieren hielt die Münze für bedenklich, weil dadurch die Auffen 

erführen, daß die Aubel in Preußen Kurs hätten, und dann wo— 

möglich größere Quantitäten und in noch jchlechterem Gehalte hinein 

werfen würden. Demgemäß wurde der neumärkifchen Kammer am 

8. November 1734 rejfribiert, daß darüber nichts zu publizieren fei, 
wohl aber der Fiskal gegen die Übertreter des Münzedikts vorzu- 
gehen habe. 

Biel bedeutender noch als in der Neumarf war der Umlauf 
der Rubel in Dftpreußen, da damals gerade die ruffifche Armee 

nad) Danzig marjchierte und jehr viel an Viktualien, Montierungs- 

ftüden und andern Heeresrequifiten in Königsberg und auf dem 
Lande eingekauft wurde. Die Kaufmannfchaft, der es mit den 

Rubeln doc etwas zu viel wurde, ſchickte an 20000 Stüd nad 

i) Brüdner, a. a. O. ©. 111. 

2, Tit. XLIV, 8 
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Riga zur Umwecjelung, mußte aber die unangenehme Erfahrung 
machen, daß man fie am Boll fefthielt, weil fie erjt nach Petersburg 
zur Prüfung, ob fie nicht im Auslande geichlagen wären, gehen 
müßten.) Natürlich wirkten jolhe Maßnahmen auf den Handel 
äußerft ſchädlich. 

Der preußiiche Gefandte in St. Petersburg, von Mardefeld, 

begab ſich auf Borftellung der Königsberger Regierung zum Grafen 
v. Dftermann, der ihm ganz richtig fagte, die Einfuhr der Rubel 
jei ja jchon feit Tanger Zeit ohne Ausnahme verboten.?) Indeſſen 
würde man gern nachgeben, wenn nur der Rubelkurs in Polen 
und Preußen nicht fo ſehr gedrüdt wäre; bis unter ihren Feinfilber- 

wert und unter */, ihres Petersburger Kurſes jeien fie entwertet. 
Mardefeld meinte nun zwar, die Konfiszierung jener Summe 

werde er wohl diejes Mal verhüten, wenn fie auch zur Münze nad) 

Petersburg müßte, wollte aber in Zufunft für nichts bürgen, da 
man es der rujfiichen Regierung doch nicht verdenfen fünne, daß 
fie die Einfuhr falfcher, von polnischen Juden gejchlagener Münzen 
verbiete. Die Kaufleute möchten nur abwarten, bis fich Gelegenheit 

fände, die Nubel durch fremde Minifter oder andere vornehme 

Perſonen, deren Gepäd feiner Vifitation unterworfen jei, ohne Auf- 

ſehen nach Riga oder Petersburg zu jchaffen. 
In Betersburg ſah man aber wohl ein, daß etwas nachge- 

geben werden müfje, weil bei einer Verrufung der Rubel in Preußen 

die rujfiihen Truppen in Berlegenheit fommen mußten, und jeßte 

durch Ukas vom 1. Januar 1735 für die Dauer des Aufenthalts 
des Heeres in Polen einen Probierer in Riga ein.) Die Rubel, 
die fich dort als echt ergaben, durften frei eingehen, die Nachichläge 
wurden fonfisziert. Indeſſen war damit zwar den Nachmünzern ge- 
ſchadet, den preußifchen Kaufleuten aber wenig geholfen, denn die 

fonnten nur jchwer die echten von den faljchen Stüden unterfcheiden. 
Wenn das aber auch geſchah, jo war die Einfuhr doch nur big 
zum Frieden erlaubt. DObgleih man dann noch Mardefeld vor- 
ftellte, man werde genötigt fein, die Rubel ganz zu verbieten, jo 
geihah von ruſſiſcher Seite nichts weiter. Sehr natürlich, weil das 

1, Air. 123. 

?) Bericht Mardefelds vom 16. Oftober 1734. 

3, Nr. 126. 
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Syſtem der Münzverfchlechterung dort noch lange herrfchte und ein 
Verbot der Rubel im Auslande nad) dem Frieden höchst willftommen 
jein mußte. 

Aus Berechnungen der Königsberger und Berliner Münzbe- 
amten ergab fich, daß bei einem Silberpreis von 12 Rtlr. der 

Rubel 1 Rtlr. 1 Gr. 5/5 Pf. und in Zwölftelftüden 1 Rtlr. 2 Gr. 

1 Pf. wert war, alfo bei einem Nennwert von 32 Ggr. um über 
14 °/, fchlechter als dieje.!) Man teilte diejes NRefultat der Königs— 
berger Kammer am 24. Mai 1735 mit dem Befehl mit, das fernere 
Eindringen der Rubel möglichit zu verhindern. 

Aus diefen Erörterungen wird der Leſer erfannt haben, 

daß in Preußen Geld fehlte. Erinnern wir uns noch einmal daran, 
daß Polen jeine nötigen Münzen feit faft 100 Jahren von den 
Nachbarſtaaten bezog, daß in Königsberg feit 1723 überhaupt nur 
ganz Geringfügiges geprägt wurde, daß endlich viele der aus Berlin 
gefandten 2-Gutegrofchenftüde ihre Reiſe in Preußen feineswegs 
beendet Hatten, jondern ihr Grab in den Petersburger Tiegeln 
fanden, fo waren die Aufgaben einer zufünftigen Münzverwaltung 

auch für diefes Land aujammenzufafien in dem Worte: Geldbe- 

ſchaffung. 
ı) Nr. 124, 127. 



Schluß. 

Was war getan und was blieb nody zu tun? Diefe beiden 
Tragen jtellen wir uns, ehe wir die Regierungszeit Friedrich 
Wilhelms I. verlafien. 

Zunächſt ift in der Münztechnif die Einführung der mechanijchen 
Münzung und die Abihaffung der unheilvollen Taſchenwerke be— 
merfenswert, dagegen war man in Anfertigung der Stempel gegen 
andere Staaten, wie ſterreich, das ſchon die Patrizen verwandte, 
im Nüdjtande. Während dann die Organifation des Münzperjonals 
Knyphaufens Verdienſt war, ift injofern doch in defjen Berhältniffen 
eine große Änderung durch Friedrich Wilhelm I. bewirkt worden, 

ala die ftraffere Verwaltung, die Schaffung neuer Staatsbehörden 
nit ohne Einfluß auf die Münzbeamten bleiben konnte. Wenn 

früher ein mit andern Gejchäften überladener Minifter dieje Leute 

fontrollieren mußte, jo wußten die Münzmeifter jet, daß die Ober- 

rechenfammer ihnen den Schlagihag auf die Bruchteile des Pfennigs 
nachrechnete. War es vor 50 Jahren noch die Regel, daß Die 
Münzmeifter den Staat betrogen, jo fühlt man beim Leſen der 
Alten von etwa 1720, daß Müngmeifter und Wardeine mit pein- 

licher Ängftlichfeit jeden Schein eines unehrlihen Handelns zu ver- 
meiden fuchten; fie wußten wohl, daß fie das leicht um ihren Hals 
bringen konnte. 

Und doc blieb noch manches zu beffern. Der Minzmeifter 
war noch immer etwas Privatunternehmer; es mußte in dem Staat 
des geldbejoldeten DBeamtentums als eine Disfrepanz ericheinen, 
daß es Staatödiener gab, die ihren Lohn mindeftens zur Hälfte 
durch allerlei Alzidentien erhielten und dieſe bei nicht ganz minu— 
tiöfer Berechnung und Kontrolle leicht bedeutend fteigern fonnten. 
War dem Münzmeifter zwar der Einfauf des Rohmateriald abge- 
nommen, jo war doch nirgends beftimmt ausgejprochen, daß er ein 
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für allemal mit dem Handfauf des täglich einlaufenden Silbers 

nichts mehr zu tun haben jollte. Nehmen wir nun an, daß ein 

nicht ganz redliher Münzmeifter mit dem liefernden Juden unter 
einer Dede ipielte, ihm das Silber etwas weniger fein anrechnete, 
als es in der Tat war, dafür ihm aber mehr abnahm und ihn 

jchneller bezahlte al8 andere, jo konnte er dadurch und durch uns 

richtige Vermehrung der Krätze, die ja noch immer fein Eigentum 
war, allmählich einen jehr großen Gewinn machen. Das alles 

wurde erjt mit dem Moment unmöglich, als man ihm ein größeres 
Gehalt gab und den Materialfauf, fowie die Krätze durchaus 
abnahm. 

König Friedrih Wilhelm I. glaubte jedenfalls nod ein großes 
Dpfer zu bringen, als er auf einen Schlagihaß für ſich verzichtete. 
E3 fonnte die Einficht, daß man durch Münzen allein nicht reicher 
würde, daß es vielmehr unter Umftänden fleinere oder größere Zu— 

ſchüſſe erforderte, natürlich nur allmählich; gewonnen werden. Ver— 

gleihen wir daraufhin aber die Münzverwaltung unter ihm und 

jeinem Vater, jo ift der Fortjchritt doch ein gewaltiger, zu nennen. 
Ließ Friedrich Wilhelm auch lieber feine Münzftätten ruhen, als 
daß er ihnen Zuichüffe bewilligte, fo konnte das Land es ihm doch 

nie genug danfen, daß er den Scheidemünzunfug der vorigen Re— 

gierung abftellte. Er hielt jich ftreng an den Leipziger Münzfuß und 

ſchlug jpäter, al3 die Prägung von Scheidemünzen nötig wurde, 
diefelben fo gut, wie es die Münzfoften nur zuließen. Der König 

war reichätreuer Fürft; als er nicht mehr nach Leipziger Fuß, der 
in der Tat der Fuß des Deutichen Reiches geworden war, münzen 
fonnte, ließ er es ganz. 

Darin aber liegt nun eben der größte Mangel feiner Münz- 
verwaltung. Preußen mußte ſich aud) darin vom Reiche emanzipieren, 

wenn es auf dem Wege, eine Großmacht zu werden, nicht Halt 

machen wollte. Münzte e8 gar nicht weiter, jo war ed nur zu 

offenbar, daß die eigene Valuta in ein paar Jahren ganz ver— 
ihwinden und das Land den fremden Staaten die Münzfoften bei 

der Warenzahlung erjfegen mußte. Münzte es mit Zujhuß nad 
Leipziger Fuß, fo war das ein ausfichtslofes Beginnen; denn da 
die Nachbarn fchlechter arbeiteten, jo fonnte dieſer Staat der langen 

Grenzen jein befjeres Geld unmöglich feithalten. Die Gerechtigkeit 
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aber erfordert, noch ein Moment geltend zu machen, das dafür 
ſpricht, daß der Zeitpunkt für jene Emanzipation doch erſt am 
Schluſſe der Regierung Friedrich Wilhelms J. gekommen war. Ganz 
ernſtlich glaubte man damals, daß ein Reichsfuß zuſtande gebracht werden 
würde. Dann aber wäre die Sachlage eine andere geweſen; wäre 

er ſtreng eingehalten worden, ſo hätte man in ganz Deutſchland 
ein Münzgebiet gehabt, das vielleicht trotz der Geringfügigkeit von 
Handel und Induſtrie die fremden Münzen entbehren und die 

eigenen feithalten konnte. Aber die Reichdtagsverhandlungen blieben 

erfolglos. Darım war nur noch ein Ausweg für die preußiiche 

Münzpolitit möglich: die Aufgabe des Leipziger Münzfußes und die 

Annahme eines billigeren. 

Gewiß war das wieder ein weiterer Schritt auf dem Wege 
der fogenannten Münzverjchlechterung. Da aber das Land Geld 
brauchte, da es anders unmöglich zu jchaffen war, da geringhaltiges 
Geld befjer ift als gar feins, jo war im Grunde, ſchuf man nur 
ein Beſtand behaltendes Geld, dieje Handlung doch mehr eine 
Münzverbefjerung als das Gegenteil. Wuchs der Staat noch an 

innerer und äußerer Kraft, jowie an Gebiet, jo war Ausficht vor- 

handen, daß dieſes neue Geld vielleicht wenigjteng den Norden 

Deutſchlands ſich ganz eroberte. 

Das Münzgebiet, das man bis jegt beherrfchte, war nicht das— 
jelbe wie das Staatsgebiet. Der Große Kurfürjt Hatte ſchon in 
den fechziger Jahren des 17. Jahrhunderts geplant, ein einziges 

Münzfyften für alle feine Lande zu jchaffen,!) jeine Beftrebungen 
jcheiterten aber an der politiichen Zerriffenheit Deutſchlands, der 

geographifch ungünftigen Lage feiner Provinzen und der Unredlichkeit 
jeiner Münzbeamten. War nun auch für die groben Sorten wenigſtens 
der 12-Talerfuß in Deutichland zur Annahme gebracht worden, fo 
galt derjelbe für Preußen in der Tat doch nur in dem mittleren 

ı) Ein Edilt vom 29. November 1669 (Mylius IV, 1, 5, 52) jagt, ber 
Große Kurfürft habe „gleich Anfangs das ganze Münzwerk in allen Unjern 

Münzftätten alſo einzurichten gnädigit anbefohlen, daß nicht allein aller Orten 

gleiche Sorten, jondern auch eines Gehalts und Würden gejchlagen werden jollten, 

damit nicht allein in Uniern Landen eine gleichförmige Münze, welche bishero 

ermangelt, zur Beförderung der Commercien, jondern auch ein tauglich) Geld zu 

fremder Handlung über die Grenze eingeführet würde”, 
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Landfompler. Wie diefer gegen die andern Gebiete Zollausland 
war, jo bejaßen auch Preußen und Cleve-Mark ihre bejondern 

Münzſyſteme. Die Heinen rheinisch-weitfäliichen Lande hatten aller- 
dings fein eigenes Münzſyſtem, fie waren dafür viel zu Flein, 
ſondern bedienten ich der Sorten der benachbarten größeren und 
fleineren Staaten, der Niederlande, Frankreichs, des Kölners und 

Pfälzers. In Preußen dagegen herrſchte noch der polnische Münz- 
fuß, und es war Doch die Frage, ob es damals ſchon an der Zeit 
war, dieſen ganz mit dem brandenburgiichen zu vertaufchen; denn ver- 
geſſen wir nicht, daß dieſes Land noch mitten in Polen lag und 
auf den polnischen Handel und Verkehr auf das engfte angewiejen 
war, ganz abgejehen davon, daß es zu Bedenken Anlaß geben 
mußte, die Verjorgung des nicht münzenden Polen mit Geld ganz 
den andern Staaten, Sachſen und Öfterreich, zu überlaffen, eine 

Sadje, die einen Hauptgegenftand der jpäteren preußischen Münz- 
politif bilden follte. 

Endlich jei noch eins bemerkt. Früher als alle feine Minifter 
hat Friedrich Wilhelin I. erkannt, daß das Gold anfing, dem Silber 
die bisher faft alleinige Herrichaft in Deutjchland ftreitig zu machen; 
er jah, wie man beim Handel, auf Reifen und im Kriege damit 

befier fortfommen konnte. Hierbei ift er num von der Reichsgold- 

münze, dem Dufaten, abgewichen und hat die weniger feine Piftolen- 
münze zu prägen begonnen, die ja allerdings ein Nachfomme des 
alten Reichsgoldguldens war: Friedrih Wilhelm war der Schöpfer 

der Friedrichsd'or. 
Wie nun dieſe Goldmünzung unter feinem Sohne immer 

weitere Fortichritte machte und wie diefer in der Silbermünzung 
zu ganz jelbftändigem Handeln gelangte, darüber zu fprechen, wird 
Aufgabe des nächſten Bandes fein. 

— ⸗— 



Zweite Abteilung. 

Aften. 



1. Beftallung und Inſtruktion für den Berliner Münzmeifter Schneider. 

Potsdam, 25. Movember 1682. 

Konz. Gez. Knyphauſen. Tit. VI Nr. 2. 

Wir Friederich Wilhelm u. |. w. 
Fügen hiemit Männiglichen in Gnaden zu willen: Nachdem 

Wir gnädigft rejolvieret und Uns fürgenommen, Unjere Münzftätte 
zu Cöln an der Spree wieder zu eröffnen und darin im Anfang 
auf Berechnung und zwar nad dem Zinniſchen Münzfuß münzen 
zu laſſen, als haben Wir den Hiebevor im SHalberftädtijchen ge- 
weſenen Guardin Lorentz Chriſtoph Schneidern zu Unferm Münz- 
meifter gnädigft angenommen und beitellet, thun das auch hiermit 
und in Kraft diefes dergeftalt und alfo, daß er Uns unterthänigjt 
gehorfam, getreu und gewärtig fein und jein anbefohlnes Ambt 
folgender Inftruction gemäß treusfleißig und aufrichtig führen Toll, 

und zwar: 
1. Soll er mit Unfern zu diefem Münzweſen committierten 

Ambtstammerräten über das ganze Werk fleißig communicieren und 
für allen Dingen Acht Haben und dahin jehen, daß dieſes Unfer 
fürgenommenes Münzwefen zum allgemeinen Nüben Unferer Lande 
gehörigermaßen aufs genaufte und richtigjte gefafjet, fortgefeget und 
erhalten, Unjer Nügen und Frommen je und alle Wege dabei ge- 
fuchet und befordert, hergegen aller Betrug und Unterfchleif, un— 
nötige Koften und ungebührlihe Abgänge, in Summa aller Schaden 
und Nachteil, wie der Namen haben und verurfacdhet werden fünnte 
oder möchte, getreulich verhütet und abgewendet werden möge. Zu 

weldem Ende er denn alles dasjenige, jo zu jolhem Zweck dienet 
(wie folches und was jonften feine Verrichtung mehr fein muß, in 
Unfer Münzordnung!) mit mehrem enthalten) ob es gleich in dieſer 
Inftruction nicht wörtlich angeführet, von ihm ſelbſt fleißig beobachten 

1) Brandenburgiiche Münzordnung, Eöln, 13. Juni 1667. Mylius IV, 1, 

©. 1236 ff. 
Acta Borussica. Münzweſen I. 19 
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ſoll. Widrigenfalls alle vorgehende Mängel und Schäden von ihm 
gefordert und zu jeiner Verantwortung geftellet bleiben. 

2. Infonderheit aber joll er nebjt dem Guardin das Silber 
und Bagament, jo viel zur Beihidung nötig und von dem Kaffierer 
ihnen im Ziegel geliefert wird, richtig abwägen, probieren und in 
ihre Bücher verzeichnen, auch dem Kaffier ein Wage-, Probe- und 

Tax-zettel unter ihrer beiden Hand zu ftellen, damit derjelbe nad 
dem darin geftellten Gehalt das gelieferte Silber und Kupfer be- 
zahlen und daraus in feine Bücher und Nechnung übertragen könne. 

3. Wann nun das Gut behörigermaßen probieret, ſoll er das» 

jelbe mit Rot und Weiß nad) rechter Würde bejchiden und davon 
eine richtige Berechnung mit Bemeldung des Tages, da ſolches ge- 
ichehen, dem Münzſchreiber einhändigen, als der jolche in die Bücher 
eintragen und denen Hauptrechnungen alle Quartal beifügen muß, 
damit Unjere Anıbtsfammer den Fleiß oder Unfleiß hieraus, als 

dem einigen Fundament des tüchtigen oder untüchtigen Geldes er- 
jehen und die Fehler darnach abſchaffen könne. 

4. Und weil er denn wegen Schrot und Korn ftehen und der— 

geitalt antworten muß, daß bei Ausmünzung der ?/, und !/, Stüden 
der Zinniihe Fuß cum remedio und alfo auf 10 Thlr. 18 Gr. 

11 Pf. die Mark fein,?) an 2= und 1-Grojchenftüden aber, jo 
Tlöthig und die Mark fein zu 12 Thlr. 9 Gr., genau objervieret 
und im geringften micht überjchritten werde, damit durch ſolche 
Gelder die Commercien befordert und aljo Unfere Münze bei den 
Benachbarten nicht verworfen, jondern in ausgemünzten Preis willig 
genommen werden möge, jo hat er dahero und zum fünftigen Beweis 
und Nachricht, daß ſolches gejchehen, von jedem Werk ſowohl ein 
halbgeprägtes Stüd als auch "/, Loth Tiegelprobe in die darzu 
verordnete Fahrbüchſe in einen unter jein und des Kaſſiers eigen- 
bändiger Unterjchrift und mit dero Pitſchaften verfiegelten Zettel, 
darinnen die Summa der ausgemünzten Gelder und der Tag, da 
fie ausgangen, gemeldet wird, aufzuheben, damit felbige hernach von 

dem Guardin fönnen nachgelehen und probieret werden. Wie er, 
der Münzmeifter, dann auch feinen Namen unter dem Gepräge zu 

I) Der Zinnaſche Fuß cum remedio war 10 Rthlr. 16 ®r., alfo auch für 

die groben Münzen blieb man unter diejem. 
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fegen, damit man wiffen könne, aus welcher Unfer Münzftatt folches 
gefommen. 

5. Solchemnach foll er nebft dem Guardin die geprägete Gelder 
fleißig durchjuchen und Acht haben, daß feine gebrochene, gejchrechte, 
blinde oder merklich zu leichte Stücke ausgehen und, was er dem 
Münzkaffierer überliefert, in dejjen Gegenwart fleißig verzeichnen 
und zu Buche bringen, auch darneben eigentlich überfchlagen, ob 
etwas und wie viel zur Schör übertrag gefallen, wie er dann auch 
wegen der Abgänge, jo ihm vermöge sub Articul 7 Unjerer Münz- 
ordnung geftellten Maß pajfieret worden, zu Unjerm Intereſſe aufs 
genaufte zu meinagieren hat. 

6. So hat er aud) mit allem Fleiß dahin zu jehen und fich 
zu bemühen, damit Unfere Münzbediente zu Unjerm Schaden kein— 
mal feiren, zu dem Ende er dann die Silber- und Kupferlieferung 

jeinem Verfprechen und Pflichten gemäß äußerjt pouffieren und aufs 

nächjte gleich Unferm Kaffierer und Guardin mit zu behandeln und 
anzufchaffen oder, da ja wegen unumbgänglicher Hindernis die Arbeit 
eine Woche jtilleftehen jollte, müßte jedoch durch ftärfere Fortſetzung 
des Werks jolches in der nächjten Woche wieder eingebracht, dabei 
aber Uns neben Abtrag aller Münzkoften ein billig- und erfledliches 
zum Schlageſchatz überbleiben und richtig berechnet werden. 

7. Wann aber Silber und andere Materialien genug erfolget 

und in Vorrat ilt, jo hat er das Werf Tag und Nacht gehen zu 

lafjen, dabei aber mit Ausmünzung der 2 und 1 ©r. ft. jo lange 
anzuftehen, bis vorhero etwas erflekliches an ?/, und ſt. gemünzet, 
damit die Lieferanten nicht lange auf die Zahlung warten dürfen. 

Sonften feind Wir gnädigft zufrieden, daß, wann irgend 500 ME. 

fein a 1 und 2/, ft., dabeneben auch 100 ME. an Gr. wochentlich, 
endlih auch an noch Fleinere Schiedesmünze von 25 bis 300 ME. 
nach advenant ausgemünzet werden mögen. 

8. Gleihwie num auch alle und jede Untermüngzbediente ihm 
untergeben und jeiner Anordnung und Geheiß parieren jollen, aljo 
bat er diejelbe, injonderheit, fo zu feiner gewifjen Arbeit beftellet, 

nachdem er eines jeden Kapacität befindet, zu dem vorfallenden Ver— 
richtungen anzuweiſen und zu gebrauchen. 

9. Was die Münzarbeiter, jo wöchentlich ihren Lohn befommen, 
verdient und von dem Kaſſier zu empfangen, ſolches joll er in dem 

19* 
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unter ihrer Hand bei ihren Pflichten geftelltem Verzeichnis atteftieren. 
Welcher Wochenzettel dem Kaffier anftatt der Quittung dienen und 
von demjelben feiner Quartalrechnung von Woche zu Woche beige- 
leget werden kann. 

10. Dafern er aber in einem und andern Unferer Münz- 

ordnung zuwider Unorduungen und Unterjchleif veripüren, oder auch 
bei der übrigen Miünzverwandten Jemand Fehler, Nachläſſigkeit 
oder anderes ungebührliche Verhalten merfen würde, ſoll er Uns 
oder Unfer Ambtskammer ohn Verzug es gehorfambft Hinterbringen. 

11. So ſoll er auch feine wöchentliche und monatliche Extracte, 
auch richtige Quartalrehnung aller empfangenen Materialien, aus— 

gemünzten Gelder, aufgewandten Unfoften und darauf erfolgten Ge— 
winftes oder Überjchufies nebft feinen fernern ohnmaßgeblihen Gut- 
achten und Erinnerungen bejagter Unferer Ambtskammer zu rechter 
Beit richtig einjenden. 

12. Über das alles hat er auch auf die ausländijche Münz- 
jorten genaue Achtung zu geben und jobald deren einige ausgehen, 
diejelbe jofort aufzuziehen, deren eigentlichen Gehalt zu erforjchen 
und jo dabei einiger Mangel verjpüret würde, zu Abwendung des 
dahero erwachlenden Landesſchadens Uns zeitig davon unterthänigft 
Nachricht zu geben. 

13. Wie er dann endlich auch nebjt mehr ermeldt-Unferer 
Ambtskammer, fo oft es ihnen gut dünfen möchte, Unfer voriges 
Münzweien zu Cöln an der Spree und die dabei geführte Admi— 
niftration ſowohl in Beichikung, als Ausmünzung der geprägeten 
Gelder, imgleichen alle und jede darüber geführte Rechnungen nebft 
dem Münzfuß und denen in der Fahrbüchle befindlichen Proben 
jowohl, ala auch jonften in Unferm Laboratorio chymico zu Cöln 

befindlihen Sachen nad allem Fleiß accurat eraminieren und 

probieren und wie er dieſes und fonften alles andere befunden, 
nebjt jeinem unvorgreiflichen unterthänigften Sentiment pflichtmäßige 
Relation abjtatten joll. 

Wenn dann nun vorgemeldter Loreng Chriſtoph Schneider 
diefem allen vorherbeichriebenermaßen in allen Punkten und Ent- 

hältniffen eigentlih und genau nachleben, fein Ambt, Dienft und 

Berrichtung feinen Pflicht gemäß getreu und fleißig, allermaßen es 
einem ehrliebenden und rechtichaffenen Müngmeifter eignet und ge- 
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bühret, verrichten wird, jo verfprechen Wir ihm dagegen nebft freier 
Wohnung für feine Perfon bei der Münze drei Hundert Thaler 
jährliher Beſoldung, welden Gehalt, außer dem aber weiters nicht, 
er, jo lange würklich gemünzet wird und er fein Ambt verrichtet, 
rihtig genießen und quartaliter mit 75 Thaler aus Unſer Münzkaſſe 
empfangen Soll. 

Urkundlih haben Wir dieſes eigenhändig unterfchrieben und 
mit Unjerm Gnadenfiegel bedrüden lafjen. 

2. Aus der Inftruftion und Bejtallung für den Berliner Wardein 

Chriſtoph Strider. 

Potsdam, 25. November 1682. 

Konzept. Gez. Meinderd. Tit. VI, Wr. 4. 

Es wird beftimmt, daß er das von dem Herrn Gajfier ihm 
und dem Miünzmeifter gelieferte Silber nachzuprobieren und zu be» 
Ihiden, der Stüdelung bis zu Ende mit beizumwohnen und die un- 
gebührlichen Abgänge mit zu verantworten, die ausgemünzten Gelder 
zugleich mit auszufchießen, fleißig aufzuziehen, auch die Stod- und 
Tiegelproben accurat nachzufehen und zu eraminieren habe, ob auch 
nad) dem cum remedio gejegten Zinniſchen Fuß eigentlich verfahren 
und die Gelder nach demjelben aufs genaufte im Schrot ausfommen. 

Wie er denn auch die frembden neu ausgehende Müngzjorten unge— 
fäumet aufziehen, deren eigentlichen Valorem erforfchen und den 
Mangel, jo er bei folhem ſowohl als Unjerm Gelde, aud andern 
bei dem Münzweſen vorgehenden Dingen irgend veripüren möchte, 

Uns fofort unterthänigft Hinterbringen fol, denn widrigen Falls er 
für allen dahero entftehenden Schaden haften müßte. 

Über das auch von allem eingekommenen Silber, ausgemünzten 
Geldern und aufgewandten Koften richtige Gegenrecdhnungen zu 
führen und diefelbe quartaliter, die Ertracte aber monat- und wöchentlich 
Uns oder Unferer Ambtskammer zur Reviſion unfehlbar einzu— 

liefern, auch die Münzftode und Eifen in jeiner Verwahrung zu 
nehmen hat. Dafür wollen Wir ihm, jo lange würklich gemüngzet 
und er fein Ambt getreulich verrichten wird, alle Jahre nebjt freier 
Wohnung bei der Münze 200 Thlr. in Gnaden zuwenden und 
jolhen Gehalt (weiters-aber nicht) ihm aus Unjer Münzkaſſe mit 
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50 Thlr. quartaliter reichen laffen, ihm auch bei diefer Function in 
Gnaden ſchützen. 

Des zu Urkund haben Wir dieſes eigenhändig unterſchrieben 
und mit Unſerm kurfürſtlichen Gnadenſiegel bedrücken laſſen. 

3. Schreiben des Herzogs Georg Wilhelm von Braunſchweig⸗Lüneburg 

an den fchwedifchen Bouverneur und die Regierung zu Stade über 
den Keipziger Münzkongreß. 

elle, 27. Januar 1690. 

Abſchr. Landeshauptarhiv Wolfenbüttel. Münzſachen 119. 

Wir haben des Herrn Gouverneurs und Derofelben den 4. 
dieſes an Uns abgelafjenes Schreiben, mittelft defjen Sie Uns die 
von des Herrn Kurfürften zu Brandenb. Ld. des Münzweſens halber 
ang. K. M. in Schweden und Uns eingelangte Antwort communi— 
ciren wollen, zu recht erhalten, und aus beregtem Beiſchluß erfehen, 
wie Hochged. Herrn Kurfürften Ld. denen anſeiten Höchſtged. Ihr. 
K. M., Kurjachjens Ld. und Unfers Fürftl. Hauſes zu Verbefjerung 
des Münzwerks führenden guten Intentionen fich zu conformiren 
und die Ausmünzung Ihrer Sorten vorerft und bis zu einer weitern 
Rectification zu gelangen auf den alfo genannten Zinnifchen Fuß 
cum remedio zu richten, fich nicht bewegen lafjen wollen, fondern 
jo viel zu vernehmen gegeben, daß Sie, ehe und bevor die Heden- 
münzen nicht zerftört und das Silber in befjerm Preis zu befommen, 
von dem bisherigen Fuß, da die Mark fein zu 12 Rthlr. ausgemünzet 
wird, nicht abgehen könnten. 

Wir mögen nun dem Herren Gouverneur und denenfelben darauf 
nicht verhalten, daß, als des Herrn Kurfürften zu Sachſen Ld. auf 
Unjer bejchehenes Erinnern, und da Einige Unjers Fürftl. Haufes 
Ministri fi ohndem an Dero Hofe ſich aufhalten, es dahin ver- 
anlafjet, daß Diefelbe Ihren Kammerpräfidenten von Kniephaufen 

gleichfalls dahin abgeſchicket, weldyer aber aller demjelben bejchehenen 

dienfamen und gründlichen Remonftrationen bei eben denen in vor- 
erwähnten Antwortjchreiben angeführten prineipiis und Rejolutionen 
nebjt Überreichung der Hierbei gelegten Nationen ohnveränderlich 
beharret, und daß Hochged. Herren Kurfürften Ld. fich feines andern 
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entfchließen würden und könnten, declariret. Und wie nun darauf 

des Herrn Kurfürften zu Sachſen Ld. deren gleichfalls zu vernehmen 
gegeben, daß, wann Churbrandenburgs 2b. bei jolcher Refolution 
beharren, den Zinniſchen Fuß cum remedio nicht mit amplectiren 
und beftändig darüber Halten lafjen wollen, daß feine andere als 
auf folden Fuß geprägte Münze in den Ober» und Niederſächſiſchen 
Kreifen geduldet werden jolle, Ihro alsdann nad) ſolchem Zinnifchen 
Fuß (als von welchem Sie befanntermaßen bereits abgangen) wiederum 
prägen zu laffen impojfibel halten wolle. Alſo hat man den in 

Ao. 1686 zu Leipzig entworfenen Receß wieder zur Hand genommen 
und denſelben nach jolchen prineipiis und dergeftalt, wie der Herr 

Gouverneur und diejelbe ab dem zweiten Anjchluß zu erjehen, ein- 
gerichtet, auch, objchon bejagte Unjers Fürſtl. Haujes Ministri darauf 
infiftiret, daß man von Allem zuvorderft referiren und darüber, in— 
fonderheit aber des Interimsfußes halber, und ob derjelbe nicht in 
etwas zu verbefjern, der Hohen Herrn Principalen etwa noch Habende 

Erinner= und endliche Entſchließung einholen möchte, von Kurſachs— 
und Brandenburgijcher Seiten defjen ohngeachtet und ohne Vor— 
bewußt mehrberegter Unferer Ministrorum gefchloffen und vollen- 
zogen und nachgehends Ddenenjelben jolches Fund gemacht und defjen 

Unterzeihnung von Ihnen auch verlangt werden. 
Bei welcher Bewandnüß dann man an Seiten Unfers Fürftl. 

Haufes bei dem Werk um jo mehr betreten, je mehr einestheil® Uns 

und übrigen hohen Gliedern defjelben zu Gemüthe gehet, daß man 

fich des Effefts der diesjeits zu Verbeſſerung und völliger Rektififation 
des Münzweſens bisher geführten rechtichaffenen Intentionen, auch 

darüber angewandten vielfältigen Bemühungen fruftrirt fehen muß, 
anderntheild aber auch das Werf allein und ohne mit Zuthun Hochged. 
beeder Kurfürften Ld. 2b. in dem bisherigen Stande zu erhalten 

und nad) mehrged. Zinnischen Fuß prägen zu laffen um fo viel 
unmüglicher fallen will, alldieweil jelbiges mit feinem höchſten Schaden 
und Nachtheil empfinden muß, daß die bisher auf deſſen und andern 

Münzftätten, auch noch legt von Uns nad dem Zinniſchen Fuß 

cum remedio geichlagene auf ein fehr hohes Quantum fich belaufende 
gute Sorten fofort aufgewechjelt, bei andern Münzitätten umge» 
ſchmolzen und denenjelben, um daraus die geringhaltige Sorten zu 

prägen, pro pabnlo dienen müffen, fo daß davon faft wenig mehr 
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zu fehen, und man faum mit großer Mühe eine mittelmäßige Summe 
berjelben beieinander bringen kann. 

Immittelft haben Wir jedoch oftbejagten Unfers Fürftl. Haufes 
Ministris aufgegeben, dieſerwegen am kurſächſiſchen Hofe noch fernere 

Borftellung zu thun, und wenn ja alles defjen ungeachtet man ſich 
dafelbft und am kurbrandenburgiſchen Hofe zu feinen befjern Re— 
folutionen, wie dann jchwerlich zu hoffen, bewegen lafjen follte, ſich 
nur dahin zu bearbeiten, daß wenigjtens dieſes fetgeftellet werden 

möge, daß man nicht allein obbedeuteten von Ihnen angenommenen 
Münzfuß nicht länger als zum höchften auf ein Jahr beibehalten, 

immittels aber alles dasjenige, was zu Verringerung des Silber— 
preijes nütz- und dienlich, jonderlic, die Zerftörung der Hedenmüngzen, 
mit allem Fleiß befodern und ſodann nad Verlauf beregter Zeit 

den Münzfuß hinwieder verbejjern, fondern auch, um folchen allen 

defto mehr Nachdruck zu geben, zwifchen befagten Ober- und Nieder- 
fächftfchen, wie auch des dazu mit zu invitirenden Weftphälifchen 
Kreijes Directorüs gegen nächjtkünftige Dftern ein Münzkonvent in 
einer allen Theilen wohlgelegenen Stadt und etwa zu Braunschweig 
angeftellet, das Werf dabei ferner reiflich überlegt, dajelbften eine 
völlige Konformität zwijchen jegtged. Streifen abgeredet und die 
Media, wie der je länger je mehr einreißenden Kipperei allerjeits 
nachdrüdlich gefteuret und dermaleins das Münzwejen wieder in ge- 
hörigen Stand gejegt werden möge. 

4. Scyreiben des brandenburgifchen Hoftammerpräfidenten 

Frhrn. von Knyphaufen an den hannöverfchen Beh. Rath Fabricius 
über den Leipziger Rezeß. 

Löln a. d. Spree, I. Februar 1690. 
Abſchr. Landeshauptardh. Wolfenbüttel. Münzſachen 119. 

Hocedler u. j. w. 

Demfelben ift erinnerlich, was bei neuligftem Münzkonvent zu 
Leipzig nebſt dem kurfächfiichen Herrn Kammerdireftor Wir nomine 
Unſer allerfeits hohen Herrn Brincipalen des Münzweſens halber 

abgeredet und in einen fchriftlihen Neceß gebracht haben. Wann 
nun ©. Ch. D. mein gnädigjter Herr vigore Art. 15 bemelten 
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recessus mir amplissimam commissionem wegen der General- 
correjpondenz über gleichmäßige Einrichtung dieſes Werfes, mithin 
über zufammenfegender Dejtruftion der Hedenmünzen gnädigfi er- 
theilet, jo habe den Anfang hiermit machen und berichten wollen, 
wasmaßen ©. Ch. D. mein gnädigfter Herr nicht allein oberwähnten 
Receß, in Erwägung Sie denfelben dem igigen Zustande nach zu 
fünftiger Nedreffir- und Aufhebung der fo jehr eingerifienen Münz- 

gebrechen allerdings zuträglich finden, fofort vollenzogen, jondern 
auch von Dero Amtskammerrath Wichmannshauſen unterthänigft be- 
richtet worden, wie daß des Herzogs zu Sachſen-Gotha Hochfürſtl. 

Durchl. fich erfläret, gedachten Receß, jobald er nur in forma würde 
communiciret werden, ſowohl für fich als auch nomine Dero Herren 
Gebrüdere Hochfürftl. Durchl. mit zu unterichreiben, auch Ihres 
Drts darüber nahdrüdlich halten zu laſſen. 

Und weilen dann des Herrn Geheimen Rath von Gualkowsky 
jüngften Bericht nad das Hochfürftl. Braunſchw. Lüneb. Haus mit 

dem ausgeftellten puncto des Münzfußes nunmehro auch zufrieden, 
jo zweifle nicht, mein Hochgeehrter Herr Vicekanzler werde Dero 
Hohen Herren Principalen Hochfürftl. Durchl. Gnädigfte Ratifikation 
nunmehro auch mit den allereften anhero an mich zu befordern be» 
lieben. 

Übrigens beziehe mich Kürze halber auf das, jo an vorge- 
dachten Herrn von Gualkowsky in diefer Materie ferner gefchrieben 
worden, welcher dann mit meinem hochgeehrt. Herren daraus ferner 
zu communiciren fchon Gelegenheit nehmen und unter andern be= 
richten wird, wie daß S. Ch. D. allbereit im Werk begriffen, nebjt 

des Herrn Bifchofs zu Münfter und Kurprinzen bei Rhein DI. DI. 

in Weitfalifchen Kreije das Münzweſen zujammt der Deftruftion der 
Hedenmünzen auf gleihmäßigen Fuß zu richten, auch I. K. M. in 

Schweden jowohl durch Dero bier anmwefenden Herrn Abgefandten 
als auch durch eigene Abſchickung nacher Stettin an die dortige 
Regierung zur Konformität zu invitiren, wie dann auch durch die 
furf. Gefandtichaft zu Wien und Regensburg S. Ch. D. an diefelbe 
mit heutiger Poſt abgehenden gnädigiten Befehl gemäß hievon gebür- 
jame Communifation gefchehen wird. Ich bitte zum allerinftändigften, 
m. 5. gter Herr wolle hievon mit dem Herrn Geheimbten Rath und 

Großvoigten von Münchhaufen communiciren und diejes Unjer an= 
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gefangenes Negotium hinfüro confideriren al® eine Sache, die zwar 
laborieus und mühefam, aber ohnfehlbar von Statten gehen wird, 
wann darunter feine Mühe geiparet und alle passiones an Seite 

gejeget werden. Das Werf ift dabei von der größejten Importanz, 

und falls Wir nun die Hand jollten zurüde ziehen, ift Hopfen und 
Malz verloren. ch weiß, wie bei der Kaufmannſchaft Hin und 
wieder dieſem gemeinfamen Interefje zuwider gearbeitet wird, ich 
weiß annebft, daß die Kaufmannjchaft hierunter ein jo großes Ver— 
mögen bat, daß große Herren nicht ohne große Mühe ihr Privat- 
abjehen und Interefje werden fünnen danieder legen; ich weiß ferner, 

daß die Kaufmannichaft an unjern Höfen allerhand Practifen werden 
einwenden; aber dem allen fei wie ihm wolle, jo können unjere 

hohe Herren Committenten durch gute abgeredete Correſpondenz das 
ganze Werk jo Gott will, heben. Ich habe darunter bei m. 5. ge= 
ehrten Herrn einen löblichen Eifer gejchüret, darum ich auch à coeur 
ouvert bierunter gehe und gehen werde. 

5. Schreiben des Ober: Präfidenten Eberhard Dandelman an den 
Grafen Jobann Ernſt von Naſſau-Weilburg über deffen 

Atünzvergehen. 

Löln a. d. Spree, 4. Januar 1697. 

Urſchr. Staats-Arhiv Wiesbaden. Acta der Neg. zu Weilburg. 

Ew. Hochgeb. unterm 28./18. verwichenen Monats Decembris 
an mich abgelafjenes Schreiben habe nebft der Beilage wohl erhalten 
und daraus erfehen, was Sie fowohl wegen der zwijchen des Land— 
grafen zu Heſſen Hochfürftl. Durchl. und denen Neu conföderierten 

Dberrheiniichen und Wefterwaldifchen Fürften und Ständen bishero 
in motu gewejenen Differentien und Ihro daher gejtoßenen Ange— 

legenheit, ald auch wegen der bei Sr. Kurf. Durdl. meinem 
gnädigften Herrn wider Sie der befannten Münz-Ercefjen halber 
angebrachten Beſchuldigung der Länge nach vorzustellen belieben wollen. 

Nun laß ich dasjenige, jo der ged. Differentien halber ange» 
führet, al eine Sade, die S. 8. D. m. g. H. nicht toudjieret, an 
feinen Ort geftellet jein, von Herzen wünjchende, daß die der Münz- 
Berbrechen halber vorgefhügte Innoceng fi) in der That befinden 
möchte; alldieweilen aber aus denen über vorige nach und nach ein- 
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gegangenen und in Händen habenden Documenten und Preuven das 
Gegenteil ganz klar zu Tage lieget, jolches alles auch unter anderm 
durch die Ausfage der inhaftierten Ehriften und Juden nicht allein 
beftärfet, jondern auch von denen zu Marburg eingezogenen 
complieibus felbften nicht abgeläugnet werden fann, jo muß gejtehen, 
daß mit Ew. Hochgeb. in regard des hieraus ohnfehlbar zu ge» 
wartenden Unheils ich nicht wenig Compaſſion habe und wünjchen 
möchte, daß Sie bei Dero letzteren Anwefenheit allhier fich diejer- 
wegen und zwar in einer jo gefährlichen Sache bei Zeiten in aller 
Stille jubmittieret und bei ©. K. D. umb gdfte Mbolition unter— 
thänigfte Unfuchung gethan hätten. Nachdemmalen aber die Sache 
nunmehro dahin gediehen, daß fie wohl in Kürze mit allen desfalls 
vorhandenen Nachrichten und Bemweistümern ordentlich aufgeführet 
und darunter zur gänzlichen Conviction geichritten werden Dörfte, 
Em. Hochgeb. auch bei fothaner Evidenz nichts deſto weniger noch 
auf Dero Unjchuld provocieren und diefelbe zu fuftinieren ver- 
meinen, fo weiß ich meines Teils bierunter weiter nichts zu thun, 
fondern gebe Dero jelbjt eignen Urteil hiermit lediglich anheim, was 
Sie bei S. Kurf. Durchl. jo geftalten Sachen nach bei beharrlicher 
Renitenz für Gnade oder Remiffion wohl zu gewarten Haben fünnen. 
Zumalen mir nicht unbefannt, wie jehr höchſtermelte Se. Kurf. 

Durdl. wider ſolche und dergleichen zum Nachteil Dero hohen 
Reputation jo unverantwortlicherweife vorgenommenen Münz 
Ercefjen animieret und daß Sie Ddiejelbe, fo weit fie nur immer 
durch Dero desfalls abfonderlid angeordnete Münz-Inquifitiong- 

Commiſſion auf einigerlei Weife deconvrieret werden können, nad) 

der äußerften Rigueur fortmehro zu beahnten ſich ganz ernſtlich vor» 
genommen haben. Ew. Hochgeb. habe dann diejes in jchuldigiter 
Antwort nicht verhalten mögen, Dero ich ſonſten bei allen Dccafionen 
angenehme Dienfte zu erweifen jederzeit willig und gefliffen verbleibe. 

6. Bedrudtes Patent über die Neuordnung des preußifchen 

Müuünzweſens. 

Königsberg, 30. Juni/10. Juli 1698. 
Gez. Friderih. Colb, Baron von Wartenberg. Staatsarchiv Königsb. 99e. Patente. 

Demnah Se. Ehurfürftlihe Durchl. zu Brandenburg u. ſ. w. 
dag Münzwefen in diejem Herzogthum Preußen befanntermaßen auf 
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einen andern und bejjern Fuß zu bringen gnädig entichloffen fein, 
als Haben diejelbe der Nothdurft erachtet, Hierdurch zu jedermanns 
Wiſſenſchaft zu bringen, wie es eigentlich damit gehalten und ein— 
gerichtet werden joll, damit ſich männiglich defto befjer darnach zu 
achten wiſſe. 

I. Sollen die bishero gültige Zweidrittelftüde hinfüro länger 
nicht als bis ultimo des gegenwärtigen Monat3 Julii inclusive 
völlig gelten. 

I. Vom erjten Augusti an bis Michaelis laufenden Jahres 
muß aller Handel und Wandel, infonderheit der Wechſel nad) Holland, 
Hamburg und Danzig durch die Mäfler bei Vermeidung fchwerer 
Strafe und Verluft ihres Amts anders nicht als in polniſchem Gelde 
und durchaus nicht in ?/, gejchloffen werden, oder widrigenfalls 

jollen die Nehmer und Geber nebjt denen Mäklern deswegen be- 
ftraft und die Wechjelbriefe aufn Fall der Nichtbezahlung, oder da 
fie fonft aus Mangel der Aceptation mit Proteft zurüd fommen 

jollten, des Wechjelrechts verluftig fein. Jedoch mag die Valuta 
bis dahin von demjenigen, der Waaren und Wechjel erfaufet und 
zu bezahlen Hat, in Ermangelung des polnischen Geldes an den 

andern in bishero gültigen ?/, Stüden mit 7 pro Gent Zulage oder 
Lagio geichehen und bezahlt werden, und ſoll der Verkäufer jelbige 
anzunehmen jchuldig fein. 

IT. Zu foldem Ende ſoll auch von nun an bis Michaelis 
laufenden Jahres allen denen, jo 107 Rthlr. an jet gültigen *?/, 

Stüden in Sr. Kurfürftl. Durchl. Münze in Königsberg bringen 
werden, dafür 100 Rthlr. an guten neuen Kurfürftlichen auf den 

legten guten polnischen Fuß von Anno 1658 gemünzete Achtzehner, 
auch auf Verlangen etwas von dergleichen guten Sechjern bezahlet 
werden. 

IV. In Heinen Summen unter 25 Rthlr. und täglichen Aus- 
gaben ſollen ſolche */, vom 1. Augusti an bi Michaelis das Stüd 
56 Gr. Polnisch in Polniſchem Gelde gelten, auch denen, die der- 
gleihen in fo Heiner Summe oder weniger Stüden in die Münze 
bringen, das Stüd à 56 Grofchen polnisch mit Sr. Kurfürftl. Durchl. 
neu ausprägenden Wchtzehnern und Sechſern bezahlet werden. 

V. Nah Micdaelis a. c. aber follen alle ?/,; jowohl Sr. 

Kurfürftl. Durchl. eigenen als anderer Potentaten Gepräges in allem 
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Handel und Wandel, auch gemeinen Ausgaben gar nicht mehr, es 
fei mit oder ohne Lagio paffiren, und anders nicht als polnische 
und die von Sr. Ehurf. Durchl. hochjeel. Herrn Vatern und Gr. 

Churf. Dur. jegigen Gepräges vorhandene Achtzehner und Sechſer 
gültig fein. Doc joll 

VI. Einem jeden frei ftehen, fich der ?/,; von nun am mit 
wenigftem Schaden als er fann und weiß, zu entjchlagen, oder jelbige, 
wohin er will, frei von hier wegzuführen. 

VOL Sollte aber nad) Michaelis a. c. einer oder der andere 

dennoch dergleichen */, in hiefige Münze bringen, jo jol ihm zwar 
dajelbft von Sr. Kurfürjtl. Durchl. Gepräge, wie oben im dritten 
und vierten Punkt erwähnet, 100 Rthlr. gute Achtzehner vor 
107 Rthlr. Brandenb. ?/,; und vor ein Brandenb. °/, Stüd in 
fleinen Summen unter 25 Rthlr. 56 Grojchen, aber vor 108 Rthlr. an 
Ihwedischen, pommerjchen, churſächſiſchen, lüneburgijchen und der— 
gleichen jego noch gangbaren *?/; auch 100 Rthlr. an guten Acht— 

zehnern und vor dergleichen fremde ?/, in Kleinen Summen unter 
25 Rthlr. das Stüd mit 55 Groſchen bezahlet werden. 

VII. Die Kaijerlihe Dütgen follen bis ultimo Julii völlig, 
hernach aber mehr nicht als 22/, Groſchen bis zu fernerer Verordnung 
gelten, dahero denn derjelben Einführ- und Verwechſelung, zumalen 
jelbige von den Juden pflegen ſehr ausgefippt und nur die leichten 
anhero gejandt zu werden, bei Konfisfation und anderer Beftrafung 
hiemit alles Ernjtes verboten wird. 

IX. Wollen Se. Kurfürftl. Durchl. jo viel thunlich und nöthig 
nach und nach einige Summen an Dütchen, 2 Gr. und 1 Gr. auf 
den guten polnijchen Fuß und aud guten. Scillingen ausmünzen 
lafjen, dannenhero auch 

X. Solche Feine Sorten insgefamt wegen ihres guten Werths 
und darauf gehende Münzkoften bis Michaelis gegen ?/,; 7 pro 
Centum Lagio gelten, hernach aber, weil alsdenn die */, Stüde 
nicht mehr im Handel und Wandel paffiren, ohne Lagio ſowohl 

aus der Münze als in gemeiner Ausgabe und Einnahme in Zahlung 
laufen jollen. 

XI. Zu defto mehrerer Beforderung des ganzen Werks ſowohl 
der neuen guten Ausmünzung als der Müngzveränderung, und um 
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die Commercien wieder in guten Stand zu bringen, haben ©e. 
Kurfürftl. Durchl. die gnädigfte Verfügung bei Dero Münze allhie 
gethan, daß denen Liefranten die dahin bringende Silber in rechtem 
Breije gezahlet werden ſollen, Hingegen foll 

XI. Ein jeder des Kipp- und Wippens, auch ungzeitigen 

Wuchers und Vertheurung des Silbers bei hoher Strafe ſich gänzlich 
enthalten. 

7. Aufzeichnung des Hoffammerfefretärs Benedict Cramer über die 

Derhandlungen betr. die Scheidemünzprägung durch Liebmann. 

4. Oktober 1700. 

Gen.-Depart. Tit. I, 30. 

Heute haben Se. Ehurfürftl. Durchl. durch des Herrn Eſtats 
Rats von Chwalkowski, Ercellenz mir anbefehlen lafjen, daß ich 

ein Rejcript an das Ober Directorium und die Hoffammer concipieren 
jollte, vermöge defjen man dem Hofjubilier Liebmannen verjtatten 

jollte, zwölfhundert Mark f. auf der hiefigen und achthundert Mark 
auf der Magdeburgihen Münze an 6 Pf. Stüden ausfchlagen zu 
lafjen, die Silber und das Münzlohn giebt er, und ift die Sache 

folgendergeftalt zugegangen: Heute Nachmittag haben Se. Churfürftl. 
Durdl. m. g. H. in Dero Zimmer Dero Wirfl. Geh. Rat des 9. 
von Chwalkowski Ercellenz zu fich fodern Laffen und, ba fich bei 
Derofelben des H. Ober-Kammerern Hocgrafl. Gnd. bereits be- 
funden, gdft. erwähnet, wie daß der Hofjubilier Jobſt Liebmann 
durd feine Ehefrau umb einige Zahlung auf ihre wegen gelieferter 
Juwelen habende Foderung unttgft. angefuchet und dazu vor— 
gejchlagen, daß zweitaufend Mark f., wozu fie die Silber und dag 

Münzlohn hergeben wollten, auf den furfürftlichen Miünzftätten zu 
6 Pf. Stücken ausgepräget und ihnen der Schlageſchatz davon ge- 
reichet werden möchte, wozu denn auch Se. K. D. gdſt. geneigt 
zu fein bezeuget. Ob nun wohl des H. Geh. Rats von Chwalkowski 
Excellenz unttgſt. remonjtriret, daß hiedurch das Land mit 
Heiner Münze angefüllet würde, welche den innerlichen rechten Wert 
nicht zur Hälfte Hielte, S. 8. D. aud) bei Dero Kaſſen dadurd 
großen Schaden leiden und die Benachbarte dem Exempel fofort 
folgen, größere Summen an Scheidemünge fchlagen laſſen und folche 
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in da8 Magbeburg-Halberftäbtiche, Mindifche und NRavensbergifche 
wegen der vielen Verfehrung in Menge eindringen würden, jo jeind 
höchſtgdte. S. 8. D. nichts deſto weniger bei der einmal ge- 
faßten gdften. NRejolution geblieben und Haben gefaget, daß Sie 
vor der Hand feine andere Mittel jähen, des Juden Credit zu retten, 

derjelbe fi) auch reverfieren müßte, das Geld außer Landes zu 
bringen und davon nichts darin auszugeben, worauf der 9. von 
Chwalkowski erinnert, daß die 6 Pf. Stüden dennoch bald darauf 
wieder hinein fommen würden; S. 8. D. aber dagegen befahlen, 
diesfalls alle mögliche Präcaution zu gebrauchen, da man dann denen 
Juden zugeredet, welche ſich auch endlich erfläret, die Unftalt zu 
machen, daß die Gelder weder ganz noch zum Zeil in Jahr und 
Tag in die furfürftlichen Länder follten gebracht werden, unter einer 

Strafe von 10000 Rthlrn., wofern fie ſolchem Verſprechen nicht 
nadhlebeten. 

Hierauf ift der Münz Commiffar Schneider vernommen worden, 
welcher dann den Aufſatz dergeftalt gemachet, daß, warn die Marf 
fein zu 27 Rthlen. 8 Gr. ausgemünzet, das Silber zu 11 Rthlr. 
20 Gr. und das Münzlohn zu 2 Rthlr. 4 Gr. gerechnet, der Schlage- 
Ihat von der Mark 13 Rthlr. 8 Gr. und von 2000 Marf 26666 Rthlr. 
16 Gr. austragen würde. Diejemnad nun ift mir befohlen worden, 
ein Refceript au das General» und Ober-Directorium der Domainen 

und die Hoffammer aufzujegen, diejes Einhalts, daß allhier 1200 Me. 
und zu Magdeburg 800 Mk. obgedachtermaßen ausgemünget werden 

follten, welches auch aufgejeget, und haben ©. K. D. das Concept 
jelbft gnädigjt revidieret und mit eigener hohen Hand gezeichnet.") 
Der Jude und jeine Frau Haben auch in ſolchen terminis den Revers, 
wie verlangt worden, unterjchrieben, wie die Acta mit mehrem zeigen. 

8. Bericht der Magdeburgifchen Regierung über das furfächfifche Geld. 

Halle, 14. März 1701. 

Konz. Staatdardiv Magdeburg. XIX, 3, Vol. V. 

Was Wir wegen €. 8. M. und E. DI. neu gemünzten 6 Pf.- 

Stüden und daß ſolche in dem benachbarten Kurfürftentfum Sachſen 

1) Die Ausfertigung des Reſer. vom 4. Oftober 1700 im ©. ©St.-U., Gen.- 

Dep. LXX, 2. 
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verrufen werden, ohnlängft umftändlich fürgeftellt, ſolches wird €. 

K. M. und E. DI. aus unſerm am 22. Febr. desfalls abgeftatteten 
allerunften Bericht verhoffentlich gebührend fein vorgetragen worden. 
Nun machen die Benachbarten noch einen Weg wie den andern 
Schwierigkeit, folde 6 Pf. Stüden von denen hiefigen Landes— 
unterthanen vor voll zu nehmen, Hingegen werben joldhe in gar 
ungemeiner großer Menge aus Sachen hereingeführet, daraus dann 
vor dieje Stadt nicht? Anders als die Höchfte Ungelegenheit ent- 
jtehen kann, und kommt noch diejes nunmehro dazu, daß die in 
Sadjen gejchlagene jehr geringhaltige 1 Gr. und 6 Pf. Stüd 
fi ebenfalls fehr Häufig allhier jehen lajjen, wie dann auch ver: 
lauten will, daß in Kurſachſen 16 Gr. Stück ausgemünzet werden, 
fo bei weitem den Leipziger Münzfuß nicht erreichen, fondern von 
ſehr ſchlechtem Werth fein jollen. 

Db nun zwar E. K. M. und Ch. DI. in Dero ohnlängft 
wiederholten Münzedict die jächliiche 2 und 1 Gr. wie aud 6 Pf. 
Stüden verboten, über jolches Edict auch jo viel es immer möglich, 
gehalten werden ſoll, fo iſt es doch bei der Gelegenheit dieſes Orts 
und da derjelbe mit den ſächſiſchen Landen ganz umgeben, faft nicht 
möglich, den Lauf jothaner Münze ganz und gar zu hemmen. Da 

nun von dieſer Seiten ſothane ſächſiſche Münze nicht genommen 
werben darf, in Kurfachfen aber die hurbrand. 6 Pf. auf einen 
fo gar geringen Werth gejetet, diejelbe auch allhier bei der Acciſe— 

ftube, dem Holzamte und von denen Kaufleuten nicht gerne ange— 
nommen werden wollen, inzwiichen aber die gute Münze mehr und 
mehr verichwindet, jo ift nicht unbillig zu beforgen, daß mit der 
Zeit eine große Confuſion, abjonderlicy aber von diefem Drte und 

mithin eine ganze Zerrüttung des Commereii mit denen Benach— 
barten daraus erfolgen und dadurch endlich eine Theuerung ent- 
ftehen werde, jo dieſen jonjt jehr volfreichen und ganz auf den 

Grenzen liegenden Ort, der feine Lebensmittel mehrentheils von 
Fremden holen muß, gar jehr druden dürfte, im Fall dem daraus 
bejorgenden Unheil nicht in Zeiten gejteuert werden jollte. 

Wie nun aller Verzug in diefer Sache dem Lande und ins- 
bejondere dieſer Stadt höchſt gefährlich, jo ftellen E. K. M. und 
Ch. DI. allergndjten Erwägung wir in tieffter Unterthänigfeit an- 
heim, auf was Weife Sie diefem jo augenfcheinlichen Übel, fo Dero 
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hieſige Kammer- und andere Einkünften mit betrifft, zuvorkommen 
wollen, und ob Sie etwan allergdft gut finden möchten, Sich diejer- 
wegen mit Kurfachlen auf eine oder andere Weife zu vergleichen. 

9. Inſtruktion für den Berliner Wardein Jobft Friedrich Sauerbrey. 

Berlin, 26. Upril 1701. 

Konz. Gez. Chwalkowski. Tit. VI, 6. 

1. Erftlich fol Unjer Münzguardin Jobft Friedrich Sauerbrey 
das Schmelzen mit gebührender Sorgfalt in Obacht nehmen dergeftalt, 
daß nad) genommener erften Tiegelprobe bis zum Ausgießen Niemand 
ohne jein Beifein zum Tiegel gelafjen, noch auf einigerlei Weiſe 
einige Untreu darbei verübet werde. 

2. Das Probieren an Gold und Silber in und außer dem 
Tiegel muß er feiner erlerneten Kunft nach fleißig verrichten, und 

was an feinem Gute in jedem Werke ſich befindet, treulich anzeigen 
und verzeichnen. 

3. Die Beſchickung zu Ducaten, Rthlr., 2 und !/,, 2 Gr. aud 
andern Sorten, jo Wir fchlagen laſſen möchten, hat er Unjerer 

allergnädigften Verordnung gemäß und dergeftalt ins Werk zu richten, 
damit die Ungleichheit der Werfer ratione des Gehalts bejtmöglichit 

verhütet und die Stodproben nachgehends nach dem gelegten Fuß 

erfunden werden mögen. 
4. Wie er dann auch dahin zu jehen, daß die Münzarbeiter 

nad richtigen Gewicht und Richtpfennig die Stüden bereiten, jelbige 
jodann zum Hammer unverzüglich befordern, auch beim Drückwerk 
die Platten aufftechen, damit ſolche möglichite Gleichheit Halten 
mögen. 

5. Wie viel num jedes ferner an Marfen gewogen und an 
Stüden gehalten, ſolches foll er fleißig verzeichnen und, jobald 
folhe zum Stempel gekommen, accurat nachprobieren, ob fie mit 
ber Beſchickung an Schrot und Korn richtig übereinfommen. 

6. Dafern aber die Proben nicht eintreffen follten, müßte er 
das Geld nicht ausgehen, jondern mit dem Prägen einhalten laſſen 
und anders richtig beichiden. 

7. Und weilen er dann für Schrot und Korn ftehen und 

refpondieren muß, fo bat er den bei Unserer Berliniſchen Münz 

Acta Borussica. Münzweſen I. 20 
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bishero verordneten Münzfuß ganz genau zu obfervieren und dahin 
zu fehen, damit die Gelder ſolchem allerdings gemäß ausgemünzet 
werden, weilen darüber fein ander Remedium weder an Schrot noch 

Korn paffieret werden foll. 

8. Zu deſſen fünftigen Beweis und Nachricht, daß jolches 
alles gejchehen, muß er befordern, daß von einer jeden Schmelzung 
und Werk, jobald es fertig, ein viertel, halb oder ganz geprägtes 
Stück nad) Proportion der Sorten genoinmen und folde in einem 
Zettel (worauf die Gattung der ausgemünzten Gelder nebjt dem 
Gehalt und dem Tag, da fie ausgegangen, gejchrieben werden muß) 
unter feinem, aud des Münzmeiſters Betjchaften verfiegelt und in 

eine Fahrbüchſe mit dreien Schlöfjern (worzu Unfer Kammer Münz- 
secretarius, wie auch Münzmeifter und Guardin, jeder einen ab— 
jonderlihen Schlüffel zu verwahren hat) jofort geleget werden. 

9. Solchem nad) joll er Guardin nebjt dem Münzmeifter die 

geprägte Gelder (ald welche in ganz zierlicher Form unter Unjerm 
Gepräge zu verfertigen) fleißig durchſuchen und Achtung geben, daß 
feine gebrochene, gejchredte, blinde und merklich zu leichte Stüde 
mit ausgehen, jondern Ddiejelbe alle ausgejchoffen und kaſſieret, 
folder Ausſchuß aud richtig wieder zum Ziegel gebracht werde. 

10. So hat er auch die Stöde und Eifen in fleißig- und ge— 
nauer Aufficht und Verwahrung zu nehmen und damit im geringsten 
feinen Unterjchleif brauchen zu lafjen, fondern, fobald ein oder ander 

Stock und Eijen nicht mehr dienlich, foldhen in Beifein des Münz— 
meifter8 auf der Schmiede zerichlagen zu lafjen, damit nicht weiter 
mit jelbigen gemünzet werden möge. 

11. Desgleihen ſoll er mit höchſter Sorgfalt Achtung geben, 
daß ein mehrerd nicht, als Wir jedesmal verordnen, ausgemünzet 

werde und zu ſolchem Ende über alle Werfer richtige und genaue 
Rechnung Halten und darinnen Münzgebrauch nach unter andern 
mit Fleiß verzeichnen, wie viel Mark fein und was für Sorten 
jedesmal ausgemünzet, auch wie hoch das Silber bezahlet worden 

und davon unter feiner, auch des Münzmeifters Hand die Rechnungs- 
ertracte monatlich, die Hauptrechnung aber bei dem Schluß der 
Ausmünzung, jo Wir von Zeit zu Zeit verordnnen möchten, bei 
Unſerer Hoffammer abzugeben. 
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12. Soll er auch Männiglich, der ihm Gold und Silber oder 
dergleichen Erz zu probieren bringet, derjelben richtigen Gehalt an— 
zeigen, auch behörigen Fleiß anwenden, damit vor allen andern bei 
Unferer Münz der Vorkauf ſowohl des rohen, ala auch Bruch—, 
Brand» oder dergleichen Silbers und Goldes beibehalten, dagegen 
allerhand Betrug, unzuverläffiger Verkauf, Unterfchleife, Ausführung 
Goldes und Silber aus den Lande, und was font zum Nachteil 
Unſers Münzwejens gereichen fünnte, verhütet werde. 

13. Wie er dann endlich auch auf die ausländifchen Münz- 
jorten Achtung zu geben und jobald ihm deren einige zu Handen 
fommen jollten, jolche aufzuziehen, mit Fleiß nachzuprobieren und 
eigentlih zu verzeichnen Hat, wie hoch jedwede Sorte nad) der 
feinen Mark ausgemünzet worden und den Mangel, den er bei 
ſolchen ſowohl als bei Unferm Gelde, auch andern bei dem Münz- 

wejen vorgehenden Dingen, es habe Namen wie es wolle, irgend 
verjpüren möchte, Uns oder Unjeren zum Domainen- und Kammer- 
Etat verorbneten General und Ober Directoren, wie auch Geheimen 
Kammerräten Sofort zu Hinterbringen und darunter zu Unſerm 
Schaden nichts zu verhehlen, auch mit dem Münzmeifter und Münz- 
arbeitern feine bejondere oder heimliche Abrede noch Berftändnis 
zu pflegen, wibrigenfall3 er nicht allein für allen dahero entftehenden 
Schaden haften, fondern auch nach Befinden an Leib, Ehr und Gut 
beitrafet werden ſollte. Urkfundlih unter Unſerer eigenhändigen 
Unterfchrift und aufgedrüdten füniglihen Infiegel. 

10. Bericht der Münzfommiffare König und Schönbaufen über die 

furfächfifchen Sechspfennigftücde. 

Halle, 16. September 1702. 

Urſchr. Tit. XIV, 8. 

Obwohl Ewr. Königl. Majeftät, wie auch Dero glorwürdigiten 
Herrn Batern Churfürftl. Durchl. von Anno 1686 bis hieher ver- 
mittelft unterjchiedener, auch des sub dato den 19. May voriges 
1701 affigirten edieti alle frembde Scheidemünge, infonderheit Die 
fur- und fürftl. ſächſ. Groſchen, 6 und 3 Pfenniger, daß jie in 

Handel und Wandel weder angenommen noch ausgegeben werden 
follen, ernjtlich und bei Bermeidung der Konfiscation, auch anderer 

20* 
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Strafen an Leib, Ehre und Gut verboten, folches Verbot aud) ab- 
fonderlic) ratione der frembden 6 Pfenniger vermittelft des folgenden 
sub dato den 27. January a. c. publicirten edieti wiederholet mit 

dem Anhange: 
Daß fie wider die eigennüßgigen Contravenienten, da dieſelbe 

mit ſolchen verbotenen 6 Pfennigjtüden in Summen von 50 Thlr. 
und darüber betreten werden follten, mit Confiscation, auch anderer 

Animadverfion an Leib, Ehre und Gut verfahren lafjen wollten. 
Sp haben fi dennody Ewr. Königl. Majeftät Unterthanen in 

der Stadt Halle, dem Aınbt Giebichenftein und der Grafſchaft 
Mansfeld Magdeburg. Hoheit wenig daran gefehret, jo daß jeithero 
faft fein oder wenig anderes Geld, als die neu geprägten furfürftl. 

Sechspfenniger allhier in Handel und Wandel gegeben und ge- 
nommen werden. Und bejtehen fie, infonderheit Dero Ambtmann 
zum Giebichenftein Daniel Lohſe, auf der feften Meinung, daß das— 

jenige, was in vorangeführten leßtern edieto wegen Confiscation 
des auf 50 Thlr. hoch anlaufenden böjen Geldes dilponiret, erclufive 
zu verjtehen, und fie aljo bei allen und jeden Berfehrungen der— 
gleichen böje verrufenes Geld bis auf 49 Thlr. auszugeben und 
einzunehmen befuget, geftalt dann eben diejer Ambtmann Lohje mir, 
Rath Königen ohnlängft, als er mir unter 20 Thlr., welche er mir 
wegen des fünigl. Forſtambts zahlen müfjen, 15 Thlr. an foldhen 
kurſächſ. 6 Pfennigern obtrudiren, ich aber jelbige nicht annehmen 
wollen, mir nebjt Zuentbietung vieler loſen und anzüglichen Reden, 
bemelden laffen, daß er vermöge diefes fünigl. Edictd das abgejeßte 
Geld bis an 50 Thlr. zu nehmen befugt, dahero ich e8 auch Hin- 
wieder von ihm anzunehmen jchuldig; gleihwie Wir aber nicht dafür 
halten Fönnen, daß Ew. Königl. Majeftät allergnädigfte Intention 
bei Abfaffung ſolches edieti dahin gegangen, indem jolchergeftalt 

einem jedem privato viele 1000 Thlr. folcher abgejegten 6 Pfen- 
niger, wenn er nur deren nicht mehr ala 49 Thlr. auf einmal 

debitiret, einzunehmen und auszugeben erlaubet und confequenter 
dieſes und alle Derv vorhergehende Münzedieta vergebens fein 
würden; alfo ift es leider an dem, daß eben durch joldhe inter- 
pretationem Edicti huic pravae et plumis palleäque leviori 

monetae Thor und Thüren aufgethan, fogar, daß numehr Ewr. 
Königl. Majeftät Nentei und andere Dero Kafjen allhier jelbft über 
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den Abgang des guten und UÜberhandnehmung des böjen Geldes 
jehr große Klagen führen, worzu auch noch diefes fommet, daß, wie 
die Pfännerſchaft allhier ſelbſt Elaget, diejenigen aus denen ſächſiſchen 
Landen anhero fommenden Fuhrleute, welche allhier Salz zu laden 
pflegen, feinen andern Heller, als ſolche neue ſächſ. Sechſer anhero 

zu bringen pflegen, dahingegen die Pfänner bei Schließung des mit 

Seiner Königl. Majejtät in Polen getroffenen Holz-Contracts ſich 
obligiren müfjen, vor das erhandelte Holz fein ander Geld als grobe 
Münzjorten und 2 Gr. Stüden zu bezahlen, welches fie doch ohne 
Ewr. Königl. Majeftät als des Landes Herrn Conjens nicht ein- 
gehen jollen, dadurch abermals das gute Geld aus der Stadt Halle 
gezogen und das böje Hingegen hereingejchaffet wird. 

Bann dann, allergnädigiter König und Herr, bei jo bewandten 
Umbftänden nicht unbillig zu bejorgen ftehet, daß die folchergeftalt 
continuirende Ausgabe und Einnahme diejes böſen Geldes endlich 
alle öffentliche und Privat-Kaſſen damit anfüllen und Hingegen alles 
gute Geld daraus verfchwinden werde, bevorab da dem Verlaut nad 

bis dato Tag und Nacht mit Ausmünzung folder böjen Sorten in 
dem Kurfürjtentumb Sachſen continuiret wird, davon dieſe Stadt 
ohne jehr großen Verluft nicht befreiet werden fünnte, wenn, wie 
man fehr oft fpargiret, folches böſe Geld in denen kurfürſtl. ſächſ. 

Landen felbjt dereinft verrufen und abgejeget werden jollte, der» 

gleichen wohl ehe von andern Potentaten gejchehen; jo haben wir 
vor Unſere Pflichtſchuld ermefjen, feind auch von Ewr. Königl. 
Majeität allhiefigen Amtskammer dahin angemahnet worden, Ewr. 
Königl. Majeftät jolches hierdurch allerunterthänigft zu denunciiren, 
Dero allergnädigften Difpofition anheim gebend, ob Sie oftgedadhtes 

Dero letzteres Münzedict vermittelt eines anderweitigen dahin zu 
eclariren belieben wollen, daß hinführo in dem Herzogtumb Magde- 
burg, infonderheit Dero Stadt Halle und dem Ambt Giebichenftein 

feine neu gemünzte kurſächſ. Sechspfenniger, weder über noch unter 
50 Thlr., bei Strafe und Confiscation des Geldes eingenommen 

noch ausgegeben werden follen. Damit aber auch ſowohl die hiefigen 
Einwohner als infonderhe't die ſächſ. Salzfuhrleute ſich einiger Über- 
eilung halber nicht zu bejchweren hätten, könnte ihnen fonder Maß— 
gebung nod eine Nachfiht von etwa einen oder 2 Monaten ver- 
ftattet werden, binnen welcher Zeit fie fi von allem folchem böfen 
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Gelde gänzlich entledigen und auf andere gute Geldmünze gefaßt 
machen könnten. Verharren im übrigen in äußerfter Devotion. 

Il. Bericht der Magdebursifchen Regierung über Prägung von 
1000 Mark fein in Scheidemünze laut Dorfchlag des Dizefanzlers 

Bottfried Stößer, Edler von Lilienfeld. 

Halle, 10. November 1702. 

Konz. UM. XIX, 3, Vol. V. 

Gönnen den Schlagihag davon Stößer gern, aber: 

„Sp fünnen wir uns nad) reifer Überlegung der Sache nicht 
wohl entfchließen, € K. M. die Ergreifung des in Ausmünzung 
der angeführten einen Münze vorgefchlagenen Mittel anzurathen. 
Dann wann diefe Münze nad) dem im niederfähfifchen Kreismünz- 
receß vom 28. Jun. 1681 verglichenen Fuß gefchlagen werden 
follte, wozu E. 8. M. foldhenfalls doch ohne Zweifel am aller- 
meiften geneigt fein würden, jo dürfte der davon fallende Schlag- 
ihag die €. K. M. Geheimten Rath dem von Stößer verjprochene 
Summe der 10000 Rthlr. in langer Zeit und ohne große Aus— 
münzung nicht erreichen. Wofern aber diefe Scyiedesmünge in ge— 
ringerm Werthe gejchlagen werden follte, jo zeuget fich daraus von 
jelbften, daß durch ſolche Ausmünzung dem Lande und den Come 
mercien wie auch der Armuth fein Bortheil geitiftet werde, wie 
dann gleichfalls injonderheit nicht unbekannt ift, was die Reichs 
Constitutiones und Münz Edieta wie auch die bejchriebene Gemein- 
rechte von der geringhaltigen Scheide: und anderer Münze 

disponiren, auch was für einen Grund deren Ausmünzung in denen 
natürliden und Völkerrechten findet. 

Ob in E K. M. Fürſtenthumb Halberftadt ein Mangel an 
kleiner Schiedesmünze jei, folches ift uns nicht befannt, und können 

wir davon nichts jagen; das aber ift uns jowohl aus der Erfahrung 

als auch aus der Ausſage einiger, jo mit denen Recepturen im 
Lande zu thun haben, bewußt, daß über feinen Mangel an Kleiner 

Sciedesmünze in diefem Herzogthumb bishero, wohl aber über bie 
ausgemünzte allzugroße Menge der 6 Pfennigftücde geflaget worden, 
wie folches ſich noch deutlicher zeigen würde, wann diejenigen im 
Lande, jo mit Einnahme und Ausgabe großer Summen zu thun 
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haben, ausführlich darüber follten vernommen werden, welches wir 
aber zu Verhütung beforglicher Weitläuftigfeit und Querelen vor 
jego noch bedenklich gehalten. 

12. Erlaß an die General: und ODber-Direftoren der Domänen und 
die Geheimen Kammerräte über Prägung von Scheidemünze durch 

die Jüdin Liebmann. 

Löln an der Spree, I. Dezember 1702. 

Abſchrift. Gen.-Dep. LXX. Münzſachen Nr. 2. 

Es ift Uns aus Eurer allerunterthänigften Relation vom 30. 

passato jamt dabei gefügten Project des Münzcommissarii Schneiders 
gebührend vorgetragen worden, welchermaßen die Ausmünzung der 

- Mark f. (fo Wir auf allerunterthänigfteg Supplicieren ber ver- 

wittweten Hoff-Jumeliererin Liebmanfh an fleinen Sorten ver- 

münzen zu lafjen allergnädigft verwilliget) am füglichften eingerichtet 
werden fünne. 

Bann Wir nun fothanes Project Uns allerdings gefallen 
laffen und demnach allergnädigft wollen, daß nach Anleitung defjen 
von erwähnten 2000 Mark fein in der hiefigen Münze 250 ME f. 
an 6 Pfennigft., 350 Mt. f. an 4 Pfennigft., 300 ME. f. an 

3 Biennigft., 100 an 2 Pfennigft., desgleihen zu Magdeburg 
250 ME. fein an 6 Pfennigft., 450 Mi. fein an 4 Pfennigft., 
200 ME. f. an 3 Pfennigft., 100 Mt. f. an 2 Pfennigft. und 
zwar nach Unjern vorhin desfalls verordneten Münzfuß ausge: 
Ichlagen, von bem. Liebmanſch das Silber dazu angejchaffet und 

derjelben die ME. f. zu 12 Thlr. und alfo die °. ME. f. mit 

Thlr. diefer Heinen Sorten, jedoch ohne Agio bezahlt, ihr auch 
nad Abzug 7122 Thlr. 5 Gr. 4 Pf. Münzfoften der von jeder 

ME. f. à 12'/, Thlr. überfchießende Schlagejchag, tHut von ”- ME. f. 

25000 Thlr., in Abjchlag ihrer Forderung wegen gelieferter Juwelen 

abgefolget werden Soll, jedoch aljo, daß fie wöchentlid nicht mehr 
dann 1500 Thlr. von beiden Miünzftätten (wann gleich ad 38 ME, f. 
auf einer jeden abgepräget werden fünnte) zu empfangen, Die zu 
Magdeburg abgeprägte Sorten aber feinesweges anhero bringen, 
fondern im Magdeburgiichen und Halberjtädtifchen, die hiefigen aber 
in diefer Gegend, auch in der Alten Marf und Pommern unter- 
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bringen und begeben, zu defto mehrerer Sullicitierung defjen auch 
zu denen groben Sorten wöchentlid ad 100 ME. f. liefern joll. 

Als Haben Wir die desfalls benötigte ordre an die Münz- 
meifter laut Beilage ausfertigen und diefelbe Euch zu Nachricht 
hiebei in copia zu fenden laffen wollen, mit allergdften Befehl, dahin 
zu ſehen, damit demjelben aljo eigentlich nachgelebet werben möge. 

15. Befehl an den Berliner Mlünztommiffar Schneider und Münz— 
meifter Strider zur Uusmünzung von 600 Marf Seinfilber in 

Scheidemünze zum Unfauf eines Mlünzhaufes. 

Oranienburg, 26. Mai 1703. 

Abſchrift. Tit. XX, 3a. 

Demnach Se. Königl. Mayt. in Preußen Unfer zc. auf aller: 
unterthänigftes Vorftellen Dero Münzcommissarii Schneiders, wie auch 
des Münzmeifter Striders in Gnaden refolvieret, zu ſolchem Ende 
auch bereit3 unterm 12. hujus an Dero Gen. und Ober Directorium 
der Domainen-, auch Geh. Hof-Kammer allergnädigft refcribieret, 
daß Dero Berliniiche Münzofficin vom Sclofje hinweg und anders» 
wohin transferieret, deffen Behuf auch zu Bezahlung des Kaufpretii 
des dazu in Vorſchlag gebrachten Haufes, wie auch der nötigen 
Bau- und andern Koften zwölfhundert Mark fein an Fleiner Schiedes- 
münze und zwar von folden Sorten, deren bishero am wenigſten 
gepräget worden, ausgemünzet werden follen, und dann Diejelbe 
allergnädigjt gut gefunden, in Dero Berliniſchen Münze von ſolchem 
Duanto jehshundert Mark fein folgendermaßen abprägen zu laffen, 

ala 575 Mark fein an 3 Pfennigftüden, 25 Mark fein an 1 Pfennig— 
ftüden, als befehlen höchſt ermelte Se. Königl. Mayt. Dero 
Berliniſchen Münzmeifter Chriſtoph Stricker hiermit in Gnaden, fi) 
biernach allergehorfamft zu achten, das Hierzu benötigte Silber der 
600 Mark fein durch feinen Verlag mit zwölf Thlr. die Marf fein 

zu bezahlen und alſo wegen Unterbringung der Kleinen Gelder an 
Agio Sr. Königl. Mayt. weiter nichts anzurechnen, die daraus zu 
münzende Sorten auf den bisherigen und noch let unterm 
1. Decembr. a. p. verordneten Münzfuß ganz affurat einzurichten, 
desgleichen auch die Einpfenniger, jo daß derjelben 534 Stüd auf 
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die Cöll. Mark gehen, ein Lot fein Halten und aljo die Mark fein 
darin auf neun und zwanzig Thlr. jechszehen Grofchen ausgeprägt 
werde. Wie er dann nad) Abzug 2356 Thlr. 21 Gr. 4 Bf. ſämt— 
licher Münztoften den aus folder Ausmünzung überfließenden 
Schlagejhag ad zwölf Thlr. zwölf Gr. pro Mark fein nebft dem 
Guardin pflichtmäßig zu berechnen, davon aber fo viel, als die Hälfte 
de3 Kaufpretii des neuen Münzhaufes austragen wird, und ein 
mehrers nicht gegen andere grobe Sorten & 2 Prozent auszuwechfeln 
und ſolches denen VBerfäufern gegen Quittung abfolgen zu laſſen. 

14. Bericht der hofkammer über Wiedereröffnung der Mindenſchen 

Münze. 

Löln an der Spree, 50. Juli 1704. 

Abſchrift. Tit. XXIIL, 3a. 

Em. Königl. Majeftät ift ohne unſer meitläuftiges Anführen 
vorhin bekannt, welchermaßen vermöge derer legten niederrheinijch- 

weitphälifchen Sreisreceffen unter andern es dahin verabredet und 

geichloßen worden, daß Hinfüro in ſolchem Kreife lauter Rthlr. aus- 
gepräget und dahingegen aller anderer ?/, und Sciedesmünzforten 
Ausmünzung gänzlich eingeftellet werden ſollte. Ob nun zwar Ew. 
Königl. Majeftät ſolchem zufolge Dero clev- und mindifche Kreis— 

münzſtätte nun allbereit3 viele Jahre hero Schließen und darin von 
aller Ausmünzung abftrahiren laſſen, jo hat es jedoch die bisherige 
Erfahrung gegeben, es befagens auch die desfalls vor und nad) ein— 
gelaufene Berichte, daß von denen meisten benachbarten Münzftänden 
darunter feine Folge geleiftet, fondern mit Ausmünzung allerhand 
geringhaltiger Schiedesmünzforten (wovon hierbei einige Proben 
ſambt einer Specification mehrer dergleichen und wie Ddiefelbe im 

Nahprobiren befunden) bis dahero noch immer continuiret worden. 
Da num gleihwohl Ew. Königl. Majeftät niederrheinisch-weftphälifche 
Provinzien durch fothane freinbde Geldforten fehr mitgenommen und 
die Unterthanen incommodiret werden, voraus da in denenfelben 

wie aud andern Dero angrenzenden Landen jo gar kein Vorrath 

von einheimijcher Schiedesmünze verhanden, zumaln jeither anno 1686 
an dergleichen Sorten nichts gemünzet und die wenige Boften, welche 
damals an 2= und 4-Pfennigftüden nach dem alten ®/g= oder foge- 
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nannten Zinnaifchen Fuß ausgemünget worden, fich nachhero gänzlich 
verloren, zu gejchweigen, daß dieſe Ew. Königl. Majeftät Landen, 
abfonderlih Minden und Ravensberg, wegen der Situation wie 

auch des darin im Schwang gehenden Garn: und Leinenhandels, 
mehren VBorrath an Feiner Münze als andere Dero Provinzien er- 
fordern, fo haben wir unfers allerunterthänigften Orts zu dergleichen 
Sciedesmünze Ausmünzung bis dahero zwar noch nicht angerathen 
gefunden, indefjen es jedoch dahin veranlaffet, daß, den allzu großen 
Einlauf der frembden geringhaltigen Schiedesmünze entweder Durch 
ein offentliches Patent oder aber unter der Hand durch Befehle an 
die receptores zu hemmen, von Ew. Königl. Majeftät verjchiedent- 
lich und noch legt unterm 11. Decembris anni praeteriti allergnädigft 
rejcribiret und verordnet worden. Nachdemmalen es aber die Er- 
fahrung gelehret, daß auch folches in Ermangelung eines nöthigen 
surrogandi nicht zulänglich fein wollen, dahingegen die frembden 
Sorten vielmehr überhand genommen, zu derjelben Ausmünzung 
auch fogar die im Lande noch vorhandene Silber und Pagamente 
ausgeführet worden, fo haben wir nicht länger Umbgang nehmen 
fünnen, Ew. SKönigl. Majeftät hierdurh in Allerunterthänigfeit 
pflichtmäßige Nemonftration zu thun, zu Dero allergnädigften Refo- 
lution ftellend, ob Derojelben gefällig, daß zu Hintertreibung aller 
vorangeführter Maßen, auch foniten einjchleihenden Inconvenientien 
Em. Königl. Majeftät feit anno 1695 her gejchloßen gewefene min- 
difche Münze nunmehro wieder geöffnet und die Ausmünzung darin 
etwan auf den von dem hiefigen Miünz-commissario laut Beilage A 
ing Mittel gebrachten verbejferten Münzfuß') nad) advenant fort- 
gejeget werden fol, zumaln fothane neue Schiedesmünze nur zu 14, 
15 bis 16 Thlr. die Mark fein auszubringen, dahingegen die alldort 
im Lande umgebende zu 19, 21 bis 23 Thlr., die allhier und an 

andern oberſächſiſchen Orten befindliche zu 27 bis 28 Thlr. aus— 
gebradjt worden. 

Ob nun zwar, allergnädigfter König und Herr, der Ueberſchuß 
von folher Ausmünzung nicht fo gar groß, jo würde es jedoch zu 
Em. Königl. Majeftät hohen gloire gereichen, waın Dero Provinzen 
und Lande Hinfüro mit Dero jelbfteigenen Landesmünze, anjtatt der 

frembden geringhaltigen, dem Münz- und Commercienwejen zum 

I) Den Münzfuß j. in Tabelle V. 



Mindeniche Münze. 315 

Beiten nothdürftig providiret und aller bishero daraus erwachjende 
Schaden verhütet werden möchte. 

15. Butachten des Münzfommiffars Schneider über die Mindenſche 

Münzung. 

Sriedrichswerder, 8. November 1704. 

Abſchrift. Tit. XXIIL, 3a. 

Aus dem Aufja des commissarii Hillen wegen der Mindifchen 
Münze Habe ich erfehen, daß fremde Gelder in jelbigem Fürften- 
thum Häufig einlaufen und dahero Se. Königl. Majeftät aller- 
gnädigft gefinnet, die Münze dajelbft öffnen zu laffen. 

Wie ich nun diesfalls feine Schwierigkeit jehe, wann ſolche 

Sorten, als dort gänge und gebe, gepräget werden, auch nicht 
zweifle, e8 werde dem commissario Hillen die Landesbeichaffenheit, 
wie und wo die Gelder unterzubringen, befannt fein, damit er fich 
jelber feine Widerwärtigfeit zuziehe; alfo müßte auch dahin vor» 
nehmlich gejehen werden, daß folde Sorten von ſolchem Scrot 
und Korn, wovon in feinem Aufſatz er zwar des einen, nicht aber 
des andern gedenfet, wie fie in denen benachbarten Fürſtenthümern 
und Grafichaften paffiren, und nicht mehr oder weniger haltend 
ausgemünzet werden. 

Das Duantum der angefegten fleinen Schiedesmünze wird 
auch wohl nicht zu Hoch fein, dann man endlich die fremde Sceide- 
münze verbieten müßte, indem nad) der Feine die 4 & 3 Marien- 
grofchen feind 86500, welche endlich in der Verfehrung können ge- 
brauchet werden, der Heinen feind 42700 Thlr. jährlich. 

Die Münzkoſten finde ich nach gejchehener Eramination, daß 
felbige höher als hier und in Magdeburg fich belaufen; weil aber 
feine angeführte rationes, Holz und Kohlen betreffend, billig zu 
obferviren, auch zu confideriren, daf, die Münze anzurichten und in 
Stand zu bringen, was often, auch wegen Münzung fo vielerlei 
Sorten ein höher Capital gehalten werden muß, die Silber auch zu 
dergleichen Sorten ohne Lagio vor 11 Thlr. 20 Gr. ſchwerlich be- 
fommen mochten, muß man das wenige, fo etwan abzuziehen, nicht 
fo genau nehmen, indem befannt, daß der hiefige und Magdeburgifche 
Münzmeifter fich täglich bei diefen Münzkoften höchlich bejchweren. 
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Der Schlageſchatz bei der Rechnung ift richtig, er hat auch 
Abriffe von 4 und 1 Mariengroichen beigelegt. 

Da nun Sr. Königl. Majeftät allergnädigft gefällig, könnten 
die kleine Sorten alle hiernach gefertiget werden. Welches pflicht- 
mäßig berichten follen. 

16. Butachten des Geheimen Kriegsrats von Krautt über Wieder: 

eröffnung der Mlindenfchen Münze. 

Berlin, 10. Dezember 1704. 

Urfchrift. Tit. XXIII, 3a. 

Aus des commissarii Hillens Aufjage, worüber mein pflicht- 
mäßiges Bedenken gefordert worden, erfehe ich, daß jelber präjup- 

poniret, es haben Se. Königl. Majeftät allergnädigft rejolviret, die 

Mindiihe Münze, welche einige Jahre ftille gelegen, wieder zu 
öffnen und dafelbjt Drittel® und allerhand kleine Münze prägen, 

das frembde Geld aber abjegen zu laſſen. Ich Habe zwar darvon 
nicht3 vernommen, follte aber jolche allergnädigite Rejolution bereits 

wirklich gefafjet fein, jo hoffe ich, e8 werden Sr. Königl. Majeftät 
auch Fräftigere argumenta, als in dieſes Münzmeiſters Bedenken 
enthalten und als mir beiwohnen, darzu vorgetragen fein; weldhen- 
falls ih dann mein iudiecium allerunterthänigjt juspendire. 

Daferne aber Se. Königl. Majeftät noch feinen fejten Schluß 
gefaffet hätten, jo muß ich wohl auf meine Pflicht anrathen, daß 

Sie felben auch jo bald nicht fafjen, jondern diefe Mindifche Münze 
noch fo lange uneröffnet ftehen laffen wollen, bis die Silber auf 

foldjen Preis gefallen, daß man lauter Drittel® mit Profit dafelbit 

nugen könne. Dann wann bei jegigen Zeiten eine ſolche Münze 

einmal geöffnet ift und die Arbeiter darzu angenommen feind (ob- 
gleich das Abſehen auf lauter Dritteld auszumünzen gerichtet wäre), 
jo fatiguiret doch der Münzmeifter, weil er des theuren Silber- 

preijes halber zu feiner Dritteldmünzung gelangen kann, Se. Königl. 
Majeſtät alsdann jo lange, bi8 Sie ihme eine Partei Hein Geld 
ausmünzen lafjen, gleih der Münzmeifter Hille bereit3 in feinem 

jegigen Memorial thut. Daß aber die Ausmünzung der Schiedes- 
münze nicht nöthig, jondern höchſt jchädlich fei, Schließe ich aus ver- 
ſchiedenen Urſachen. 
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1. Iſt anjego in dem Fürſtenthumb Minden und der Grafjchaft 
Ravensberg bereits mehr Schiedesmünze, als zu dem Handel und 
Wandel dafelbft nöthig fein fann, obgleich folche, außer Sr. Königl. 
Majeftät doppelten guten Grojchen, meiftens in frembder Münze 

bejtehen mag. Es ijt aber doch auch noch an Dritteln jo viel ver- 
handen, daß ich die dajelbft gehabte General-Einnahme von Con— 
tribution, welche doch des Krieges halber faſt völlig außer dem 

Fürſtenthumb herausgezogen werden müfjen, bis dato zu ohne 
Sr. Königl. Majeftät Schaden verrechnet und bald nad Berlin, 
bald nach Wejel, bald nad) Cöln am Rhein, wo fie zu Unterhaltung 
der Truppen nöthig gewejen, disponiret Habe. 

2. Wie ich dann auch gänzlich dafür halte, wann diejenige, jo 

die Einnahme zu führen haben, über die Münzjorten feine Klage 
führen, daß man feine Münzveränderung vonnöthen habe. 

3. Hat man aud) die holländische Wechjel bei jegiger laufender 
Münze dajelbjt noch allemal in jo gutem Cours als allhier in 
Berlin haben können. 

4. Kann die frembde Sciedesmünze dem Fürftenthum feinen 
Schaden zufügen, weil dafjelbe mit gar vielen frembden territoriis 
grenzet, mit welchen es ſtarke commerecia treibet und diefe Münze 
aljo jattjam begeben fann; dahingegen auch, wann dergleichen frembde 

Münze im Lande nicht gültig fein Sollte, der Leinewands- und 

anderer Handel ſehr ins Steden gerathen und das Land in großen 
Schaden verfallen würde. 

5. Man kann auch mit dem jegigen Gelde, warn in Minden» 
und Ravensbergiichen an holländischen Wechſeln Mangel ift, nad 
Münfter und Bremen gehen und holländiſche Wechſel kaufen. 

6. Wann Hingegen der Münzmeifter feine vorgejchlagene 
Sciedesinünze Schlagen will, die er in einem Jahre auf 130000 Rthlr. 

nach des Herrn Münz-commissarii Schneiders Bedenken angiebt, jo 
muß er zu jolhem Behuef das Silber und Kupfer außer Landes 

faufen, welches unmöglich vor andere Geldforten als vor Drittels 
geichehen kann; wodurch er dann alle Drittels in dem Fürſtenthum 
vollends auffuchen und zum Lande herausführen muß, da doc aus 

dem Ziegel dafür lauter kleine Münze wieder herausfommet, und 
muß alfo das Geld in dem Lande nothwendig Jchlimmer werden, 
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als es anjetzo ift. Ich will gefchweigen, was 130000 Rthlr. vor 
eine große Summe Scheidesmünze vor jo eine Heine Provinz jei. 

7. Das frembde Geld kann man allemal verbieten oder ab- 
fegen, wann man beſſers an die Stelle nugen kann; Se. Königl. 
Majeftät können aber Ihre eigene Münze ohne Verlegung Dero 
hohen gloire nicht wohl reduciren. 

8. Da num anjego, wie notoriſch, jchon genugjame Schiedes- 
münze in dem Fürſtenthum verhanden, jo würde fie gar überhäuft 
werden, wann man noch mehr darzu prägete. Sollten aud) Se. Königl. 
Majeftät nad) des Herrn Münz-commissarii Schneiders Vorſchlag 
die frembde Schiedesmünze zu ſolchem Ende gar verbieten lafjen, da 
doch unter denen armen Contribuenten faft fein ander Geld zu jehen 
ift, jo würden Se. Königl. Majeftät dabei nichts gewinnen, dem 

Zande aber ein unfägliher Schaden zuwachſen und dafjelbe damit 
mehr als durch 3 Kopffteuern gedrudet werden; ja, ich glaube, wann 
es aus zweien Uebeln eines erwählen müßte, daß es zu dem leßteren 
fich lieber fubmittiren würde. 

9. Wann es ja nöthig, daß ein Münzmeiſter bejoldet werden 
müßte, jo wird das Land, ehe es fich ſolchen Schaden durch Münzen 
zuziehen läfjet, lieber jolche Bejoldung aus der Landes-cassa her— 
geben und den Münzmeilter gerne ohne Arbeit ftill figen laſſen. 

10. Die 6000 Rthlr. Schlageihag, jo Se. Königl. Majeftät 
bei folcher importanten Ausmünzung von 130000 Rthlr. haben follen, 
fönnen ja ohnmöglich gegen ſolchen großen Schaden in Eonfideration 
fommen, da das Land außerdem Sr. Königl. Majeftät ftarfe contri- 

butiones und noch Kopfiteuer, Lehnpferde-, Sublevationg-Gelder 
und andere dergleihen onera träget, ja anjego von demjelben noch 
ein augmentum contributionis gefordert wird. 

11. Was vor Münze in dem Lande nöthig jei, fann man von 
denen Müngmeiftern nicht allein erfahren, als welche fi darumb 

wenig befümmern, auch feine Berfehrung als mit ihren Silber- 
lioranten haben, ihr Interefje aber bei großen Ausmünzungen finden; 
jondern man muß e3 billig allemal mit einigen Leuten in denen 
Städten und auf dem Lande überlegen, welche Commereia treiben 
und mit Frembden handeln müſſen. 

12. Würde ich vielleicht zu einer banco oder publiquen Kaffen, 
wornah Se. Königl. Majeftät allezeit verlangt, vorlängjt einige 
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dienfame Anfchläge gegeben Haben, wann die in allen Föniglichen 
provincis überhäufte und nad) Quantität der vorhandenen Drittel 
gar unproportionirte Anzahl der Kleinen Scheidesmünze nicht ein 
unüberwindliches obstacle wäre und, je mehr derjelben noch ferner 
ausgemüngzet wird, je weniger an eine jolche banco zu gedenken ift. 

Dahero Halte ich auf meine Pflicht Höchft nöthig, ehe auf dem 
Borjchlag eines Münzmeifters, durch welchen ohnedem Dero Länder 
mit 6-PBfennigftüden zum größeften Schaden überhäuft worden, eine 
jo importante NRejolution gefafjet wird, daß Se. Königl. Majeftät 
die Mindijche und Ravensbergiiche Regierung, ala welche die Con— 
nerion des comméreii mit angrenzenden frembden Provinzien ver- 
jtehen, vorhero allergnädigjt vernehmen und an fie refcribiren, daß 

fie des Münzmeiſter Hillens Vorſchläge nebjt des commissarüi 
Schneiders Bedenken wohl erwägen, die Ober- und Untereinnahme 
im ganzen Lande nebft einigen Commercianten darüber befragen und 
jodann dero pflichtmäßiges Gutachten allerunterthänigjt einfenden follen. 

17. Kontraft mit dem Mlünzmeifter Bajtian Hille zu Minden. 

Cehnin, 16. Mai 1705. 

Abſchrift. XXIII, 2. 

Demnach Wir allbereit eine geraume Zeit her verſchiedentlich 
ſeind berichtet worden, welchermaßen von benachbarten Ständen des 

Niederrheiniſch-Weſtphäliſchen Kreiſes denen Münz- und Kreisreceſſen 

zuwider mit Ausmünzung allerhand Schiedesmünzſorten nun einige 

Jahre hero noch immer continuiret, ſo daß Unſere Weſtphäliſche 
Provinzien damit angefüllet und hingegen von denen Unſerigen 
ſchier entblößet worden, daß Wir dannenhero (ſowohl zu Hinter— 
treibung all ſolcher überhand nehmenden theils geringhaltigen frembden 
Sorten, als auch umb Unſere dortige Lande mit Unſern eigenen 
auf einen beſſern Fuß eingerichteten Geldern nothdürftig zu ver— 
ſehen) nunmehro reſolviret, Unſere in die zehn Jahren hero ver— 
ſchloſſen geweſene Kreismünzſtatt zu Minden hinwieder zu eröffnen 
und darin etwas weniges zu vorbemeldetem Behuf ausmünzen zu 
laſſen, allermaßen Wir denn zu ſolchem Ende den Münz-commissarium 

Baſtian Hillen zu Unſerm Münzmeiſter dabei wiederum beſtellen und 
mit demſelben folgendermaßen darüber contrahiren laſſen, als: 
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1. Erftlih wollen Wir bemeltem Münzmeifter Baftian Hillen 
Unfere Mindifhe Münz-Officin nebſt denen zu feiner Wohnung 
benöthigten Zogementern aufs neue einräumen, auch alle dabei ver- 
handene Münzwerfer, instrumenta und Gaden cum inventario 
übergeben lafjen, jo er währender Zeit in gutem Stande zu erhalten 
und, wie er fie empfangen, er oder die Seinigen hiernächſt wieder 
zu liefern jchuldig fein jollen, maßen Wir bei Unfern Münzftätten, 
da die Münzkoſten veraccordiret fein, feine Reparationskoften, außer 
was Kapital, Baufahen und große Werfer fein, paffiren laffen. 

2. Was die Ausmünzung betrifft, fo ſoll er vorerft an reichs-, 
Ihrot- und fornmäßigen Ducaten und Speciesthalern To viel, als 
bes feinen Goldes und Silber dazu einlaufen und diejfelben ohne 

Schaden zu begeben müglich fein wird, desgleichen an 1 und ?/g= 
Stüden nad) dem Leipziger Fuß 8000 Mark fein, falls es nicht höher 
zu bringen, innerhalb Jahrs a dato an ausprägen, von allen drei 

Sorten aber feinen Schlagefchag erlegen. Dann joll er in bemelter 
Zeit auch an 4=, 3-, 2- und 1 Mariengrofchen, auch 6, 4=, 2- und 

1 Piennigftüden 4000 Mark fein, und zwar alles auf feinen eigenen 
Berlag, ausmünzen und Uns von ſolchem quanto an Schlageſchatz 
(nad) Abzug des Münzmeifters und Guardins 500 Thlr. Bejoldung) 
2014 Thlr. 4 Gr. erlegen und jolches quartaliter in ?/g.Stüden 
gegen Unjers hiefigen Münzmeifters Striders Quittung zu völliger 
Auszahlung des zum Hiefigen Miünzbau zinsbar aufgenommenen 
Capitals anhero remittiren. Es ſoll aber folches quantum der 
4000 Mark fein folgendergeftalt eingetheilet werden, als: 
ME f. Thlr. Gr. 

1200 in 4 Margr., thun a — Thlr. 3 Gr. Schlageiha 150 — 
1100 „3 R J — „ Du — 137 12 

60,2, a i 200 — 
40 „1 „ ei — — 400 — 
240 „ 6-:Pf.-Stüd.„ „1 „ 16 „ ; 400 — 
240, „4 „ . 3: .:. =. . 480 — 
10’.8: % ET. See ae - Er : 280 — 
100 „1 n ee A . 466 16 

4000 2514 4 

3. Bei Verfertigung all folder vorher fpecificirten, ſowohl 
groben als Heinen Münzjorten muß er folgendem Münzfuß striete 
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nachgehen und darunter bei Vermeidung jchwerer, nach Befinden 
Leib- und Lebensſtrafe des geringsten remedii in Schrot und Korn 
zu feinem Bortheil fich nicht bedienen. Allermaßen dann der Du- 
caten 67 eine Cöllnifche Mark wiegen und 23 Karat 8 Grän fein 
Gold Halten, wie ingleichen der Speciesthaler 8 Stüd auf die Marf 
gehen und 14 Loth 4 Grän fein Silber halten müſſen. Wie er 

dann die ?/, und accurat auf 12 Thaler auszubringen, jo daß 

der ?/,, wann fie weiß gejotten, auf die Cöllniſche Brutto-Marf 

gehen 13/, Stüd, der !/; aber 27 Stüd und beiderlei in der Feine 
12 Loth Halten. Die übrigen Sorten anlangend, jo muß er in den» 
jelben die feine Mark nicht weniger ganz accurat ausbringen, und 
zwar folgendergeftalt, als in denen 

4 Margr., deren 55'/, Stück auf 1 Eölln. Brutto-Marf gehen 
und 8 Loth fein Halten, zu. . . . . 12 Thlr. 8 Gar. 

3 Margr.. ». .» .» . 65 Stüd,7 Loth, 2 „ 9 „ 
De re OR ee BE a 
ee Be — 
6-Pfennigftüde. . . 147 „3.16 „8, 
4 ‚ RE...) ee. u \. Eee 
2- . ne EA 
1- ß BOB: Be, 

4. Das Gepräge anlangend, jo hat der Münzmeijter Hille 
Fleiß anzuwenden, damit folches zum Theil unter Unjerm Bruft- 
bild und Wappen, theils ſonſten durchgehends in ganz zierlicher 
Form, und zwar nad) Anweijung bes von Unferm Graveur Lüders 
gemachten Abriß und dessein, ganz fleißig und wohlgethan, auch 
die Platten jauber und rein abgepräget werden, jo, damit die 
Gelder auch bei denen Benachbarten fich umb fo viel angenehmer 
und begebiger machen fünnen. 

5. Endlih und im übrigen allen, fonderlic) wegen der Be— 
ſchickung, Aufftüdelung und Aufziehung der Gelder, Aufhebung der 
Stodproben und fonjten Hat er nah Münzgebraud, auch Unjern 
desfalld ergangenen Münzverordnnungen, infonderheit des Guardins 
Inftruction, fi allerdings gemäß zu bezeigen. Wie er dann zu 
defto mehrer Verfiherung deſſen allen und wie obftehet, auch jeines 
Wohlverhaltens halber Uns mit aller feiner Habjeligfeit, in specie 

aber mit feinen in Halberftadt belegenen zwei Häujern wie aud) 
Acta Borussica. Münzwelen I. 21 
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zweien Gärten in und vor Minden vermittelt eines bejondern 
Sautionfcheins ſich verbindlich gemacht. 

Des zu Urkund u. |. w. 

18. Bericht der Magdeburgifchen Regierung über die Purfächfifche 

Münze. 

Halle, 9. Juni 1705. 

Konz. AM. XIX, 3, Vol. V. 

Aus E. K. M. an Uns abgelafjenen allergn. Reſcript vom 
29. Mai haben wir mit gebührender Submilfion erjehen, was 

E. 8 M. wegen VBerrufung der in dem Kurfürftentgum Sadjen 
geichlagenen Münze allergnädigft referibiret und befohlen. 

Nun haben wir zwar nicht ermangelt, €. K. M. allergnädigften 
Befehl zu gebührender Folge, derofelben Kafjen von dem Einhalt 
diefer allergndjten Verordnung zu benachrichtigen; alldieweil es 
aber eine Sache von großer Wichtigkeit ift, und die Erhaltung oder 
der Verfall des commereii großentheil® darauf mit anfommt, fo 
haben wir E. K. M. Münzmeilter von Magdeburg herüber fommen 
lafjen und im Beifein eines von der hiefigen Kammer, E. K. M. 

Zandrentmeifter Niemens, deren Meinung darüber vernommen, welche 
dann dahin gehet, daß es am beften fein werde, mit der Berruf- 

und Abſetzung gdter Münzen noch zur Zeit nicht zu verfahren, 
fondern der Sache annod einigen Ausſtand zu geben. Es wäre 
mit Kurfachjen verglichen worden, daß die auf dem Leipziger Fuße 

gefchlagene Münze auch in E. K. M. Landen gültig fein follte, die 
kurſächſiſche Münze würde jowohl auf der Münze zu Leipzig als zu 
Dresden annoch würflih auf dem Leipziger Fuße geichlagen, wie» 
wohl der Augenjchein mehr dann zuviel wieje, was für eine große 

Menge von faljhen darunter fich befünden;!) follten die ſächſiſche 
Sorten gänzlich) abgejeget werden, fo ftünde zu beforgen, es möchte 
dergleichen kurſächſiſcherſeits gleichfalls gefchehen, welches eine große 
Confufion bei dem mutuellen commercio nad fich ziehen bürfte, 

!) Der Magdeburger Wardein Neubauer hatte gefunden, dab die faljchen 

ſächſiſchen 2-Grojchenftüde mit den Jahreszahlen 1703, 4, 5 gar fein Silber ent- 

hielten, die falſchen Bmweidrittel mit der Jahreszahl 1698 um 100°), zu 
ſchlecht waren. 
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indem die Länder nicht allein fo gar nahe aneinander lägen und 
zum Theil jehr vermifchet, fondern auch in E. K. M. Landen von 
Dero jelbfteigenen Gepräge ein bei weitem nicht zureichender Vor— 
rath an Gelde vorhanden wäre. Indefjen würde feines Dafürbalteng 
es am beiten fein, J. K. M. in Polen zu erfuchen, daß Sie in 

Dero Churfächfiichen Lande, wie bei €. 8. M. Münzftädten bereits 
vor einiger Beit gefchehen, das jogenannte Taſchenwerk abjchaffen 
und feine andere Art zu münzen dulden möchten al® mit dem Drud- 
und Hammerwerk; weil fich mit dem Tafchenwerf fo viel böfe Minze 
heimlich eingejchlichen, welches mit denen beiden leßtern Arten fo 
leicht nicht gefchehen Fönnte. Daneben wollte der Münzmeifter dafür 
halten, daß E. K. M. ſelbſt eine gute Quantität von °/,, 2 und 1 Gr. 
auf dem Leipziger Fuß Schlagen laſſen könnten, welche hiernächft 
die fremde Sorten aus dem Lande von jelbften verdrängen würden. 

€. 8. M. Stellen wir in alleruftem Reſpect anheim, ob Sie 
diefes Anführen in hohen Gnaden annoch ferner überlegen und 
joldenfall3 die von dem Münzmeiſter (nebft dem Landrentmeifter) 
gethane Vorjchläge, jo wir ſonſt nicht ungegründet finden, approbiren 
oder es bei der einmal ung motificirten Verrufung diejer Gelder 
nochmals bewenden lajjen wollen, welchen legteren Falls unferer 
alleruften Meinung nad) zum wenigften wegen dieſes Herzogthums 
nicht gar zu fehr zu eilen fein möchte. 

19. Erlaß an die Hoffammer über Prägung von Dritteln, 

Charlottenburg, 12. Juni 1705. 

Abſchrift. Tit. XLIL, 1a. 

Friderich u. ſ. w. 

Wir haben Uns aus Eurer allerunterthänigften Relation vom 
9. huius mit mehrem vortragen lajjen, was geftalt Ihr nötig findet, 
daß man in Zeiten bedacht fein müſſe, eine gute Quantität an ?/, 

und !/, Stüden in Unfern Münzen ausprägen zu laffen, damit an 
gutem Gelde in Handel und Wandel fich fein Mangel ereigne, wenn 
die Föniglich polniihe und churſächſiſche "/, und */, Stüde, auch 
geringere Geldjorten in Unfern Landen verrufen werden möchten. 

Nun laſſen Wir e8 zwar bei Unferer wegen dieſer Gelder vorhin 
21* 
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genommenen Refolution bewenden, Wir erachten aber nötig, daß 
der terminus der Verrufung noch bis den erften fünftigen Monats 
Augusti ausgeftellet und indeſſen umbftändlichere Erfundigung ein- 
gezogen werde, wie man es mit ſolchen Sorten in denen fürftlich 
braunfchweig-lüneburg. Landen eigentlid, Halte und wie die desfalls 
ergangene edieta lauten, wovon Wir dann Euren fernern aller- 
unterthänigjten Bericht erwarten. Inmittelft Habt Ihr nach Eurem 
gethanen Vorſchlage Unferen hiefigen und Magdeburg. Müngzmeijtern 
Ehriftoph Stridern und Henrich Friedrich Halter anzudeuten, daß 

ein jeder feines Orts - Thlr. an guten und ?/, Stüden 

ausmünzen und Daß es geichehen, durch feine Rechnung verificieren 
jolle, wogegen Wir rejolvieret, ihnen den bisherigen Schlageſchatz 
von diefen groben Sorten à Einen Gr. von der Marf fein zu 
erlafjen. 

Weiln nun die Quantität der 2 Gr. Stüde, wann man die— 

jelbe nad) Proportion der Drittel und alfo zum 3ten Teile der 

ausmünzen wollte, viel zu hoch anlaufen würde, jo muß 

es Diesfalls, jo lange die igtgedachte ftarfe Ausmünzung währet, 
beim 6ten Teile gelafjen und ein mehrer® an 2 Gr. Stüden in- 
dejjen nicht gejchlagen, aber Uns der bishero gewöhnliche Schlage- 
Ihaß davon berechnet werden. Endlich fein Wir in Gnaden zu— 
frieden, daß zu Abzahlung der Unſern Münzbedienten verordneten 
Salarien und ©ehalten hier jährlich) zweihundert Mark fein und 
ebenfoviel zu Magdeburg an 6 Pf. Stüden und anderen fleinen 
Sorten, wie Ihr es jedesmal gut finden werdet, ausgemünzet werden. 

Ihr Habet aber dem einen und dem andern Münzmeifter, daß 

fie ſich nicht gelüften laſſen follen, ein mehres zu fchlagen, bei Ver— 
meidung Leibs- und Lebensftrafe, anzufagen, aud) fie dahin anzu— 

weilen, daß ein jeder feines Orts dasjelbe Heine Geld nicht auf 

einmal ausgeben, jondern Sohlen, Holz, Kupfer, Weinftein und 
andere dergleichen denen Münzen notwendige Dinge damit be- 
zahlen und es aljo nad) und nad) unter die Leute bringen folle. 
Daran ꝛc. 
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20. Befehl an die Mindenfche Regierung über Ubfchaffung der 
Tafchenwerfe. 

Löln a. d. Spree, U. Juli 1705. 

Konz., ges. ©. B. Chwalfowsti. Tit. XXXIX, 2. 

Wir haben Uns aus eurem allerunterthit. Bericht vom 3. hujus 
gebührend referiren laffen, wie daß unter denen dem Münzmeifter 
Hilfen ertradirten Münzinftrumenten 2 Taſchenwerker verhanden, 
welche derjelbe unterm Vorwand, die ungleiche und zu jchwer fallende 
Platten darauf durchzulafjen, wieder auszuantworten fich verwegern 
wollen, 

Alldieweilen es nun allerdings an dem, daß dergleichen Taſch— 
werfer nicht allein auf den meiſten Münzjtätten Röm. Reichs ver» 
boten, fondern auch die Abichaffung derjelben zu Verhütung alles 
ungleihen Verdachts, wann jchon darauf nicht gepräget würde, 

zwiſchen Uns und einigen Unfern hohen Mitftänden aufs Neue 
concertiret worden, jo lajjen Wir es auch dabei bewenden und be- 

fehlen Euch demnach hiermit in Gnaden, oberwähnte beide Taſch— 
werfer von bemeldtem Münzmeifter wieder abzufordern und diejelben 
bis zur ferneren Unferer Verordnung befonders verwahren und weg- 

ſchließen zu laſſen. 

21. Bericht des Preußiſchen Rats und Reſidenten Rubach über 
falfche preußifche Uchtzebner. 

Danzig, 26. Februar 1707. 

Urſchrift. Tit. XVI, 3. 

Es iſt der hieſige Magiſtrat von deſſen Münzmeiſter Syvert 
dieſer Tagen avertiret worden, wie daß es unter denen Ohrtern 
oder Achtzehngroſchen, ſo Anno 1699 geſchlagen worden, eine große 
Quantität gäbe, welche nicht nach dem polnischen Fuß gemünzet, 
fondern am Gewicht gegen die poln. und Dantzger Achtzehngroſcher 
ein gar großes differirten, worauf der Magiftrat dem Münzmeiſter 
befohlen, von den dreien Sorten, fo ſich unter denen Anno 1699 
geſchlagenen Örtern oder Achtzehngrofchern befinden, die Ausrechnung 
zu machen und derofelben Wert und Verſchick zu Papier zu bringen, 

welder ordre obbemeldter Müngmeifter fofort nachgekommen und 
von denen dreien gefundenen Sorten beigehende Ausrechnung ge- 
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macht, welche ich deshalb hiebei geleget, weil e# des Ratskämmerers 
Hoppen eigene Hand ift, er mir diefelbe geftern ſelbſt behändiget 
und dabei im Namen des Magiftrats vorgeftellet, wie die Stadt von 
diefer gar zu leichten Münze großen Schaden Haben und Ddiefelbe 
ihr ohnfehlbar aufm Halfe bleiben würde, dafern fie nicht bei Beiten 
weiterer Einführung derjelben vorbeugeten, und hätte der Magiftrat 

aus tiefften Refpect gegen Em. Königl. Mayt. diefe dem publico 
höchſt nachteilige Münze bishero am Junder-Hofe nicht anjchlagen 
noch durch öffentlichen Trompetenfchall ausblafen und verbieten laſſen 
mögen, fondern zuvor mir davon Part geben wollen, damit ich des» 
halb gehorjamften Bericht an Ew. Königl. Mayt. abjtatten möchte, 
bäte dabeneben unterthänigft, Ew. Könige. Mayt. wollten aller- 
gnädigft geruhen, wider folche falfche Münzer inquiriren zu laffen, 
damit felbige decouvriret und andern zum Erempel zur gebührenden 
Strafe gezogen werden möchten, wie denn zu Verhütung dergleichen 
ferneren dem publico höchſt jchädlichen Geldmünzens gleichfalls 
allhie gebührende Inquifition gejchehen ſollte. Mit dem hiefigen 
Münzmeijter habe jelbiten diejer dreien Sorten halber geredet und 
jagte er mir, daß von No. 1 die Marf fein gehalten 10 Loht 1!/, Den., 
da fie doch 10 Loht 4 Den. halten follen; Bon No. 2 hätte die 
Mark fein nur 7 Loht 3 Den. gehalten, da fie doch hätte 10 Loht 
4 Den. halten jollen; Bon No. 3 hätte die Mark fein gehalten 6 Loht 
7 Den., da fie 10 Loht 4 Den. halten follen und fchienen es drei 
unterfchiedene Stempel zu fein, womit diefe gar zu leichten und 
falſchen Örter oder Achtzehngrofcher gepräget wären. Er that 
weiter hinzu, daß auf die Neue Krakowſche Mark 34!/, Stüd Öhrter 
oder Achtzehngroicher gangen, da doch nur 32 Stüd auf die Marf 
gehen müflen, und wären alfo 2 und einen halben Ohrt oder Acht— 
zehngrojher auf die Mark zu leicht. Er erwähnte weiter, daß man 
diefe leichte Ohrter unter andern auch daran kennen fönnte, weil 
fie etwas frumm wären. Ich Habe diejes alles auf Anfuchen des 
biefigen Magiftrats Em. Königl. Mayt. allerunterthänigft berichten 
wollen, indefjen habe den Magiftrat dahin portiret, die Anfchlag- 

und Ausblajung folher Münze jo lange einzuftellen, bis Dero aller- 
gnädigfte Antwort auf meine allerunterthänigfte Relation würde ein- 
gelaufen fein, wie dann allergehorfamft hiemit bitte, Ew. Königl. 
Mayt. geruhen mir Dero allergnädigften Befehl zu erteilen, welder- 
geftalt ich den Magiftrat dieferhalb bejcheiden jolle zc. 
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No. I ift gegen die Poln. 18 Gr.p. centzugering 9Fl. 11Gr. AM /gos 
" „ n " n ” 5 " 18 " a 

" II " ” u " n 71 „ 14 " 15®%/ 103 

find aljo von Ro. 1109 Fl. 11 Gr. IM/go Pf.) allererft 100 
„ U, 18, — „ „ Yißiger Poln. 18 Or. 
„ Hi. 14, 109%, nr wert. 

Fridericus III. gejchlagen 1699 vom Münz Meifter S. D. 
Wie es fcheint, find es zwei Stempel. 

22. Bericht des kurſächſiſchen Generalafzifefollegiums über die 

brandenburgifchen Sechspfennigſtücke. 

Dresden, 18. Januar 1715. 

Ausf., gez. Ehriftoph Henrich v. Watzdorff. Wilh. Chriftian Sternidel. 

A. D. Lol. 9815. 

Em. Königl. Maj. haben auf erhaltene Nachricht, als ob in 
denen Städten hiefiger Lande, jonderlid aber des Churkreiſes und 
des Stift? Merfeburg denen vielen bisherigen Mandaten zuwider 
eine große Menge Brandenburgifcher Sechspfenniger und anderer 
jonft verrufen gewejener Scheidemünze fi äußern jolle, an ung: 

daß Wir denen Accis-Bedienten ernſtlich anbefehlen follten, des- 
wegen in denen Städten genaue Erfundigung einzuziehen, auch 
ob fie derer viel oder wenig verfpürten, an ung zu berichten, und 
da ſichs angebrachtermaßen verhalten möchte, die Inhabere zu 
verwarnen, fich diefes Geldes auf das ehefte und zwar wenigſtens 

binnen 14 Tagen zu entichlagen, nad) Ablauf diefer Zeit aber 
alle dergleichen Gelder, wo fie jolche finden, wegnehmen, darvon, 
wenn die Summa des fonfiscirenden Geldes unter bis 1 Thaler 
fi) beliefe, folche dem oder denen Denuncianten alleine zu laffen, 
was aber darüber, auf Art und Weiſe, wie es bei der Xccije 

ratione derer Kontrebanden hergebracht, zu vertheilen, 
untern 23. Decembr. des nun abgewichenen 1712 Jahres aller- 
gnädigft anbefohlen. 

Die Behörde giebt nun den Anhalt einiger Berichte der Alzife- 
Kommifjarien: 

Und zwar weiß . . . der Accis-commissarius Dieze von theils 
Meißniſchen, Leipziger und Churfreis-Städten feines Kommifjariats 
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anzuführen, daß man in felbigen fein anderes Geld als dergleichen 
Brandenburgifche Sechspfenniger und nebſt diefen das franzöfijche 
Geld bekäme, und wenn man einen Franzthaler in einen Laden 
fendete, jo würde nichts Anders als dergleichen brandenb. rothe 

Sechöpfenniger wiedergegeben, und müßten noch darzu jehr gute 
Worte gebrauchet werden, daß man ganze Thaler gewecjelt er- 
dielte. ... 

Nah dem... . berichtet der Accis-Kommifjarius Puchau aus 
der Niederlaufig, daß er daſelbſt feine andern Pfennig als Brandenb. 
Sechspfenniger und Dreier, ingleihen jchlefifche Gröſchel oder joge- 
nannte Fledermäufe und etliche andere verrufene Scheidemüngen im 
gemeinen Handel und Wandel gangbar ſehe, führet auch dabei in- 
fonderheit diejes mit an, daß die Einwohner allda gar öfters ihren 

Jammer und elenden Zuftand ſelbſt beklagten, wie fie jo unglücklich 
wären, daß fie durch ihr Gewerb und Verkehr gar fein anderes 
als obgedachtes Brandenb. und ſchleſiſches Geld erlangen Fönnten, 
indem fie al® hart angrenzende Nachbarn Fein anderes erhielten; 
und da fie im Brandenb. und in Schlefien dergleichen Geld anzu- 
nehmen fich weigerten oder die geringjte Miene machten, man fie 
mit Gefängniß oder anderer Strafe bedrohete, dahero fie Gott 
danfeten, daß jie ihre Waaren für ſolch Geld los würden und 
darmit, wenn fie e8 wieder umgejeget, Steuern und Acciſe entrichten 
fönnten, wiewohl fie öfters 1 bi8 2 Gr. Aufgeld vom Thaler er- 
legen müßten, nur daß fie tüchtiges und in der Wccigeinnahme 
gangbares Geld befämen. 

Im Erzgebirge find auch brandenb. 6=, 4, 3: Bfennigftüde im Um— 
lauf, meift aber Eleine fremde Pfennige. Die Behörde rät endlich, die 
Friſt von 14 Tagen, als viel zu furz, zu verlängern und an den Grenzen 
ſcharf aufpafjen zu laffen, daß feine verbotene Sorten einkommen, was 
freilich dem Handel jehr ſchaden möchte. 

25. Bericht der Magdeburger Regierung über die franzöfifche und 

andere fremde Münze. 

Halle, 2. Juni 1713. 

Konz. A. M. XIX, 3, Vol. V. 
Aus dem Ffopeilichen Einfluß werden €. 8. M. mit mehrern 

allgit. vernehmen, was der hiefige Stabtrath ſowohl wegen des 
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häufig allhier eindringenden franzöfiichen Geldes ala auch wegen der 

fogenannten }Fledermäufe, Fünftehalbgrofchenftüden und des Kaifer- 
geldes fürgeftellet und gebeten. Es ift an dem, daß dieſe ange— 

führte Münzforten dergeftalt einfchleichen, daß faft ganz fein ander 
Geld alldier zu Sehen, fogar daß die ?/,; Stüden mit brittehalb 
Rthlr., ja gar mit 3 Rthlr. pro Cent eingewecdjjelt und dennoch 
oftmals nicht angejchaffet werden fünnen, daher die höchſte Noth 
erfordert, ſolchem Unheil mit Nachdrud zu remediren und die daraus 
entftehende große Ungelegenheit und Schaden nad Möglichkeit zu 
verhüten. E. 8. M. Herr Vater Höchftfeel. Andenfens haben die 
franzöfifhen Thaler hiebevor auf 30 Gr. reduciret, e8 wollen auch 
diejelbe bei E. K. M. Kaſſen nicht höher angenommen werden; in- 
zwiſchen aber wird bei Abholung des Salzes faft fein ander Geld 
gezahlet und muß joldhes fodann von denen privatis vor 1 Rthlr. 
8 Ggr. angenommen werden, wann fie font zu ihrem noch größern 
Schaden nicht das Salz liegen lafjen und zum Theil damit ihren 
Lebensunterhalt verlieren wollen, und würde ein großer Schade vor 
das Publikum allhier zu gewarten fein, wann dieſe franzöfifche 

Thaler des Stadt-Rathes Vorjchlage gemäß auf einmal abgejchaffet 
werden follten, dahero €. K. M. wir in tiefftem Reſpekt anheim- 

ftellen, ob Sie foldhe auf eine gewifje zulängliche Zeit annod vor 
voll gelten laffen, nachgehends aber befundenen Umbftänden nad) 
reduciren wollen, damit ein Jeder inzwijchen Gelegenheit haben 
fönne, fih ohne Schaden davon los zu machen. Die Kaijerl. 4 Br. 

Stücden betreffend, jo find davon die alten in denen Kaiferl. Erb- 

landen auf 2 Kreuzer erhöhet, allhier aber find diefelbe eine Zeit 
ber vor 4 Gr. 6 Pf. ausgegeben worden, daher dieſelbe unjers 
allerften Dafürhaltens wohl auf 4 Gr. wieder gefeßet, die fogenannte 
Tledermaufe aber gar verboten werden fünnten, indem deren inner> 

liher Werth überaus jchlecht ift, doch aber ftellen mir alles in E. 

K. M. allgdjtes Gefallen. 

24. Münzfontraft mit dem Berliner Münzmeiſter 
Jobſt Friedrich Sauerbrey. 

Berlin, 29. Juni 1713. 
Urichrift, gez. Jobſt Friedrich Sauerbrey. Tit. VI, Mr. 7. 

Wir FFriederih Wilhelm von Gottes Gnaden König in 
Preußen zc. Urkunden hiemit, demnach Wir nötig finden, wegen ber 
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unter Unfern hiefigen Miünzbedienten gemachten Veränderung (da 
nämlich der vorige Guardein in des Münzmeiſters Striders Gtelle 
und diejer in des Guardiens Stelle wiederumb fuccedieret) Unjern 

bemelten Münzweſens halber bishero ergangene allergnädigfte Ver— 
ordnungen und aufgerichtete Contracte, in jo weit dieſelbe noch 
fernerhin beobachtet werden müfjen, allergnädigft zu renovieren, jo 

haben Wir zu foldem Ende mit Unferm igigen Berlinfhen Münz- 
meister Jobſt Friederich Sauerbreyen darüber folgendermaßen 
contrahieren lafjen, als: 

1. Erftlih Haben Wir bemeltem Münzmeiſter Sauerbreyen 
nebft denen zu feiner bisherigen Wohnung gehörigen Logimentern 
Unfre allhieſige Münzoffiein, wie auch die Münzrüftungen, Inftrunnente 
und Sachen cum inventario einräumen und übergeben lafjen, jo er 
oder die Seinige Hinfünftig in eben dem Stande, wie er es 
empfangen, wieder zu liefern fchuldig fein ſoll, maßen Wir bei Unſren 

Münzjtätten, da die Münzkoften veraccordieret fein, feine Reparations— 

foften (außer dem, was Kapital-Baufachen und große Werfer jein) 

paffieren zu lafjeı. 
2. Was die Ausmünzung betrifft, jo joll derjelbe auf feinen 

Verlag jo viel Zweidrittel, Eindrittel und !/,, als zu beiderlei Sorten 
die Silber einlaufen, ausmünzen und Unjrer unterm 6ten July 

jüngftverwichenen Jahres deshalb ergangenen Verordnung genau 
nachleben, auch dahin jehen, daß alle Münzforten in zierlicher Form 
unter Unferm Konigl. Gepräg verfertiget werden. 

3. Bei Verfertigung der Münzforten muß er dem Leipziger 
Fuß striete nachkommen und bei Vermeidung fchwerer, nad Be— 

finden Leib» und Lebensftrafe des geringften remedii im Scrot 
und Korn zu feinem Vorteil fich nicht bedienen, fondern die Mark 
fein in denen ?/, und !/, auf zwölf Athlr. und in denen 2 Gr. 
Stüden auf zwölf Thaler 9 Gr. accnrat ausbringen, jo daß ber 
2/ tel 131/, Stüd, der Y/stel 27 Stüd und der 2 Gr. 65 GStüd, 
wann fie weiß gefotten, auf eine Gölnifche brutto Mark gehen und 
die 2/, und !/, in der Feine 12 Loth, die 2 Gr. aber 7 Loth fein 
halten. 

4. Soll derfelbe Unfern bishero allergnäbdigft ergangenen Ver— 
ordnungen, fonderlid; vom 30ten December 1699, gemäß die ein- 
fommende Silber, es fei durch den Handfauf oder von denen 
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Livranten aufs genaufte behandeln, und zwar den Handfauf vorigo 
noch zu 11 Thaler 18 Gr., alles auswärtige Silber aber ſowohl 
von Ehriften als Juden, und jo viel defjen von Leipzig, Hamburg 
und andern frembden Orten nad) advenant zu erlangen, es fei, in 

was Quantität es wolle, zu 11 Thaler 20 Gr., wann es nicht wohl- 
feiler zu erhalten, bezahlen, den Einfauf unter pflichtmäßigem 
Gertificat des Guardiend gebührend verificieren und den Überſchuß 
nad Abzug der Münzkoſten Uns zum Schlageſchatz richtig berechnen 
und big zu deſſen gänzlicher Abführung Uns mit aller feiner Hab- 
jeligfeit obligieret verbleiben. | 

5. Die Münzfoften anlangend, jo jollen ihm, nachdem laut 
ordre vom 12ten Juny 1705 von Dritteln fein Schlagſchatz ge- 
geben wird, von den 2 Gr. Stüden 8 Gr. pro Mark fein paffieret 
werden. 

6. Demnach audy fein antecessor die freie Ausmünzung im 
Solde gehabt, To laſſen Wir es Uns bis zur fernern Verordnung 
in Gnaden gefallen, daß er das einlaufende Gold in Dufaten, jedoch) 

nach des Heil. Römischen Reihe Schrot und Korn, jo daß derjelben 
fieben und fechzig eine Cölnifche Mark wiegen und 23 Karat 8 Grän 
fein Gold Halten, ohne Erlegung einiges Schlagjchages, wie bishero 
gefchehen, vermünzen und fowohl auf diefe als alle andre Sorten 
feines Namens erjte Buchjtaben mit J. F. S. ſchlagen laſſen fol. 

7. Endlih und im übrigen allen, fonderlich wegen der Be- 
ſchickung, Aufftüdlung und Aufziehung der Gelder, Aufhebung der 
Stodproben und fonften hat er nad Münzgebraud, auch Unfern 
desfalls ergangenen Verordnungen, infonderheit des Guardiens 
Inftruction,!) gemäß fich zu bezeigen und dahingegen die ihn aller- 
gnädigft verjchriebene jährliche Befoldung nach Inhalt feiner Be— 
ftallung gleich allen andern Münzbedienten aus denen dazu gewidmeten 
Gefällen zu genießen. 

Zu Urkund deſſen ift diefer Münzkontraft in duplo ausge- 

fertiget und vermittelft Unfrer eigenhändigen Unterjchrift, auch bei- 
gedrudten föniglichen Infigel® corroborieret, desgleichen auch von 
mehr ermeltem Müngzmeifter Sauerbreyen eigenhändig unterjchrieben 
und befiegelt worben. 

N) Gemeint ift die Brandenburgiihe Müngordnung. Cöln, 13. Juni 1667. 
Mylius IV, 1, ©. 1236 ff. 

— — 
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25. Schreiben des Königs von Preußen an den Kurfürften von 

Braunfchweig-Lüneburg (Hannover) über Maßnahmen gegen die 

Überſchwemmung mit Scheidemünze. 

Berlin, 18. Dezember 1713. 

Ausfert., gez. FWilhelm. E. B. v. Kamecke. — N. H., Münzſachen Conv. 6. 

Ew. Durdl. ift ohne Unjere Erinnerung befannt, wie bei 
gegenwärtigen Zeiten die gute und grobe Geldjorten im commercio 

jehr zu fehlen beginnen und Hingegen faft alle Provincien mit Eleiner 
geringhaltigen Schiedesmünze dergeftalt überſchwemmet jein, daß faft 
aller Handel und Wandel, wie notorifch, darnieder lieget, woran jedoch 

die hin und wieder verhandene Feine Münzen am meiften ſchuld, 
als welche einige Jahr her mit Ausprägung Eleiner Schiedesmünze 
ohne Verfertigung grober Sorten fo ſtark fortgefahren, daß man 

bis ißo faft feine andere als dergleichen kleine und geringhaltige 
Gelder zu fehen befommt, obgleich feiter 3 Jahren auf allen Unfern 
Münzen Fein Thaler am fleinem Gelde ausgepräget, Tondern viel- 
mehr alle vorhandene Stempel anhero gebracht und verfiegelt worden. 
Weiln aber zu befürchten, daß in Ermangelung einer bei Zeiten 
hierunter gemachten Anftalt ein folches Unheil daraus entftehen 
wird, welches ohne Ruin des Landes nicht zu redrejfiren fein möchte, 

jo fein Wir bewogen worden, Unjerm Münzrath Haltern unterm 
16. Mai anni currentis anzubefehlen, bei Ew. Durdl. fich zu 

melden und Derojelben Unfere bierunter führende wohlgemeinte In— 

tention zu erfennen zu geben, auch annebjt zu vernehmen, ob Ew. 

Durdl. gefällig, der Berbefjerung des Münzweſens und der dazu 
nöthigen Zerftörung des Mißbrauchs desjelben beizutreten. 

Da er Uns nun miündli Antwort zurück gebracht, daß Ew. 

Durchl. Sich zu der Sache willig und geneigt gefunden, jo wird 
vor der Hand zu Beforderung des gemeinen nüßlichen Werks und 
zu Verhütung des ſonſt bejorglichen fernern Verfalls Unſerm Er- 
achten nach das expediens jein, wann je eher je lieber von Unjern 
und anderer im Münzweſen correipondirender Puiſſancen Räthen 
und Bedienten eine Conferenz gehalten und die hiezu nöthige Mittel 
ausgefunden umd concertiret würden. Wir ftellen ſolchemnach zu 

Em. Durchl. Gefallen, welche Zeit und Drt Diefelbe dazu benennen 
wollen, und weil dem Dber- und Niederjächfiichen, auch Weſt— 

phäliſchen Kreis die Stadt Magdeburg gleichſam das Mittel und 
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dahero fein Ort dazu bequemer ift, jo werden Wir erwarten, ob 

Ew. Durchl. diefen oder einen andern Pla dazu zu erwählen ge— 
ruhen möchten. 

26. Schreiben des Kömgs von Preußen an den Kurfürften von 

Braunfdhweig:Lüneburg (Hannover) über die Derbefferung des 

Münzwefens. 

Berlin, 28. Februar 1714. 

Ausfert., gez. FWilhelm. E. B. v. Hamede. U. H., Münzjachen Eon. 6. 

Wir haben aus Ew. Durdl. jüngfthin abgelafjenen freund» 
vetterlihen Schreiben erjehen, was Diejelbe jowohl wegen ber 

Schiedesmünze ald des Neichsthalerfußes und der abzujegenden 
Drittel darin zu erwähnen belieben wollen. Wir mögen darauf 
Unfre Meinung Ew. Churfürftl. Durdl. nicht uneröffnet laſſen, 
welchergeftalt e3 allerdings zu wünjchen wäre, daß die im commereio 
rulivende Schiedesmünge verrufen und durch die Einwechlelung auf 
einmal gehoben werden fünnte. Da aber zu Zeiten Unjerer in Gott 
ruhenden Herren Borfahren anjehnlihe Summen folcher Heinen 
Gelder ausgemünzet worden und folglich die Verrufung derjelben in 
Unjern Landen fich nicht füglich thun laſſen will, jo wifjen Wir 

Uns feines bejjern Mittel3 zu bedienen als daß Wir Uns, da bereits 

im Anfang des 1711. Zahres alle in Unfern ſämtlichen Münzftädten 
in Ober- und Niederfächfiichen, auch Weitphälifchen Kreiſe vorhandene 
Sciedemünzftempel eingezogen, nach Berlin transportiret und da— 

jelbjt zerbrochen worden, bei igtgedachten drei Kreifen verbündfich 
machen wollen, vor Unire Perjon nimmer einige andre Sciedes- 

münze als auf den Fuß, welchen die Streije belieben werden, aus- 
münzen zu laffen. Zwar fönnte die alte und neue Sciedesmüngze 
in der 4 im Münzweſen correfpondirenden Fürften Provincien, weil 
die Ausmünzung nad) Proportion der etendue Ihrer Länder ge- 

ſchehen, reciproce gelten, dafern aber jothane reciprofe Annehmung 
der Schiedesmünze von Ew. Churf. Durchl. nicht vor praftifabel 
jtatuiret würde, jo ftünde einer jeden puissance Ihre patenta wegen 

Berrufung aller fremden Schiedesmünzen frei zu renoviren, wobei 
fih jedoch allemal finden wird, daß wegen der Ungrenzung und Des 
unumgänglichen commereii wegen Einführung der Schiedesmünze 

eine Connivenz in bemeldter 4 Fürften Länder exrerciret werden 
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müßte. Dagegen wäre bei denen feinen Ständen beider oder dreier 
Kreife, welde ohne Noth und nur des Gewinnſts Halber mehr 
Schiedesmünze als in Ihrer Provinz zu begeben, prägen lafjen, die 
Berrufung Ihrer Heinen Münze und Aufwechjelung Ihres Gepräges 
zu deftomehr zu pouffiren. 

So viel die Mittel, zum heruntergefallenen alten Reichsfuß 
wieder zu gelangen betrifft, gehen Wir gerne ein, daß die ausge- 
münzte ganze, Halbe und Orts-Gülden in ihrem jegigen Werth 
ferner gelten, doch wann erwähnter Reichsfuß nach dem alten Schrot 
und Korn beliebet werden follte, wäre indifferent, ob Dritteld oder 

ganze und Halbe Thaler gepräget würden. Man könnte auch allen- 

fall3 die Drittel zu münzen gar unterlaffen und an deren Stelle 
ganze, Halbe, viertel und achtheil Thaler jchlagen, nur würde bie 
Ausmünzung der Thaler, bevor man dazu refolvirte, in regard der 
Dberrheinifch- und fränfjchen Kreifen, in specie auch wegen der 
Stadt Hamburg, allwo in banco jchledhtere ala gute Reichsthaler 
angenommen werden, noch viel Reflerion geben, und bei der Stadt 

Hamburg vorläufig anzufragen jein, ob fie folche neue Thaler nad) 
dem innerlihen Fuß und Werth höher als Kaiſerl. Hol. und Hamb. 
Bancothaler annehmen wolle. Immittelſt kann die fernere Aus— 
münzung der Drittel3!) der Intention des Neichsthalers nicht woll 
hindern, weil bei Aufhörung folder Ausmünzung diefelbe eben nicht 
wieder einzujchmelzen, fondern nur auf einen halben Thaler zu 
evalviren jein würden. Hiernebſt geben Wir Ew. Churfürftl. Durchl. 

gleichfalls Beifall und halten vor ſehr gut, warn die geprägte ganze, 
halbe, vier, acht und jechzehntheil Thaler in gleichem pretio nad 
dem Leipziger Fuß als vor 2 FL, 1 Fl., Fl., Y, SL, Ye Fl. zu 
begeben wären und gelten möchten, alsdann, wann man erjt dahin 
gelanget fein wird, der Abſatz der ?/,, '/, und per gradus gar 
füglich, als anigo in Frankreich gejchiehet, gemachet, und eine fejte 
Berbündlichkeit aufgerichtet werden fan, daß man nähmlich nicht 
wenig grobe und viele Eleine Sorten, jondern alle Münzen nad) 

Proportion ausfchlagen wolle. 
Bitte auch zur Konferenz nad) Braunſchweig Geſandte zu fchiden. 

1, 2. h. natürlich „Zweidrittel“. 
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27. Jnftruftion für den Mlünzrat Halter zur Verhandlung mit 

Kurfachfen. 

Berlin, 7. April 1714. 

Abſchr. A. D., Lo. 9815, dad Münzweſen, injonderheit die häufige Einführung 
der brandenb. 6-Pf.-Stüde betr. 1710-16. 

Nahdem Se. Königl. Majft. in Preußen u. |. w. zu Be- 
förderung Dero zur Nektififation des verfallenen Münzweſens führen- 
den Intention vor dienfam und nöthig erachten, ehe und bevor man 
zu der in Braunſchweig zu haltenden Münz-Conferenz jchreiten und 
fich dafelbft mit andern Puiſſancen einlaffen wird, dur Jemand 

der Ihrigen mit denenjenigen Bedienten, jo vun Sr. Königl. Majit. 
in Bolen in Münzweſen emploiiret werden, über jolches Werk ver- 
traulich Eonferiren zu laffen und ſich mit denjelben über gewiffe 
puncta zu verjtehen und feitzujegen. 

Als Haben allerhöchſtgedachte Se. Königl. Majft. in Preußen 
Dero Münzrath und Obermünzinjpeftor Heinrich Fredrich Haltern 
dazu in Gnaden benennen und denfelben fraft diefes dahin inftruiren 
wollen, daß er mit vorgedadjten Königl. polnischen Bedienten fofort 

forrespondiren, jobald möglich mit denenjelben über nachfolgende 
Präliminarpunfte in mündliche Konferenz treten: und genau über- 
legen jolle, und zwar 

1. Erftlich, wie nämlich zwiichen des Königs in Polen Majft., 
des Ehurfürften von Hannover Durdl., dem Fürften von Braun» 
Ihweig und Biſchofen von Münfter ein einhelliger Schluß gemachet 
werden fünnte, in Ober- und Niederfächfiichen, auch Weftfäliichen 

Kreifen künftig feine andere als Kreismünzen mehr zu leiden und 
daher alle diejenige Münzftädte oder Münzftellen, welche bishero 
zum Berderben des gemeinen Wejens gar feine grobe Sorten, ſon— 
dern nur lauter geringhaltige Schiedesmünzen, womit alle Lande 
bereits überfchwemmet und die commercia gefränfet worden, aus« 
gepräget, durch Güte oder Gewalt aufzuheben. 

2. It höchſt nöthig, daß diejenige Stände, welche in denen 
drei Kreijen feine Drittel, jondern lauter Hein Geld prägen lafjen, 

angehalten werden, ihr gemünztes Fleines Geld wieder zurüdzunehmen 
und einzumwechjeln, oder den Schaden, welchen andere Länder an 

der Schiedesmünge (wenn man fie verrufen müßte) leiden würden, 
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wieder zu erjegen. Dafern das erftere gejchiehet, iſt es Deswegen 
beſſer, weil der Abjaß der Gelder die Leute ſonſt in Armuth verjeget. 

3. Müffen alle Fürften, Grafen und Neichsjtädte, jo das 
Münzregale haben, obligiret werden, wann fie fünftig Gelder münzten, 
folde auf den Kreismünzen und nad guten Schrot und Korn aus— 
prägen zu lafjen. 

4. Damit fi auch diejenige Stände, welche jelbft Feine Kreis— 
münzſtätte haben, nicht zu bejchtweren hätten, als ob man fie allein 
zu YAusmünzung guter und grober Sorten zwingen wollte, fo ijt 
nöthig, daß zwijchen dem polnischen, Hannoverifchen, braunjchweigischen 

und Münfteriichen Hofe ein jchriftlicher Vergleich gemachet werde, 
in den nächſten zehn Jahren fein Heiner Geld ald 2 Gr. Stüde, 

weil an jenen bereits ein Überfluß vorhanden, ausmünzen zu laſſen. 

5. Wäre feftzuftellen, daß alle auf den Kreismünzen fünftig 

einlaufende 12 löthige und feinere Silber dem commercio und 
publico zum Bejten in */;tel Stüd, nicht aber, wie an einiger 
Örtern bishero geſchehen, in 2 Gr. Stück und Sciedesmünze, als 
wozu nur die geringhaltigern Silber emploiiret werden müfjen, aus- 
gemünzet werden. 

6. Dann will auch die Nothwendigkeit, daß Hinfünftig ganz 
und gar fein Geld auf ZTafchwerfern, indem das Geld dadurd 
nur unanjehnli wird und kaum von dem faljchen Gelde zu er- 
fennen, vielmehr den faljchen Münzern Anlaß giebt, einen Nach» 

ſchlag zu machen, gepräget, jondern daß feine andere Münz— 
instrumenta als Hammer und Stoßwerf gebraucdhet, und alle Gelder 
darauf verfertiget werden. 

7. Müßte man zu Feitjegung des guten Vorhabens im Miünz- 
wejen wie auch der Negotien und ungezwungenen Handlung es 
dahin bringen, daß die zwiſchen den angeführten Puiffancen bisher 
ergangene Batente jowohl wegen Ausfuhr des Silbers als Ver- 
rufung eines und des andern geprägter Gelder gegeneinander auf» 
gehoben würden. 

8. Die franzöfifhen Thaler müſſen wegen ihres jchlechten 
valoris nicht mehr in ihrem hohen Kurs bleiben, fondern auf ihren 
rechten Werth gegen die Drittel gejeßet und bei Strafe nicht höher 
ale 1 Rthlr. 6 Gr. angenommen und begeben werden. 
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9. Wären alle geringhaltige Schiedesmüngen, fie jeien in» oder 
außerhalb denen drei Kreiſen geichlagen, wann jelbige nicht von Sr. 
Königl. Majit. in Preußen, Sr. Königl. Majft. von Polen, denen 
Kur» und fürftlihen braunfchweigifchen Häufern und des Bifchofs 
von Münfter 2b. ausgepräget worden, gänzlich und bei fchwerfter 
Beahndung zu verrufen, damit die Länder davon gefaubert würden. 

10. Zeglih würde der Hauptjache zuträglich fein, wann man 
über alle 3 Kreiſe drei in Münzſachen erfahrne Berfonen als Ober- 
wardeing, jo in gemeinen Pflichten der 3 Kreife ftehen müßten, 
denominirte, an welche, was in den Kreiſen im Münzweſen paſſirte, 
gemeldet werden müßte, um ſolches höheren Orts befannt zu machen. 

Wie weit nun über diejes alles reflectiret werden wird, darüber 
wollen Se. Königl. Majjt. Dero Münzrath und Obermünzinſpektor 
Haltern allerunterthänigit abzuftattenden Berichts in Gnaden ge— 
wärtigen, um danach Dero mesures zu nehmen und ihn ferner, 
wann es nötig, zu dieſem heiljamen Werk inftruiren zu können. 

28. Kontraft mit dem Königsberger Münzmeiſter Kaspar Beelbaar. 

Berlin, 15. Mai 1714, 

Abſchr. U. K. 99c. 

Nahdem Uns aus der von Unferer Preußifchen Regierung 
den 12. Martii anni currentis abgeftatteten allerunterthänigften 
Relation wie auch aus des Commercienrath Neglins eingelaufenen 
ohnmaßgebl. Münzbedenken allerunterthänigft fürgeftellet worden, 
daß, wann Wir das Preußiſche Münzweſen auf Rechnung führen 

zu laſſen allergnädigft rejolviren follten, diefes nicht allein viele 

Schwierigkeiten und Hindernüffe caufiren, fondern folches auch 

weder bie Kammer wegen ihrer anderweits überhäuften Arbeit noch 
ſonſten Jemand über ſich zu nehmen fich unterftehen dürfte, Hin» 
gegen ſich Unferes bisherigen Müngzmeifter Kaaspar Geelharrn den 
23. Nov. a. p. allerunterthänigſte WVorftellung und Erklärung Uns 
vortheilhafter zu fein erachten, Wir auch folches von felbften ung 
zuträglicher finden, — jo haben Wir, zumalen durch dieſe gejchehene 

Vorjtellung viele Weitläuftigfeiten gehoben worden, oberwähnte des 
Münzmeilters Kaspar Geelhaars allerunterthänigfte Erklärung und 
auf fi genommenen hazard hiedurch in Gnaden approbiren und 

Acta Borussica, Munzweſen I. 22 
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den von Unferer Pr. Negierung mit ihm geſchloſſenen Kontract 
hiedurch folgender Geſtalt allergnädigjt confirmiren wollen. 

1. Geelhaar joll jo viel Achtzehner und Sechſer wie möglich jchlagen 

ohne Berechnung der Unkoſten. Münzfuß der Achtzehner: 37'/,, Stüd 

aus der 10 Lot 4!/, Grän, der Sechſer: 67%/, Stüd aus der 6 Lot 

feinen Mark, jo daf die feine Mark zu 34 Fl. 20 Gr. polniſch und 35 Fl. 
221/, Gr. polniſch ausgebracht wird. 

2. Bon jeder feinen jo ausgemünzten Mark jollen, der Silberpreis 

und Wechjelfurs mag hoch oder niedrig fein, 8 Gr. polnisch als Schlag— 

ihaß gegeben werden. — Außerdem darf Geelhaar in 3 Jahren je 100 

feine Mark in Schillinge vermünzen 

und jollen derjelben auf eine Cölnische Bruttomarf 327 Stüd gehen 

und jelbige 1 Loth 3 Grän fein halten, auch die Mark fein darinnen 
auf Neunundvierzig Floren 24°/, Gr. ausgebradjt werden, desfalls 
aber joll er zwar richtige Annotation und Rechnung führen, jelbe 

auch Hiernächit zum Beweis, daß er über 100 M. fein nicht aus— 
gemüngzet hat, jujtificiren, dafür aber feinen Schlagſchatz zur Kön. 

Kammer liefern, dagegen aber auch außer des Guardeins Bejoldung 
(welche er demjelben aus dem Schlagihag der 18 Groſchen und 
6 Grojchen zu reichen hat) weder vor fid) jelbft noch vor die übrige 

Arbeiter deshalb ſowohl als wegen der Wartgelder und Wrbeits- 
lohn a tempore contractus nichts in Ausgabe bringen oder ver- 
rechnen. 

3. Er darf jährlich 400 Mark fein in Dütichen vermünzen, es müſſen 
aber viermal jo viel Adhtzehner und Sechfer geprägt werden. Miünzfuß: 
139 Stüd aus der 6 Lot feinen Mark, die feine Mark ausgebradht zu 
37 8. 2 Gr. polniſch; Schlagichag: 10 Gr. polnisch. 

4, Die Goldmünzung bleibt dem Münzmeifter auch ferner frei ohne 
Ublieferung eines Schlagſchatzes. Münzfuß: 331/, Doppeldufaten, 67 ein- 
fache, 134 halbe Dufaten aus der 23 Karat 6 Grän feinen Markt. Alle 

Münzen find ſchön nad den ihm überfandten Abrijfen auszjuprägen, 

5. Die Orter, Sechſer und Düttchen find auf 1 Grän vorzubefchiden, 
die Schillinge haben Feine Vorbeſchickung, fondern find zu 1 Lot 3 Gräu 
genau zu bejchiden. 

6. Nach Fertigitellung eines Werks ift durch den Wardein ein Mit- 
glied der deutſchen Kammer zur Aufziehung berbeizubolen; darüber bat 

der Münzmeiſter ein Atteft feiner Rechnung beizulegen. 

7. Die Stodproben eraminiert der Wardein genau, verjiegelt und 

bemerkt Werf und Datum mit dem Münzmeifter, worauf fie in die Fahr: 
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büchje fommen, zu deren 3 Schlöffern die Umtsfammer, der Miünzmeifter 
und der Wardein je einen Schlüffel hat. 

8. Bei Mankement der Stodproben muß diefes an Schrot und 

Korn im folgenden Werke nad) Münzgebrauch eingebracht werden. 
9. Da der Wardein die Werke beſchickt, die Tiegelproben macht, 

nichts ohne fein Vorwiſſen gegoſſen und ohne feine Prüfung der Stod- 

proben nichts ausgegeben wird, jo muß er für allen Schaden Erfag leiften. 
10. Da der Münzmeifter laut Rechnung an Wartegeldern und Be: 

joldungsreften 4084 Fl. 15 Gr. 11 Pf. zu fordern bat, foll zuerjt aus 

dem Schlagſchatz der Wardein feine laufende Befoldung erhalten, dann 
find die Wartegelder, dann die Bejoldungsrefte für Münzmeifter und 
Wardein einzubehalten, worauf der Schlagihat der Hammer zufließt. 

11. Die Münzftätte mit Wohnräumen und Inſtrumenten wird 

dem Müngzmeijter wie bisher gelaffen; er muß fie in gutem Zuſtande 

wieder abliefern. 

12. Bei großen Umbauten und Anſchaffung von Maſchinen muß 
der Müngmeifter die Bezahlung der Koften beantragen. Reparaturen bes 

zahlt er jelbft. Für Bau der Schneidejtube und Kohlenkammer ſchießt 

Geelhaar 100 Ailr. vor. 
13. Brennholz erhält er zum Vorzugspreis aus dem Holsgarten. 
14. Münzmaterialien bezieht er zoll: und afzifefrei; Unterjchleife 

find bei harter Beahndung zu vermeiden. 
15. Gebrauch des Mühlwafiers behält er wie bisher. 

16, Bei Siftierung der Ausmünzung wird Geelhaar eine genügende 
Friſt gelaffen, um fein Silber und Material zu Gelde zu machen. 

17. Bei feinen bisherigen Privilegien, Immunitäten, Prärogativen 

wird er ferner geſchützt. 

29. Erlaß an die Magdeburgifche Regierung über den Kurs 

fremder Mlünzen. 

Berlin, 5. Dezember 1715. 
Ausfert., gez. M. L. v. Pringen. v. Blaspil. B. v. Kameke. 2. DO. v. Plotho. 

A. M. XIX, 3, Vol. V. 

Wir haben aus eurem allerunterthänigften Bericht von 1. hujus 

und dem beigefügt geweienen Memorial der dortigen Üülter- und 
Kaufleute mit mehrem eriehen, was Diejelbe wegen der auf das 
legtre Müngedict unterm 1. April ertheilten Declaration fürſtellen 

wollen. Nun ſind Wir verwundert, daß die Kaufmannſchaft daſelbſt, 

als auf derer Inſtanz wie euch aus ihren an Uns durch eure 

22* 
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Relation eingefandten Memorialien bekannt, die bemeldte Deklaration 

als eine zu Unterhaltung der Handlung nöthige Sache, jedoch mit 
fiherer Präfaution gejchehen ift, ſolche nunmehro depreciren und fie 

aufzuheben, das vorige Verbot der fremden kleinen Geldjorten aber 
zu renoviren und zu fchärfen verlange. Weil aber diejer Leute 
Memorial wider Unfre Verordnung nomine collectivo unterzeichnet 
ift, fo Habt ihr dem Magiftrat aufzugeben, daß er jowohl die Elter- 
leute als die fonfiderablefte Kaufleute jofort darüber mündlich ver- 
nehme, ihnen ihr Memorial unterjchreiben laffen und mit feinem 

pflihtmäßigen Bedenken euch überreiche. 
Da aber igtgedachte Kaufleute am 27. Nov. bei Unſerm 

General Finanz directorio abermal® nomine collectivo ein aller- 
unterthänigft Memorial, wovon copia hierbei gehet, einreichen lafjen, 
in welchem fie wegen jcharfen Verbots der im Dez. 1714 bereits 
verrufenen fremden Sciedesmünge ihre vorige Bitte wiederholen 
und dabei anführen, daß in dem Braunfchweig-Wolffenbüttelifchen 
unter dem 14. Dft. a. c. dur ein jcharfes Patent publiciret 
worden [jo], auch dahero zu befürchten ftehe, daß wegen Unjer 
auf ihr voriges Anſuchen am 1. April a. c. ertheilten Deklaration 
jolhes ſchlechte Geld in Unfere Lande Häufig eindringen 
möchte; als haben Wir in Gnaden refolviret, daß in dortigen 
Unjerm Herzogthumb ohne Beitverluft durch ein öffentliches Patent 
Unfere Declaration vom 1. April wieder aufgehoben und Hingegen 
das vorige Edict vom 15. Dez. 1714 renoviret und geichärfet 
werde, im Fall ihr und Unfere übrige dortige collegia dawider 
nichts Hauptfächliches einzuwenden haben, und befehlen euch dahero 
in Gnaden, ohne den geringjten Beitverluft, euch mit einigen 
deputatis aus Unferer dortigen Kammer und Commifjariat zuſammen 

zu thun und nebjt Unjerm Hof» und Münzrath Haltern, welchen 
ihr in vorfallenden Münzſachen Hinfünftig beizuziehen abet, zu 
überlegen, ob diefer neue Verbot dem commereio etiwa präjubdiciren 
fönne, oder ob vielmehr defjen Publikation dem Lande nützlich fei, 
auf welchen legtern Fall ihr dann fofort ein neues Patent mit 
ihnen zu fonzertiren, jolches im Drud zu befördern und in Unferm 

höchſten Namen zu publiciren, auch wie folches ins Werk geftellet, 
Uns nebſt Einjendung des bei der Conferenz gehaltenen protocolli 
gehorſamſt zu berichten Habet. 
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50. Salarienetat für die Münzen zu Berlin und Magdeburg. 

Berlin, 25. Januar 1716. 

Abichrift, gez. FWilhelm. €. B. v. Creutz. Tit. XX, 20. 

Berlin. 
Hofrath Flottwell . . . 2 202020. 500 Rthlr. 
Münzmeifter Saurbiy . . . 2 4300 
Demfelben an Intereßgelder vor das in 

Schrot Haltende Kapital . . .» . . 200 
6661 

Medailleur Lüders. 2 2. ..150 
Dem Eifenfhneider . . -» 2 4100 
Dem alten Saurbry . » 2 60 

1481 

Magdeburg. 
Hofrath Halter als Münzmeifter . . . 400 
Demfelben an Intereßgelder vor das in 

Schrot haltende Kapital . . .» . . 200 
Wardein Neubaur an Befoldung . . . 200 
Demjelben an Hausmietfe . . . . . 40 
Dem Eifenfchneider . . » » 220... 156 

996 

Berlin 1481 

Sına Smrm 2477 

Davon 1740 Rthlr. aus der Gen. Finanzlaffe, das Übrige 
aus dem Schlagſchatz „nah PBroportion ihrer Beſoldung infoweit 
ſolcher zureichend iſt“. 

31. Beratung des Generalfinanzdirektoriums über die Stempel der 
Zweidrittelſtücke. 

Berlin, 7. Auguſt 1717. 

Gen.-Dep. Tit. I, 37. 

3. Fragte H. Hofrat Flottwell an, ob, weil noch feine neue 
Stempel zu ?/, verfertigt werden fünnen, zumal Se. Königl. Mayt. 
erst angefragt werden müßten, ob das Mecklenb. Wappen in dem 
Stempel bleiben jollte, indeß die Stempel vom vorigen Jahr ver: 
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jeffen wären, von anno 1715 aber ein Stempel vorhanden, der noch 
gut ift, ob alfo der Münzmeifter denjelben münzen dürfte. Resolutio: 
daß hiebei fich fein ander Bedenken fünde, wo es nicht etwa dieſes 

fein möchte, daß die Ausmünzung mit der Rechnung nicht jtimmen 

möchte, weil es das Anfehen haben fönnte, ein mehres in dem Jahr 
1715 an °/, gemünzt wären, welches doch in diejes 1717te Jahr 
gehörete. Weil aber Se. Königl. Mayt. von */, jtüden fein Schlag— 
ichag berechnet wird, indeß aber fein ander Stempel vorhanden, ift 
das Gen. Finanz-Directorium der Meinung, es jei de concedendis, 
mit dem Stempel de ao. 1715 zu münzen, und foll zu Vermeidung 
aller Irrung dieſer Umftand in der Rechnung notirt werden, und 
wird der Münzmeifter die eigentliche Quantität, welche ausgemünzt 
worden, angeben. 

52. Bericht des General: finanz:Direftoriums über das Wappen auf 
den Taler: und Hweidrittelftücken mit Entfcheid des Königs. 

Berlin, 27. Auguſt 1717. 

Ausfert., gez. €. B. v. Creutz. Krautt. A. 2. Walter. Mardefeld. Herold. 

Kuhtzen. — Tit. XXXIX, 7. 

Der Medailleur Marl hat bei Uns vorgeftellet, daß E. Königl. 
Majft. ihm allergnädigit befohlen hätten, bei Verfertigung der 
Thaler» und Dritteljtempel das Medlenburgiche Wappen als den 
Ochſenkopf auszulaſſen und dahero angefraget, was vor ein ander 
Wappen in deifen Platz, nachdem alles bis jo weit fertig, einge- 
jeget werden jollte? 

Wir haben hierauf diefe Sache, und ob erwähntes Wappen 
ohne Bedenken und ohne daß dadurd Ew. Kön. Majt. Interefje 
einiges Präjudiz zumachfe, ausgelaffen werden fünnte, mit dem 
Würkl. Geheimen Staatsrath von Jlgen überleget und gefunden, daß 

1) Weil 1) Ew. Königl. Majt. in Gott ruhende Vorfahren 
von allen Zeiten her es jo gehalten, daß, warn fie in einem 
Wappen, Schild und auf Münzen eines von Ihren Herzogthümern 
gejeget, Sie alle Ihre übrige Herzogthümer mit beigefüget, welches 
auch andere Souveräne Häufer in und außer Reichs alfo Halten, 

ſolches auch nicht nur mit denen Herzogthümern gejchiehet, die man 
würfl. befiget, jondern auc, auf die man ein Necht zur fünftigen, 

obgleich noch weit ausjehenden Succeffion hat. 
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2) Kein einziges Brandenburgiches Wappen von Alberti Achillis 
Zeiten her vorhanden, worin jolches wegen Pommern, obgleich 
Pommern damalen noch jeine eigene Herzoge Hatte, nicht wäre 

objerviret worden und deshalb dem publico eine surprise erweden 
würde, wann io eine Anderung darunter gemachet werden Sollte. 

3) Ein und andre Nadbaren ſchon guuglam bliden laſſen, 
daß fie fünftig, wann es mit den Medlenburgfchen Landen zum 

Tall fommen wird, dem Haufe Brandenburg allerhand Ehicanen zu 
machen nicht ermangeln werden, und wozu billig ihnen fein Prätert 
jelbjt zu ſuppeditiren. 

Dahero Ew. Könige. Majt. zu Auslaffung mehrgedadhten 
Medlenburgiihen Wappens allerunterthänigft nicht anzurathen fei. 

Jedoch ftehet ed in Ew. Königl. Majt. hohen Mächten, auch hierüber 
nach Dero allergnädigften Gefallen zu disponiren, nur haben Wir 
Unferer Pflicht zu jein erachtet, dieſes zu Unferer künftigen Decharge 

allerunterthänigft vorzuftellen und erwarten aljo Ew. Königl. Maijt. 
allerhöchften Befehl, ob das Medlendurgihe Wappen bei joldhen 
Umftänden dennoch ausgelafjen werden oder bleiben joll? 

Hierunter ſchrieb der König: 

ift windt mit den oxen Kopf ich will im wapen nichs da rin 

haben allg was id) bejige weill ich Pretension da raus Habe und 
wo ich Suecession noch haben joll ich ich alles im wapen jehen 
würde es ein wapen werden fo gros wie ein teller follen jo ftehen 

wie mein Fein Kachet FW. 

35. Schreiben an den König von Polen über die Scheidemünze. 

Berlin, 24. Mai 1718. 

Abfchrift, gez. FWilhelm. E. B. v. Kamele. A. M. XIX, 3, VI 

Wir Haben aus einem von E. M. ministerio an Unjre 

Magdeburgiiche Regierung unterm 6. April jüngjthin abgelafienen 

Schreiben jehr gerne erfehen, wasgeitalt E. M. in Dero Kurfürften- 
thum und Landen die geringhaltige frömde Schiedesmünze gleichfalls 
haben verrufen laffen und mit ſolchem Verbot nach aller rigueur 

zu fontinuiren willens find, dabei aber zu Dero Gefallen gereichen 

würde, wann Wir, nachdem E. M. einige Sechspfenniger nad) dem 
Leipziger Zueß oder a 13 Rthlr. pro Mark fein auszumünzen, und 



344 Nr. 33, 34. — 24. Mai — 1. Auguft 1718. 

noch ferner damit fortzufahren befohlen, ſolchem folgen und dergl. 
Scheides Münz in Unjern Landen ausprägen laſſen möchten. 

Nun können Wir E. M. wohl verfichern, daß Wir dazu gar 
geneigt jein würden, im Fall nur Unjere Lande auch mit Berg- 
werfen, um daraus einige Silber zu ſolchem Behuf zu gewinnen, 
gejegnet wären. Da aber folches nicht ift, Hingegen die fremde 

Silber anigo erceifiv theuer fein, Unfere Lande auch mit einem 
ziemlichen Vorrath kleiner, wiewohl nicht nach dem Leipziger Fuß 
ausgeprägten, Scheidesmünze durch Unſers in Gott ruhenden Herrn 
Batern Majeftät verjehen worden, fo werden Wir wohl jogleich 
vor der Hand, bis die fremde Silber etwas wohlfeiler zu haben, 
zu feiner Ausmünzung a 13 Rthlr. jchreiten können. Wir meinen 
aber dem publico gnugfam zu providiren, wann Wir anftatt des 
YAusmünzens & 13 Rthlr. pro ME. f. mit fernerer Ausmünzung 

der niedrig haltenden Heinen Münze anftehen und in Ermangelung 
der Silber in billigen Preiſe lieber gar nicht münzen lafjen. Wie 
dann nunmehro in allen Unjern Münzen feither anno 1711 fein 
Thaler an kleinen Sorten außer 2 Gr. Stüden ausgemünzet, fondern 

in folhem Jahre alle Stempel von 6, 4, 3, 2 und 1 Pfennigen zer- 
brochen und alſo die Ausmünzung dergl. kleinen Sorten volltommen 
aufgehoben worden; auch Haben Wir bei AUntretung Unſerer Re- 
gierung unverbrüchlich refolviret, dergleihen Schiedesmünge nimmer, 
e3 wäre Dann, daß der Silberpreis jo weit herunterfiele, daß bie 
Ausmünzung & 12 a 13 Rthlr. geichehen fönnte, prägen zu laffen. 

Weiln num nah Berrufung der Münſterſchen, Baderbornjchen, 
Osnabrüggiſchen, Lippiichen und andern dergleichen fchlechten Sorten 
in E. M. Churfürftenthum, wie Wir aus obgedachten Schreiben er- 
jehen haben, ein Mangel an Schiedesmünze fich ereignet, fo ftellen 

Wir E. M. anheim, ob diefelbe nicht, da Ihro die Ausmünzung 
& 13 Rthlr. doch jchwer und koſtbar fallen dürfte, vor gut und zu 
Beibehaltung des mutuellen commereii und Handels zwifchen beider- 
jeit8 Unterthanen nöthig, auch vor Dero Intereſſen unſchädlich 
finden möchten, die in Unfern Landen vormals gefchlagene 6 Pf. 

Stüden dafelbft per patenta gelten zu laffen, welches E. M. ohne 
Gefahr Dero Unterthanen zu thun vermögen, indem Unfere Provinzien 
eine jo große etendue machen, daß Unfere in E. M. Kurfürften- 
thum eingelaufene und noch bis dahin eingelaufende [jo] Schiedes- 
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münze gar leicht wieder anher oder nad Magdeburg und Halber- 
ftadt gejandt oder begeben werden könne, zumalen Wir in der 
guten Hoffnung, E. M. werden darunter fügen, anito rejolviret 
haben, daß E. M. 6 Pr. Stüde und anch noch Fleinere Schiedes- 
münze unweigerlich in Unfern Landen genommen werden jollen, 
ſolches auch in voriger Woche per patenta publica in Unferm 
Herzogthum Magdeburg, FürftentHum Halberftadt, auch Graffchaft 
Mansfeld Unferer Hoheit, und in Wernigerode publiciren Laffen. 

54. Erlaß an den Hofrat Halter über Prägung nad} dem 

Kreuztalerfuß für Geldern. 

Berlin, I. Auguſt 1718. 

Abſchrift, gez. Kamelke. R. M. B. Nr. 113. 

Nahdem Se. Königl. Mayt. in Pereußen Unſer allergditer 
Herr einige taufend Thaler Geldriihe Münze als: 

1000 Rthlr. an ganzen Thalern, 
500 Rthlr. an halben Thalern, 
500 Rthlr. an einviertel Thalern, 
1500 Rthlr. an einachtel Thalern und 
500 Rthlr. an einjechzehntel Thalern 

nach dem SKreuzthalerfuß prägen zu laſſen allergnädigft rejolviret, 
dergeftalt daß in den ganzen, halben und viertel Thalern die Mark 
fein zu neun und drei fünftel Thlr. ausgemünzet werde und 13 Loth 
16 Grän an ber eine halten, in den übrigen 2 Sorten als !/; 
und 1, Thalern aber die Mark fein gleichfalls zu 9°/, Rthlr. 
ausgebracht werde, Hingegen nur 9 Loth in der Feine halten, 

Als befehlen Sie Dero Hofrath Haltern hiemit in Gnaden, 
fih darnady gehorjamft zu achten und die Ausmünzung auf vorer- 
wähnten Fuß zu beforgen. Übrigens ftehet demfelben frei, über 
obgedachtes Quantum ein Mehreres an dergleichen Geldrifchen Sorten, 

wann jelbige von Einem oder Andern verlanget werden, verfertigen 

zu laffen und folche gegen Erftattung des Werths und Unkoſten 
auszugeben. 
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55. Eigenbändige Verfügung des Königs an das Generalfinanz: 

direftorium, das Edelmetallfihhmelzen auf die Münze zu befchränfen. 

18. Auguſt 1718. 

Urſchrift. Tit. XX, 20. 

Finantz Direetoriumb follen die an ftaldt machen das in Zeit 
von 14 Dage in Berlin nichts mehr goldt filber gejchmoltzen foll 
werden als in meine Muntze goldt ſchmide Juden Manifatturen 

alles jchelmtzen [jo] joll in der Müntze gejchen ift mein wille und 

mus das Siber [jo] goldt ein Probe auf geichlagen werden das 
feine unter jchleiffe gejchen das wo fein Muntz Zeichen da rauf it 
das das geftohlen guht ijt jollen eitto veranftalten ſonder Reson- 

niren fan es eher als 14 Dage im ftande fein defto lieber aber 
lenger nit eine Minutte Kitze (Kühe) joll 200 Rthlr. zahlen da 
vor fie offen Preparatorien in der Muntz machen das die leutte 
Manifacturen nit auf gehalten werden und die leutte bejchwerdt 
werden ift mein ernfter wille 

5 Wilhelm 
August 

den 18 — 1718. 

Adreſſe: Gen Finantz Direc citto eitto nit ein augenblitz 

zu verjeumen. 

56. Eigenhändige Verfügung des Königs an das Generalfinanz: 

direftorium, Edelmetall nur in der Münze zu fchmelzen. 

O. D., wahrfcheinlih 25. oder 24. Uuguft 1718. 

Urſchrift. Tit. XX, 20. 

Finantz Diree torium fonder excuse jonder Resonniren 
jonder remonstracion jonder gemahn fonder nichts ſoll alles auf die 
Müntz gejchmoltzen werden ſoll Muntz waradin das arckanum 

lernen 5 Wilhelm 

San Pitie San misericorde foll in die Müntz alles ge- 
Ihmoltzen werden wo ich erfahre das es nits geichiehet will ich 

das gantze Gen. Finan Direc responsable machen einer vorllalle 
[io] vor einen Responsable fein F Wilhelm. 
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57. Bericht des Beneralfinanzdireftoriums über das alleinige 

Schmelzen in der Mlünze mit Randverfügungen des Königs. 

Berlin, 12. September 1718. 

Ausfertigung, gez. €. B. v. Kameke. F. v. Görne. Walter. Kuhtzen. 

Tit. XX, 20. 

Als Ew. Königliche Majeſtät die allergnädigſte ordre an uns 
ergehen laſſen, daß die Gold- und Silberkabrique, die ſämtliche 

Goldſchmiede, imgleichen die Juden, ſonder raiſonnieren ihr Gold 
und Silber nirgend anders als in hieſiger Münze ſchmelzen ſollten, 

haben wir derſelben mit allerunterthänigſtem Gehorfam nachgelebet 
und ohne die geringite Gegenvorftellung, jo jehr auch ſolche nötig 
geweien, die behörige Verfügung gemacht, auch, wie Ewr. König— 

liche Majeftät allergnädigjt beimohnet, die benötigte Verordnungen 
erpedieren lafjen. Nachdem aber Ew. Königliche Majeftät auf des 
Geheimen Rat Schindlerd allerunterthänigfte Anfrage, ob er nun- 

mehro nicht das in der Münze gejchmolzene und geftempelte Silber 

in der Manufaktur verarbeiten und zubereiten laſſen follte, aller- 

gnädigft hoheneigenhändig refolvieret und ung anbefohlen, hierüber 
unjere allerunterthänigfte Meinung zu eröffnen, haben wir, umb 

mit jo viel größerer Gewißheit und Fundament referieren zu können, 
gedachten Geheimen Rat Schindler jowohl als auch die Goldfchmiede 
und die Schmelzjuden vor uns kommen laffen und fie befraget, was 

fie wider das Schmelzen in der Münze einzuwenden hätten. Da 
dann erſtlich von Seiten der Goldjchmiede und Silberfabrique 

folgende Beichwerden geführet worden. 
1. Wäre der Abgang des Silbers beim Schmelzen in der 

Münze fehr groß, welches der Münze feinesweges zu gut fäme, 
die fabrique indeffen davon Schaden hätte, 

2. Müßte die Silberprobe in der Münze, wann es probieret 
wird, gelafjen oder folche bezahlet werden, jo abermals ein Ver— 

luft wäre. | 

3. Könnte der Ziegel aus- und das Silber in die Miche 
laufen, wie es bishero zum öftern in der fabrique geichehen, welches 
nachmals mit den größten SKoften müßte hervorgejuchet werden, 

wobei dann ein vieles verloren ginge, dagegen, wann in Der 
fabrique gefchmolzen würde, fie fich folches bei dergleihen Zufall 
ungleich bejjer zu Nug machen könnten. 
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4. Müßte die fabrique auf ihre Koften zwei eigene Leute in 
der Münze beim Schmelzen halten, welche 

5. Unfoften insgefamt die Ware notwendig verteuerten und 
folglich den Debit zu der fabrique großen Schaden und Nachteil 
verminderten. 

6. Sollte das Silber in der Münze auch raffinieret oder ab— 
getrieben werden, fo wäre ein geſchickter Mann, 

folln herdt der durch die Länge der Zeit und eigene Er- 
machen und ein fahrung die Kunft, es zu tractieren wifje, nötig, 
geſchickte Man fonften der Schaden, wann der Heerd nicht 
an nehmen wohl zubereitet und vieles Silber fih in den 

Teft ziehet, ingleichen, wenn der Heerd ftehen 
bleibt oder gar durchgehet, gar zu groß und zu empfindlich fein 
würde. 

7. Müßten vor die fabrique allein 5 bis 6 Dfen in ber 

Münze aptiert jein und aljo, da die Gold— 
ſchmiede und Juden gleichfalls fchmelzen, ein 

ungleih größer Pla als die Münze ift, er- 
fordert werben. 

8. Wenn der Mann, der es tractieret, das Silber nicht wohl 
zu treiben weiß, jo entjtehe durch Sprigung des Silber? an bie 
Muffel!) abermal ein großer Schaden, zu gejchweigen, was folche 
Leute, wenn fie nicht ehrlich und treu fein, der Entlegenheit halber 
entwenden können. 

Derowegen denn mehr ermelte fabrique allerunterthänigft 
a bittet, dab Ew. Konigliche Majeſtaãt dieſelbe 
Tönuen fie keine bei dem ihr ſelbſt allergnäbdigjt erteilten privilegio, 

especen fchmelten in welchem ihr das Schmelzen und Zubereiten 
ER des Silbers allergnädigft verjchrieben ift, zu 

aber in Die 
fies — Ihügen in Hohen Gnaden geruhen wollten, 

widrigenfall® Ewr. Königliche Majeftät Hohes 
Intereſſe durch den Untergang der fabrique leiden und etliche 
Hundert Menjchen ohne Arbeit und Lebensmittel bleiben müßten. 
Nicht weniger dolieren die Goldfchmiede und zeigen an, wie fie 

folln aptieren 

laßen will ich be- 
zahlen 

ı) Muffel ift das Meine irdene Dach, das über die Schmelzgefäße RN 

wird, um das Hineinfallen von Kohlen und Aſche zu verhüten. . 
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1. wegen des Schmelzens in ber Münze ganze Tage ver- 
fäumen müßten, dahingegen, wann fie zu Haufe fchmelzen, ab» und 
zu gehen und das ihrige verrichten Fönnen. 

2. Berlieren fie gar zu viel am Abgang Die Kretze joll 

des Silbers, dagegenteild, wann fie zu Hauſe der Mani: zu guht 
Schmelzen, die Kräße ihnen zu gut fomme, die kommen und aller 
doch io der Münze nicht zumächit. ab gang wie fie e8 

3. Es wären in hiefigen Refidenzien faft in der Fabricke 
70 Goldſchmiede, worunter die meiften arm und halten 

nur fehr wenige ihr Brod hätten, einige jchmelzen faum 3, 4 bis 
6 Loth, wovon fie 8 bis 12 Gr. Macderlohn befämen; wann fie 
num den Abgang und die Probe abrechneten, bliebe ihnen an 
Arbeitslohn nichts übrig und arbeiteten alſo umbjonft, wodurd) fie, 

da es bishero ihnen jchon an Nahrung gemangelt, völlig ruiniret 
und untüchtiger gemacht werden dörften, diejenige 200 tal., jo bie 
Goldſchmiede jährlich zur königlichen Accife ab— 
führen müſſen, zu bezahlen, zumalen bereits 
igo folches Geld unter Bedrohung der Erecution 
beigetrieben werden muß. 

4. Würde das Gold zumeilen unge- ſchiagen 
ſchmeidig und müßte deshalb, ehe es zur Arbeit 3 
tüchtig, 2 bis 3 mal gejchmolzgen werden, durch deſſen Abgang ihnen 
ein gar zu großer Verluft zumiüchje. 

Weshalb fie Ew. Königliche Majeftät allerdemütigjt anflehen, 
ihnen, weil an allen Orten und Städten denen 

re das Schmelzen frei ſtehet, ſachen zu {5melßen 
folches gleichfalls in ihren Häufern zu ge . 
ftatien: in Ihre Haufer 

Die Juden Veit und Förſt haben ihre Klagten von gleicher 
Natur übergeben und müßten fie fonften des ; 

Silberhandels ſich entjchlagen und feine Silber lie lopen nicht⸗ 
her rein kommen 

mehr aus fremden Landen hereinkommen laſſen wohl aber eape 
fönnen, da fie doch nad des Münzmeifters cn — 
Atteſt das meiſte Silber zur Münze lieferten. * Mani fa ar 

Wir haben Hierauf den Hofrat Halter FT Mam lae 
nebjt Wardein Neubauer befraget, ob das, was die Goldichmiede 
angeführet, gegründet fei und ob er nicht ein expediens wiſſe, wie 

jollen in Müntz 

ihmelgen ſollen 
die wenige unfoften 
auf die arbeit 

zu gejtohlene 
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Ew. Koniglihe Majeftät hierunter habende allergnädigfte Intention 
ohne der Goldjchmiede und Silberfabrique totalen Auin erreichet 
werden fönne. Derjelbe antwortet, er babe feit feiner biefigen 

Anwefenheit genugſam bemerfet und jei in feinem Gewiſſen über- 
zeuget, daß dasjenige, was die Goldjichmiede gemeldet, in der 
Wahrheit beftehe, könne auch vor der Hand fein expediens erfinden, 
wie ohne ihren Untergang die fernere Schmelzung in der Münze 
von ihnen geichehen möge. 

Bei diefen und noch mehrern Umbftänden, die wir der Kürze 
halber mit Stilljcehweigen übergehen, werden Ew. Königliche Majeftät 
allergnädigjt erlauben, daß wir anbefohlenermaßen unfer pflicht- 

mäßiged Gutachten dahin abjtatten, welchergeitalt wir weder 
practicable, noch nötig, noch nüglic finden, daß in der Münze 
geichmolzen werde. 

Sollte Ew. Königliche Majeftät allerhöchſte Willensmeinung 
fein, deswegen in der Münze jchmelzen zu laffen, damit etwa ein 
oder anderer an Silber und Gold begangener Diebftahl dadurd) 

entdedet oder verhütet würde, fo jehen weder wir noch der Hofrat 
Halter dabei, wie jolches zu erreichen wäre, angejehen nicht zu ver— 
muten, daß geſtohlne Sachen in die hiefige Münze, fondern viel: 

mehr außer Landes heimlich weggebradht werden dörften, da wir 
doc) bei dem Mangel der Silberbergwerfen Urſach haben, die Silber 
zum Behuef der Münze und fonften jo viel möglich ins Land zu 
ziehen. Überdem müßten alle diejenige, die mit Schmelzen umb- 
gehen, als die Rot» und Binngießer, Schwertfeger und Uhrmacher zc. 
und viele andere mehr in der Münze ſchmelzen, welches aber ohn- 
müglich die Leute fürdern fünnte, fondern es müßten entweder dieſe 
oder das Münzweſen jelbft hierbei leiden und zum Untergang ges 
bracht werden. 

Bielmehr müſſen wir denen Goldjchmieden auf ihre Pflicht 
trauen, daß fie nad Inhalt ihres ſcharfen privilegii alle zu ihrer 
Wiſſenſchaft fommende Diebftähle, gleich folches auch von ihnen 
bisher gejchehen, ferner getreulich anzeigen werden. Dafern aber 

Ew. Königlihe Majeftät allergnädigfte Intention wäre, durch dieſes 
Schmelzen in der Münze von jeder Mark etwas zu profitieren, fo 
fünnen wir nad unferm Gewiljen umb fo viel weniger dazu ans 

raten, weil Ew. Königlihe Majeftät davon wenigen Nugen haben, 
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jo mit dem Berluft in feine comparaison zu fegen wäre, welchen 
die Conſumtions-Acciſe bei Ruinierung und Wegziehung vieler 
Menichen empfinden dürfte. 

Stände es in unfern Kräften, Emwr. Königlichen Majeftät 

dur unfere Adminiftration und treue Sorgfalt viel Millionen zu- 
zuwenden, würde gewiß Seiner wider feine Pflicht dabei handeln, 
jondern alles nad) Vermögen dazu zu contribuieren bemühet fein. 

Allein da diejer Fonds, nämlich das Schmelzen in der Münze nicht 
den geringften Vorteil, fondern ftatt defjen nichts als Klagen und 

Schaden nad fich ziehet, werden Ew. Königliche Majeftät nicht in 
Ungnade bemerken, daß wir nicht zu der vorgejchlagenen Schmelzung 
in der Münze, jondern vielmehr alleruntertHänigft anraten müſſen, 
die Sude in vorigem Stande zu laſſen, dabei aber doc der 
Manufaktur, Goldjchmieden und Juden aufs neue einzufchärfen fein 

würde, daß fie fein geftohlen Silber weder faufen, noch verarbeiten, 
fondern jofort bei dem Hof- und Criminalgerichte anzeigen follten. 

Jedoch dependieret alles von Ew. Königlichen Majeftät aller: 
gnädigſten Rejolution. 

Bemerkung des Königs auf dem Umſchlag: 

Bon Kreutz Kahts examiniren mir pflicht Messig Kurtz be- 
richten Ihre guht achten 

5 Wilhelm 

von Kreutz eitto. 

58. Bericht des Beneralfinanzdireftoriums über den Silberlieferungs- 

fontraft mit Lewin Deit, das Schmelzen der Juweliere und das 
Einfchmelzen von Münzſorten mit Randverfügungen des Königs. 

Berlin, 18. Mopember 1718. 

Ausfertigung. Tit. XX, 5. 

Emr. Königl. Majt. publiziertes allergnädigftes edietum, daß 
hinfünftig alles Gold und Silber, welches ſowohl von der hiefigen 

Manufaktur, als Goldjchmieden verarbeitet wird, auf der fönigl. 

Münze gejchmolzen und geftempelt, fonften aber Jedermann, er ſei 

wer er wolle, insbejondere denen Juden in ihren Brivathäufern 
alfes ſchmelzen bei Leib- und Lebensftrafe verboten fein ſoll, jolches 
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hat Gelegenheit gegeben, daß der Jude Levin Veit, der bishero 
ſowohl hier als in Magdeburg nicht nur die fönigl. Münze, ſondern 
auch die Hiefige Manufaktur und viele Goldjchmiede mit Silber 
meiftenteil® verjorget, fich angegeben und weiter disponieren laſſen, 
vorerft auf ein Jahr zur Probe die hiefige Münze zu entreprennieren 

und zur Ausmünzung der Hälfte 2/, und der andern Hälfte !/;, Stüde 
das Silber, jo viel immer möglich zu befommen, auf feinen hazard 

und ohne Ew. Königl. Majt. Vorſchuß zu liefern. Weilen es aber 
bedenklich fein Fönnen, einem Juden das hohe Münzregale anzu— 
vertrauen, jo will er doch mit der Ausmünzung an fich nichts zu 
thun Haben, ſondern Hat jelbjt begehret, daß die Miünzbediente 
wegen aufrichtigen Schrot und Korn einen Weg Ewr. Königl. Majt. 
verpflichtet und aljo allein dafür responsable fein und bleiben 
follen; die zu Unterhaltung des Münzregals unentbehrliche Münzbe— 

diente haben Ewr. Königl. Majt. bishero über den Schlagihag 
gut nach einliegender Defignation an die 1500 tal. ex Cassa ge= 

foftet, auch diejelben will der Jude ex propris tragen und 

dabei die zur Schmelzunge und ausmünzen benötigte Gewölber, 
wenn fie ihm vorerft in guten Stande geliefert, ohne Ewr. Königl. 
Majt. Zuthun unterhalten, auch alle Materialien, als Kohlen, Tiegel 
und was jonjten dazu erfordert wird, auf feine eigene Koften an- 
ſchaffen. 

Da gegen prätendieret er anders nichts, als: 
1. Die Päſſe zu Einkaufung des Bruchſilbers und Pagamenten, 

jedoch auch nicht privative und allein. 
2. Zu Berwahrung feines Silber in der Münze ein 

ja 
bequemes logement. 

3. Den Schlagichag und wenn 
ii 4. Die Manufaktur und Goldjchmiede zugleich von feinen 

Materialien Schmelzen follen und wollen, vor jede Mark 6 Pf. 
Alle diefe conditiones fünnen wir anders nicht, als billig und 

profitable vor Ewr. Konigl. Majt. Münzregale beurteilen. Und 
obgleich die Goldjchmiede noch immer ihren Ruin vorfchügen, wenn 
fie nicht im ihren Häufern nach wie vor fchmelzen follten, dabei 
auch wegen der Koften jo wenig als fonften über dasjenige, was 
fie bereits zur Rekognition an die Akzieſekaſſe jährlich entrichten, zu 
Em. Königl. Cafja weiter etwas beitragen wollen und ob wir wohl 
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den Vorſchlag gethan, da die Manufaktur ſowohl als die Gold- 
fchmiede öfters das Silber über den ordentlichen Preis ber 11 tal. 
20 gr. den Juden jelbiten mit 12 tal. und theurer bezahlen. und 
dennoch dabei ausfommen müfjen, daß fie auch vor jeder Marf 

Silber, fo fie auf der Münze jchmelzen und ftempeln laſſen, über 
die 6 Bf. Schmelz-Kojten Ewr. Königl. Majt. zur Refognition nod) 
3 Gr. 6 Pf. geben möchten, welches vom Loth 3 Pf. ausmachet, 
jo fie ohne Bejchwerde des Käufers und ihrer Nahrung gar leicht 
wieder auf die Arbeit repartieren und Schlagen könnten, jo hat auch 
diejer unjer ohnmaßgebliher Vorſchlag nicht angenommen werden 
wollen, dahero Ew. Königl. Majt. allergnädigften Ausfpruch wir 
lediglich allerunterthänigft überlaffen und anheimftellen müffen, ob 
die Manufaktur und Goldjchmiede über die bis- 
herige jährliche Recognition annoch die 3 Gr. itzo jollen fie noch 

6 Bf. pro Mark zahlen oder davon nocd zur da von befreiet 
Beit befreiet bleiben follen. Wann nun Ewr. fein in zwey jahr 

Königl. Majt. diejen Kontrakt mit dem Juden jollen fie errinnern 

Beit ſowohl ala den Vorfchlag und Impoſition Ä 

der 4 Gr. auf jede Marf Silber allergnädigit agreieren, profitieren 
Ewr. Königl. Majt. bei dem erjten nach obigen calculo 
1500 tal., und diefe 3 Gr. 6 Pf. vor das jchmelzen auch gut 
ein ziemliches austragen dürften. 

Hiebei ift anders nichts übrig, als daß von Ewr. Königl. 

Majt. ſelbſten regulieret und gejehet werde, was vor Münzjorten 
unter PBagamenten zu zählen, jo zum einichmelzen zu verjtatten. 

Wir haben hierüber etlihe Stunden lang fonferieret, auch den Ge— 
beimen Rat und Generalfisfal Duhram mit zugezogen, da wir 
dann wohl gewünjdet, daß man jo viel Bruchjilber haben Fönnte, 

damit weder in, noch außer dem Römiſchen Reich geprägte Münz— 
jorten gefuchet und eingefchmolzen werden dürften, indem es mit 
derjelben Einichmelzung auf ein ſonſt verbotenes Kippen und Wippen 
binauslaufet. 

Allein der Hof- und Münzrat Halter und der Jude Beit 
joutenieren einmütig, daß man auf denen ſächſiſchen und andern 
Münzftätten keine Diffifultät machte, aud alte Reichsmünzſorten 
zum einjchmelzen zu verftatten, welche nicht ujual, aber gäng und 
gebe find, es fei auch unmöglich, ohne dergleichen Konzejfion oder 

Acta Borussica. Munzweſen I. 23 
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Konnivenz eine Münzlieferung zu bejtreiten, fondern es würde an 
Silber fehlen, Hingegen andere Auswärtige davon profitieren und 
ihnen Gelegenheit geben, alles, was noch an folchen alten Gelde, 
es fei an Groſchen, ?/, Stüden vder wie e8 Namen haben mag, in 

biefigen Landen übrig, aufzuwechſeln und mit demjenigen, was 
noch von dergleichen Jonften ing Land kommen möchte, zu anderm 
ihren Profit gänzlich hinauszutreiben, welches umb fo viel glaublicher, 

weil unter denen alten Groſchen viele zu finden, darauf nad) ber 

innerlihen Bonität gegen igiges Kurrentgeld bis 27 Prozent Agio 
gegeben wird. Wiewohl nun dieje und andere raisons uns, Die 
wir vor Emwr. Königl. Majt. höchjtes Intereffe ſorgen follen, gültig 
genug, der Einfchmelzung dergleichen Reichsjorten nicht zu wider: 
jprechen, abfonderlich, da es bier und in andern Landen, auch wohl 
gar von privatis bisher praftifieret fein und noch täglich gejchehen 
mag; zudem, da Ewr. Königl. Majt. nicht gemeinet, auf geringeren 
Fuß ala den bisherigen Leipziger ausmünzen, Sondern ebenſowohl 
im Reich gang und gebe Münzen an 2%, und "/, Stüden Schlagen 
zu laſſen. 

Allein weiln die Reichsgeſetze dergleichen wenigftens nicht 
offenbar permittieren, jo müfjen wir, joviel die Verſchmelzung ob» 
gedadjter Reichsmünzſorten betrifft, unſer iudicium fufpendieren 

und Ewr. Koniglichen Majeftät allerhöchiten Penetration und 

lumieres den Ausschlag und decisum ſchlechter— 

die grojchen jollen dings überlaffen. Was aber die Münzforten, 

umfchmelgen frantz jo außer dem römischen eich gefchlagen 
till frandt %, auch werden [anbetrifft], dabei hat e8 weniger Be- 
aber Keiſerl. Lune- denken, derielben Einjchmelzung zu concedieren, 

burger Sexische jonften umd weil dergleichen Geld in diefem 
Preuss. ?/, follen nit Lande nicht ufual und begebig, würde man 
umb ge jcholgen [jo] es gar extra commercium fegen. Von Ewr. 
werden FW Königl. Majt. wollen wir überall den aller— 

gnädigſten Ausſchlag der Sache erwarten. 
Vielleicht können wir folgendes Jahr die Magdeburgiſche Münze zu 
Ewr. Königl. Majt. Menage eben auf den Fuß bringen. 
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59. Silberlieferungsfontraft mit Kevin Deit. 

Berlin, 7. Januar 1719. 

Ausfert. Gefiegelt und gez. Joh. Georg Neubauer. Levin Beidt. Tit. XX, 5. 

Nah dem Seiner Königlihen Majeftät in Preußen ꝛc. Unferm 
allergnädigjten Herrn allerunterthänigft vorgetragen worden, welcher— 
gejtalt der Jude Levin Veit nach des Münzmeiſters Sauerbreyen 
erfolgten Abfterben fich dahin erfläret, daß er nicht allein die Gold- 
und Silberfabrique, imgleichen die hieſige Goldfchmiede, jo nad 
Anleitung des unterm 1. Octobr. anni praeteriti emanierten Patents 
ihr Gold und Silber auf der Münze hieſelbſt zuerft Schmelzen und 
jtempeln zu laſſen jchuldig find, mit dem benötigten Gold und 
Silber, wann fie es verlangen und ſich darüber mit ihm feßen 
fönnen, wo möglich zu verjehen, fondern auch die Berlinfche Münze 
mit einer gewiljen Quantität Silber zu providieren und dann aller- 
höchſt gedachte Seine Königlihe Majeftät ſolches Dero hohen 
SInterefje convenable gefunden und allergnädigft agreieret haben, 

As ift zwifchen dem Berlinichen Münzmeifter Neubaur und 
befagtem Juden Levin Veit dieferwegen nachfolgender Silber— 
lieferungskontrakt geſchloſſen. 

1) Anfänglich machet bemelter Silberlivrant Levin Veit ſich 
anheiſchig, an gedachten Münzmeiſter zu Behuf hieſiger Berlinſchen 
Münze zehentauſend Mark fein an Silber und zwar in ſolchem 
löthigen Gehalt, daß daraus eine Hälfte an Dritteln und die andre 
Hälfte an Zweigroſchenſtücken vermünzet werden könne, zur Probe 
vorerſt a Dato auf ein Jahr lang, nämlich bis zu Ende dieſes 
gegenwärtigen 1719ten Jahres zu liefern, da dann nad) defjen Ver— 
fließung er fich weiter melden und umb die Kontinuierung diefes 
Kontrafts anhalten kann. 

2) Ubernimmt er eine jedwede Mark fein vor eilf Thaler 

zwölf Ggr.!) zu liefern und gejchiehet ihme die Zahlung, wovor 
der Münzmeifter Neubauer allein jtehen muß und womit Se. König» 

liche Majeftät nichts zu thun Haben, in ſolchen Sorten, wie jeine 

Silber ausgemünzet worden, nämlich halb in */gtel und Halb in 
2 ©gr., dabei ihm mehrgedadhter Münzmeifter verfprochen Hat, zu 
defto prompterer Bezahlung der an ihn gelieferten Silber äußerſt 

! Offenbar ein Schreibfehler für „zwanzig Ggr.”, ſ. Nr. 40. 

23* 
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zu forgen, damit diefelbe jedesmal jchleunig und ohne einigen 
Aufenthalt nad) aller Möglichkeit ausgemünzet und er davon be— 
zahlet werden möge. 

3) Und weiln Se. Königl. Majt. zu Haltung der Silber- 
Ichroten und Eriparung der jonft hiezu erforderlichen Intreßgelder 

viertaufend Thaler als ein Kapital zur hiefigen Münze aus der 

General Finanzkaſſe zahlen zu laſſen allergnädigjt refolvieret, jo 
will vor isterwähnte Summe der viertaujfend Thaler nicht nur der 

Silberlivrant Levin Veit, ſondern auch deſſen Bater Jacob Veit 

annehmliche und Hinlänglihe Kaution, damit Se. Königl. Majt. 
diejerhalb außer aller Gefahr jein mögen, bejtellen, hingegen ver- 

jchreibet der Münzmeiſter Neubaur, welcher diefe 4000 Thaler 
empfänget, vorgedadhte beiden Juden fein in Magdeburg belegenes 
Haus zur Hypothek. 

4) Der Manufaktur, denen Goldichmieden und andern, jo in 

der Münze jchmelzen, will er die Mark Silber gegen Erlegung 
ſechs Pfennige Schmelzen, ihnen aber ift erlaubt das Silber nad) 

wie vor, fo gut fie es befommmen können, ferner einzufaufen. Damit 

aber fein verdächtiges Silber noch einige Bagamenten, welde Se. 

Könige. Majt. zu brechen nicht permittieret haben, darunter ge— 
ſchmolzen werde, jo muß Levin Veit den Münzmeifter und Wardein 

jedesinal dabei rufen Lafjen, ala welcher legtere auch auf die ge— 

ſchmolzene Kuchen und Barren den königlichen Adler zu jchlagen hat. 

1) Dahingegen ſoll ihm, dem Livranten Veit oder feinen Be— 
dienten zu Einfaufung des Goldes, Bruch» und andern Silbers 
hiemit die Freiheit, jedoch Ddergeftalt erteilet fein, daß von der 
preujhen Münze zu Königsberg und von denen Goldjchmieden 
feine rechtmäßige und gegründete Klage geführet werden fünne, und 
weil folcher Einkauf von ihm in der Churmark, Pommern und 

denen Städten Königsberg geſchehen mag, ſo iſt ihm bereits darüber 
unterm 24. Dec. jüngſthin eine in forma patenti ausgefertigte 

Bermijfion ausgeftellet worden. 

2) Sollte er aber über obige zehentaujend Marf fein ein 
mehreres in diejem Jahr liefern, ſoll ihm folches Silber zu eilf 

Thaler einundzwanzig Gr. ſechs PBfennige pro Mark fein be— 
zahlet werden. 
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3) Wird ihm der Handfauf in hiefiger Münze gelaffen und 
zu deſſen Abwartung eine Kammer dajelbft eingeräumet. 

4) Diejenige Kräge, fo von des Juden feiner eigenen Schmelzung 
herfommt, ſoll ihm gelaffen werden, und der Münzmeifter darauf 
feinen Anfpruch haben. 

Urkundlich ift dieſer Kontraft zwiſchen den Müngmeifter 
Neubaur und dem ESilberlivranten Veit in duplo ausgefertiget und 
von beiden unterjchrieben, zu defto mehrerer Beftätigung aber durd) 
Sr. Königl. Majt. allerhöchſte Unterjchrift in Gnaden confirmieret 
worden. 

40. Kontraft mit dem Mlünzmeifter Neubauer. 

Berlin, 7. Januar 1719. 

Ausfertig. 1. Eremplar gez. Fr. Wilhelm. Tit. XX, 8. 
2. re „Joh. Georg Neubauer. Tit. XX, 5. 

Sauerbrey ift geftorben. Mit feinem Nachfolger, dem Berliner 
Münzmeiiter Neubauer, wird folgendermaßen fontrahiert: 

1) wie Kontralt mit Sauerbrey dv. 29. Juni 1713, f. Nr. 24. 

2) Was die Ausmünzung betrifft, jo wird auf ein Jahr lang 

und zwar bis zu Ende diefes gegenwärtigen 1719ten Jahres der 
Silberlivrant Levin Beit zehentaufend Mark fein folchergeftalt, daß 

die eine Hälfte in Dritteln, und die andre Hälfte in Zweigrojchen- 
ftüden ausgemünzet werde, zur Münze liefern, nad Verfließung 
dejien der Münzmeiſter Neubaur Erinnerung thun und, wie e8 
hiemit weiter zu halten, anfragen, inzwijchen aber dahin ſehen muß, 
daß alle Münzjorten in zierlicher Form unter Königl. Gepräge ver- 
fertiget werden. 

3) wie Kontrakt Sauerbreys. 

4) Soll er dem Juden Levin Veit vorbenannter sehntaufend 

Mark fein die Mark mit eilf Rthlr. zwanzig Ggr. bezahlen. 

5) Die Münzfoften follen ihm bei Ausmünzung der Dritteln 
zu 3 Ggr. pro Mark fein und bei den BZweigrofchenftüden mit 
8 Gar. paffiren, hingegen hat er den Schlagjchag von den Dritteln, 
nämlich einen Ggr. pro Mark fein und von den 2 Ggr. Stüden 
fünf Gr. zu erlegen, folche gehörig zu berechnen und aus dieſen 

Befällen denen hiefigen Münzbedienten ihre Befoldungen abzuführen, 
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welcher Schlagefhat von obigen zehentaufend Mark fein in Allem 
fi) auf eintaufend zweihundertfünfzig Thaler belaufen wird; wenn 
num ein mehres als die zehntaufend Mark ausgemünzet wird, fo 
bleibet jelbiges ebenfalls zur Berechnung. 

6) Von dem Neuftädtiichen Silber an der Dofje, welches ihm 
zu eilf Rthlr. 19 Gr. pro Mark fein wird geliefert werben, muß 

er den Sclagefhag Halb mit zwei, und die andere Hälfte mit 
ſechs Ggr. berechnen. 

7) Die Münzarbeiter bekommen ihr täglich Arbeitslohn (wenn 
gearbeitet wird) von den accordirten Münzkoſten, und bat der 
Münzmeifter Macht, igtbefagte Münzarbeitere abzujchaffen und Hin- 
wiederumb andere, jedoch auf feine Gefahr anzunehmen, weil Wir 
dann wegen des fogenannten Wartgeldes Uns zu nicht® verbinden, 
noch desfall® etwas berechnen lafjen wollen. 

8) wie Kontrakt mit Sauerbrey Nr. 24, 6 über Goldmünzung. 

9) Die Krege, fo von der Ausmünzung herfommt, wird ihm, 
weil er vor den Abgang ftehen und die Gelder accurat ausmünzen, 
auch alles Silber, fo ihm zur Münz geliefert wird, völlig bezahlen 
und berechnen muß, gleichfalls gelaffen. 

10) Und weil Wir auch allergnädigft refolvieret, daß zu 
Haltung der Silberfchroten und Erjparung der jonft hiezu er- 

forderten und zweihundert Thlr. importierenden Intereſſen vier- 

taufend tal. ala ein Kapital aus Unferer General Finanzkaſſe zur 

biefigen Münze an den Münzmeifter Neubaur gezahlet werden 
foflen, jo haben zwar die beide Juden Jacob und Levin Veit, Vater 
und Sohn fich verbindlich gemacht, vor igermelte viertaufend tal. 
binlänglihe Kaution zu beftellen, er der Münzmeifter Neubaur aber 
verichreibet Hiegegen vorbenannten zwei Juden fein in Magdeburg 
befegenes Haus zur Hypothek und Haftet Sr. Königlihen Majt. 
nebft der Juden Kaution mit feinem ganzen Vermögen, 

11) Wenn der Silber Livrante Levin Veit dem Münzmeifter 
Silber liefert, hat diefer allen Fleiß anzumenden, daß das gelieferte 
Silber jobald, als nur immer möglich, vermünzet und der Livrant 
dadurch forderlichit bezahlet werde. 

12) Anlangend das Schmelzweien, fo muß der Münzmeifter 
nebjt dem Wardein ein genaues Auge auf die von der Gold- und 
Silberfabrique, Goldichmieden und Juden in der Münze einzu— 
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ſchmelzende Silber haben, und wenn etwas verbächtiges oder ge- 
ftohlenes, oder dergleihen Pagamenten, welche in Unjerer aller- 
gnädigften Deklaration vom 3ten Decembr. 1718, jo ihm zu feiner 

Nachricht und Verhaltung deutlich vorgelefen worden, zu fchmelzen 
nicht permittieret find, darunter befindlich, ſolches ungeſäumt pflicht- 
mäßig anzeigen, immittelft aber wochentlid) eine affurate Spezifikation, 
wie viel von obgemeldten Leuten verjchmolgen worden und was es 
gehalten, an Uns oder Unjer General Finanzdireftorium einfenden 
und übergeben, auch nah mehrerm Inhalt Unſeres unterm 

lten Octobris anni praeteriti hierüber ergangenen Schmelz; Ebdifts 
fein Ambt beobachten. 

13) Wie der Kontrakt mit Sauerbrey Nr. 24, 7. 

41. Bericht des Münzmeiſters Neubauer über den Zuftand der 

Berliner Münzſtätte. 

Berlin, 10. Januar 1719. 

Urſchrift. Tit. XX, 5. 

Auf Befehl des Hochlöbl. General Finanz-directorü hat man 
wegen der hiefigen Münze unvorgreiflich Nachgejegtes gehorſamſt 
erinnern jollen. 

1) Ob zwar das Wafjerrad nebſt denen innere als Getriebe 

und Kammräder ziemlich wandelbar, das erfte aufs Frühjahr mit 
einen neuen Sranz und jonjten was mangelhaft in einen guten 
Stand muß gefeget werden, jo ift ſolches auch nötig an denen 

innere Rädern, was daran Ausbefjerung bedarf, nicht weniger der 
abgelaufene und verrüdte eijerne Zapfen in der Welle, fo alles ver- 
befjert werden muß und unumgänglich nötig ift, desgleichen ift der 
Waſſerkanal aufzuräumen, was etwa davon eingangen, zurechte ge- 
machet, damit der Einfall des Waſſers befler befördert werde; bis 
dahin aber muß, wie bishero geichehen, notdürftig damit fort ge= 
arbeitet werden, bis die Berbefferung vorgenommen werden kann. 

2) Dann ift nötig, daß 2 ganz neue Walzwerfe mit allen 
ihren Zubehörungen als Walzenhüljen ꝛc. verfertiget werden als: 
eines zur groben und Vorarbeit, das andere zu der Probedurchlaß 
und Bergleichung der Zayne und daraus folgenden juften Stüdelung 
der ſchwarzen Platten; wiewohl bis dahin die jegige alte Werfe fo 
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lange müffen erhalten werden als möglich, bis nad) und mad) jene 

fertig und indefjen die Arbeit nicht verhindert werden: weil doch, 
wann gleich die alte Werfe reparieret würden, es nur Flickwerk und 
doch alte Werfe bleiben, gejchweige, daß man auf den neuen Werfe 

affurater und mehrer Geld befommen wird. | 

3) Der Glüeofen ift auf igige alte Urt auch mit Nutz nicht 
zu gebrauchen, wiewohl er auch wandelbar und zu foftbar im Holze, 
fondern ift fo lange zu gebrauchen, bis ein neuer mit einer eijernen 
Pfanne auf eine ganz andere Art verfertiget wird. 

4) Müſſen 2 neue Durhichnitte als ein großer zu Atlr. und 
2/,, der andere zu kleinem Gelde mit Zubehör verfertiget werden, 
weil die alte nicht allein abgenuget, jondern auch jo bejchaffen, daß 
viele Platten wegen der üblen Abteilung verfchnitten und jonften 
allerhand Verhinderungen in der Arbeit nach fich ziehen; und weil 
man deren 3 à 4 im Gang haben muß, fo fünnen nod 2 alte in 
ſolche Berbefjerung gejeget werden, damit fie nebſt denen neuen 
noch eine Zeit fünnen gebrauchet werden; bis dahin feind die alten 
notdürftig fo lange beizubehalten. 

5) Das igige Kräufewerk!) ift ebenfalls ziemlich abgenutzet 
und wandelbar, doc ift folches noch eine Zeit lang zu gebrauchen, 
indefjen wird man fehen, ob unter denen alten fogenannten Taſch— 

werfen eines vorhanden, jo zu ſolchen Kräuſen beſſer kann aptieret 
werden. 

6) Die 2 Klipp- oder Schlagewerfe zu Prägung der 2 Grofchen 
und andern Keinen Gelde find noch in einen brauchbaren Stand 
vorerft, und was ja daran mangelhaft, it mit wenigem zu verbefjern; 
jo muß zu dem einen ein neuer eichener Stod wiederum eingefeßet 
werden, weil der alte verfaulet. 

7) Das Stoß- oder Druckwerk zu Prägung der groben Sorten, 
als Atlr., 2/z 20. ift noch gut zum Gebraud), wicwohl ein uud die 
andere Slleinigfeit inwendig zu befjerer Prägung gar leichte mit 
wenigem, da es fehlet, zu verbefiern ift, ohngehindert der Fort— 
arbeit. 

8 Im Schmölzgewölbe ift vorerft noch alles ziemlich gut, 

außer daß ein neuer Sandfaften, worin das Silber gegoffen wird, 

') Gemeint ift dad Rändelwerk. 



Berliner Münzinventar. 361 

muß gemachet werden, weil der alte ganz,. jonderlih im Boden, 
verfaulet ijt. | 

9) Bei Inventierung der alten ſämtlichen Münzrüftung ift zu 
erinnern, daß alles, jo alt und unbrauchbar, möge bei Seite a parte 

verichloffen und das alte verroft Eijen weggethan werde und nicht 
mehr dem neuen inventario einverleibet, was aber noch etwa zu 
gebrauchen fein möchte, ift auszuſetzen und ins neue zu bringen. 

10) Weil bisher die Berforgung durch den Eifenjchneider mit 
Schneidung Stock und Eijens ziemlich langſam und jparjam ge— 
ſchehen, fo ift Hinfünftig demjelben dazu anzubalten, daß durch 
ſolche Verweilung die Arbeit oder Ausmünzung nicht behindert 
werde. 

11) In der Schmiede ift der. alte Blajebalg entzwei und ganz 
unbrauchbar, muß unumgänglich ein neuer gemachet werden; des— 
gleichen find alle Schmiederüftungen, fie haben Namen, wie fie 

wollen, nicht nütze, müffen zum Zeil neu gemacht werden, fo nad) 

und nach gefchehen muß, worzu ein und das andere alte Eifen mit 
genommen werden kann. 

12) Die benötigte Wohnungen der Bedienten als Münzmeiſter 
und Wardein an zuweilen, Hat man gleichergeftalt hiermit er- 
innern jollen. 

13) Bor die gehabte Reifefoften und um meine Familie nebft 

Gerätichaften von Magdeburg Hieher zu bringen, erjuche unter- 
thänigft um eine gnädige Beihülfe. 

14) Und weil in Königl. Majt. Dienften bereit$ 33 Jahr als 
Wardein geftanden, als Hoffe, daß mir jetzo die fonft gewöhnliche 
Marinengelder!) allergnädigft werden erlafjen fein. 

42, Inventar der Berliner Münze, Berlin 27. Juli 1719 dem - 
Münzmeifter übergeben. Atteftiert vom Geheimen und Münz-Rat 

Flottwell und dem Münzmeiſter Neubauer. 

Urſchrift. Tit. XXXIX, 3. 

Im Laboratorio. 

4 Schmelzofen, 1 Schmelz-Äße, 1 liegender Heiner Blaſebalg, 
1 Heerd zum Abtreiben, 1 Schmelzofen, 2 Gießzangen, 6 Eingüffe, 

I Eine Art Steuer. 
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1 Kluft, 1 Gies-Pudl von Gloden-Gut, 1 Probierofen, 1 Tiſch 
mit der Schaube-Laden, 2 Schemmel. 

Im Schmelzjgewölbe. 

2 fertige Schmelzofen, 4 eiferne Traillen, 2 Gießzangen, 
1 Hade, 2 Rührkellen, 3 Gießfellen, 3 alte Stürgen, 1 neue Stürße, 
1 Heine eijerne Pfanne zum Einfegen, 2 fupferne Schalen zum 
Probegießen, 1 Gießkaſten mit behörigen Sand, 1 Ausziehzange, 
7 Stechmeſſer, 1 hölzerne mit Eifen bejchlagene Schüppe, 1 Kluft, 
die Körner mit abzuheben, 1 Hammer, die Tiegelfüße abzuhaden, 

2 eijerne Dratfiebe, 1 Haarfieb. 

Beim Werke. 

1 liegende Wafferwerf, NB. bleibet der Reparatur unter- 

worfen, 1 ftehendes Neben-Walzwerf, ift zu des Müngmeifter 
Neubauer Zeiten etwas reparirt, 1 altes ftehendes Neben-Walzwerf, 
jo noch muß reparieret werden, 12 Baden, 6 Durdlaffe, 1 Tiſch 
aufs Werk, fo alt, 1 alter wandelbarer Glühofen von gebadenen 

Steinen, an deſſen Stelle ein neuer mit einer eifernen Pfanne 

wieder wird gejeßet werden, 3 eiferne Thüren, 1 Kride, 1 Hade, 
10 Ketten zum Silberglühen, 1 alte eijerne Pfanne von Blech, jo 
ganz neu gemachet werden muß, 1 Weißfiedeofen, darin 2 eiferne 
Traillen und 1 eifern Ring darum, 1 großer eijerner Mörjel, 
1 Keule dazu. 

In der Durchſchnitt-Stube. 

5 Durchſchnitte, fo der Reparatur unterworfen, 1 mejfinger 
Durchſchnitt, 1 Weißfiedefefjel von Kupfer, NB. ift der Boden ein- 
geflidt, 1 fupferne Molde, fo geflidt, 3 Trudenbeden von Kupfer, 
eines muß geflidet werden, 1 Heine eiferne Kride, 1 Scheurfaß, 

1 Meifinger Mörfel, fo Hein und oben entzwei, zum Schroten ftoßen, 

1 Keule dazu von Eifen, 2 Hämmer, 1 Schrotenhaden, 1 Silber- 
icheere, 1 großer Tiſch, 1 fleiner Tijch zum abichaben, 6 Schemmel, 

1 mit Eijen bejchlagener Kaften mit zwei Fächern, 12 Stöde zum 
Handprägen, 24 Dbereijen dazu, 9 Stüdeljcheeren. 

In der Brägeftuben. 

1 groß mejfingen Drudwerf, fo von Minden gefommen. Das 
alte gejprungene eijerne Stoßwerf, welches nicht hat verfaufet 
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werben fünnen, nebft denen dazu gehörigen 4 Kugeln, Schlüffel, 
Schraube, 2 eiferne Bleche, ein Schiever und Kaften. 2 brauchbare 
Schlagwerfer zu zwei Ggr., 2 Eifen, 2 Haden oder Wippen, 
2 Tafjchwerfer, 11 Prägehämmer, 3 Ziejenambofje, 1 Quetichhammer, 
5 Beichlagehämmer, 6 Beichlagezangen, 1 Spuhnzange, 2 Leuchter, 
12 Faßbretter, 3 Benehmbänfe, 1 Spinde, 1 Schemmel. 

In ber Schmiede. 

1 Blajebalg, 1 Amboß NB. ift am Fuß entzwei, 1 Speer- 

baden, 1 Dode, 2 Rageleifen, 3 VBorjchlägehämmer, 7 Handhämmer, 
3 Schrottmeißel, 6 Setzmeißel, 6 Durchichläge, 5 Dörner, 6 Spann— 
ringe, 17 Bangen, 12 Lochringe, 1 Löjchipieß, 1 Sandfelle, 1 Löſch— 
wiſch, 1 Tafter, 1 Rendelmwerf zu Rthlr., 1 Dito zu °%/, und St., 
1 Kornwerf, 4 Haden zu den Schügen, 2 Ketten an den Schügen, 

1 Schneidemeißel, 3 Handmeißel, 1 Nagelichrott, 10 Feine Hämmer, 
3 Härtebüchfen, 1 Schemmel, 1 alte Schneidebanfe, 1 Schneide- 

mefjer, 1 Säge, 1 fertig Drehwerk, 26 Meſſer dazu, 3 Echraube- 
ftöde, davon einen der Medaillenr Lüders zum Gebrauch Hat, 
2 kleine Schraubeftöde, 1 Horn, 1 Walze ohngedrehet, 2 Feilen— 
hämmer, 12 Feilen, 1 Rajpe, 2 Neiber, 6 Bankmeißel, 3 Körner, 

1 Schneideeijen mit 3 Bohren, 1 Windeijfen, 1 Winfeleifen, 1 eijern 
Linial, 2 Scleiffteine, 1 Leuchter zum Kiehn, 1 Schemmel, 1 alter 

Heiner Tiſch, 2 Molden, 1 Holzarte, 1 hölzerne Schüppe, 1 Kohlen» 

baden, 1 Kohlentonne, 1 eiferne Harfe, 1 Sohlentiepe, 1 Kahn 
aufm Waffer, 1 Kohlenichwinge, 2 große, 1 mittlere, 1 Kleine 

hölzerne Tiehnen, 1 Wanne, 

Bon übrigen Münzgerätichaften. 

1 Marfwage und 2 mark eingefet Gewichte, 1 Markwage 
und 2 mark Dito, 4 große Wagen mit fupfernen Schalen, 9 rund 
gegoffene Gewichte von Mejfing, als 70, 50, 40, 30, 12, 8, 4, 2 
und 1 Mark; 1 eingejegt Gewichte von 1 Marf, 6 vieredigte Ge— 
wichte von 100, 64, 25, 8, 4 und 2 Mark; 1 Marfwage mit 

4 Mark eingefeßt. Gewichte. NB. die fleinften Stüde fehlen. 
1 Fahrbüchſe von Meffingen Blech mit einem Vorhangeſchloß, 

1 Fahrbüchſe von weißen Bleh, 1 Spinde unten auf den Flur, 

darin allerhand Materialien verfchloffen werden, 1 Weinftein- und 
Salzfaften. 
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In der Kaſſier Stube. 

1 Zählbanfe, 1 Banke unter der Waage, 1 Banfe, darauf die 

Gewichte jtehen, 1 Sciefern Schreibtafel mit 2 Flügeln im hölzern 
Nahen, 6 roth angeftrihene Schemmel, 1 Epinde in der Wand, 

1 Raften mit 3 Fächern, 1 groß Vorhängſchloß. 

In der Probirftube und Wardbeinswohnung. 

1 langer rother Tiſch mit 2 Schaubladen, 1 rother fleiner 
Tiſch mit Stumpfeden, 1 weißer Tiſch mit 3 Schaubladen, 1 Spinde, 
darin die Fahrbüchjen verjchloffen werden, 1 Zinnern Handfaß und 

Beden nebft ein Brett, 1 alter kleiner Tiſch ohne Eden. 

45. Bericht des GBeneralfinanzdireftoriums über Derlängerung des 

Kontrafts mit Kevin Deit und Unlegung einer Roßmühle bei der 

Berliner Münze. | 

Berlin, 16. Februar 1720, 

Ausfertigung. Tit. XX, 6. 

Em. Königl. Majt. werden Sich allergnädigft zurüd erinnern, 
wasgeftalt der Jude Levin Veit vorerft auf ein Jahr übernommen, 
die Hiefige Münze mit Silber zu verjehen und zehen taufend Mark 
fein zu liefern, damit von dem daraus entfallenden Schlagichaß die 

Berlinſche Münzbediente bejoldet und dadurch diejenige 1200 tal., 
jo Em. Königl. Majt. aus Dero General Finanzfaffe zu dieſen 
Behuef vorhin zahlen laſſen, erjparet werden möchten. 

Nun it mit dem Schluß des 1719ten Jahres der mit dem 
Juden diejerhalb geſchloſſen geweſene Kontrakt gleichfalls zu Ende 

gelaufen, und Haben die Hiefige Münzbediente dieſes verwichene 
Sahr durch ihre Befoldungen von dem Juden erhalten, obgleich an- 
ftatt der veriprochenen 10000 Mark fein nur 7000 Mark fein von 

ihm ausgemünzet worden, defjen Urjac daher rühret, daß das 

Waſſerrad zur Winterszeit wegen des Frofjtes und Eijes, Des 
Sommers aber wegen Mangel des Waſſers nicht gehörig gehen 
fönnen, dannenhero der Jude vorgejtellet, daß er die Lieferung zur 
hiefigen Münze zwar weiter funtinuieren wolle, es müßte aber, umb 

die Silber zu aller Zeit ohne Aufenthalt, wodurch er fonften wegen 

der zu bezahlenden aufjchwellenden Intereſſen gar zu empfindlichen 
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Schaden litte und auf ſolche Weiſe das Werk unmöglich fortfegen 

fönnte, zu vermünzen, ein Roßwerf angeleget werden; wann ſolches 
geichiehet und ihm abermals ein fönigliher Paß auf Ew. Königl. 
Majt. ſämtliche Provinzien zum Silberfauf gegeben wird, jo will 
er den Kontrakt aufs neue jchließen und die Hälfte der 10000 Mark 

Silber Halb an ?/, und halb an doppelten Grojchen ausmünzen. 

Der Hofrat Halter in Magdeburg, den wir gefragt, ob er 
jelbft die hiefige Münze auf dieſe conditiones übernehmen oder 

einen Livranten ſchaffen wollte, welcher bejjere conditiones machte, 
antwortete uns, daß er dazu feinen Rat noch Gelegenheit wiffe. 

Ferner Haben wir gedachten Halter vernommen, ob er ver- 
meine, daß hieſelbſt füglich ein dergleichen Roßwerk wie in der 

Magdeburgſchen Münze ift, anzulegen, und wie hoch allenfalls die 
Koften ſich belaufen möchten, welcher berichtet, daß vermöge eines 
Roßwerks das Münzweſen allerdings ftärfer und ungehinderter 
fortgejeget werden könnte, und falls in hiefiger Münze dazu Platz 
vorhanden, und die Mauren nicht neu aufgeführet werden müßten, 
die Koften über 400 tal. anlaufen würden. Dieſer Überfchlag 

ftimmet mit dem vom Hof Baumeifter Böhmen, welcher den Ort, 
wo das Roßwerk in hiefigem Münzhauſe Hinfommen foll, ausges 

meſſen und davon beiliegenden Riß verfertiget hat, gemachten Über- 

ſchläge überein, und weil der Jude fich auf unfer vieles Zureden 

dahin erfläret, daß, wann Ew. Königl. Majt. zu dieſen anzu- 
legenden Roßwerf überhaupt 200 tal. aus Dero General Finanz- 
kaſſe zahlen zu laffen allergnädigft geruhen möchten, er alle übrige 
Koften tragen und aus eigenen Mitteln hergeben wollte, umb nur 
dadurch das Werk zu facilitieren und die Münze in einen allzeit 
gangbaren Stand zu jegen; jo werden wir wegen der 200 tal. und 
ob der Kontraft mit dem Juden auf vorgedadhte conditiones von 

neuem aufzurichten, Ewr. Königl. Majt. allergnädigfte Refolution 
in tieffter Devotion erwarten. 

Darunter bemerkte der König: 

gut mit d. Juden fchließen foll Ross Mülll Bauen id will 

ein vor alle gehben 400 tt. ud holy den rejt follen aus den Müntzen 
bezahlen ZW. 
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44. Silberlieferungsfontraft mit Kevin Deit. 

Berlin, 25. Februar 1720. 

Ausfert. Gez. Joh. Georg Neubauer. Levin Beibt. Tit. XX, 6. 

Diefer Kontrakt ift wie der vom 7. Jan. 1719, Nr. 39, doch ift im 
eriten Abjag bemerkt, daß die Feine des zu liefernden Silbers nur fo hoch 

zu fein braucht, daß daraus ein Drittel an Yweidrittelftüden und Zwei— 
drittel an Bweigrojchenftüden vermünzt werden. Ganz nen iſt das 
Bolgende: 

3) Ob nun wohl nad obigem Breije, da in diefem Jahre 

nur ein Dritteil an */steln und zwei Dritteill an 2 Ggr. Stüden 

ausgemünzet werden, in allen eintaujend fünfhundert fieben 

und zwanzig tal. 18 Gr. 8 Pf. und alfo zweihundert ſechs und 
neungig tal. 18 Gr. 8 Pf. mehr an Schlagſchatz herausfommt, als 
die eintaufend zweihundert ein und dreißig tal. au der hieſigen 
Münzbedienten Bejoldung importieren, fo Hat doch der Gilber- 

livrant Beit, da feinem Vorgeben nad) die Silber noch rarer und 
teurer geworden, nicht anders jchließen wollen als, daß diejer Uber- 
ihuß der 296 Thaler 18 Gr. 8 Pf. ihme über den Silberpreis 
à eilf Thaler zwanzig Ggr. obenein gegeben werde und überhaupt 

zu gute fomme. Da aber Se. Königl. Majt. die Ausmünzung der 
zehentaujend Marf Silber auf obigen Fuß mit der Condition aller- 
guädigft gewilliget, daß diejenige zweihundert Thaler, welche fie zu 
Behuf des Roßwerks aus der General Finanz-Cassa an den 
Livranten Beit auszahlen zu laffen refolvieret haben, nunmehro aus 

obigen Überfhuß der 296 tal. 18 Gr. 8 Pf. genommen werden 
und dem Silberlivranten Veit nur die übrige ſechs und neunzig 
Thaler 18 Gr. 8 Pf. als ein douceur zu dem Silberpreis zufließen 

follen, als Hat der Miünzmeifter in feiner fünftigen Rechnung vor 
jolhe zehentaujend Mark fein Silber nicht mehr als eintaujend 
vierhundert einund dreißig tal. an Schlagichaggeldern zur Einnahme 
zu bringen und davon zum Behuf der Miünzbefoldungen eintaufend 
zweihundert ein und dreißig und zu Anlegung der Roßmühle gegen 
des Livranten Quittung zweihundert Thaler zu verwenden und in 
Ausgabe zu verrechnen. Dabei ſich der Silberlivrant Veit obligieret, 
die Einrihtung der Roßmühle, wovon der Hofbaumeijter Böhme 
einen Anjchlag auf vierhundert zwölf Thaler gemacht Hat, nebjt 
dem freien Holz vor obige zweihundert Thaler, jo Se. Königl. Majt. 
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ihm aus denen Schlagfchaßgeldern zahlen laſſen, zum Etande zu 
bringen und das übrige, jo darüber erfordert werden möchte, ex 

propriis zuzufchießen. 

45. Erlaß an die Halberftädtifche Kammer über die Reduzierung 

des Sranzgeldes. 

Berlin, 26. März 1720. 

Konzept, gez. Ereuß, Krautt. Tit. XLIV, 7. 

Une ift aus Eurem, an Unjer General-Finanz-Directorium 

unterm 22. hujus abgejtatteten Bericht lieb zu vernehmen geweſen, 

daß die Putente wegen Reduzierung des Franzgeldes jogleich bei 
ihrer Ankunft dorten werden publizieret werden. Daß fonjten die 
Juden dorten vor /gtel gegen Franggeld nur 2 Procent nehmen, 

dabei werden fie nicht viel verdienen, anerwogen die Dritteld nad) 

dem Leipziger Fuß 7!/, Procent beifer find. 
Übrigens kann dieje Abjegung die Differenz zwiichen */ytel 

und N/,gtel nicht fteigern, weil ja durdy Ausführung des Franzgeldes 
eher ?/gtel ins Land kommen müfjen, weldje durd Einführung des 

Franzgeldes notwendig haben müfjen ausgehen, wann mehr befagtes 
Tranzgeld, woraus ohne 4 Procent Verluft feine 2 gr. ftüde ge— 
münzet werden können, außer Landes gehet, jo müſſen ja, weiln 
nach unjern Münzedietis fein ander Geld genommen werden darf, 

®/stel oder 2 Gar. Stüde ohnfehlbar wieder hereinfommen. 
Was nun ferner hierunter pafjieren wird, davon habt Ihr 

nah und nad) zu berichten, in specie aber mit dem forderjambjten 
anzuzeigen, ob von denen neuen hannoverjchen III Mariengrofchen- 
ftüden mit dem verzogenen Namen G. R. eine große Quantität in 
Unfer dortiges Fürftentumb eindringe, geftalten felbige gegen den 
Leipziger Fuß in dem innerlihen Wert zu fchleht ausgemünzet 
fein follen. 

46. Beantragung eines Zuſchuſſes für die Magdeburger Münze 
durch) den Hofrat und Münzkommiſſar Heinrich Friedrich Halter. 

Magdeburg, 5. April 1720. 

Urſchrift. Tit. XX, 6. 

Es hat Ew. Königlichen Majestät gefallen, unterm 13. Januar 
1719 eine Deklaration ergehen zu lafjen, fraft deffen Ew. Königliche 
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Majeftät nicht gewilliget, zu Dero Münzen einigen Zuſchuß aus 
Dero Kaſſen künftig zahlen zu laffen, fondern daß fi) beide Münzen 
als Mugdeburg und Berlin ohne fernern Zuſchuß aus föniglichen 
Kaffen felbjten aus den von ?/, und 2 guten Grofchen fallenden 

Sclagihag erhalten follen. Nun wäre nicht allein zu wünfchen, 
daß der Schlagihab von angezogenen ?/, und 2 guten Grojchen- 
jtüfen dahin zureichend, daß jelbiger die Münzbediente an beiden 

Orten unterhalten, fondern Ew. Königlihe Majeftät einen Überſchuß 
zu Dero Kafjen davon Haben fünnten. Allein es gehet bei igigen 
teuren hohen Silberpreis das erjte jo wenig, al® das leßtere an. 

Dann, ob zwar der Jude Veit, weilen er die Berlinifche Gold- und 
Silberfabrique mit Gold und Silber zu verlegen und davon feinen 
Genuß Hat, die Berliniſche Münz auf erftern Fuß auf ein Jahr 
übernommen, fo wird er doch geftehen müfjen, daß er dabei Schaden 
gehabt und daß die Ausführung nicht praftifabel oder, wann ber 
Jude anderer Meinung, wird er fich nicht entbrechen, das Werk auf 
viele und nicht auf ein Jahr zu übernehmen, in summa: wer das 
igige Münzweſen einfiehet, wird nicht in Abrede fein, daß jo wenig 

die Berliniſche als Magdeburgiide Münz auf den Fuß, wie 
prätendieret wird, bejtehen fönnen. Dann ich jonften die Magde- 
burgiihe Münz mit meinen größeften Schaden nicht bis zwei Jahr 
hätte ftehen laſſen; was aber unmöglich, ſolches kann ich nicht 
möglid machen. 

Ergehet dahero an Ew. Königlide Majeft. mein allerunter- 

thänigjtes Suchen und Bitten, fie wollen allergnädigft geruhen, mir 
wifjen zu laffen, ob die Magdeburg. Münze in Gange bleiben oder 
völlig eingehen ſoll. Denn länger aljo aufs ungewifje mich Hinzu- 
halten, fället mir zu ſchwer und ift in meinen Vermögen nicht, 
weilen in den bereits verflofjenen zwei Jahren mid) mehrenteils 
ruinieret; foll die Magdeburg. Münz gänzlic eingehen, wird mir 
hoffentlich mein bisheriger Vorſchuß und Rückſtand bis hieher be- 
zahlet werden, joll aber die Magdeburg. Münz in Ordnung bleiben, 
wird zu Berlin jchon jo viel ausgefunden werden können, baß 
fowohl mein bisheriger Vorſchuß und Rückſtand als das Fünftige 
Kurente vor die Magdeburgiſche Münzbediente gezahlet werden kann. 
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47. Jmmediateingabe des Miniſters von Krautt über das Franzgeld. 

Berlin, 7. Mai 1720. 

Eigenhändig. Tit. XLIV, 7. 

Als die Hällifche Salzdeputation vor einigen Tagen berichtet, 
daß bei dem Abjab der franzöfchen Thlr. das Salzceommercium 
nad Franken, wovon Ew. Königliche Majeftät jährlich confiderablen 
Profit hätten, einen Anftoß bekommen würde, weil die aus Franken 
fommende Fuhrleute aus ihren Lande fein ander Geld mitbringen 
fünnten, und zu befürchten wäre, daß gedachter Abſatz der Franz— 
thaler auf 31 Gr. diefe Leute abhalten und mit dem Salzdebit 
nach Bayern loden möchte. So habe id) auf dem General Finanz— 
directorio, allwo die Münzfachen mit zu meinem Departement ge— 

hören, zwei ordres an die Hällifche Salzdeputation und Magdeburg. 
Kammer, nachdem ichs vorhero mit dem collegio wohl überleget, 
erpedieren lafjen, durch welde ihnen bedeutet worden, daß Ew. 

Königlihe Majeftät den Abſatz des Franzgeldes nicht wieder auf- 
heben und dasjelbe über 31 Groſchen nicht gelten Tafjen könnten, 
dahero fie ein ander expediens vorfchlagen jollten, wie nebft diefen 
Abſatz dennoch das fränfifche Saljcommercium beibehalten werden 
könnte. 

Da ich aber jehe, daß Em. Königliche Majeftät ſolche zwei 

ordres zu vollenziehen Bedenken getragen und dabei angemerfet 
haben, es fei nur mein Weſen, weil ich eine große Quantität Franz- 
geld Hätte und nicht? daran verlieren wollte, daher es abgejeßet 
bleiben follte. Da nun diefe zwei ordres von feinem andern Einhalt 
jeind, als daß das Franzgeld abgejegt bleiben müßte, Ew. König» 
lihe Majeftät aber mich doch joubconnieren, als wenn ich bei dieſer 

Erpedition auf mein eigen Intereſſe und Convenienz abgezielet habe, 
fo fann es nicht anders als mir fehr zu Herzen gehen, da ich auf 
meine fo teuer geleiftete Pflicht in allen meinen Actionen und in 
specie bei dergleichen Ausfertigungen Ew. Königlihen Majeftät 
hohes Intereſſe jedesmal dem meinigen allerunterthänigft vorziehe, 
auch fo ofte ich mit Em. Königlichen Majeftät Kaſſen einige Wechſel 
ſchlüße, mich damit nicht eher meliere, ala warn id) Ew. Königlichen 
Majeftät zum beften avantagenfere conditiones als Die hiefige 

Banquiers machen kann, wie mir dann der Würkliche Geheime Rat 
Acta Borussica. Münzweſen I. 24 
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von Creutz, als welcher alle Wechjel bedingete, auf feine Pflicht 
wird atteftieren müffen. 

Mein ganzer Borrat an Franzgelde beftehet in zwanzigtaufend 

Nthern, wovon das Lagerhaus " und die Silberfabrique ” thlr. 

verwahren und ſonderlich von denen Negimentern noch vor voll 
annehmen müfjen; jolche werde ich nad) Breßlo jenden und mir 
dafür Holländifche und Leipziger Wechſel faufen laſſen, vor welde 

ich ſodann gute ?/, und 2 Groſchen in das Land bringen fann. 

Daß ich aber bei Ausfertigung der zwei ordres nad) Halle 
und Magdeburg wegen Unterhaltung des fränfifchen Salzeommereii 

und wegen Facilitierung desjelben jo viel Sorge getragen, dazu hat 

mid Em. Königlihen Majeftät Intereſſe und meine allerunter- 
thänigfte Schuldigfeit bewogen, und damit nicht etwa, weil ich den 
Abſatz des franzöfchen Geldes mit angeraten und die Ausfertigungen 
deshalb verrichtet, jemand über furz oder lang jagen möge, daß ich 

durch ſolchen Geldabjag dem Hälliſchen Salzcommercio nacher 
Franken einen Stoß gegeben und es in Abfall gebracht habe. 

Ew. Königliche Majeſtät werden mir hoffentlich in höchſten 
Gnaden zu gute halten, daß ich in dieſer Sache meine allerunter— 
thänigfte VBorftellung zu thun mid) genötiget gefunden, derojelben 
gehorſamſt anheimbftellende, ob Sie die an die Hälliihe Salz» 
deputation erpedierte ordres zur vollenziehen allergnädigit gut finden 
werden. 

48. Bericht der Miagdeburgifchen Kammer über den Kurs des 
Sranzgeldes. 

Magdeburg, 21. Juni 1720, 

Ausfertigung. Tit. XLIV, 7. 

Auf Ew. Königlihen Majeftät unterm 7ten und praesentato 

den 10ten dieſes an ung ubgelafjenen allergnädigften Befehl haben 
wir mit dem Hofrat Halter, nachdem er von einer furzen Reife 

wieder zurüd gekommen, diefer Tage uns zujammen gethan umd 
ihn wegen Umbichmelzung des Franzgeldes nad) der Halliichen 

Deputation Vorſchlag vernommen, da dann feine Meinung dahin 
gegangen, daß jolches Geld, wann es nad dem Leipziger Fuß in 

2/, Stüden ausgemünzet werden jollte, der Thaler unter 30 Ggr. 
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geſetzet werden müßte und, weilen dazu keine Hoffnung wäre, ſondern 
das franzöſiſche Geld lieber aus dem Lande gebracht würde, ſo ſähe 
er auch nicht ab, wie die Umbſchmelzung mit dem verſprochenen 

Vorteil geſchehen könnte. 
Anlangend die Verrufung der und 2 Ggr. "Stüden, auch 

kleinen Schiedemünze außerhalb Landes, ſo wäre bekannt, daß jetzo 
wenig */, Stücken mehr gepräget würden, und was das ſchlimmſte 

wäre, jo würden diefelbe noch hin und wieder verichmolzen, indem 

felber in Holland die Silber jo teuer wären, daß die ?/, allda 
füglih ohne Schaden fünnten verfchmolzen werden, einfolglic auch 
nicht zu vermuten, daß Ddiejelbe wieder zurüd ins Land kommen 

würden. 
So viel aber die Schiedesmünze anbeträfe, jelbige würde nicht 

alle außerhalb Landes gegangen, fondern davon ein guter Zeil in 

Ew. Königlihen Majeftät Kafjen verhanden und derfelben Zurüd- 

fendung in die Provinzen fo viel nötiger fein, weil anderergeftalt 
anftatt des Franzgeldes, fo nun außer Landes ginge, viele verrufene 
frembde Scheidemünze wieder hereinfommen wirde, welche er vor 
einigen Jahren mit vieler Mühe herausgejchaffet und es in die 
Wege gerichtet, dab Ew. Königliche Majeftät Länder davon feinen 
fonderlihen Schaden gehabt hätten. Wie wir nun bei denen an— 
geführten Umbftänden unfers allerunterthänigften Orts der ohnvor- 
greiflihen Meinung fein müffen, daß das commereium durch die 
Einführung dergleichen verrufener frembder Scheidemünzen großen 
Schaden leiden würde, dabei auch nicht abzufehen, wie das etwa in 
Ew. Königlihen Majeftät Kaſſen verhandene Meine Gelb wieder in 
die Provinzen fünne verjandt werden, alfo ftellen derofelben wir 
allerunterthänigft anheimb, ob fie durch Prägung newer %, und 
anderer Kleinen Scheidemünze den beforglichen Schaden abwenden, 
oder was fie fonften der Sachen halber ferner zu verordnnen aller- 

gnädigft geruhen wollen. Wir haben indeffen zu Beibehaltung des 
fränfifchen commereii dem Deputations-collegio zu Halle Ew. König— 

lichen Majeftät allergnädigften Befehl zufolge rejkribieret, daß das 
Franzgeld von denen fränkischen Kärnern vor voll angenommen 
und gegen 1%/, Procent Berluft auf Kurrentgeld umbgejeget, die 

Agio aber bei der Salzrecjnung zur Ausgabe gebracht werden jolle, 
und beharren in tiefefter Unterthänigfeit und Devotion lebenslang. 

an 24* 
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49. Protofoll mit dem Königsberger Mlünzmeifter Geelhaar über 
einen neuen Münzkontrakt. 

Königsberg, 50. Juli 1720. 

Abſchrift. Tit. XVIIL, 1. 

Demnach auf die von der Kammer abgeftattete elation vom 

25. April 1720 wegen weiterer Verarrendirung des Hiefigen Münz- 
weſens die föniglihe Nefolution sub dato den 6. Maji 1720 im 
geftrigen Tage eingefommen, jo ift auf heute der Münzmeifter 
Geelhaar in die Ambtskammer gefordert, das Fünigliche Rejcript ihn 
publiciret und derjelbe punctatim über die darin enthaltene deside- 
rata vernommen worden; dejjen Antwort (weil ad num. 1. an die 
Stadt-Magifträte geichrieben werden ſoll) ift folgende: 

Ad 2. Aus 400 M. fein müßten an Schillingern 19931 Fl. 
125/, Gr. oder 6643 Rthlr. 72%/, Gr. ausgemünzet werben. 

Ad 3. Vor diefem find bis 4 31. 6 Gr. von der M. fein 
der ausgemünzten Schillinger an Schlagſchatz gefallen. Weiln aber 
zu diefer Zeit die Materialien geftiegen, der Münzmeifter auch da- 
malen 450 Rthlr. salarium genofjen, des Gvardeins Befoldung, Die 
Wartgelder und des Eifenjchneiderd Hausmiethe von Sr. Königl. 
Mujeftät allergnädigft gereichet worden, dieſe importante Ausgaben 
aber, welche die avantage von 400 M. fein freier Ausmünzung in 
Scillinger weit überjteigen, der Münzmeiſter anigo über fich nimbt, 
jo fann Dderjelbe zu obigem Schlageſchatz fich nicht verbinden, in» 
häriret derowegen jeiner den 10. Aprilis a. c. allerunterthänigften 
Erflärung [jo], nämlich die freie Ausmünzung der 400 M. fein in 
Schillingern allergnädigft feitzujegen. 

Ad 4. Wenn Se. Königl. Maujeftät bei denen ad num. 
praeced. 3. angeführten Umbftänden und da er, Münzmeifter, un— 
müglihd mehr als à M. 1 Rthlr. frei Geld liefern fünnte, mit 
jothanem 1 Rthlr. & M. fein allergnädigjt zufrieden wären, fo 
wolle er diefelbige von allen 400 M., und aljo jolcherhalb 400 Rthlr. 
jahrjährlich, zur Einnahme nehmen, jedoch mit dem erprefien Beding, 

daß ihm dagegen fein volles Tractament, auch dag Tractament des 
Münzgvardeing jährlich zur Ausgabe paffiret und, infoweit aus dem 
fallenden Schlagichag er, Münzmeifter, alsdann auf fein Tractament 
a 450 Rthlr. nad) vormaligem Fuß nicht vergnüget werden Fönnte, 
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den Reſt, der ſodann fehlen würde, bei dem übrigen, ohnedem fchon 
habenden Vorſchuß fortzutragen erlaubet fein möge. 

Ad 5. Worin der bisherige Vorſchuß beftünde und woher 

jolher gefommen, wäre aus denen abgehörten Rechnungen, und 
jwar aus der legten de anno 1719, pag. 2 zu erjehen. 

Ad clausulam: wegen des Thaler-Schlages. Der Münzmeifter 
Geelhaar referiret, daß der vorgejchlagene Fuß von preußiichen 
Thalern à 14 Loth 2 Grän einer zwifchen der Kron Polen und 
dem vormaligen Herzogthumb, jegigen Königreich Preußen, auch 
denen drei Städten Danzig, Thorn und Elbing anno 1528 er- 
richteten Convention!) (die aber von Seiten der Kron Polen in ge- 
raumer Zeit ſchon nicht mehr gehalten, jondern ftatt deſſen Die 
Ausmünzung nur zu 14 Loth geichehen jei) conform wäre, produciret 
anbei ein fünigliches NRejcript sub dato Königsberg den 24. Februarii 
1701, wovon Abjchrift diefem Wrotofoll beigefüget wird, nad) 
welchen bei damaliger Krönung von des nunmehro höchſtſeligſt in 
Gott ruhenden Königes Majeftät befohlen worden, auf eben die 

oberwähnte Art 4000 Banco-Thaler auszumünzen, gejtalt denn auch), 
da wegen Mangel des Silbers nicht weiter zu kommen gewefen, 
wirflid 1600 Stück ausgemünzet worden. Was die in dem jegigen 
allergnädigiten Nefcript vom 6. Maji 1720 angenommene difference 

zwiſchen denen märffchen, auch Reichs- und Hiefigen Thalern betrifft, 

jo beftehet felbige in qualitate intrinseca ratione der hiefigen Thaler 
nicht in °/, minus, fondern da von denen märfjchen und Reichs: 
thalern 8 Stüd auf die Brutto-Marf, in der Feine aber 14 Loth 
und 4 Grän fommen, die hiefige Thaler gleichfallg 8 Stüd auf die 
Brutto-Marf, in der Feine aber zwar nur 14 Loth 2 Grän halten 
und die 2 Grän minus ohngefähr 2 Ggr. oder 7'/, Gr. polnisch 
ausmachen, fo ift der ganze different auf jothane 8 Stüd preußijche 

Thaler gegen die märffche und Neichsthaler noch nicht ein voller 
Groſchen polnisch oder ein märkſcher Dreier. 

Der Münzmeifter Geelhaar jubmittiret ſich indefjen, 
1. Wenn Se. Königl. Majeftät ihm nicht den Thalerjchlag 

accordiren wollten, auch damit fchlechterdings zufrieden zu fein, 
oder auch, 

1) Diejelbe j. bei Vohberg, Münzgeſch. Preußens während der Regierung 

König Sigismunds I. von Polen. (KHöhnes Zeitichr. f. Münze, Siegel- und Wappen- 
funde, I. Band, 1841, ©. öff.) 
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2. Wenn es aljo befohlen würde, die Ausmünzung à Rthlr. 
14 Loth 4 Grän fein zu übernehmen; conteftiret dabei, daß feine 
ganze. Abficht dieferhalb nichts anders geweſen, als daß er unter 
des jet regierenden Königes Majeftät Bildniß dergleichen Münz- 
jorten hiefiges Orts auszuprägen die Ehre haben möchte. 

50. Kontraft mit dem Königsberger Münzmeiſter Caspar Geelbaar. 

Königsberg, 15. November 1720. 

Ausf., gez. Caspar Geelhaar. Tit. XVIII, 1. 

Der Kontrakt ift wie der vom 13. Mai 1714 (Nr. 28), doch mit 

folgenden Abweichungen: 

„Wir Friderih Wilhelm ꝛc. Thun fund und fügen biemit 
jedermänniglich zu wiſſen, daß Wir auf allerunterthänigftes Anſuchen 
Unfers preußijchen Münzmeiſters Caspar Geelhaaren, nachdem defjen 
bisheriger Münzcontract vom 26. Januarii anno 1718 numehro 
zu Ende gelaufen, mit ſothanem Unferm preußifchen Münzmeiſter 
Geelhaar abermal auf drei nad) einander folgende Jahre, von jüngft 
verflofjenem Trinitatis 1720 an zu rechnen, und alfv bis Trinitatig 
1723, über das Münzwejen zu Königsberg i. Pr. folgendergeftalt 
contrahiret haben.“ 

1) Wie Nr. 1 im Kontraft von 1714. 

j 2) Wie der erfte Sag von Nr. 2 im Kontrakt von 1714. Das 
Übrige fehlt hier. 

3) Wie Nr. 3 im Kontraft von 1714. 

„4 Wie Wir denn auch mehrgedahtem Münzmeifter Caspar 
Geelhaar nah Unjerer Preußiſchen Regierung, Deutſchen Ampts- 
fammer, Commerciencollegii und derer Stadtmagifträte zu Königs- 
berg in Preußen Gutachten allergnädigft nachgeben, daß er in diejen 

aufs neue accordirten dreien Jahren fortmehro jährlich 400 Mark 
fein, anftatt der bisherigen 200 Mark, an Scillingern, weil felbige 

nad) anderen benachbarten Dertern häufig verführet werden und 

aljo von diefen Münzforten fein Ueberfluß verhanden, ausmünzen 
möge; uud jollen dererjelben auf eine Cöllniſche Brutto-Mark 
327 Stüd gehen, jelbige 1 Loth 3 Grän fein halten, auch die Mark 
fein darinnen auf 49 Gulden 24%, Groſchen ausgebracht werben; 

desfall$ er aber zwar richtige Aunotation und Rechnung zu führen, 
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jelbige auch hiernächſt zum Beweis, daß er über 400 Mark fein 
jährlih nicht ausgemünzet Habe, zu juftificiren, jedoch aber dafür 

feinen Schlagſchatz zu Unferer Deutichen Amptskammer zu liefern 
hat; dagegen aber auch weder vor fich jelbjt noch vor den Münz- 

wardein und die übrige Arbeiter jowohl an Bejoldung als wegen 
der Wartgelder und Wrbeitsliohn a tempore contractus nichts in 
Ausgabe zu bringen oder zu verrechnen befugt fein joll. 

5. An Thalern ift dabei dem Münzmeifter nunmehro auch 
zwar eine Ausmünzung nachgegeben, e8 muß ofterwähnter Münz- 
meifter Geelhaar aber, da Wir von Unjerm Bildniß feine difference 

in der innerlichen Bonität derer preußifchen und märkiſchen oder 

auch des Römischen Reiches Banco-Thalern!) haben wollen, feine 

andere als 8 Stüf auf die Brutto-Marf, in der Feine aber 
a 14 Loth 4 Grän fchlagen; was er indejjen an joldhen Sorten 

netto auf den Berlinſchen Fuß ausmünzen fann, als welche juft der 

innerlihen Qualität nad) 2 gute Sechszehngroſchenſtück nad dem 
Leipziger Fuß werth find, das joll ihme ohne Verrechnung einigen 
Schlagſchatzes freiftehen.* 

6—11) wie Nr. 4—9 im Kontrakt von 1714. 

12) Da gemäß letter Münzrechnung von 1720 Geelhaar an vor— 
geſchoſſenen Wartegeldern und Bejoldungen 4214 Fl. 18 Gr. 7°/; Bi. zu 
fordern bat, jo joll er jich dieje von dem zuerjt einfommenden Schlagihaß 

einbehalten, worauf der Schlagihag der deutjchen Kammer zufließt. Reicht 

berjelbe zur Bezahlung jener Vorſchüſſe nicht, fo werden weitere Zuſchüſſe 
aus andern Kaſſen doch nicht bewilligt. 

13—19) wie Nr. 11—17 im Kontrakt von 1714. 

51. Bericht des Generalfinanzdireftoriums über die Silberlieferung 

der Generalfinanzfaffe. 

Berlin, 20. Dezember 1721. 

Ausfertigung, gez. E. B. v. Creutz. Krautt. F. v. Görne. G. Gr. v. Schlieben. 

Fuchß. Culemann. Kuhtze. Pehnen. Rochow. Pflüger. Tit. XXXII, 1. 

Ew. Königl. Maj. werden Sich allergnädigſt zurückerinnern, 
wasgeſtalt Dieſelbe auf unſere allerunterthänigſte Anfrage, ob nicht 

vorkommender Umſtände halber die bei der Münze zum Kauf ein— 
laufende Silber aus der Generalfinanzkaſſe bezahlet und, ſobald fie 

!) Gemeint find Speciestaler. 
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vermüngzet, das neue Geld dafür wieder zu jolcher Kaffe genommen 
werden follte, allergnädigt hoheneigenhändig rejolviret, 

wie viell jchaden Habe ich wen ich vor 100 Thl filber Fauffe wie 
viel frige ich wieder von die 100 Thl. Neu: wie viell Pro Cent 
ver lust FB). 
Als wir nun hierauf allerunterthänigft berichtet, daß Ewr. 

Königl. Majt. Hiebei feinen einzigen Grojchen verlören, fondern 

wenn Sie obgedachtermaßen aus der Öeneralfinanzkaffe vor 100 Rthlr. 

Silber bezahlen ließen, Sie davor 100 Rthlr. neues Geld aus ber 
Münze ohne Abzug eines einzigen Pfennigs zu bemelter Kaffe 
wiederbefämen, und gejchehe jolches nur blos zu dem Ende, daß, 

weiln fein Silberlieferant bis dato auszufinden gewejen, die noch 
vorhandene Silber nicht aus dem Lande gehen und doc, etwas von 
neuen Gelde gepräget werden möchte, haben Ewr. Königl. Majft. 
auf die zu Dero allergnädigften Unterjchrift mitgefandte ordre an 
den Müngzmeifter Neubaur mit eigener hohen Hand Folgendes bei» 
geſetzet: 

Wer will mir guht ſein das der Müntz-Mester nit ein ſchellſm) 
ift und ſchleck geldt machet oder nit mit die Sume die ich zahle 
ein tru a la Lune mahet ZW. 
Hierauf müſſen wir anderweit allerunterthänigft vorftellen, 

daß der jetzige Münzmeifter Neubauer feit 40 Jahren Her beim 
Münzweſen als Wardein und Münzmeifter in Ew. Königl. Majft. 
Dienften gejtanden und fich bis Hieher allemal treu und ehrlich be- 
wielen, dahero auch niemaln einiger Müngmalverjation Halber in 
Verdacht gefommen oder deshalb bejchuldiget worden, überdem auch 
ein äußerliches frommes Leben geführt hat, es ift auch nichts Gefähr- 
liches von ihm zu vermuthen, indem derſelbe mit liegenden Gründen 

in Magdeburg ungefefien if. Überdem muß der Wardein, welcher 
eigentlich ein Kontrolleur vom Miüngmeifter ift, vor die Ausmünzung 
und den richtigen Gehalt der Gelder gleichfalls reſponſabel fein, 

und hat man bisher jo leicht fein Erempel gehabt, daß ein Münz— 
meilter und Wardein zugleich follten malverfiret haben, welches aud) 
wegen verjchiedener mehrern Umftände füglich nicht gejchehen kann, 
zumaln jederzeit bei Abnahm der Münzrechnung die Stodproben 
von jeder Schmelzung der Silber aufs genauefte und jchärffte nach» 

!) Diejes und das folgende Marginal buchſtäblich nach der Urjchrift. 
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probiret werben, wobei fich denn nicht das allergeringjte manquement 
finden muß. 

Ferner wird, warn Ew. Königl. Majit. das Geld zum Ein- 
fauf des Silber aus der General Finanz Kaffe zahlen laffen, das 
Silber in bemeldter Kaffe jo lange verwahret, bi8 davon eine 

Scmelzung gejchehen fann, alsdann der Münzmeifter fogleich die 
Ausmünzung vornimmt und das meu ausgeprägte Geld fofort 
wieder in die Kaffe abliefert und nach der Ausmünzung nicht einen 
Tag in Händen behält, daß aljo dieferhalb Fein Unterjchleif, viel 
weniger ein banquerout zu befürdten ift. 

Wir unfers allerunterthänigften Orts finden fein ander Mittel, 
die noch bei der Münze einlaufende Silber beizubehalten und zu 
Emr. Königl. Majt. Kaffe neu Geld zu liefern und das fremde 
theil3 überaus jchlechte Geld aus dem Lande zu Halten, hingegen, 
wann die Münze gar ftillftehen follte, die Juden den Handfauf des 
Silbers gänzlich an fich ziehen und die Silber im Lande ſich ver- 
lieren würden. | 

Da nun folchergeftalt bei Ewr. Königl. Majt. hiefigen Münze 
alle erjinnliche praecautiones genommen und gebraucht worden, 
man auch bei allen auswärtigen Münzen feine andere mesures zu 

nehmen weiß, fo ftellen Ew. Königl. Majt. wir abermals allerunter- 
thänigft anheim, ob Sie die beigefügte nöthige ordres in hohen 
Gnaden zu vollziehen geruhen wollen. 

Hierunter fchrieb der König: 

gult] über 2000 Thl. fol Ihm nit in han den gezahlet 
werden SW. 

52. Bericht des preußifchen Agenten C. G. Hoffmann in Warjchau 
über die polnifchen fchlechten Münzen. 

Warfchau, 22. April 1722. 

Urſchr. Zit. XLV, 1. 

Auf Em. Königlichen Majeftät allergnädigftes Reſcript vom 
31. Martii, welches mit der Poſt über Preußen d. 17. h. einge- 
laufen, vermelde in allerunterthänigfter Antwort, daß, was die eine 
Art von den überſchickten Szostafen oder Sechſern anlangt, ſolche 
alldier, wie in ganz Polen und Litthauen mit dem Namen der 
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Pocieyer beleget wird, welche der jetige Großfeldherr von Litthauen, 
wie er Schagmeifter in Litthauen geweſen, öffentlich jchlagen laſſen, 
geftalten dann fein Name L. P. auf der Münze auch würklich zu 

befinden ijt. 

Bon diejen follen nun einige von gutem Schrot und Korn, 
auch richtigem Gewicht gepräget worden fein, die meilten aber ver- 
fäljchet von einem Juden, Lochim genannt, welcher unter Pocieyjcher 
Protection geftanden, auch noch darunter ftehen joll, und wer weiß 

quo pacto nachgemacht worden. 

Gemeldter Jude ift auch diefer Münze wegen jchon ehemalen 
in der Inquifition, wovon ihn aber die Autorität des Pociey be- 
freiet gewefen, bei welcher fich gleichfallg der General Mikuſch, 

Kriegd-commissarius Karp und ein gewiffer v. Milkau implicieret 

gefunden haben jollen: Wie dann auch Se. Röm. Kaiferl. Majft. 
ehedejjen über befagten Juden jchon Klagen führen lafjen, weilen 
in diefer Müngmacherei eine große Summa Kaifergrofchen fabricieret 
und nad) Ungarn verführet worden find. 

Sonften find auch die Pocieyichen Ducaten befannt, welche 
man jo fünftlich zu machen gewußt, daß, obgleich deren 4 nur 3 am 

Wert gehalten, der Strih dennoch ſowohl als die Größe und 
Gewicht mit andern guten Ducaten einerlei gewejen. 

Was die andere Sorte der überſchickten Szostafs anlangt, jo 

hat mir fein Kaufmann allhier eigentlid Nachricht von jelbigen er- 
teilen können, fie werden aber gleich den andern bier im Handel 
nicht angenommen, jedoch lieber noch wie die erften, als welche man 

nur von !/, Wert äftimieret. 
Bon beiden Arten überhaupt fiehet man fehr wenig, es fei 

dann, daß zumeilen in einer großen Summa fic eine und die andre 

mit einjchleihen möchten: Wie dann auch intgemein von rechtem 

polnischen Geld fehr wenig zu jehen, da in dem ganzen Lande feine 
Münzftätte vorigo anzutreffen, fondern Handel und Wandel meift 
mit preußijchen Szostals und Tympfen getrieben werden muß, 

welcher jo geitalten Sachen nad) ſehr Schlecht beftehen würde, wann 

etwa in Ew. Königl. Majeftät preußiichen Landen fein Geld mehr 
gepräget werden ſollte. 

Diejes ift, was ich in allergehorjamjter Antwort Binteshringen 

jollen. 
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55. Erlaß an das Beneralfinanzdireftorium über Einführung 
brandenburgifchen Geldes in Preußen. 

Berlin, 51. Juli 1722. 

Ausfert. Tit. XLII, 3. 

Se. Königl. Maj. in Preußen, Unſer allgjter Herr, gebrauchen 
zu dem Retablifjement derer Domainen in dem Königreich Preußen 
vors erſte fünfzig taufend Thaler; dahero Haben Sie rejolviret, 
jothanes Geld contant und baar an 2 Ggr. Stüden naher Preußen 
zu jenden. Sie haben zwar einige Landeseinwohner in specie 
Neglinen darüber geiprochen. Es Hat aber derjelbe Feine raisons 

dargegen zu jagen gewußt als diefe, daß das churbrandenb. Geld 
häufig naher Preußen fommen und in dem dortigen Lande bleiben 
würde, jo aber nicht gut, jondern vielmehr befjer, daß fein Geld 
allda wäre. Weilen Sie nun Ddieje raisons fehr jchlecht und gar 

nicht hinreichend gefunden, wären Sie gewillet, den Anfang mit 

50000 Rthlr. zu machen und zwar an ?/, und 2 Ggr. Stüden, 
jedoch ſoll das pohlihe Geld nach wie vor verbleiben und jeinen 
Curs daneben behalten und mit dem brandenb. zugleich roulliren. 
Daferne aber das General Finanz Directorium erhebliche und wohl- 
gegründete raisons darwider anzuführen haben follte, hätten fie fich 
darüber zufammenzuthun, jolche zu entwerfen und St. Königl. Majjt. 

einzujenden, widrigenfalls aber Diejelben nicht beſſer wie des 

Neglins, jollen fie damit zurüdbleiben und zu Beförderung der 
bierunter führenden allgdften Intention die gehörigen ordres 
erpediren. 

54. Bedenken eines handelsfundigen Beamten über Einführung 
brandenburgifchen Geldes in Preußen, von der Königsberger Regierung 

überreicht am 28. Auguſt 1722. 

Tit. XLII, 3. 

Wie ſchädlich die Einführung von geringen Münzſorten denen 
Königreichen und Ländern gefallen, fann man nicht nur aus der 
Eonfufion im Münzweſen im ganzen Nömifchen Reiche, in Polen 

und Frankreich, jondern auch aus den ungemeinen Schaden, jo 
Preußen Ao. 1698 und 1699 durch Abjegung der überhäuften 
/gftüden erlitten, erjehen und könnte man allenfall® aus der 
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Duantität, jo damals in der Münze mit 7, 8 bi 9 Procent Ber- 
luft geliefert worden, einen Überjchlag des Schadens, fo Preußen 
erlitten, machen, dabei aber zu confiderieren ift, daß damals mit 

5 bis 6 Procent Berluft größere Pojten aus dem Lande gefandt, 

ala in die Münze geliefert fein. Wann die Landesherrichaft 

Rthlr. von dergleichen Münze einfendet, fo practifieren die ge— 

winnfüdhtigen Kaufleute, Juden und Wucherer wohl a Rthlr. hier- 

von, und die Erfahrung hat es damals gelehret, daß, ohngeachtet 
e3 zulegt bei Straf der Confiscation verboten wurde, feine ?/,tel 

Stüde einzuführen, jo wurde doc das Land mit denen ?/, ftüden 
jehr überſchwemmet und von 6 und 18 Gr. ftüden dergeftalt ent- 
blößet, daß, umb das Land zu helfen, zu einen confiderablen Verluft 

rejolvieret werden mußte, hat alfo die Landesherrichaft gar wenig, 
die Wechſler aber ein großes dabei profitieret, zumal da der hiefige 
holländische und Hamburgifche Wechfeleours damals etzliche pro cento 
unter dem Berlinifchen cours gewesen, wesfall® dann große Quanti— 
täten von dergleichen Geldjorten eingejfandt und Holländifche, auch 
Hamburgijche Wechjelbriefe davor herausgeſchickt worden. 

Das benachbarte Königreicd; Polen, Herzogtum Litthauen und 
Eurland, das Biſchoftum Ermelandt und das polnische Preußen, fo 
ein continuellege commereium mit uns haben, wollten in Zahlung 
fein ander Geld, als 6 und 18 Gr. ſtücke annehmen, ung aber hin- 

gegen bezahlten fie mit */stel ſtücken, wordurch dann das polnijche 

Geld nah und nad) aus dem Lande geführt und aus Ermangelung 
desjelben allmälig mit Aufgeld eingewechfelt wurde; hieraus ent— 
ftund, daß Ao. 1698 (da doch nur */ztel ſtücke und feine kleine 
Münze eingeführet waren) die difference zwifchen */,telftüden und 
dem polnifchen Gelde bis auf 12 & 13 Procent ftüge, wesfclls die 

Landesherrichaft damals bewogen wurde, die ?/,tel Stüden gänzlich 
zu verbieten und welche vor der damals benannten Zeit nicht aus 
dem Lande geichaffet, mit 7, 8 und leglid 9 Procent Verluft in die 
Münze zu liefern, jondern auch die auf den Fuß der */gtel Stüde 
gejchlagene 3 Gr. Stück auf 8 Schillinge zu reducieren. 

Ob nun wohl die Wechjler, Juden und Wucherer große 
Eapitale bei der Einfuhr Iucrieret, jo haben jelbe doch bei ber 
Reduction jehr wenig verloren, denn felbe haben dur allerhand 
Mittel und Wege fi) davon los gemachet, die arme preußifchen 
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Unterthanen aber, fowohl Adel ald Unadel, haben ein entjepliches 
eingebüßet. Der noch lebende Münzmeifter H. Gelhar kann ein- 
zeugen, daß damals bei der Münze wegen Berwechjelung des Geldes 
ein jolches Gedränge von den vielen Menſchen war, daß viele ihre 
Sejundheit und einige gar das Leben darüber verloren haben. 
Leute, jo damals vor 12 oder 13000 Fl. Güter oder Waren ver- 
fauft hatten, mußten an den empfangenen baren Gelde 1000 Fl. 

verlieren, aus welchen allen klärlich erhellet, was vor Schaden dem 

Lande durh Einführung jolder Münzjorten, die man an die An— 

grenzenden nicht abjegen kann, zuwächſt. 

55. Bericht des Mlünzdireftors Geelhaar über Fortſetzung der 
Mlünzung in Königsberg. 

Königsberg, 18. Januar 1723. 

Abſchrift. Tit. XVIIL, 3. 

Aus folgenden Urjachen ift zu erjehen, daß nad bisherigem 

Contract, welcher anno 1723 den 30. Maji ſich endiget, das hiefige 
Münzweſen ohne meinen empfindlihen Schaden weiter fortzufegen 
nicht vermögend bin. 

1) Muß allezeit baar Geld bereit fein und ein Capital ge= 
Halten werden; weiln ich aber hiezu nicht vermögend bin, jo muß 
ich joldhes von andern Leuten aufnehmen und Intereſſe davon 
zahlen. 

2) It zur Silberlieferung feine Hoffnung, und muß lange 
gejamm:let werden, ehe man zum Schmelzen fommen fann. 

3) Iſt das Kupfer auf 20 Procent und darüber geftiegen, 
auch zu vermuthen, daß es noch höher laufen dürfte. 

4) Sind nit von den 400 M. fein der Scillinger freien 
Ausmünzung der Guardein und die unentbehrlichen Arbeiter, viel 
weniger Interejje vor ein Capital zu erhalten. 

5) Muß, weiln beim Einfauf Silbers und Goldes ein ſcharfes 

Geſicht erfordert wird, das meinige aber, da ich 31 Fahr in wirf- 

lihen Dienften und vorhero jhon 14 Jahr in hiefiger Münz-Officin 
geftanden, gänzlich geſchwächet ift, einen aparten Menjchen zum 

Einfauf halten und jalariren. 
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6) Muß alle Werker, ſowohl hölzerne als eiferne, unterhalten 
und jährlich ein merflicyes dazu anwenden. Dahingegen, 

1) Wenn die Arbeit ceffiren follte, jo wäre zu bedauern, daß 

das hiefige jo wohl eingerichtete Werk, da die polnijche und andere 
benachbarte Münzen in gänzlihen Verfall gefommen, allhier aud) 
nun vergehen foll. 

2) Würde der Einkauf, jo mit großer Mühe an die Münze 
gezogen, ſich wieder gänzlich verlieren, da do 

3) ein jeder fein Bruchfilber, jo wenig es auch importiret, 
weiln jolches dem rechten Werth und Gewichte nad) bezahlet wird, 
gerne zur Münze bringen, dahingegen der Guardein, welcher nicht 
allein die richtige Ausmünzung rejpiciren, auf frembde und minder- 
gültige Sorten, daß jelbige nicht einfchleichen, jehen, das Silber und 
Gold, wenn Auswärtige und Einheimijche davon Nachricht verlangen, 
eraminiren und den rechten Werth andeuten, fondern auch nad 
fünigliher Hoher Verordnung die Gewichter juftiren und zeichnen 

muß, jo dörfte jolches, wenn das Münzweſen ceffiren follte, aladenn 

nicht objerviret werden können. 

4) Wenn das Werf eingehen ſollte, fo würden fich eigen- 
nügige Leute und Juden finden, jo die Verfäufere übervortheilen 
und das wenige Silber, fo annod zu erhalten, aus dem Lande 

führen, dagegen, 

5) wenn das Werk unterhalten wird, oftermalen geftohlne 
Saden angehalten und die Diebjtähle entdedet werden. 

56. Gutachten des Kommerzienrats Schindler über Prägung von 

Zwoölfteltalern und bolländifche Silberpreife. 

Berlin, 23. September 1723. 

Urſchrift. Tit. XX, 9. 

Em. Königlichen Majeftät General Ober Finanz- Krieges- und 
Domainen-Direktorium haben bei der untern 22. diefes gehaltenen 

Kommilfion wegen. des Münzwejens mir hochgeneigt zu fonımittieren 
beliebet, daß ich meine Gedanken jagen ſoll, wie die Ausmünzung 

einer Summa von a Thl. Doppelgrojchen geichehen könne, warın 

Ewr. Königlide Mayt. den jonft gewöhnlichen Schlägeihag fahren 
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laſſen und überdem die Münzfoften und salaria vor die Münz- 
bediente zahleten. 

Hierauf habe in aller Unterthänigfeit berichten wollen, daß 

auf obgedadhte Art und wann Em. Königl. Mayt. ſolches aller- 

guädigjt rejolvieret jein, vor die Marf Silber, anftatt dafür bishero 
11 Thl. 20 Gr. gezahlet worden, nun 12 Thl. 6 Gr. für felbige 
gegeben werden könne, weiln die Doppelgrojchen die Mark auf 
12 Thl..9 Gr. und alfo 3 Gr. Höher, als fie foften würde, ausge: 
münzet wird; Ddiefe 3 Gr., welche auf die Mark übrig bleiben, 
könnten zu. Bezahlung der Münzkoften und salaria mit dienen und 
alſo Ew. Königl. Mayt. nicht nötig Haben, die ganze Untoften und 

salaria gu zahlen. 
Zu Ausmünzung folcher großen Summa Doppelgrofchen dürfte 

im Lande wenig Silber zu befommen fein, und aus Holland jelbiges 
zu verichreiben käme fehr Hoch zu ſtehen, geftalt nad) beiliegender 
Ausrehnung und holländiichen Preisfurant die Mark Silber auf 

12 Thl. 15 Gr. 8 Pf. koſtet. 
Die hiefigen Juden, welde noch andere auswärtige Örter 

wiffen, wo man die zur Münze dienende Silber befommet, dürften 
die Mark Silber vor 121/, Thl. wohl anfchaffen können, es möchte. 

aber nicht eine große Quantität fein, jo ihnen jährlich zu liefern 
möglichen jein dürfte. 

Ew. Königliche Majejtät haben mir wegen der Gold- und 
Silberfabrique ein allergnädigftes Privilegium gegeben, daß in 
Dero Landen die Silber von Juden und Ehriften Faufen könne, ich 
will mich aber in fo weit jolden Einfauf in aller Unterthänigfeit 
begeben, wenn nur dadurch Ew. Königl. Majeftät allergnädigfte 
Intention in Ausmünzung der Doppelgroichen erhalten werden könne. 

Nur muß ich meinen Pflihten gemäß in aller Unterthänigfeit melden, 
daß, wenn auch nad) obigen Vorjchlag die Ausmünzung der Doppel- 
grojchen in Gang gebracht und damit fontinuieret wird, ſolche Aus— 
münzung Ew. Königlichen Majeftät und Dero Landen nicht Helfen 
fünne, indem dadurch Ewr. Königl. Mayt. nichts profitieren und 
das Land von Geld nicht reicher wird, obſchon täglichen gemünzet 
würde, immaßen die Zweigrofchenftüde, jo gepräget werden, alle 
zum Lande wieder rausgehen und vor die Silber, jo von auswärtig 
reinfommen, an Freubte gezahlet werden müfjen; au contraire: 
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Em. Königliche Majeftät verlieren bei Ausmünzung einer summa von 

> rl. Doppelgrojchen etliche taufend Thl., welche bei Einfaufung 
des Silber zum Lande mit raus gehen, weil in denen münzenden 
Doppelgrofhen jo viel Arbeitslohn ftedet, welche man bei Um— 
ſchmelzung derfelben nicht wieder befommet. 

Meine allerunterthänigjte und ohnmaßgeblihe Meinung ift 
alfo dieje, daß zu der Zeit nur gemünzet werden fünne, wann die 

holländischen und Hamburger Wechfel in niedrigem Kurs zu be= 
fommen und man für felbige in Holland Silber faufen Fönne, 

welches thunlihen fein würde, wann in Königsberg und Danzig 
Kommiflionen zu Einkauf des Korns erteilet werden und Dadurch 
der Kurs runter zu gehen pfleget, alsdann könnten Ew. Königl. 
Mayt. in Königsberg und Danzig eine rechte Quantität Wechſel 
einfaufen und dafür Silber in Holland erhandeln lafjen. 

Ausrechnung 
des feinen Silbers, zu was Preis es dermalen in Amſterdam ver- 
faufet wird. 

Bejage des beiliegenden Preisfurantzettels Foftet die Mark 
fein Silber dajelbjt 24 31. 6 Stüber in Banco Geld und folglich 
fommen 100 Mark zu ftehen 2430 1. oder 972 Thl. Banco. 
Diefe betragen nach dem jegigen Kurs à 134 pro cento im 
DUENGER ROTE 210: Sa ae Sr Sa > u u rl. 1302 :12 — 

Brovifion, Borto und andere Spejen werden über 
2 pro cento ausmachenn... 26,— u 

ri. 1328: 12 
Das holländische Silbergewidht ift nun 5 pro cento befjer ala 

biefiges, aljo würden obige 100 Mark holländifh Gewicht Hier 
105 Mark rendieren und die Mark fein Silber bier zu ftehen 
fommen 12 Thl. 15 Gr. 8 Pf. 

57. Promemoria der Juden Moſes und Elias Gumperts 
über Silberlieferung. 

Berlin, 25. Oktober 1723. 

Urſchrift. Tit. XX, 9. 

BZufolge des Münzmeifters und des Wardins abgeftatteten 
allerunterthänigften Berichts vom 30. 7 br. a. c. werden Ewr. Königl. 
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Maytt. 5070 rl. verlieren müflen, wann fie in der biefigen Münze 
157733 rl. an Y/,o wollen münzen laſſen und folglid, wann fie 

m rl. münzen lafjen, werden fie n rl. verlieren müfjen. ‘ Da wir 

num veripüren, daß Ewr. Königl. Maytt. die Hiefige Münze gerne 

in Gang haben wollen, fo finden uns verpflichtet, allerunterthänigft 
anzuzeigen, welcdhergeftalt fie an jolchem großen Verluſt bei ber 
Münze ein merkliches profitieren können. 

Wir erflären uns hierdurch allerunterthänigit, bis ° rl. auf 
der hHiefigen Münze jährlih an *ıs jchlagen zu laſſen, wann ung 

dagegen bei der Cleviſchen Rentei- und Steuerfafje jährlich = ıl 

alfignieret werden, mit 2°/, Prozent Agio und wegen der übrigen 

—9* rl., fo wir noch mehr ſchlagen laſſen, wollen wir einen feſten 

Akkord mit Ewr. Königl. Maytt. treffen auf die Zollgelder in Kleve, 

welche circa "° rl. etwa ausmachen werden. Dieje Zollgelder werden 

in Specie-Geld bezahlet, bis hiehin find holländiſche Wechjel dafür 

anhero übermachet worden, welche nach dem laufenden Kurs haben 
vernegotieret werden müljen. 

Wir aber wollen auf ein ganzes Jahr dieſe HZollgelder für 
27 Prozent annehmen und den Betrag mit neuen ts, jo in der 
biefigen Münze gejchlagen werden, auszahlen, wodurd Ew. König. 
Maytt. allerhöchſte Intention erfüllet wird, daß bei der hiefigen 

Münze jährlih ° rl. gemünzet werden; und anjtatt der von dem 

Münzmeifter und Wardin prätendierenden "° rl. Verluft von aus- 

zumünzenden nn rl. prätendieren wir nur 3000 Rthlr. vor alle 

Unfoften und Berluft, wann wir dabei die benefices von der Münze 
zu genießen haben jollen, wodurdh dann Emr. Königl. Maytt. an 

denen ausmünzenden rl. jährlid profitieren 7000 rl. und über 

das an denen Eleviichen Geldern, welche bis Hiehin unter 3'/, Prozent 
gegen *ı, Stück nicht haben veraffordieret werden können, werden 

fie an die 7° auch noch profitieren 2000 rl., und folchergeftalt 

gewinnen Ewr. Königl. Maytt. jährlich hiebei überhaupt 9000 rl. 
und haben nach Dero allerhöchſten Intention ihre Münze in Gange, 
ohne den geringsten WVerluft, weilen dasjenige, was wir zu Unter- 
haltung der Münze Jährlich profitieren, Se. Königl. Maytt. wiederumb 
an dem Agio für die Übermachung derer Elevifchen Geldern Igewünnien); | 

Acta Borussica. Münzweſen I. 25 
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Dahingegen wir uns allerunterthänigft ausbitten: 
1) Daß die frembde Silber, jo wir auf der Poſt müfjen 

anhero kommen laflen, von Bojtporto frei jein, und daß wir 

2) wegen der Ausmünzung nun und zu ewigen Zeit von aller 
Verantwortung frei fein und bleiben und nur als Münzlieferanten, 
die das Silber zur Münze fchaffen und liefern und bei deſſen Aus- 

münzung die Unfoften und den Berluft übernehmen, angejehen 
werden follen. 

3) Daß wir nicht gehalten fein jollen, mehr zu jchlagen, ala 
wie uns in Gleve das Jahr über ausgezahlet wird. 

4) Daß das Geld, was wir in Cleve empfangen, zur Hälfte 

Rentei- und die andere Hälfte Steuerfafjengelder fein, weilen der 

Rentei Geld etwas beffer als die Steuergelder jeind. 
Auch ftellen Ew. Königl. Mayt. wir allerunterthänigft anheim, 

ob fie uns zu deſto bejjerer Fortjegung des Werks und in An— 
fehung dieſer von uns allerunterthänigft offerierten doppelt profitablen 

Gonditionen gegen vorher genugfame zu ftellende reelle Sicherheit, 

wowider nichts einzumenden jein fol, ri. jährlih wollen anti» 

cipieren laffen und zwar aus denen Cleviſchen Kafjegeldern, wogegen 
Ew. Könige. Mayt. noch abjunderlich profitieren jollen, daß nad) 

Ablauf des Jahre wir joldhe r mit neuen Yystel Stüden allhier 

bezahlen wollen, wobei dann Ewr. Königl. Mayt. die 3'/, Prozent 

Agio von ſolche ri. profitieren, jo Ewr. Konigl. Mayt. abermal 
einen abjonderlicen jährlichen Profit von 700 rl. austräget. 

Was jonften uns bei diefem Werk zu ftatten kommen fann, 

ohne Ewr. Königl. Mayt. Schaden, folcyes behalten wir uns bevor, 
wann es zu Schließung eines förmlichen Kontratts gelanget. 

Darunter fchrieb der König: 

Direc[torium] joll auf den Direc[torium] das Werd exa- 
minieren 

58. Berechnung des Gewinns durch Unnahme des Gumpertsfchen 

Projekts, aufgeftellt von den Gumperts im Movember 1723. 

Urſchrift. Tit. XX, 9. 
Un die cleviihe Gelder haben Se. Königlihe Maytt. bis 

biehin verlieren müſſen 3"/, Prozent, wie dann auch anigo mit 9. 
Meindershagen gegen die Hälfte Kleingeld A 3'/, hat veraffordieret 
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werden wollen, folches ift gegen lauter !ıs & 3!/; Prozento zu 

rechnen, weldes an 2° xl. Berluft ft. » » 2. . 10500 
Bufolge des Münzmeifters und Wardins abgeftatteten 

Berichts müfjen Sr. a an an 2 en 
m 

untoften verlieren . . . —* 10175 

alfo — tl. 20675 

Wann wir nun offerieren 2° von Cleve anhero zu über- 
machen à 2%/, se gegen he Stüden 

Beruft . . . . 7500 
— Münzkoſten pratendieren wir von 

mM een een. 8000 

rl. 10500 
Als werden Ew. Königl. Mayt. folhergeftalt profitieren 10175 

und haben Ihre Münze im Gange. 

Bann nun ung gegen genugfame Sicherheit * rl. zu 
defto beſſerer Fortfegung des Werks von die Cleviſche 
Gelder, die wir Ausgang des Jahrs hier wiederumb 
mit neue * Stücken bezahlen wollen, anticipieret 
werden, jo follen Sr. Königl. Maytt. hiebei zu ge- 
nießen Haben die 3'/, Procent, welche fie ſonſten 
wegen Übermahung folder Summe hätten verlieren 
REIITRENE: 23 ee et a et 3 an 700 

Uls werden Str. Königl. May. überhaupt an dieſe 

Wrl. profitieren. . . » . .'. rl 10875 
” Sollte nun uns auf Cleve mehr aifignierel werden wollen, 

jo wollen uns auch engagieren, ein weit größere Summe zu über- 
nehmen und auf foldhe conditiones an *. Stüd hier jchlagen 
zu laſſen. 

59, Bericht des Beneraldireftoriums über den Kontraft mitdem 
Miünzmeifter Geelbaar. 

Berlin, 10, Dezember 1723. 

Ausfertigung, gez. Grumbkow, Creutz, Kati, Görne, Fuchß. Tit. XVIII, 3. 

Als der Rath und Münzdirector Geelhaar in Preußen aller- 
unterthänigfte Anſuchung gethan, daß, weil fein Contract im Monat 

26 * 
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Majo a. c. zu Ende gelaufen, ihme erlaubet werden möchte, feinen 
Sitbervorrath in preußiihen Sehsgroichenftüden auszumünzen, ift 
nah Em. Königl. Mujeftät allerhöchiten Intention an die Preußiſche 
Krieges: und Domänenfammer untern 20. Novembris jüngjthin 
rejcribiret worden, demjelben zu vernehmen, ob er nicht, wann 

ihme der Schlagſchatz, welcher bei dem itigen hohen Silberpreis 
wenig importiren fann, zu Beftreitung der Münzfoften gelafjen 
würde, das vorräthige Silber in 2 Ggr.Stücken vermünzen wollte. 

Da nun befagte Krieges- und Domänenfammer des p. Geel- 
haaren Erklärung hierüber eingejandt, welche dahin gehet, daß er, 
umb fi durch längere Berzögerung der auszumünzenden vor= 
räthigen Silber wegen des zu verinterejfirenden Capitals nicht in 
größern Schaden zu jegen, ſolche Ausmünzung auf erwähnte Art, 

ohne den Schlagichat zu beredjnen, übernehmen wollte, wann ihm 
davon vorher die Beſchickung des Gehalts an Schrot und Korn, im— 

gleichen die Gattung des Gepräges anbefohlen und überiandt würde: 
als werden Em. Königl. Majeftät allergnädigfte Nejolution wir 

allerunterthänigft erwarten, ob Geelhaar jeinen Vorrath Silber, 
fo in 1000 M. fein bejtehet und wovon etwa 15000 Thl. an 
2 ©r.-Stüden gemünzet werden fünnen, auf oberwähnte Urt aus— 
münzen joll. 

Eigenhändige Verfügung des Königs: 

ih be gehre Kein ſchlag ſchatz ſoll nur geldt Müntze 2. gr 
fo wie Hier und das weis machen ift nit Noht Das Kolt zu viel 
und iſt mit der Kant geleich abgerieben FW. 

60. Derfügung an den Münzdireftor Geelhaar über Prägung von 
Hwölfteln nach brandenburgifchem Fuß. 

Berlin, 17. Dezember 1723. 

’ Konz., gez. Fuchß. Tit. XVII, 3. 

Nachdem der Rath und Münzdirector Geelhaar in Preußen 
allerunterthänigfte Anfuchung gethan, daß, weiln fein Contract im 
Monat Mai a. c. zu Ende gelaufen, ihm erlaubet werden möchte, 

feinen GSilbervorratd in preußiihen Sechsgroſchenſtücken auszu— 
münzen, Sr. Königl. Majeftät allerhöchſte Intention aber dahin 
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gehet, daß gedachtes vorräthige Silber nicht in befagten Sechſern, 
fondern in Zweigutengrojchen-Stüden ausgemünzet werden joll, ala 
hat gedachter p. Geelhaar auch dazu fich erfläret, ſich darnad) aller- 
gehorſambſt zu achten und die Ausmünzung gedachter 2 Ggr.-Stüden 
unter dieſem Gepräge: 

Hier folgt eine Zeichnung der Haupt» und Kehrfeite eines Königs: 
berger Zwölftels von 1724 (Münzbefchreibung Tafel 17, Nr. 393). 

zu verrichten, dergeftalt daß die Beſchickung diefer 2 Ggr.-Stüde 
im Ziegel zu 6 Loth 16 Grän gefchiehet und, wenn fie weiß ge— 
fotten, netto 7 Loth in der Feine halten und deren 65 Stüd auf 
eine Cöllniſche Mark brutto gehen, folglich die Marf fein darin zu 
12 Thaler 9 Ggr. ausgebradt werde; von welchem Fuß bei 
ichwerer Beahndung im gringften nicht abgegangen werden muß. 

Dagegen allerhöchſtgedachte Se. Königl. Majeftät dem p. Geelhaar 
die Ausmünzung mehrangeregter 2 Ggr.-Stüde frei und ohne den 
gringften davon zu erlegenden oder zu berechnenden Schlagichag ge— 
lafjen wiffen wollen. 

61. Kontrakt mit Moſes und Elias Gumperts über Einziehung von 
Cleviſchen Staatseinfünften und Silberlieferung für die 

Berliner Münze. 

Berlin, 24. Dezember 1723. 

Ausfert., gez. Moſes et Eliad Gomperg. Eliad Gomperg. Tit. XX, 9. 

Auf Seiner Königlihen Majeftät in Preußen ꝛc. Unfers aller- 
guädigiten Herrn allergnädigiten Specialbefehl und mit Dero aller- 
höchſten Approbation ift mit denen Hof- und Krieges-Factors 
Mofes und Elias Gumperts zu Behuef der Ausmünzung einer ge- 
willen Summe von zwei gute Grojchen oder Hetel Stüden folgender 
Kontrakt abgeredet und geichloffen worden. 

1) Wollen höchſtgedachte Seine Königlihe Majeftät denen 
Gumperts alle diejenige Gelder, jo bei denen clevischen beiden Haupt- 
faffen ala der Rentei und Oberſteuerkaſſe einfommen, die jonft 

gegen gewiſſe Agio und mit Verluſt anhero zu denen Generalfafjen 
eingezogen zu werden pflegen, bi8 auf eine Summe von dreimal- 
hunderttaujend Rthaler in 12 & 18 Monat Zeit affignieren, aud) 

aus den dortigen Kaffen nad und nad) abfolgen und heben lafjen, 
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dergeftalt, daß denenfelben darauf an Provifion und Agio drei und 
ein halb pro cento gut gethan werben joll; die bei denen clevifchen 
Kaſſen eingehende Banco und Eperies, wie auch die holländifche 
Sorten, nicht weniger die franzöfiiche doppelte und einfache Gulden 
Stüde aber feind darunter nicht mitbegriffen, jondern von dieſen 
werden Seine Königliche Majeftät ferner bejonders disponieren. 

2) Diefe eleviſche Kaffengelder wollen und jollen die Gumperts 
allhier in Berlin wieder vergüten und an die Generalfaffen, aus 
welchen fie die assignationes erhalten, wieder bezahlen in lauter 
neu geprägeten Zweigrojchen oder !/istel Stüden, und zwar derge— 
ftalt, daß nach vorhergegangenem advis von acht Tagen fie gegen 
Empfang der Afignation den Ertrag davon in neuen !/ystel Stüden 
fofort bar auszahlen und dergeftalt mit denen Kafjen jedesmal nicht 
anders ald Zug umb Zug handeln. 

3) Bei Bezahlung erwähnter neuen *Yystel Stüden fol denen 
Hof» und Kriegesfactord Gumperts an Agio und Provifion gegen 

die cleviichen Kaffengelder, wie ſchon vorerwähnet, drei und ein 
halb Procent gut getan und pajfieret werden, ein mehrere® aber, 
es habe Namen wie e8 wolle, find diefelben nicht befugt, davon zu 
decourtieren und abzurechnen. 

4) Wegen Anjchaffung der oberwähnten neuen */stel Stüden, 
wozu die Gumperts ſich hiedurch verbinden und die richtige Zahlung 

in ſolchen Sorten zu thuen hiemit verjprechen, ſoll e8 folgender- 

geftult gehalten werden, nämlich: 
Es wollen diefelbe zur Ausmünzung der *Yıstel Stüden big 

auf eine Summe von an Rtll. das erforderte Silber anhero zur 

föniglihen Münze liefern, und zwar liefern fie fo viel Silber in 

der hiefigen Münze, daß auf eine jede Marf brutto 6 Loth 16 Grän 
fein Silber gerechnet werden, welches alsdann von dem königlichen 
vereideten Münzmeifter und Mingzbedienten ohne Berzug zu 
YUntel Stüden auszumünzen und die Gumperts damit nicht aufzu— 
halten. Zu ſolchem Ende follen jegtgedachte königliche Münzbediente 
vereidet und übrigens dahin inftruieret und verpflichtet werden, daß 

diefelbe die neue Aıstel Stüde fo Schlagen und prägen, daß folche 

ſowohl in Schrot und Korn als auch den Bruttogewicht denen- 
jenigen, jo bishero ausgemünzet worden, überall gleich fein, nämlich, 
daß fie aus einer Mark brutto, worinnen ſich 6 Loth 16 Grän fein 
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Silber befindet, 65 Stüd *ıstel oder 5 Thal. 10 Gr. verfertigen 
und ausmüngzen. 

Die erforterte Koften zum Behuef folcher Ausmünzung, wie 
auch dem Weißſutt nehmen die Gumperts nebjt der Fir-Befoldung 
des Miünzmeifters jährlich ad 300 Thaler über fih und müffen fie 

fi der Koften Halber mit dem Müngmeifter vergleichen, jo gut fie 
fünnen. 

Und darnach fjollen die Münzbedienten fich eigentlich richten 
und nicht Urjace geben, daß die Ausmünzung aufgehalten oder 
denen Gumperts befugte Urfache zu klage gegeben werden möge, 
ald denen hiedurch veriprocdhen wird, daß ihnen, jo oft fie fich des— 
falls melden, alle Affiftenz und Nachdruck geleitet werden fol; 
allenfalls joll denen Gomperts auch freiftehen, einen andern Münz- 
meifter in Vorjchlag zu bringen. 

Übrigens find derer Gumperts ausdrückliche Bedingungen bei 
dieſem Werk folgendermaßen placidieret und hiemit feftgejeget, daß 
fie bei der ganzen Sache nicht anders als bloße Silberlievranten 
zur königlichen Münze confiderieret werden follen, und bleibet denen 
föniglichen verpflichteten Münzbedienten allein über, für die gehörige 
Ausmünzung nad obgedadhtem Fuß responsables zu fein, ohne daß 
jolherhalb von denen Gumperts, wenn fie die Lieferung obgedachter- 
maßen richtig gethan haben, nun und zu ewigen Zeiten weiter feine 
Verantwortung foll können gefordert werden. 

5) Weil, wie vorgedacht, Seine Königliche Majeftät denen 
Gumperts auf die clevijche Kafjengelder 3", Procent Agio vergüten 
lafjen, jo nehmen dagegen die Hof: und Krieges-Factors Gumperts 
über fi alle und jede Münztoften, jo erfordert werden, fie mögen 
Namen haben, wie jie wollen, in specie auch, wie jchon vorgedadht, 

das Tractament des Münzmeiſters ad 300 Thaler jährlich, jo lange 
die Yusmünzung der 300000 Rthaler währet. 

Dahingegen muß der Münzmeifter ohnweigerlich, jo lange als 
er im Tractament ftehet, an Silber oder Gold fo viel, als zu 
münzen vorfällt zu verfertigen fich gefallen laffen, und wollen die 

Gumperts wegen einiger Koften Seiner Königlihen Majeftät das 
geringste nicht anrechnen, do find die Koften vor die Stempel zu 
fchneiden darunter nicht mitbegriffen, jondern dieferhalb behalten 
Seine Königlihe Majeftät die Koften über fich. 
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6) Vor die Silber, welche die Gumperts auf denen ordinären 
Poftwagens von andern Orten herfommen lafjen, jollen fie Porto-, 
wie aud) Zoll» und Uccifefrei fein, doc) zu Vermeidung aller Zweifel, 
jo wegen der richtigen Angabe entftehen könnte, ein befonderd Bud) 
mit ihnen gehalten und darinnen alles, was fie zur Münze fommen 
lafjen, richtig verzeichnet werden. 

7) Bon diefer Ausmünzung bis auf die Summe von =". Rtlr. 

wollen Seine Königliche Majejtät feinen Schlagichag prätendieren 
noch von denen Gumperts dieferhalb etwas fordern, ſondern jothanes 

Beneficium ift denenjelben hiemit zugeleget. 

8) Auch jollen diefelben in der Münze alldier den Handfauf 
haben nach Anleitung des SKontrafts, der vor einigen Jahren mit 
dem Juden Veit getroffen worden, wie auch die nötige Bequemlich— 
feit dajelbjten, umb ihre Sachen darinnen zu beftellen, und follen 

fie alles zu genießen haben, was aus dem Beitiichen Kontraft ihnen 
zu ſtatten kommen fann, daß fie nämlidy) mit nötigen Päſſen ver- 

jehen werden ſollen zum Einkauf des Silbers in allen königlichen 
Landen. 

9) Zur Facilitierung dieſes Werks und damit die Gumperts 
defto bejjer im Stande fein mögen, dasjenige, was fie diefer Aus— 

münzung halber verjprochen, zu präftieren, wollen Seine Königliche 
Majeftät ihnen zwanzig taufend Rthaler als ein Vorſchuß auf bie 
clevifche Kafjengelder forderfamft affignieren laffen, welche Summe 

fie jo lange fonder Interefjen behalten follen, biß fie die Summe 

der 300000 Rthlr. an neue Yıstel Stüden geliefert haben, welches 

dann möglichit befchleuniget und vor allen Dingen von oft gedachten 
Gumperts dahin gefehen werden muß, daß zu aller Zeit gnugſam 
Silber vorhanden und die Münzbedierten bei ihrer Arbeit durchaus 
nicht wegen einigen Silbermangels aufgehalten werden mögen. 

Sollte indefjen wegen ertraordinärer Zufälle in einen oder 
ein paar Monaten nicht gnugjames Silber geliefert werden fünnen, 
müſſen die Gumpert3 joldjes in denen folgenden Monaten fupplieren, 

jo daß längftens binnen Zeit von 18 Monat und ohne einige Eut- 
Ihuldigung die ganze Summe der 300000 Rthlr. ohnfehlbar und 
ohne, daß einige Entichuldigung weiter gelten folle, ausgemünzet 
jein müfjen. . 
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10) Bor die > Rthl., fo die Gumperts aus denen clevifchen 

Kaſſen vorſchußweiſe empfangen, machen diejelbe zulängliche Kaution 
und Sicherheit und zwar zum Zeil mit ihrem allhier in Berlin be— 
legenen Haufe, welches fie auf 12000 Rthl. Hochgerichtlich ver— 

pfänden und den Hypothequenjchein darüber ausliefern, empfangen 
auch jodann vorerft 12000 Rtl., den übrigen Reſt von denen 

* Rtl. aber wollen ſie nicht eher fordern noch verlangen, bis ſie 

davor gleichfalls zureichende und annehmliche Kaution beſtellet 
haben werden. 

11) Sollten mehr Gelder auf die cleviſche Kaſſen aſſignieret 

werden zu der Zeit, als die Gumperts am neuen Retel würklich 
fertig hätten, auf folhen Fall wollen die Hof» und Sriegesfactors 
Gumperts foviel Silber und andere hier vollgültige Münze bei denen 
Rafjen in depositum legen, als die assignationes, jo fie haben 

follen, austragen, auch folches Silber oder Gold, jobald als die 

!/otel fertig find, damit auslöjen. 
Wie fie dann 

12) Sich hiedurch anheifhig machen von der Zeit an, da 
ihnen die assignationes auf den Vorſchuß der 20000 Ril. oder jo 

viel ihnen nad Proportion der von ihnen zu ftellenden Kaution 
angewiejen werden fann, extradieret werden, binnen einer Frift von 

zwei Monaten fo viel Silber zu liefern, daß jodann mit der würk— 
lichen Ausmünzung der Anfang gemachet werden kann. Auch wollen 
fie allemal von neuen *Yıstel Stüden jo viel möglich einen Vorrat 
halten, damit es ihnen, wann nad Ablauf der zwei Monate die 

assignationes nad) Cleve ausgeftellet werden fünnen, an Gelde und 

jwar in specie an neuen %, Stüden nicht fehlen möge. 

13) Obdgedadjter Vorſchuß der 20000 Thal. ift unter der aus- 

zumünzenden Summe der =". rl. mit begriffen und find die Gumperts 

gehalten, wollen auch ſolche Poſt unter derjelben und zwar bei 
denen legten Lieferungen an neuen "ıstel Stüden baar abliefern 
und wieder bezahlen, ohne einiges Agio oder Provifion wegen der 
desfalld empfangenen cleviihen Gelder zu fordern. Geſtalten fie 
dieſes darum zu thuen jchuldig find, weilen Seine Königliche 
Majeftät auch von ihnen die Zeit über, da fie diefe 20000 Rthlr. 
gebrauchen, fein Interejfe verlangen. Wie nun Sr. Königlichen 
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Majeftät allergnädigfte Intention dahin gehet, daß dero allerhöchſten 
Drts vorjtehenden Kontraft überall genau nachgelebet werben foll, 
aljo verſprechen und verbinden fi) obgedadyte Gumperts auch von 

ihrer Seite und sub hypotheca bonorum allen, wozu fie ſich 
darinnen anheifchig gemacht, in allen Stüden alfo nachzukommen 
und im geringften nicht zu manquieren, haben auch zu dem Ende 
und zwar beide vor einen und jeder vor beide in solidum und mit 
Berzicht aller Ausflüchte unterfchrieben. 

Urkundlich ift diefer Kontrakt in duplo ausgefertiget und das 

eine Eremplar von Seiner Königlichen Majeftät eigenhändig unter- 
Ichrieben und mit Dero Infiegel bedrudet denen Gumpeits ertra- 
dieret, da8 andere aber von bejagten Juden unterfchrieben und be- 
fiegelt ad acta gegeben worden. 

62. Bericht der Königsberger Kriegs: und Domänenfammer über 

einen neuen Kontraft mit dem Münzdirektor Geelhaar. 

Königsberg, 6. Februar 1724. 

Ausfertigung. Tit. XVIII, 3. 

Nahdem Ew. Königl. Majeftät in Dero an uns abgelaffenen 
allergnädigften Rejcript d. d. Berlin, den 17. Decembris a. praet. 
allergnädigft refolviret, daß der Rath und Münzdirector Geelhaar 
fein vorräthiges Silber in Zweiggr.-Stüden ohne Erlegung einigen 
Schlagichates nach dem übermachten Gepräge ausmünzen joll, welches 
auch wirklich geſchehen ift, fo ift uns auch zugleich befohlen worden, 
gedachten Rath Geelhaar bei folder Gelegenheit zu Continuirung 
dergleichen Ausmünzung auf 3 Jahr zu disponiren. Dem zur aller- 

unterthänigiten Folge Haben wir demfelben das nöthige zugeredet 
und ihn dahin vermocht, daß er die Ausmünzung derer 2 Ggr. 
Stüden ohne Schlagihag weiter zu übernehmen Willens, wenn 
ihme gemäß jeiner hiebeifommenden fchriftlichen Vorjtellung nach⸗ 
geſetzte conditiones accordiret werden wollten: 

1) Daß ihm wegen des ſich ereignenden Mangels an Schillingern 
erlaubet werden möchte, jährlich 400 M. fein in Schillingern aus— 
zumünzen, und, wenn in einem oder andern Jahre das Quantum 
der 400 M. fein nicht erreichet werden könnte, ſolches im dritten 
Jahre erſetzet werde. Dann: 
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2) Daß das beifommende Batent d. d. Berlin, den 24. Augusti 
1717 renoviret, auch erpreß in dem neuen Contract inferiret werde, 
daß niemand, er fei, wer er wolle, Silber oder Gold zum Wieder- 

verfauf oder Ausführung aus dem Lande bei Konfiscation oder 
anderer jchweren Strafe fi) unterftehen fol, was zu erhandeln, 

Letztens auch: 

3) Daß der bei hieſiger Münz ohnumbgänglich nöthige 
Guardein nach voriger usance wieder auf den Etat geſetzet und 
aus Ew. Königl. Majeſtät Kaffe ſalariret werde. 

Nun wird es von Ew. Königl. hohen Gnade dependiren, ob 
dieſelbe ſolche conditiones allergnädigſt zu agreiren geruhen wollen. 
Wir haben zwar obbemelten Ruth Geelhaar dahin vermögen wollen, 
die Salarirung des Münzguardeins mit zu übernehmen; weiln er 
aber hiezu nicht zu bisponiren geweſen, vorgebende, daß wenig 
Silber einfommen und dahero durch die wenige Ausmünzung der- 
gleichen große Unkosten ſich nicht rembourfireten, die pretia derer 
zur Ausmünzung erforderten Materialien gegen vorige Zeiten aud) 
geftiegen, fo wird diefer Punkt von Ew. Königl. Majeftät aller- 
gnädigiten Refolution dependiren. 

Wir müfjen zugleich in Allerunterthänigfeit anführen, daß der 
Münzguardein bis anno 1720 auf denen Kammer» und Licent-Etat8 
geblieben,!) und da an andern Orten, als in Danzig, wo gar nicht 
gemünzet wird, dennoch ein Münzguardein wegen der fi ein- 
fchleichenden gringfälligen Münze und Rectificirung der Gewichte 
dem publico zum Beften gehalten und jalariret wird, bei diejen 
Umbftänden auch wohl nöthig wäre, wenn ja die Münze allhier 
eingehen follte, dvenfelben beizubehalten, jo erwarten wir Ew. Königl. 
Majeftät allergnädigften Befehl, ob derielbe auf den zufünftigen 

Etat etwa mit 200 Rthlr., obgleich er in vorigen Zeiten 300 Rthlr. 
zu genießen gehabt, gebracht, oder wie ſonſt oftbemelter Rath und 
Münzdirector Geelhaar diefer puncta halber bejchieden werden jolle, 

1) Irrtümliche Angabe, denn laut Kontralt von 1714 wurde der Wardein 

aus dem Schlagſchatz bejoldet. ©. Nr. 28, 2. 



396 Nr. 63, 64. — 7.—12, Februar 1724. 

65. Bericht des Generaldireftoriums über den Afzifeertrag Berlins 

und eigenhändige Verfügung des Königs über den Silberhandel. 

Berlin, 7. Februar 1724. 

Ausfert., gez. Grumbkow. Creutz. Katſch. Görne. Fuchß. Tit. XVI, 4. 

Euer Königlihen Majeftät überfenden wir hiebei allerunter- 
thänigft den von dem Geheimten Nat Schönebeck übergebenen 

Uccifeertrag der Stadt Berlin vom Monat Januario dieſes Jahres, 

worinnen fich ein Minus von 232 Rtlr. 5 Gr. 9 Pf. findet. 

es wierdt alle Monat minuh® ich habe ge höhret das wenich 
fremdt filber in Berlin an die Monitae Komet u das die Monitae 
lauter vesselle!) u frang geldt fcjmelget ud gallaune?) machet ift 

das fo ift um recht ud ud befehle von io an das fie bey sus- 
pen[fion] ud confisc-acion fein filber was in Berlin oder franggeldt 
joll verihmolgen werden jondern was die Monitae gebrauchet 
an Bahrren auß der fremde fomen laßn die accis extract 

joll da zwielichen] jtehn [:] Monatl Pro Mertz 30 Bahrn an ber 
jchindeler die Marf 10 Nihlr. jolln Coid?) machn [:] der der 
alt jilber hat und bringets zu verfauffen an Juden oder Golt 
Manifactur foll confiscieret werden wer den was will verfauffen 

joll frey ſtehn aber in die Königl. Müntz da es joll 
an werdt bezahlet werden u geleich vermünget werden [in] 8 gr 
ud 16 gr ftüden W 

64. Eingabe der Schutzjuden Moſes und Elias Gumperts über ihre 

Münzung der Zweigroſchenſtücke. 

Berlin, 12. Februar 1724. 

Urſchrift. Tit. XVI, 4. 

Aus ſchuldigſter Devotion und Begierde, Ew. Königl. Majeſtät 

allerunterthänigſt zu dienen, haben wir die Ausmünzung der — rl 

an Yys Stüden übernommen und zeigen hierdurch allerunterthänigft 
an, daß Ew. Königl. Mayt. nicht nötig haben, zufolge des Münz- 
meıfters und Wardins gemachte Ausrechnung bei jothaner Ausmünzung 

!ı vaisselle. 

2) Wohl galon, Treffe gemeint; aus alten Treffen wurde das Gold und 
Eilber herausgeichmolzen. 

3) Vielleicht „Ediet“. 
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— rl. zu verlieren, fondern vielmehr, wann die Silber zu 11 Rthlr. 

20 Gr. die Marf bezahlet wird, wie ſolche big dato in der Münz 
eingefauft find, jo werden Em. Königl. Mayt. bei jolcher summa 

nach Wbzug alle Unkosten über 4000 rl. annoch profitiren, gleichwie 
dann auch mit dem Müngzmeifter aflbereits? ein Accord getroffen, 
daß die Silber zu 12 Rthlr. die Mark eingefaufet und ohne Schaden 
ausgemünzet werden kann. Wir offeriren uns auch hierdurch aller- 
unterthänigft, vor die Silber, welche Em. Königl. Mayt. jährlich 
von die Hütten befommen, 12 Rthlr. vor die Mark zu bezahlen, 
obgleih foldhe bis Hiehin nur zu 11 Rthlr. 19 Gr. ange- 
ſchlagen find. 

Ew. Königl. Mayt. wollen allergnädigft geruben, einmal vor 
all anzubefehlen, daß uns alle Silber geliefert werden jollen, welche 
wir alsdann mit 12 Rthlr. die Mark fein baar bezahlen wollen 

und daß auch fünftig alle Silber zur Münze jollen geliefert werden, 
weilen nichts billiger, al3 daß bei jothaner ftarfer Ausmünzung ung 
alle Hülfiame Hand, was zu diejem Werf dienlich ift, geleiftet wird, 

da wir doc feine andere Nutzen hierunter juchen, ald Ew. Königl. 
Mayt. allerhöchfte Intereffe igo und fünftig anzuzeigen. 

Kurzer Entwurf, was bei Ausmünzung der * Stücden 
profitiret werden kann. 

Aus 245 Mark fein Silber werden gemünzet 
an Stücken . . 2. Rthlr. 3082: 6 

Wann nun die Marf fein zu 1 Rihlr. 20 Gar. 
bezahlet wird, wie bis hiehin in der Münze 

geichehen, jo ertragen joldhe 245 Marf. . . rl. 2899: 4 
Hierzu erfordern alle Unkoften, wie mit dem Münz- 

meifter auch accordirt ift, per Marf fein 11 Gar. 

6 pPf. machet auf ſolche Summe . . . 117:10 
Auf ein jeder Mark erfordert an Kupfer eines 

durch den andern zu rechnen, 2 Ggr., machet £ 
auf folder Summe . . . 20: 8 

Des Münzmeifters Tractament 300 Kthir. ———— 
nah Proportion auf jolde Summe . . . . 3: — 3039: 22 

War aljo an folder Summe Überfhuß Rthlr. 42: 8. 
Und folglih an einer Summe von = rl. können profitiret 

werben 4088 Rthlr. 
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Eigenhändige Verfügung des Königs: 
Obe fina Kris Dome Directorium ſoll es da Hin richten das 

es mein Wille conform TU. 

65. Immediateingabe der Juden Moſes und Elias Bumperts über 

Prägung neuer Sweigrofchenftüde. 

Berlin, 24. März 1724. 

Urſchrift. Tit. XX, 9. 

Em. König. Majejtät haben wir hierdurch allerunterthänigft 
anfragen jollen, da wir nunmehro mit Ausmünzung der Y/y, Stüden 
würklich begriffen, und binnen einige Tagen an des Geh. Raths 
Schöning 10 A 12000 Rthlr. abliefern werden, ob Em. Königl. 
Majeft. e8 Allergnädigjt gefällig, daß von dem feinen Silber feine 

!,, Stüden mit dem Bruftbild gefchlagen, und daß die Mark fein 

glei; denen andern zu 12 Rthlr. 9 Ggr. ausgemünzet werden 
jollen.!) Ew. Königl. Majit. werden bei Unjere übernommene 

Ausmünzung fünftig die merfl. Nutzen verjpüren, da bis hiehin 
7 Xoth fein in die Markt brutto berechnet ift, und wir haben es 
dahin eingerichtet, daß anjego mehr nicht ala 6 Loth 16 Grän dem 
Miüngzmeifter gutgethan wird, weilen die !/;, niemal mehr in Gehalt 
ale 6 Loth 16 Grän gewejen find, diejenige fo foldhes bis 
biehin verjehen, haben uns zwarn auf unterſchiedl. Art 
das Werk jchwer zu machen geſuchet,“) zu Bezeigung unfere 
ſchuldige Devotion aber lafjen wir ung nichtes zu fchwer fallen, was 

zu Beförderung Ew. Königl. Majft. Nugen und Intention gereichet, 

wie wir dann aud) die Yusmünzung der Rthlr. mit Gottes Hülfe 

in bejtimmter Zeit ein völliges Genügen leiften werden. 
*) Die gefperrt gedrudte Stelle ift vom Könige mit Anführungszeichen 

verjehen. 

Eigenhändige Verfügung des Königs: 

Direc[torium] gut FW 

! Die feinen Zwölftel mit Bruftbild wurden, wie unjere Müngbefchreibung 

Nr. 335 zeigt, wirflich geichlagen, aber nur zur Probe, fie fielen viel zu dünn aus. 
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66. Dalvation von 10 Rtilr. in polnifchen Sechsgröfchern und 
10 Rtlr. in brandenburgifchen Zwölfteln durch den Königsberger 

Münzwardein Schirmer. 

Am 22. April 1724 der Sr.- u. D.-Sammer überreiht. Tit. XLII, 5. 

10 Rthlr. pol. Sechsgrofcher haben gewogen, ehe fie ge- 

Ichmolzen worden, 2 ME. 3'/, Loth köln. und nad) der Probe fein 
gehalten . . . 20.0.6 Xoth reichl. 
Die feine Mt. för. wirb — aus⸗ 

gebracht . . . 12 Rthlr. 9 Gr. poln. 
10 Rthlr. Zwei gute Srofchen Stüd haben 

gewogen, ehe fie gejchmolzen worden, 
1 Me. 13%/, Loth und nach der Probe 
fein gehalten. . . . . 7 Roth rei. 

Die feine ME. wird darinnen ausgebradit 12 Rthlr. 45 Gr. poln. 
Diefennah würden 100 Wthlr. poln. 

Sechsgr. gegenft die Zwei gute gr. Stüd 
pro Centum befjer ausfallen . . . 3 Rthlr. 27 Gr. poln. 

Da nun eine Differenz hierinnen fich zeiget und dieſe Sorten 
nicht ganz fo juft als wie fie nah dem Münzfuß gerechnet werden 
fönnen, ausfallen, rühret daher, daß die Gelder wegen langen und 

vielen Gebrauch abgenuget und nicht jo ganz accurat eintreffen 
fönnen. 

67. Kontraft mit dem Königsberger Münzdireftor Geelhaar. 

Berlin, 2. Juni 1724. 

Konz., gez. Fuchß. Tit. XVIIL 3. 

Wir Friderich Wilhelm p. Thun fund und fügen hiemit jeder- 
männiglich zu wiſſen. Nachdem Wir allergnädigft refolviret, 2 Ggr.- 
Stüde in Preußen prägen zu laffen, und der vorige Contract mit 

dem Rath und Münzdirector Geelhaar in abgewichenem ZTrinitatis 
1723 bereit3 zu Ende gelaufen, in diefem Jahr von Trinitatis 1723 
bis jego ermeldter Geelhaar auch nad) Unjerer allergnädigften Ver— 
ordnung vom 17. Decembris 1723 bereits eine Quantität 2 Ggr.— 
Stüde prägen müjfen, wozu 574 Mark 7 Loth fein verarbeitet 
worden, daß Wir mit demjelben abermal auf zwei folgende Jahre, 
von bevorftehendem Trinitatis 1724 bis ZTrinitatis 1726, über das 
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Münzwefen zu Königsberg in Preußen folgendergeftalt contrahiret 
haben. 

1. Es foll ermeldter Nat) und Münzdirector Geelhaar befugt 
jein, weil nad) Unjerer Preußifchen Regierung, ‚der Kriegs- und 

Domänenkammer und des Commerciencollegii Gutachten fein Ueber- 
fluß an Schillinger verhanden, indem jelbige nach andern benach— 
barten Dertern häufig verführet werden, jährlich 400 Mark fein in 
Schillingern und 400 Mark fein in 2 Ggr.-Stüden auszumünzen, 
auch das übrige Silber, jo er in jedem Jahr erübern wird, in 
2 Ögr.-Stüden zu verarbeiten; wobei ſich derjelbe von jelbiten er- 
fläret, die 400 Mark fein in 2 Ggr. zuerft und hernach Die 
400 Marf in Scillingern anzufertigen. 

2. Die 2 Ggr.-Stüde müſſen auf den vorgefchriebenen Fuß 
und nad) der zugejtellten Zeichnung verfertiget werden, dergejtalt 

daß die Beſchickung derfelben zu 6 Loth 16 Grän gejchiehet und, 
wenn fie weiß gefotten, netto 7 Xoth in der Feine halten und deren 
65 Stüd auf eine Cöllniſche Mark brutto gehen, folglich die Marf 
fein darin zu 12 Thaler 9 gute Groſchen ausgebradht werden. 

3. Bei denen Scillingern ift der bisherige Fuß beizubehalten, 
daß auf eine Cöllniſche Brutto-Mark 327 Stüd gehen, jelbige 
1 Loth 3 Grän fein halten, auch die Mark fein darinnen 16 Rthlr. 
14 Ggr. 8 Bf. ausgebradht werde. 

4. Bon vorbefchriebenem Münzfuß foll bei ſchwerer Beahndung 
im geringften nicht abgegangen, auch feine amdere Gattung in 
Silber gepräget werden, jondern der Rath und Münzdirector Geelhaar 
ift verbunden, das, jo er über die 800 Mark, Halb in 2 Ggr.- 
Stüden, halb in Scillingern, vermünzet, alle in 2 Ggr.-Stüde zu 
verwenden. 

5. Hingegen foll oftgenannter Rath Geelhaar nicht verbunden 
fein, von obigen Sorten ſowohl nad Unjeren bereits ergangenen 

Verordnungen vom 20. Novembris und 17. Decembris 1723 als 
auch vermöge dieſes Contract? einigen Sclagihag zu erlegen, 
fondern es joll ihm derjelbige ganz allein verbleiben; dagegen er 
die Unfoften an Materialien und Arbeitslohn der Miünz-Bedienten 
und was dergleichen Ausgaben mehr fein, tragen und übernehmen, 

auch das salarium und Unterhalt des Münzwaradeins her— 
geben muß. 
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6. Mit der Beſchickung muß dergeftalt verfahren werden, daß 
die 2 Ggr.-Stüde auf 2 Grän vorbeſchicket, die Schillinger Hin- 
gegen wegen ihres geringern Gehalts vollfommen A 1 Loth 3 Grän 
beſchicket werden. 

68. Bedenken über Einführung des Franzgeldes und der 

brandenburgifchen Sechspfennigftüde in Preußen.) 

D. D. (Juni 1724). Tit. XLII, 5. 

Das Königreih Preußen iſt vor einigen Jahren teils durch 
die Contagion, teild durch andere Unglüdsfälle befanntermaßen in 
jo delaberierten Zuftand geraten, daß fajt weder einige Krieges- 
praestationes noch Domainengefälle mehr erfolgen fünnen. 

Umb nun dem totalen Ruin vorzubauen haben Seine König- 
he Majeftät nicht allein von denen dortigen Revenuen jährlich 
ein anjehnliches müſſen abjchreiben lafien, jondern find auch noch 

überdem bewogen worden, zu Wiederaufhelfung des Landes viele 
Tonnen Goldes dahin zu verwenden, deren Übermachung durch 

Wechjels große Unkoſten würde verurfahet haben, und weiln 

biefiger Orten auch fein polnisch Geld zu finden, hat man endlich 

die Rejolution ergreifen müſſen, brandenburgifche, fächfifche und 

Hurbraunschweigiche 2 Gar. ftüden, wie rar felbige hier auch fallen, 
naher Preußen bar abzujchiden und ſolche in dortigen Landen 
durch ein öffentliches Patent vor gang und gebe zu declarieren. 
Bon diefen Sorten find nach und nad) fo confiderable Summen 
nacher Preußen verjchidet und zum Netablifjement dortiger Landen 
employret worden, daß menschlihem Anjehen nad die Barjendung 

dahin nun bald cejfieren und Hingegen die Zeit fommen muß, von 
dorten wiederumb Gelder anhero einzuziehen. Dieſe Einziehung 
der Gelder ift niemals durch Barjendung aus dortigem Lande, 
ſondern durch Wechjeld und assignationes gefchehen, welche au 
hiefige Banquiers gegen Erlegung guter 2 Gr. ftücden jedesmal ver- 
faufet, dadurch nicht allein gute Sorten in die fönigliche Kaſſen ge— 
bracht, jondern auch noch überdem, nachdem der Wechjelcours Hoc) 

oder niedrig gewejen, zum üftern confiderable Summen von Agio 

!) Wahricheinlich von Geheimrat Schöning für Grumbfoms Vortrag am 

10. Juni 1724 in Potsdam aufgeießt. 

Acta Borussica. Münzweſen 1. 26 
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und in einen Jahre Schon mehr dann a rir. find profitieret und 

Seiner Königliche Majeftät in Einnahme würflicd berechnet worden. 
Sollte man nun anigo, da die Barjendungen nad Preußen 

bald aufhören müſſen, rejolvieren wollen, Franzgeld oder gar 6 Pf. 

Stüde in dafigen Landen zu introducieren, jo würden daraus nicht 
unbillig folgende suites zu bejorgen jein. 

1) Würde wegen Annehmung diejer Geldiorten ein fürmliches 
Patent zu publicieren fein und dadurch nicht nur einheimischen, 
jondern auch ausländischen Kaufleuten Thür und Thor geöffnet 
werden, das Land mit folchen Sorten zu überſchwemmen, dergeftalt, 

daß, wenn Seine Königliche Majeftät irgend bis "" rl. dahin zu 

jenden hätten, von andern Eden und Orten gewiß 10 und 20 mal 
mehr dahin würde geichicfet werden. 

2) Weil die 6 Pf. Stüden von fo geringem Gehalt, daß 
220 rl. nad) ihrer intrinfiguen valeur nicht mehr wert find als 
100 rl. an 2 Gr. jtüde, jo dürfte ſolches gewinnfüchtige Leute dahin 

bringen, irgend in Polen Hedemünzen anzulegen und unbejchreib- 
lihe Summen zur großen Bedrüdung des Landes nachmünzen zu 
lafjen. 

3) Wann jolchergeftalt das Land von dergleichen ſchlechten 
Sorten angefüllet, werden hiefige Banquiers denen königlichen Kafjen 
feine assignationes nachher Preußen mehr abnehmen wollen, woraus 
folget, daß 

4) der Profit von Lagio gänzlich ceffieren würde, welches 
jonft eine revenue gewefen, worzu die Untertanen de3 Landes 
nicht das geringfte beitragen dürfen, ſondern jelbige lediglich aus 
denen Beutels frembder Kaufleute gefloffen ift. 

5) Würden bei foldhen Umbftänden die Contanten und zwar 
in lauter jchlechten Sorten aus Preußen müfjfen bar eingezogen 
werden, anjtatt vor die assignationes nad Preußen von hiefigen 

Banquiers, wie ſchon erwähnet, jedesmal lauter gute 2 Gr. ftüde 
an die fönigliche Kaſſen bezahlet worden und folchergeftalt das Land 
durch Barjendungen nicht noch mehr von Geld hat dürfen ent- 
blößet werden. 

6) Iſt befannt, daß Holland zu Anfaufung Getreides, Hanf, 

Flachs und dergleichen, nach dem der Handel ftarf oder ſchwach 
gegangen, jährlich viele Tonnen Goldes und zwar in denen beften 
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PBagamenten, als Ducaten, Banco- und X Thaler naher Preußen 
bar abgeichidet, darfür ein jehr confiderables Porto von Wejel bis 

nah Königsberg zu rechnen, zu Seiner Königlihen Majeftät Poſt— 
fafje geflofjen ift, welches nad Einführung des Franzgeldes und 
der 6 Pf. Stüde fehr wegfallen und Holland jodann jolche Schlechte 

Sorten anjtatt der guten PBagamenten durch machende Umbjchläge, 
teil3 aus Sachſen, teils aus hiefigen Landen nacher Preußen würde 
abjenden lafjen. 

Außer diefen angeführten und dem königlichen hohen Jnterefje 
nadhteiligen Punkten würde auch das Sönigreih Preußen den 
Schaden von Einführung des Franzgeldes und 6 Pf. Stüden mehr 
dann zu zeitig empfinden und mit denen Benachbarten aller Handel 
und Wandel, jo natürlicherweife einem Lande das rechte Leben und 
Weſen geben muß, ungemein gehenmet werden. Wanngleich in 
Polen, Ehurland, Lieffland, Mofcau, auch in Holland Franzgeld 
und andere Geldjorten in Handel und Wandel angenommen werden, 
fo gejchiehet folches doch nur nad) dem ungefährlichen innerlichen 
Wert von jeder espece. Zum Erempel in Holland kann man 
hiefige ?/, ft. zwar ausgeben, aber nicht höher als etwan zu 12 big 
13 Gr. oder 25 bis 26 Stüvers holländ. und andere Sorten nach 

Proportion. 
Wie dann auch das Litthauifche Bau-Directorium, welches vor 

die Arbeitsleunte und Tagelöhner billig fprehen muß, expresse be— 
richtet, daß dortiger Orten allerhand harte Thaler zwar genommen 

würden, aber nicht Höher als zu 1 rl. 18 poln.!) Grojchen. 

Sollte nun ein Franzthaler allda auf einen gewiljen Preis, 
nämlih auf 1 rl. 30 poln. Groichen oder 1 rl. 8 Ggr., welches 
einerlei ift, gejeget werden, jo wäre joldhes eine Verhöhung von 
12 poln. Grojchen, die auf jeden fFranzthaler dem gemeinen Mann 
und folglich dem publico zur Laſt fallen, weil alle andere Sorten 
von harten Thaler nur 1 rl. 18 poln. Grojchen und nicht 30 Gr. 

poln. gelten. 
E3 würde demnad Seiner Königlihen Majeftät allerunter- 

thänigjt und treulich anzuraten fein, wann zur noch vorfommenden 

Barjendung naher Preußen nicht genug 2 Gr. ftüde in cassa vor- 

1) Darüber von anderer Hand „I—3“, d. h. 4 Gar. 3 Pf, es find aber 

4 Gar. 9), Wi. 

26* 
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rätig find, dergleichen allhier einmwechjeln zu laffen und einige Lagio 
lieber nicht anzufehen, als Dero hohem Interefje und dem Lande 
von Preußen fo viel Schaden und Nachteil zuwachſen zu laſſen. 
E3 würde auch folche Lagio meiftenteil® können eriparet werden, 
wann Seiner Königlichen Majeftät etivan rejolvieren wollten, Dero 

Regiment nur einige Monate mit Franzgeld bezahlen und die 2 Gr. 
ftüden, jo felbiges fonften befommen, zur Verſendung nad) Preußen 
mit employren zu laſſen. 

Indeſſen dependieret alles lediglich von Königl. allergnädigftem 
Willen und Befehl. 

69. Bericht der preußifchen Kriegs: und Domänen-Kammer über 
die Dreipölker. 

Königsberg, 11. Oftober 1725. 

Ausfertigung. Tit. XLV, 2, 

Ew. Königl. Maytt. haben wir unterm 18. Auguſt a. c. bei 
Abjendung des Hauptertractd über Einnahme und Ausgabe bei der 
preußijchen Domainen-Rentei pro Junio et Julio wegen der Gefälle 
von Trinitatis 1724 bis 1725 allerunterthänigft angezeiget, wie wir 
den Accig-Einnehmer in Mümmel wegen der dort deponierten Drei— 
pölcher ordre erteilet hätten, bei dem damaligen Jahrmarkt fi an— 

gelegen fein zu laſſen, jolche gegen 2 bis 3 Procent umbzufegen, 
umb damit die dort fteril liegende Gelder zur Rentei fommen möchten. 

Es hat aber diejer nad) allem angemwendeten Fleiß laut feinem 
Bericht vom 23. Sept. dennoch feine Gelegenheit gefunden, ſolches 
zu bewerkitelligen, indem Curland und Samoyten mit dergleichen 
Münze gleichfalls überhäufet wäre. 

Wir haben inzwijchen vom Accis-Einnehmer aus Miümmel 
zur Ober Steuerfafje 30 Tal. von dreierlei Gattungen Dreipölcher 
fommen und in hiefige Münze verjchmelzen lafjen, umb die eigent- 
lihe Würde oder den Wert derielben zu haben, da es fi) dann 

nach der Anlage des Münzguardeins Schirmer befunden, daß an 
die erftere Sorte polnische Dreipölher 7 Tal. von Hundert, an 

die zweite Sorte, ald die jogenannte alte ſchwediſche Ohrt-Stüd 
oder Dreipölcher 9 tal. 11 Ggr. 8%/,; Bf. oder 40 Gr. polnisch, 
an die dritte Sorte, ald die jogenannte neuere ſchwediſche Ohrt— 
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Stüde oder Dreipölcher gar 30 Tal. 18 Ggr. 8 Pf. oder 70 Gr. 
poln. bei Umbjchmelzung derjelben der Verluſt jein würde. 

Wir jenden zu dem Ende von denen umgefchmelzten von jeder 
Sorte eine Probe mit Beilegung der Münze Hiebei, und befindet fich 
an Gewicht Nr. 1 79 Loth, Nr. 2 8", Loth, Nr. 3 8”/, Loth. 

Da nun bei Umbjchmelzung diefer Geldjorte der Verluſt 

1) zu groß ift, bei dem allen dadurd die Münze nicht ge- 
tilget würde, indem beftändig mehr aus Curland und Samoyten 

nah Mümmel gebracht werden dürften; 
2) Die Dreipölher auch ohne 4, 5 bi8 6 Procent Lagio 

nicht umbzuſetzen find; 
3) Durch die Verpflegung der guarnison die im Ambte 

Mümmel fallende Gefälle, jo außer der Accife an Domainen Gefälle 

fi) auf 32053 Tal. 57 Gr. 2 Pf. und an Sriegsgefälle auf 

2168 Tal. 44 Gr. 4°, Pf. belaufen, nicht völlig aufgeräumet 
werden fünnen; 

4) Das verfierende commerceium den gänzlichen Verbot dieſer 
Münze faft auch nicht erlauben will, wie dann die Stadt Münmel 
dieferhalb mit beiliegendem Memorial auch eingefommen. 

Diejen angeführten Umbftänden nad wird es nunmehro auf 
Ewr. Königl. Maytt. allergnädigiten Befehl beruhen, wie es mit 
denen in Mümmel vorrätigen deponierten Dreipdlcher, jo ſich annoch 

auf 5186 tal. 20 Gr. 15 Bf. belaufen, gehalten und wie hoch 
felbige allenfalls umgewechjelt werden jollen. 

70, Dorftellung des Miofes und Elias Gumperts wegen 

ichterfüllung ibres Kontrafts. 

Berlin, 25. Oftober 1725. 

Urſchrift. Tit. XX, 11. 

Ew. Könige. Mayt. haben unterm 18ten dieſes uns aller- 
gnädigft erinnern lafjen, daß in bevorjtehenden Monat Novembr. 

der mit ung getroffenen [fo] Silberfontraft zum Ende laufet, daß auch 

folglich die uns zu diefem Behuef avancierte ” Tal., worauf wir 

allbereits 8000 Tal. abgezahlet und alfo noch "* Tal. abgeführet 

werden müſſen, uns zur Abzahlung gefaßt machen follen. Da wir 
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ung nun fo willig ala ſchuldig finden, dieſe 12000 Tal. abzuzahlen, 
ſo Haben hierdurch allerunterthänigſt vorftellen jollen, weilen das 

völlige Quantum der 7° tal. bei Ablauf des Kontrakts nicht, wie 

wir vermeinet haben, völlig ausgemünzet ift und zwarn noch ohn- 
gefähr die Hälfte hieran manquieren werde, welches eines Teils 
verurfachet hat, daß der verjtorbene Müngzmeifter über Jahr und 
Tag nicht bei fich jelbften gewejen, obgleich deffen Sohn und zwarn 
jegige Müngmeifter das Werf verwaltet hat, jo haben wir doc, jo 
lang er fein würklicher Müngzmeifter gewejen, das Vertrauen in ihm 
nicht ſetzen fünnen, hauptſächlich aber auch hat ung juft das Unglüd 
betroffen, daß in Hamburg, Sachſen und andern Pläßen gar viele 
Sceidemünze gemachet worden, welches in viele Jahren nicht ge— 
ſchehen ift, wodurch nicht allein das Silber in ertraordinairen hohen 
Preis geraten und die freie Ausfuhren, worauf man fonjten fo 

ftark nicht gejehen, inhibieret worden, daß es ohne unjern völligen 

Ruin, ja auch faft nicht müglich gewefen, bei ſothanen Umbftänden 

in beftimbter Zeit die völlige ° tal. auszumünzen, da zwarn doch 

aud fein Erempel, daß in viele Jahren in folcher Eurzen Zeit jo 
viel bei der Hiefigen Münze ausgemünzet worden, wie wir in dieſe 
18 Monaten gethan, leben auch in der allerunterthänigften Hoff- 
nung, es werden Ew. Königl. Mayt. mit unferer bisherigen Aus— 
münzung allergnädigft zufrieden fein und uns Dilation verftatten, 

daß wir die Tal., welde wir verjproden Haben auszumünzen, 
völlig ausmünzen können. 

Und da Ew. Königl. Mayt. wegen der 12000 Tal. bei ung 
völlig gefichert find, weilen nicht allein dieferhalb aparte und reelle 

Kaution beftellet, jondern auch die * Rtlr. Tobadägelder hier vor 

zugleih mit haften und zufolge Ew. Königl. Mayt. allergnädigft 
erteilte ordres, daß ſothane 28000 Tal. bei der General Krieges- 
kaſſe abgeliefert werden follen, jo wollen wir von Zeit Verfließung 

der 18 Monat, bis wir die "° tal. ausgemüngzet Haben, um uns das 

Werk faciler zu machen, Ew. Königl. Mayt. diefe 12000 Tal. mit 
*/a Procent monatlich verinterejfieren; e3 werden Ew. Königl. Mayt. 
auch allergnädigit erwägen, daß wir die allbereit8 bezahlte 8000 Tal. 
auch einige Monate vor der Zeit abgezahlet Haben, jo werden Em. 
Königl. Mayt. mit diefen 12000 tal. auf einigen Monaten allen- 



Kontrakt der Gumperts. 407 

falls mit ung nicht regardieren. Und damit aud) Ew. Königl. Mayt. 
fünftighin gefichert fein, daß die Münze im Gang bleibe und es 
diejelbe nichtes often jolle, jo wollen wir übernehmen, bei der Aus- 
münzung zu continuieren und dem Münzmeifter feine jährliche Be- 
joldung wie bis hiehin zu bezahlen; wir fünnen uns aber auf nichts 

gewilfes und zwarn jährlich über 2 tal. auszumünzen nicht wohl 

engagieren, weilen das Silber von Zeit zu Zeit rarer wird. Da 
diejes aber zu unjerer eigener Jntereffe, wann wir viel ausmünzen, 

daß auc viele Schlagſchatz, welche Ew. Königl. Mayt. uns aller- 
gnädigjt conjentieren, genießen, fo ift e8 wohl von felbjten zu er» 

mefjen, Daß wir ung nach Möglichkeit befleißigen werden, ein mehrers 
auszumünzen und verlangen wir Hierzu feinen Vorſchuß von Ew. 
Konigl. Mayt. zu haben. 

7. Bericht des Beneraldireftoriums über den Kontrakt 

der Bumperts. 

Berlin, 15. Movember 1725. 

Mundum. Tit. XX, 11. 

... Bei folder Bewandnis und da in der Münze Kräften 
nicht ftehet, ohne dergleichen Lieferung, wozu fi außer dieſen 
Gompert3 Fein anderer Livrant aller angewandten Mühe ohnge— 
achtet bi8 dato anfinden wollen, des bejagten Hohen Silberpreijes 
halber und weil Ew. Königl. Majt. fein Kapital in der Münze 
jtehen haben, der Gompert3 oblatum zu präftieren, fragen Em. 
Königl. Majt. wir hiemit allerunterthänigft an, ob 

1) denen Gompert3 die Silberlieferung auf den bisherigen 
Fuß mit Akfordierung 3" Prozent vor Einziehung der clevifchen 
Kafjengelder bis zur völligen Ausmünzung des ftipulierten quanti 

von ° Tal., woran noch Tal. fehlen, ferner gelafjen werden joll? 

2) Wie lange Zeit denenjelben zu Wusmünzung der noch 

mangelnden "* Tal. zu geftatten? 
3) Ob ihnen das noch übrige Kapital von 12000 Tal. big 

zur völligen Ausmünzung der ”° Tal. gegen offerierte 6 pro cento 

Intereffe gelafjen werden joll. 

Welchenfalls jodann denen Gomperts auf das nachdrüdlichite 
anzubefehlen fein würde, denen beiden Generalfafjfen alle in Cleve 
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einfommende Gelder, welche nämlich die Kaffen nicht jelbft disponieren 
und einziehen können, ohne das geringfte Einwenden nach vorher- 
gegangener achttägigen Ankündigung jedesmal prompte abzunehmen, 
damit die Provinz Eleve in denen monatlichen Generalfafjenbalanzen 

nicht unverjcjuldeterweile unter die Netardaten ferner aufgeführet 

werden möge. 

Eigenhändige Verfügung des Königs: 

weill der contract zu ende folln Direc|torium] mir mein kapiltal] 
Ichaffen ud mit die Juden will ich nits zu tuhn habn Diree[torium] foll 
alle mühe anwenden die Müntze in ftande zu bringen das alle 
Jahr 300000 tl. ?/, gemüntzet werden. FW. 

72. Bericht des Generaldireftoriums über den Kontraft 
der Gumperts. 

Berlin, 22. November 1725. 

Ausfertigung. Tit. XX, 11. 

Em. Königl. Majt. haben auf unfere allerunterthänigfte Vor— 
ftellung allergnädigft hoheneigenhändig refolvieret und befehlen, daß 
wir alle Mühe anwenden jollten, die Münze in den Stand zu 

bringen, damit alle Jahr "" tal. ?/ztel ausgemünzet werden fünnten. 

Nun find wir zwar jo willig als jchuldig, Ew. Königl. Mujt. 

Befehle nach äußerſtem Vermögen zu vollftreden; jo jehr wir aber 

auch der Sachen nachgedacht und überleget, daß Ew. Königl. aller- 
höchſte Intention auch hierunter erreichet würde, jo fann doch jolche 
Ausmünzung wegen des gar zu hohen Silberpreijeg ohne Ew. 
Königl. Majt. offenbaren Schaden nicht gefchehen, weil nach des 
Münzmeifters gemachten Ausrechnung zu folcher Ausmünzung von 

— Tal. an ?/ztel ohne die Bejoldung bloß an Münzkoſten 5208 Tal. 

8 Gr. erfordert werden; außerdem auch nicht möglich fallen dörfte, 
eine jo jtarfe Quantität Silber aufzutreiben, um davon jährlich 

= Tal. an ?/ztel Stüden ausmünzen zu laffen. 

Bei folder Bewandnüs haben wir die p. Gomperts abermals 
vernommen und dabei ihnen befannt gemacht, wie Ew. Königl. 
Majt. auf fie wegen des nicht erfüllten Kontrafts eine Ungnade 
geworfen, worauf diefelbe vorgeftellet, wie ihnen wegen der aller 
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Drten geftiegenen Silber unmöglich gefallen, bis hieher ein mehreres 
zu thun, jedoch verobligierten fie fich, daß, wann Ew. Königl. Majt. 
ihnen annoh 18 Monate Friſt allergnädigft gejtatteten, fie in 

jolcher Zeit nicht allein die völlige Lieferung zu Ausmünzung des 

an den * Tal. noch fehlenden quanti übernehmen, ſondern auch 

die ihnen vorgefchoffene 12000 tal., die fie ſonſt gegen zulängliche 
Kaution mit 6 Prozent zu verzinfen fich erboten, noch vor Ablauf 
dieſes Jahres inklufive der ihnen noch competierenden Agio vor 
zwar eingezogene, aber in neuen 2 Ggr. Stüden noch nicht ver- 
gütete cleviihe Kafjengelder auf einmal abtragen wollten. Im 

übrigen erbieten fi) aud) die Gomperts, wenn fie aus den clevifchen 
Kaffen die allda parat jtehende Gelder nicht den 24ten oder 2dten 
eines jeden folgenden Monats zum fpätejten prompt einzögen, ge— 
Ichehen zu lafjen, daß die Rendanten bei der Generalfafjen jelbige 

an hiefige Banquiers, jo gut fie Fönuten, nach dem Kurs durch die 
Mäkler verhandelten, ald dann die Gomperts die Schaden über— 
nehmen und was über 31/. Prozent an Agio bezahlet werden müßte, 
aus ihren Mitteln zujchießen wollten, wenn es auch dabei 1 bis 
2 Prozent betragen würde. Da nun die Münze dergleichen zu 
präjtieren nicht vermag und wir vor der Hand fein Mittel jehen, 
wie der Sache anders zu raten, jo ftellen Ew. Königl. Majt. wir 
allerunterthänigft anheimb, ob Ddiejelbe denen Gomperts zu Aus- 

münzung derer noc mangelnden * tal. annoch eine Friſt von 

achtzehen Monaten geſtatten wollen, mit dem Bedingen, daß die noch 

reſtierende 12000 tal. vor Ablauf dieſes Jahres von ihnen bezahlet 
werden. 

Worüber Ew. Königl. Majt. allergnädigfte Refolution wir 
in aller Unterthänigfeit erwarten. 

Eigenhändige Verfügung des Königs: 

ich will mit die jchelm mits zu tuhn haben jollen fie bey die 
oren nehmen u mir mein Kapital jchaffen FW. 

75. Bericht des Generaldirektoriums über Decharge der Gumperts. 

Berlin, 4. Januar 1726. 
Ausfertigung. Tit. XX, 11. 

Ew. Königl. Majt. haben allergnädigft agreieret, daß dem 
Geheimen Finanz: Kriegs: und Domainen-Rat von Börjtel wegen 
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der 8000 Tal., jo er denen Gomperts zu völliger Abführung ihres 
an Ewr. Königl. Majt. noch ſchuldigen Kapitals auf ihr Haus vor» 
ſchießen will, jura cessa und dabei die VBerficherung gegeben werden 

jollte, daß Ew. Königl. Majt. jodann ſich allen an bemeltem Haufe 
habenden Anſpruchs gänzlich begeben wollten. 

Nachdem aber ikgedachte Gomperts die in dem mit ihnen er» 

richteten Kontrakt verjprochene Ausmünzung der ”°. tal. an 2 Ggr. St. 

nicht präftieret, jondern daran noch 153074 Tal. fehlen und fie fich 

aljo nicht entbrechen können, Ewr. Königl. Majt. auch deshalb zu 
dedommagieren, fo haben wir mit denenjelben nach dem Kontrakt 
Nehnung angelegt und find die Gompert3 Ew. Königl. Majt. 
Thulbie "2. 0:42 aa 200 tr Kal, | 

jo fie an cleviihen Aifignationen be— 21614 
fommen, und . . 1614 Tal, 

als jo viel an Münzkoften inclufive des Münzmeiſters Beſoldung 
auf 1%/, Jahr gerechnet zu Ausmünzung obbeſagter 153074 Tal. 
praeter propter erfordert werden. 

Sollten aber ſolche Miünzfoften mit wenigerm  beftritten 
werden fünnen, fombt ihnen ſolches zu gut. 

Dahingegen haben die Gomperts darauf würflich abgeführet 
8000 Tal., welche der von Heiden ihnen jchuldig geweſen und an 

Ew. Königl. Majt. General Krieges Kaffe zahlen 
laſſen. 

1000 Tal. an neuen 2 Gr. St., jo der Münzmeiſter zur itzt ge— 
dachten Kaffe auf der Gomperts Rechnung abgeliefert. 

3800 Tal. 6 Gr. 9 Pf. Agio, welche denen Gomperts von 
108519 Tal. 12 Gr. eingezogener 
clevischen Kaffengelder annoch rejtieren. 

Thut zujammen 

12800 Tal. 6 Gr. 9 Bi. 
Diefe 12800 Tal. 6 Gr. I Pf. abgezogen von obigen 21614 Tal. 

bleiben die Gompert3 noch ſchuldig 8813 Tal. 17 Gr. 3 Pf. 

Wenn nun die Gomperts diefen Neft der 8813 Tal. 17 Gr. 

3 Pf. gleich bar bezahlen, wozu fie gegen die allergnädigft accordierte 
Geffion auch parat find, doch mit der Nefervation, wann die 
Gompert3 in währender Ausmünzung oder nach der Zeit anzeigen 
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und darthun würden, daß nicht To viel Koften Hiezu erfordert 
würden, ihnen jolches wieder zu gut fommen follte, jo werben Ew. 
Könige. Majt. nicht allein wegen der vorgeichofienen 20000 Tal. 
völlig befriediget, fondern auch wegen der zu wenig ausgemünzten 

153074 Tal. dedommagieret. Und wann Ew. Königl. Majt. dieſes 
allergnädigft approbieren, fo jollen folgende expeditiones jofort un» 
verzüglich ausgefertiget werden, nämlic) 

1) eine ordre an den Kriegesrat Richter, die noch reftierende 
12000 Tal. in Empfang zu nehmen und in Einnahme zu bringen. 

2) noch an denjelben zu Einziehung 1614 Tal. Minzfoften. 
3) Ordre an beide Generalfafjen über 3800 Tal. 6 Gr. 9 Pf. 

Agio von 108519 Tal. 12 Gr. eingezogene clevische Kafjengelder. 
4) förmliche Ceſſion vor den Geheim Rat von Börftel und 
5) Refolution vor die Gomperts zu ihrer völligen Decharge, 

worüber alfo Ew. Königl. Majt. allergnädigfte Refolution wir aller- 
unterthänigft erwarten. 

Randbemerkung des Königs: 
gut FW. 

74. Aufbebung des Kontrafts mit den Juden Moſes und 

Elias Gumperts. 

Berlin, 18. Januar 1726. 

Konzept, gez. Fuchß. Tit. XX, 11. 

Nachdem Seine Königl. Mayft. in Preußen u. ſ. w. mit denen 

Dber Hof- und Kriegsfactoren Mojes und Elias Gomperts unterm 
24. Dez. 1723 einen Contract geichloffen, worin igtbefagte Gomperts 

übernommen, binnen 18 Monaten die zu Ausmünzung . Rthlr. 

an 2 Ggr. Stüden erforderte Duantität Silber auf ihre eigene 
Koften zur hiefigen Münze zu liefern und darzu die nöthige Münz— 
foften zu übernehmen, wogegen aber Se. Königl. Mayft. denen 

Gomperts aus Dero General Kriegs Kaffe ein Kapital von 

= RtHle., jedoch nur in clevifhen Münzforten, fonder Vergütung 

einiger Agio ohne Intereſſen vorfchießen laſſen, auch denenjelben 
vor die einzuziehende Cleviſche Kaffengelder 31/; pro cent Agio 
allergndft accordiret, mehr ermelte Gompert3 aber in joldher und 

der wegen Reparation der Münze ihnen überdem annoch zuge: 



412 Nr. 75, 76. — 16. Februar — 24. Oftober 1726. 

laffenen Zeit die in obangezogenem Contract feftgelegte Quantität 
Silber nicht vollfommen, jondern nur zur Ausmünzung 146925 Rthlr. 
23 Gr. geliefert, auch ein Mehres an neuen 2 Gr. ftüden nicht aus— 

gemünzet worden, folglich ihrerjeit3 dem Gontract fein Genügen 
gethan, die Gomperts aber ſich alleruntgft erfläret, Seine Königl. 
Mayft. nicht allein wegen des aus der General Kr. Kafje ihnen 

vorgejchofjenen Kapitals der ”" Rthlr., worauf fie bereit# 8000 Rthlr. 

wirflich abgetragen, fofort völlig zu befriedigen, jondern aud) Die 
zu Ausmünzung der nicht gelieferten 153074 Rthlr. 1 Gr. Silber 
erforderte Koften inclusive des Münzmeiſters 11/, jährige Bejoldung, 
jedod mit dem Beding, daß, wann fie darthun fönnten, daß nicht 
jo viel Koften zu folder Ausmünzung erfordert worden, ihnen 
folches zu gut fommen follte, zufammen mit 1614 Rthlr. ſogleich 
baar zu bezahlen, Se. Königl. Mayt. auch diefe der p. Gomperts 
Dfferte in Gd. angenommen, als haben mehrallerhöchſtgedachte 
Seine Königl. Mayt. jolhes denen Gomperts zur Nefolution hie— 

durch ertheilen, Sih auch allen ferneren Anſpruchs an diejelbe 
wegen des Eingangs erwähnten mit ihnen getroffenen Contracts be» 
geben wollen. 

75. Bericht des Peneraldireftoriums über Silberlieferung der 
Beneraldomänenfaffe. 

Berlin, 16. Februar 1726, 

Ausfertigung, gez. F. W. dv. Grumbkow. E. B. v. Creutz. vd. Kati. F. dv. Görne. 

Fuchß. Tit. XX, 12, 

Ew. Königl. Majt. haben allergnädigſt befohlen, daß dem 
Münzmeifter jedesmal zu Ausmünzung der 2 Gr. Stücken 2000 Rthlr. 
Silber aus der General-Domainen Kaſſe abgefolget, auh 8 Gr. 
Stüden geichlagen werden follten. 

Der Müngmeifter ftellet aber allerunterthänigft vor: 
1) daß, wenn ihm nur auf einmal 2000 Athlr. verabfolget 

würden, die Münzkoften ſich höher belaufen thäten, auch alsdenn 
nad) Ew. Königl. Majt. allerhöchften Intention nicht fo gefchwind 
gemünzet werden fönnte, und bittet deshalb allerunterthänigft, daß 
ihm wenigjteng drei bis viertaufend Rthlr. anvertraut werden möchten. 

Da nun zu mehrer Sicherheit dem Geheimen Rath Flottwell, welcher 
in der Münze wohnet, zugleich aufgegeben werden foll, derjelbe fich 
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auch bereits pflichtichuldigft dazu erfläret hat, alle Abend ben 
Silberbeftand zu vifitiren, auch jo lange der Münzmeifter feine 
Caution ftellen kann, alle mögliche PBräcaution zu gebrauchen, daß 
von dem Silber nichts abhanden fomme, jo fragen wir allerunter- 

thänigft an, vb dem Münzmeifter jedesmal vor 3 bis 4000 Rthlr. 
Silber aus der General» Domainen-Kafje abgefolget werden, aud) 
von dem Geheimen Rath Kühk mit Ankaufung mehren Silbers 
continmiret werden foll, umb die Ausmünzung von 2 Gr. Stüden, 
foweit nämlich die von denen Gumperts bezahlte Münzfoften reichen 
werden, ferner nach Möglichkeit fortiegen zu können. 

2) Was die Ausmünzung derer 8 Gr. Stüden betrifft, jo be— 

richtet der Münzmeifter, daß außer dem Verluſt, jo bei denen 
2 Gr. Stüden ift, und die Gomperts tragen müſſen, annoch 11 Rthlr. 

11 Gr. 10 Bf. Münzkoften auf 1000 Rthlr. mehr erfordert 
werden. 

Ob nun Ew. Königl. Majt. diefen Verluft, da die 8 Gr. 
Stüden mehr Agio als die 2 Gr. Stüden thun, übernehmen oder 
vorerft nur die Ausmünzung von 2 Gr. Stüden, wozu Ew. Kön. 
Majt. aus angeführten Umbftänden nichts zufchießen dürften, 

continuiren laffen wollen, darüber erwarten Dero allergnädigfte 
Nefolution wir in tieffter Submiſſion. 

Verfügung des Königs: 

gut Fllott well foll Repondiren vor als deinn] gu FW 

76. Des Magiftrats von Hamburg Schreiben an die preußifchen 

Geheimen Räte über das Damburger Mlünzedift vom 

15. Auguſt 1726. ⸗ 

Hamburg, 24. Oftober 1726. 

Urſchrift. Tit. XVII, 19. 

Die Gedanken, welhe Em. Excell. Ercell. in puncto Unfers 
Münz-Edicts und dazu behörigen Veranftaltungen hegen, als ob Wir 
nunmehro von unjerm fonjt gewöhnlichen Banco-Fuß abwichen, ge— 
tinghaltige Münze einzuführen trachteten, dem publico und injonder- 

heit den benachbarten Fürften und Ständen des löbl. Niederſächſiſchen 
Kreifes merflihen Nachteil dadurch zuzufügen, diefer Stadt aber 
dahingegen einen unerlaubten Vorteil zu Wege zu bringen inten= 
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dirten, haben Wir aus Dero an Uns unterm 15ten mens. curr. 
erlaffenen und am 2Z1ten darauf in Unjerer Ratsverfammlung ver- 

leſenen hochgeehrtejtem Schreiben nebſt der demjelben angehängten 

Berwarnung, daß bei Vermeidung desfalld zu faflender widriger 

mesures wir das hiefige Münzweſen ohne weitere Neuerung in der 
vormaligen alten Verfafjung beruhen lafjen möchten, des mehrern 
vernommen und nehmen uns biemit die freiheit, den Zuftand der 
Saden in ſchuldigem Reſpect mit wenigen darzulegen. 

Den bishero allhier üblihen Banco- Fuß behalten wir unver- 
änderlich in regard der Species-Reichsthaler und der darauf be- 
gründeten Banco von jothanen Species-Rthlr., wie auch aller der- 
jenigen principaliften Gommercien, Wechſeln, Handlungen und 

Eontracten, welche vorhin in Species-Banco-Geld geführet und ge» 
pflogen worden. Diejen Fuß als die einzige Norm aller andern 
davon abweichenden Münzarten werden wir, wie vorhin, aljo 

hinführo ſtets jo Heilig Halten als nahe uns die Wohlfahrt diefer 
guten Stadt auf unjeren Seelen gebunden ift, und zeiget die That 
und der Augenschein felbjt, daß hiefigen Orts jo unverbrüchlich und 
fejt ald irgendwo anderwärts im ganzen Heil. Röm. Reich darüber 
gehalten werde. 

Unfer courantes Stadtgeld anlangend, Hat folches ſeit der 

Zeit, daß allenthalben eim jo großer Unterjcheid zwijchen Species 

und Courant-Geld gemacht und jenes durch diejes fait allenthalben 

anderwärt® gänzlich verdrungen worden, ohnmöglih nad) dem 
Speciesfuß ausgemünzet werden fünnen; wie es auch nirgendwo 
im Reich darnach ausgepräget fi) befindet. 

Inzwijchen ift auch der Fuß, nach welchen unfere Vorfahren 
das courante Stadtgeld, in welchem von vielen Jahren Her ver- 

ſchiedene Contracten, Communicationen und Präſtationen gepflogen 
und abgetragen worden und nach weldem Fuß die feine Mark 
Silbers zu 34 Mk. courant ausgebracht ift, niemals für tadelhaft 

angejehen worden, hat auch ohnmöglich getadelt werden fünnen, da 
die nach dem Leipziger Zuß zu 36 ME. courant ausgemünzte ganze 
Drittel bis auf die 4 Grojchen oder 8? Stüde für untadelhaft 
pajfieren, ja die zu 40 ME. ausgeprägte 64 Stüde, womit eine 
Beit hero leider! diefe Stadt nebft allen angrenzenden Landen an— 
gefüllet worden, im Niederfächfiichen Kreiſe unangefochten geblieben: 
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Weilen nun nad dem Münzfuß die Voll- oder Geringgültigfeit des 
furanten Geldes zu beurteilen jtehet, und deſſen innerlicher Gehalt 

davon bdependieret, wir aber unfer neues kurante Stadtgeld zu 
diefer Stadt höchſt notwendigem Behuef auf eben dem obgedachten 

unverwerflihen vormaligen alten Fuß von 34 Mi. und zwar von 
den 32 Schilling: Stüden an big zu den 2 Schilling-Stüden inclufive 
ausmünzen laſſen, wie foldhes die That und Probe zeigen und anbei 
zu erfennen geben wird, ob wir beim Münzen oder bei der Feſt— 
jegung des Agio von 16 p. cto. gegen Spec. in der Kurant-Banco 
unfern Privatvorteil mit Erelufion des gemeinen Nutzens gejuchet, 
jo ergiebet fi von felbften, ob dieje unjere Münze für gering» 
hältig von dem alten Fuß abweichend, verwerflich, dem publico und 
benachbarten Unterthanen jchädlich, oder einige Gegenveranftaltung 
verdienend geachtet werden möge. 

Dieſes ift die wahrhafte Bejchaffenheit der Sachen, welche 
Ew. Ercell. Ercell. mit aller einer rechtichaffenen Obrigkeit anjtänd- 
lichen Aufrichtigkeit zu berichten wir die Ehre haben, 

Wir Haben bei allen unjern neuen Verordnungen nichts 
intendieret ald daß wir dieſe gute Stadt aus der zeitherigen be» 
fannten Müngzconfufion, wobei wir ein jo unjägliches erlitten, nach 

Möglichkeit herausziehen und gegen den jonjt bevorgejtandenen 

gänzlihen Ruin in einige Sicherheit ftellen möchten. 

Wir fubftitwieren der jchlechteren furanten Münze feine gering 
haltige neue, jondern unfere vormalige gute. Wir wollen den 
bisherigen ftet3 variirenden Agio, durch dafjelbe unfer neues Stadt- 
geld und dejjen Verbindung mit der Kurant-Banco zum bejondern 
Borteil und Gewißheit aller mit den Unjrigen commerciierenden ein 

für allemal auf eine billige Weiſe feitfegen, in der gewiſſen Perſuaſion, 
daß dem commercio feine größere Verbeſſerung als mitteljt Ver— 
bejjerung des Münzweſens und defjen beftändigen Gewißheit ver- 
jchaffet werden fünne, woran denn Ihro Könige. Mayt. und Chur— 
fürftl. Durchl. Reihe und Landen injonderheit deſto größeren 

Anteil unfehlbar nehmen werden, je importanter das mit Holzwaren 
und Manufacturen mit diefer Stadt führende commercium ſich 

befindet. 

Wir würden den Refpect, welchen gegen Ew. Ercell. Excel. 
erleuchteften Penetration und hohen Gemütsbilligfeit wir ſchuldigſt 
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hegen, zuwider zu handeln befürchten, wenn wir mit weiterer 

Nemonftration diejelbe behelligten und ung nicht verfichert hielten, 
diefelbe werden Ihro Königl. Mayt. und Churfürftl. Durchl. zu 
diefer guten Stadt tragende unjchägbarjte Huld und derjelben ftets 
verliehene gnädigſte Protection auch in diefer gerechten und gemein- 
nügigen Sache wider alle anderweitige etwanige Bundötigungen zu 
confervieren von felbjten in hohen Gunften geneigt fein und uns, 
wie wir unterdienftlid) darum erjuchen, davon einiges Merkmal 
jpüren lafjen. 

77. Bericht des Münzmeiſters Neubauer über Münzkoſten der 

Zweidrittel und Drittel. 

Berlin, 14 Dezember 1720. 

Urſchrift. Tit. XX, 12. 

Ew. Königl. Mayeft. haben mir untern 12. Decembr. c. aller- 

gnädigft anbefohlen, daß ich ohne Zeitverluft eine Quantität von 
2 und Atel Stüden ausmünzen folle, worzu ich in aller Unter- 

thänigfeit parat bin. Weil aber in gedachter Hohen ordre nicht ge— 
meldet ift, wie viel von beiden Sorten verlanget wird, noch aud) 

von der Jahrzahl gedacht, ob fie etwa auf das Fahr 1727 ausge» 

münzet werben follen, jo ftelle biemit Ew. Königl. Mayt. ganz 
demütigft vor, ob etwa von jeder Sorte 1000 oder 2000 thl. genung 
wären, weil io nur 3 bis 4000 thlr. Silber auf der General 
Domainen Kafje vorhanden. 

Was die unimgängliden Münzkoften anbelanget, jo werden 
diefelben etwas Hoch zu ftehen kommen, weil lauter feine Silber 
verhanden find, die doch zu 12 Loth beſchickt werden müſſen, in- 
gleichen fo bezahlet man igo die Silber zu 12 thlr. die Mark fein, 
und die Drittel werden auch nur zu 12 vl. wieder ausgemünzet, 
würden aljo die Münzkoſten von denen ?/,tel St. pro Mark fein 

mit Kupfer zu ftehen fommen 5 Gar., thut auf 2000 thlr. 34 thl. 
17 ©r. 4 Pf., die !/, St. aber, welche nody mehr Arbeit erfodern, 
fommen die Koften auf die Mark fein 6 Ggr. zu ftehen, das thut 
auf 2000 thl. 41 thl. 16 Ggr., aljo zuſammen auf die 4000 thlr. 
würden erfodert 76 thl. 9 Gr. 4 Pf. welche id) unumbgänglich 
darzu Haben muß. 
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Woher nun dieſe Koften zu nehmen fein, ob fie etwa von 
dem Neuftädter Überfchuß, der fich jego auf 156 thlr. beläuft und 
in der Münze verhanden, fommen follen, oder ob Ew. Königl. Mayt. 
einen andern Fonds refolvieren werden, deshalb erwarte Ew. Königl. 
Mayt. allergnädigjte ordre, wornad; mich in unterthänigften Gehor- 
jam jederzeit achte. 

78. Bericht des Mlünzmeifters Neubauer über Münzung feiner 
Harzer und 12lötiger Dritteltaler. 

Berlin, 16. Dezember 1726. 

Urſchrift. Tit. XX, 12. 

Es hat der Herr Geheimbder Nat Flottwell auf meine Vor— 
ftelung von 14 Xber die 12 löthigen 2 und !/, St. betreffend zur 
Untwort gegeben, daß von einen hohen General Ober directorio 
feine 2 und Ugtel ft. verlanget würden und ich deshalb mein Be- 
denfen geben jollte. Als kann ich nicht umhin, davon pflichtmäßig 
zu berichten, daß, wann feine Drittel wie die Lüneburger find, ge— 

macht werden follten, die Koften noch weit höher als die 12 löthigen 
betragen würden, aus Urfache, weil wir feine feine Berg-Silber 
haben, fondern nur feine Scheide-Silber, welde 15 Loth 1 bis 
9 Grän fein Halten, und aljo müßte jold Silber erft auf der Neu- 

jtadt an der Dofje abgetrieben und zu 15 Lot 16 Grän gebrannt 
werden, da dann das feinbrennen alleine pro ME. brutto über 

2 Ggr. zu Stehen kömmt, zu gejchweigen, was das Porto hin und 
ber Eoftet. 

Über dem jo hat mir der Medailleur Lüders, wie ich mid 
deshalb mit ihm befprochen, verfichert, daß er die neue Stempel 

(welche notwendig zu denen feinen Dritteln erfodert werden) unter 

6 Wochen nicht verfertigen fünnte, wenn er auch alle andere Münz— 

arbeit liegen ließe und diejes allein vornähme. Wann aber 15 löthige 
2 und !/ztel St. gepräget werden follten, wie ehemalen die Sachſen 
gemüngzet haben, jo menagierten Sr. Königl. Majt. zwar das Kupfer, 
welches pro Mark 1 Gr. und alfo auf die 4000 thl. = 13 thl. 
21 Ggr. 4 Pf. ausmacht. Es ift aber etwas bedenklich, daß wir 
igo feinere Drittel al3 vor diefem münzen wollten, da doch Sachſen, 
welches lauter feine Berg Silber hat und es aljo ehr thun kann 

Acta Borussica. Müngmelen I. 27 
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als wir, Davon abgegangen und nur io 12 löthige Drittel jchlägt; 
die Urjach defjen ift, weil die feinen Drittel mit ’agio aufgewechfelt 

und außer Landes zum Verſchmelzen weggelandt werden, welches 

wir dann ebenfalls zu befürchten hätten. Sch kann auch nicht gewiß 

verjprechen, ob die Ausprägung auf die Stempel, fo verhanden find 

und welche der Medailleur ausbefjert, geichehen fann, oder ob nicht 

ganz neue müfjen gravieret werden. Ob die Jahrzahl der Drittel 

auf 27 folle geleßet werden, verlanget dem Medaillenr ehr, Nad)- 

richt davon zur erhalten, weil er nicht ehr an die Stempel arbeiten 
kann, bis er dieſes gewiß weiß. 

Meine ohnmaßgeblihe Meinung ift, daß fie auf 27 gepräget 

würden, weil den Tag vor Weihnachten erſt die Stempel befommen 
fann und, wann auch die Feiertage über daran arbeite, jo kann ic) 
die Drittel doc kaum einen Tag vorm Neuen Jahre fertig Schaffen. 

79. Erlaß an die Furmärfifhe Kammer über Unnabme der 

Goldſtücke. 

Berlin, 25. Januar 1727. 

Kaſſen-Departement. Kaſſenſachen. Gen. Nr. 4. 

... Wir haben aus eurer Relation vom 13. diefes erjehen, 

was maßen nad) Anzeige des Krieges Raths p. Grumenthal die 
Beamte bey Abführung ihrer Badıt: Gelder viele Ducaten mit ein= 
jendeten, dabey vorgebend, daß fie jo wohl von den Unter Bächtern 

als Unterthanen nichts als dergleichen Sorten befommen, und ihr 
dahero bittet, daß auch jolche bey der General Domainen-Caſſe ad 

2 rl. 18 gr. angenommen werden möchten. 

Wir ertheilen euch nun hiermit zur allergnädigften Refolution, 
daß es fich nicht thun Take, die Ducaten fo wohl als Louisd’or 
generalement auf einen gewißen Preiß zu fegen und daß wegen 
gewißer Umstände nur Unferen beyden General-Caſſen erlaubet fey, 

nur allein von den Cleviſchen Haupt-Caſſen die Louisd’or zu 4 rl. 
22 gr. und die Ducaten zu 2 rl. 18 gr. anzunehmen, von allen 
übrigen Provincien und Orten aber gang und gebiges Geld zu 
Unjeren Caſſen abgeliefert werden müße: Dahero ihr dann die 

Beamte dahin zu befcheiden Habt, daß fie fi) auch dergleichen 
Müng-Sorten bey denen Unter-Pächtern auszubedingen hätten. . . 
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Eigenhändige Verfügung des Königs: 

Die Luidor zu 4. tt. 16. gr. ducate zu 2 tt. 17 gr. 
F3 Wilhelm 

Bemerkung des Geheimrats Schöning: 

Diejes Reſcript ift nochmalß in vorigen terminis aufzujegen, 
und post verba, (Außzubedingen hetten) zu addiren: Wann aber 
die Louis d'or zu 4 rl. 16 gr. und Ducaten zu 2 rl. 17 gr. zu 
bekommen, können jelbige zu folchem Preyſe angenommen werden. 

Berlin den 30 Jan: 1727 

80. Protofoll über die Dernehmung der ruffifhen Kompagnie durch 

die Furmärfifhe Kammer über die Hamburger Mlünzveränderung. 

Berlin, 4. Februar 1727. 

Abſchrift. Tit. XVIL, 19. 

Gegenwärtige Interefjenten der ruffiichen Compagnie und 

Materialiftengilde Netger, Günther, Lindemann, Schulge, Spapier, 
und du Mufiy geben ad Reser. vom 9. Jan. ec. die Hamburg. 
Münze betreffend ad protocollum: 

Wie nämlich die Hamburger nur ihr neu Courent Geld auf 
einen gewiflen Fuß & 16 p. cent gefegt, alles Übrige aber folle 

den Cours der Banco unterworfen fein und bleiben. Obgleich der 
fefte Fuß beftünde, fo haben fie dennoch nicht Urſache, darüber zu 

flagen, indem die Waaren nad diejen Cours bis dato gefallen. 

Indeſſen haben fie wohl vernommen, daß der valor dieſer Münze 
nicht gegen Banco hielte und den Verlaut nach bei 10 Procent ge- 
ringer feie. Hielten aber dennoch befjer zu jein, daß der feite Sap 

gehoben und der Cours gleich anderer Reichsmünze der Veränderung 
unterworfen würde, alsdann würde fich auch bald zeigen, wie der 
valor bejchaffen. Und jehen fie nicht ab, da das holländijche Geld 
jhwerer als das Hamburger, warum die Hamburger das ihrige 
nicht jowohl wie jene der Veränderung unterwerfen wollen. Das 
wäre wahr, daß das gute Hamburger Geld fich verloren und dadurch 

der Stadt ein Schaden von vielen 1000en zugewachen. Imgl. 
wäre zu ändern, dab die Fracht in Hamburg in Banco bezahlet 
würde. 

27* 
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81. Gutachten des Berliner Münzmeifters Neubauer und Wardeins 

Bodrio über den neuen Hamburger Münzfuß. 

Berlin, 23. April 1727. 

Urſchrift. Tit. XVII, 19. 

Aus den an Em. Königl. Majeft. von uns allerunterthänigft 

abgeftatteten Bericht unterm 15. April c., worinnen wir die Bal- 

vierung des neuen Hamburger Kurantgeldes eröffnen müfjen, ift zu 
erjehen, daß gedadjte Gelder nur 5 thlr. 21 Gr. 2°/,, Bf. pro Gent 

beffer als die nad) dem Leipziger Fuß ausgemünzte 2/gtel jt. find 

und dennocd gegen das Neu Hamb. Geld 12 pro Gent L’agio ge- 

redjnet werden. Es haben zwar die Hamburger in der an Ew. 
Königl. Majt. geſchickten Ausrehnung behaupten wollen, daß fein 
Profit dabei wäre, wenn Jemand die 2/, ft. umfchmelzen und in 

Barren gegofjen verkaufen wollte, fo geben wir diejes in fo weit 

zu, daß es nämlich mit Nugen nicht gejchehen könne, wenn man die 
aus dergleichen umgeſchmolzene */, ft. gegoflene Barren wieder ver- 
faufen wollte, indem man jodann nicht mehr als 27 Mark 122 Species, 

das ift 12 thl. 6 Ggr. pro ME. fein davor geben würde. Daß 
man aber aus denen */, ftüd, welche nach dem Leipziger Fuß aus- 
gemünzet find, nicht allein Neu Hamburger Kurantgeld münzen, 
jondern bei jolher Ausmünzung noch einen guten Profit haben 
könne, iſt aus folgender Ausrechnung deutlicher zu erfehen. Zum 

Erempel: Wenn man vor 1000 thl. nad) dem Leipziger Fuß aus» 
gemünzte 2/, ft. eimmwechjelt, fo giebt man davor à 12 pro Cent 
L’agio (wie jego ber Kurs ift) an Neu Hamburger Kurantgeld 
892 thlr. 20 Gr. 6°%/, Pf., jchmelzet man die 2/, ft. Hingegen um 

und machet Neu Hamburger Kurantgeld daraus, jo befümmt man 
aus denen 1000 thlr. */ztel Stück Neu 

Hamburger Kurantged . . . . . 944 thlr. 10 Gr. 8 Bf. 
auf dieſe 944 thlr. 10 Gr. 8 Bf. von 

die 1000 rl. ?/, St. neu gemüngztes 
Hamb. Kurantgeld befommt man 
wieder A 12 Procent L’agio gegen 
2/, St., foldestyut-. -. »....:.18 „ 8 „n — . 

Summa 1057 thlr. 18 Gr. 8 Bf. 
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in denen 1000 thlr. ?/,; St. oder in die 
944 thlr. 10 Gr. 8 Pf. Neu Ham— 
burger SKurantgeld ift fein Silber 
83 Mark 5 Loth 6 grän. So wir 
nun die Münzkoften des Neuen Hamb. 
Rurantgeldes von 32% an big 22 
Stück dur einander vor die Mark 
fein 6 Ggr. rechnen, würde ſolches auf 
die 1000 thlr. umgemünzte * St. zu 

ſtehen fommen . . . . 20 the. 20 Gr. — Pr. 

bleibt er 1036 thlr. 22 Gr. 8 Bf. 
Davon gehen nun die erjt gemelte und 

jego umgemünzte 2/, St. ab. . . 100 „ — — ,„ 

So bleibt dennoch an 1000 rl. umge- 

münzte */, Stüd reiner Profit . . 36 thlr. 22 Gr. 8 Bf. 
jelbiges thut 3 thlr. 16 Gr. 8 Pf. pro Gent Profit. 

Es erbieten fi zwar die Hamburger demjenigen, welcher Neu 
Hamburger SKurantgeld Hat, jederzeit die von ihnen feſtgeſetzte 
L’agio gegen Species wieder zu geben, folches iſt gut und auch 
billig, indefjen werden wir in unferm Silberfauf und Ausmünzung 

gehemmet und können ohnmöglich aus ihrer Nachbarſchaft, noch viel 
weniger aus der Stadt Hamburg, Silber zur hiefigen Ausmünzung 
faufen, in Hamburg aber Hingegen fann man foldhes mit dem 
größten Vorteil aus Ew. Königl. Majt. Landen thun und ift gewiß 
zu glauben, daß aus unjern Ländern des Jahres eine große 

Duantität Silbers dahin geführet werde. Wofern die Hamburger 
in ihr L’agio-Wejen feine Anderung treffen wollen, fo halten wir 

ohnmaßgeblich davor, jelbigen zu verftehen zu geben, daß man den 
bisherigen Leipziger Fuß einftellen und auf ihre Urt (nämlich die 
Mark fein nicht höher als zu 34 Mark oder 111/, thlr.) alle unfere 
Münzjorten gleichfall® ausmünzen würde. Wann nun alfo unfere 

Gelder in Schrot und Korn accurat wie ihre ausgemünzet werden 
jollten, könnten fie aladann ohnmöglich rechtmäßiger Weile L’agio 
prätendieren, jondern müßten jelbige ihrer neuen Hamburger Kurant— 

münze gleich gelten Tajjen. 

Weilen wir nun davor halten, daß die von denen Hamburgern 
gefegte L’agio gar zu hoch und Ew. Königl. Majt. Landen jchäd- 
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lich fei, jo haben wir unferer Schuldigfeit gemäß zu fein erachtet, 

dieſes Em. Königl. Majt. in tieffter Unterthänigfeit pflichtmäßig zu 

decouprieren. 

82. Bericht der preußifchen Regierung über Einführung des 
Sranzgeldes. 

Königsberg, 24. April 1727. 

Ausfertigung. Tit. XLII, 5. 

Nahdem Em. Königliche Majeftät vermöge allergnädigften 
rescripti de dato Berlin, d. 13ten hujus gut gefunden, das Franz» 
geld in Diejes Königreich einführen zu lafjen, dergeftalt, daß ein 
ganzer Franzthaler 1 Rthl. 8 Gyr. und nad) Proportion ein halber 
16 Ggr., ein viertel 8 Ggr. durchgehende gelten und ſowohl in 

Em. Königlihen Majeftät Kaffen als auch im Handel und Wandel 
zu ſolchem Breife angenommen und wieder ausgegeben werden folle, 
jo jein wir bereit, dem ung erteilten Befehl zur allergehorjambften 

Folge deshalb ein Patent abzufaffen, Haben auch mit hiefiger 

Kriegs und Domainensstammer die Notdurft überleget und, weil es 
ein Werk von jonderbarer Wichtigkeit, umb deſto ficherer darunter 
zu verfahren, die eigentliche valeur der franzöfiichen Thaler durd) 
den Nat und Münzdirectorem Geelhaar genau unterſuchen laſſen, 
da laut beigefügter Specification die franzöſiſche Thaler, wann fie 
vier Gulden gelten, gegen die ?/, Stüde 5°/, und gegen die 2 Ggr. 
Stüde 2°/, Procent im Wert zu geringe gefunden jeind. Dannen- 
hero Ew. Königliche Majeftät wir nah Erheifchung der ung ob— 
liegenden Pflicht ala getreue Diener allerunterthänigft vorzuftellen der 
unumbgänglichen Not erachtet, daß die Einführung folder Münz- 
jorten dem publico und hiefigem ganzen Lande, vermutlich auch 
Ewer Königlihen Majeftät wahrem Intereffe jchädlih, wie man 
dergleichen machteiligen Effect Schon mehrmals in voriger Zeit aus 
der Erfahrung wahrgenommen, da nicht allein das polnische Geld 
annoch binnen der nächft verwichenen wenigen Jahre, nachdem die 
Berlinijche und andere 2 Ggr. Stüde alldier eingeführet, durch gewinn— 
ſüchtige Nachbaren und andere Leute gänzlich aus diefem Königreich 
Preußen herausgezogen und dag commercium mit denen frembden 
geichwächet worden, jondern auch darob ferner hauptſächlich zu be— 
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jorgen, daß, im Fall die franzöfiiche Thaler einzuführen verftattet 
würde, dadurd) das commercium, welches doch Em. Königliche 
Majejtät gerne wieder in Flor wollen gebracht jehen, noch mehr 
deitruieret, neben dem aber infonderheit auch die 2 Gar. Stüden, an— 

gejehen diefe in dem Wert befjer, fich gleichfall® nad und nad) 

durch Umbwechjelung und biebei gejuchten Vorteil mit der Zeit ver- 
lieren und weg gejdjleppet, endlich) aber Hiefiges ganze Land, welches 
ohne dem durch den neulichen Mißwachs einen ungemeinen Abgang 
erlitten, mit joldhen frembden Münzſorten, deren Valor intrinsecus 

gar zu geringe, in größeren Schaden, Verwirrung und Armut ver- 
jeßet werden dörfte, wie jolches hiebevor jederzeit bei gejchehener 
Veränderung im Münzweſen an den Tag geleget, dem eingerijfenen 
Übel aber hernach, wenn es überhand genommen, gar ſchwer und 
nicht ohne großen empfindlichen Verluſt abgeholfen werden fünnen. 

Ob demnach Em. Königliche Majeftät auf die angeführte Umb- 
ſtände allergnädigft zu reflectieren, und was Diejelbe darüber zu 

entjchließen geruhen wollen, folches unterwerfen Dero höchſter— 
leuchteten Ermefjen wir lediglich und beharren mit devoteſtem Nefpect 
und in unverbrüchlicher Trene. 

85. Dalvation der franzöfifhen Taler auf Befehl der preußifchen 

Regierung durch den Münzmeiſter Kaspar Geelhaar, eingereicht am 

23. April 1727. 

Urſchr. A. 8. 99d. 

Ein franzöfisher Thaler iſt nach dem Fuß der jego gang- 
baren ?/; Stüd werd. . . . . 1 Rthlr. 239666 Gr. poln. 
Ein halber Thaler . . .». . . . 66°92/ 048 a 
see 28120, zus " 

Nah den 2 Gar. Stüd it ** 
Thaler werth. 2... 1 Rthle. 268,0 m 

Ein halber Thaler . . . 2... DE 
„ biertheil „ 2 m 

Diefemnad find obgebadite Thaler, wenn jelbige vier Gulden 
gelten, gegen die 2, Stüd . . . 2... 5°, und 
gegen die 2 Ggr. Stüd . . » 2 2020.22, Procent 
zu ſchlecht. 
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Weiln auch die halbe und injonderheit die !/, Thaler, in dem 
viele glatte und abgenügte gefunden werden, jehr ungleich fallen, 
welches an zehen Biertheil Stüd, die 15 Gr. poln. gegen die ganze 
differiret, beinerket ift, fo kann feine gewiſſe Rechnung auf folche 
Feine Sorte gemachet werden. 

84. Bericht des Generaldireftoriums über Einführung von Sranzgeld 
in Preußen. 

Berlin, 26. Juni 1727. 

Ausfertigung, gez. Grumbkow, Creutz, Katſch, Biered. Tit. XLII, 5. 

Weil Ew. Königliche Majeftat nach unjerer allerunterthänigften 
Borftellung die in dem neuen Trefor befindliche */gtel ftüde aus 
dem großen Treſor gegen 2 Gr. Stüde austaujchen zu laffen, umb 
jelbige zur baren Verſchickung nad Preußen zu gebrauchen, nicht 
gewillet fein, jondern darauf höchiteigenhändig zur Reſolution er- 
teilet haben: 

Nein fol Frank *?/, ft. Hinfenden. 
So müfjen wir darunter zwar allerunterthänigft gehorfamen, 

überfenden auch zugleich hiebei das aufgelegte Patent wegen Ein- 
führung des Franzgeldes in dem Königreich Preußen nebft nötiger 
Notification an dortige Regierung, auch Krieges: und Domainen- 
fammer, imgleichen an die beiden General-Rendanten Richter und 
Kühtz, auch Rentmeiſter Albrecht, umb mit Abjendung des Franz- 
gelde® a primo Julii a. c. den Anfang zu machen. Ew. Königliche 
Majeftät werden ung aber zu Gnaden halten, wann wir zu unferer 
fünftigen Decharge und umb außer Verantwortung zu bleiben, über 
dieje importante wichtige Sache jowohl der preußifchen Regierung, 

Krieges und Domainenfammer, als auch unſer felbft eigene gethane 
vielfältige pflichtjchuldigfte Borftellungen nochmals fürzlich wieder- 
holen, daß nämlich die Einführung des Franzgeldes in dem König- 
reich Preußen menjchlicher Einficht nach nicht anders als ſehr jchäd- 
lih und der Unterhaltung des mutuellen commereii höchft nachteilig 

fein könne; angejehen zwar Ew. Königlihen Majeftät Landesunter- 
thanen nad Dero allergnädigiten Befehl das Franzgeld durchgehends 
vor voll nehmen müfjen, Frembde und Benachbarte aber ſich daran 
nicht Eehren, jondern das Franzgeld nicht höher als nach feinen 
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innerlihen Wert oder laufenden cours, nämlich den Franzthaler 
irgend zu 1 rthl. 5 Gr. 10 Bf. bis 6 Gr. annehmen. Woraus 
dann matürlicherweife erfolget, daß Ew. Königliche Majeftät Unter: 
thanen gegen die Benadhbarten mit 8 Procent Schaden handeln, 
wanı fie nämlich den zu 1 rthl. 8 Gr. angenommene Franzthaler 
bei Frembden nicht höher als zu 1 rthl. 6 Gr. wieder ausbringen 
fünnen, und fann biernächft, wenn Holland oder Engelland einfteng 
ftarf ziehen und vieles Getreide in Preußen einkaufen laſſen follten, 

wie ehedem vielfältig geſchehen ift, der Verluft auf das Franzgeld 
noch viel höher anlaufen, zumalen jodann die Benachbarten vor ihr 
losfchlagendes Getreide entweder lauter poln. Geld prätendieren 

oder in Ermangelung desjelben dag Franzgeld in niedrigem Preife 
nach jelbjt eigener Willfür in Zahlung annehmen, mithin durch der- 
gleihen Umbjegung und Wustaufchung die Banquiers, Kaufleute 
und Juden das meifte profitieren, das poln. Geld und die 2 Gr. 
Stüde gegen Einführung des Franzgeldes aus dem Lande ziehen 
und Ew. Königliche Majeftät Unterthanen den Schaden allein tragen 
müßten. Wie dann befannt ift, daß bei Ew. Königlichen Majeftät 
höchſtſeligen Herrn Vaters Majeftät Zeiten, da man die ?/, ftüde 
in Breußen einführen wollen, auf ſolche gute Münzforten gegen 
poln. Geld bis 12 Procent verloren worden, folglid die weitere 

Einführung der ?/, ftüde in Preußen wieder eingeftellet werden 
müffen. 

Es wird demnach nun lediglich von Ew. Königlichen Majeftät 
allergnädigften Refolution dependieren, ob Ddiejelben vorangeführte 
beiliegende expeditiones dennoch vollenziehen oder wenigftens nur 

erlauben wollen, daß die in dem neuen Trefor vorrätige */, Stüde 

gegen einzujeßendes Franzgeld herausgenommen und zur Barfendung 
nad; Preußem emploiret werden mögen, zumalen diefelben nach dem 
vorigen Patent gleich denen 2 Gr. Stüden alldort freien cours 
haben jollen, mithin die Emanierung des Patents wegen Einführung 
des Franzgeldes nachbleiben Fönnte. 

Eigenhändiger Entjcheid des Königs: 

rang geldt Hin jenden FW 
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85. Bericht des Generaldireftoriums über die Münzung in Preußen. 

Berlin, 29. November 1727. 

Ausfertigung, gez. F. W. v. Grumbfow. €. B. v. Creutz. v. Katſch. 

A. O. v. Biered. Tit. XVII, 4. 

Der König hatte einen Antrag des Schirmer, 200 Mark in 
Schillinge zu vermünzen, abgejchlagen. 

Em. Königl. Majt. wollen in hohen Gnaden erlauben, Dero- 
felben Hierauf näher allerunterthänigft vorzuftellen, daß feine grobe 
Münziorten bi8 auf 2 Gar. Stücke inclufive ohne Mecordirung 
nöthiger Münzunkoſten und Ausmachung zulänglicher Bejoldungen 
vor die Münzbediente gepräget werden fünnen, der Wardein 
Schirmer hingegen ſich erboten habe, im des Geelhaars Eontraft 
einzutreten und ohne Brätendirung einigen Vorjchuffes nicht nur 
alles einfommende Silber in Zweigrofchentüden zu vermünzen, 
fondern aud alle Münztoften zu übernehmen, und daneben Die 

Münzofficianten zu ſalariren mit der Bedingung, daß ihm erlaubet 
fei, jährlid” 200 Mark fein an Schillingern auszumünzen, gleich) 
auch dem Rath und Münzdirektor Geelhaar zu Erjparung derer 
Münzkoſten und erforderten Befoldungen bisher zugeftanden worden. 
Es wird demnach lediglich von Ew. Königl. Majt. allergnädigjten 
Reſolution dependiren, ob Diefelbe dem Schirmer ein Gleiches 
accordiren oder das in Preußen fallende Silber zu biefigen Münze 

einfchiken und auf denen Poſten frei gehen lafjen wollen, damit 

jolches zum Nachtheil Ew. Königl. Majt. hohen Intereſſe nicht nad) 

Polen verjchleppet werden möge. 
Eigenhändige Verfügung des Könige: 

Wie viell fein die unkosten den fcheide Müntz kan ich 

nit Schlagen laßen ich Habe verjchwohren wen ich toht jein 
werde den kan mein john jchlagen dejr?] kan an ein Par 
fur tauſe Rthlr. Pro J.ſahr) FW 

86. Gutachten des Königsberger Münzdireftors Geelhaar über die 

fünftigen Schieffale der Königsberger Münze. 

Königsberg, 21. Januar 1728. 

Abſchr. Tit. XVIIL, 4. 

Wenn E. Königl. Majeftät mir sub dato Königsberg den 
12. Januarü c. a. allergnädigft zufertigen laſſen, was Allerhöchft- 
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diefelbe unterm 26. Decembris des abgemwichenen Jahres an Dero 
hiefige Regierung des Münzweſens halber allergnädigft rejcribiret, 
jo muß darauf allerunterthänigft berichten, daß, ſeitdem hier die 

2 Ögr.-Stüde zu münzen angefangen, in 4 Jahren, ein Jahr dem 
andern zu Hülfe gerechnet, laut Beilage A jährlich 986 Mark fein 
eingefommen. 

Wie num nicht gewiß gefaget werden fann, ob künftig mehr 
oder weniger Silber geliefert werden möchte, jo würde, wann man 
rechnen jollte, daß 1000 Marf fein einfommen würden und von 
der Marf fein an 3 Ggr. nad) Abzug der ordinären Münzkoſten, 
jedoch ohne die Bejoldungen an Schlagſchatz gerechnet werden 
fönnten, diejer Schlagihag 125 Rthlr. betragen. 

Un Bejoldungen aber find vor diejem dem 
Münzmeiſter. nenn. 450 Rthlr. 
bem Wardein - © > 2 2 2 300 Rthlr. 
und an Wartgeldern, wann nicht gearbeitet werden - 

fünnen, zu Beibehaltung der Leute, jo man nicht 
allzeit zur Hand haben fann, monatlih 12 Athlr. 

Wartgelder, und wenn [man] hievon nur die Hälfte 
DENE: HE, ee a ea er, MM: ARD: 

zulammen 827?) Rthlr. 
gerechnet worden. 

bon anderer Abgezogen an Schlageihat 125 Rthlr. 

Hand bleiben 702 Rthlr. 
Nachdem aber Ew. Königl. Majeftät die Befoldungen ge- 

mindert und feine als aus denen Münzgefällen zu zahlen refolviret, 
jo ift mir ein Contract ertheilet, vermöge welchem ich die Unter- 
haltung der Leute nebjt allen zur Münze gehörigen Unkoſten zu 
tragen und den Münzwardein mit 200 Rthlr. jährlich zu falariren 
über mich genommen, welcher jolches salarium auch, jo lange die 
Ausmünzung der Schillinger freigelaffen geweſen, richtig empfangen. 
Und da Em. Könige. Majeftät feitgefeget, Feine Scheidemünze 
ſchlagen zu laffen, aud ferner zu wifjen verlangen, wie es mit dem 

Münzinventario zu halten und welchergeftalt die verhandene Münz— 
instrumenta am füglichjten zu afjerviren und zu conferviren fein 

!) Lies: 822 und ftatt 702: 697. 
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würden, wann nad Ertheilung meiner Dimijfion das hiefige Münz— 
wejen eine Beitlang ruhen zu lafjen refolviret werden follte, jo bin 
ich Ichuldig, das inventarium, fo wie es mir geliefert, abzugeben, 
wornächſt die instrumenta und was dazu gehöret ohnmaßgeblich 
in ein Zimmer in der Münze gebradit [und], jo oft es nöthig, 
darnach gejehen werden fünnte. 

Diejes ift, allergnädigfter König und Herr, dasjenige, jo auf 
Ew. Königl. Majeftät allergnädigfjten Befehl allergehorfamft be- 
richten jollen,; wobei meine legthin gethane allerunterthänigfte An- 
frage zu wiederholen genöthiget bin, od Em. Königl. Majeftät aller- 
gnädigft permittiren, daß die vorräthige Silber in 2 Ggr.-Stüden 
frei ausmünzen möge. 

Ich Habe 1. diefe Silber in der Gonfideration angeichaffet, 
damit die Leute nicht von der Münze völlig abgewühnet werden 
möchten. 2. Habe ich bereits die Interefjen von dem dazu ange» 
wandten Capital verloren, und wird mein Schade durd die an- 
haltende Ungewißheit, ob ich dieje Silber verarbeiten oder nad 
meinem beften Nußen wieder verfaufen foll, täglich größer. Ich 

hoffe demnach, Ew. Königl. Majeftät werden mich nunmehro ſowohl 
deshalb als an wen ich das Münzinventarium abgeben joll, aller: 

gnädigft beicheiden lafjen. 

87. Gutachten der Magdeburger Kaufleute: Brüderfchaft 

über das neue Damburger Kurantgeld. 

Magdeburg, 6. Auguſt 1728. 

Abſchrift. Tit. XVII, 19. 

Auf Em. Excellence ꝛc. wiederholeten gnädigen Befehl haben 

wir einige gravamina wider die Hamburger colligieret, und zwar 
fo bejtehen diejelbe in folgenden. 1) Daß wir durd) Prägung des 
neuen Kurantgeldes beftändig annoch in Schaden gejeget werden, 
indem wir nach neuen Kurant ein» und verfaufen müfjen, dabei 
aber allezeit durch das uns nach Belieben der Hamburger gejeßte 

Agio etliche Procent Verluft haben, dahingegen die Hamburger in 
neu Kurant ihre Waren verkaufen und die Unferigen in 5 Schilling 
Stüden einkaufen, wodurd, weilen alle Frachten aus Engelland 
und Holland, auch andere Spejen, wenn Waren in Hamburg ein- 
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gefauft werden, 16 Procent höher als vor Einführung des neuen 
Geldes zu jtehen fommen, wir nicht geringen Berluft haben. 

Wir Haben auch diejen offenbaren Schaden in einer ausführ- 
lihen Borftellung vom 13ten Febr. 1727 oceasione des Fönigl. 
dänischen Commercien-Verbots deutlichen dargethan, aber doch nachher 
erfahren, daß des verftorbenen Herrn Valentin Häfelers Meinung 
prävalieret und königl. Kammer diejelbe als dem commercio zuträg- 
liher approbieret. Als wir aber deſſen Gründe zu jehen be= 

fommen, haben wir gar leicht gefunden, daß dieſe Prägung eines 
von allen approbierten Reichsmünzen differierenden Surantgeldes 
denen Banquiers, welche von der öfteren Changierung der Gelder 
profitieren, ziemlich vorteilhaftig, weil das Kurantgeld außer der 
Stadt Hamburg nirgends gültig, und wir aljo vor unjere ?/,, Frang 
Geld, Dukaten zc. feine Waren alldorten einfaufen, jondern dieſes 

Geld gegen Kurant umbjegen müfjen, Hingegen, wenn wir unfere 
Waren in Hamburg verkaufen, müfjen wir vor das Kurant allhier 
gültige Müngzjorten einwechſeln oder assignationes und Wechſel— 
briefe, auf der Leipziger Meſſe zu bezahlen, nad) dem Kurs annehmen, 
Dabei wir allezeit etlihe Procent Schaden, die Banquier® und 
Wechſeler aber jo viel Vorteil haben. 

Es würde aber beides cejfieren, wenn die Stadt Hamburg 
gleich allen anderen Ständen Reichs-Münze an guten 2 und 1 Dritteln, 
2 und 4 Gr. Stüden prägen ließen, jo hätte man dergleichen ihnen 
ihrer Stadt höchſt müßliche, uns aber und allen anderen nad) 
Hamburg trafiquierenden überaus ſchädliche Umbiegung wegen des 
Kurantgeldes nicht nötig, jondern wir dürften vor umfere grobe 
Münzforten Waren kommen laffen und könnten vor unfere Waren 
dergleichen ohne Berluft anhero ziehen. Und dieſes ift gewiß jo 
palpable, daß der nunmehro verjtorbene Herr Häjeler nur vor fein 
eigen Intereſſe cum detrimento boni publiei gejorget, als es von 
unfer Seite vor eine wunderbare und ganz unbegreiflicde Sache an— 
zujehen, wenn wir gegen unjern eigenen Vorteil arbeiten und nicht 
begreifen follten, was zu unjerem Beften diente. Ob es aber 

Seiner Königl. Mayt. und dem bono publico avantageufer, wenn 
ein oder 2 Banquiers ihren Vorteil, oder etliche Hundert Kaufleute 
ihr Brod machen und fubfiltieren können, folches werden Diejenigen 
am beften beurteilen fünnen, die in der Menge mittelmäßig ver- 
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mögender Unterthanen mehr force des Landes ftatuieren, als in 

dem Neichtum einiger wenigen. Wir können aljo nicht anders, als 
Se. Könige. Mayt. allerunterthänigft zu bitten, dahin allergnädigft 
zu jorgen, damit das Hamburger Kurantgeld gar abgeftellet und 

diefe Stadt angewielen werde, gleich allen anderen Ständen gute 
grobe in niederjächfifchen Kreiſe approbierte Münzjorten ſchlagen zu 

laffen, damit wir bei der continuierlichen Umjegung des Kurant- 
geldes nicht bejtändigen Schaden haben mögen, immaßen nicht das 
Dänische Commercien-Verbot mit der Stadt Hamburg, jondern 
diefer letzteren ſowohl alte als neuerliche Prägung eines am inners 
lichen Werte geringern Kurantgeldes, als das dänische ift, ung in 
Schaden fegen und die Waren etliche Procent teurer machen. 

88. Gutachten der Magdeburger Schifferbrüderfchaft über das neue 
Hamburger Kurantgeld. 

Magdeburg, 51. Auguſt 1728. 

Abſchr. Tit. XVIL, 19. 

Wir vernehmen, daß der hiefigen Kaufleute YBrüderfchaft vor 
einiger Zeit anbefohlen jein sofl, ihre wider die Etadt Hamburg 
etiva habende gravamina bei der fünigl. Krieges- und Domainen- 
Kammer einzubringen, damit an Se. Königl. Mayt. in Preußen 
davon allerunterthänigiter Bericht eritattet werden fünnte. Sobald 

wir hiervon Nachricht erhalten, Haben wir nicht ermangelt, ung 
dieferhalb zufammen zu thun, die Sache in gehörige Überlegung zu 
nehmen und fowohl wegen der wider erwähnte Stadt habenden 
gravaminum, als des von Sr. Königl. Mujeftät in Dänemark auf- 
gehobenen commereii halber einen gewiffen Schluß zu fallen. 

Die gravamina, jo wir wider die Stadt Hamburg haben, be- 

ftehen vornehmlih in 2 Punkten, davon der erjte in dem meuen 

Hamburgijchen Eurrentgelde und der andere in Bervorteilung bei 
dem Kornmeſſen beftehet. 

Daß quoad 1) uns niemalen etwas fchädlicher gewejen als 

die vor 15 Jahren eingeführte dänische und Holjteinifche Münzjorten, 

jolches erlediget fich daher jofort, weil wir vor Einführung jolcher 
Münze 10 bis 12 thlr. Agio gegen brandenb. und lüneburg. ?/, Stüde 

pro Gent haben und profitieren können, welcher Vorteil aber jeit 
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der Zeit um defwillen aufgehöret, weil höchſtgedachte Se. Königl. 

Mayt. in Dennemarck ihre Münzſorten dergeftalt reducieret und 
in den valeur gefeßet, daß felbige dem neuen Hamburgifchen Current» 

gelde egal werden follen; da aber die Hamburger dieſen Wert nicht 

vor fich, wohl aber gegen frembde Negotianten angenommen, dies 
ſelbe auch unfer Korn und Waren nicht mit dem neuen Stadtgelde, 

fondern mit dänischer und holfteinischer Current-Münze bezahlen, 

überdem aber in einzeln, Meinen und geringen Ausgaben unter 
beiden Münzjorten feinen Unterfcheid machen, in großen und wichtigen 
Posten hingegen das dänische und holfteinifche Eurrent-Geld aus— 

merzen und ihr eigenes Geld A 3, 4 bis 5 Procent höher jegen, jo 
werden und die däniihen und Holjteinischen Miünzforten durch diejen 

inegalen Kurs in die Hände gejpieltt; wollen wir aber das neue 
Stadtgeld haben, oder gegen die dänischen und Holfteiniihen Münz- 
forten wegen der benötigten Zollgelder ?/, Stüde oder Species» 
Thaler einwechjeln, fo müfjen wir Haare laffen und einige Thaler 

aufs 100 verlieren; da int Gegenteil, wenn die däniſchen und 
holſteiniſchen Münziorten, fo wie diefelbe anjego reducieret, dem 
neuen Stadtgelde gleich geachtet und jene nad) dem gejeßten valeur 

angenommen werden müfjen, in furzen zu hoffen, daß nicht allein 
dag negotium auf vorigen Fuß kommen und der uns durch den 
inegalen Kurs zeithero zugezogene Echade und Vervorteilung gänzlich) 

cejfieren, jondern ung auch jodann beiderlei Münzforten zu Zeile 

werden würden. . . . 

89. Bericht des Beneraldireftoriums über Mlünzung von 

Dritteln. 

Berlin, 14. September 1728. 

Ausfertigung. Tit. XX, 12, 

Nach Mafgebung Ew. Königl. Majt. allergnädigften ordre 
haben Wir dem Hiefigen Münzmeijter befannt gemadt, daß Em. 

Königl. Majt. die in der General Domänen Kaffe vorräthig liegende 

filberne Barren zu 8 Gr. Stüden vermünzet wiſſen wollten, worauf 

derjelbe alleruntertHänigft vorgeftellet, daß obgedachtes Silber ſich 
zwar in allem auf 31476 Rthlr. 17 Gr. belaufe, davon aber wegen 

des ungleichen Gehalts nur 22000 Rthlr. an "/,tel Stüden ver- 
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münzet werden fünnten, und dazu 458 Rthlr. 8 Gr. an höchſtnöthigen 
Münzkoften erfordert würden, welde, wanı e8 Ew. Königl. Majt. 
alſo allergnädigft gefällig, aus dem verhandenen Neuftädtichen Silber 
Überſchuß à 500 Rthlr. zu nehmen wären. Jedoch könnte vorigo 
die Ausmünzung wegen des gar zu Kleinen Waſſers nicht geſchehen, 
wie er denn auch deshalb mit Verfertigung der "/ıstel Stüde ifo 
einhalten müfje. Sollte aber das Roßwerk dazu gebraucdhet werden, 
würde die Arbeit jehr foftbar fein, weilen vor die Pferde, jo das 
Werk treiben, des Tages wenigftens 12 Rthlr. bezahlet werden 
müßten. 

Ob nun Em. Königl. Majt. der Ausmünzung fothaner tel 
bei angeführter Bewandniß jo lange Anftand zu geben geruhen 
wollen, bis das Waſſer wieder gewachjen, und ein befjerer Stempel, 

wozu fi der Medailleur Lüders eine Zeit von 14 Tagen ausge- 
beten, von ihm gejchnitten worden, darüber werden Em. Königl. 

Majt. allergnädigfte Nefolution wir allerunterthänigit erwarten. 

Eigenhändige Verfügung des Königs: 

ſoll 4000. Rthlr. an 8. gr vermüngen das überige an 
2. gr ftüde FW 

90. Bericht des Generaldireftoriums über Stempel und Münzkoſten 
der Drittel. 

Berlin, 12. Oftober 1728. 

Ausfertigung. Tit. XX, 12. 

Da Em. Königl. Majt. allergnädigjt befohlen, Daß von dem 
auf der General Domänen Kaffe vorräthig liegenden Silber 4000 Rthlr. 
in Ygtel Stüden und das Übrige in 2 Ggr. vermünzet werden foll, 
fo haben wir wegen der 8 Gr. St. fowohl von dem Medailleur 
Marl als Lüders neue Stempel jchneiden laffen und die Abdrude 
von drei differenten Sorten hiebei allerunterthänigft überjenden!) 
und Ew. Königl. Majt. allergnädigiten Befehl erbitten follen, welcher 
dazu erwählet, oder falls jolche insgefanmt Ew. Königl. Majt. 
völlige Approbation nicht finden möchten, etwa noch von einem 
andern Fremden dazu ein Stempel verfertiget werden foll? 

'Y Fehlen. 
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Und weil das Wafjerrad wegen bes großen Mangels am 
Waſſer igo nicht gehen kann, auch in 2 Monaten jchwerlich gehen 
dörfte, hingegen, wann die 4000 Rthlr. 8 Gyr. Stüden auf dem 
Roßwerk verarbeitet werden jollten, die jämtliche Koften auf 97 Rthlr. 
8 Gr. und alſo nur 14 Rthlr. mehr als bei dem Waflerrade ſich 

belaufen, jo werden Ew. Königl. Majt. hoffentlich allergnädigjt 
approbiren, daß zur jchleunigen Vollenbringung Dero Befehls die 
8 Gr. St. mit dem Roßwerk gepräget, wegen der Hetel aber der 
Sade jo lange Anjtand gegeben werde, bis das Waſſerrad gebrauchet 
werden fann. 

Eigenhändige Verfügung des Königs: 
Marll fein Luders fein nit8 Nutze FB. 

91. Eigenbändiges Schreiben des Königs an den Mlinifter v. Ilgen 

über den Dorfchlag des polnifchen Oberſten 8’Uubonne. 

(Wujterbaufen, 19. Oftober 1728.) 

Urfchrift. ROTTI. 

Bon Igeln]| 
Der vo[n] Sum und der francöfifche oberjte I) König in 

Pohlen haben mir die Proposicion vor ge lehßen ich glaube das 

viell guttes da rin ift der König jo wihll die ge dachte leutte 
Recomen/diren] das Geheimnüs?) alfo Tagen 9) keinen 
wahs ud lehjen fie es durch ub examiniren fie es ud laßen dieſe 
beyde menner zu ſich kommen ud maden fie fie dubia alfo 

komt man zum ftand fie müßen Ihre dubia auf behben oder 
ſachen die ſache gehet nit an derit #) kommet man bin ter die 
wahr heit wen das alles zu fehen jo tuhn fie mir zu wißen was 

fie vor Halten FW | 
Adrefje auf dem Rüden des Bogens: 

Bon Ilgeln] eitto eitto 
Mit 2 Handfiegeln des Königs. 

1) Hier jteht ein umlejerliches® Wort. 

2) Auerft ftand cequet [secret?], iſt Durchftrichen. 

3) 4) Je ein von einem Tintenfleck verdedtes Wort. 

Acta Borussica. Müngwefen I. 28 
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92. Der Dorfhlag m des Franzoſen Regard d'Aubonne und die 

Bemerfung eines kurſächſiſchen Staatsmannes dazu. 

Dresden 1728. 

A. D., Lof. 1332, Münzſachen betr. 1728—1750. 

d’Aubonne: (m) Si l’on rend à l’argent tout d’un coup 

son ancien prix, on ne rencontrera aucunes diffieultes, parce 

qu’on ne diminuera point le prix des monnoyes d’or ni qu'on 

augmentera celuy des monnoyes d’argent, mais que l'on se 

bornera A faire fabriquer des monnoyes d’argent qui seront 

evaluees suivant la proportion que l’on prendra et ils auront 

cours sur ce pied concurrement avec toutes les monnoyes 

anciennes. 

Remarques. (ad m.) Hier will der Autor zwei opposita 

conciliiren, fo felbft nad) denen principiis feines systematis un- 

möglid) ift: Man foll dem Silber aljofort auf einmal feinen alten 

Werth geben, i. e. daß man 1 Marf Gold nicht mehr als mit 
12 Mark Silber bezahlen dürfte, folglich hinfüro vor 16. Marl 

Silber 1!/;, Markt Gold kaufen, und gleichwohl ſoll dadurd) weder 
der Preis des Goldes herunter noch der Preis des Silbers hinauf 
gejeget, jondern nur Silbergeld nad) der neu angenommenen 

Proportion ausgepräget werden, welches dennoch gleihen Kurs mit 

den alten, obwohl um den Aten Theil puren Silbers jchwerer aus— 
gemünzten Sorten haben ſoll. Hierinnen fteden die abfurdeften und 
jofort in die Mugen fallende contradietiones, jo jemal® gejaget 

werden fünnen. Kurz zu jagen: der Preis des Silbers joll nicht 
fallen und dennoch um den 3ten Theil weniger als bisher gejchehen 
bezahlet werden, und 3 Theile Silber jollen jo hoch als bishero 
4 Theile ausgebradht, der Preis des Silbers aber dennoch nicht ge= 
fteigert werden, und endlich joll jedermann einen Gulden, worinnen 

nur vor 12 Gr. fein Silber, ebenfo lieb annehmen als den bis— 
herigen Gulden, worinnen vor 16 Gr. fein Silber befindlih. Die 

wenige Erfahrung muß den autorem mit excufiren, denn wenn er 
wüßte, daß alle diejenigen Schulden, jo zu der Zeit, da der alte 
Reichsfuß noch gejtunden, gemachet worden, mit 331/, pro 100, 

diejenigen Schulden aber, fo nad) dem Zinnaifchen Fuß de ao. 1667 

contrahiret worden, mit 12 Rthlr. 12 Gr., als das Agio nach dem 
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jegigen leipziger Münzfuß, bezahlet werden müßten, fo würde er 
ganz anders räfonniret haben. 

95. Bericht des Miniſters von Ilgen über feine Konferenz mit 
Oberſt d'Aubonne, betr. deffen Propofition, mit Randbemerfungen 

des Königs. 

Brig, 20. Oktober 1728. 

Urſchrift. RS TTI. 

Auf Eurer Konigl. Mayt. allergnädigften Befehl Habe ich mit 
dem H. von Suhm und dem Königl. Polnischen Obriften Daubonne 
wegen der Borjchläge, jo Ddiejer leßtere wegen des Münzweſens 
thut, weitläuftig gelprochen, ümb das Geheimnis diefer Sache aus 
dem Grunde zu penetriren. 

Es ift diefer Daubonne eine Creatur von dem befannten 
Laws, welcher in Frankreich die Sache wegen Miffifippi und ber 
banque zu Paris Dirigiret, und Hat man, nachdem dieſe beede 

Punkte, wegen Miffifippi und der banque, zum Ende gewejen und 
viele taufend Menjchen darüber das Ihrige verloren und an den 
Betteljtab geraten, die Propofition, jo der Obrifter Daubonne ung 

jego thut, im Frankreich auch vornehmen wollen; man ſoll aber 
damalen gefunden Haben, daß es gar zu gefährlid; wäre, der 
franzöfiihen Nation noch mehr Blut abzuzapfen, und daß, wenn 
ſolches gejchehen würde, die franzöfiiche Nation dadurch gar defperat 
gemacht und im ſolche Armut würde gejeßet worden jein, aus 
welchen fie nimmermehr würde haben gerettet werben Fönnen, zu 
welchen Extremitäten der verjtorbene Duc d’Orleans ſich gefürchtet, 

Gelegenheit zu geben. 

Ih Habe den DObriften Daubonne ganz vertraulich gemacht, 
um inter feine eigentliche Abfichten zu kommen, zu welchem Ende 
ich mich zwar gejtellet, als ob ich feine Vorſchläge nicht nur appro= 
birete, jondern admirirete, dabeneben habe ich ihm auch mit guter 
Manier meine bei der Sache habende dubia vorgeftellet, und will 
ih Eurer Königlihen M. mit Dero allergnädigften Erlaubnis davon 
nur dasjenige allerunterthänigft vorftellen, worauf es hiemit haupt» 

ſächlich ankömbt. 
28* 
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Der DObrifte Daubonne proponiret nämlich: das Silber verlöre 
fih gar zu fehr in Teutjchland und würde von dar nach Oft-Indien 
geführet, auch ftiege dagegen der Preis des Goldes gar zu hoch, 
und weilen daraus mit der Zeit ein gänzlicher Mangel des Silber- 
geldes im Reich entjtehen würde, fo jchläget er vor, man jolle alles 

Silbergeld, jo jetzo im Reich ift, auch die franzöfiiche Thaler und 
Gilden, ümjchmelzen und ſolch Geld daraus machen, welches 5, 6, 
7, 8 und 10 Procent jchlechter als dasjenige wäre, jo wir jego in 

Teutſchland haben. 

Hievon wäre num vor alle diejenige Reichsjtände, jo in diejes 
dessein mit eintreten wollten, ein conjiderabler Vorteil zu gewarten, 

denn ein teutich- oder franzöfisches Güldenftüd, welches jetzo 16 Ggr. 

gilt, würde, wenn es in die Münze gebracht und umgejchmolzen 
würde, in der Münze nicht höher als vor 12 A 13 gr. ange- 

nommen oder, wenn es Denen Leuten einige Zeit hernach wieder 
‚bezahlet und der Gewinn, welchen man dadurch machete, den Leuten 
abgefürzet würde, jo füme dem NReichsjtande, der jolhe Ausmünzung 

thun ließe, aller hieraus zu machende Vorteil zu gute, 

Ich habe ſolches, weil es eine gar natürliche Sache ift, dem 
H. Daubonne paffiren laſſen, aber ihm Hiegegen diejfen Einwurf ge= 
machet, daß, wenn Eure Königl. M. lauter dergleichen ſchlecht und 

gering Geld in ihren Landen hätten, fie auch in allen ihren Kafjen 
lauter jold) gering Geld einzunehmen haben und darüber bei der 

Einnahme jo viel weniger einzufommen haben würden, daß aud) 
der Preis aller Saden, als an PBictualien, Raufmannswaaren und 

fonften merklich fteigen und, wann Eure Königl. M. aus fremden 

Landen vor Dero Trouppen und jonjten einige Sachen und 
Materialien fommen ließen, fie joldyes weit teurer als jetzo würden 

bezahlen müſſen, nicht zu gedenken, was es bei Bezahlung Eurer 
Königl. M. Armee vor Effect thun würde, wenn man anftatt guten 

Geldes diejelbe mit jchlechten und geringhaltigen Gelde unterhalten 
wollte, und was dergleichen mehr. 

Auf alles diejes aber hat mir der H. Daubonne nichts anders 
zu antworten gewußt, als daß fein jchlechtes Geld, welches er von 
neuen machen will, mit der Zeit ebenjo lieb und gerne genommen 
werden würde, als das gute. 
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Er meinete aud, Eure Königl. M. wären Herr in ihrem 
Lande und müßten Ihre Untertanen jchon alles 
thun, was Eure Königl. M. ihnen in dergleihen in pasu [jo] 
Dingen beföhlen. Necessitatis 

Er hielte auch) davor, wenn Eure Königl. M. aber nit igo 
feinen Vorſchlag approbirten und die neue Aus— 
münzungen in ihren Landen vor fich gehen ließen, 
auch ihre Unterthanen obligirten, den Daraus dem ic) glaub nit das 

Lande zuwachſenden Schaden über fih zu nehmen, Be 
fie wohl 8 Millionen ohngefähr dabei würden Mi 
projperiren fünnen. uk u z, 

Db nun Eure Königl. M. dazu rejolviren 
wollen, das ftehet in Dero allergnädigiten Ge— 
fallen. 

die ſach muhs 
noch beß über 

Es iſt ſonſt eine alte Maxime, wobei chriſt— legt werd 

liche und heidniſche Könige ſich allemal wohl befunden, daß ſie 
lieber gute als ſchlechte Münze in ihren Landen haben, denn ein 
großer Herr nimmt allemal mehr Geld ein, als er augsgiebet, und 
wenn er nun faljch Geld in feinen Landen hat, jo verlieret er 
allemal dabei, wenn ihm jolches in feine Kaffe, es ſei zum erften, 
andern, dritten oder hunderten Mal geliefert wird, Hingegen ge- 
winnet er auch jedesmal bei dem guten Gelde, jo er einnimbt, fo 

viel als das gute Geld beſſer als das fchlimme ift, welches der 
H. Daubonne zwar nicht ftreiten kann, aber es auch doch nicht 
gerne gejtehen will, weil es in feinen Kram nicht dienet; und dieſes 
ift der Hauptpunft, welcher mich bei des H. Daubonne Propofition 
frappiret hat, ob ich ihm gleich deswegen feinen großen Scrupel 
bezeiget. 

Alldieweilen aber gleihwohl Eure Königl. M. den ehrlichen 
Mann, jonderlich bei [jo] der von dem Könige in Polen an Eurer 
Könige. M. recommendiret ift, gerne mit einer fo viel müglich 
favorablen Refolution von hier werden dimittiren 
wollen, fo fönnten Eure Königl. M. ohne alle tulmeier joll 
Mafgebung dem König in Polen antworten und Ihn200. Ducat 
ihme danken, daß er mit Ihr aus diefer Sache in golde geben 
vertraulich communiciren wollen, Eure Königl. M. FW 
hätten auch dasjenige in der Sache gethan, was 
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der König von Ihr deshalb verlanget, daß Sie nämlich die Affaire 
durch ein befonderes Schreiben dem Kaiſer bejtens recommendiret; 
des Königs in Polen M. würden Ihres höchſten Orts dergleichen 
auch thun und als denn man erwarten fünnen, was der Kaiſer 
deshalb rejolviren wird. 

Alle diefe Schreiben fommen zu Eurer Königl. Mt. Vollen- 
ziehung hiebei und werden diejelbe darauf allergdit. refolviren, was 
fie gut fünden. 

94, Bedenken der Königsberger Kaufmannfchaft und Mlälzen-Bräuer 

gegen die zu befchränfende Ausfuhr der Drittel. 

Königsberg, 22. Januar 1729. 

Abſchr. A. K. 99d. 

Gemäß dem hohen Königl. Reſeript vom 16. Dechr. a. p. 
bemerken die Zünfte, 

1) wie die zu inhibirende Ausführung der guten Zweidrittel- 
ftüde eigentlich nur auf Riga und Petersburg, auch andere ruffische 
Städte gerichtet ſei, alſo Hoffentlich 

2) dahin nicht gedeutet werden wird, daß die Kommunikation 
mit Danzig umd anderen Handelsplägen in Spedirung und 
Remittirung der °/stel Stüde gehemmet werden folle.. Denn dieſes 
Letztere kann abjolut nicht fein, wofern man das commercium nicht 
gar ruiniren will, und obgleich wegen des erjteren Punkts die Sache 
einigen Schein Hat, weil die nach Rußland verfandte gute ?/,tel 
Stüde und andere aufrichtige Münzforten jehr felten oder wohl gar 
nicht zurüdfehren, ſondern fich in die befannte ruſſiſche Rubels ver- 
wandeln, jo wird Doch fein bündiges Mittel auszufinden fein, baß 
die deutſche gute /,tel Stücke und andere Silbermünzforten nicht 
nah Rußland fpediret werden, obgleih es hier inhibiret werden 
wird, angejehen dergleichen Gelder entweder aus Deutjchland 
geradezu und auch wohl durch Königsberg baar nah Rußland 
transportiret oder in Danzig und Königsberg per Wechjel negotiiret 
werden. Königsberg würde alfo bei der Inhibition am aller- 
meiften leiden und der dabei intendirte Endzwed nicht erreichet 
werden, weil Danzig hiedurch der legte Drt werden wird, von 
mwannen der Wechjellurs in */stel Stüden auf Rußland gehen 
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mag, wodurd denn wiederum Danzig profitiren, Königsberg aber 
leiden muß. 

95. Bericht des Generaldireftoriums über den endgültigen Abſchluß 

der Bumpertsfhen Reftmünzung durch Münzmeiſter Neubauer. 

Berlin, 29. Upril 1729. 

Ausfertigung. Tit. XX, 12. 

Der Münzmeifter Neubauer Hat nunmehro die Summe der 
153074 rtl., welche an dem von denen Gomperts zu liefern über» 

nommenen quanto gefehlet, in Y/otel Stüde ausgemünzet, auch 
jelbige nach des Geheimen Rats Kühe Atteft der General-Domainen 
Kaffe fuccefive abgeliefert und ift alfo nötig, daß wegen der darauf 
gegangenen SKoften, worzu die Gomperts 1614 rtl. an die General 
Krieges Kaffe bezahlen müffen, mit dem Münzmeiſter Richtigkeit ge- 
troffen werde. Die Miünzfoften ſowohl als Bejoldung find dem 

Müngmeifter bis ultimo Martii 1727 bereits vergütet worden, wegen 
derjenigen vom Junii 1727 bis ultimo Martii 1729 muß jolches 
annoch geichehen. Unter verhoffender Ew. Königlichen Majejtät 
allergnädigjten Genehmhaltung wird dem Münzmeiſter in der hierbei 
liegenden ordre befohlen, die bei der General Krieges Kaffe noch 
vorrätige von den Juden Gompert bezahlten Münzkoſten & 
413.10.11. und vor die in dem bis Ende Martii vermüngzten 

Silber befindlich geweiene 4113 ME. 9°/, Loth Kupfer 
599.10. —, zujammen 

1012.20.11 in jeiner Müngzrehnung zur Einnahme, Hingegen 
in derjelben an verwandten Münzkoſten bi8 Ende 

Martii 17289: . . » 2 2 2 2 2 3359. 19. — 

und an Münzmeifter Befoldung pro Junio 1727 bis 
Ende Martii 1729 

folglic) ein Jahr und 10 Monat 550. — 

909.19. 

zur Ausgabe zu bringen. 
In der zweiten hierbei fommenden ordre wird dem Krieges— 

rat und Kriegeszahlmeifter Richter aufgegeben, die bei der General 
Krieges Kaffe annoch vorrätige von denen Gomperts bezahlte 
Münzkoften & 413 rtlr. 10 Gr. 11 Pf. an bemelten Münzmeifter 

Neubauer zu bezahlen. 
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Wie nun folchergejtalt nicht nur die 153074 rthl. an neuen 
2 Gr. Stüden ohne einigen Zuſchub und inclufive des Münzmeiſters 
angeführten Bejoldung ſucceſſive würflih ausgemünzet, jondern 
nad) diefem vorftehenden calculo noch 103 rtll. 1 Gr. 11 Pf. bei 
der Müngrechnung profitieret worden, alfo werden Ew. Königliche 
Majeftät befagte ordre in hohen Gnaden zu vollenziehen geruhen. 

Bemerkung des Königs: 

gu FW. 

96. Gutachten des Münzmeiſters Neubauer über Einrichtung des 

Münzwefens. 

Berlin, 24. Juni 1729. 

Urſchrift. Tit. XX, 12. 

Em. Königl. Majt. haben mir auf meine wegen Einrichtung 
des Münzmwejens unterm 17ten Martii a. c. übergebene allerunter- 
thänigfte Vorftellung von Dero Hochpreiswürdigen General-Ober— 
Finanz Krieges und Domainen Directorio gnädigft reffribieren lafjen: 
ob ich nicht Borjchläge zu thun wilfe, daß das bei der General 

Domainenkaffe vorrätige Silber und was ferner dazu einfommen 
möchte, ohne einigen Zuſchub an 2 Ggr. Stüden fjuccejfive ausge- 
müngzet werden könnte und daß ich desfall® de novo Bericht ab— 
ſtatten follte. 

Dielem zur allerunterthänigjten Folge berichte hiemit gehorjamft, 
daß, obichon auf vielerlei Art die Sache überleget, wie die Aus» 

münzung auf einen feften Fuß gejegt werden möchte, ich auch außer 

Landes an unterfchiedlihen Örtern erkundigen laffen, ob ferner 
dergleichen arme Art Silber zu 2 Ggr. St., wie bishero eingelaufen, 
zu hoffen wären, fo babe daher überall zur Antwort erhalten, daß 
man desfalls nicht Verfiherung geben und darauf fein facit machen 
fönnte, viel ehr zu glauben wäre, daß das jchlechte Silber fernerhin 
nicht jo, wie bisher gejchehen, einlaufen dürfte, weshalb mir denn 
pur unmöglich ift, bei diefen Umständen einen Vorjchlag zu thun, 
wie dag Münzwejen jego fo einzurichten, daß es auch fünftighin 
beftändig auf folden Fuß verbleiben könnte. 

Bor jego aber ift mein ohnmaßgebliger Vorfchlag, daß vors 
erite von dem vorrätigen Silber, welches fi) jego an die 46575 rthlr. 
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12 gr. beläuft, dasjenige, was darunter etwa 2 Gar. Silber Gehalt 

bat und 39276 thlr. 3 gr. ausmacht, welches bei legt übergebener 
Rechnung von 21. April a. e. der Beſtand des Silber8 war, in 
Uotel Stüden vermünzet werde, zumalen da jolches ohne Zufchub 
angehet, wie ich denn aus obgedadhter Summe der 39276 thlr. 

3 gr., ohne daß Ew. Königl. Majt. etwas zufchießen dürfen, neue 
2 Ggr. Stüden auszumünzen verjpreche, jedoch kann von gemelter 
Poſt, wann diejelbe in Y/,otel St. ausgemünzet werden follte, vor 
wie nach nichts an Schlagefhag Ew. Königl. Majt. berechnen; wie 
es aber mit dem Silber, was ferner einlaufen möchte, zu halten fei, 

wird die Zeit lehren und fommet e3 darauf an, wie deſſen inner» 
licher Gehalt bejchaffen fein wird, und ob darunter viel geringhaltige 

Silber fein werben. 
Und da bishero meine Münzmeifterbefoldung ad 300 thlr. 

bes Jahre von der Gompertichen Lieferung und Ausmünzung, welche 
nunmehro ultimo Martii a. c. gänzlich zu Ende gegangen, bis 
dahin erhalten, jo werden fih Ew. Königl. Majt. allergnädigft ge- 
fallen laffen, daß nunmehro zwar von primo Aprilis a. c. an 

meine jährige Müngmeifterbejoldung ad 300 thlr. von denen Münz- 
gefällen, welche von den Neuftädter und Königsbergijchen Silber 

herrühren, folchergeftalt ferner nehmen möge, daß alle Jahr die er- 
wähnte 300 thl. in der Münzrechnung in Ausgabe bringen dürfe, 
welches Ew. Königl. Majt. mir bereit3 in meiner Beftallung wie 
aus beiliegenden Ertraft sub Sieg. C) zu erfehen, wann nämlich der 
Gomperts Kontraft zu Ende, allergnädigit affordieret haben. Ich 
erwarte demnach hierüber Ew. Königl. Majt. allergnädigfte neue 
ordres mit allerunterthänigitem Reſpekt, der ich in tiefefter Devotion 
erjterbe. 

97. Bericht des Beneraldireftoriums über Befchaffung von 

Goldmünzen. 

Berlin, 20. April 1730. 

Ausfertigung, gez. Grumbkow. Creutz. Görne. Viereck. Viebahn. 

Kaſſendepartement. Kaſſenſachen Gener. Nr. 4. 

Nahdem Em. Könige. Majt. mir dem General- Lieutenant 
von Grumbfomw bei meiner legtern Anweſenheit in Potsdam, aller- 
gnädigſt Haben anbefehlen laffen, daß in denen beiden General 
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Kaffen und in der Exrtraordinarien-Kafie an Golde und zwar Die 

Louis dor zu 4 rthl. 22 gr., die Ducaten zu 2 rthl. 18 gr. ge— 
rechnet, zum wenigften 50000 rthl. jedesmahl vorrätig jein jollen; 
als find folherwegen an den Kriegs Rath Nichter auch Geheimen 

Nat Kühk die nötige ordres aufgejeget und zu allergnädigfter Voll- 
ziehung allhier beigefüget, zumalen der Nentmeifter Albrecht aller- 
gnädigjt befanntermaßen feine andere Einnahme als von der General» 
Domainen-Kaſſe im currenten Gelde hat, folglid) das Gold expresse 
erft würde einwechjeln und das Silbergeld, fo ohnedem wegen des 
in hohen Preiſe anlaufenden Goldes immer rarer wird, wieder 
weggeben müljen. 

Wie dann auch die Louisd’or, nachdem das Gold feinen inner- 

lichen Wert im Preiſe überjtiegen, Hiefiges Orts vor 4 rthl. 22 gr. 

nicht zu befommen, die Ducaten Hingegen im freien Handel und 
Mandel nocd zur Zeit nicht 18 gr. voll gegolten haben, jondern 
man felbige bei hiefigen Banquiers und Kaufleuten nach Steigung 
und Fallung des Preifes zu 17 Gr. 6 Pf. bis zu 17 Gr. 9 Bf. 

hat haben Fönnen; und glauben wir, daß, warn zu leßterem Preije, 
nämlich zu 2 rthl. 17 Gr. 9 Pf. eine anjehnliche Summe verlanget 
würde, ein oder ander Banquier folche in einer proportionirten Zeit 
gegen Franggeld anzuschaffen wohl übernehmen möchte. 

In denen vorangeführten ordres an beide General-Kafjen ift 

mit inferiret worden, daß zwar die Bijtolen zu 4 rthl. 22 gr. aus 
allen PBrovinzien indistinete, die Ducaten aber nur allein aus dem 
Cleviichen zu 2 rthl. 18 gr. angenommen werden follen, um in fo 
hohen Preife das Land damit nicht noch mehr zu überhäufen. Wie 
es dann wegen des vielen Goldes bereit? dahin gefommen, daß ein 
jeder, jo Ddergleihen Hat, darauf noch etwas zu profitieren und 
jolches nicht nur denen Kaufleuten, jondern auch in fleinen Hand— 

handel vor voll, nämlich die Kouisd’or zu 5 rthll. und die Ducaten 
zu 2 rthll. 18 Gr. aufdringen will, gleich als wann es currentes 
Geld und der Preis deſſelben firieret und feſt gefeget wäre, da 

doc folcher matürlicher weife fid) nad dem Cours richten muß, 
folglich bald fteiget, bald fället. 
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98. Bericht des Beneraldireftoriums über geftiegene Münzkoſten und 

Entihlug des Königs, mit Münzen inne zu balten. 

Berlin, 4. Mai 1750. 

Ausfertigung. Tit. XX, 12. 

Es haben anno 1724 die Juden Gumpert3 bekanntermaßen 
übernommen, in Zeit von 1'/, Jahr nicht nur auf ihre Koſten 

300000 rthl. an 2 Ggr. Stüden franco und frei ausmünzen zu 
laffen, fondern auch das nötige Silber dazu anzufchaffen. 

Weil fie aber wegen des geftiegenen Silberpreifes jolches nicht 
präjtieren fünnen und im der gejeßten Zeit nicht mehr als 
147000 rthlr. ausgemünzet worden, haben Diejelbe wegen nicht er» 
füllten Kontrafts zu Ausmünzung der gefehlten 153000 rthl. und 
erforderten Münzkoſten 1614 tal. bar erlegen müflen, wovon aud) 
jolhe in Reſt gebliebene 153000 tal. an 2 Grofchen successive 
franfo und frei würflich ausgemünzet worden find. 

Nach der Zeit hat wegen des immer höher geftiegenen Silber- 
preifes fich weiter fein Münzlivrant noc Entrepreneur angegeben. 
Indeſſen will wohl ratiam fein, dag Münzweſen nach aller Möglich- 
feit einigermaßen fortzujegen, damit widrigenfalls die im Lande be— 
findliche Silber nicht nach frembden Drten verführet, allda zum 
Teil in geringhaltige Schlechte Münzforten convertieret und felbige 
anftatt des ausgeführten Silber8 wieder in die fönigliche Lande 
eingejchleppet werden mögen. Solchemnach ift der Ober Domainen 
Rechenkammer, als welche die jährlihe Münzrechnungen revidieret, 
auch die gefamte Stodproben bei Ablauf jeden Jahres nach ihrem 
Gehalt eraminieret, committieret worden, den Münzmeifter Neubauer 
vor fich zu fordern und mit ſelbigem von dergleichen Sorten, nämlich 
von ?/,tel Stüden, tel Stüden und von 2 Ggr. Stüden die be- 

nötigte Münzkoſten auf das allergenauefte zu regulieren. 

Weil nun bis Anfangs Martii a. ec. vor 54000 tal. Silber, 
wovon die brutto Mark nad) dem Durchſchnitt 14 Loth 5 Grän 
hält, successive eingelaufen und nad; des Münzmeiſters Vorjtellung 
an dergleichen Silber jährlich wohl bei 65000 tal. einfommen börfte, 
fo Hat die Ober Rechenfammer nad) jolhem Fuß mit bejagtem 
Münzmeifter die erforderte Münzkoſten folgendergeftalt auf das 

allergenauefte regulieret und eingerichtet, nämlich von jeder Mark fein 
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von ?/; Stüden . . . . 3Gr. IP. 
von !/, Stüden . . . . 5 ©r. 

von 2 Ggr. Stüden. . . 7 Or. 10 Bi. 
Nach Proportion diefer Münzfoften würden inclufive des be» 

nötigten Kupfers erfordert 

zu 65000 tal. an ?/; Stüden. . . . 1007 r. 22 Gr. 10 Bf. 

zu 65000 tal. an !/, Stüden. . . . 290, 1. 8, 
zu 65000 tal. an 2 Ggr. Stüden nur. 574, du — u 

Vermöge diejes caleuli würde die Ausmünzung derer 2 Ggr. 
Stüden am wenigften foften und nur betragen 574 rthl. 4 Gr. — 
Hiezu addieret die noch fehlende hoch nötige 

Bejoldung des Münzwardeins als eigent- 
lihen Controlleurs mit. . 2 2.0. 181 tal. — „ 

machet zufammen jährlid 755 tal. 4 Gr. — 

Nun Könnten zwar nach des Münzmeiſters Borjtellung diefe 
erforderte Koften à 755 tal. 4 Gr. ohne Bejchwerung der fünig- 
lihen Kaſſen ausgemittelt werden, wann mämlich jährlid nur 
2000 tal. an 6 Pf. Stüden mit ausgemünzet und der davon fallende 

Schlagihag zur Ausmünzung derer 2 Gr. Stüde emploiret würde; 
weiln aber Euer Königliche Majt. dazu wohl nicht möchten rejolvieren 
wollen, jo wird lediglich von Dero allergnädigiten Reſolution 
dependieren, angeführte 755 tal. 4 Gr. aus der Ertraordinarien- 

oder andern Kaffe bezahlen zu laffen. Worüber Dero allergnädigften 

Befehl wir allerunterthänigft erwarten. 
Eigenhändige Verfügung des Königs: 

joll die Müntze liegen ift ja ſchade ud das filber gehet doch 

aus Lande FW 

99. Eingabe der Altmärkiſchen Landräte über Unnahme 

goldener Münzen. 

Stendal, 50. Dezember 1730. 

Abjchrift, gez. v. Grewenitz. v. Jagow. vd. Buttlig. Kafjendepartement. 

ſtaſſenſachen Gener. Nr. 4. 

Es roulliren jego in dieſer Provinz in Handel und Wandel 
faft gar feine gute grobe Silbermünzforten. Die guten ?/, find 
längjt unter die rare Sorten gerechnet, das Frank Geld, fo deren 
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Stelle viele lange Jahre her vertreten, verlieret ſich auch jehr, 
fönigl. Scheidemünze an 2 Gr. und 6 Pfennigen friegt man fo rar 
zu fehen, daß man wohl abnehmen kann, daß fie allmälig als Gut 

Geld bis auf gewilje Ausgaben, da man mit feiner ausländischen 
Münze ausfommen fann, verwahret werden, das übrige erjegen Die 
jich feit ein bit 2 Jahr nun auch Häufig alldier eindringende Batzen 
und andere ausländische Scheidemünge und, wenn größere Summen 

augzuzahlen, die güldene Münzlorten; an Ducaten und pistolets 
bei der Contributiongfafje haben wir nad) [jo] das moyen erfunden, 
daß die Einnehmer jo viel, al aus ihren Einnahmen intra provinciam 
nach dem Etat, oder aud) per assignationes an die hier ftehende 
Negementer auszuzahlen Haben, an Golde oder auch Scheidesmünze 
der nächſt anliegenden Länder einnehmen müfjen, weil fie folches 

allhier wieder ausgeben Fönnen, denn ſonſt ſchon längſt würde un— 
möglich gewejen fein, von den Unterthanen etwan [jo] einzubefommen. 
Der DOber-Einnehmer Bitter aber, als Receptor der Lehnpferde- 
gelder, bejchweret fich, daß ihm gleichfalls güldene Münzen zuge- 
ſchicket würden, die aber bei königlichen Kaffen von ihm nicht wieder 

angenommen werden wollten. Wir haben der Ritterjchaft bei letzter 
Kreisverjammlung, davon wir das Protokoll eingefandt, desfalls 

Remonftration gethan, daß fie ihm acceptable Sorten zujchiden 

möchten. Da fie aber teils über die jchlechte Zeit, da das Korn jehr 
ichlecht lohnet, teils daß fie das wenige nicht mal zu Gelde machen 
fönnten, weil auswärts fein Korn verlanget würde, bejchweret, die 

biefige Conjumtion im Lande aber geringe ift und fein Geld unter 
den Leuten bringt, und wenn fie ja noch was im jchlechten Preis 

verfaufen, fie ſolche Geldſorten nehmen müßten, die aufzubringen 
wären, und uns erfuchet, desfall3 allerunterthänigfte Vorftellung zu 
thun, daß wenigftens die güldenen Münzen, wenn fie das Gewicht 
hielten, bei königlichen Kafjen angenommen werden möchten. 

Da Uns auch) diejes alles ſelbſt mehr als zu wohl befannt, 
über dem aber wir glaubhaft berichtet werden, daß aus andern 
Kreijern und Landen die güldene Münzen bei den königlichen Kaſſen 
angenommen werden; als gereiht an Ew. Konigl. Majt. unjer 
alleruntertHänigftes Bitten, Sie geruhen allergdft. zu verordnen, daß 

die giildene Species an Ducaten und pistolets, davon jene in Cours 
allhier 2 r. 18 ©r., diefe aber 5 r. thun, bei denen königlichen 
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Kaſſen gleihfall® jo Hoc mögen angenommen werden; Denn es 
jonft unmöglich fein wird, daß nicht viel Reſte bleiben und 
confusiones entjtehen jollten. Getröften uns allergnädigjter Er- 
hörung. 

100. Kontraft mit dem Berliner Münzmeiſter Neubauer über 
Prägung von Secyfern. 

Berlin, 26. Sebruar 1731. 

Ausfert., gefiegelt u. gez. FWilhelm. Tit. XX, 8. 

Nachdem Seine Königliche Majeftät in Preußen ꝛc. Unjer 
allerguädigfter Herr allergnädigft rejolvieret haben, 50000 rthlr. 
an 3, löthigen 6 Pfenning Stüden auf Dero hiefigen Münze 
ſchlagen zu lafjen, ala ift mit dem jegigen Berlinſchen Müngmeifter 
Ernſt George Neubauer dieferwegen nachfolgender Kontraft ge— 
ſchloſſen worden. 

1) Erftlich wird bemeldtem Münzmeifter Neubauer nebft freier 
Wohnung die Hiefige Münzoffizin, wie auch die Müngrüftungen, 
Inftrumenten und Saden cum Inventario nad) wie vor gelafjen, 

weldje er oder die Seinigen binfünftig in eben dem Stande, wie 
er fie empfangen, wieder zu liefern jchuldig, wie er denn auch, da 
die Münzkoften veraffordieret fein, feine Neparationskoften von ge= 
dadhten Münzrüftungen und Inſtrumenten oder andern Stüden, 
worauf ihm jchon ein gewijjes bei der Behandelung paffieret ift, 

fordern kann, ihm felbige auch nicht pajfieren follen. 

2) Was die Ausmünzung betrifft, jo wird Die Fönigliche 
General Domainenfafje das zu diejen 50000 rthlr. nötige Silber 
und zwar die Mark fein zu 12 rthlr. außer dem Neuftädtichen, 
davon $ 5 Meldung gejchiehet, auf die Art, wie es bishero ge— 
halten ift, succesive abfolgen lajjen. 

3) Bei Berfertigung jothaner 6 Pfenning Stüde muß der 
Müngmeifter fich nicht des allergeringjten remedü im Schrot und 
Korn bedienen, jondern die Marf brutto auf drei Rthlr. zehen 
Groſchen akkurat ausbringen, jo daß, wenn fie weiß gejotten, ein = 
Hundert vier und ſechszig Stüd auf die Cölniſche Mark brutto 
gehen und in der Feine drei und einhalb Loth Halten, auch 
dahin jehen, daß diefe 6 Pf. Stüde in zierliher Form unter könig— 
lihen Gepräge verfertiget werden. 
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4) Die Münzkoften jollen ihm bei diefer Ausmünzung zu zwei 
Rthlr. jehs Grojchen pro Mark fein pajfieren, Hingegen hat er 
den Schlageſchatz, nämlich ein rthlr. acht Grojchen, zehen und zwei 
Siebenteil des Pfennings von der Mark fein gehörig zu berechnen, 
jedoch wenn die Ausmünzung preffieret werden joll, jo daß das 
Roßwerk gebrauchet werden müßte, ſodenn wegen der zu be— 
zahlenden Pferde bejdndere billigmäßige Vergütung zu gewarten. 

5) Bon den Neuftädtichen Hüttenfilber, welches ihm zu eilf rthlr. 
neunzehen Grojchen aus der königlichen General Domainenfafje 

wird geliefert werden, muß der höhere Preis ad 5 Gr. pro Marf 

fein nach wie vor bejonders beredynet werden. 

6) Desgleichen ift auch dasjenige Kupfer, jo in dem Silber 
jtedet, ebenfalls bejonders zu berecdjnen. 

7) Das zu leicht ausgefallene Probewerf muß in dem nächſt— 

folgenden, desgleihen auch die übrigen allem angewandten Fleiß 
ohngeachtet etwa zu leicht oder zu jchwer ausfallende Werke jedes- 
mal nah Münzgebrauch redreffieret werden. 

8) Die Miünzarbeiter befommen ihr tägliches Arbeitslohn 
(wenn gearbeitet wird) von den alfordierten Münzkoften, und hat 
der Münzmeiſter Macht, jettbefagte Münzarbeiter abzujchaffen und 
Hinwiederum andere, jedoch auf feine Gefahr, anzunehmen. 

9) Übrigens hat er fich der Beihidung, Aufftücdelung und 
Aufziehung der Gelder, Aufhebung der Stodproben und ſonſten 

nah Münzgebrauch und denen desfalls ergangenen königlichen Ver— 
ordnnungen, infonderheit des Wardeins Inftruftion gemäß zu bezeigen. 

Zu Urkund deſſen iſt diefer Münzfontraft in duplo ausge— 
fertiget und durch höchſt gedachter Seiner Königlichen Majt. hohen 
eigenhändigen Unterjchrift, auch beigedrudtem Inſiegel corroborieret, 
desgleichen auch von mehr erwähnten Münzmeifter Neubauer ein 
gleich lautendes Eremplar unterichrieben und befiegelt worden. 

101. Bericht des Generaldireftoriums über Münzung der 

Schspfennigftüde und über Silbermangel. 

Berlin, 12. Juli 1751. 

Ausfertigung. Tit. XX, 13. 

Em. Königliche Majeftät haben allergnädigit befohlen, daß 

von denen neuen 6 Pf. Stüden diefes Jahr vor ” thlr. und darüber 
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und in folgenden Jahren m thal. jährlich ausgemünzet werden 

jollten. Hierauf Hat der hiefige Münzmeifter Neubauer, umb jolche 
allerguädigfte Intention zu erreichen, die Arbeiter verdoppelt und 
mit großem Fleiß die Arbeit fortgejeget, jo daß er auch im legten 
Monat Junio über 8000 thal. und in allem bis zu dato 23400 thal. 
an neue 6 Pf. ft. ausgemünzet und zur General Domainenkaſſe ab- 

geliefert, in gegenwärtigen Monat auch noch 3000 thal. bis m thal 

zu MeIeen verfichert, allein er ftellet dabei vor, wie nunmehro jchon 

vor © thal. von dem bei der General Domainenkaſſe vorrätig ge— 

wejenen Münzfilber auf fönigliche allergnädigfte Verordnungen zum 
Treſor an den Geheimen Rat v. Luck Hätte abgeliefert und von 
diefem denen Goldjchmieden wieder abgefolget werden müljen, auch) 

bei Ewr. Königlichen Majeftät retour noch vor "* thal. abgeliefert 

werden jollten. 

Da nun der — Vorrat von Münzſilber bei be— 

ſagter Generalkaſſe nur noch in ? thal. beſtehet und ſolchergeſtalt 

zur Ausmünzung der neuen 6 Bi. St., welche doch ſowohl allhier, 
als auch in denen Provinzien höchſt nötig ſind, nichts mehr übrig 
bleiben würde, jo werden Ew. Königliche Majejtät allergnädigſt zu 

befehlen geruhen, ob nicht das noch vorrätige Silber in 13000 thal. 
bejtehend der Münze gelafjen werden folle, umb felbige im Gange 
zu erhalten oder, wann felbige aus Mangel des Silbers ftill ftehen 
müßte, denen Münzarbeitern, deren eilf find, Wartegelder aus dem 

Brofit von der gejchehenen Ausmünzung gereichet werden jollen, 
bis man wieder einen Vorrat von Silber, welches doch mit vieler 
Mühe und fo bald nicht zu erhalten ift, angejchaffet oder was 
jonften Ew. Königlichen Majeftät allergnädigft zu verordnen gefällig. 

Eigenhändige Berfügung des Königs: 

jollen wieder ander kauffen FW 

102. Bericht des Wardeins Schirmer über die Münzkoſten 

| der Schillinge. 

Königsberg, 16, Juni 1752. 

Abſchr. Tit. XVIII, 5. 

Ew. Königl. Majeftät haben allergnädigjt de dato Berlin, den 
14. Maji 1732, jo den 29. Maji über die Poſt erhalten, mir anbe- 
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fohlen, von denen Berichten vom 28. Novembris 1731 und 

26. Februarii 1732 wegen Ausmünzung der preußifchen Scillinger 
von den Münzkoſten, wie viel fie fi auf eine Mark fein betragen, 

eine deutliche detaille pflichtmäßig zu verfertigen. Ob nun wohl 
zwar auf eine Mark fein die Münzkoften nicht jo eigentlich zu 
jpecificiren fein, weiln gar leicht in einem etwas zu wenig, in dem 
andern etwas zu viel gefeget werden Fann, auch in der Arbeit ein- 
mal mah! [jo] Störung und Berhindernig wie das andere Mal 
giebet, ala habe dennoch auf Ew. Königl. Majeftät allergnädigften 
Befehl die Münzkoften auf eine Mark fein nach meiner letzten Er- 
Härung vom 26. Februarii 1732, wann auf eine Brutto-Marf 
327 Sch. gingen und die Brutto-Marf 1 Loth fein Hielte, fo wie 
fie jegiger Zeit würden zu ftehen fommen, allerunterthänigft anjegen 
follen, als: 

Bor 1 Mark fein Eöln., ob awar alle 
Goldſchmiede und Silberfabricanten fie 
a 12 Rthlr. 15 Ggr. bezahlen, auch nad 
Ausbringung ihrer Arbeit wohl dabei be- 
ftehen fünnen, fo fege nr an . . . . 12 Rthlr. 7 Gar. 

Bor Kupfer, jo jeho über 20 een höher 
als zuvor geftiegen : . . . 2 — 12 — 

Bor Schmelztiegel, weil fie viel — * 
längere Hitze im Feuer als bei feinere 
Sorten auszuſtehen IR — viel — 
durchgehen . . . „ —- 1 — 

Bor Abgang im Schmelzen auf * Wert im 
Glüheofen und Weißſieden, wobei auch mehr 
Abgang iſt als bei feinere Sorten... 1 — 16 — 

Vor Arbeitslohn, da die Arbeiter im Anfange 
bei Einrichtung einer Ausmünzung nicht ſo, 
als wann es im Gange iſt, geübet und 
erfahren fein, desfalls auch mehr negligiren 1 — — 

Bor Kohlen, die auch fait noch einmal fo 
theuer als vorhin, Holz, Eijen, Stahl, Wein- 
ftein, Salz, Licht, Sandtröge, Molden, Seife, 

die hölzerne Treibräder, und Del, die eifernen 

Acta Borussica. Münzweſen I. 29 
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Nüftungen und Werker zu ſchmieren, zc., 
ift alles auch im weit höhern Preife . . 1 Rthlr. 7 Gar. 

Summa 19 Rthlr. 9 Gar. 

Diefem allem nun nad) wird zu erfehen fein, wie viel an 
Münzkoften zu einer Marf fein oder 5231 Stüd Scillinger, welche 
19 Rthlr. 9 Ggr. betragen, auszumünzen angewandt werden müfjen, 
nämlich ohne das Kupfer 4 Rthlr. 14 Ggr. 

105. Bericht des Generaldireftoriums über den Schlag von 11000 Stüd 

Dufaten, mit Randverfügungen des Königs. 

Berlin, 17. Juni 1732. 

Ausfert., gez. F. W. v. Grumbkow. A. D. v. Biered. dv. Viebahn. Kappe. 

Tit. XLI, Nr. 1. 

Weiln die * Stüd Dufaten binnen 6 Wochen nicht ausge- 

münzet werden fünnen, bei der General Domainen Kaffe hingegen 
5000 Stüd neue Dufaten mit Ew. Königl. Majeftät 

gut Portrait vorhanden, jo fünnten folche dazu genommen 

und alſo binnen 6 Wochen die übrigen — Stüd neue 

Dufaten noch gemüngzet werden. Weil bei denen Safjen aber die 
Dulaten a 2 Rthlr. 18 Gr. in Einnahme ftehen, fo werben Ew. 

Königl. Majeftät die Gnade haben, ſowohl für die bei denenfelben 

verhandene 5000 Stüd, als auch wegen derer übrigen 2 Rthlr. 
18 Gr. zu bezahlen, weil wegen Mangel des Goldes fein ander 
Mittel ift als Holländische Dufaten einzufchmelzen, welche nicht anders 
als zu 2 Rthlr. 18 Gr. zu befommen. 

Da auch überdem bei der Einichmelzung Verluſt, weil die 
biefige Dufaten nach dem Reichsreceß 2 Grän oder 6 Pf. pro Stüd 
befjer gejchlagen werden müſſen, welches auf 

11000 Stüid . : 2 2 2290 Rthlr. 4 Gr. 
ferner wegen des Abgangs beim Schmelzen 

und andern Unkoften pro Stüd 6 Pf. . . 229 Rthlr. 4 Gr. 
und aljo in Summa 458 Nthlr. 8 Gr. 

austräget, Jo frägt der Münzmeifter Neubauer allerunterthänigft an: 

1) ob diefer Verluſt & 458 Rthlr. 8 Gr. aus dem 
gut Überſchuß der neuen 6 Pf. Stüden genommen werden folle? 
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2) bittet er zu Einwechjelung der holländifchen Kitz fol 
Dufaten um einen Vorſchuß von 6000 Rthlr. : 

Worüber Em. Königl. Mayt. allergnädigjfte beit] — 
Reſolution wir in tiefſter Submiſſion erwarten. Ö 

104. Kabinettsordre an das Beneraldireftorium über Prägung von 
Scheidemünze in Preußen. 

Potsdam, 25. Auguſt 1732. 

Ausf. Tit. XVILL, 5. 

Nahdem Se. Königl. Majeftät in Preußen, Unſer aller- 

guädigfter Herr in Erfahrung bracht, wie daß der Mangel an 
Heiner Scheidemünze in Preußen ſehr überhand genommen, jo be= 

fehlen Sie dem General ꝛc. direetorio hierdurch in Gnaden, fofort 
die nöthige Verfügung zu tun, daß noch dieſes Jahr ein 30 bis 
vierzigtaujend Rthlr. Preußiſche Grojchen und Scillinge gemünzet 
werden. Potsdam, d. 25. Augufti 1732. FWilhelm. 

105. Butachten des Miniſters von Görne über den Scheidemünzmangel 

in Preußen. 

Königsberg, 8. September 1752. 

Abſchr. Tit. XVILL 5. 

Die Nothwendigkeit der neu zu fchlagenden preußischen Münze 
fann ich ohne Bedenken atteftiren, an weldem Orte!) aber mit 
denen wenigjten Koften es gejchehen fann, muß eine gezogene 
Balance zeigen. 

Nur wäre gut, wenn daran fi die jchleunigfte Fortjegung 
der Sachen nicht accrodirte, weil das Publikum 10fach fo viel 
leidet ala die fleine menage importiren fann. 

106. Vergleich der preußifchen Schillinge nach altem und neuem Fuß 

durch den Münzmeiſter Neubauer. 

Berlin, 17. September 1752. 

Urſchr. Tit. XVII, 5. 

Die alten Schillinger haben 1 Loth 3 Grän fein Silber ge- 
halten und find 327 Stück auf 1 M. gegangen, wornad) die Mark 

ı Nämlich, in Königsberg oder Berlin. 

29* 
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fein zu 16 Rthlr. 14 Gr. 79/5, Pf. ausgemünget worden. Die Marf 
fein hat damalen aufs höchſte 11 Rthlr. 20 Gr. gegolten, wornach 
100 Thlr. werth find 71 Thlr. 6 Gr. 
Die Silber haben gegolten . . . 11 Ahr. 20 6. „ — 
Die alten Miünzfoften find gewejen 

a Mark fen. . . 3 — 1 — „ — 

Hat aljo die Mark fein Sötngeiänh 
gegeben . . . 1 - 2 — 7 — 

Summa, wie die alten Sit, ausge⸗ 
münzet worden... 2... 16 Nthle. 14 Gr. 710/ BE. 

Die neuen Scillinger, welche jetzo ſollen gemünzet werden 
und nur 1 Loth fein halten, aber auch 327 Stüd auf die Brutto- 

Mark gehen, wornad die Mark fein zu 19 Thlr. 9 Gr. 9% Br. 
ausgemünzet wird. So nun die Marf fein Silber, wie hier täglich, 
bezahlet wird mit. . » 22... 12 Rh. — Gr — Bi. 
jo find die Münzkoſten auf 1 Mark fein 7 Rthlr. 9 Gr. W/3 Pf. 

Summa, wie die Schill. ausgemünzet 

werden folen . » » . 19 Rthlr. 9 Gr. 9, Pf. 

Demnach) jo find 100 Thlr. werth 61 Thlr. 22 Gr. 5 Pr. 
Wenn aber die Marf fein zu. . . 12 Ahr. Gr. — „ 

bezahlet werden joll, 1 m die 
Münzkoften . . . . 7 — 2 — 9% — 

Summa, wie die Schill. ausgemünzet 
werden ſollenn.. .19 KRthlr. 9 Gr. 9, Pf. 

Wornach 100 Rthlr. werth ſind 63 Thlr. 10 Gr. 6 Pr. 

107. Bericht des Wiünzmeifters Neubauer über Lieferung des 

verrufenen Scheidegeldes als Münzmaterial. 

Berlin, 19. September 17352. 

Urſchrift. Tit. XX, 13. 

Em. Königl. Maytt. muß ich allerunterthänigft vortragen, 
wie die Kaufleute Splittgerber und Daum auf die 4000 Mark fein 
Silber, welche fie zur königlichen Münze zu liefern fich anheifchig 
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gemacht, bereits würflih 3500 Marf fein abgeliefert haben und der 
Reit von 500 Mark in Zeit von 8 oder 12 Tagen gleichfalls er- 
folgen möchte, daß aljo alsdann fie das völlige Duantum der 
4000 Mark fein angefchafft, mithin deren Kontraft zur Gnüge er- 
füllet jein würde. Da nun das meifte von dem gelieferten Silber 

aus reduzierten Sreuzern bejtanden, auch im Weiche, woſelbſt die— 

jelben abgejeget find, nicht allein eine ziemliche Summe annod) 
verhanden, jondern man auch gute Hoffnung Hat, noch große 
Summen davon hier her ziehen zu fünnen, und aber dergleichen 
geringhaltige Silberlieferung Ew. Königliche Majeftät ſehr profitabel 

ift, denn obgleich Em. Königlihe Majeftät denen Splittgerber und 
Daum die Marf mit 12 thlr. 14 gr. bezahlen lafjen, jo fümmt doch 

eigentlich die Mark fein Ew. Königlichen Majeftät nicht höher als 
12 thl. 2 bis 3 gr. zuftehen, fintemalen ich in der Münzrechnung 

das beim Silber befindliche Kupfer berechnen und wieder in Ein» 
nahme bringen muß. 

Als gebe Ew. Königlichen Majeſtät allerunterthänigft anheim, 
ob nicht höchftdiefelbe allergnädigft geruhen wollen, die Kaufleute 
Splittgerber und Daum mit einer allergnädigften anderweitigen 
ordre zu verjehen, daß dieſelben nach Inhalt des gejchloffenen 

Kontrafts annoch ein 8000 Mark fein oder jo viel als nur immer 
möglich von denen reduzierten Sorten und geringhaltigen Silber zu 
befommen jei, zur Münz liefern jollen, durch welche gute und nüß- 
lihe Veranftaltung alsdann die Münze einige Jahr recht ftarf und 
beftändig gehen, auch Em. Königliche Majeftät hohen Interejje da- 
durch befordert werden wird. Wofern nun Em. Königliche Majeftät 
diefen meinen geringen Vorſchlag allergnädigft approbieren möchten, 
jo erwarte ich allergnädigfte hinlängliche ordre und würde unmaß- 
geblich nötig fein, folche zu bejchleunigen, angejfehen im Reiche be— 
reit3 wieder neue Münze zu jchlagen der Anfang gemacht wird, wie 
denn die benachbarten Markgrafen fic der reduzierten Kreuzer auch 
bedienen und würklich darvon 6 Pf. und 3 Pf. Stüde machen 

lafjen, welche doch ohne allen Zweifel hier im Lande fich einfchleichen 

werden, folglich, jo wir mit der Lieferung nicht bejtändig continuieren, 
es hernach fchwer halten dürfte, die dortigen Lieferanten wieder an 
ung zu ziehen, 
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108. Eingabe des Stempelfchneiders Lüders, fein Gehalt aufzubeffern. 

Berlin, 22. September 1732. 

Urſchrift. Tit. XX, 13. 

Em. Königlihen Majeftät muß allerunterthänigft vorjtellen, 
wie, nachdem jonft die Münzkaffe durch Ausmünzung 6 Pf. Stüder 

feit Antritt Ew. Königlihen Majeftät glorwürdigften Regierung, 
auch in dem legten Jahre des hochieligen Königes glorwürdiger 
Gedächtnis, feinen Zufluß mehr gehabt, von der mir allergnädigft 
verjchriebenen Bejoldung nad) und nad bis 729 thl. ausgeblieben. 
Es find mir zwar jchon auf allergnädigite Verordnung 200 thl. ge- 
zahlet worden, wogegen auch in damaliger äußerjter Not einen 
Nevers ausstellen müfjen, daß ich jolche vor die ganze Summe an- 
nehmen wolle, lebe aber der allerunterthänigjten Zuverficht, Ew. 
Königliche Majeftät werden mir jolches allergnädigft nicht zurechnen. 
Da nun durch die allergnädigft verordnete Ausmünzung der 6 Pf. ' 

Stüder wiederum eim zulängliches in die Münzkaſſe eingelaufen, mir 
auch von Michaelis 1702 bis Trinitatis 1703 vor Thaler- und 
Ducaten-Stempel, jo damals jehr oft zerbrochen, ftücweife Bezahlung 
verjprochen worden, welches bis 500 thlr. macht, jo bishero nod) 
nicht erhalten und denn bei jegiger Ausmünzung der 6 Pf. Stüder 
die Alphabet) Punzen mir über 20 mal mehr foften, ala vor dem, 

weil der berühmte Alphabet-Macher Hautfch in Nürnberg verftorben, 
daher die Alphabet Bunzen, fo jetzo zu faufe, nicht den 20ten Teil 
fo lange dauern, über dem allen, da num wieder Überfhuß in der 
Münzkaſſe, meine creditores mich ſehr drängen, fo gelanget an Em. 
Königlihe Majeftät mein allerunterthänigftes demütiges Bitten, 
Emw. Königlihe Majeftät geruhen allergnädigft zu verorbnen, daß 
mir nunmehro der oberwähnte Befoldungsreft der 529 thl. als ein 
jauer verdienter, auch verichriebener Lohn ausgezahlet würde. 

Da aud) die Ausmünzung der 6 Pf. je länger, je ftärfer ge- 
trieben wird, auch daß folches Em. Königlichen Majeftät aller- 

gnädigiter Wille jei, aus der an den Müngzmeifter ergangenen Ver— 
ordnung vom 6ten Septembris erhellet, daher denn jo viel Stempel 
erfodert werden, daß ich Hülfe zu nehmen genötiget bin, auch vor- 
dem bei des hochjeligen Königes Zeiten, da die hiefige Ausmünzung 
jo ſtark lange nicht gewejen, dennoch auf das fämtliche Berlinifche 
Münzjtempeljchneiden 406 thl. bei meiner Anwejenheit gegeben 
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worden, vorhero aber fich noch höher belaufen, als bitte allerumter- 
thänigft, Ew. Königliche Majeftät wollen mir zu denen bereits 
habenden 250 thl. noch 150 thl. jährlich allergnädigft zulegen, zumal 
da ich bereits dem königlichen Haufe 30 Jahre treu gedienet, auch 
andere entweder gleich oder doch in Kurzen befommen, was ihre 
Borfahren gehabt. Solche hohe füniglihe Gnade würde gegen Ew. 
Königliche Majeftät mit allerunterthänigfter gehorfamfter Devotion 
lebenslang gedenken. Getröfte mich allergnädigfter Erhörung. 

109. Eingabe des Generaldireftoriums über Unnahme von 

Goldmünzen. 

Berlin, 29. Januar 1753. 

Ausfertigung. SKaffendepartement. Kaſſenſachen. Gener. Nr. 4. 

In verichiedenen Halberftädtfchen Bacht-Contracten ift feft ge- 
jeßet, daß die Beamte einen Teil ihrer Pachtgelder an Golde, und 
zwar den LZouisd’or zu 4 rthl. 22 gr. und den Ducaten zu 2 rthl. 
17!/, gr. abführen können. 

Da aber der Geheimte Nat Kühtz noch Feine ordre erhalten 
bat, das Gold, welches die Halberjtädtiche Krieges- und Domainen- 
Kammer auf ihr abzulieferndes Quantum zur General-Domainen- 
Kaffe einfendet, in folchen Preis anzunehmen, das Silbergeld Hin- 

gegen von denen Pächtern mit 4, 5 bis 6 Bro Cent eingewechjelt 
werden muß, ja bisweilen vor Agio faum zu Haben ift, jo fragen 
bei Ew. Königl. Majeftät wir hierdurch allerunterthänigft an: Ob 
zu Gonjervation der Pächter auf den Fuß, wie von der Magde- 
burgjchen Krieges- und Domainen- Kammer gefchiehet, auch von der 
Halberftädt. Kammer die Louisd’or zu 4 rl. 22 gr. und Die 
Ducaten zu 2 rl. 17'/, gr. bei der General-Domainen-Kaffe in 

Bahlung angenommen werden follen? und falls Ew. Königl. Majeftät 
folches allergnädigft approbieren, werden Selbige beigehende Ver— 
ordnung allergnädigft zu vollenziehen geruhen. 

Verfügung des Königs: 
Die Luido gelten dus gante Reich 5. Thlr. die Dulfaten] 
18 gr quare nit in unjer landt 
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110. Immediatbericht des Beneraldireftoriums über Unnahme von 

Goldmünzen auf vorftehende Frage des Königs. 

Berlin, 19. $ebruar 1735. 
Ausfertigung. Kafjfendepartement. Kaſſenſachen. Gener. Nr. 4. 

... Wir berichten hierauf in aller Unterthänigfeit, daß in 
dem Reiche faft durchgehends nichts als Bapen, Kreuzer und andere 
ſchlechte Münzjorten zu finden, in welchem regard das Gold allda 
im Breife jo hoch gejtiegen ift. 

Wenn nun im bHiefigen, Sächſiſchen, Hannöverfchen, auch 
Braunfchweigichen Landen, allwo der Leipziger Münzfuß gemein- 
Ichaftlic eingeführet ift, erwähnte Goldfpecieg auch in jo Hohen 
Preiſen, und ſonderlich bei denen Königlichen Kaſſen angenommen 
werden follten, würden jämtliche Provinzien damit angefüllet und 
dahingegen das Frantz-Geld, 2 gr. ſtück und andere gute Silber- 
münzen, jo fi) ohnedem mehr und mehr verlieren, gänzlich außer 
Landes gezogen werden, folglih man mit der Zeit nichts als lauter 
Gold zu jehen befommen, womit weder dem publico noch denen 
föniglihen Kafjen gedient fein würde. In Holland gelten Die 
Louisd’or nah ohngefährliher Ausrechnung anigo 4 r. 20 gr. 
8 Pf., und von hiefigen Banquiers werden felbige gegenwärtig zu 
4 rl. 21 ar. 6 Pf. verwechjelt, weiln das Gold nicht anders als 
eine marchandise zu confiderieren, fo im Breife bald fteiget, bald 
fället, wie nämlich jolches der Wechjel-cours mit fi) bringet. 

Es wird nun von Ew. Königl. Majeftät allergnädigften 
Nefolution lediglich dependieren, ob diejelben die nochmals beige- 

legte ordre an den Geheimen Rath Kühtz, umb nämlich die Louisd’or 
zu 4 rl. 22 gr. und die Ducaten zu 2 rl. 17 gr. 6 Pf. aus dem 
Halberftädtichen in Zahlung anzunehmen, allergnädigft zu vollen- 
ziehen geruhen wollen. 

Die Ordre wurde darauf vom Könige vollzogen. 

I. Kontrakt mit dem Königsberger Mlünzmeifter Schirmer. 

Berlin, U. März 1733. 

Konz., gez. Viereck. Tit. XVII, 5. 

Wir Friderih Wilhelm p. Thun fund p. Nachdem Wir aller- 
gnädigſt refolviret und Unferer Preußifchen Kriegs- und Domänen- 
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fammer vermittelft reseripti vom 28. Augusti a. p. allergnädigft 

befohlen haben, daß zu Abhelfung des großen Mangels an Sceide- 
münze 30 bis 40000 Rthlr. in Scillingen ausgemüngzet werden 
jollen, [it] folgender Contract mit Unferm Münzmeiſter Chriftian 
Schirmer errichtet worden. 

1. Es ſoll ermeldter Münzmeiſter Schirmer befugt Sein, 

2064 Mark fein, als jo viel 40000 Thlr. an Schillinge importiren, 
auszumünzen, und dafern er in einem Jahr damit nicht fertig 
werben fönnte, ſoll er im folgenden Jahr damit continuiren, big 
ermeldtes Quantum ausgemünzet worden. 

2. Wird der Fuß vermöge Unfers allergnädigjten rescripti 
vom 22. Octobris a. p. auf ein Loth fein fejtgejeget, Doch derge— 
ftalt, daß auf eine Cöln. Brutto-Mart 327 Stüd gehen jollen. 

3. Sit der Münzmeiſter Schirmer nicht gehalten, einigen 

Schlagihag zu berechnen, ſondern es bleibet derjelbe, jo wie vorhin, 
davon gänzlich befreiet, wogegen er die erforderte Kojten an Silber, 
Kupfer und andern Materialien, wie auch Arbeitslohn der Münz- 

Bedienten übernehmen muß. 

4. Die Beſchickung muß dergeftalt gefchehen, daß felbige voll— 
fommen ein Loth bejchidet werden. 

5. Sobald von denen Scillingen eine Poſt verfertiget worden, 
jo muß jolches fogleich Unjerer Kriegs: und Domänenkammer an- 

gezeiget werden, Damit felbige jemanden aus ihren Mitteln deputiren 
fünne, welcher der Aufziehung beiwohne, geftalt ohne defjen Gegen- 
wart nicht? aufgezogen werden muß; wie dann Münzmeiſter Schirmer 
jedesmal einen Atteft darüber zu nehmen, womit er verificiren könne, 
wie viel ausgemünzet worden. 

6. Damit die Stodproben eraminiret werden fünnen, fo 
müffen jelbige an Unſer General- Finanz-Directorium eingejandt 
werden, wie Dann auch jedesmal eine Stodprobe in den dazu ge- 

widmeten Kaften mit Bemerkung des Werks und des dati verfiegelt 
eingeleget und verwahret werden muß, von welchem Kajten die 
Kriegd- und Domänenfammer einen Schlüfjel und den andern der 
Münzmeifter afjerviret. 

7. Dafern ſich auch zutragen follte, daß bei Eraminirung der 
Stodproben einiges manquement an Schrot und Korn befunden 
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wirrde, fo muß folches nad; Münggebrauc) bei folgendem Werk gut 
gethan und erjeßet werben. 

8. Die Münz-Officin, benöthigte Logimenter und Münz— 
instrumenta werden dem Münzmeiſter Schirmer vermittelft inventarii 
übergeben, und ift er oder die Geinige verbunden, dieſelbe Fünftig 
in eben dem Stande zurüdzuliefern. 

9. Wie Punkt 13 in Nr. 28. 

10. Die Materialien, welche er zum Behuf des Münzweſens 

nöthig Hat, muß der Müngzmeifter Schirmer feiner unterm 
26. Febrnarii a. p. gethanen eigenen Submiffion nach richtig ver- 
jteuren und verzollen. 

11. Wie Punft 15 in Nr. 28. 
12. Wie Punkt 17 in Nr. 28. 
13. Da auch bei Arbeitung der eriten Werfe Müngmeifter 

Schirmer in Borfhuß ftehet und bei jelbigen die Unfoften nicht er- 
jeget erhalten, als joll er ſolche pflichtmäßig fpecificiren, damit die— 

jelben, wann er vor Erfüllung diefes Contract mit Tode abgehen 

möchte, deſſen Wittwe oder Erben von dem folgenden Entrepreneur 

nad) Proportion gut gethan werden fünnen. 

Urkundlich p. 

12. Gutachten des Generaldireftoriums über das Faiferliche 

Kommiffionsdefret vom 8. Februar 1755. 

Berlin, 15. März 1735. 

Ausfertigung, gez. Grumblow, v. Biered, Viebahn, Happe. RXI, 167. 

. . . Bor jebo kömmt es nach gedachtem Commijfionsdecret 
vornehmlich auf zwei Punkten an 

1) Daß über das legte Münzediet de ao. 1680 genau ge- 
halten und 

2) Ein Schluß gemachet werde, wie und auf was Weile gegen 
die Contravenienten, jonderlih, wenn es Die freisausfchreibende 

Fürſten felbft fein follten, mit der Execution zu verfahren. 

ad jmum Nun könnte nach des General Directorii sentiment 

der p. von Dandelmann inftruiret werden, die Gefandtjchaften derer 

übrigen Reichsftände, wohin dieferhalb ihrer hohen Herren Prinzipalen 

Meinung gehe, zu jondiren. Wir unjers Ortes finden gar fein 
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Bedenken, da Sr. Kaiſerl. Mayt. allerhöchft löbliches Vorhaben 
auf alle Weile zu jecundiren und dabei auch noch weiter dahin an— 
zutragen, daß man ad specialia wegen ber im Weich bei dem 
Münzweſen fi findenden vielen Gebrechen gehen und dem Unweſen, 
fo viel fih immer thun laſſen will, auch einmal abzuhelfen 
juchen möge. 

ad 2dum Wird dieſer Punkt vornehmlih zu Ihrer 
Ercellenzien!) Beurteilung, wie die fönigl. Gefandtichaft zu Regens— 
burg deshalb eigentlich zu inftruiren, gehören. Wir follten aber 
ohnmaßgeblic) davor Halten, daß nach denen Reichsconftitutionen 
und Berfafjungen in dergleichen Füllen die executiones gegen bie 
contraveniirende freisausfchreibende Fürften einem oder mehr benach— 
barten Streifen aufzutragen und folches in dem fünftigen Reichs— 
concluso fejtzujegen fei. 

Im übrigen wird zwar nicht leicht ein Stand des Reichs ſich 
finden, welcher nicht diefes an fich höchſt nügliche Vorhaben äußer- 
lich applaudiren dürfte; es fünnten aber noch viele Jahre darüber 
verlaufen, ehe es deshalb nach einer auf dem Reichstage gewöhn— 
lichen weitläuftigen Deliberation zu einem coneluso und Publication 
eines neuen edieti fümmt, und dürfte aljo wohl vor Seiner Königl. 
Majeftät Lande am ratfamften fein, auf den Ausſchlag diefer Sache 
nicht zu warten, fondern dem Erempel von Sadfen wie aud) 

Hannover und anderer zu folgen und vorerjt wenigftens in der 
Kurmark, Halberftadt und Pommern wie ſchon communicirter maßen 
im Magdeburgifchen gejchehen, alle und jede von dem Leipziger 
Fuß abfallende fremde Münzjorten ohne weitere Verzögerung zu 

verrufen, auch auf die emanirende edieta nachdrüdlih Halten 
zu laſſen. 

Sonft ift wohl mehr zu wünjchen als zu hoffen, daß der 
Münzfuß von ao. 1680, jo noch der Binnaifche gewejen, wieder 
eingeführet werden könnte, weil jchon damals wegen Steigung des 
Silberpreifes jelbiger nicht continuiret werden fünnen; dahero denn 
auch in anno 1687 im oberfädhfiichen Kreiſe der fo genannte 
Leipziger Fuß eingeführet und nach jelbigem die Mark fein zu 12 rl. 
ausgemünzet worden, und auch diefen zu continuiren, dürfte jehr 
ſchwer, wo micht unmöglich fallen, immaßen alle Uusmünzungen, 

Der Minifter der auswärtigen Affären. 
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wenn auch dabei die allerredlichfte Intention geheget wird, fi) nad) 
den Silberpreife richten müfjen, jegt aber die Mark fein zu 
12?/, Rl. bezahlet werden muß, da fie zur Zeit des Binnaijchen 
Fußes 101/, RI. und bei Einführung des Leipziger Fußes etwa 

11'/, Rthlr. zu ftehen gekommen, folglich nicht abzujehen ift, wie, 

jo lange der hohe Silberpreis continwiret, der Leipziger Fuß im 

oberfähliichen Kreife beizubehalten, weniger aber noch, wie der 
Zinnaiſche Fuß nad) Seiner Kaiferlihen Majeftät Intention wieder 
einzuführen möglich jein dürfte. 

115. Dorfjchläge des Münzmeiſters Heubauer, wie die Münzung zu 

befchleunigen wäre. 

Berlin, 21. März 1753. 

Urſchrift. Tit. XX, 13. 

Ew. Königl. Mayt. haben mir unterm 12. Mart. c. aller- 
gnädigſt anbefohlen, Vorfchläge zu thun, auf was Art und Weife 
die Ausmünzung der 6 Pf. Stüder ftärfer als bishero, da nur 

monatlich höchſtens " IHl. ausgemünzet worden, getrieben und fort- 

gejeget werden könne. Zur allerunterthänigften Folge muß aller: 
gehorſambſt berichten, daß, obgleich Marl und Lüders coniunctim 

Zeit hero Stempel gefchnitten, beide doch nicht vermögend gewejen 
find, mic) mit fo viel gravierte Stempel zu verjehen, daß auf 
3 Prägewerke hätte arbeiten und folglid ein mehres als bishero 
ausmünzen fünnen. Weilen aber, wenn noch mehr Stempel als 
bisher möglich geweſen, angeschafft werden follen, der Marl not— 
wendig noch Jemanden zu Hülfe nehmen muß, jo würde wohl der- 

jelbe, fo lange die Ausmünzung des Fleinen Geldes mwähret, einer 

Zulage von monatlich 12 oder wenigjtens 10 tHlr. höchſt bebürftig 
jein, jonjten er es, da er doch bei Gravierung der Stempel ein 

und andere Unfoften in nötigen Inftrumenten machen muß, uns 

möglich mehr präftieren fann. Ew. Königliche Majeftät werden 
alſo allergnädigft zu befehlen geruhen, ob ich dem Marl von dem 
Münzüberſchuß monatlich 12 oder 10 thl. geben und jolche in der 
Münzrehnung in Ausgabe bringen fol. Hiernächſt würde aud) 
dem Lüders anzubefehlen fein, daß er in Gravierung der Stempel 
fih forthin fleißiger als bishero bezeigen und mehr Stempel liefern 
jolle. Anbei muß Em. Königlihe Majeftät vorftellen, daß wir 
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bier an ein und ander Werfen, die zum Zeil alt find und oft 
reparieret werden müfjen, Mangel haben, dagegen in Magdeburg 
gute Werke ftehen, die dafelbft nur verroften und verderben. So 

bitte alleruntertHänigft aus der Magdeburgiihen Münze 2 Präge- 
oder Klippwerfe, ferner das Heine Walzdrehewerf, ingleichen 3 Durch— 
laßwerfe nebft 3 Schraubeftöden und endlich das Puchwerk mit der 
eijern Plahte, welche dafelbft nur von Wind und Wetter verborben 
wird, anhero kommen zu lafjen, welches zu Wafjer mit gar wenigen 
Koſten geichehen und nur gleich am mich adrefjieret werden kann. 

Wann nun Ew. Königlide Majeftät diejen meinen allerunter- 
thänigften Vorſchlag allergnädigjt agreieren, aud; dem Münzwardein 
Godrio anbefohlen wird, daß er bei Ausmünzung der 6 Pf. Stüde 
fich fleißiger bezeigen folle, es mir niemals an Silber fehlet, auch) 
der bevorftehende Münzbau und fonft unvermutete Zufälle mir nicht 

Hindernis verurjachen, jo verjpreche monatlich) Ds Thl. an neuen 6 Pf. 

zu liefern: Der ich mir allergnädigiter Verfügung getröfte und im 

tiefiter Devotion erjterbe. 

114. Bericht des Geheimen Rats und Reichstagsgefandten 
Frhrn. von Dandelmann über den Leipziger Fuß. 

Regensburg, 16. April 1735. 

Urſchrift. RAIL, 167. 

Da nad Maßgab Euer Königl. Majt. allergnädigften Rejcripten 
das Ffünftig in Deliberation zu bringende Münzwejen betreffend, 
mich unter andern gegen den Churſächſiſchen Gefandten erboten, 
mit ihm in diefer Sache Communifation zu pflegen, eröffnete mir 
derjelbe vorgejtern: Es würde an feinem Hof dafür gehalten, daß, 
um in dieſem nüßlichen Werf fortzufommen, man zuforberft auf 
ein surrogatum würde müffen bedacht fein, worzu aber nöthig Sei, 

fih von Reichswegen eines gewilfen Münzfußes vorläufig zu ver- 

gleichen. Bon dem alten Reichsfuß, nach welchem der Speciesthaler 

auf 90 Fr. gefeßet, feie man zu weit abgefommen, um dahin vors 

erfte gelangen zu können. Der Leipziger Fuß aber, jo von Euer 
Königl. Majeftät, Churſachſen und Braunfchweig beliebet, und zu 
welchem. der fränkische Sreis, da derjelbe die Ausrechnung der ge- 

ringhaltigen Münze, fo er feinem Schreiben an Kaiferl. Maj. bei- 
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gefüget, nad der Cöllniſchen Raue, nach welcher wie nad) dem 
Leipziger Fuß die Marf Silbers auf 12 Thaler gejeget ift, richten 
laffen, fich vermuthlih von ſelbſten verftehen würde, dörfte wohl, 
wenn darauf von Churſachſen, Brandenburg und Braunfchweig 
angetragen würde, ad interim zu einem Neichsfuß angenommen 
werden. 

So viel fi) aus verfchiedener Gejandten discursive geäußerten 
Gedanken urtheilen läßt, wird es durchgehends vor unmöglich an- 
gejehen, dermalen auf den alten Reichsfuß zu fommen, fonft aber 
dafür gehalten, daß, wenn man ſich eines gewiflen Fußes ver- 
glichen, zugleich ein Concert zu genugjfamer Ausprägung der Geld- 
jpecien gemachet, man durch gewiſſe anzufegende Termine, binnen 
welche die geringhaltige Sorten in die Münze zu liefern wären, 
diefen Übel vorerft am bequemften abhelfen könnte. Dem con- 

commissario werde heute über diefe Materie zu ſprechen Gelegenheit 
haben und erwarten, ob er mir feinen Aufjag verjprocdhenermaßen 
communiciren werde. 

115. Bericht der Oberrechenfammer über Revifion der Münzbeamten. 

Berlin, 21. Juli 1735. 

Ausfertigung. Tit. XX, 13. 

Auf Ew. Königlihen Majeftät allergnädigftes Reſkript vom 
2ten et praes. vom 20ten hujus, die zu nehmende Präcaution, wie 
jeder Verdacht bei Ausmünzung und der Ausgabe der 6 Pf. Stüde 
zu vermeiden, betreffend, berichten wir hiermit allerunterthänigft, 
daß feit ao. 1723 jederzeit nad) der damaligen von ung veranlafjeten 
Einrichtung, wie die Beilage bejaget, alle ausgemünzte Werke, ehe 
das geringfte davon ausgehet, dem Münzrat angezeiget, in feinem 
Beijein aufgezogen, das Brutto-Gewiht und die Stüdelung 
eraminieret und jodann alles von ihm, dem Müngzmeifter und Münz- 
wardein atteftieret worden, fo daß der Verdacht, es fünnten in der 

Münze mehrere 6 Pf. Stüde, als angezeiget wird, gejchlagen werden, 
wann obiges gejchiehet, wohl wegfallen fann. Weil aber anjeto 
der Geheime Rat Flottwell verftorben, als welhem wie Münzrat 
Dbiges zu verrichten aufgegeben gewefen, jo dependieret lediglich von 
Ew. Königlichen Majeftät, wen fie nunmehro dazu befehlen zu laffen 
allergnädigft geruhen wollen. 
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Beilager 
zur Relation ber Ober-Srieges- und Domainen-Redenfammer vom 

21ten Julii 1733. 

Bei der Einnahme. 

Weiln zu mehrerer Accurateffe nötig, daß auch allhier, wie an 
andern Orten gebräuchlich, nod; außer dem Wardein bei Aufziehung 
des gemüngzeten Geldes Jemand zugegen fei und folches am füg- 
lichften durch den Herrn Münzrat gejchehen kann, als Hat fortmehro 
Nendant, fo ofte ein Werk ausgemünzet ift, fich jogleih und ehe 
davon das geringste ausgehet, bei gedachten Herrn Münzrat zu 
melden, damit er!) jodann beim aufziehen zugegen fein, da8 Brutto— 

Gewicht und die Stüdelung eraminieren, die aus jedem Werke zum 

Probieren zu verwahrende Stüde mit verfiegeln, auch, damit die 
Belege der Münzrechnung volllommen jein mögen, über jedes Werk 
fowohl wegen des begebigen Geldes, als des Brutto Gewichts, auch 
der Stüdelung ein Atteft erteilen und Nendant damit feine Ned)- 

nung juftifizieren könne. 

116. Bericht des [Steuerrats?] I. F. Bendendorff über die 
Überſchwemmung mit fremder Scheidemünze. 

Hhadmersleben, 2. November 17553. 

Urſchrift. A. M. XIX, 4, Vol. VI. 

Es wird wider das let publicirte allergnädigfte Münzedict 
wie ich vernehme, jo vielfältig und ungejcheut hieſelbſt pecciret, als 
wenn dieſes allergnädigfte Edict niemald publiciret worden wäre. 

Sch habe daher fowohl magistratui loci als auch der Bürgerjchaft 
felbft zu Rathhauſe unterfchiedene Erinnerung bei verjpürten ge- 
ringen Contraventionen gethan und ihnen deutlich zu verjtehen ge— 
geben, daß, ohngeachtet ich jehe, daß ihnen die Sache ziemlich 
penibel, ich dennoch vermöge meiner Eidespflicht nicht umhin Fünnte, 
die mir künftig befannt werdende contraventiones zur angedroheten 
Ahndung allergnädigft anbefohlenermaßen unterthänigft anzuzeigen. 
Gleichwie mir aber von einem Bürger franchement geantwortet 
wurde, daß aller Orten im Herzogthum Magdeburg alle Münz— 

1) Der Münzrat. 



464 Nr. 116, 117. — 2. November 1733 — 8. Januar 1734. 

jorten außer Patzen gälten, und man es daher auch darauf an- 
fommen lafjen wollte, alſo jcheinet es, daß man ſich hier an mehr- 
erwähntes allergnädigftes Edict ferner zu binden nicht willens, um 
jo viel mehr, da ich aller und jeder Stleinigfeiten halber ſofort zu 
berichten billig Bedenken getragen, das meifte aber und injonderheit 
bei den Kaufleuten, Kramern, Fleiſchern und dergleichen Negotianten 
ohne mein Wiſſen in der Stille gejchiehet. 

Es wird daher die Kühnheit der Leute täglich größer, ſogar 
daß, als ich vor ein paar Tagen zu Bezahlung des mir arbeitenden 
Maurers demjelben einen Louisdor zu wechjeln gegeben, und ihm 
expresse verboten, feine verrufene Münziorten zu acceptiren, er mir 

dennod 5 Rthlr. an lauter teild verrufenen, theils abgejegten Gelde 
durch jeine Frau überfchidet. Auf mein Verlangen ftellete fi nun 
diefe Frau und faget auf mein DBefragen, daß fie feine Geld- 
fennerin wäre, fie hätte den Louisdor bei der Wittwe Paſtorn 
Hellingen hiejelbjt gemechjelt, derjelben angezeiget, daß fie den 
Louisdor von mir befommen und ich gültige Münzjorten dagegen 
verlangete. Die Paftorin hätte ihr auch diefes Geld mit der Ver: 
fiherung, daß es Niemand tadeln würde, und fie vor ihr ganzes 
Gebräude fein ander Geld bekommen, gegeben; dahero fie mir 
dann folches dergeftalt, wie fie es empfangen, geliefert, um fie 
wegen ihres bei mir arbeitenden Mannes zu bezahlen. Weiln ih 
aber diejen casum zu verjchweigen und mir dadurch Verantwortung 
zuzuziehen nicht im Stande gewejen, jo Habe die unnüge Münz- 
jorten, welche in heſſiſchen 9 Pf., allerhand 2 Gr., 1 Gr., 8 Bf, 
4 Pf., und 3 Pf. Stüden, jo vor voll gezählet, bejtehen, an mic) 
behalten und an E. 8. M. zu allergnädigfter Verordnung aller- 
untertjt. davon referiren, ex occasione aber diejerwegen ſowohl ala 
wegen des täglichen Eleinen Verkehrs in abgejegter Münze und wie 
ih mic ohne Verlegung meiner Pflicht bei dergleichen geringen 
Contraventionen zu verhalten, in unterthänigften Reſpect an 
fragen jollen. 

Antwort fehlt. 
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117. Bericht des Münzrats Krug von Nidda über Revifion der 
Münzgelder und Rechnungen. 

Berlin, 8. Januar 1754. 
Urihrift. Tit. XX, 13. 

Ew. Königlihe Majeftät haben sub dato den 19ten Dez. p. 

mir allergnädigjt befohlen, gemäß der beigelegten und an den hiefigen 
Münzmeilter Neubauer ergangenen Verordnung, mir den in ber 
Münze vorhandenen Beſtand jederzeit vorzeigen zu laffen und daß 
folder vorhanden geweſen, auch jonit die monatlich zu überreichende 

Spezififation ihre Richtigkeit habe, zu atteftieren. 
Diefem allergnädigjtem Befehl zur allerunterthänigften Folge 

habe nicht ermangelt, mit gedachten Münzmeifter fogleich daraus zu 
fommunizieren, welcher fi) dann zuforderft vorbehalten, diejerhalb 
feine Notdurft allerunterthänigft vorzuftellen, indem es ihm ohn— 
möglich wäre, alle Monate dergleichen Spezififation zu verfertigen, 
und zweifele ich nicht, er werde diefes ſchon allerunterthänigft be- 
werfitelliget haben. 

Indeſſen hat er mir jedoch eine Spezififation zugeftellet und, 
wie ich daraus erfehen, daß der Beitand ſich auf 22405 thl. 2 gr. 
11 Pf. belaufen, habe ich defjen Anweifung verlanget, da er mir 
dann vorgezeiget, wie daß von Ew. Königlihen Majeftät Ober 
Rechenkammer ad ejus instantiam ſchon indefien die Berfügung ge= 
macht worden, daß 10000 thl. deponiret werden jollten, wobei ic) 

dann wegen des übrigen fo viel wohl bezeugen kann, daß ein Vorrat 
von noch nicht geprägten 6 Pf. Stüden vorhanden, welcher etliche 
taufend Thaler importieret, zu gejchweigen deſſen, was noch in der 

Arbeit und womit er noch nicht fo weit gediehen, daß es gepräget 
werden fünnen. Jedoch habe die Sache genauer zu unterfuchen 
und insbejondere die Richtigkeit der obgedachten Spezifikation aller- 
guädigft anbefohlenermaßen zu atteftieren daher Anſtand genommen, 
weiln eben der Jahrsſchluß vorhanden und die Spezifikation 
quaest. die ganze Jahrsrechnung in fich enthalten, mithin, wann 
deren Richtigkeit mit völligem Beſtande atteftieren follen, fo hätte 
ich alle Belege, Attefte, Kontrafte und das, worauf fih Einnahme 

und Ausgabe referieret, durchgehen und überdem auch die zujammen 
gezogene Poſten nachfalfulieren müfjen, welches dann auf eine 
formelle Rechnungsabnahme auslaufen würde. Gleichwie aber dieſes 

Acta Borussica. Münzweſen I. 30 
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eigentlich zu Ew. Königlihen Majeftät Ober Rechenkammer Departe- 
ment gehöret, ohne dem auch der Beſtand noch von voriger Jahre- 

rehnung ber zum Teil mit dependieret, ald habe allerunterthänigft 
anheimftellen follen, od es Em. Königlichen Majeftät nicht aller- 
gnädigft gefällig, vorgedadhter Ober Rechenfammer aufzugeben, Die 
Rechnung quaest. von dem Münzmeifter auf das forderfamfte ab» 

zunehmen und den Punkt des Bejtandes mit mir zugleich unterfuchen 

und völlig berichtigen möge, damit ſodann Fünftig und, falls Ew. 

Königlihe Majeftät dabei allergnädigit beharren follten, daß der 
Beftand monatlich zu atteftieren, fodann ein richtigeres Fundament 
vorhanden fein möge. 

Jedoch kann ich Hiebei nicht umhin, allerunterthänigft anzu— 

zeigen, dai es dem Münzmeiſter bei feiner weitläuftigen Funktion, 

zumalen da die Ausmünzung der 6 Pf. Stüde, deren Nachzählung, 
ob es gleich ſonſten die Teichtefte Arbeit jein möchte, ganze Tage 
wegnimmit, To ftarf poujfieret wird, wo nicht unmöglid), doc) höchſt 

mühſam fein dörfte, die allergnädigft erfoderte Spezififation monatlic) 
zu übergeben, zumalen wann ich dejjen Nichtigkeit, welches allezeit 
eine Unterfuchung erfodert, atteftieren follte. Allermaßen der Münz— 
meister folchergeftalt des Jahrs en effet 12 mal bei mir Rechnung 

ablegen müßte, welches um jo weniger uns beiderfeit3 zuzumuten, 

da bei dem Jahrsſchluß mehrgedachte Ober Rechenkammer dod) alles 
von neuem wiederum würde unterjuchen müſſen. 

Em. Königliche Majeftät jtelle demnach fernerweit allerunter- 

thänigft anheim, ob nicht letzterwähnte Ober Rechenfammer specialiter 
dahin zu inftruieren, daß fie bei Abnahme der jegigen Rechnung 
mit ung beiderjeit® die Sache genau überlegen folle, damit ein 
joldes Mittel ausgefunden werde, daß ſowohl Em. Königlichen 
Majejtät allergnädigite Intention, von dem Beftande bei der Münze 
jederzeit informiert zu fein, erfüllet, als auch ich nebft dem Münz— 

meister bei unfere Funktion nicht allzu ſehr bejchweret werden 
mögen. 

Bor der Hand würde ich der allerunterthänigit ohnmaßgeb— 
lihen Meinung jein, daß, wann pro nunc der Bejtand feitgejeßet 

und nächſt dieſem mir jederzeit Nachricht erteilet würde, was für 
Silber zur Ausmünzung geliefert, ich ſodann eher im Stande fein 
könnte, den ohngefährlichen Beſtand zu atteftieren, als welches ich, 
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woferne des Münzmeiſters allerunterthänigfte Vorſtellung nicht in 
allergnädigfte Confideration gezogen werden follte, auf die fonft 
gewöhnliche Quartale zu richten allergehorfamft bitten follen. 

118. Bericht der Oberrechenfammer über die Vorfchüffe zur 

Schspfennigmünzung. 

Berlin, 14. Januar 1754. 

Ausfertigung. Tit. XX, 13. 

Auf Em. Königlihen Majeftät allergnädigfte ordre vom 
29. Decbr. a. p. wegen des Überſchuſſes vom Schlagefhag aus 
denen bis ult. ejusd. ausgemünzten 6 Pf. Stüden und den daraus 
dem hieſigen Miünzmeifter zu thuenden Borfchuß, To uns den 
7ten huj. zugefertiget, von uns auch unter felbigen dato dem 
Münzmeifter Neubauer copeilih communcieret worden, referieren 
wir hiermit allerunterthänigft, daß zwar gedachter Müngmeifter von 
dem bejage übergebener Müngzrechnung de ao. 1733 nunmehro bar 
verhandenen Schlageſchatz ad 22405 Rthl. 2 Gr. 11 Pf. zu weiterer 
ſtarken Ausmünzung der 6 Pf. Stüde einen Vorſchuß von 12000 Rthlr. 
in feinem copeilich hierbeigehenden Memorial und Ausrechnung ver- 
lange, weiln aber nach ermeldter Rechnung de ao. 1733 bejage 

anliegenden Ertracts im Monat Julio Rthl. ausgemünzet und 

dazu Gmal in dem Monat gejchmolzen, zu jeder Schmelze aber nur 
200 bis 240 Mark fein gebraucjhet worden, aljo zu 2 Schmelzen, 
womit das Werk im Gange bleiben kann, & höcjjtens 250 Mark 

fein nur 500 Mark fein und etwa 2000 Mark brutto erfordert 

werden, jo find wir der ohnmaßgeblihen Meinung, daß, warn dem 
Münzmeifter (zumal da ihm im Kontraft deshalb nichts, jondern 
nur verfprochen worden, daß, wann das Münzen ftärfer pouffieret 
würde, die Unkosten zum Roßwerk billigmäßig erftattet werden 
jollten) zu 2 Schmelzen ein Vorſchuß gejchehe, welches pptr. 

6000 Athir. ausmachen würde, er damit wohl zufrieden fein und 
das Münzen wie bishero eifrig fortjegen könne. 

Jedoch überlaffen Em. Königlichen Majejtät wir lediglich, was 
Sie dieſerhalben, da gedachtermaßen im Kontrakt ihm nichts ver— 
ſprochen worden, reſolvieren wollen und müſſen nur dabei pflicht— 
mäßig anheimgeben, ob Ew. Königliche Majeſtät, wann Sie dieſen 

30* 
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Vorſchlag allergnädigft accordieren, nicht dem Münzrat aufzugeben 
gut finden möchten, deshalb auf die nötige Sicherheit Acht zu haben. 

119. Gutachten des Münzmeiſters Neubauer über die Prägung 
von Hwölfteln und Pfenniggeld. 

Berlin 15. Sebruar 1754. 

Urſchrift. Tit. XX, 14. 

Emw. Königlihe Majeftät haben untern 15. Januar a. c. mir 
allergnädigft aufgegeben, über nad) folgende 3 Punkte, als 

1) Mit was für einer Sorte von Ffleiner Scheidemünze dem 

publico vor der Hand am beten gedienet jein dürfte? 

2) Wie der Fuß oder innerlihen Wert von jeder Sorte zu 
regulieren ? 

3) Wieviel vor der Hand ohngefähr zu jchlagen, auch wie 
viel zu gleicher Zeit an 2 Ggr. Stüden auszumünzen? 

mein Gutachten pflihtmäßig nach reifer Überlegung abzuftatten. 
Zur allergehorjambften Folge deſſen melde jo viel, als ich es 

einfehe, nad) meinen beften Wiſſen und Gewiffen. 

ad 1W8 daß dem publico am beften gedienet fein würde, 

wann vor der Hand 3 und 1 Pf. Stüden gemünzet würden, womit 
man bei allen Fleinen Ausgaben auseinander kommen fann. 

ad 2dum ſo fünnten unmaßgeblich derer 3 Pf. Stüde 300 Stüd 
auf eine brutto Cölniſche Marf gehen und fein Silber Halten 
3 Loth — Grän, wornad die feine Mark ausgemünzet würde zu 
16 thlr. 16 gr. und wovon 100 rl. dem Innerlichen nad) wert 
72 thlr. — gr. 

Wann nun die Silber eingekauft werden zu 12 r. — gr. — 
und die Münzfoften betragen von jeder Mark fin 3 r. 6 gr. 
jo würde vor Ew. Königlichen Majejtät pro ME. 

fein an Überfchuß berechnet werden. . . . Ir. 10 gr. 

Summa wie die 3 Pf. ft. ausgemünzet würden: 16 thl. 16 gr. 

Derer 1 Pf. Stüde aber fünnten 672 Stück auf eine brutto 
Mark gehen und 2 Loth — Grän fein halten, wornach die feine 

Mark ausgemünzet würde zu 18 * 16 gr. So nun die Silber 
eingefauft werden zu. . . . .. . 128 thlr. — gr. 
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und die Münzfoften betragen pro ME. fein . . 5thlr. 6 gr. 
jo würde Ew. Königlihe Majeftät pro Mt. — 

ein Überſchuß berechnet werden . . . I 30; 

Summa wie die 1 Pf. St. ausgemünzet würden: 18 thlr. 16 gr. 

Sollten aber Ew. Königlihen Majeftät diefe 1 Pf. Stüde zu 
fein am Gehalt fein und höchftdiefelbe etwas größere und fchwerere 
allergnädigft beliebten, jo fünnten jelbige auf folgende Art ausge: 
müngzet werden, daß derer 1 Pf. Stüde 504 Stüd auf die brutto 

Mark gingen und nur 1 Loth 9 Grän fein hielten, welche dann 
ebenfalld die Mark fein zu 18 rl. 16 gr. ausgemünzet werden 
könnten, da dann die Münzkoften und der Überſchuß vor Ew. König» 
lihe Majeſtät gleich wie vorgemeldet, bliebe. 

Bon diefen 1 Pf. Stüden find 100 r. dem Innerlichen nad) 
wert 64 r. 6 gr. 10%, Bf. 

ad 3Hum ſo Halte ohnmaßgeblich dafür, daß vor der Hand 

= thlr. an 3 Pf. Stüden und — thlr. an 1 Pf. Stüden ausge- 

münzet würden. 

Was aber die Ausmünzung der 2 Gyr. Stüden überhaupt 
betrifft, fo würde dem publico damit wohl am meisten gedienet fein, 
wann eine gute Quantität derfelben verfertiget würde. 

Weilen aber das darzu benötigte Silber bald fehlen dürfte, 
jo wird wohl am beften fein, daß man fo viel !/stel Stüde aus- 

münze, als es fih will thun laſſen und darzu Silber zu be- 
fommen ift. 

Weil man nun aber zum vorans nicht wiſſen fann, was vor 

Gehalt an Silber von Zeit zu Zeit einlaufen werde, wovon !/ıs 
Stüde gemünzet werden Sollen, jo habe die Rechnung auf ganz fein 
Silber gemadt und wornad) Ew. Königlihe Majeftät mir in der 
Münzrehnung pro Mark fein 3 Ggr. 2°, Pf. in Ausgabe werden 
allergnädigft paffieren Iafjen, mithin fo können die !/atel Stüde 
feinen Sclagejchag geben, wie aus diefer Rechnung zu erjehen, 
wann Die Silber werden & Marf 

fein zu . . . .... 120. — gr — Pi. 

die Münzkoſten find . er — 83gr. — . 
und zu 1 Mark fein Silber — an Kupfer 

gebrauht vor . . . —, 4„ 4, 

Sa. wie eine Mark fein zu Pen kömbte. 12 rl. 12 gr. 4 Pf. 
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Es werben aber die !/,„tel Stüde nur pro 
Mark fein ausgemünzet . » » . . . 12 rl. 9 gr. 19%, BF. 

Iſt aljo der Zufchub oder Verluſt a ME. fein — rl. 3 gr. 2°, Bf. 

Dahingegen aber Ew. Königlichen Majeftät ich alles Kupfer, 
fo fi) in dem gelieferten und vermünzten Silber befunden, wieder 
berechnen und in Einnahme bringen muß. 

120. Bericht der Llevifchen Regierung über brandenburgifche 

Scheidemünge. 

Cleve, 22. März 1754. 

Wbihr. R. XI, 167. 

Ew. Königl. Mayt. werden Sic allergdft. erinnern, was wir 
de concert mit biefiger Dero Krieges- und Dom. Kammer unterm 
3ten Febr. c. wegen rejp. Devalvir- und Verrufung einiger unter- 
hältigen Münze alluthft. berichtet und unmaßgebl. in Vorſchlag 
gebracht. Da nun nachhero ged. Kammer uns in extractu nach— 
richtlich commmuniciret, was Ew. Königl. Mayt. unterm 19ten Jan. c. 

an diejelbe der Münze halber allgdft. veferibiret und ob denen 

Klagen, daß e8 an Scheidemünze, jo bei Dero Kafjen nicht begebig, 
damit abgeholfen, auch jonften der Sache geraten werden könne, 
wenn 6, 3 und 1 Pfennigftüder anhero über gemachet würden, ift 
darüber zu Erjtattung geforderten Berichts näher zur Konferenz ge= 
Ichritten, nachdem vorhero von dem Nefidenten zu Düfjeldorf, Dero 
Hoffrat Clauberg, wegen des vorgegebenen würfl. Debits der Sechs— 
pfennigftüder im Jülichbergiſchen und angrenzenden Landen Nachricht 
eingezogen. Gleich wie num die Klagen hauptſächlich darin beftehen, 
daß die bei Em. Könige. Mayt. Kaffen im Hofflager erforderte 
Geldfpecies von denen Unterthanen nicht beigefchaffet werden können, 
jondern es daran, nicht aber an Scheidemüngze, jo bei denen Kaſſen 
nicht gebig, fehle, auch Unſers alleruthften unmaßgeblen Ermeffens 
dem Werke durch Übermahung der Sechs- und übriger Pfennig» 
ftüder darum nicht geholfen noch die Klagten gehoben werden 
dörften, weilen zufolge des Nefidenten Claubergs abſchriftl. an» 
liegenden Berichts ged. Pfenningftüder nur in einigen fpecificirten 
Ambtern im Bergifchen zwaren angenommen, jedod an die Märdifche 
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Eingejefjene wieder zurück gegeben werden, in denen übrigen, wie 
auch Jülich-Münſteriſch- und benachbarten Landen aber nicht gäng 
noch gebig jeind, folglich, da die Hiefige Unterthanen, injonderheit 
die Eingejeffene der Grafichaft Mark von denen benachbarten, 
welche mehrgedachte in hieſigen Landen per edietum bereit einge- 
führte Sechspfenningftüder annehmen, ihre Waaren auch mit der— 
gleichen Species fich wieder bezahlen lafjen müffen, würden dadurd 
die jonjten von frembden noch einfommende Kafjenjorten fi) mehr 

und mehr verlieren, überdem die anhero zu übermachende Pfenning- 
jtüdfer mit anderer im Hofflager zu begebenden Münze wieder zu 
erjegen und dergleichen Sorten dorthin zu remittiren fein, woran 
es aber fehlet; 

So jeind wir demnach der allerunterthgften Meinung, daß 
die Devalvation und Berrufung der unterhältigen Münze nach dem 
unmaßgeblichen Project des eingejandten Edicts höchſtnötig, nicht 
weniger dienlich fein dürfte, aus dem Kreisdirectorio an die ſämt— 

liche mit dem Münzregal verlehene Kreisftände monitoria ergehen 
zu laffen, daß Feine andere Münze, als nad) den im Kreiſe feft 
gelegten Fuß und in denen auf denen Miünzprobationstagen be— 
liebten Münzftätten gepräget werden. 

121. Berechnung des Münzfußes der 3: und 1:Pfennigftüde im 
Derhältnis des Sechspfennig-Münzfußes durch 

den Münzmeiſter Neubauer. 

Berlin, 28. April 1754, 

Abſchrift. Tit. XX, 14. 

Es ift mir unterm 21ten huj. aufgegeben, eine specifique 
Ausrehnung zu überliefern, wie viel ſowohl die 3 Pf. als 1 Pf. 

Stüde, wann fie nad) dem Gehalt der 6 Pf. Stüde, und zwar von 

erftern © und von legtern — Rthlr. ausgemünget würden, an Münz- 

koſten pro Mark fein erfordert werden, auch an Schlageihaß übrig 
bleiben dürfte. 

Nun Habe ich dieſer wegen, ehe das Nejfript an die Ober 
Nechenfammer abgegangen, auf das Ober Directorium kommen 
müfjen, da ich dann fo viel vernommen, daß deren Intention nicht 

dahin gehe, daß die 3 und 1 Bf. Stüde von ſolchem Gehalt als 
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die 6 Pf. Stüde fein follen, fondern daß die 3 und 1 Pf. Stüde 
jo gut als möglich dem Innerlichen nad, fo viel ala die 6 Pf. 
Stüde wert, glei) fein jollen, jedoch; daß Seine Königliche Majeftät 
dabei nichts zufchießen wollten, und ift mir dabei zu verjtehen ge- 
geben worden, daß folches durchs Schrot und nicht durch den Korn 
jollte geholfen werden, damit die Stüde defto größer und jchwerer 
würden, wornacd denn beigehende beide Augrechnungen sub sig. A 
gemacht und Hiermit gehorjamft überreiche. 

A. 

Erite Ausrehnung 
von den 3. Bf. Stüden. 

NB. Die neuen 6 Pf. Stüde gehen 164 Stüd auf die Mark 
a 3 Loth 9 Grän fein, ift die Mark fein darin ausgemünzet auf 
15 rl. 14 gr. 10%/, Bf, wornady 100 r. wert find 76 r. 19 gr. 

10%, Pf. 

Die 3 Pf. Stüde habe angejeket, daß 300 Stüd auf die 
Mark gehen und 3 Loth fein Halten können, wornad die Mark fein 
zu 16 r. 16 gr. ausgemiünzet würden und 100 wären darnach wert 
72 rthl. 

Wann nun diefe 3 Pf. Stüde dem Innerlichen nad) eben fo 
gut als die 6 Pf. Stüde fein follen, fo fünnen 281 Stüd auf die 
brutto Mark gehen und 3 Loth fein halten, wornac die Mark fein 
zu 15 r. 14 gr. 6%, Pf. ausgemünzet würden und find 100 r. 

wert 76 r. 21 gr. 768/341 Pf. 
So nun die Silber pro brutto Marf 

fein bezahlet würden mt . . ». »... 12r — gr. — PM. 
und die veraffordierten Münzkoften find. 2, 10,3 „ 

jo würde pro ME. fein an Schlageſchatz 
bleiben a ee ee A 

Sa. wie die 3 Pf. St. ausgemünzet werden 
fönnen: . 2 2 2 2 222. 15l. 14 gr. 6°/, Bf. 

Dber 
Es könnten auch 281!/, St. auf die brutto Mark gehen und aud) 
3 Loth fein halten, wornad die Marf fein zu 15 r. 15 gr. aus- 
gemüngzet würden und 100 r. find davon wert 76 r. 19 gr. 2°/, Bf. 
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Sp num die Silber pro Mark fein be- 

zahlet werden mit . . . 0... 12r — gr. — BP. 
und die veraffordierte Münztoften a u. Br 
jo wiirde pro ME. Rn an ——— en 

bleiben . 1„ 4.9, 

Sa. wie die 3 Pf. St. fönnten a 
WERDEN: 5 u ee |: 0 Se 7 

Zweite Ausrechnung 
von den 1 Pf. Stüden. 

Die 1 Pf. Stüde Habe angejehet, daß 504 Stüd auf die 
Mark gehen und 1 Loth 9 Grän fein halten können, wornacd die 
Mark fein zu 18 r. 16 gr. ausgemüngzet würden, und 100 r. wären 
davon wert 64 r. 6 gr. 10?/, Pf. Wann nun diefe 1 Pf. Stüde 
dem Innerlichen nach beſſer fein jollen, fo können derjelben 436 Stüd 
auf die Mark gehen und 1 Loth 9 Grän fein Halten, wornad) die 
Mark fein zu 16 r. 3 gr. 6°/, Pf. ausgemünzet würden und 100 r. 
wären dann davon wert 74 r. 7 gr. 40/00 Br. 

So nun die Silber pro ME. fein be— 
zahlet werden mit . . . . 12r. — gr. — ®#. 

und die veraffordierte Münzloften find . . 4„ 3.,- 
bliebe alfo noch Schlagefha . -. » » — „— „ HaP. 

Sa. wie die 1 Pf. Stüde ausgemünzet werden 

fönnten: . . . . 16 Bgr 69, Bf. 
oder: Es önnten auch 4351), Stüd auf die Marf gehen und 1 Loth 
9 Grän fein Halten, wornah die Marf fein zu 16 r. 3 gr. 
1!/, Pf. ausgemünzet würden und 100 r. wären davon wert 74 r. 

11 gr. TOT ga Pf. 
Sp nun die Silber pro Marf a be= 

zahlet würden mit . . . 12r. — gr. — ®#. 
und die veraffordierte Münztoften ud. . 4, 3 — ı 

bliebe alſo noch Schlageſchatzz... — „— „1I„IPf. 

Sa. wie die 1 Pf. St. eek werden 
fünnen: . . . .. 18 r. 3 gr. PD: 
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122. Unfrage des Beneraldireftoriums über Prägung 

von 5: und 1:-Pfennig:Stüden fowie Hwölfteln, und Entfcheidung 

des Königs. 

Berlin, 21. Mai 1754. 

Ausfertigung. Tit. XX, 14. 

Es find bi8 Ende Aprilis diejes Jahres jchon 365506 rthlr. 
an neuen 6 Pf. Stüden ausgemünzet worden, wodurch dem ge- 
wejenen Mangel größten Teils abgeholfen worden. 

Wann aber aus verfchiedenen Provinzien Klagen eingelaufen, 
daß es an fleiner Scheidesmünze gebreche, jo ftellen Ew. König- 
lichen Majeftät wir allerunterthänigft anheim, ob diejelbe zu agreieren 

geruhen wollen, daß vor *° xthl. 3 Pf. und vor ©, rthl. 1 Pf. 

Stüden auf den Fuß und von der Güte als die neue 6 Pf. Stüden 
fein, gepräget werden, weil durch dieje beide Gattungen fich ein 
jeder auseinander fegen fann. Ferner erwarten wir auch Ew. 
Königlichen Majeftät allergnädigften Befehl, ob auch 2 Grojchenftüde 
auf den vorigen Fuß ausgemünzet und dabei denen Kafjen aufge- 

geben werden joll, damit auf gleiche Art wie bei denen 6 Pf. Stüden 
zu verfahren, nämlich Paquete davon A 20 rthlr. zu machen und 
Niemand auf einmal mehr als eines oder zwei von dergleichen 
Paqueten in Zahlung zu geben, damit jolchergeftalt dieſe 2 gr. Stüden 
zum roulieren gebracht und das Publicum himviederum mit einigem 
guten Gelde verforget werden fünne. 

Eigenhändige Verfügung des Königs: 

jol nod; 50000 Rthlr. 6. Pf.s Müntzun ud dann] nits als 
2.97 FW 

125. Befchwerde einiger Königsberger Kaufleute über Befchlagnahme 

von Rubeln in Riga. 

Königsberg, 22. September 1754. 

Abſchrift. Tit. XLIV, 8. 

Wir Endes benannte Konigsberg. Kaufleute find unumbgänglic) 
neceffitieret, Erw. Königlichen Majeftät allerunterthänigft vorzutragen, 
was maßen durch den Marjch der Faiferlich rujfiichen Armee durd) 
Polen bis nach Danzig, wie auch wegen der vielen hohen Faiferlichen 

Dfficiers, Commiffarien und anderen Barticulierperfonen, welde 
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entweder wegen Einfaufung Mondierungsftüde, Bictualien oder 
andern Hundertfältigen Notwendigfeiten ihren Weg durch unfer 
Königreich Preußen nehmen müßten, die jo genannte Aubels allhier 
dergeftalt angewachjen, daß in unjerem hiefigen commercio bei Aus- 
zahlung und Einnehmung der Gelder faft das größte Teil an 
Rubels bezahlet wird, ja daß fogar die Klein Städter und Bauren 
jelbte Häufig nach der Stadt bringen. 

Wann wir nun befagte Rubels gleih andern Krämern und 
Handwerkern ohne alle Widerrede angenommen, jelbte aber fich 
dergeftalt bei uns gehäufet, daß wir uns entjchließen müſſen, eine 

ziemliche Partei in circa 20000 Stüd!) durd) den Fuhrmann 
Heinrih Braun nah Riga zu ſchicken, umb ſelbte allda umzuſetzen, 
der Meinung, dab das Geld an feinem Ort mehr und befjer gelte 
als in dem Lande, allwo es gejchlagen, wir aber leider mit vieler 
Beltürzung vernehmen müfjen, daß unfer Geld beim dortigen 
portorio oder Zoll angehalten worden und darauf zur Nefolution 

gegeben, daß die Rubel allererft nad St. Petersburg müßten ge- 
ſchicke und vom dortigen Bergcollegio wardieret werden, umb zu 
jehen, ob die Rubels nicht etwa außerhalb Landes geichlagen und 
zum Präjudiz der hohen Faiferlichen Herrſchaft ins Land geführet 

würden, wodurch aber viele Zeit vergehet, da$ commercium gar 
ſehr gejtöret wird und wir ſogar Gefahr laufen, unſer Geld, welches 
ung und anderen königlich preußifchen Unterthanen einzig und allein 
dur; den Marjch der kaiſerlich ruffiihen Armee in die Hände ge- 
kommen, zu verlieren. 

Als nehmen wir unfere demütigfte Zuflucht zu Ew. König— 
lihen Majeftät, allerunterthänigft bittende, Selbte geruheten, ung 
als Dero getreuen Unterthanen bei ihrer ruffiichen faijerlichen 

Majeftät zu affiitieren und es allergnädigft dahin zu vermitteln, 
daß uns obgedadhte und in Riga arretierte Partei Rubel zu unferer 
ferneren freien Dispofition ohne allen Aufenthalt und Hindernüs 
möchten gelafien und pro futuro allergnädigft verordnet werden, daß 
wir, gleichwie die ruffiiche Untertanen mit denen Rubels bei ung, 

wir auch jo damit bei ihnen, in specie in Riga ungehindert nego- 
tiieren dörften. 

1) Nach Schreiben des Departement? der auswärtigen Affären vom 
25. Januar 2000 Stüd. 
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Für welche hohe fönigliche Gnade, Hülfe und Protection wir 
lebenslang in devotejtem Reſpect verharren. 

124. Bericht des Münzmeiſters Neubauer und Wardeins Godrio 

über den Gehalt der Rubel. 

Berlin, 2. November 1754. 

Urſchrift. Tit. XLIV, 8. 

Ewr. Königliche Majeftät haben ung Miünzofficianten untern 
13. et praes. den 24. Octobr. c. allergnädigft communicieret, was 

die Neumärdifche Krieges: und Domainenfammer wegen der fich 
einfchleichenden Rubels untern 2.ten Oct. allerunterthänigft berichtet 
und angefraget hat. Da nun Ew. Königliche Majeftät ung zugleich 
allergnädigft anbefohlen, darüber unſer pflichtmäßiges Gutachten 
forderfamft abzugeben, und zu welchem Breife die Rubels in Handel 
und Wandel nach ihrem innerlichen Werte ohne Bedenken ange— 
nommen und wieder ausgegeben werden fünnten, anzuzeigen; jo 
berichten wir in allerunterthänigften Gehorjam, daß, fobald wir nur 

von denen benannten Rubel einige befommen können, wir jofort 

1 Stüd probieret haben; da aber nur 3 Stück von denen neueften 
de anno 1733 zu befommen waren, jo haben wir jelbige nad) dem 
Richtpfennig aufgezogen und, weil diejelbigen am Schrot jehr un- 
gleih find, einen Durchſchnitt gemacht, wornach ein Stüd auf 
7276 Teil zur Rechnung geftellet werden miüffen, und Hält Die 
brutto Mark derjelben ins feine 12 Loth 15 Grän; wann nun bie 

Mark fein zu 12 rthl. gerechnet wird, jo ift ein folcher Rubel dem 
Innerlichen nach wert 1 rthl. 1 gr. 709/005 Pf.; wann aber die 
Mark fein Silber zu 12 rthi. 4 gr. gerechnet wird, fo ift eim folcher 
Rubel 1 rthlr. 2 gr. (wie die Neumärfiiche Kammer auch ange- 
zeiget Hat) würklich werth, Wann nun die Nubels zu ſolchem 
Preife angenommen und wieder ausgegeben werden fünnten, jo 
würde feiner dadurch lädieret, auch dem Lande mehr nuben als 
ſchaden; weil aber folches nicht zu Hoffen, indem die Kaufleute 

jelbige berichtetermaßen zu 1 rthlr. 6 gr. unter die Leute zu bringen 
juchen, jo würde wohl (wann anders die Rubels in Ew. König- 
lihen Majeftät Landen eingeführet werden und Kurs haben follen) 
ein gewifjer Preis, wie hoch diefelben anzunehmen und auszugeben 
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wären, feftgefeget werden müſſen. Diejes aber zu publicieren ift 
auch bedenklich, maßen zu befürchten, daß, wenn die Auffen erft 

wiſſen, daß ihre Rubels in Ew. Königlihen Majeftät Landen furs- 
mäßig find, folglich für den feftgejegten Preis angenommen werden 
müßten, fie gar leicht auf die Lift fallen und nicht allein eine 

größere Quantität, ſondern auch ſolche noch jchlechter, als bisher ge= 
ihehen, ausmünzen dürften. Ehe man nun foldhes inne wird und 

dergleichen Übel wieder fteuren fann, können viel 1000 Menſchen 

unvermerft lädieret ſein. Sonften ift auch befannt, daß Die 
Negotianten, jo nah Rußland handeln, fein ander Geld bar dahin 
verjenden fünnen als Kreuzthaler, welche in Rußland ohne Anhalten 
eingelafjen, von Niemanden aber bei Strafe der Eonfisfation wieder 
heraus gejchicket werden dürfen, dagegen aber ift Jedermann er- 
faubet, von denen neuen Nubels, jo viel ein jeder will, herauszu- 

führen; und damit folche Rubels (als wovon fie fchon den Profit 
gezogen haben) nicht wieder zurüd in Rußland gehen, fo ift Die 
Rubel» Einführung jehr jcharf verboten und, wenn man einen 

Eontravenienten attrapieret, werden die Rubels confiscieret, woraus 
denn gar leicht abzunehmen ift, daß die Ruſſen auf ſolche Art es 
recht zu forcieren juchen, daß ihre jchlechten Gelder in hiefigen und 
andern Ländern Kurs Haben follen; hierunter aber profitieret Ruß— 

land ungemein, weil es aus Kreuz- und andern speciebus Die 
Rubels mit Nutzen verfertigen fann. Dahero billig das officium 
fisci wider diejenige Negotianten, welche die ſchlechten Rubels in 
Em. Königlihen Majeftät Landen zu Ddebitieren fuchen, nach dem 
legtern allergnädigit emanierten Münzedift zu agieren hätte. Welches 
alles wir hierdurch anbefohlenermaßen flihtmäßig allerunterthänigft 
berichten jollen. 

125. Aus dem Kontraft mit Münzmeiſter Neubauer. 

Berlin, 25. Dezember 1754. 

Ausfert. Tit. XX, 8. 

.. . tens. Bei VBerfertigung fothaner !/,, tel Stüden, 3 Bf. 
und 1 Pf. Stüden muß der Münzmeiſter fich nicht des allergeringften 

remedi im Schrot und Korn bedienen, jondern die Marf brutto 
bei den "/,stel Stüden auf fünf Rthlr. 10 Gr. bei den 3 Bf. 
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Stüden auf zwei Rthlr. 22 Gr. 3°/, Pf. und bei den 1 Pf. Stüden 
auf ein Rthl. 12 Gr. 4 Pf. akkurat ausbringen, fo daß, wann fie 

weiß gefotten, fünf und ſechszig Stüd "/stel, ferner zweihundert 
einundacdhtzig und !/;tel Stüd 3 Pf. und vierhundert ſechs und 

dreißig Stüd 1 Pf. Stüde auf die cölnishe Mark brutto gehen 
und in der Feine die Yıotel Stüde fieben Lot, die 3 Pf. Stüde 

drei Loth und die 1 Pf. Stüde ein und Y/, Loth Halten, auch dahin 
zu fehen, daß auf dieje Y/,stel laut allergnädigfter Rejolution vom 
23ten Novembr. a. c. das Gepräge der legt ausgemünzten 2 Gar. 
gefeget, die 3 und 1 Bf. Stüde aber nad) der Reſolution vom 
7ten hujus auf der einen Seite mit der Ehifre F. W. R., auf der 
andern Seite aber mit rejpective 3 g. Pf. und 1 9. Pf. ausge- 
münzet und in zierliher Form verfertiget werden. 

4tend. Die Münzfojten jollen ihm bei diejer Ausmünzung, 
und zwar bei den Natel Stüden nad der legtern mit ihn ge= 
troffenen Behandelung zu fieben Groſchen erclufive der 2 Gr. 

2°/, Pf., jo zum Silber zugeſchoſſen werden müffen und dahero 
fein Schlageichaß berechnet werden Fann, item bei den 3 Bf. Stüden 
zu zwei Rthl. 10 Gr. und bei den 1 Pf. Stüden zu vier Athlr. 
3 Gr. pro Mark fein pafjieren, Hingegen hat er den Schlageſchatz 
von den 3 Pf. Stüden mit ein Rthlr. 5 Gr. und bei den 1 Bf. 

Stüden mit 6°/, Pf. von der Mark fein gehörig zu berechnen. 

5tend. Wann die Ausminzung prejjieret werden follte, jo daß 

dag Roßwerk gebraucjet werden müßte, hat er wegen der zu be- 
zahlenden Pferde befondere billigmäßige Vergütung deshalb zu ge- 
warten. 

126. Ufas des dirigierenden Senats an das Rigaer Boupernement 

über Einlaß der Rubel. 

Petersburg, 21. Dezember 1754/1. Januar 1735. 

Abſchrift. Tit. XLIV, 8. 

Auf Ihro Kaiferliden Majeftät Befehl hat der dirigierende 
Senat rejolvieret, daß wegen der jett obhandenen Wichtigfeit und 

bis die ruſſiſche trouppes aus Polen zurücke kommen, die Einführung 

derer Rubels über die poln. Grenze nad) Riga nicht verboten fein, 
noch behindert werden jollen und diejenige Nubels und Halbe Rubels, 
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welche bereit von dorten nah Riga gebracht worden oder Hinfüro 
gebracht werden möchten, jelbige jollen in Riga befichtiget, probieret 
und unterfuchet werden, weswegen die Münzkanzelei einen Probier- 
meifter oder guten Lehrjungen, auch jonjten Jemand nach Gutfinden 
der Münzkanzelei dahin abfertigen jolle, welcher unter der Direction 
der dortigen Gouvernementsfanzelei zu ftehen hat. 

Zu welder Befihtigung der aud, jambt der Unterjuchung, 
einer der dortigen Edelleute von den dafigen Gouvernement beordert 
werden folle und, fofern da bei der Probierung würklich befunden 

wird, daß ſolche Rubel und Halbe Rubel in Rußland gemünzet 

worden, felbige follen an denen Leuten, an welche fie gefandt, aus— 

geliefert werden: Im Fall aber bei der Probierung gefunden wird, 
daß felbige nicht in Rußland gemünzet, ſondern faljch find, jelbige 
jollen fogleich confiscieret und dieferwegen, damit ein Jeder es wiſſe, 
diefe Verordnung in Riga publizieret werden. 

Wann aber die ruifischen trouppes wieder aus Polen retournieret, 

jo foll alsdenn wegen Einführung ruffischer Münze nach Riga ver- 
fahren werden nad) dem vorigen Befehle. 

Wann aber indeſſen ehe und bevor aus der hiejigen Münz— 
fanzelei der abzuſchickende Probier- oder Lehrjunge in Riga ange— 
langet und Jemand allda verlangen follte, dergleichen dorthin 
gebrachte Rubel oder Halb Rubel anhero nad St. Petersburg zu 

jenden, jelbige jollen jodann in Riga mit dem Licentfiegel verfiegelt 
und au das St. Petersburger Licentcontoir gejandt werden, von 

dannen aber jelbige an die Münzkanzelei abzuliefern find, allwo 

jelbige gleichfall8 probieret und jodann, wie oben gemeldet, verfahren 
werden folle. 

127. Dalvation der Ruffifchen Rubel durch den Königsberger 
Münzmeiſter Chriftian Schirmer. 

Königsberg, 21. Februar 1735. 
Abſchr. Tit. XLIV, 8. 

Acht Stück von des höchſtſeel. Czaren Mayt. Peter Aleriewik 
und der höchſtſeel. Czarin Mayt. Ekatarina, wie auch Peter des 
andern höchſtſeel. Gepräge de Ao. 1723, 1724, 1725, 1727 et 1728 
auf einen Rubel oder 4 Fl. gejchlagen Haben 

durcheinander gewogen . 15!/, Loth föln. 
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Auf eine Bruto Köl. Mark gehen. . 8%, Stüd 
Hält davon 1 Bruto ME. fein . . 11 Loth 12 Gr. 
Die feine ME. ift darinnen er 

münzet . . . . 11958, 06; Stüd 
wann die ME. fein zu 12 Nhfr. ae 

rechnet, ift 1 Rubel wertö . . . 1 Rthlr. 5°/,, Gr. poln. 

Gegen die X Thlr. oder Albertsthaler 
würden die Rubel jchlechter und 
höher ausgemünzt fein . . . . 1412/,, Brocent 

Gegen die 2 gute Gr. Stüd ijt 1 Rubel 
wert . . . 1Rthlr. 8% g5 Or. poln. 

Und würden bie Rubel — ie 
2 Ggr. Stüd jchlehter und are 
ausgemünzet fein . . . . . 18%, Procent. 

128. Gutachten der Furmärfifchen Kammer über die Hamburger 

Kurantbanf. 
— — — 

Berlin, 18. Juni 1755. 

Ausfert., gez. Mengten, Reinhart, Diedhoff, Kellner, Görne, Neuendorf. 

Tit. XVII, 20. 

Seiner Königlihen Majeftät allergnädigften Befehl vom 
19ten Mai a. c. zur allerunterthänigften Folge haben wir die Älteften 
von der hiefigen Kaufmannjchaft teutich und franzöfcher Nation wie 
auch einige Banquiers wegen der von der Stadt Hamburg gemachten 

Beränderung in dem Münzwejen vernehmen und befragen laffen: 

1) Ob fie bei der bisherigen Continuierung der firierten Agio 
von dem Hamburger Kurantgelde in ihrem negotio auf Hamburg 
einigen Schaden gelitten? und ob fie 

2) Auf die Hiefige Münzſorten, fonderlich auf die nach dem 
Leipziger Fuß gejchlagene */,tel Stüde gegen das Hamburger Banco 
oder Kurantgeld gegenwärtig mehr Agio bezahlen müſſen als vor 
dem gejchehen, da nämlich die Agiv von den Hamburger Kurant— 
gelde noch nicht firieret gewejen? und ob 

3) Durch mehr bejagte Firierung der Agio dem biefigen 
commereio einiger Schaden oder Nachteil zuwachſen könne und 
worin ein jolcher eigentlich beſtehe? 
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Die Compagnie Splitgerber und Daum und Negelin, wie auch) 
die Kaufmannſchaft allhier find darauf mit ihrer fchriftlihen Er- 
Härung eingefommen, daraus des mehren zu erfehen, daß Splitgerber 
und Daum der Meinung find, wie die Banquiers, wann gleich 
Hamburg den Kurantpreis mit 16 Procent gegen Hamburger Banco 
firieret, darunter nicht zu kurz kommen könnten; dahingegen die 
Firierung denen Negocianten, jo mit Waaren handelten, allerdings 
darinnen fchädlich, weil gemeiniglich die mehrejte Waren in courenten 
Geldern negotiieret würden; fintemal, was den Banquier anginge, 
er Freiheit Hätte, ſeine Remeſſen durch andere Plätze anzufchaffen, 

wo ihm der Kurs am couvenableften fiele und alſo ſich nicht 
tarieren ließe. Sie glaubeten aber vors 2. da der Kurs in Der 
Hamburger Kurantbanc zu 16 Brocent firieret, daß ſolches aller- 
dings denen Negotianten, jo mit Waren Handelten, und wie gemeinig- 
lich die mehreften Waren in courenten Geldern negotiieret würden, 
ſchädlich fei. 

Denn vorhero, auch anno 1723—24, ehe und bevor die Courent 
Bank in Hamburg etablieret worden, die auswärtige Kaufmannſchaft 
ihre in courenten Geldern geftellete Waren mit hiefige */stel nad 
dem Leipziger Fuß würklich al pari bezahlet, und wären zur jelbigen 
Zeit die gemeldete */ztel mit dem Hamburger Courent Gelde gegen 
Banco mehrenteild 31?/, Procent egal; da aber die Courent Bank 
ao. 1726 gerichtet worden, fo müßten die ?/stel gegen Hamburger 
10, 11 & 12 Procent weichen und abfallen, und erwüchle freilich 
denen benachbarten umliegenden Ländern, jo mit Waren nad Ham- 
burg zu negotiieren und in courenter Münze zu bezahlen Hätten, 
ein gar großer Schade, ſolche Courent Gelder mit 10, 11 & 12 Brocent 
mehr in 2/, anzufchaffen. Ob num wohl anfänglich ſich anließe, als 
ob die Waren diejes Verjcheeles halber im Preije declinierten und 
alſo einerlei gewejen jein würde, jo wolle man doch wahrgenommen 
haben, daß ſich die Warenpreife, jo wieder nach und nach augmentieret, 

als wie vorhero die ?/,tel im Hamburger Courent in Kurs gegangen, 
welches die Specereihändlere und Materialiften am bejten würden 

deducieren können. 
Und ob gleich es auch jo verblieben wäre, daß à proportion 

deren Aufichlag deren Agio gegen */stel mehr den Preis derer 

Waaren weniger regulieret hätte, jo wäre doch der Schaden denen 
Acta Borussica. Münzweſen I. 31 
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umliegenden Ländern, daß fie müßten Spefen, Emballage, Provifion, 

Paderlohn und Frachten gegen 10, 11 à 12 Procent mehr in *?/, 
bezahlen, jo vorhero, ehe die Kourrente Banf gerichtet worden, mit 
11?/, vor voll und in Erfparung derer 10, 11 und 12 Procent 
befjer im innerlichen Gehalt, welches vermutlich nicht über 4, 5, 
höchstens 6 Procent fein würde; jo wäre denu 

4. zu fchließen, daß die Hamburger Courrent Banf notwendig 
vor Eurer Königlihen Majeftät getreue Lande und negotiterende 
Unterthanen jchädlich wäre. 

Dahingegen erhellet aus der Kaufmannjchaft ihrer weitläuftigen 
und gründlichen Boritellung, daß 

1) die Kaufleute bei bisheriger Continuierung der firierten 

Agio von dem Hamburger Eurrentgelde gegen Banco à 16 Brocent 
in ihrem negotio auf Hamburg feinen Schaden gelitten. 

2) Daß die Kaufleute auf die hiefige Münzſorten, fonderlich 

auf die nach dem Leipziger Fuß geichlagene °/, Stüd gegen das 
Hamburger Banco oder Courr.Geld anigo auf gewilfe Art an Agio 
nicht mehr bezahlen dürfen al® vor dei, da das Agio von dem 
Hamburger Kurantgelde noch nicht firieret gewejen, und daß bei der 

igigen Einrichtung mehr Profit als fonft zu verjpüren, wiewohl 

darımter nichts gewifjes gejaget werden könnte. 

3) Daß durch mehr bejagte Fixierung der Agio dem hiefigen 
commercio fein Schaden fünne zugezogen, vielmehr demjelben auf- 
geholfen werden, welches fie mit vielen raisons bejtärfen, denn 

a) ſei es eine ausgemachte Sache, daß einem commereio nichts 
\chädlicher jei als wann ein Kaufmann feine Waren an dem Drte, 

wohin er jolche jende, in jchlechten Gelde verfaufen müfje, denn er 

verliere dadurch gedoppelt, weil einmal die Waren notwendig teuerer 
verfaufet werden müßten, folglich nicht jo viel conjumieret und 
demnach!) auch nicht jo viel davon abgejeget würde. Und dann 
weil die zu den Wechjelbriefen benötigte Species defto teuerer zu 

jtehen fümen. Noch jchlimmer aber fei es, wenn die Waaren auf 
Zeit verfauft würden. Denn auf ſolche Art müffe der Verkäufer 

bei der Zahlungszeit öfters 2 bis 3 Procent an dem SKauf-pretio 

verlieren, und wenn er gleich noch jo wohl verfauft hätte, jo fünne 

er doch nimmer eine gewilfe Rechnung darauf machen. 

1) In der Vorlage: dennoch. 
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b) Die Waaren, welche aus den fönigl. preuß. und branden- 
burg. Ländern nah Hamburg gingen, wären fehr important umd 
fomme es dabei um jo mehr auf die Beftändigfeit eines guten Geldes 
in Hamburg an, als deren Berfauf faft durchgehende, das Wachs 
allein ausgenommen, nicht anders denn im currenter Münze ge— 
ichehen könnte. 

Diefe Waren wären hauptjählih Korn, Weizen, Roggen, 

Gerste, Holz, Honig, preuß. Hanf und Flache, pommerfche Wolle, 
märf. Tücher, Flanelle, calamanque, Etamine, desgleihen Gold- und 
Silberwaren, Spiegel, Gläſer und dergleichen. 

c) Es möge nun der Hamburger jolche für feine Rechnung 
fommen laffen oder der brandenburgjche Kaufmann diejelbe in 
Commiffion nah Hamburg Ichiden oder die Waaren nicht alle in 
Hamburg conjumieret, jondern zum Teil nach andern Orten wieder 
verfandt werden; fo laufe es dennoch auf eines hinaus und fei der 
Schade bei einem jchlehten und ungewiſſen currenten Gelde in 
Hamburg allemal zulegt auf die königliche Unterthanen und Länder 
gefallen, denn der Hamburger mache vorhero jeine Rechnung, wie 

er die Waaren in dem currenten Gelde verfaufen fünne und dar— 

nach verjchriebe er entweder viel oder wenig. Würde auch gleich in 
Hamburg nicht alles conjumieret, ſondern einiges nad) andern 
Ländern davon verjandt, fo geichehe jedoch die Verfaufung vorhero 
zum Zeil und die meifte Zeit in Hamburg, weil nicht alle Kauf— 
leute, welche die Waren aus einem Lande fommen ließen, auch zu— 
gleich an andere Drte, wohin diejelbe etwa zu bebitieren wären, Die 

nötige Kundichaft hätten, dahero verfaufe er ſolche vor der Thüre, 
wie man zu reden pflege, an diejenigen, welche befjere Gelegenheit 
wüßten, an den ihnen befannten Handlungspläßen durch ihre 
Eorrejpondenten diefelben abzujegen. 

Die weitläuftige Umftände der Commercien, Entfernung der 
Örter und vielfältige Korrefpondenz litten nicht, daß alle Kaufleute 
univerjelle Commercianten abgeben könnten, jondern man müſſe die 

Waren notwendig aus einer Hand in die andere liefern und fei 
gleich bei dem näheſten Verfauf und baldigen Empfang eines baaren 

Geldes nicht allemal der größte Vorteil, fo fei es auch gewiß fo 
viel weniger Rifico und Schaden dabei. Wer fein Kapital 4 Mal 
in einem Jahre brauchen fünne, fei ficherer und gewinne mehr damit, 

31* 
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als derjenige, der öfters in 2 oder 3 Jahren fein Geld nicht wieder 
befomme und deſſen ganzes Vermögen zuweilen vor dem hazard 
einer Retour-Flotte in der Ehrlichkeit feines im weit abgelegenen 
Königreichen befindlichen Correjpondenten abhinge. 

Wann aber ein Brandenburger feine Waren in Commijfion 

zu verkaufen nah Hamburg fende, fo treffe ihn der Schade bei 
einem ungewifjen und variirenden Eurrentgelde unmittelbar aus den 
ad 1. erwähnten Urjachen, und brauche es aljo diejerhalb feiner 
weiteren Ausführung. 

d) Die Sache würde noch erheblicher, wenn man confideriere, 
was maßen Eure Königlihe Majeftät verfchiedene rohe Waren zu 
Fortjegung ihrer angelegten fabrique, 3. E. die Wolle aus Spanien ete. 
aus der erjten Hand kommen ließen, wogegen die Bezahlung durd) 
MWechlelbriefe in Banco dahin müfje übernommen werden, dann 

wenn ihre eigene Landesproducte in Hamburg in guten curranten 
Gelde, welches einen leidlichen und beftändigen Agio gegen die Banco- 
Species hätte, verfauft würde, fo ließen ſich auch die Wechjelbriefe 
defto leichter dagegen wieder erhalten. Sei aber das Geld in Agio 
hoch und veränderlich, jo müſſe es notwendig mit jo viel mehreren 

Berluft gegen Banco-Species verwechjelt werden, und kämen dem— 
nach ſolche rohe Waaren viel teurer zu jtehen. 

Man übergehe, was die fönigliche Unterthanen durch die 
Frachten, welche fie mehrenteils in Hamburger neuer Currentmünze 
empfangen, imgleihen die königliche Posten, bei der igigen Ham— 

burger Münzverfaffung gewönnen. 
Beide Articul wären von feiner geringen Importanz und ver- 

dieneten defto mehr eine Betrachtung, da vorhin bei dem dänijchen 
Gelde, das über 11 Procent innerlich ſchlechter als die !/, Stüde 
wären, jehr vieles durch den hohen Agio und die nachhero erfolgte 
Reduction notwendig hätte verloren werden müfjen, welcher Schade 
den brandenburgijchen Ländern und Unterthanen ohnfehlbar abermal 
bevorftehe, jobald Hamburg feine igige Münzverfaffung als 

die Barriere gegen alle Veränderung in dem nordijden 
Münzweſen wieder aufzuheben gezwungen fein follte. 

Weil nun Comparenten anbei gebeten, bei Abftattung der 
Relation hierauf injonderheit mit zu reflectieren, damit Eure Königl. 
Majeftät zur Aufnahme des Hiefigen commereii e8 dahin zu ver- 
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mitteln allergnädigft geruhen wollten, daß es bei der jegigen Ham— 

burgiſchen Münzverfaffung fein Berbleiben haben, die Hamburger 
auch angehalten werden möchten, bei denen mit ihnen zu treffenden 
Handlungen, wann fie ja nicht in Hamburger neu Current den 
Contract fchließen wollten, jedennoch in neuen ?/, Stüden zu handeln, 
wobei noch zu gedenken, daß die Hamburger den Preis ihrer Waren 
bei Aufichlagung ihres Courentgeldes zwar etwas gemindert, nach- 
hero aber wieder erhöhet, dahero der Preis billig darnach wieder 
zu moderieren fein würde, jo haben wir ſolches Hiermit nicht nur 
bewerfitelligen, jfondern babei noch überhaupt allerunterthänigft an— 

dienen follen, daß unter denen bishero detaillierten Vorteilen, fo 

Eurer Königliden Majejtät negotiierende Unterthanen aus dem 
Hamburger firierten Münzagio entftehet, hauptſächlich noch 2 andere 
Hauptvorteile verborgen, welche die Komparenten zwar wohl wifjen, 
aber aus politique nicht jagen, inzwijchen aber doc) als ein arcanum, 

welches von Niemanden, als demjenigen, jo das commercium und 

Berfehrung der hiefigen nah Hamburg handelnden Kaufleute einige 
Jahr her in der Nähe durch die Acciſe und den Zoll zu obfervieren 
Gelegenheit hat, confiderieret werden Fann. 

Es ijt aber die Subſtanz davon folgende. 
Als die Hamburger anno 1726 ihre Agio firiereten und folches 

nach den höheſten Saß reguliereten, ftiegen die Waren, jo Hamburg 
auszugeben pfleget, ſonderlich in denen erften 3 Jahren dergeftalt, 

daß unſere Kaufleute darüber ftugig wurden und im Wiederverfehr 

derjelben feinesweges ihr Conto finden fonnten. Es gejchahe aber 
dadurch, daß einige unferer Kaufleute es probierten und diejenige 

Waren, jo fie jonft aus Hamburg holeten, immediate aus Holland 

committiereten, über Altona!) jpediereten und nicht nur ſolche 

Immediat Waren unter den Preis, wie fie ſolche fonft in Hamburg 
hätten bezahlen müfjen, erhielten, jondern dadurch vielmals eben 

denjenigen Profit, fo die Hamburger von ihnen gezogen, gewonnen, 

es aljo mit den Hamburgern jo als die Bresloer es mit den Berlinern 
machten, da der Hamburger Zuder zum beiten der fchönen Zuder: 
fiederei zu Stettin mit 40 Procent impoftieret wurde; nämlich daß, 
jo wie die Bresloer dadurch Gelegenheit befamen und nahmen, 
ihren Hamburger Zuder, den fie fonft mehrenteil® von den Berlinern 

i) In der Borlage Hier und weiter „Wltena“. 
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friegten, immediate von Hamburg zu committieren, Spediteurg 
allhier zu Halten und denjenigen Brofit jelbjt zu ziehen, jo vor dem 
unſere biefige Kaufleute Hatten, die Berliner auch, da die Ham- 
burger die Waren, jo fie ausgaben, durd) die firierte Agio zu fteigern 
gut funden, anfingen, ihre Waaren immediate von Amfterdam zu 
committieren und dadurch den Weg nad Holland zu finden, ohne 
die Hamburger weiter als wie es ihre Convenienz ift, zu gebrauchen; 
jobald aber die Hamburger dieſes ſahen, ravifierten fie fich wegen 
der intempeftiven Teurung der Waren wieder, geſtalt daß fie dieſe 

Waren wieder einige Procent herunter fchlugen und dadurch unjere 
Kaufleute wieder zurüd zubringen jucheten, worin fie auch zwar in 
tantum, aber doch nicht in totum reuffieret, Dabei aber immer fo 
viel verloren, daß unjere Kaufleute nicht mehr fo jehr von ihrer 
der Hamburger Discretion leben, jondern, jobald der Berliner bei 

dem Preiscourant der Waren in Hamburg nicht fein Conto findet, 
gejchehen Lajjen müfjen, daß er weiter und nach Holland gehe und 

jo feine Waren unmittelbar verjchreibe und über Altona jpediere, 

wodurd) in der That die Hamburger vielmehr verloren als gewonnen, 
die Berliner aber merklich mehr gewonnen als verloren, fi) aber 
vieler vernünftiger Urjachen halber damit jo wenig breit machen, 
als fie geftehen werden, daß über diefen Vorteil durch das firierte 
Agio zu Hamburg und dadurdy gejperrete commereium zwifchen 
Dänemark und Hamburg ihnen noch ein ander!) großer Profit zuge— 
wachſen, daß fie nämlich durch ihre Spediteurs in Altona in vielen 
Stüden zu Coppenhagen mit preuß- und märkiſchen Waren eben 
dasjenige immediate thun, fo die Hamburger fonft allein gethan 
und feinen Berliner oder Königsberger jemals haben darin laſſen 
auffonmen. 

Daß aber die Banquiers bei dem firierten Agio in Hamburg 
feinen Schaden haben follen, wollen wir, wenn es darauf anfommet, 

ihnen zu gefallen, wohl glauben, wenn fie nur geftehen wollten, 
daß fie wegen eines darunter verborgenen unfichtbaren anderen 
Intereſſes doch lieber jehen, daß der Wechjelfurs in Hamburg nicht 
jo firieret wäre und wieder auf den alten Fuß käme, welches, warn 
die hiefige Kaufleute mit ihren, der Banquierd praesuppositis einig 
wären und ihnen nicht jo ein groß dementis gäben, zu effectuieren 

) In der Vorlage: nach einander. 
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auch nicht unmöglich fein dürfte, wenn die Frage, ob die Hamburger 
durch ihre ſonſt indifputierliche Müngregal und darüber erhaltene 
aparte privilegia befugt fein, ohne Zuthuung der correfpondierenden 

Puiſſancen im niederfächlischen Kreife dergleichen Münzverfaffung zu 
machen, ventilieret werden und darüber zu urteilen von unferm 

Reſſort fein follte. 
Wir vergnügen uns aber billig, dasjenige mit Präcifion aus— 

geführet zu Haben, was uns zu beleuchten aufgegeben worden, 
nämlich unjer Gutachten abzuftatten, ob die jebige Hamburgfche 

Münzverfaffung Eurer Königlichen Majeftät Landen und Unter- 
thanen nüglich oder Ichädlich fein, und jeind der beftändigen pflicht- 
mäßigen Meinung, daß Eurer Königlichen Majeftät Unterthanen, 

erclufive denen Bangquiers, denen Hamburgern diefe Münzveran- 
ftaltungen nicht gnugjam danken fünnen, und Eurer Königlichen 
Majeftät großes Intereffe dabei angenfcheinlich walte, daß letztere 
dabei confervieret und maintenieret werden, follte auch, welches um 

fo viel bejjer, da8 commerceium zwifchen der Kron Dännemard und 
Hamburg auf ewig gejperret bleiben. 

129. Erlaß an die Cleve-Märkiſche Regierung über das Edift vom 
50. März 1754. 

Berlin, 28. Juni 1755. 

Abſchrift. RB. XL, 167. 

Was Ihr wegen der von dem Magiftrat zu Soeſt jowohl als 
auch von denen Dfemünds- und Stahl-Neidemeiftern in denen 
Amtern Altena, Iferlohn, Neuenrade und Plettenberg gefuchten 
Aufhebung des in Unjern dortigen Landen herausgelafjenen Münz— 
ediets vom 30. Martii a. p. sub dato d. 28ten verwichenen Monats 
aunthaft. berichtet und vorgeftellet, das ift Uns erft vor wenig 
Tagen zugefommen. Wir find nun mit Euch allerdings einerlei 
Meinung, daß auf die von denen Reidemeiftern bei Euch producirte 
und in Mbichrift mit eingefandte attestata, daß nämlich die in 
obangeführten Unfern edieto redueirte Münzjorten im Berg- und 
Cölniſchen annoc gang und gebig fein, gar nicht zu reflectiren, und 
werben Uns ſelbige jo jchlechterdings nicht bewegen, daß Wir den 
Debit derer wider den auf dem letztern Münzprobationstag von 
dem Kreisdirectorio und denen übrigen Ständen gefaßten Schluß 
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geprägten Münzen zum Beſchwer unſerer Lande und Unterthanen 
wieder frei geben. 

Unterdeſſen, da gleichwohl Unſer Geheime Rat und Reſident 
zu Cöln, Pollmann in ſeinem von Euch ebenfalls abſchriftlich bei— 
gefügten Bericht gemeldet, daß die in dem von Uns emanirten Edict 
vom 30. Martii a. p. benannte Münzjorten im Kurcölnifchen nie= 

mals reduciret worden, jo habt Ihr zu überlegen, ob nicht alfo 
darauf ſtark zu dringen, daß ſolches alldort gejchehen möge und 
Uns pflichtmäßige Vorſchläge zu thun, wie hierunter der Zwed am 
beiten zu erreichen fei; dem Magiftrat zu Cöln aber müfjet Ihr bei 
feiner guten Difpofition beftens zu erhalten ſuchen und denjelben 
animiren, daß er über dasjenige, was bei dem Streistage bejchloffen 
worden, mit Nachdrud halte; wie dann aud nicht nur bei denen 
Acciſe-Kaſſen, wie der Magiftrat verordnet hat, jondern aud billig 

im gemeinen Handel und Wandel die Münzen nicht anders anzu— 
nehmen find, geftalten fonften das Publicum gar zu jehr darunter 
(eidet und das commereium gänzlich turbiret wird. 

Ferner habt Ihr auf alle Weife zu urgiren, daß auf das 
laut des p. Refidenten Claubergs Relation im Kurkölniſchen wegen 
der Kopfftüde unterm 30. Sept. 1733 emanirte Edict gehalten 
werden möge, nicht weniger, da nach Eurem Bericht zu Düſſeldorf 

nach wie vor die Kopfftüde in großer Menge vor 13 Stüver aus— 
gemünzet werden, jo habt Ihr Uns. fchleunig Euer ohnvorgreifliches 
Gutachten zu eröffnen, wie der Kurfürft von Pfalz durch nachdrück— 
liche dehortatoria davon abzubringen, oder was vor Mittel fonften 
Dawider zur Hand zu nehmen, zumalen Wir gedachtermaßen keines— 
weges gemeinet fein, mehr berührtes Unferes edietum wiederum 
aufzuheben. Um allerbeften und ficherften aber würde fein, wie e# 
dann auch die höchſte Not erfodert, daß das Kreisdirectorium je 
eher je lieber zur Münzprobationsconferenz jchreite und den bis— 
herigen Mißbrauch bei Prägung geringhaltiger Münzforten mit dem 
eheiten abjtelle. 

Übrigens, weil Ihr pflichtmäßig davor haltet, daß die in dem 
oft erwähnten Unjerm edieto nach dem Wert reducirte Münzen bei 
Unferen dortigen Acciſe- und Steuerfaffen nad) dem reducirten Fuß, 
bei der Landrentei aber weiter nicht, ala bis dato die Nevenuen in 
denen alldier nicht gangbaren Sorten haben, abgeliefert werden 
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fönnen, anzunehmen fein, fo laffen Wir Uns folches, wenn Ihr be- 

ftändig dabei bleibet, daß es nötig jei, vor erft und bis auf dem 
Kreistage ein anders feitgefeget fein wird, in Gnaden gefallen. Es 
muß aber Unjerer General Krieges- Kaffe dadurch nichts abgehen, 
fondern nach Eurem gethanen VBorjchlage die dahin zu übermachende 

Species aus denen auf den Landesfteueretat angefegten Übermacjungs- 
geldern bejorget und bei der Zandrentei die reducirten Sorten zu 
denen dortigen Musgaben angewendet werben. 

150. Beredynung der Miünzfoften der preußifchen Schillinge durch 
Ulünzmeifter Schirmer. 

Königsberg, 21. Januar 1756. 

Urſchrift. Tit. XVIO, 5. 

Die Mark fein wird ausgemünzet zu 17 Rthlr. 9 Gar. "Ya; Bi. 

Da die Silberpreife von Zeit zu Zeit 
fteigen, jo fan die Mark fein 
nicht weniger gerechnet werden ald 12 „ 8 2... 

Die Münzkoften find allhier weit 
höher, indem die Tiegel von Berlin 
und Breslau verjchrieben werden 
müfjen. Desgleichen ijt das Holz 
und Kohlen teurer wie in Berlin; 
desgleichen find die Münzarbeiter 
nicht vor Geld zu befommen, und 
müſſen alfo die Koften nebft dem 
vom Berlinfhen Herrn Münz— 
meifter angerechneten 1 Rthlr. 
wenigftens bier gerechnet werden 5 „ 10 — 

Der differirende Sat wegen Kupfers 
und Silbers wird beibehalten, weil 

folder allhier undbefanntt . . . — „ 17, Wa n 

Hingegen muß die Differenz vom 
Kupferpreife, weil allhier der 
Gentner nebft Zol und Mecife 
a 36 Rthlr. bezahlet wird, ne 
jeget werden mit. . . . . — 9 — 
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Sutereffe wegen des zur Ausmünzung 

zu haltenden Capitals a Marf fein — Rthlr. 20 Ggr. — BP. 

19 Rthlr. 16 Ggr. 4, Pi. 
und aljo fein Ueberſchuß, fondern mehrere Unkoften 7 Ggr. 4 Bf. 

151. Bericht des Nefidenten C. Llauberg über das Jülichſche Edift 
vom 7. März 1756.') 

Düffeldorf, 27. März 1756. 

Abſchrift. R. XI, 167. 

Habe Hiebei ein Eremplar von dem am vergangenen Sonntag 
allhier und im ganzen Lande publicirten Münzedict und Verordnung 
einſchicken und allerunterthgft. gehorjamft berichten ſollen, daß da- 
durch dem publico eine fehr große Confufion und unbefchreiblicher 

Schade zuwachſen wird, geftalten allhier feine andere als dergleichen 
in dem edicto benannte goldene und filberne Münzſorten rouliren 
und gejehen werden. Wann nun Ddiefelbe nad Verfließung von 
6 Wochen gäntzlich verrufen und gar confisciret werden jollten, fo 
wird nicht allein der Handel und Wandel von Hiefigen, fondern 
auch von den benachbarten Unterthanen darunter leiden, gleichwie 

dann auch durch die ohnlängft allhie befchehene Arreftirung etlicher 
aus Holland gefommenen und mit Kaufmannswaaren beladenen 
Karren nach Frankfurt unterm Prätert, daß ſolche den Zoll ver- 
fahren (fo aber NB. nicht gefchehen, fondern der Zoll auf den Fuß 

gleihwie von 50 bis 100 Jahren gebräuchlich gewejen, bezahlet 
worden) das commereium publicum gewaltig unterbrochen und ge— 
ftöret worden. Dann ob zwaren ged. arreftirte Kaufmannswaaren 
auf ftarfes Anjtehen der Stadt Frankfurt und allen dabei intereffirten 

Kaufleuten nunmehr wieder relariret find, fo iſt gleichwohl von 
jeden Anjchlag oder Ballen, er mag groß oder Fein gewefen fein, 

ein halber Louisd'or vor Unkoſten gefordert, das dabei gewejenes 
ungemünztes Gold und Silber aber zurüd gehalten und von dem 
legteren bereits lauter Kopfftüde gepräget worden, worüber ſich 
aber die Generalftaaten der Vereinigten Niederlanden wegen ihrer 

1) J. J. Scotti, Sammlung der Geſetze und Verordnungen in Jülich, 

Eleve und Berg. Düffeldorf 1821. — Nr. 1380. 
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dabei intereffirten Unterthanen beichweret und desfall® ihren zu 
Eöllen jubfiftirenden NRefidenten nach Mannheinb abgeichidet haben. 
Inzwifchen Hat fothaner unzeitiger und übereilter Arreft verurjachet, 
daß alle aus Holland zeit her gefommene und ins Neich gehende 
Karren eine andere Route durch Weftphalen genommen haben und 
alfo das Bergifche Land an Bollgebührnis und Nahrung einen 
merflihen Verluſt und Abgang erlitten hat. 

152. Kabinettsordre an das Generaldireftorium über Prägung von 

doppelten Piftolen. 

Potsdam, 10. Juni 1756. 

Ausfert. Tit. XLI, 2. 

Da Se. Königl. Majeftät in Preußen p. bemerfet, daß die 
frangofifche doppelte Biftolen eine von denen bequemeften Münz- 
jorten find, jowohl zum commercio als zur Bequemlichkeit auf der 
Reije und im Felde, jo find Sie auf die Gedanfen gerathen, ob es 
nicht nüglich und convenable jei, Dufaten von dem valeur von 
10 Rthlr. das Stüd jchlagen zu laſſen. Sie befehlen aljo Dero 
General Ober Finanz Krieges und Domainen direetorio allergnädigft, 
diejes reiflich zu überlegen, ob joldhes ohne Schaden bei der Münze 
gejchehen könne und davon allerunterthänigft zu berichten, auch 
wenn diefe Münzjorte ohne NRachtheil geichlagen werden fann, davon 
ein Model zeichnen zu laſſen und einzujchiden. 

155. Gutachten des Münzmeiſters Heubauer über Prägung von 

doppelten Piftolen aus Dufatengold. 

Berlin, 14. Juni 1756, 

Urichrift. Tit. XLL, 2. 

Se. Königl. Majeftät haben mittelft Cabinet-ordre vom 10. 
diejes einem hochgebietenden General- p. directorio aufgegeben, zu 
überlegen, ob nach Art der franzöfiichen doppelten Louisd'or aud) 
Ducaten von dem Werth zu 10 Thlr. ohne Nachtheil gejchlagen 
werden fönnten. 

Nun könnten zwar von dem einlaufenden wenigen Golde 

nad) dem Fuß der Ducaten dergleichen Goldftüden zu 10 Rthlr' 
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ohne Nachtheil der Königlihen Münze verfertiget und allenfalls 
durch ein Edict in den königlichen Landen gangbar gemacht werden; 
allein in Teutſchland, in den nordifchen Reichen, in Bolen, Ungarn 
und andern Ländern find die Ducaten die eigentlihe gangbare 
Goldmünze. Sollte man hier von derjelben Art abgehen und 
Stüden nad) dem bisherigen cours der Ducaten zu 10 Thlr. prägen 
wollen, jo wäre foldhes eine Münze, dergleichen von Ducatengolde 
in der Welt noch nie gewefen und wovon niemanden das rechte 
Gewichte und der eigentliche Werth befaunt fein kann, als der es 
erſt probiret und ausgerechnet Hat. Die Ducaten haben ihren cours 
und Gewichte ſchon von uralten Zeiten gehabt, jo jedermann be— 
fannt ift; diefe Goldmünze aber zu 10 Rthlr. würde ein ganz un» 
gebräuchliches nod) nie gewefenes Gewicht befommen und 37/,, Ducaten 
oder 3556%/,, Theil vom Richtpfennig wiegen. 

Die königlich preußifchen Ducaten find bisher nicht nur in 

den füniglichen, fondern auch in auswärtigen Landen, befonders im 
Reiche, die angenehmften geweien, bei den 10 Thlr.-Goldftücen 

aber würde ſich das Gegentheil finden und jelbige nicht anders als 

Heine Medaillen angejehen, auch bald wieder verichmolzen werden. 
Daß auch ſolche 10 Rthlr.-Stücken nicht guten cours haben würden, 

ift daraus ficher zu Schließen, weil man im Handel und Wandel 

die 3 und 4 Ducaten-Stüd bei weitem nicht fo gut als die einfachen 
und doppelten Ducaten begeben kann, jondern bei einer größern 

Anzahl derfelben man wohl 1 bis 1'/,9/, gegen andere Ducaten 

verlieren müßte; welches mit den 10 Athlr.-Goldmünzen noch viel 
eher gejchehen würde, indem die Leute wegen des neuen unbekannten 

Gewicht3 irre gemacht würden: zu gefchweigen, daß, wann Die 
Ducaten über kurz oder lang einen andern als dem jeßigen cours 
erlangen jollten, die 10 Rthlr.-Goldftücden auch alsdenn nicht mehr 
10 Rthlr. gelten würden. In denjenigen Ländern aber, wo man 
andere Silbermünzen wie bier hat, folglich die Ducaten aud in 
anderm Werth als hier gangbar find, würde die unbefannte 10 Rthlr. 
Goldmünze ebenfalls Verwirrung verurfachen. 

Diefennah Halte ich umvorgreiflid davor, daß 10 Rthlr. 
Goldmünzen zu machen, ganz und gar nicht anzurathen ſei und 
jelbige vielmehr im commercio Verwirrung und Schaden verur- 
jachen werden. 



Berliner Soldprägung. — Reichsmünzweſen. 493 

154. Schreiben des Beneraldireftoriums an das Kabinettsminifterium 

über die Sruchtlofigkeit der Derhandlungen über das Münzweſen 

am Reichstage. 

Berlin, 28. Juni 1756. 

Ausfertigung, gez. A. D. v. Biere, dv. Viebahn, Happe. R. XI, 167. 

Es ift zwar fehr gut, daß die Stände des fränkischen Kreifes, 

wie wir aus dem von Ihren Eprcellenzien, denen Herren General 
von der Infanterie, wie auch Würfl. Geheimen Etats- und Krieges- 
ministres von Bord, von Podewils und von Thulemeier uns 
unterm 2ten hujus gütigft communicirten Antwortjchreiben derer 

Geheimen Räte zu Eafjel und aus defjen Beilagen erjehen haben, 
die Augen öffnen und das große Unheil, jo die an jo vielen Orten 

bisher gejchehene Ausmünzung geringhaltiger Gold und filbernen 
Münzen jchon verurjachet und noch weiter verurjachen wird, zu be» 
greifen anfangen und auf dem gehaltenen Kreistage gute patriotifche 
vota abgeleget haben. Das General Ober Finanz», Krieges- und 
Domainen Directoriun befürchtet aber gewiß, daß nach der befannten 
Berfaffung im röm. Reiche e8 bei denen guten Deliberationen bleiben 
oder doc) in vielen Jahren fein erwünjchter Schluß erfolgen werde, 
zumalen, wenn, wie e8 auch wohl nach denen Reichsverfafiungen 
nicht anders jein kann, mit denen benachbarten Kreijern darüber erft 

communiciret und nachgehends die Sache an den Kaiſer gebracht 
werden joll; und wenn alsdann die Sache der Ordnung nad an 
den Neichsconvent kommt, jo wird faum die jpäte Poſterität das 

Ende davon erleben und immittelft das Übel ganz unheilbar werben. 
Man kann indefjen, da, wie gedacht, die vota des fränfiichen 

Kreiſes recht löblih und gut fein, nicht abjehen, warum es denn 
dabei geblieben und warum fein förmliches conclusum gemacht 
worden, allermaßen davon weder in dem bei dem Streistage abge- 
haltenen protocollo, noch in der Antwort der Eafjelichen Herren 

Geheimen Räte etwas befindlich, ſondern es wird im jeht gedachter 
Antwort blos zulegt dahin angetragen, daß die Sade an den 
Kaijer zu bringen. 

Geſetzt aber, e8 würde die Sache an Ihro Kaiferl. Mayt. ge= 
bracht und es füme auch endlidy zu Regenspurg zum Votiren, jo 

ift nichts gewifjers, als daß die ministri derer meilten und vor— 

nehmften Stände im Reich, jo felbft Teil daran haben und eine 
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ungeheure Menge jchlehter Münzſorten jchlagen lafjen, fi mit 
Mangel der Inftruction geraume Zeit entfchuldigen oder andere un— 
zählige Echapaden juchen werden, umb die Sacde in perpetuum 
aufzuhalten, wie man jolches in ao. 1733, da der Kaiſer aus eigener 
Bewegnis die Sache ad Comitia durch ein nachdrüdliches Com— 
miffionsdecret bringen lafjen, es aber nicht einmal zur Deliberation 
und Umfrage gekommen, jondern die Sache damit wieder liegen 
blieben, gejehen hat. 

Ja wenn es nun auch endlich zum Votiren Fäme, jo werden 

die vota gewiß jo beichaffen fein, daß es jehr ſchwer fein wird, ein 

erwünfchtes conelusum zu erhalten, und wenn auch diefes erfolgt, 
jo wird doch gewiß, wenn es zur Erecution fommen fol, erjt die 
größefte Schwierigkeit und Hindernis vorfallen. 

Es haben ſonſten die fränfiihen Stände mehrenteild nicht 
nur blos auf den recursum an dem Saijer, jondern auch zugleich 
dahin angetragen, daß ad interim zureichende NRemedirungsmittel 
zur Hand zu nehmen, wiewohl wenige fich explicivet, worin jelbige 
eigentlich bejtehen jollen. Was vor Mittel aber in denen Reichs— 
abjchieden fejtgejeget find, folches ist wohl gedachten Ihro Ercellenzien 
genugſam befannt und beziehet ſich das General ꝛc. Directorium 
jolherhalb auf die in hac materia vorhin an Ihro Ercellenzien 
erlaffene Anjchreiben, wiewohl auch, da Hierzu ein gemeinfames 

Concert derer Sreisdireetorum erfordert wird und bazu bevorab 
bei jegigen Umständen ſehr ſchwer zu gelangen fein dürfte, Dieje 
Mittel jchwerlich zur Würklichfeit und Effect zu bringen fein werden. 

Und bei allen diejen Umftänden fein wir unſers wenigen Orts 

aud wohl der ohnmaßgeblichen Meinung, daß zwar bei dem Kaifer 
alle dienfame, nachdrückliche VBorftellung zu thun, jedoch aber fünnte 
bei denen wohl gefinnten und am denen fchlechten Münzjorten 
feinen Teil Habenden Ständen des Reichs noch weiter beftens 
urgiret werden, daß fie in ihren Landen, wo es noch nicht gejchehen, 
durch edicta diefe Münzen verbieten, darüber mit Nachdrud halten, 
auch jonjten mit Sr. Königl. Majeftät, unferm allergnädigften 
Herrn weitere gemeinfame mesures nehmen und jolchergeftalt den 
Unheil, jo viel möglich, begegnen. 

Diejes find des General zc. direetorii ohnmaßgebliche Gedanken, 
welche dasjelbe nach Eingangs erwähnter Ihro Ercellenzien Ver— 
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langen umftändlich zu eröffnen nicht ermangeln wollen; es wird 
aber denenfelben lediglich überlafjen, was fie desfalls weiter zu ver- 
anlafjen gut. finden werden. 

155. Kontraft mit dem Münzmeiſter Neubauer über Prägung der 

Milhelmsd'or. 

Berlin, 10. Juli 1756. 

Ausfert. Tit. XLI, 2. 

Nahdem Se. Könige. Majeftät in Preußen p. unterm 
4. Julii a. ©. allergnädigſt refolviret Haben, Goldmünzen von 10 Rthlr. 
das Stüd nach dem valeur der franzöfiichen doppelten Louisd’or 
zum Belten des publiei und der Neijenden auf Dero hiefigen 
Münze fchlagen zu Iaffen, als ift mit Dero Hiefigen jegigen Miünz- 
meijter Ernft George Neubauer dieferwegen nachfolgender Contract 
geichlofjen worden. 

1. Wird bemeltem Müngzmeifter Neubauer nebjt freier Wohnung 

die hiefige Münz-Officin, wie auch die Müngrüftungen, Inftrumenten 
und Sachen cum inventario nad) wie vor gelafjen, welche er oder 
die feinigen Hinfünftig in eben dem Stande, wie er fie empfangen, 
wiederzuliefern jchuldig. 

2. Was die Ausmünzung betrifft, jo wird dem Müngmeifter 

der Einfauf des Hierzu nöthigen Goldes gelajien, und zwar Die 
Mark fein zu 21 Karat 10 Grän oder 14 Loth 10 Grän. 

3. Bei Berfertigung fothaner Goldmünzen muß der Minz- 
meifter ſich nicht des allergeringjten remedii in Schrot und Korn 
bedienen, fondern die Mark brutto auf 170 Rthlr. 20 Er. 4 Pf. 
accurat ausbringen, jo daß 179°... Stück auf die Cöllniſche Mark 
brutto gehen und in der Feine die im 2. Sho bemelte 21 Karat 
10 Grän oder 14 Loth 10 Grän halten, und muß er jedes Stüd 
vor 9 Rthlr. 20 Grojchen auf die Königl. General-Domänenkaſſe 
liefern. 

4. Statt der Münzfoften ſoll laut 2. Shi dem Münzmeifter 
der Einkauf des zu Ddiefer Ausmünzung nöthigen Goldes gelafjen 

werden. 

5. Hingegen hat er den mit ihm accordirten Schlageſchatz oder 
Ueberfchuß, als pro Stüd 1 Groſchen 6 Pf., und aljo von der 
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Mark brutto oder 17%/,,, Stüd oder auch von 21 Karat 10 Grän 
oder 14 Loth 10 Grän fein in der jährlihen Münzrechnung gehörig 
in Einnahme zu berechnen. 

6. Das Gepräge auf diefe 10 Athlr.-Stüde hat der Münz- 
meifter nad) beigefügter allergnädigft approbirten Zeichnung!) ober 
Modell in zierlider Form zu verfertigen. 

7. Die Münz-Arbeitere befommen ihr tägliches Arbeitslohn 
(wenn gearbeitet wird) von dem Müngzmeifter, und Hat derſelbe 
Macht, jegt bejagte Münz-Arbeitere abzujchaffen und Hinwiederumb 
andere, jedoch auf feine Gefahr, anzunehmen. 

156. Bericht des Fiskals Büttner an den Generalfisfal Geheimen 
Rat Gerbett über die fchlechten fremden Sorten in Mansfeld nebjt 

Vorſchlägen zu deren Befeitigung. 

Mansfeld, 8. September 1756. 

Abſchrift. R. XI, 167. 

Bei den Antritt meines fönigl. officii als Hoffiscal, wozu ich 
am 30. passato vor königl. preuß. hochlöbl. Landesregierung des 
Herzogtums Magdeburg verpflichtet worden, fället mir der nervus 

rerum gerendarum am erjten in die Augen, welcher in hieſiger 

Grafſchaft dermaßen jehr verberbet ift, daß ohmerachtet der fönigl. 
heilfamen ins Land allergdit. publicirten Münzpatente dennoch alle 
Geldjorten und injonderheit die bayer. und würtenb. 8 Gr. Stüde, 
10 und 20 Kreuzer, ganze und halbe Bapen zc. beftändig roulliren, 
dadurch aber das l'agio jo enorm gefteiget wird, daß die Unter- 

thanen zur Abführung der Gontribution und Acciſe auf einen 
einzigen Thaler gut Geld 2 bis 3 — l’agio geben müffen und 
ſolches doch nicht anders als mit großer Mühe erlangen, ja noch 
froh jein, wen fie einen Louisd’or vor 5 rl. 6 gr. einwechfeln und 
hernach in der Acciſe 4 rl. 22 gr. wieder anbringen können. 

Ob e8 num zwar jcheinen möchte, als wann dieſen Unweſen 
und großen Wucher bald zu fteuren wäre, wenn mit aller Schärfe 
und Nachdrud über die fönigl. Münzedicte gehalten würde, fo kann 
ih doc nach meiner Pflicht gehorjamft nicht unerinnert laffen, daß 

%) Fehit. 
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bei denen Umbftänden der Grafſchaft Mansfeld, welche in denen 
äußerften Grenzen lieget und an viele andere Länder jtößet, Die 
Haupt und Handelsftadt der Grafſchaft auch pur kurſächſiſch ift, 
behutjamer zu verfahren fei, umb nicht das noch wenig florirende 
commercium vollends gar abzufchneiden. Dahero jollte, jedoch ſonder 
gehorlamfte Maßzielung faft auf die Gedanken geraten, daß bei dem 
gar zu ftarfen guten Geld-Mangel auch hiefiger Grafſchaft eine 
fönigl. allergdfte Eonceffion auszubringen wäre, in der Contribution 

die Furjächl. und Lüneburg. Sehjer und Marien Gr. annehmen 
und ſolche Münzen wiederum an die Guarniſonen und andere 
königliche Bedienten zu ihrer Bejoldung zahlen zu dörfen, bis etiva 
nah und nach die leichten Sorten getilget worden, welches aber 
allhier nicht füglicher gejchehen Fanıı, al$ wenn von Dresden aus 
an das Bergambt in Eisleben und defjen Negotianten ernftl. Befehl 

ausgewürfet wird, an die Berg- und Hüttenleute, Höhlführer und 
dergleichen, als welche meift alle unter Magdeburg. Hoheit wohnen, 
fein anderes als gutes Geld, wie ohne dem die Receffe lauten jollen, 

auszuzahlen und alle Auswechjelung bei Strafe der Kaſſation ein- 
zuftellen. Würde nun dieſes erfolgen, jo ift fein Zweifel, daß auch 
mehr gut Geld im Lande bleiben und das landverderbliche Wuchern 
von felbjten ceifiren werde. Ew. Wohlgeb. werden demnach nicht 
ermangeln, jolches beliebigermaßen höchſten Orts vorgutragen. 

137. Bericht des Kriegs: und Domänenrats Cellarius an die 
Magdeburgiſche Kammer über fchlecdhte Münzen auf 

der Leipziger Mlichaelismefje 1756. 

20. Oftober 1756. 

Abſchrift. R. XL, 167. 

Nachdem vor wenig Tagen von der Leipziger Michaelis-Meffe 
zurüdfommen, jo habe meiner Schuldigfeit gemäß von denen Be— 
ihaffenheiten Rapport thun wollen. Und zwar ift überhaupt großes 
Klagen unter denen Leuten gewejen, daß die Mefje jchlecht und 
wenig Abgang der Waaren fei, welches eines Teild wohl daher 

rühret, daß viele Kaufleute, onderlich aus denen nordiichen Provinzien 

und welche auch durch die große Überfchwemmung gelitten, zurück 

blieben, andern Teils die ſchlechten Miünzjorten den Handel Hinder- 
Acta Borussica, Münzweſen I. 32 
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lich geweſen, dritten Teils aber die bejorgende teure Zeit und daß 
der Getreidepreis am meilten Orten höher fteigen möchte, viele 

zurüdgehalten, große Negotie zu thun. Die ſchlechten Münzjorten 
haben das größte Lamentiren bei allen Leuten gemachet, maßen im 
gemeinen Kurs fein ander Geld gemwejen als bayerijche, würten- 

bergifche, Montfortifhe 8 Gr. ftüce, Furpfälziiche Kopfftüde und 
Batzen; die franzöfiihe Grojhen und Bweigr.jtüde, Mainzijche 
4 Gr.ftüde und dergl. Sorten hat man nod) vor gut Geld gehalten. 

Die fremden Fabricanten und Handelsleute haben nun alles 
mit 6 Procent Agio gegen Gold umjegen müfjen, jo viel an denen 
Waaren nicht verdienet worden. 

Einige Kaufleute haben es zwar auf die Waare jchlagen können 
und den Preis jo viel erhöhet, die meiften aber haben zufrieden 

fein müfjen, wenn fie nur Geld gelöjet, maßen weilen in denen 
ſächſiſchen herumliegenden Städten Merjeburg, Weißenfels, Naum- 
burg, Eisleben, Altenburg, Ronneburg, Gera, Apolde u. |. w., woher 
die meiften Fabrifanten fommen, alle verrufene Münzforten gangbar 
und vollgültig fein, und dieſe joldhe verrufene Geldjorten willig ge— 
nommen und die Waaren um den alten Preis gegeben, jo Haben 
e3 auch die andern thun müfjen, wenn fie etwas verlaufen wollen. 

Jedoch hat man feine Mard’or und Carolinen diefe Meſſe 
gejehen, ob fie gleich im Reich und an Rhein noch häufig herum— 
gehen jollen. 

Bei diefer Gelegenheit muß auch melden, daß in Leipzig an 
der Börjche angejchlagen gewejen, daß ein falicher Münzer einige 
furfächfiiche und furbrandenb. ! Stücke nachgemachet; und zwar 
wäre von furfächfiichen der Schlag de anno 1735, welche daran zu 
erfennen, daß die Buchftaben näher zufammengefchoben und der 
Rand etwas gezadet, die furbrandenburgifche aber de ao. 1720 mit 
deu Kurzepter auf der einen Seite, auf der andern Seite aber FW, 

und wäre die marque davon, daß die Krone über den Namen ge- 

ſchloſſen ſei.) 

Was die Münzſorten betr., jo Habe bereits angezeiget, daß 
faft nichts ala bayrifche, würtenbergjche, Montfortifche 8 Gr. ftüce, 
Kopfftücden, Basen und dergl. zu jehen gewefen, und Haben im 

!; Der gedrudte Zettel ohne Datum wie hier angegeben: A. D., Lok. 3354, 

Alten der Gejandtichaft zu Berlin 1725—38. 
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übrigen an Agio gethan gute ?/, ft. gegen Frank geld 2 Procent, 
Franggeld gegen Louisd’or — 1!/, Rthlr., Louisd'or gegen 
Piftolen — !/, bis 3/, Rthl., bayrifche, würtenberg. Kopfftüde, 

Bagen gegen Gold 5 bis 6 Procent. Das Frantzgeld verlieret fich 
gar fehr und gute */, werden fehr aufgefuchet, maßen die Gold- 
und Silberfabriquen fo jehr viel wegnehmen, wovon die Hälfte ver- 
foren gehet. Das Gold wird auch angenehmer, dahero fommts, daß 
jeßo die geringhaltige Münzſorten jo ſtark roulliren, wie dann an 
meiften Orten in Sachſen folde gangbar und follen, wie man jagen 
wollen, in den erzgebürgijchen Kreiſe denen Bergleuten jogar die 
Belohnungen mit dergl. Münzſorten bezahlet werden. 

138. Untrag des Kabinetts:Minifteriums bei Kurfachfen und 

Hannover, die fchlechten Münzen gemeinfant zu verbieten. 

Berlin, 12. Januar 1737, 

Konz., gez. A. PB. dv. Bord, H. v. Podewils, Thulemeier. R. XI, 167. 

Euren Ercellenzien können wir hierdurch in freundnachbarlichem 
Vertrauen nicht verhalten, was maßen, obſchon Se. Königl. Majt. 
in Preußen unfer allergnädigfter Herr nad) und nach gar ernftliche 
Münzedieta und Verordnungen in Dero jowohl im ober= als nieder- 
fächfifchen Sreife belegenen Landen haben publiciren laſſen und mit 

allen Nachdrud darob zu Halten befohlen, daß feine von denen 
darin benannten geringhaltigen Miünzforten angenommen, fondern 
folche gänzlich weg gejchafft werden follen, dennoch allerhöchſt Dero- 
felben von Dero Landftänden der Grafſchaft Hohenftein die pflicht- 

mäßige Anzeige gejchehen, wie e8 ihnen der Situation halber und 
da diefe Grafihaft im Handel und Wandel, mithin was den Kurs 
der Geldforten betrifft, pure von denen herum liegenden benach— 
barten Landen dependire, platterdings und ohne ihren völligen Ruin 
unmöglich falle, die emanirte Heilfame fünigl. Münzedieta vor fi 
zu Effect zu bringen, in Betracht, daß die angrenzende Lande als 
das Eichsfeld, die Reichsſtadt Mühlhaufen, das Schwarzburg- 
Sondershaufifche und NRudolftädtijche, das Eiſenachiſche und andere 
fürftl. fächfifche, ja auch an denen Grenzen und wohl faſt mitten 
in das Herz hinein, die churſächſſche Lande, das Stollbergifche, das 
Ambt Hohenftein hurbraunfchweigiicher Hoheit und die infonderheit 

32* 
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mit einem confiderablen commercio verjehene Reichsstadt Nordhaujen 
mit folchen geringhaltigen Sorten, abjonderlih mit der Kreuzer- 
Münze dergeftalt angefüllet feien, daß in gemeinem Handel und 
Wandel faſt gar feine andern allda zu ſehen und andere gute 
Sceidemünze, nämlich churſächſiſche, chur- und fürjtl. Lüneburgiſche, 
Hildesheimifche, Goslarifche, ja nicht einmal Münfteriihe und 
Denabrüdifche, viel weniger churbrandenburgifche der Orten gar 

nicht roulirte, vielmehr dieſe legtere, da fie in der Steuerfafje vor 

Salz, Stempelpapier und Poſtgeld annehmlich, mit Agiv und zwar 
dermalen der Thaler zu 4 Ggr. erlanget, ein Louisd’or aber zu 
16 Ggr. und andere grobe ?/, Stüden, auch Franzgeld das Hundert 
zu 16 bis 20 Thlr. Agio eingewechjelt werden müſſe, ja gar nicht 

mehr zu befommen fei; wodurd dann der Unterthan jowohl als 

der Beambte und ein jeder Eigentümer adeliher und unadelicher 
fi ruiniret fehe und bei dem, was er bat, führet, treibet und ge— 
pachtet Hat, nicht forfommen könne, fondern gänzlich verderbe und 
ausfalle, zumalen da die gute und grobe Sorten ſchon vor vielen 
Jahren her nicht nur aus obbejagter Grafichaft, jondern auch aus 
andern recenfirten Landen und Städten nad) und nach herausge- 

zogen worden und ſich verloren, das vorgemelte foftbare Agio aber, 
umb ſolche dadurch wieder herein zu bringen und zu denen berr- 
Ihaftliden Präftationen abzugeben, nicht mehr erichwinglich jei. 

Es werden Ew. Ercellenzien von felbft höchſt erleuchtet er- 
mejjen, daß, wo hierunter nicht in denen an einander oder aud) 
nur in einem Kreiſe liegenden und mit einander commerciirenden 
Landen eine gemeinfame und uniforme Vorjehung gejchiehet und 
überall deshalb ein gleicher Ernſt gezeiget wird, der von ein oder 
anderer Landesherrichaft intentionirende gemeinnügliche Zweck un- 
möglich, wenigftens nicht in fleinen vor fich fein befonderes commercium 
habenden und mit ſolchen Landen, wo die ſchlechte Münzjorten 
gänge und gebig find, ja wohl gar jelbige zu nehmen, von der 
hohen Obrigkeit befohlen wird, umgebenen territoriis erreichet werden 

könne. Aus welcher Urjach denn auch bekanntlich bereits in einigen 
Neichskreifen, als dem obern Teil des ſchwäbiſchen, den fränkischen 

und oberrheinifchen die mehreften Stände, welche an der reichs— 
und freisjagungswidrigen Ausmünzung feinen Teil genommen, fich 
dahin mit einander zu vereinbaren bewogen worden, daß fie gewifje 
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Provifional Kreismünzverordnungen haben publiciren laſſen und 
mittelft derfelben die dafelbft und anderswo in To großer Menge 
herausgefommene geringhaltige Gold- und Silbermünzjorten, jo gar 

bis auf die Kreuzer und Zweier, teild nach Proportion ihres inner- 
lichen Gehalts abgewürdiget und teil® ganz verrufen und verboten 
haben, umb den überhand nehmenden Übel dadurch wenigfteng ad 
interim bis zu erfolgendem Reichsſchluß in diefer nunmehro bei dem 
Neichsconvent zu Regensburg in Deliberation ftehenden Materie zu 
begegnen und zu fteuern. 

Wir haben dahero feinen Umgang nehmen wollen, hierüber 
mit Em. Ercellenzien fr. nachbarli zu communiciren und denen 
jelben dienftlich anheimzugeben, ob fie nicht für höchſt nötig und 
dienfam erachten, dem rühmlichen Erempel obgedachter NReichskreife 

hierin fowohl*) in dem ober= als niederfächfifchen Kreiſe nachzufolgen, 

mithin **) nicht nur bei denen vorgemeldten hoch- und löblen Ständen, 
jo viel deren zu dem oberſächſiſchen Kreiſe gehören, jondern auch 
bei denen gefamten übrigen es in die Wege zu richten, daß die der- 
malen in ihren Gebiet laufende und specifice zu benennende jchlechte 
Geldforten und darunter infonderheit auch die eingejchlichene leichte 

Kreuzermüngze entweder überall völlig verrufen oder, wo folches 

etwa wegen ermanglenden genugfamen surrogati nicht mit allen 
und jeden folchen fremden speciebus practicable gefunden werden 

follte, wenigftens interimsweije, bis dem eingeriffenen landverderb- 

lihen Münzunweſen durch ein allgemeines Reichsgeſetz weiter abge- 
holfen wird, auf einen nach dem Ermeflen erfahrner Münzwardeins 
vorzujchlagenden proportionirten, aber durchaus gleichförmigen Fuß 

(indem ſonſt die mutuelle Commercien durch die Diverfität desjelben 
gar fehr würden gehindert werden) reduciret und allenthalben mit 
gleihem rigore darüber gehalten werden möge. Allermaßen aller» 
dings zu beforgen ift, daß, wo hierunter noch ferner nachgejehen 
und nit bald ein uniformes Miünzreglement auch in beiden 

*, An das hannoveriiche Miniiterium wird geießet: Somohl in dem nieder- 
als oberſächſiſchen Kreije (geftalt wir des letzteren halber auch mit den Dresdenſchen 

ministerio in Correſpondenz begriffen find). 

*) Nach Hannover wird gejchrieben: Mithin von niederfächjiichen Kreis— 

directorii wegen durch ein gemeinjames Ausichreiben an jämbtliche desjelben 

Kreiies Stände nach Anleitung der Reihsmüngconftitution zu gefinnen, daß Die. 
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fähfifhen Kreifen zum Stand gebracht werden follte, das ander- 
wärts verrufene oder abgejegte jchlechte Geld fo viel häufiger in 
diefen beide Freie, jonderlih in die Eleinern Lande und Städte 

duch Vorſchub gewinnjüchtiger Juden und Chriſten eindringen und 

man auch in denen größeren Provinzien aller dagegen wachenden 
particnlar-Anftalten und nehmenden Präcautionen ohngeachtet, ſich 
deren nicht weiter würde erwehren können, folglich Herrichaften und 
Unterthanen dadurch in einen unerjeglichen Verluft würden geftürzet 
werden. Wobei aber unſers Erachtens auch darauf hauptſächlich 
mit zu jehen fein würde, daß der verdammliche Wucher der Wechfler 
und anderer, welche mit dem Ein- und Auswechieln der Geldjorten 
gegen ein jo enormes Agio umgehen, allenthalben bei jchwerer 
Strafe aufgehoben und abgejchaffet, nicht weniger wegen der höchſt 
ihädlihen Ausfuhr der guten Geldjorten aus dem Lande nachdrück— 
lihe und zulängliche Verfügung, fonderli bei denen Bollftätten 
und Boften, etwa auf die Art und Weije, wie e3 erſt neulich von 

Seiten des fränkischen Kreifes geichehen, vorgefehret werde. 

Sollte num diejer unjer zu Beforderung der gemeinen Wohl— 
fahrt, welche mit dem Münzwefen jo genau verfnüpfet ift, und be— 
fonders zu Aufrehthaltung der armen Unterthanen abzielende Bor- 
ſchlag bei Euren Ercellenzien ratione quaestionis an? Beifall finden, 
jo können wir diejelbe zum voraus verfichern, daß, wie man bishero 
ſowohl in denen diesjeitigen chur- als niederfächfiichen Kreislanden 
denen emanirten föniglichen edietis zufolge alle erdenfliche Sorgfalt 
getragen Hat, umb die anderwärt3 ausgeprägte geringhaltige Gold- 
und Silber, auch andere Kleine Scheidmünzen, jo viel möglich, 
daraus abzuhalten, man alſo aud ferner unnadläffig damit 
continuiren wird und unfers allergnädigiten Herrn Königl. Mait. 
allenfalls [*) noch weitere Verordnungen in Conformität derjenigen 
ausgehen lafjen werden, welche durch Euer Ercellenzien vorhin be— 
fannte lobwürdige Borjorge etwa bei denen übrigen Ständen bes 
oberjächliichen Kreiſes veranlafjet werden möchten]. 

*), Un das hannoveriiche Minifterium wird anftatt der enflavierten Worte 

geieget: gerne in dem niederfächfiichen reife zu allem demjenigen concurriren und 

fih in ihren dafelbft gelegenen Landen damit conformiren werben, was von Euren 
Ercellenzien in diejer wichtigen Angelegenheit vor dad gemeine Beſte provisionaliter 

für erjprießlich angejehen werben möchte. 
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Wie wir uns dann bei Dero beliebigen Antwort zugleich Dero 
gefällige Meinung circa quaestionem quomodo?, wie weit nämlich) 
mit der Verrufung oder Abwürdigung diefer und jener Sorten zu 
gehen fein möchte, um jo forderjamer ganz dienftlich ausbitten, als 

auf dem längeren Verzug Gefahr größern Schadens zu haften 
Icheinet. [Und melden*), Euren Ercellenzien wir hierbei zur Nach— 
richt, daß wir auch deshalb ebenfalls mit dem dermaligen churbraun- 
ſchweigiſchen condirectorio des niederjächfiichen Kreiſes in Corre- 
fpondenz begriffen find, umb an gefambte Stände desjelben durch 
ein Kreisdirectorialausfchreiben eben dergleichen uniforme Münzver— 
rufung oder Reduction zu gefinnen und zu Wege zu bringen.) 

Wir verbleiben danebſt Emw.en Ercellenzien zu Erweifung an- 
genehmer Dienjtgefälligkeiten ſtets bereit und geflifjen. 

159. Bericht der Berliner Mlünzftätte über die Probierung einiger 
füddeutfcher Münzen. 

Berlin, 5. März 1737. 

Eigenhändig von Neubauer. Gez. E. &. Neubauer. S. Gobdrio. 
Tit. XVIL, 4. 

Nah Ew. Königlihen Majeflät unter dem 19ten des vorigen 
Monats an mich den Münzmeifter ergangenen und am 28ten mir 
eingehändigten allergnäbigften Befehl Haben wir die von der 
Hallifhen Deputation in 2 paquets eingejandten verrufenen Münz- 

jorten und zwar jede von den 4 Marken bejonders gejchmolzen 
und probiret, auch allefamt von einerlei Gehalt, nämlich 12 löthig 
befunden. Die in dem einen Fleinen paquet bejonders geweſene 

Marf an Würtenberg., Bayerſch, Anſpach, Baden- und Mont» 
fortijchen Y/, oder halbe Fl. Stüd, enthielt nad) ihrem ausgemünzten 
Werth 11 thlr., wobei wir nad gemachter Ausrechnung 18 thlr. 
13 gr. 6 Pf. pro Gent Berluft gefunden haben. 

Die in dem größern paquet gewefene 1 Marf dergleichen 
Bayerſch. und Würtemberg. , Stüd enthielt nach ihrem ausge- 
münzten Werth oder an der Zahl 11 r. 20 gr., folglich war jelbige 
20 gr. leichter al3 vorgemeldte Mark und aljo dabei 24 thlr. 7 gr. 
1 Bf. pro Cent Berluft. 

) Nach Hannover wird das Enflavierte weggelafien. 
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Die Marf von Chur-Pfälz, Fuldiſchen und Darmjtädtichen 
Kopfſtücken oder 20 Kreuzer Stüden enthielt an der Zahl 10 thlr. 
18 gr. 3 Pf., wobei 16 r. 21 gr. 2 Pf. pro Gent Berluft. Die 
Mark von Darmftädtichen halben Kopf» oder 10 Kreuzer Stüden 
enthielt an der Zahl 10 r. 13 gr. 4 Pf., wobei 15 thlr. 3 gr. 
2 Pf. pro Cent Berluft. 

Aus dem verfchiedenen pro Gent Verluft ift zu erjehen, daß 
an den 3 Sorten der reducirten Münzen nad) gemachtem Durch— 
Schnitt faft 19 pro Gent Berluft ſei, jedoch ift bei folcher Fleinen 

Poſt darauf nicht feſt zu fußen, dann weil die Sorten nad) jeg- 

licher Art von verichiedenem Gewichte find und nicht allefamt in 

gleicher Anzahl auf die Mark gehen, jo kann man nicht willen, ob 
bei größeren Poſten der Verluſt ftärfer oder geringer fein möchte. 
Im Fall nun dergleihen Sorten zum verjchmelzen zur Königl. 

Münze hieher geliefert werden follten, jo würde denen Livranten 

ein gewiſſer Preis zu benennen fein, wie hoch ihnen die bruto Marf 
bezahlet werden Fünne, da ihnen dann frei ftünde, ob fie diejelben 
zum beften der königl. Kaſſen vor den gejegten Preis liefern oder 

auf andere Art außer Landes jchaffen wollten. 

Bei Hiefiger Münze wird die Mark fein Silber durchgehends 
mit 12 r. bezahlet, nach welchem Fuß 1 bruto oder rauhe Mark 
von dem eingejandten Y/,, auch 20 und 10 Kreuzer Stüden 9 thlr. 
ausmachen würde, weil jelbige 4 Mark a 12 Loth fein Silber ge— 
halten Haben. Da wir aber von eben dergleichen Sorten ganz 
fürzlid) einige Posten gejchmolzen und dabei gefunden, daß etliche 

Poſten nur 11 Loth 17 Grän, aud etliche 11 Loth 17!/, Grän fein 
gehalten haben; und dann befanntermaßen bei dem Schmelzen Ab- 
gang ift, aud dabei andere unumgängliche Unkoſten vorfallen: fo 
würden wir vor die bruto Mark auf das höchſte 8 thlr. 23 gr. be» 
zahlen können. Jedoch müßten darunter feine faljche Sorten, auch 

feine marfgräfl. Bareuthifche 1/, Stüd fein, welche leßteren geringer 
am Gehalt und davor wir nicht mehr ala 8 thlr. 15 gr. vor die 
bruto Mark bezahlen können. 

Übrigens haben mehr erwähnte von der Hallifchen Deputation 
eingefandte 4 Marf nad) der Zahl oder nach ihrem ausgemünzten 
Werth detragen 44 thlr. 4 gr., die bruto Mark a 8 thlr. 23 gr. 
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gerechnet machen die 4 ME. an Gelde . . 35 thle. 20 gr. — 
hievon abgezogen die 4 Proben à 1 Qu!) 

ift 1 Loth zufammen, tft . . . 2. — 18.22. >: > 

Bleibet Summa 35 thlr. 6 gr. 6 Pf. 

An wen wir nun diefe 85 r. 6 gr. 6 Pf. bezahlen jollen, 
darüber erwarten wir allergnädigiten Befehl und verharren in 
tiefefter Devotion. 

140. Schreiben des Beneraldireftoriums an das Kabinettsminifterium 

über den Leipziger und Torgauer Münzfuß. 

Berlin, 9. April 1737. 

Ausfertigung, gez. Grumbfom, v. Biebahn, Happe. R. XI, 167. 

Da die vom General-directorio derer Herren General von 
der Infanterie auch Würflihen Geheimen Etat? und Kriegs-ministres 
von Bord, von Podewels und von Thulemeier Ercellenzien unterm 
26ten Februarii a. e. abfchriftlih commumnicirte beide Münzrecefje, 

nämlich derjenige, fo zuerft zu Leipzig den 16ten Januarii 1690 
und der andere, jo nur 6 Wochen nachher, nämlich den 28ten Februarii 
ejusdem anni zu Torgau gemacdet, in verfchiedenen Punkten 
different jein und in dem leßtern zwar der in dem eritern feſt ge= 

jegte Münzfuß A 12 r. die Mark wegen ber °/,, Y/; und 1/, Stüden 
beibehalten, dabei aber noch weiter wegen der geringen Münzjorten 
auch ein gewiffer Münzfuß beliebet, fonft noch ein und anderes noch 
weiter abgeredet worden; 

So Hat das General p. Directorium die acta von dieſen 
Münzconferenzien auffuchen laffen und find felbige endlich aufge- 
funden worden, wiewohl fehr unvolltommen, fo daß man daraus 
faft gar feine Erläuterung haben kann. 

So viel erhellet jedoch aus dem verhandenen Leipziger Original» 
receß, daß die Eonferenzien nur blos zwifchen Chur-Sachſen, Chur: 

Brandenburg und denen fürftlihen Häufern Braunfchweig Lüneburg 
gehalten und die beide erftern nur allein eins geworden und ben 

Leipziger Nece vollzogen, die letztern aber jolches noch decliniret 
haben, weil fie wegen des Münz- Fußes & 12 r. nicht genugfam 
inftruiret wären. 

= 3) Quentchen. 
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Indeſſen ift glei nach dem Schluß der diesfeitige ministre 
Freiherr von Knyphaufen wieder zurüd anhero gereifet und findet 
ſich von demfelben nicht einmal eine Relation bei denen actis, jedoch 
ift die churfürftliche Ratification ausgefertiget, wiewohl, da das 
Driginal davon noch bei den actis befindlich, faft zu fchließen, daß 
jelbiges nicht einmal abgegangen, obgleich) aus einer piece abzu— 
nehmen, daß es mit einem Schreiben an Churſachſen abgehen follen. 

Und wie man Diesjeit8 am meijten die Sache pouffiret, fo 
fcheinet, daß auch nicht allein an die Stände in dem ober- und 
niederfächfiichen Kreije, jondern auch an die condirectores im WWeft- 

phäliichen Kreife Schreiben abgelafjen worden, umb fie zu disponiren, 
daß fie dem Leipziger Receß beitreten. 

Bon dem einige Wochen hernach gemachten Torgauijchen Receß 
aber finden fich gar feine acta und ift nur ein Concept eines im 
Martio ejusdem anni entworfenen Schreibens an Churſachſen vor- 

handen, jo aber allem Anjchein nach nicht abgegangen, woraus er- 
hellet, daß Seine Churfürftliche damalige Durchl. davor gehalten, 
daß vorerft aus denen darin mit mehrern angeführten Urfachen es 
bei dem einmal gejchloffenen und ratificirten Leipziger Receß wohl 
jein Bewenden haben fönne. 

Es find zwar 2 originalia von ſolchem Torgauifchen Receß 
allhier vorhanden, wie und von wem aber jolche eingejandt worden, 
davon conftiret ex actis nichts, und ift das eine von einem Namens 
Fabricius, jo unjers Wiffens Vice-Kanzler zu Zelle gewefen, und 
von einem von Münchhaufen, fo Geheimer Nat zu Wolfenbüttel 
gewejen fein joll, das andere Eremplar aber von dem churſächſiſchen 
ministerio unterjchrieben. 

Aus diefem allem nun will faft erhellen, daß blos der Leipziger 
Receß von des Hochleeligen Königs Majeftät angenommen, auch 
ratificirt und aljo der Leipziger Fuß eigentlich) nur wegen ber ?/,, 
Is und 1/5, daß felbige & 12 r. ausgemünzet werden follen, fejt 

gejeget worden, der Torgauiſche Receß aber nicht zur Confiftenz 
gefommen, mithin wegen der "/ı, und übrigen Fleinern Münzjorten 

wie auch übriger in dem ZTorgauifchen Nece enthaltenen weitern 
Claufuln, fo in dem Leipziger nicht befindlich, man diesſeits noch 
freie Hände habe, wie e3 denn auch an fich nur ein Interims-Werk 
jein jollen; und wie aus beiden Neceffen $ 1. zu erjehen, man auf 
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folgenden Michaelis wieder zufammen fommen und die Conferenzien 
fortfegen wollen, jo aber zu gemeldeter Zeit eben jo wenig ge— 
ſchehen, als die vorgehabte Conferenz zu Bremen vor ſich gegangen, 
anno 1691 aber ift folche zu Hamburg gehalten und ein Receß ge= 

machet worden, wodurch man faſt den alten Reichsmünzfuß wieder 

fejtgejeget, jo aber ohne Effect geweſen, dergeftalt daß man allda 
anno 1695 abermalen durch einen Receß vorerjt auf eine kurze Zeit 

den Leipziger Fuß wegen der ?/, belieben müfjen.!) 
Wir haben nötig erachtet, von allen diefen Umftänden Wohl- 

gedachten Ihro Ercellenzien Nachricht zu erteilen und ftellen dero— 
felben dabei dienjtlic anheim, ob Sie den Herrn Geheimten Rat 
Pollmann deshalb einige Erläuterung zu geben und dahin zu 
inftruiren belieben wollen, daß er von dem Torgauifchen Receß 

vorerft gänzlich abſtrahire, indefjen aber berichten jolle, wie ſich Die 
übrige Gejandtichaften, zumalen diejenige, jo ſich vor den Leipziger 
Fuß bereits erfläret, Darüber weiter specialiter heraus laffen werden 
und was Deren sentiment jei. 

14. Schreiben des Beneraldireftoriums an das Kabinettsminifterium 

über die Purpfälzifche Dalvation der brandenburgifchen 

6:Pfennigjtüce. 

Berlin, 9. April 1737. 

Ausfertigung, gez. Grumbfom, dv. Viebahn, Happe. R. XI, 167, 

Das General p. Directorium Hat aus dem von derer Herren 

General von der Infanterie, auch Würflichen Geheimten Etatd- und 
Krieges-ministres von Bord, von Podewels und von Thulemeyer 
Ercellenzien unterm 7ten Marti a. c. communicirten Bericht des 
Herren Geheimten Rat Pollmann erjfehen, welcher geftalt der chur— 
pfälziiche Gejandte zu Regensburg eine Balvation der Düffeldorffichen 
Stüver gegen fo genannte Elevifche Gößger oder hiefige 6 Pf. Stüden 
unter der Hand herum gehen laffe, es ift auch feit dem von Der 
Cleviſchen Regierung Nachricht eingelaufen, daß gedachte jo genannte 
Gößger in denen Jülich Bergifchen Landen verrufen worden, jo wie 

furz vorher es in Seiner Königlihen Majeftät Landen mit denen 
Düffeldorffihen Stüvern gejchehen. 

I, Ein Irrtum; ſ. ©. 77. 
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Es jcheinet nun, daß diefe Verrufung der Stüver auch zu 
Übergebung der Valvation Anlaß gegeben, indem gewiß ift, daß 
mit denen hiefigen 6 Pf. Stüden oder Gößger die Jülich Bergifche 
Lande gar nicht überſchwemmet werden, da jelbige nicht allein in 
feiner folchen quantite ausgemünzet worden, daß die Benachbarte 

Dadurch befchweret werden könnten, jondern auch fürnehmlih in 

Seiner Königlihen Majeftät Provinzien jenfeit der Weſer fo wenig 
rouliren, daß die Mindensche Kriegs: und Domainen Kammer 
öfters wegen Mangel diefer Scheidesmünze Klage geführet hat. 

Was die übergebene Valvation jelbjt anlanget, jo jcheinet es 
anfänglid, daß man von denen alten 6 Pf. Stüden, jo zu des 

Hochſeeligen Königs Majeftät Zeit ausgemünzet worden, die leichtejte 
und jeit 25 bis 40 Fahren jehr abgenugte ausgejuchet hat und, 
wenn man bienächit auch den wegen der Stüver feit gejegten Fuß, 
daß nämlih 191'/, Stück auf die ranhe Mark gehen und die feine 

Mark zu 17 r. ausgemünzet werden, vor richtig annimmt, wie man 
doch davon nicht urteilen kann, weil deren PBrobirung in Hiefiger 
Münze noch nicht gejchehen, fo ift doch bei der dhurpfälzischen 
Balvation eine ausgemachte Sache, daß alle unter Ihro jegigen 
Königlihen Majeftät ausgemünzte 6 Pf. Stüden bis 9 Brocent 
befjer als die Düffeldorffihen Stüver find. 

Wir ftellen alfo Wohlgedachten Ihro Ercellenzien dienftlich 
anheim, ob Sie dem Herrn Geheimten Nat Pollmann davon Nach— 
richt zu geben belieben wollen, damit er, wenn weiter deshalb ge- 
Iprochen werden jollte, doc einigermaßen darauf antworten Fünne. 

142. Butachten des Generaldireftoriums über den am Reichstag 

feftzufegenden Reichsfcheidemünsfuß. 

Berlin, 10. September 1737. 

Ausfert., gez. Görne, Viereck, Viebahn, Happe. R. XI, 167. 

Borläufig halten Wir dafür: 
1) daß man ſich eines folches Fußes werde zu vereinigen 

haben, welcher den Hin und wieder dabei geluchten Borteil ein- 
Ihränfe, jedoch die erforderte ziemliche Münzkoſten abwerfen könne; 

fintemalen Ddiefe der Münz-Obrigkeit Tediglih zur Laſt zu legen, 
nicht geringes Bedenken finden und das Hauptwerk ſchwer machen, 
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ja an ſich ſchädlich und nicht geringen Mangel der Scheidesmünze 
erwecken würde, indem viele Obrigkeiten dergleichen koſtbare Aus— 
münzungen würden an ſich kommen laſſen und von denen benach— 
barten erwarten wollen. 

Es wird auch daher nicht fo wohl auf die intrinsique valeur, 
als vornehmlich 

2) darauf ankommen, daß jede Münz- Obrigkeit nicht mehr 
feine Scheidesmünzen fchlagen laffe als die Eirculation in berjelben 
eigenen Lande erfordert und bei ihrer eigenen Kafjen wieder einge- 
zogen werden fann, wannenhero auch 

3) nach wie vor einer jeden puissance unbenommen bleiben 

muß, die fremde Heine Münzen, wenn fie gleich nach dem beliebten 
Münzfuße ausgemünzet, bei eindringenden Überfluß nad Wohlge- 
fallen zu verbieten, angejehen jelbige nad; Abzug der Koſten nicht 
wohl anders als 16 bis 20 Procent rejpective unter dem wahren 

Wert ausfallen können und folglich Feine andere ald Landesmünzen 
in denen Landeskaſſen gejtattet werden mögen. 

Indeſſen ftellen Wir diefe von Uns verlangte Meinung Ihro 
Ercellenzien gleihmäßigen Ermefjung und dabei anheimb, ob bem 
Geheimten Rath Herrn Pohlmann vorerjt nur mitzugeben fei, daß 
er fih mit denen ſächſ. und Hannöverfchen Gejandten darüber 

discoursive vernehme, von derjelben und andern sentiments oder 

erhaltenen Inftructionen referire und darauf fernere Inftruction, 

wefjen er im collegio diefentwegen fich zu erflären, abwarte. 

143. PVorftellung des Mlinifters von Viereck über die 
Wilhelmsd’or-Prägung. 

Berlin, 25. Februar 1758, 

Urſchr. Tit. XLL, 2. 

... Se. Königl. Majeftät haben auf jedem Stüd an Schlage- 
ſchatz Ggr. 6 Pf. und überdem 4 Ggr. bei der Ausgabe, weilen 
fie à 10 Rthlr. vor voll debitiret worden, profitiret, machet auf die 
summa der 24000 Rthlr.: 550 Rthlr. 

Wann aber nach dem kürzlich zu Negensburg von denen 
Neichd-Waradeins aufgenommenen Gehalt eine doppelte Piſtole gegen 
den Leipziger Fuß nicht mehr werth als 9 Rthlr. 8 Gyr. und 
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wann die intendirte Verbeſſerung des Münzweſens zum Stande 
fommen follte, S. 8. M. auf jedes Stüd 16 Ggr., mithin auf 

die Summe der 24000 Rthlr.: 1600 Rthlr. verlieren, fo bleibt 
nad) Abzug des gehabten Profit reellement ein Berluft von 
1050 Rthlr. 

Da nun ©. K. M. durch den Herrn Geheimen Finanzrath 
Boden mündlich befehlen lajjen, daß mit der Ausmünzung diefer 
Wilhelmsd’or continuiret und jelbige an die auswärtige Negimenter 
mit diftribuiret werden follen, hieraus aber abzunehmen, daß das 

Augmerf nicht jowohl auf die anfänglich intendirte Bequemlichkeit 
auf denen Reifen und im Felde als einen größeren Debit folcher 
Münze gerichtet fei, jo wird zur Decharge des General- p. directorii 
nöthig fein, Sr. 8. M. vorzujtellen: 

1. Daß anftatt des vermeinten Vortheils ein reeller Schaden 

vor Sr. K. M. Kaſſen erfolgen würbe; 
2. Dergleihen 10 Rthlr.-Stüde bei denen NRegimentern nicht 

füglich genuget werden können; 

3. Mllenfalls die Ausmünzung von einzeln und doppelten 
Ducaten eher anzurathen fei, weilen jelbige gegen Franzgeld mit 
einem Schlageſchatz ausgemünzet werden können, gegen den Leipziger 
Fuß aber nicht Halb fo viel Verluſt bei ſich führen, überdem zur 
Auszahlung der Truppen weit bequemer, auch bei Kriegeszeiten und 
im Felde jederzeit einen favorablen cours über den wahren Werth 
behalten, nicht zu gedenken, daß jelbige feiner critique im Weiche 
unterworfen find. 

144. Bericht des Generaldireftoriums über die Münzung der 

Wilhelmsd'or. 

Berlin, 15. April 1738. 

Konz., gez. Grumbkow. Görne. Biered. Biebahn. Happe. Tit. XLI, 2. 

Nah Ew. Königl. Majt. allergnädigften Cabinetsordre und 
Nefolution auf Unfere allerunterthänigfte Vorftellung kommt Die 
ordre an den Münzmeifter Neubauer hierbei, daß er mit Prägung 
der Wilhelmsd’or continniren und monatlich 50 Stüd ganze und 

300 Stüd halbe a5 Rthlr. ſchlagen joll, imgleihen an den General 
Domainen Kaſſen Nentmeifter Gobbin, daß er die vorräthig jeinde 
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an den Krieges Zahlmeiſter Richter abliefern, und an dieſen, daß 
er bei denen monatlichen Aſſignationen jedem in der Churmark und 
dem Magdeburgiſchen ſtehendem Regiment 20 Stück bezahlen joll. 

Wir müſſen nur noch allerunterthänigſt anführen, daß nun— 
mehro der leipziger Fuß zu Regensburg durchgehends beliebet 
worden, Bayern und Würtemberg auch nicht mehr Carl und Mard’or 
Ichlagen laſſe, fondern vielmehr diefe von jchlechtem Werth feinde 
Münze ſelbſt reduciret, wie es denn auch mit goldener und groben 
Münze eine andere Beichaffenheit Hat als mit Heiner Scheidesmüngze, 
als welche nur eine Landesmüngze ift und meiftentheil® im Lande 
bleibet, zum auswärtigen Handel aber nicht gebrauchet werden Fann, 

weil die Auswärtigen ſich nur nad) dem innerlihen Werth von 
jeder Münze richten; folglid, wenn der Leipziger Münzfuß durd)- 
gehends wird eingeführet fein, fodann die Wilhelmsd’or nicht mehr 
ala 9 Rthlr. 8 Gr. und von Scheidesmünze, nachdem viel oder 
mittelmäßiger Schlageſchatz darauf profitiret worden, 100 Rthlr. 
fünftig nicht mehr als 50, 60, 70, 80 bis 90 Rthlr. im Handel 
und Wandel gelten werben. 

145. Schreiben des Generaldireftoriums an das Kabinettsminifterium 

über den Reichsmünzfuß. 

Berlin, 15. Mpril 1738. 

Ausfert., gez. Grumbfow, v. Viebahn, Happe. R. XI, 167. 

Das General- Ober: Finang- Krieges- und Domainen-Directorium 

hat die Unfchreiben derer Herrn General-Feld-Marſchall, auch Wirkt. 
Geheimten Etat3- und Krieges-ministres von Bord, von Podewils 
Und von Thulemeier Ercellenzien, wodurd 2 von dem Herrn Ge- 
beimten Rat Bollmann vom 17. und 20. Martii a. c. und 2 von 
dem Legationssecretario Schardius unterm 13. und 24. Marti a. c. 
abgeſtattete, ſämtlich das Münzweſen betreffende Berichte communiciret 
worden, wohl erhalten und nebſt Remittirung derſelben hiedurch zur 
ſchuldigſten Antwort vermelden wollen, daß zwar die Ausrechnung 
des Silberpreiſes nad) dem intrinſiquen valeur der gegen einander 
gejegten Münzen wohl ihre Nichtigkeit Haben möchte; weilen aber 
der bisherige Kurs jolcher Gelder gegen einander ganz anders aus— 
fällt und der Preis des auswärtigen Silbers fi auch mit auf den 
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Kurs der auswärtigen Münzen nad) wie vor richten möchte, jo 
bleibt der Sat von dem fünftig zu hoffenden Silberpreis noch fehr 
ungewiß und iſt unftrittig, daß, wenn man in Hamburg ober 
Amsterdam das Silber mit ?/, Stüden nad dem Leipziger Fuß in 
natura oder per Wechjel einkaufen läfjet, man einen nad dem 

intrinfiquen valeur proportionirten Preis, jo zu 17 Fl. 30 Xer 

ausfallen müßte, nicht erreichen wird noch kann und nur jo viel zu 
gewinnen ftehet, als der Kurs der */, Stüden gegen Franz Geld 
oder Ducaten machet. 

Und ob zwar, wenn nidyt mehr, wie davon die Erfahrung 
beim Einfauf des auswärtigen Silbers zur hieſigen Goldfabrique 

nach beiliegendem Eprtract die Probe darleget, jährlih ausgemünzet 
wird, als einländifches Silber zu haben, welches zwangsweile zur 
Münze kommen muß, der Torgauiihe Fuß zureichen möchte, jo 
dürfte doch, wo dieſes nicht zureichend und fremdes erfaufet werden 
muß, auf den nach dem intrinfiquen valeur präfupponirten Preis 
ihwerlih zu kommen, wenigftens feine feſte Rechnung zu 
machen Sein. 

Dbiges Haben wir demnach nur zu dem Ende mit anführen 
wollen, umb Ihrer Ercellenzien Ermejjen anheim zu geben, wie weit 
mit guuglamen Grunde denjenigen Puiſſancen, welche feinen gnug— 
famen Zugang an Silber haben, wegen eines zu genau zuge- 
jchnittenen Fußes wird contradiciret werben fünnen, und ob man 

wenigftens nicht werde mitzuzugeben haben, daß ein folcher Fuß er- 
- wählet würde, wobei alle Müngzobrigfeiten beftehen fönnten, wenn 
jelbiger zugleih nur ſolchergeſtalt eingejchränfet wird, daß Die 

groben Sorten nicht mit Borteil in Scheidesmünzen verwanbelt 
werden fünnen. Wann aber 

2) die majora den Torgauijchen vor zureichend halten follten, 
würde man diesſeits jolchen auch mit anzunehmen haben und fich 
mit der auszumünzenden Quantität nach dem zu habenden ein— 
ländiichen Silber richten müffen. 

Voraus aber halten wir mit nötig 
3) daß ein gewiljer Fuß in denen fleinen Münzen feftgejeget 

werde und die Ausprägung der freien Willführ nicht überlafjen 
bleibe, als welches dem projectirten voto des Herrn Geheimten Rat 
Pollmann noch wohl eigentlicher beizufügen fein wird, damit man 



Reichsſcheidemünzfuß. 513 

nicht glaube, daß die Abſicht allhie auf einen illimmirten Fuß ge— 
richtet ſei. 

Im übrigen wäre ſo unverwerflich eben nicht, die kleineſte 

Sorten in Kupfer ausmünzen zu laſſen, da ſolches auch in Holland 
geſchiehet, es ſoll ſolches auch ſchon ehemals anno 1691, als die 
gute Münze wieder hergeſtellet werden ſollte, von des verſtorbenen 
Herzogs von Braunſchweig-Zelle Durchl. angefangen ſein, daß Sie 
fupferne 1 und 1". Bf. prägen laſſen; da aber andere darunter 
nicht gefolget, folches wieder eingejtellet worden fein.!) 

100 Mark Silber in Hamburg gefauft a 28 Mf. Bo. Mk. 2800 — 
vor PBrovifion und cortage A!’ plto . . . 14 — 

Bo. Me. 2814 — 

oder Rthlr. 938 Bo. betragen nad) jeßigen 
Kurs zu 136 pÜto in Rthlr.. . . » . 1275 — 16 — 

vor Porto anhern . . . . en a 4— 4— 

rang Geld Rthlr. 1279 — 20 — 

Wann nun obiges Silber in die feine 15. 16. hält, jo be— 
tragen die 100 ME. rohe ME. 99. 4. 16 fein und kommet Die 
Me. fein Rthlr. 12. 21. 3 Pf. in Fran Geld, nah Abzug 
1!/, pCto Agio aber gegen ?/, Stüd Rthlr. 12. 17 Gr. in ?/, Stüd. 

146. Schreiben der braunfchweig-Tüneburgifchen Geheimen Räte an die 

preußifchen über den Münzfuß. 

Hannover, 5. Mai 1758, 

Ausfert., gez. Münchhaufen, Steinberg, Hauß. R. XI, 167. 

Daß Ew. Ercellenzien, wie Sie uns dejjen in Ihrem geehrteften 
Antwortsfchreiben vom 26t. praet. zu verfichern belieben wollen, 
darauf mit dringen zu lafjen gemeinet fein, daß ber leipziger Münzfuß 
zur Obſervanz gebracht und die ein- und ausländijchen groben 
Münzforten auf den valorem, wozu fie zu Negensburg wardieret 
worden, geleßet werden, das zeuget von Dero erleucdhteten Beur- 

I) In der Tat hat der Herzog Georg Wilhelm jeit 1687 bis zu jeinem 

Tode 1705 Kupfermünzen prägen lafien. Georg Ludwig Hat ſolche 1709, 1717, 

1718, 1722 geprägt; jeitdem find fie im Harze ohne Unterbrechung hergeftellt 

worden. 
Acta Borussica. Müngwejen L 33 
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teilung, nach welcher fie den aus dem Kurs des geringhältigen 
Geldes entjtehenden Nachteil eingefehen, und ift uns befonders lieb 
zu vernehmen gewejen. Wir verftehen nun zuforderft dieſe Ew. 

Ercell. Meinung dahin, daß auch die Gold- Species, injonderheit 
ſpaniſche und franzöfiiche Piftolen und Earolinen nach joldem Fuß 

auf ihren innerlihen, zu Regensburg ausfündig gemachten Wert 
herunter zu ſetzen fein werden, indem hierin ein Haupt-momentum 

der Münz-Verbejjerung beruhet und die Erfahrung lehren wird, daß 
dadurch die verderblide Aufmwechjelei merklich werde fijtiret werden. 

Denn da der Wert des Goldes, der in einer Piſtole ftedt, geringer 

ift al3 der Wert des Silbers in 5 rl. guter */ztel, fo ergiebet fich 
von jelbjt, daß im Handel und Wandel eine Agio eintreten müffe, 

wann das geringhaltige und gute Geld von einerlei valore extrinseco 

ift und jenes kann micht cejfiren, fo lange die Urſach nicht cejfiret 
und der äußerliche Wert nad) dem innerlichen mit BZugrundelegung 

des Leipziger Fußes proportioniret wird. Hiernächſt ſcheinen Ew. 
Ercell. zwar darüber einigermaßen zweifelhaft zu jein, ob diejer 
Münzfuß ratione der Fleinen Sorten und Scheidemünzen werde 
jtatt haben können. 

Wir wollen aber dagegen mit Wiederholung der in unjerem 
Schreiben vom ten Martii a. c. vorgeftelleten Gründe nur dieſe 
2 considerationes in beliebige weitere Erwägung zu nehmen bitten. 
1) Daß das fleine Geld das grobe nach fich ziehe, und 2) die 

fleinen Münzforten, fo in einem Lande gepräget werden, der Nach— 

barjchaft ſich communiciren. Das erfte fällt in die Augen, und es 
jteht leicht zu ermefjen, daß, warn zum Erempel die Mark Scheide- 
münze zu 14 oder 15 thl. ausgepräget wird, das grobe Geld, 
wovon die Mark zu 12 thl. ausgemünzet, davor einzuwechſeln ge— 
juchet werden und auf die Marf bei ſolcher Verwechſelung 2 oder 

3 thl. profitiret werde, da fodann das gegenwärtige Übel und der 
Berfall des Münzweſens nicht gehoben, fondern durch das gering= 
haltige Kleingeld eben fo viel Nachteil als durch die geringhaltigen 
groben Gold- und Silberjorten verurfachet werden wird. Sollte 

man aber vermeinen, daß das Fleine Geld blos zum Gebraud) des 

Landes fei, worin es geprägt wird, fo ftehet folchem diefes entgegen, 
daß die Nachbaren, jo mit einem folhen Lande im commercio 
ftehen, nicht vermeiden fünnen, vor ihre hinein dringende Waren 
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dergleichen Geld zu nehmen, als in dem Lande in Kurs iſt, und 
daß alſo, wann dieſes vermieden werden ſoll, es auf eine Sperrung 

des commércii hinauslaufe. Nur ein Exempel davon anzuführen, 

ſo iſt Ew. Excell. bekannt, daß die um Nordhauſen belegene rter 
ihre einzige Nahrung aus der Reichs-Stadt Nordhauſen notwendig 
haben müſſen, theils durch Debitirung ihrer Früchte, theils durch 
andern Handel und Wandel. Wann nun in Nordhauſen ſchlechte 
Scheidemünze iſt, fo find die umliegende Örter in die Neceſſität ge— 
feßet, das fchlechte Geld zu nehmen. 

Wir müſſen dannenhero den Punft wegen Ausprägung der 
Heinen Sorten nad) dem Leipziger Fuß und der Vorjchrift des 
Zorgauifchen recessus vor eines der wichtigften objectorum halten, 
jo bei der ganzen Münzverbefferungs- Materie vorfommen und 
worin dejto behutjamer zu gehen jein wird, je mehr Urſachen vor« 
Handen find, zu vermuten, daß einige Stände der vorderen Kreiſe 

dag Münzregale zu einem Fond jährlicher Revenuen zu machen, 
den Ober- und Nieder Sächſiſchen Kreis als eine Duelle ihres Ge- 
winftes ferner zu genießen und die groben Münzſorten, jo fie 

daraus aufwechſeln, im Schlechte Scheidemünze zu verprägen inten= 
tioniret bleiben: und wie bei fo bewandten Umftänden die höchſte 
Notwendigkeit erfordert, daß nach dem Torgauifchen Receß auch die 
feinen Münziorten am innerlihen Gehalt proportioniret werden, 
aljo fünnen wir nicht umhin, Ew. Excel. ergebenft zu erjuchen, 
daß Sie auf diefen das gemeine Befte mit fich führenden Zweck 
ihr Augenmerk gleichfall3 gerichtet fein laffen und Ihre uns ver- 
jiherte Einftimmung dahin zu erftreden belieben mögen, daß Sie 
jenes Erhaltung nicht weniger zu bewürfen fuchen lafjen und Gr. 

Königl. Majt. von Preußen Comitial-Gejandtichaft mit der hieſigen 
und hurjächfiihen darunter de concert zu gehen anweijen. Wir 

verbleiben Ew. Excell. zu Erweifung angenehmer Dienſte ftets 
geflifjen. 

33* 
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147. Butachten des Grafen Chriſtian Ernſt von Stolberg: 

Wernigerode über den Münzfuß der Silbermünzen und Bemerkungen 
des Generaldireftoriums dazu. 

Abſchrift. 

Das Gutachten. 
Wernigerode, 

27. Juni 1738. 

Sn allen im com- 

mereio jeienden Dingen 

ift es eine ausgemachte 
Sade, daß fi) Handel 
und Wandel nad) dem 

laufenden Wert Der 

Sache reguliere, und ver— 

hält es ſich aud mit 
den Silbern, welche nicht 
allein in Münzen, jon- 

dern in hundert andern 
Dingen im commereio 
gebraucht werden. Da 
dann ohnftreitig folget, 
daß man nad) dem cours 

der Silber die Münze 
und nicht die Silberpreije 
nach dem valeur der 
Münzen richten müſſe, 
da der wenigjte Teil des 

Silber-commereii in de— 
nen Münzen  beftehet. 

Welches unjere Bor: 
fahren wohl erfannt und 
ſowohl 1566, 1667 als 
1690 bei dem Münzfuße 
jih nah dem Silber- 
preije reguliret haben. 

Fürſtl. Archiv zu Wernigerode. B. 35, 5. 

Die Dubia des General: 

dbireftorium?. 

Durch den laufenden Wert wird ver- 
mutlich der laufende Preis verftanden 

werden wollen, fintemalen nicht der Wert, 

jondern die vorkommende Umftände, ob 

die Waare mehr oder weniger vorrätig 
jei und gebrauchet oder geluchet werde, 
den Preis verändern. Wobei aber wohl 
zu beachten ift, daß unter dem Silber- 
handel und andern Waaren ein ganz be— 

fonderer Unterjcheid zu machen fei, indem 
das Silber mit Silber gefauft und gleich- 
ſam baratiret wird, mithin natürlicherweife 

in weit ftablern [jo] Preiſe als alle andere 
Waaren behalten muß [fo], jo daß, wenn 
auch an einem oder andern Ort zu ein 

oder andern Zeit das Silber mehr als 
gewöhnlih gefuht und daher einige 
Groſchen per Mark höher bezahlet wird, 
wie zuweilen bei Münzjorten von gleichem 
valeur vorfommen fann, dennoch das 
Silber fich jederzeit mit der Münze nad) 
Beichaffenheit ihrer intrinfifen valeur vor— 
nehmlich balanciret. — Ob nun folder- 
geftalt ziwar nicht gefaget werden fann, 
daß der Silberpreis zu allen Zeiten mit 
dem innerlichen Wert des Geldes ganz 
gleich ftehen möchte, jo kann man auch 

hingegen die Folgerung, daß fich Die 

Münze nad) dem Kurs des Silbers richten 
und nach jelbigem mit variieren müſſe, 
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Es zeiget auch Die 
tägliche Erfahrung, daß 
ſich der Silberpreis nicht 
nah) der innerlichen 
valeur alleine richte, ſon— 
dern nachdem das obiec- 
tumbejchaffen, zu anderer 

Berarbeitung behender 
gebraudt zu werben, 
denn die ſächſiſche und 
brandenburgiihe be— 
ſchickte Münze des Leip- 
iger Fußes hat den 
valorem intrinsecum als 

die feine ?/,. Da leßtere 

aber zu anderm Gebrauch 
bequemer, werden jolche 
mit beſchickter guten 
Münze, die in valore 
mit diefen einerlei, jedoch) 

höher bezahlet, jo klar 
anzeiget, daß der Silber- 

preis nicht nad) der ge- 
ringhaltigen Münze, fon- 
dern nach der Tüchtigfeit 
zu anderer Arbeit be- 
zahlet werde. So lange 
nun der Gebrauch der 
Silber in der Welt zu 
andern bleibet, jo lange 
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nimmer einräumen; jondern wenn einmal 
der Preis des Silbers nad) dem ordinären 
Kurs indaguiret und zum Fundament ge— 
nommen ift, muß man fich durch den 
ertraordinären Kurs, jo größtenteils bei 
ceffirenden Umftänden auch wieder abfällt, 
beim Münzwefen nicht irre machen lafjen. 

Das jelbft allegierte Erempel, daß die 
feine Lüneburgifche ?/;, ob fie wohl mit 
denen beſchickten ſächſiſchen und branden- 
burgischen ?/ztel Stüden gleiche intrinsique 
valeur haben, dennoch zuweilen mit einigen 
Agio eingewechjelt werden, zeiget Far, 
daß ſolches nicht von einem veränder- 
lichen Wert des Silbers, jondern aus 

andern Umftänden Herrühre, welchen eher 
durch Beichidung folder Münzen abzu- 
helfen als daß man daher auf eine Ver— 

änderung des Münzfußes fallen Fönnte. 

Man nehme auch den cas, daß ein oder 
mehrere große Herren vor viele Tonnen 

Goldes Silbergeſchirr machen ließen, und 
um die Arbeit zu forcieren, felbige über 
die Gewohnheit bezahleten, jo wird natür= 
licherweile der Preis der Silber dadurd 
zwar herauf getrieben: Wenn man aber, 
anftatt bei dergleichen accidentellen Preis 
mit dem Münzen ftille zu ftehen oder 
langjamer zu verfahren, fofort zur Ver— 
änderung des Münzfußes anraten wollte, 
würde das remede jchlimmer als das Übel 
fein und ſolches den Silberpreis ohn- 
ftreitig noch mehr jteigern. 

Wannenhero aud) allerdings behauptet 
werden fann, daß, wenn jo viele Münz— 

obrigfeiten fich mit dem Silberpreife nicht 
irre machen oder beibringen lafjen, daß 



518 Nr 

ift es impraftifabel, deren 
Wert auf einen vor 
vielen Jahren gemachten 
Fuß zu Fonfervieren. 

Ferner iſt der Vor— 
ſchlag in dieſen piecen?) 
(wann er von allen Stän—⸗ 
den placidieret würde) 
tacite ein Brivilegium 
für die Hohen Häuſer 
und einige Heine Stände, 

die von Gott mit Silber- 
Bergwerfen geſegnet 
jeien, oder durch Navi» 
gation dergleichen an fich 

. 147. — 27. Juni 1738. 

bei dem Münzen notwendig Vorteil fein 
müffe, der von vielen Jahren her zum 
Fundament der Münze genommene Preis 
nach Proportion der damaligen Münze 
allerdings wäre fonferviret worden, und 
wenn gleich fjelbiger auf eine Zeit lang 
und an einigen Örtern geftiegen wäre, 
doch wieder dahin hätte zurüdfallen müfjen. 
Wenn nun auch nur Eonfideriret wird, 
was für eine Konfufion im Münzwefen 

daraus entjtehen würde, wenn nach vor— 
kommenden accidentellen Steigerungen des 
Silberpreifes der Fuß verändert werden 
jollte, welcher von Zeit zu Zeit, nachdem 
die valeur der Münze geringer würde, 
noch immer höher fteigen und neue Ver— 
änderungen nach fich ziehen müßte, jo er» 
giebet dieſes Handgreiflicde inconvenient 
allein den unwiderleglihen Schluß: 

Daß ein fefter Preis des Silbers zum 
Fundament bei der Münze erwählet und 
die valeur derjelben dem Silber jo nahe 
geleget werden müſſe, daß eben dadurch 

einzig und allein eine merkliche Steigerung 
des Preijes verhütet werde. 

Frägt man nun weiter, ob der er» 
wählte Leipziger Fuß folcher ſei, jo ift 
folches durch die valvationes ber Reichs— 
Münzmeifter und Wardeins ziemlich Elar 
dargelegt, und wenn ja an einigen Orten 
damit nicht ſowohl als in denen andern 
auszulommen wäre (welches nicht gnugſam 
dargetan ift) fo kann doch einesteils ein 
jolcher Fuß nicht wohl anders als auf 
die vornehmjte und meiſte Provinzien, 
bei weldhen fowohl die ftärffte Aus— 

y Schreiben Hannovers an Preußen vom 3. und 8. Mai 1738. ©, oben Nr. 146. 
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bringen können, das jus 
monetandi alleine zu 

erercieren, indem fein 

Herr Silber vermünzen 
fann, ohne empfindlich- 
ften Schaden. Hingegen 
ftehet die Münze auf 
oder wohl gar ein Hein 

wenig über den Wert 
der Silber,!) jo fannı nicht 
allein jeder Herr jein 
regale erercieren, ſon— 
dern die Münzen felber 
bleiben ohnangegriffen, 
wie man fowohl an 
denen Franz °/, (derem 
valor zwar bejjer, als 
er in ordentlichen Broben 
herausgebradjt wird, da 
deren Zuſatz nicht jeder 
Schmelzer ohne fi Sil- 
ber rauben zu lafjen, be- 
nehmen fanıı) als auch an 
dem Golde klärlich fiehet. 

Denn die Goldmünzen 
nach dem Leipziger Fuß 
gegen ?/, gerechnet fein 
allerdings zu leichte; da 
aber der Goldpreis wie 

der Silberpreig gejtiegen, 
jo jein jelbige Münzen 

in ihrem Wert, und da 

nicht To viel Gold als 

Silber verarbeitet wird 
in andern Dingen, jo 
fonferviren fich die Gold- 
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münzung als größte Girculation der 
Münzen ift, gerichtet werden. 

Andernteil® wächjet denen geringern 

Provinzien (deren Obrigkeit entweder gar 
nicht oder ſparſam zu münzen ihren Privat— 
intereffe fonvenabel finden möchten) den— 

noch der offenbare Vorteil zu, daß fie 

durd) allgemeine Girculation des guten 
Geldes in ihren Landen und Kaſſen feinen 
Mangel an guter Münze haben und 
Handel und Wandel mit denen Benad)- 
barten unumjchränft treiben fönnen. Wann 

die Wichtigkeit oben benannter zwei Vor— 
teile wohl eingefehen wird, fann denen 
Puiſſancen, welche wegen der Silber- 
Bergwerfe und der Navigation etwas 
voraus haben, dergleichen avantage von 
andern Ständen mit feinem Grunde miß- 

gönnet werden, fintemalen jelbige folchen 
Vorteils mit teilhaftig werden, wenn fie 
gleich die Münzgerechtigfeit ſelbſt zu 
erercieren ihrem Intereſſe nicht zuträglich 
finden follten. Es kommt demnach nur 

darauf an, daß man die ganz irrige und 
in den Reichsgeſetzen mißbilligte Meinung, 
bei dem Münzen einen Cameral-Nutzen 
juchen zu wollen, fich aus dem Sinne ſchlage. 

Daß aber diefe Meinung irrig jei, 
davon muß Jedermann fich überzeuget 
finden, wenn er einfiehet: 

1) Daß bei dem Münzweien Die 

Steigerung des Gilberpreifes vor allen 
Dingen verhütet werden müſſe. 

2) Daß, jemehr man von dem bis— 

herigen Silberpreiie bei der Münze ab- 

weichet, jo viel mehr die Erhöhung und 

! Der Gedanfe Hannoverd mar immer, daß mit gutem Gelde bezahlt 

das Silber im Preiſe nicht fteige. 
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münzen aud in allen 
Landen. 

Wann dieſes nun 

ausgemacht iſt, ſo iſt 

klar, daß die Mark nicht 

zu 12 Rthlr., ſondern 
jetzo zu 13 Rthlr. und 
darüber ausgemünzet 
werden müfje; jo käme 
ein jeder Herr zu feinen 
Münzkoften und die Gel- 
der würden nicht wie bis— 
hero vertragen werden. 

. 147. — 27. Juni 1738, 

Bariation ſolchen Preijes befördert werde, 
und wenn mun jolchergeftalt folget, daß 

3) Der Münzfuß aufs genauefte gegen 
den Wert des Silbers einzufchränfen, fo 
ift aller Profit, jo dabei geſucht wird, 
ala etwas Lontradictoireg und Incom— 
patibles mit guter und beftändiger Münze 
anzufehen. Da dann 

4) Bon Unparteiifchen (welche Die 
Sache nicht etwa nur auf einer Seite, 

ſondern mit allen ihren zum allgemeinen 
Weſen einjchlagenden Umftänden anjehen) 

die Balance leicht zu machen ift, ob der 
allenfalls beim Münzweſen zu juchende 
geringe Vorteil mit dem reellen Schaden, 
jo die Untertanen und die Obrigkeit ſelbſt 
bei ihren Kaſſen, imgleichen das com- 
mercium leidet, auch nur zu vergleichen fei. 

Der Vorteil, den man fich von jchlechter 
Münze daher promittiret, daß nämlich 
jelbige ohnangegriffen im Lande bleibe, 
iſt ein flebile beneficium und ift lauter 
Schade. Wovon die Probe der bishero 
über den Wert geduldeten auswärtigen 
Münze offenbar. Der geftiegene Preis 
des Silbers ift daran nicht ſchuld, und 
ift Daher das Gold auch nicht in feinem 
Wert geftiegen, weiln man bei Berfaufung 
des Silbers den Wert des Goldes gegen 
gute Münze gar wohl unterjcheiden wird. 
Sondern die bloße Connivenz fremder 
Münzen über ihren vorigen wahren Wert 
gelten zu laſſen, hat den Preis des Silbers 
und der Goldmünzen natürlicherweije mit 
gefteigert, ja es ift auch der Satz bei 
weiten nicht richtig, daß, wenn nad) gegen- 
ftehendem Gutachten die Mark fein 
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Die gänzliche Ber: 
rufung der fremden 
Münze ift die ſchädlichſte 
Sude für alles com- 
merce und der empfind= 

lichſte Schade aller großen 

Herren, die feine ge— 
Ichlofjene Länder befigen, 

weil aller Handel da- 
dur ſich jtodet, hin— 

gegen wann die fremden 

Münzen, jo zu gering» 
haltig, nad) ihrem wahren 
Gehalt auf den ange: 
nommenen Fuß gerechnet 
paffieren und alfo nicht 

ganz verrufen, jondern 
nur auf ihren wahren 
Wert gejeget würden, 
fo fällete der Schade 

allein auf das Land, fo 

geringhaltige Münze füh- 
tet, da ein jeder Com— 
merciante feine Waaren 

nah dem Gange der 
Münzen zu halten weiß, 
und das commerce wird 
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à 13 Rthlr. anftatt 12 Rthlr. ausge- 

münzet würde, die Münzobrigkeit dadurch 
profitiren würde, wenn man nicht fingieren 
will, daß das Silber mit folder Münze 

nad) jegigem Preiſe gefauft werden Fönnte. 
Weiln aber ohnftreitig der Silberpreis, 
jowie die Münze auf 8 Procent herauf- 
fteigen würde, fo fann denen Münzobrig— 
feiten nichts als SKonfufion bei denen 

Kaffen und im commercio zum Vorteil 
bleiben. 

Bei Verrufung der Münzen ift billig 
ein großer Unterjchied unter denen groben 
und feinen Münzen zu machen. Bei 
denen groben wie auch dem Golde kann 
der Sache durch Devalvierung eher ge= 
holfen werden, weiln felbige insgemein 
nur auf wenige PBrocente differieren und 
im commercio nad) ihrem Wert nüßlic) 
gebraucht werden fünnen. 

Mit der Heinen Münze aber, welche 
Ihon große Münzkoſten bei fich führet, 

und billig quoad quantitatem nur auf 
jeder Obrigfeit Landen gerichtet ſein jollte, 
bis hieher aber auf eine arbiträre valeur 

intrinsique und Quantität ausgemüngzet 
worden, hat es eine ganz andere Be— 
Ichaffenheit, und ift bei erforderten Fällen 
die gänzliche Verrufung daher ohnitreitig 
zu präferieren: 

a) Weiln bei der Devalvierung der 
fleinen Münze die Gontravention ohn- 
möglich zu verhüten, und jobald derielben 
Cirfulation im Lande gejtattet wird, 
Niemand behindert werden kann, felbige 
vor voll anzunehmen. 

b) Niemand dergl. Münze nach dem 

devalvierten innerlihen Wert wird aus— 
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dennoch nicht geftöret, 
fein Souverän leidet 
auch darunter, wann er 

die Gelder in dem Wert 
roulliren läßt, in welchem 
er fie ohne Schaden 
nad ihren Silbern ein— 
ſchmelzen fann, das Not 

aber noch profitiret. 

Die Stadt Hamburg, 
auf welche man fich be— 

rufet, hat ihren Münz— 

fuß mehr auf dem Papier 

als in der That und 

weiß die fremden Münzen 
nad) ihrem Münzfuß jo 
zu tarieren, daß fie mit 

Profit aller Nachbaren 
Münzen zum Umfchmel« 
zen in ihrer Stadt ge- 
brauchen. 

Nr. 147. — 27. Juni 1738. 

geben wollen, jo lange noch ein Winfel 
in der Welt vorhanden, wo felbige im 
höhern Kurs ift, mithin auch dem com- 
mercio in der Wahrheit mit der Deval- 

vierung nicht mehr als mit der Verrufung 
geholfen ift, wenn man nämlich ſolcher 

Minze ſich vor dem devalvierten Preis 
fideliter entjchlagen will. Diejenfalls aber 
bleibt 

c) jedermann ohnverwehrt, dergleichen 

Münze auch bei der Verrufung zu denen 

Münzftädten zu bringen, welche niemals 
weigern werden, jelbige vor die intrinsique 

Silbervaleur anzunehmen und das Rote 
zu profitieren. 

Wannenhero vor einen bloßen Kunſt— 
griff der Banfiers und derjenigen Com— 
mercianten, jo mit Heiner Scheidesmünze 
wuchern, anzufehen, wenn die Verrufung 

beichrieen und die Devalvierung ala 
präferable vorgewandt wird, indem fie 
dadurch nichts intendieren als die Contra— 
vention nach wie vor fortzujegen und 
unausfindlih zu machen, außer dieſem 
aber dem commercio bei der Berrufung 
nicht mehr Schaden und bei der Deval- 
vierung nicht mehr Vorteil zumachjen 
fan, indem bei beiden fein müßlicher 
Ausweg zu finden als die Münze nad 
andern Orten, wie [jo] fie Current ift, 
fortzufchaffen. 

Bon dem Hamburgijchen Münzwefen 
hier etwas anzuführen, würde zu weit» 
läuftig fallen, es ift aber zu glauben, 
daß diefer Stadt ſehr jchwer fallen 
würde, die fremde Münzforten nad) Wohl— 
gefallen zu tarieren und in ihren wahren 
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Dahero wäre mein 
ohnmaßgeblicher aller— 
untertänigfter Fürjchlag: 
Ihro Königl. Majeftät 
erhöheten bis zum Aus— 
trag der ganzen Sache 
die feine %, und bie 
nad) dem Leipziger Fuß 
beſchickte kurſächſiſche und 
brandenburgiſche °/, im 
Kurs auf 1 Ggr., fo 
18 Ggr. pr. Marf be- 
trüge, Hingegen ließen 
fie das Franz-Silbergeld 
und Gold bei dem jeßigen 
Kurs bleiben wie auch 
das Spanische Gold, wel- 
ches, wann es vollwichtig, 
in der valeur fo gut als 

die Franz = Biftoletten, 
wegen der Sprödigfeit 
aber nicht fo wohl be- 
arbeitet werden kann; die 
augswärtigeScheidemünge 
wäre aber auf den in- 

trinsicum valorem der 

Silber a Marf 12 Rthlr. 
18 Ggr. gerechnet jo 
lange zu ſetzen. 

So würden Sie nicht 
nur die groben Sorten 
in Dero Lande ohne 
Schaden ziehen, jondern 
auch die Fleinen Sorten 
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Schranfen zu Halten, wenn derſelben 
Münzsystema nit an fich ſelbſt folide 
wäre. 

Was nun endlich den Vorſchlag an- 
betrifft, daß 

1) die nad) dem Leipziger Fuß be— 
ſchickte Eurlächfiiche und Brandenburgijche 
2/, im Kurs auf 1 Ggr. zu verhöhen, 

2) das Franz-Silbergeld und Gold 
bei dem jegigen Kurs zu lafjen, 

3) das Spanische vollwichtige Gold den 
frangöfifhen Biftoletten gleich zu jegen, 

4) die auswärtige Scheidemünze auf 
den intrinsicum valorem der Silber 
à Mark 12 Rthlr. 18 Ggr. anzunehmen 
und zwar 

5) NB. bis zum Austrag der Sache, 
jo wird nötig fein, jeden Punft be— 

fonders einzufehen und demnächſt zu be- 
urteilen, ob jolchergeitalt 

6) die groben Sorten ohne Schaden 
in Sr. Kön. Majeftät Landen gezogen, 

7) die feinen Sorten zum Einſchmelzen 

und anderweitiger Beſchickung ohne Koften 
hereingezogen, und 

8) das commercium befördert werden 
fünne. 

ad 1) Wegen Berhöhung der ?/, würde 
e& darauf anfommen, ob ein reeller Vor— 

teil bei der Ausgabe der jchon vorrätigen 
2/stel oder bei denen, jo noch dadurch ins 

Land gezogen werden follen, zu hoffen fei. 
Bei dem erftern müßte num präjupponieret 
werden, daß jelbige mit einmal unter Sr. 

Königl. Majft. Untertanen auf 1 Ggr. 
über den Leipziger Fuß ausgegeben werden 
jollen, welches jofort einen anjcheinlichen 
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zum Einfchmelzen und 
anderweitigerBeſchickung 
ohne Koſten erlangen 
und allen Handel be- 
fürdern; da wann Die 
Sache jo bleibet, in ganz 
furzen eine ſolche disette 

an Gelde fein wird, fo 
nicht zu überfehen. 

Dder warın die Münze 
auf die in denen beiden 
piecen vom3. und8. Mai 

zwar ſehr plausible für= 
gejtellete Art regulieret 
würde, Sich Ihres juris 

monetandi begeben und 
zujehen müßten, daß 
alle aus denen Münzen 
erwachſende beneficia 
in anderer puissances 

Hände tacite übergingen. 
Übrigens überlaſſe 

diefe wenige Gedanken 
andern, die befjere Ein- 
fiht als ich von der 
Sude haben. 

Nr. 147. — 27. Juni 1738. 

Profit von einer ziemlich großen Summe 
bringen würde. Wie aber von jelbit 
ſchon anerfannt worden, daß vor folchen 
Mert die */stel nicht außer Landes 

debitiret werden mögen, fondern vielmehr 

die fremden */,tel von allen Orten bei 

jo favorablen Kurs ſich Hierher ziehen 
würden, jo erfolget auch von felbft, daß 

alle im Lande à 17 Ggr. ausgegebene 
2/stel notwendig vor felbigen Fuß ledig- 
li bei denen Königl. Kaſſen bis auf das 
legte Stüd wieder einkommen und vor 
17 Gr. hingeleget werden müffen. Da 
dann bei erfolgender allgemeiner Reichs— 
münz-Einrichtung oder wenn es auch nur 
in statu quo bliebe, diefe Münze doch 
endlich auf ihren wahren im ganzen Reiche 
recipierten Wert herunter gejeßet werden 
müßte, ohne daß aus einer ſolchen gegen 
die mit Sachſen und Braunschweig ge— 
machten Münzvergleiche Far anlaufenden 
Prozedur der allergeringjte Nuben nach— 
gewiefen werben möge. 

Was aber die Hereinziehung der aus— 
wärtig befindlichen guten ?/,tel anlanget, 
jo iſt felbige zwar unausbleiblih, nur 

fünnte dadurch allerdings das Franzſilber— 
geld und Gold Landes verwiefen und 
damit verwecjelt werden. Wann aber 
fonfiderieret wird, daß man jeßt jolche 
2/,tel gegen Franzgeld à 2 bis 3 und 
gegen Biftoletten à 3 bis 4 Rthlr. pro 
Cento verwedjjeln fann, und wenn man 

fi Zeit darzu giebt, bei 100000 Rthlr. 
dafür zu erhalten. So würde hingegen 
der Gar. pro St. über 6 pro Cento auf 
100 Rthlr. ausmachen und aljo durd 
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diefe Verhöhung die ?/, auf 3 A 4 pro Cento foftbarer eingewechlelt 
und hereingezogen werden als nötig und am Ende dennoch wieder 
abgejeget werden müjjen. 

ad 2) Das Franzgeld und die Piftolen bei dem jegigen Kurs 
zu laffen würde von feinem Effekt jein, weiln felbige nad) Broportion 
oberwähnter Verhöhung von felbjt einige Procent mit fteigen oder 
gegen die 17 Ggr. Stüde außer Landes gehen würden. 

ad 3) Die jpanifche Piſtolen aber, weiln fie in Amſterdam 

und allen Orten einiges Procento gegen die franzöfifche verlieren, 
würden ebenfalls diefe verweilen, wenn jelbige in gleicher valeur 
angenommen werden jollten; und was endlich 

ad 4) die auswärtige Scheidesmünze anbetrifft, jo ift ebenfalls 
nicht abzufehen, warum man fi) mit mehreren Scheidemünzen ala 
die Landesnotdurft erfordert, gegen die Neichsreceffe beladen wolle, 
welche bei der ohnedem zu Regensburg intendierten gänzlichen 
Eliminierung aller Sorten, jo nicht die zu determinierende valeur 

in fih Halten, das Bublifum jowohl als die Kön. Kaſſen über- 
ſchwemmen würden ohne der geringsten apparence, fi derfelben 
wieder entladen zu fönnen. Denn wann die Meinung fein follte, 
daß hiernächſt aus folder A 12 Rthlr. 18 Gar. angenommene 
Münze mit Vorteil Landesmünze & 13 Nthlr. die Mark nad) dem 
Zorgaufchen Fuß gepräget werden fünnte, jo wird doc) ſolches um 
fo viel weniger mit dem Profit A 6 Gar. zu präftieren fein, als 

der bei dem Torgaufchen Fuß zu denen Koften per Mark fein aus» 
geiegte ganze Thaler zu Regensburg von einigen Ständen nicht 
eins vor zureichlich angeſehen werden will; da nun über dem 

ad 5) dieje in obipecificirten 4 Punkten vorgefchlagene Ver— 
änderung mur big zum Wustrag der ganzen Münzjache gejchehen 
joll; ſolcher Austrag aber nad denen letztlich zu Regensburg ge- 
äußerten faft unanimibus votis vor der Thüre, fo ift dieſe Interims- 

probe um jo viel mehr für gefährlid) und pernicieus anzufehen: 

ad 6 und 7) aber der Schade, wie bei dem erjten und vierten 
Punkt nachgewiejen, offenbar und 

ad 8) dürfte dem commercio burd fo viele Veränderungen 
eher ein merklicher Stoß als Nuten zugefüget werden, fintemalen 
man den Vorteil, jo die Bankier und Wucherer allein dabei haben 
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würden, feinesweges dem Handel und Wandel nüblich, fondern viel- 
mehr höchft ſchädlich zu fein erachten muß. 

Letztlich kann man auch dem Schluß diefes Gutachtens, nach 
weldhen man das jus monetandi durd einen dabei zu Juchenden 

Vorteil gleihjam definieren will, seeundum supra deducta um fo 
viel weniger Beifall geben, als folches prineipium in fo vielen 
Neichsrecefjen Schon verworfen und feiner Natur nad) der vor allem 
zu fuchenden Bejtändigfeit eines guten Münzfußes entgegen ftehet. 
Überdem aber nicht gejaget werden kann, daß in Hiefigen Landen, 

wenn e3 mit gewifjer Maß gefchiehet, nicht wie bei denen benad)- 
barten Buiffancen gemünget werden könne, 

Was überhaupt eine ſolche Spezialverfügung wie angeraten 

wird, im Reiche vor Aufjehen und Vorwurf nach fich ziehen würde, 
will man hier nicht eins berühren. 

— 

148. Gutachten des Generaldirektoriums über den Scheidemünzfuß. 

Berlin, 8. Juli 1758. 

Ausfert., gez. Grumbkow, v. Görne, v. Biere, Happe. R. XI, 167. 

Das General: Ober: Finanz: Krieges und Domainen-Directorium 
hat aus derer Herren General: Feld-Marichall, auch Wirklich Ge- 
heimen Etats und Kriegesministres von Bord, von Podewils und 
von Thulemeier Ercellenzien Anjchreiben vom 24 ten und 28ten Junii, 

auch Item hujus und denen Anlagen erjehen, was wegen des Münz- 
weſens zu Regensburg weiter vorgekommen, infonderheit aber aus 
des Herrn envoye Pohlmann Bericht vom 5ten Jun. ce. bemerfet, 
wie vornehmlich jeßo, was für ein Fuß wegen der Scheidemünze 
zu erwählen, in Deliberation komme und wohin deshalb der chur- 
fähfischen, auch churbraunfchweigichen ministres sentiment gehe. 

Es hat nun zwar jeine gute Richtigkeit, daß der Torganifche 
Fuß bei den Heinen Scheidemünzen practicable, id est daß ohne 
Schaden ausgemünzet werden könne respectu gewifjer PBrovinzien 
und vornehmlich derjenigen Buiffancen, welche felbft Bergwerke 
haben und das Silber nad dem alten Preiſe an die Münzen liefern 
laſſen, auch wo die Ablieferung des Bruchfilbers an die Münze er: 
zwungen werden kann: Daß es aber durchgehends im Reiche gleicher- 
maßen practicable und der Silberpreis, wenn es auch mit guten 
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2/, Stücken erkaufet würde, ſich beſtändig nicht über 12 rthlr. die 
Mark fein erſtrecken möchte, davon ift das Publicum noch nicht 
überzeuget und wird notorie von denen mehrejten Ständen annod) 
in Zweifel gezogen. Wanneuhero e3 darauf anfommen wird, ob 
man denen Gontradicirenden, um die allgemeine Ber- 
einigung zu befordern, darunter nacdgeleben könne oder 
ob der Torgaufhe Fuß Ichlehterdings beizubehalten und 
[dalvon im geringjten nicht abzuweichen fei? 

Ob nun wohl diejes von denen ſächſiſchen und Hannöverfchen 
Herrn ministres zu Regensburg ohnabweichlich behauptet werden 
will, jo jind doch die in ſolchem egard angeführte Urſachen zwar 
relevant, um feinen indeterminirten Fuß, wie bishero, zu jtatuiren, 
ſondern felbigen dahin einzufchränfen, daß nicht mit Vorteil gute 

2/, dazu verwandt und eingeichmolzen werden oder der Gewinft zu 
einer übermäßigen Ausmünzung verleiten könne. Daß aber eben 
der Torgaufche Fuß, welcher unter denen Paciscenten jelbjt nicht zu 
Effect gefommen und jonften von andern nie angenommen, die un— 

widerfprechlihe norma fein müßte, dazu fcheinen alle bishero vor- 
gebrachte raisons nicht concludent zu fein. 

Denn daß die Heine Sorten gegen die groben in eine gleiche 

Proportion gejeget werden müßten, wie der Herr envoy& Pohlmann 
anführet, hat zwar einen guten Namen, man kann fi) aber von 
den eigentlichen Verſtand diejes Satzes feinen rechten Begriff machen 
und würde allenfalls eine Erläuterung darüber nötig fein. 

Sollte ein ſolcher Fuß von Heinen Münzen dadurch verftanden 
werden, welcher nach dem valore intrinseco den */, Stüden gleich 
käme, jo kann ja der Torgauſche Fuß nimmermehr dafür paffiren, 
jondern differiret toto coelo davon, nämlich auf 1 rthlr. per Marf, 
welches auf Hundert über 8 Procent ausmachet. 

Kann und muß man nun in egard der Münzfoften nad) dem 
Torgaufchen Fuß joweit von den innern valeur abgehen und die 

Mark fein zu 13 rthlr. ausmünzen, fo ift die frage, was behindern 
fönnte, daß im Notfall, um die contradicentes zu einem gemein- 

jamen Fuß zu disponiren, ſolches etwa auf 13 rthlr. 4 gr. plus 
minus auszumünzen beliebet und dadurd alle Einwürfe wegen des 

Silberpreijes gehoben würden. 
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Denn da man über die gleiche PBroportion gegen die grobe 
Münze weit überhin ift, jo bleibet nur die Frage übrig, ob durch 
dieſe geringe Zugabe einige Gefahr entftehen fünne, daß die gute 
2/; zu folden Münzen häufig eingefchmolzen werden möchten, oder 
daß doc jonft ein Vorteil übrig bleibe, welcher die Münzobrigfeiten 
verleiten könnte, eine übermäßige Quantität zu ſchlagen. Das erjte 
fann mit Vorteil nicht geichehen, und das andere ijt wegen des ge- 
ringen Brofits, jo man bei favorablen Einfauf des Silbers haben 

fönnte, nicht zu bejorgen, indem bei übermäßiger Quantität der 
große Schade auf die Münzobrigfeit ſelbſt zurüdfließet. 

Der Torgauſche Münzfuß ift damals auf die Umftände der 

paciscirenden Kreifer gerichtet worden. Will man jegt ein generales 
Werf machen, fo müſſen aucd billig die Umftände der übrigen 
Stände in Confideration gezogen werden und ein neuer allgemeiner 
Fuß, jo gegen die Koften bei allen Miünz-Obrigfeiten zureichlich, 

proportioniret werden. 
Diejes wären mun die Urfachen, warum wir vermeinet, daß 

man wegen der Heinen Münze nicht eben auf den Torgauſchen Fuß 
zu bejtehen Habe, jondern vielleicht durch eine unſchädliche Fleine 
Zugabe per Mark die Einigfeit bei diefem Löblichen Werft fo viel 
eher zu erreichen jein möchte. Indeſſen kann man den jächfiichen 
und hannöverſchen ministres nad) wie vor zu erfennen geben, daß 
man preußifcherfeits den Torgauſchen Fuß fi) wolle gefallen laſſen 

und aljo zu verjuchen ſtände, ob die übrige Stände fi) gleichfalls 
dahin zu Ddisponiren und wegen genugjamen Auskommens völlig 

überzeuget, auch beruhiget werden fünnten. 
Was fonft die fünftige Verrufung der bisherigen Fleinen 

Münze betrifft (weswegen dem General p. direetorio eine Beſorgnis 
beigemejjen werden will), jo fiehet man eben nicht ab, warum Die 

Münz-Obrigkeit in ihrem eigenem Lande felbige reduciren follte, 
weil das Bublicum doc feinen Schaden hat, fo lange die Münze 
bei denen herrichaftl. Kafjen vor voll angenommen wird, dieje aber 

auch nicht leidet, wenn fie bei der Ausmünzung die gehörige Maß 
beobachtet hat, jo daß genug fein würde, wenn jelbige durchgehende 

außer Landes verrufen würde, da dann diejenige Obrigkeit, jo in 
der Quantität ercediret, den Schaden in feinen Landen allein 
empfinden wiirde, welches aber in Sr. Königl. Majt. Landen nicht 
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zu beſorgen iſt. Es bleibet auch eine ausgemachte Sache, daß 
ſelbſt der nach dem Torgauſchen Fuß geſchlagenen Scheidemünze 
übermäßige Quantität durchgehends verhütet und ſelbige, wenn fie 
an einem Drt zu häufig fi) jammlen und in fremden Sorten ein— 
dringen möchte, der Verrufung ebenfall3 unterworfen bleiben müßte 

und nicht überall bei den Sajjen angenommen werden fünne, weilen 

dieſe Münzen in valore intrinseco über 8 Procent zu gering und, 
jobald felbige im commercio nicht wieder zurüd gefchoben werden 
fann, in fremden Landen proportionirten Verluft tragen muß. 

Die dänishe Münze hat davon kürzlich ein Mares Erempel 
gegeben. Man reducirte ſolche Kleine Münze auf den Fuß der 
Hamburger Kleinen Münze, jo daß fie nad) der Reduction noch 
etwas bejjer als diefe ward. Weilen aber davon mehr geichlagen 

war, ald wieder im commercio nad Dänemark zurüd gefchoben 
werden fonnte, jo war nicht billig noch möglich, daß fie in Hamburg 
mit der Stadtmünze, jo fid) autoritate der Obrigfeit fouteniret, 

gleihen Kurs halten künnte. Dann joldhergeftalt würden entweder 
die Hamburger Banquen und Kaſſen mit mehr Eleinen Münzen als 
die PBroportion der Ausgabe mit fich bringet, „beladen, oder es 
müßte die Übermaß denen Particulieren zum Schaden auf dem 
Halfe geblieben fein und ſich alfo in die wahre intrinseque valeur 
verwandelt haben. Dieſes Erempel führen wir nur pro illustratione 

darum an, weil viele in dem Irrtum ftehen, daß bei fünftig zu 
regulirenden Fuß der Eleinen Scheidesmünze felbige gleichen Kurs 
mit denen groben Münzen durd alle Lande und zu aller Zeit haben 
fönnte, wenn jelbige auch in gar zu großer Quantität eindringen 
möchte, welches aber, jo lange nicht die kleine Münze von gleichem 
intrinfiquen valeur mit der groben gemünzet wird, nicht wohl 
ftatuiret werden fanın. Denn ob zwar Scheidemünzen von gleichen 
intrinfiquen valeur mit den groben Sorten zu jchlagen, nicht im- 
practicable ift, jo würde jedoch alsdann die Obrigfeit die ſchwere 

Münzkoften allein übernehmen müfjen, wohin es wohl nicht zu 

bringen fein wird, indem bei dem Torgaufchen Fuß über 8 Procent 
dazu Schon gewilliget find. Und da nun jolchergeftalt die Broportion 
diefer Heinen Münze wegen der Koſten etwas arbitraire® und Die 
Berrufung der fremden bei gewiljen Fällen auch nach dem neuen 

Fuß nicht ganz zu behindern ftehet, würde auch eben nicht unum— 
Acta Borussica. Münzweſen 1. 34 
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gänglich nötig fein, einer jeden Obrigkeit die Reducirung ihrer 
eigenen Landesmünze, fo etwa mit dem neuen Fuß nicht überein- 
fommen möchte, in ihrem Lande zuzumuten und genug fein, daß fie 
die auswärtige Berrufung erleiden muß und vors fünftige den neuen 
Fuß zu beobachten acceptiret. 

Diefe Limitation würde Hingegen bei den NRegenspurgjchen 
Münz-Tractaten ein großer [jo] Stein des Anftoßes zur Erreihung 

des guten Endzweds aus dem Wege räumen. Im übrigen wird 
dasjenige, jo der Herr Pohlmann in feinem Bericht vom 1ten hujus 

wegen einer Uniformität im ganzen Reiche anführet, und daß überall 
nur Grojchen, Kreuzer und Halbe Kreuzer ausgemünzet werden 
möchten, in Sr. Königl. Majt. und den benadhbarten Landen, da 

man von Kreuzern nichts weiß, nicht angehen, jondern jedes Drts 
gewöhnliche Fleine Münze beibehalten werden müffen, nur daß 
jelbige nach dem feſt zu ſetzenden Fuß ausgemünzet werde. 

Es ift dieſes unſer ohnmaßgebliches sentiment und überlaſſen 
lediglich Ihren Excellenzien, wie ſie den H. Pohlmann deshalb zu 
inſtruiren gut finden. 

149. Bericht der kurmärkiſchen Kriegs- und Domänen-Kammer über 
den Kurs der Dufaten und Piftolen. 

Berlin, 6. Uuguft 1758. 

Ausfertigung. Tit. XLIV, 1. 

Eure Königliche Majeftät Haben per rescriptum vom 
llten Junii a. ec. allergnädigft befohlen, daß a 1° Sept. a. c. 
an die Louisd'ors und Biftoletten auch im Handel und Wandel 
höher nicht als zu 4 r. 22 gr. angenommen und ausgegeben werden 

jollen und ung zugleich anbefohlen, dieferhalb ein Edict zu projectieren 

und jolches zur allergnädigiten Approbation einzujenden. Wie wir 
num im Begriff gewejen, dergleichen Edict zu entwerfen, jo Haben 
fich bei Überlegung der Sache einige Zweifel hervorgethan, welche 
Eurer Königlichen Majeftät allergnädigften Entſcheidung bedürfen 
und wir allerunterthänigft vorzustellen unfere Pflicht zu fein erachtet. 

Es beftehen ſolche darin, daß, wenn die Herunterfeßung ber 

Louisd'ors und Biftolen auf 4 r. 22 gr. fo generaliter vor ſich 
gehen jollte, der größte Teil des publici darunter ohnfehlbar mehr 
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leiden als gewinnen und derer benachbarten Buiffancen Unterthanen 
ein gar vieles von dem denen unſrigen daraus zuwachſenden Schaden 
profitieren würden. Denn 

1) ijt befannt, daß die Piſtolen und Louisd'ors im ganzen 
Römischen Reiche nicht nur vor volle 5 r., jondern in specie in 
Ober Teutjchland wohl vor noch etlihe Grojchen mehr gang und 
gebe find, einfolglich diefe obwohl zum größten Schaden ber ganzen 
teutſchen Nation im commereio überhaupt einmal eine currente 
Haupt Münze abgeben und die meifte Waren darnach jchon ihren 
cours aud; mit denen ex- und importandis in denen königlich 
preußijchen Landen einmal einen durchgehenden und proportionierlichen 
valorem erhalten, welcher in Anjehung des einmal darnach ſich 
richtenden Preiscurrents zum Schaden derer Commercianten unge» 
mein alterieret und das ganze Land in Verlegenheit mit Auswärtigen 
zu Handeln fegen würde. 

2) Wird der durch diefe Reduction zu verhindernde intendierte 
ſchädliche Wucher derer Juden vielmehr befordert als eingejchränft. 
Denn, da es doch nicht möglich, auch nicht die Intention ift, die 
Louisd'ors aus dem Lande zu jchaffen und gänzlich zu verbieten, 
fondern den Kurs derfelbigen vielmehr fogar bei denen Föniglichen 
Kaſſen von neuen zu autorifieren, fo würde die Unumgänglichkeit, 

felbige aus den königlichen Kafjen vor 4 r. 22 gr. zu empfangen, 
nach wie vor bie befte Gelegenheit zur Gewinnfucht geben und Die 
Acciſe, auch Contributionskaffen, welche ihre Beſtände monatlid an 
die Negimenter zahlen, auch die Louisd'ors und Riftoletten nicht 
höher ala 4 r. 22 gr. rechnen, allemal die Urquelle zur Contravention 
des zu emanierenden edicti devalvatorii verbleiben, weil, wenn man 

weiß, was bei der Wiederausgabe diejer goldenen Münzen ſowohl 
in Berlin als fonderlich in denen Landftädten paffieret, man fein 

einzig Erempel wird anzuführen wiſſen, daß jelbige nicht höher, als 
fie aus den föniglichen Kaffen angenommen, wieder jollten ausge— 
geben worden jein, noch auch im geringften zu Hoffen, daß es 
fünftig möglich fei, folches durch die darauf zu fegende, nicht aber 
zu erequierende Strafe zu ändern. 

Da es nun wohl ausgemacht, daß das meifte Geld, fo nod 
im Lande roullieret, in der jo richtigen Bezahlung der soldatesque 
und derer königlichen Eivil-Bedienten bejtehet, und ſowohl Bürger 

34* 
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al® Bauer dadurch noch fein bischen Verkehr und Nahrung hat, 
fo kann e8 nicht fehlen, daß derjenige, jo von erjteren eine Münze 

vor voll zu nehmen und hernach wieder vor weniger auszugeben 
genötiget, daran allemal Schaden leiden und zulegt gar darüber ver- 
armen müſſe, leßteren aber allein das Joch des edieti und darin 

gejegte Strafe übern Halje verbleibe;') einfolglih, folange die 
Biftolen und Louisd’ors bei denen Föniglichen Kaſſen genommen 
werden, die Reduction derfelben im gemeinen Kurs von Schlechten 
Effekt, dabei aber von noch größern Schaden jein würde, als die 
dem publico bishero gelafjene Willfür, joldhe, jo gut es fann, aus» 
zubringen. 

Fänden aber Ewr. Königliche Majeftät allergnädigit gut, den 

Gebrauch der Piftolen bei denen Acciſe- und Contributionsfaffen 
gänzlich zu unterfagen, hingegen aber vollwichtige Ducaten vor 2 r. 

18 gr. dabei gelten zu Iafjen, fo wirde auch der Vorwand, daß 
erjtere dabei gang und gebe, wegfallen, weil alsdenn der Bauer 
und Bürger, als welche fie alle doch ungleich mehr in denen Land— 
ftädten als in Berlin wieder zu denen ermeldten Kafjen bringen 
müfjen, fi) wohl hüten werden, jelbige e8 ſei vor voll oder vor 
2 gr. weniger anzunehmen, auch weder von Militair noch Civil» 
Bedienten dazu obligieret werden könnten, weil dieje ihre Bezahlung 

in lauter edictmäßigen Münzſorten empfangen, dergeftalt, daß, ſo— 
bald nur das Berbot, die Louisd’or und Piftoletten gar nicht bei 

königlichen Kafjen zu nehmen, ergehet, wahrjcheinlich dadurch allemal 
ehender der in obangeführten reseripto gefegte Endzwed zu erhalten 

jtünde, als wann der Kurs diefer Münzen durch eine öffentliche 
Herunterjegung des Werts von neuen autorifieret und die Urquelle, 

wo felbige ein und ausgehen, nämlich die Fünigliche und andere 
publique Kafjen, offen gelaſſen würden. 

Man kann diefen Sab durd das Erempel derer nun ganz 

unfihtbar gewordenen baierfchen, pfälzijch- würtembergijch- und 

anjpadhijchen jogenannten Mar» und Karld'ors ganz deutlich be= 
ftärfen. Denn da dieje in keinerlei Wert jemals bei den königlichen 
und andern Kafjen gang und gebe gewejen, hat fich der Bürger 

) D. bh. der Untertan empfängt die Münze im Berfehr in vollem Nenn- 

wert zu 5 Rtlr., fann fie bei Steuerzahlung aber nur zu 4 Rtlr. 22 Gr. 

anbringen. 
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und Bauer von felbjt ſolche als eine ganz unbekannte Münze an- 
zunehmen gehütet, daher es auch geichehen, daß unfere einländijche 
kleine ZTraffiquanten dergleichen niemal® von ihnen gefriegt, noch 
auch die Juden damit wuchern können, folglich ift niemals ein 
Münzedict beſſer als diefes gehalten worden. 

Inſofern aber anigo das intendierte Edict jo simplieiter 

emanieren jollte, ohne den Gebrauch diefer Münzen bei fämtlich 
königlichen Acciſe-, Contributions-, landjchaftlihen und Städte 
Kämmerei, auch gerichtlichen Kaffen gänzlich zu verbieten, würde 
auch durch den Prätert, folche aus dergleichen Kaffen empfangen zu 
haben und aljo wieder ausgeben zu mögen, der jüdifche Wucher 
damit nach wie vor Pla behalten und feine Obrigkeit noch Fiscal 
vermögend fein, zu verhindern, daß folche nicht vor mehr denn 
4 r. 22 gr. ausgegeben würden. 

Denn wann e. g. ein Soldat oder aud) Heiner Civilbedienter 
aus denen Öffentlichen Kaſſen zu jeinem Tractament nur ganz wenige 
Piſtolen oder Louisd’ord A 4 r. 22 gr. kriegt und damit bei Juden 
gehet, jo wird ihn dieſer herzlich gern ſolche vor 4 r. 23 gr. aus— 
wechſeln; und käme es ja einmal aus, fo doc allerdings in Berlin, 
gejchweige auf dem platten Zande, bei der jo erbärmlichen fiscalifchen 

Auffiht in Münzſachen faft fein casus dabilis ift, und der Contra— 
venient würde edictmäßig beftrafet, jo müßte es gewiß ein pures 
zufälliges Unglück und derjelbe ein armer Kerl fein, wie wir davon 
ein einzig Erempel mit einen armen Juden in Frankfurt gehabt, fo 

einen verbotenen Karld'or ausgegeben und darüber geftraft worden, 
dahingegen hundert andere dergleichen Fälle in verborgenen ge> 
Ichehen, ungeftraft bleiben und continuieren würden. 

Im größern Handel und Wandel denen Piftolen und Louisd'ors 
den Kurs von nur 4 r. 22 gr. zu geben, gehet, wenn es ung er- 

laubt zu fagen, ohne Bedrüdung und größten Schaden derer 
ſämtlich königlichen ſowohl unter fi, als mit Auswärtigen 
trafiquierende Unterthanen noch weniger und gewiß jo lange nicht 
an, bis diefe Münzen durch ein reichstäglich conelusum trium 
eollegiorum, gleih mit denen Mar- und Karld'ors geichehen, 

ebenjo hHeruntergejeget und überall im Teutſchen Reich nur 4 r. 
22 gr. gelten dürfen. 

Auf den Meſſen in Frankfurt an der Oder fann, jo lange 

ein folches nicht gejchieht, diefer Münze insbefondere ohne Ruin 
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der ganzen Meſſe kein Kurs!) gegeben werden, weil die größte Force 
des Mefnegotii in ausmwärtigen Käufern und Verkäufern bejtehet 
und diefe den Kurs nad) Kaufmannsart und wie e8 die Handels 
Conjuncturen mit fi bringen, allemal machen, unjere Einländifche 
von beiden Sorten aljo augenfcheinlich mit jelbigen extra commercium 
gejeget würden, wenn fie die Piftolen und Louisd'ors nicht höher 
ala zu 4 r. 22 gr. ausgeben noch annehmen dürften. 

Noch mehrerer Urfahen zu gejchweigen, welche den Kurs in 
Eurer Königlihen Majeftät teutichen Reichslanden jo durchgängig 
herunter zu fegen noch zur Zeit mit Beftande ohnmöglid eher an— 

raten dürften, bis dergleichen, wie gedacht, wo nicht vom ganzen 
Röm. Reich, doch wenigftens von denen in ober- und niederfächfijchen 
Kreiſen 3 afjociierten Müng-puissancen gefchehen und mit gemein- 
famen Zuthun ing Werk gerichtet werden möchte. 

Falls aber Eure Königliche Majeftät allerunterthänigft vorge- 
ſchlagenermaßen allergnädigft gut finden, zuforderit den Gebraud) 
der Piſtolen und Louisd’ors in Dero fämtlichen publiquen Kafjen 
gänzlich zu verbieten, jo würde die Erfahrung bald lehren, daß der 
Mikbrauch mit jothaner Münze ih von ihm felbft nach und nad) 
legen und das bejte Mittel jei, derjelben überhandnehmenden Kurs 
zu reprimieren; anerwogen es eine in die Augen fallende fait un: 

widerjprechliche Wahrheit, daß der größte Geldverfehr in Eurer 
Königlichen Majeftät Landen aus der Einnahme und Ausgabe der 
föniglih und andern publiquen Kaffen beftehe; was aber durch 
Banquierd und Negocianten gejchieht, nach Proportion defjen von 
gar Heiner Importanz fei. Die ganze Armee und fo viel taufend 
Civilbediente müffen davon leben und machen das daraus erhobene 
und wieder hbineinliefernde Geld faft nur allein noch im Lande 
roullieren. Die Fonds des wenigen commereii darinnen mit Aus» 
wärtigen Haben mit denen Fonds Derer föniglichen revenues, 
woraus das bischen unentbehrlicher Handel und Wandel noch unter- 
halten wird, feine Broportion, und wenn es nun jollte durch fpecielle 

Herunterfeßung der darin fo lange courent gewejenen Louisd'or 
noch onerieret werden, wirde der daraus entjtehende Schade dem 

publico weit empfindlicher fallen als der bisherige vollgültige Kurs 
derielben, anftatt daß, wenn der Bürger und Bauer nur erjt weiß, 

) D. h. firierter Kurs. 
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daß er diefe Münze bei feiner öffentlihen Kaffe mehr anbringen 
kann, folches auch im ganzen Lande befannt gemacht wird, ber 
Kurs derjelben zu 5 r. fi) in den Städten und ganzen Lande nad) 
und nad von jelbjt verlieren und die davor ſonſt aus dem Lande 
gegangene Landes- und Scheidemünze in Furzer Zeit ins Land 
jelbft durch die Fönigliche und andern publique Kaffen wieder be- 
Ichaffet werden, auch zugleich daraus zu erfehen fein, daß es eben 
jo ſehr nicht, als mehrenteil® davor gehalten wird, an einländifche 
Sceidemünze fehlen, jondern nur die Gelegenheit, daß die Piftolen 
und Louisd'ors bei denen Acciſe-, Gontribution® und andern 
Landesfafjen, obgleih nur vor 4 r. 22 gr. genommen werden, den 
Mißbrauch, daß ſolche vor 5 r. roullieren, die 6 Bf. Stüde aber 

dagegen verwechjelt und aus dem Lande gefchleppet werden, haupt- 
ſächlich verurjachet, folglich, Tolange diefe Duelle nicht gänzlich ge— 
ftopfet umd den Rendanten ermeldter Kaffen bei Kaffation oder 
noch größerer Strafe unterjaget wird, von dem guten Effect des 
vorfeienden edieti nichts Heilfames zu hoffen fein dürfte. Sollten 
nun Eure Königliche Majeftät diefe unfern, doch jonder die geringjte 
Mafgebung wegen des einzurichtenden Münzedikts angeführte 
raisons vor erheblich halten und rejolvieren, dasjelbe darnach ent- 
werfen und emanieren zu laffen, jo würde jolches ohnvorgreiflich in 
dreien Punkten zu faffen fein. 

1) Daß die Piftolen und Louisd’ors unter feinerlei Prätert 
und bei Cafjation des Rendanten oder noch jchärferer Strafe weder 
zu 4 r. 22 gr., noch auch drüber, es jei zum Umfegen gegen edift- 
mäßige Münz oder Pfande, bei all- und jeden föniglihen, Land» 
Ihafts-, Magiftrats-, Kanzlei», Sportul- und Gerichts-Kaſſen ange— 

nommen und deponieret, alle vollwichtige Dufaten hingegen dabei 
zu 2 r. 18 gr. eingenommen und ausgegeben werden ſollten. 

2) Daß alsdenn auf den Wochenmärften in den Städten, wie 

auch in den Bier-, Brod- und Fleiſchbänken, Höder und Fleinen 
Materialiften und Klipp-Krämern, imgleichen im Darlehn und Be- 
zahlung der currenten Interefjen, Hausmieten und dergleichen Aus- 

zahlung derer Bermächtniffe, es fei ad pias causas oder fonft, aud) 
allen andern gerichtlichen Handlungen, Bezahlung der Fabricanten, 
AUrbeitsleute, Gefindelohns, Schiffs- und Landfrachten, jolde!) nicht 

höher als vor 4 r. 22 gr. ausgegeben und angenommen werden follten. 

1) Die Piftofen. 
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3) Daß im übrigen denen Staufleuten, Wechſlern, Commercianten 
und Juden, welche die Piltolen und Louisd’ors in ihren negotio 

vor voll gebrauchen können, folche nach wie vor vor voll à 5 r. zu 
nehmen, im Lande aber erclufive der Frankfurter Meffe und was 
im negotio mit Auswärtigen gefchehe, nicht höher als vor 4 r. 
22 gr. auszugeben frei ftehen, auch jolches vom 1jten Jan. 1739 
angehen, das officium fisei aber auf Haltung diejes Edicts und der 
ad Punct 2 des fünigl. resceripti vom 11ten Junii a. ce. ftatuierten 
Strafe der 5 r. auf jedes Stüd gemäß befjer ald auf die bishero 
und noch legtens wegen der Scheidemüngze unterm 4ten April 1733 

und 6ten April a. p. ergangenen Münzedicti vigilieren oder der 
größten Verantwortung erponieret fein jolle; und erwarten wir 

allenfalls hierüber allergnädigfte Refolution, um darunter das 
fernere zu bejorgen. 

150. Schreiben des Grafen Chriftian Ernſt von Stolberg: 

Wernigerode an den Minifter von Viereck über den Reichsmünzfuß. 

Wernigerode, 5. September 1758. 

Konzept. Fürſtl. Archiv zu Wernigerode. B. 35, 5. 

Ew. Ercell. Geehrtes vom 19. v. M. als das nachgeſchickte 
votum von Öfterreich') habe in allen egard erhalten, und wie es 
fern von mir fei, daß ich denen Geldwucherern das Wort fprechen 
oder einen Cameralprofit in Münzen auf eine unerlaubte Art zu 
fuchen vor billig Hielte, jo jehe doch nicht ab, wie die Münzobrig— 
feiten fich insgefamt oder nur größtenteils in der Folge entichließen 
möchten, die ME. Silber vor 13 Rthlr. zu bezahlen und wieder 
vor 12 Athlr. ausmünzen zu laffen, indem mir die Regulierung des 
Silberpreifes bei igiger Situation in dem H. R. R. nod) impracticable 
vorfommit. 

Das öſterreichſche votum ift infoweit auf rechten Wege, wann 
es möglich zu machen, daß der Münzfuß ſowohl in groben als 
Scheidemünzen in ganzen R. Reich egalifiret werden fünne. Da 
ich aber bei Bielheit derer puissances und anderer Fleinen Stände 
im Reiche, jo die inra monetandi haben, hieran (wann aud) alle 
eonclusa nod) fo gut herauskommen) billig zweifle, da die Erfahrung 

1) Im Neichs-Fürftenrate 27. Juni 1738. Hirih VI, ©. 276—280. 



Reichsmünzfuß. 537 

gelehret, wie ſolche Reichsſatzungen gehalten werden, ſo bin ich noch 
verſichert, daß das onus und der Mangel des gehörigen Geldes im 
commeércio die Stände treffen wird, die das beſte Geld ſchlagen. 

Dann obwohl in dem öfterreichifchen voto ein gewifjer Silber- 
preis auf denen GSilberarbeitern zu fegen, in Vorſchlage ift, jo 
werden Ew. Exc. von jelbjt leicht ermefjen, wie viel weniger nod) 
dieſes Beltand Haben kann, da hierunter fo viele particuliers 

impliciret feind, die ihren Profit nehmen wie fie Fünnen. 

Der Berluft der meilten Silber gefchiehet durch den Oſtindiſchen 
Handel, und mögen alfo die Silber in Europa auf einen Wert ge— 
jeßet werden wie fie wollen, fo finden fie einen mehrern Ausgang, 
wann fie höher daſelbſt zu vercommercieren ftehen, daß alfo die 

hiefige Abjegung derer Silber meines wenigen Erachtens die Sache 

nicht verbeffern fünne. 

Was Em. Ercell. wegen Abgebung derer guten Sorten von 
denen armen Untertanen berühren, ift gewiß eine importante Sache, 
jo das Land jehr enerviret; aber foviel als ich davon einfehe, eben- 

falla daher rühret, daß feine andere als hiefige Landesjorten ange- 
nommen werden, von welden in specie der Sceidemünze der 
Mangel jo groß, daß man faſt feine haben kann. 

Nun erwägen Ew. Ercell., wann alle Sorten, jo nicht nad) 

dem Leipziger Fuß find, verrufen würden und nicht jo bald das 
Benötigte wiederum gejchlagen, wie die Not fich vergrößern werde! 
Bumalen in Unfers allergnäd. Könige und Herrn Landen, . die 
wegen ihrer etendue faft durch ganz Deutjchland commercia haben, 
und da fie jo disperfiret von allen Nachbarn, wann fie anders ihre 

d’enr6es [fo] verfilbern wollen, profitiren müſſen und alfo nicht 

vermögend fein, an des Landesherrn Münzen fich alleine zu Halten 
oder dadurch ganz untüchtig werden, den Profit in das Land zu 
bringen, den fie durch die Natur derer Lagen fich teilhaftig machen 
fünnen. 

Iſt es nun möglich, daß 

1) ein dergleichen egaler Fuß in ganz Deutichland in dem 
Ausmünzen gejeget und darüber gehalten, 

2) daß der Silberpreis in anderer Verarbeitung und Handel 
auf ein gewifjes und dem Münzfuß egales pretium gejeßet, auch 
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3) gleich bei Abgang des io im Lauf feienden Geldes jo viel 
nad) dem projektierten Fuß an Münzen glei) beigefchafft fünnen 

werden, jo conformiere mic) gern Ew. Excell. und anderer Ein- 
jichten, die ohnedem mehr als ich diefe Sache einhaben. 

Widrigenfall® bin ich aber noch nicht convinciret, daß der 
intendierte Zwed erhalten werden wird, worbei nur bitte, dieſes 
nicht von mir als wenn id) was Partifuläres zu behaupten fuchte, 
anzusehen, fondern daß nicht gerne gegen Überzeigung einer andern 
Meinung beipflichte, zumalen auf meine geringe Einficht es in einer 
jo wichtigen Sade nicht anfommt, vielmehr aber auf die, jo die 
wahre Beichaffenheit der Königl. Landen erafte einhaben, der ich in 
aller nur erfinnl. Hochachtung verharre. 

151. Dier von der Oberrechenkammer am 20. Januar 1739 dem 

Münzmeifter Neubauer über den Wilhelmsd'orſchlag vorgelegte 

Fragen und deren Beantwortung am 4. Februar 1759. 

Abſchrift. Tit. XLI, 2. 

Fragen. Antworten. 
1; 

Da dieſe Wilhelmsd’or nad) As im Jahre 1736 die Wus- 
dem Fuß der franzöfiihen miünzung der ganzen Wilhelmsd’or 
Louisd’or, nämlich zu 21%, nah dem Fuß der franzöfiichen 
Karat oder 21 Karat 9 Grän Louiéd'or reguliret worden, und 
ausgemünzet werden Sollen, dann die einfachen Zouisd’or fchon 

jo würde der Müngzmeifter zu von vielen Jahren her zu 21 Karat 
vernehmen fein, warum der- 10 Grän befunden find, fo habe 

jelbe die Wilhelmsd’or zu 21 nicht anders vermuthen können, als 
Karat 10 Grän bisher aus- Daß die doppelten Louis von dem- 
gemünzet habe? jelben Gehalt fein würden. Daher 

dann befremdlih und wunderlic 
jcheinet, daß nach der unlängft zu 
Negensburg gemachte Balvation die 
doppelten Louis 1 Grän weniger 
als die einfachen halten follen. Da 

num auf jolche Art die Wilhelmsd’or 
1 Srän feiner Gold als die doppelten 
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Wird derjelbe zu befragen 
fein, warumb er zur alliage 

bei Ausmünzung der Wil- 
helmsd'or Silber gebrauche, 
da doh die frangöfiichen 
LZouisd’or zum Theil auch nur 
Kupfer gebrauchen. 

Wird dem Müngmeijter 
aufgegeben, von jedem Werk, 
fowohl bei den ganzen als 
halben Wilhelmsd’or, respec- 

Louis Halten würden, Hingegen in 
gedachter Reichs-Valvation die dop- 
pelten Louis etwas jchwerer an 
Gewicht angejeget find, als Die 
ganzen Wilhelmsd’or gemacht werden, 
jo wird es beinahe auf eines hinaus— 
laufen. Nac meinen wenigen Be- 
dünken aber ift e8 ordentlicher, wann 
dergleichen Halbe, ganze und doppelte 
Sorten von gleichem Schrot und 
Korn gemachet werden. 

2. 

Es ift überall gebräuchlich, daß, 
wo bejhidt Gold verarbeitet wird, 
die alliage dazu halb Silber und 
Kupfer fei, welches auch bei Aus- 
münzung der Wilhelmsd’or auf die 
Urt beobachtet wird, wie denn die 
Louisd'or ebenfalls mit Silber und 
Kupfer beſchicket find; und obgleich 
deren einige wenige fo fupfer[n] 
ausjehen, daß jolche von unwifjenden 

Reuten vor faljch gehalten und daher 
nicht gerne genommen werden, fo 
wird dennoch etwas Silber ſich 
darin befinden, und rühret die etwas 

röthlichere Geftalt nur daher, daß 
zu viel Kupfer und zu wenig Silber 
zur Beichikung genommen worden; 
woher aber diefes bei ſolchen Stüden 

gejchehen ift, davon kann man Hier 
die eigentlichen Umftände nicht wiſſen. 

3. 

[ad 3 et 4:] Ich werde nicht 
allein von jedem Werfe der ganzen 
und halben Wilhelmsd’or !/, aud) Y/, 

Stüd zur Stodprobe verfiegelt bei- 
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tive einen halben oder vierten legen, fondern ich habe bereits, ehe 

Theil davon zur Stodprobe es befohlen worden, von allen bis— 
oder zum Nachprobiren in der her ausgemünzten Werfen der ganzen 
Fahrbüchſe in einem ver- umd halben Wilhelmsd’or eine ver- 
fiegelten Papier verwahrlid) fiegelte Probe zum Nachprobiren 
beizulegen. liegen. 

4. 
Solde Nachprobe müßte 

fodann bald von den ganzen, 
bald auch; wieder von den 

halben Wilhelmsd’or vorge- 
nommen und, wann es ge— 

Ichehen, das Gold dem Münz- 
meifter wieder zurüdgegeben 
werden, 

152. Bericht der furmärfifchen Kammer über das Edit vom 
12. Februar 1759 nebſt Bemerfungen des Geheimrats Schöning. 

Berlin, 9. April 1739. 
Ausfertigung. Tit. XLIV, 2. 

Nachdem Eure Königlihe Majeftät allergnädigft Gefallen ge— 
tragen, durch ein Edikt des hier im Lande jo häufig fich befindenden 

Ipanifchen Geldes wegen die Verfügung zu 
Diefe ausgebetene machen, daß binnen 2 Monat Frift ein 

Prolongierung kann Jeder fi) davon los machen und nach der 
meines Ermeſſens Zeit e8 gar nicht mehr annehmen, noch aus— 
wohl zugeftanden geben follte, fo hat die teutjche und frangöfche 

werden. Kaufmannſchaft allhier unterm 9. dieſes 
allerunterthänigft per Supplicam vorgeftellet, 

daß diejes unterm 12. Febr. a. c. ausgegangene Edikt, jo bis den 
12. April c. den Termin mit fich führe, binnen welchen es noch 
vor voll gelten, nachhero aber verboten bleiben follte, von uns 
derer hiefigen fämtlichen beiden Kaufmannſchaften, um ſich darnach 
zu achten, allererft den 1. April auf ihrer neuen Beurfe zugefertiget 
worden; aljo der noch übrige Termin von 12 Tagen nicht einmal 
hinlänglich, daß es zu einer allgemeinen Notiz gelangen, gejchweige, 
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daß beides, ſowohl Kaufmannſchaft im Handel und Wandel, als 
auch alle übrige hoch und niedrige Perſonen binnen einer ſo kurzen 
Zeit von etlichen Tagen ſich davon losmachen und es wegſchaffen 
könnten, folglich ſehr viele unfchuldig in Strafe fommen würden, 
wann hierüber jo gar genau verfahren werden follte. Bei diefen 
allgemeinen Verbot nun haben Supplifanten ihrer Schuldigfeit zu 
jein erachtet, gegenwärtigen Umftänden nad) vorzuftellen, wie obge- 
dachtes Berbot einem jeden, vornehmlich aber der Kaufmannſchaft 
und Fabrifanten, einen unverwindliden Schaden zuziehen könne; 
fintemal unter vielen andern wie diefen einzigen Umftand in aller- 
guädigfte Erwägung zu ziehen Supplifanten allerunterthänigjt in- 
ftändigft bäten, da nämlich die meiften derer Hiefigen Fabricanten- 
waren auswärtig und auf den Mefjen verdebitieret und confumieret 

würden, wobei zur Gnüge befannt, daß auf allen denen Mefjen 
anigo Feine andere Zahlung der Waren als 
in Spanischen Golde gejchehe, welches man de quo valde 
auch bishero lieber genommen als die auf dubitandum 

denen Mejjen und infonderheit zu Frankfurt 
am Main befindliche gar ſchlechte Münzjorten; verftehet ſich von 
ſolche Warenzahlung auch nicht eher, als den felbft, weil leßtere 
legten Tag in der Mefje erfolge, wo öfters die bereits verrufen 

Zeit zu furz und die Gelegenheit nicht mehr 
verhanden, daß man ſolche Gelder umjeßen quae qualis 

fünnte. Wenn nun Hiefige Kaufleute und 
Fabrikanten diejes Gold wegen des Verbots 
nicht mit nach Hauje bringen dürften und jedod) recte 

auf den Mefjen Feine Gelegenheit mehr haben 
fönnten, ſolches allda umzujegen, jo würden Eure Königliche 
Majeftät gar leicht und allergnädigft erachten, welchen unerjeglichen 
Schaden die Kaufmannjchaft und Fabrifanten leiden würden, wenn 

fie [nicht] wüßten, wo fie dieſes Gold lafjen follten. 
Nicht einmal zu gedenken der nächſt zu erwartenden Zahlung 

auf denen jet bevorjtehenden Mefjen, wo die vorlängjt Freditierte 
Waren gewiß mit fpanifchen Golde bezahlet 
würden. Hierin ift aber auf gewiſſe Art eine moderatio dam- 
Moderation Eurer Königlihen Majeftät vorzu> -  nosa 
legen, hätten Supplifanten nach reifer Erwägung 
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vor nötig gefunden, allerunterthänigft anzufuchen, daß Eure König» 
liche Majeftät noch 3 Monate, als von Anfang April anzurechnen, 
allergnädigjt verftatten wollten, binnen welchen dieje ſpaniſche 

Piftoletten im Handel und Wandel, als bei dem Ein- und Verkauf 
der Waren, Bezahlung dererjelben Schulden auch übrigen bürger- 

wird und fann nicht ge= 
halten werden, jondern 
bejchnittenen und unbe— 

ſchnittenen dadurch nur 
Thüer und Thor offen 

gelafjen, die Spanijche 

Piftolen, wovon ohne 

dem jo eine exrcejfive 

Quantität faliche ausge— 
münzet worden, daß 

man ſich nicht genugſam 
darfür hüten kann, häufig 
ins Land zu ziehen und 
ſelbige denen ouvriers 

und andern armen Leuten 
durch allerhand tours 
und Kunſtgriffe nach 

und nach vor voll auf— 
zubürden, welche arme 

gemeine Leute hernach 

denen Juden damit in 

die Hände geraten und 
von ihrem ſchwer ver— 

dieneten Arbeitslohn 
gottloſerweiſe ein anſehn— 
liches verlieren müſſen. 

Schöning 8. M. 

lichen Verkehr, wo ſie nur angenommen 

und ausgegeben werden müſſen, auf den 

gewiſſen Satz zu 4 r. 20 Groſchen, höch— 
ſtens 21 Groſchen geſtellet werden möchten; 
wobei ſie gewiß verſichert wären, daß bei 

dem vorgeſchlagenen heruntergeſetzten Wert 
dieſer ſpaniſchen Piſtoletten ganz unver— 

merkt von ſelbſt ſich verlieren würden, 

daß nach Verfließung ſolcher von Eure 

Königliche Majeſtät allergnädigſt ver— 
ſtatteten dreier Monate keines gänzlichen 
Verbots weiter nötig ſein würde. Sie 
bäten demnach allerunterthänigſt zum 
Beſten des hieſigen commereii den von 
ihnen gethanen allerjubmifjeften Vorſchlag 
wegen der 3 Monate, worin die Spanische 
PBiftoletten zu 4 r. 20 gr. bis 21 gr. gelten 
jollten, allergnädigft dergeftalt zu appro- 
bieren, daß dieferwegen die gehörige Ver- 
fügung bier und in übrigen Eurer 
Königlihen Majeftät Landen zu eines 
jeden Nachricht aufs forderjamjte ergehen 
möchten, wodurch Ew. Königliche Majeftät 
getreueften Untertanen und dem publico 
fein jo großer Schaden zuwachſen werde, 
ale wenn es bei dem gänzlichen Verbot 
jein Berbleiben haben ſollte. Da es nun 

an dem, daß die Publikation jo fehr jpät 
und der angelegte terminus fih von ben 

Piftoletten los zu machen, dadurch allzu kurz geworden ift, jo däucht 
uns der Supplifanten petitum eben nichts verfängliches bei fich zu 
führen; und damit man verjuchen möge, ob die Bijtoletten, wenn 
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fie vor der Hand und auf diefe 3 Monate auf 4 r. 20 gr. ge- 

jeget würden, fich verhofftermaßen nach und nach im Kurs felbit 
verlieren möchten, fo jtellen wir allerunter- 
thänigft anheim, ob nicht zur Probe diefem — gr 
Geſuch allergnädigft zu accordieren, hin— : her a cadich 
folglich das Edikt in dieſem passu und big WM 
dahin zu declarieren ftehe? IR 

153. Bericht der Oberrechenfammer über die Ausmünzung 

von 8: und 2:Grofchenftüden. 

Berlin, 20. Uuguft 1759. 

Ausfertigung. Tit. XLII, 6. 

Nah Ew. Königlichen Majeftät allergnädigften Refeript vom 
11. Junii a. ec. jollen wir auf das genauefte überlegen, und unfer 
pflihtmäßiges Gutachten abftatten, ob nicht Hier eine anfehnliche 
Summe 8 und 2 Groſchenſtücke, wie es das Anſehen gewinne, ohne 
Schaden ganz füglich ausgemünzet werden könne? Da die auf den 

Reichstage zu Negenjpurg gewejene Ober: und Niederſächſ. Kreis 
Wardeins foutenieret und mittelft denen in Abſchrift beigefügten 
Ausrechnungen gezeiget, daß beide Sorten nicht allein ohne Schaden, 
jondern auch jogar mit einigem Schlagefchag ausgemünzet werden 
fünnen. 

Wir haben nun zuforberft dem biefigen Müngzmeifter unterm 
2dten ejusd. aufgegeben, daß er der Reichswardeins Ausrechnung 
und specificationes Poſt vor Poſt gründlih eraminieren und 
deutlich anzeigen folle, ob oder warum bier vor ſolche Münzfoften 
8 und 2 gr.jtüden Em. Königliden Majeftät allergnädigften Intention 
gemäß ohne Schaden ausgemünzet werden fönnen, und da bderfelbe 
unterm 4. et praes. den 6. Juli a. c. den in Beilage A. copeilich 
angejchlofjenen Bericht folcherwegen abgeftattet, ift nötig gefunden, 
ihn nachhero noch verfchiedentlich und legtens den 19ten huj. mündlich 
zu vernehmen. 

Nachdem wir ihn nun völlig gehöret, haben wir die Sadıe 
ſelbſt nach allen Umftänden gründlid) eraminieret und gefunden: 

1) Was die 8 gr.jtüde betrifft, jo ift offenbar, daß, weil die 
Mark fein Silber allhier vor 12 Rthl. zum wenigften bezahlet 
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werden muß und eben diefe Mark fein nur wieder zu 12 Rthl. 
ausgemünzet werden darf, natürlicherweife fein Schlageſchatz ſich 
finden, fondern wegen des anzufchaffenden Kupfers, indem fie nad) 

bisherigem Fuß 12löthig beichidet und aljo auf jede Marf fein 
4 Roth Kupfer erfordern, item wegen der Arbeit im bejchiden, 

ftüdeln und weißfieden, prägen pp. notwendig VBerluft jein und zu 
dem Kupfer und Münzkoſten Zuſchub gefchehen müſſe. 

Daß aber die Reichswardeins hierbei einen Überſchuß heraus- 
bringen, rühret offenbar daher, daß fie den Einkauf der Mark fein 
Silber auf 11 r. 18 gr. geießet, davor es aber hier nicht zu 
Ichaffen, auch nur wenig zu 12 Rthl. zu befommen, indem befannter- 
maßen fowohl der verftorbene Geheime Rat Schindler, ald auch 

Em. Königliden Majeftät jegige Gold» und Silberfabrique” pro 
Mark fein bis 12 Rthlr. 16 Gr. bezahlen müfjen, da dann, wann 
4 Gr. oder nad unjerm Bericht vom 13ten Januarii 1730 nur 
3 Groſchen Münzkoften abgerechnet werden und die 8 gr.ftüde ganz 
fein ohne Beſchickung mit Kupfer ausgemünget würden, allerdings 

pro Marf fein 2 Gr. und pro 100 Mark 8 Rtl. 8 Gr., jo wie 

die Reichwardeins anjegen, übrig bleiben würden. 
Weil aber gedachtermaßen das Silber hier vor den Preis 

nicht anzuschaffen müglich, fo füllet der ganze Schluß und Uberſchuß 
von dem bier nicht practicablen Sab hinweg. 

Zwar will der Münzmeifter aud) mit 4 Gr. Münzfoften zu— 

frieden fein, müßte auch nach oballegierten unjern Bericht vom 
13ten Januarii 1730 wohl 3 Gr. nehmen, wann er die 8 gr.tüde 
ganz fein und ohne bisherige Beihikung ausmünzen foll. Uber 
auch das kann hiebei, wann nicht wohlfeiler Silber, als die Marf 

fein zu 12 Rthlr. anzuschaffen müglich, den Verluft nicht verhindern, 
denn jolchergeftalt müßten doch die 4 Gr. oder vielmehr 3 Gr. 

Münzkoften zugefchofjen werden. Das einzige Mittel, um die Sache 
allhier in jo weit practicable zu machen, würde fein, wann Em. 

Königlihe Majeftät gefällig, etwas von dem Neuftädter Silber in 
1/, ftüde vermünzen zu lafjen, weil folches pro Marf fein zu 11 r. 
19 gr. geliefert wird, da denn nad) Abzug der 3 Gr. Münzfoften 
noch 2 Gr. Schlageſchatz übrig bleiben würde. 

Wiewohl hiebei noch große Bedenklichkeiten, welche wir hier- 
nädhjt bei dem 2ten Punkt wegen Ausmünzung der 2 gr. ftüde 
pflihtmäßig anzuführen nicht ermangeln werden. 
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2) Anlangend die Ausmünzung der 2 gr. ſtücke, fo haben 

1) die Kreis-Wardeine das Silber wieder zu 11 r. 18 gr. 
pro Mark fein angejeget, wobei obgemeldtermaßen nach Hiefigem 
Preis à 12 Rthl. pro Mark fein ein Unterjcheid von 6 Groſchen ift. 

2) In den Münzfoften jelbft differieren fie mit hiefigem Münz— 
meifter auf 100 Marf über 20 Rthl. Und ob wir gleich bei allen 
Sätzen nicht völlig urteilen Fönnen, welches die accurate Summe 
der erforderten Koften ſei, indem folches befanntermaßen, fo ofte 

dergleichen Arbeit und actus in den Münzen verrichtet wird, nicht 
eben allemal gleich zutrifft und der Abgang beim jchmelzen und 
weißfieden, worauf es hauptſächlich hierbei anfommt, differieret; jo 

ift doc gewiß, daß die Wardeins beim Kupfer zum Beſchicken 
3 Mark 4'/, Loth zu wenig angejeget und das Kupfer nur zu 
27 Rthl. 12 Gr. pro Gentner und 6 Gr. pro Pfund, ja gar das 
Pfund nur 4 Gr. gerechnet haben, da es doch hier zu 30 Rthl. 
pro Centner bezahlet werden muß. Auch jcheinet nicht wohl müglich 
zu fein, daß man 100 Mark fein in 2 Gr.ftüden vor 2 Rthl. 16 Gr. 
Arbeitslohn ausmünzen fünne, weil foldes vor 3 Leute à 7 Gr. 
nur etwa 3 Tage ausmachen würden. Es zeiget auch der Münz— 
meifter in obangezogener feiner Vorftellung sub A ganz deutlich an, 
daß die Wardeins in ihren Ausrechnungen feinen rechten Grund 
gehabt haben könnten, indem fie ftatuieret, Daß zu den 4 Mor.jtüden, 
welde 10 Loth 12 Grän fein Halten, 11 Rthl. 9 Gr. 4 Pf. mehr 
Münzkoften erfordert würden, als zu den Tlöthigen 2 Ggr.ftüden, 
da doch notoriſch, daß, je geringhaltiger eine Münze ift, je mehr 
Münzkoſten diejelbe erfordert.) Der Abgang ift auch von den 

Kreiswardeinen jehr unterfchieden gerechnet, indem bei den 7 löthigen 
2 Gr.ftüden auf 100 Mark nur 12 Rthl., hergegen bei den 10 Loth 
12 Grän reihen 4 Mogr.ftüden auf 19 Rthl. 26 Mor. angefeget 
ift. Und da wir alfo aus dieſer Wardeins fich jelbft contradicierenden 

Speciftcation Fein rechtes Fundament nehmen, den hiefigen Münz- 
meifter auch nicht überführen können, daß feine Specification nicht 

) Den Bericht der jächliichen Wardeine, welchen Neubauer nennt, fand ich 

nicht; ſonſt wußten jene jehr wohl, daß feinere Münzen weniger Koften erfordern 

al3 weniger feine, wie jie in ihren Berichten an den Reichstag vom 17. Oftober 

und 13. November 1737 (Hirih VI, Nr. 58 und 64, ©. 253 u. 214) ausdrücklich 

angeben. 

Acta Borussica. Munzweſen I. 35 
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richtig Sei, jondern er vielmehr beftändig dabei bleibet, daß, weil die 
Mark fein in Y/;otel Stüden nad) dem Leipziger Fuß 12 Rthlr. 

9 Gr. 17/, Pf. nur ausgemünzet würde und das Silber mit 12 Athlr. 
wenigitens angefaufet werden müßte, aljo nur 9 Gr. 15/7, Pf. zu 

den Münzkoſten übrig bliebe und doch zu Beſchickung des Y/ıotel 

Silbers an Kupfer allein zu 1 Mark fein, weil fein arm Silber 
faft mehr zu haben, 4 Gr. 4 Pf. und wegen des Abgangs, item 

zu Weinjtein, Salz, Arbeitslohn 2c. nad) feiner Specification noch 
9 Gr. 4'/, Bf. erfordert würden, alfo insgefamt auf 1 Mark fein 

13 Gr. 8°/, Pf., und ihm darauf nur accordieret wären zu Kupfer 

vorgemeldtermaßen 4 Gr. 4 Pf. und an Münzkoften 7 Gr., alſo 
insgefamt 11 Gr. 4 Bf. alfo ſchon 2 Gr. 41/, Pf. einbüßen müßte, 
indem ihm nicht mehr vergütet und in Ausgabe gebracht würde, 
ala nach dem Aten 80 feines Contract? und Ausweilung der Rech— 
nungen 2 Gr. 2°/, Pf. und die vorgemeldte 9 Gr. 1°/, Pf., welche 
bei der Ausmünzung übrig bleiben; jo wiſſen wir fein ander Mittel 
vorzuschlagen, als daß, wann Ew. Königliche Majeftät befehlen, daß 
rstel ſtücke ausgemünzet werden follen, ſolches mit dem Neuftadtichen 

Silber, wie bishero, da jährlid an Rthlr. gemünzet fein, conti- 
nuieret werde. 

Zwar fünnten Ew. Königlide Majeftät, wann Sie dag Neu— 

jtädter Silber zu Dero Gold- und Silberfabrique geben, weit höher 
nugen, als wenn Sie e8 zu 2 Or.ftüden vermünzen lafjen, indem 
auf jede Marf fein wohl 21 Grofchen profitieret werden könnten, 

da e8 vor 11 Rthl. 19 Gr. geliefert und zu 12 Rthlr. 16 Gr. in 
der fabrique bezahlet wird, welches auf jede Marf anftatt der bis— 
hero in der Münze berechneten 5 Gr. pro Marf 16 Gr. mehr und 
aljo obbemeldte 21 Gr. betragen würde, jedoch depenbieret alles 
von Ew. Königlihen Majejtät allergnädigften Reſolution, und 
müſſen wir hierbei nur noch diefes pflichtmäßig vorftellen, daß Ew. 
Königliche Majeftät wir nicht allerunterthänigft anraten können, von 
dem Neuftädter Silber feine 8 Grojchenftüde münzen zu lafjen, weil 

Suden und andere dergleichen Leute doch Ddiejelben gleich außer 
Landes bringen, wie denn auch nicht einmal die 2 Gr.itüde davor 
fiher jein. 

Noch müfjen wir anführen, daß der Münzmeiſter verfchiedentlich 
ad protocollum Ddeclarieret, wie er wohl zufrieden, wann fi ein 
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anderer finden würde, der die Ausmünzung der 2 Gr.ftüde um ein 
geringers übernehmen wollte, dann da die vorigen Müngzmeiftere 
8 Gr. Münzkoſten empfangen Hätten und er nur 7 Gr. befäme, 
wäre nach feiner Ausrechnung noch vor ihn Berluft, und wann 
jego wie vormalen arme Silber zu erhalten wären, da faſt nichts, 
ala 14 bis 15löthiges Silber zur Münze gebracht würde und in 
einem Zahr nicht 100 Mark arm Silber zur Münze käme, Fönnten 
die 4 Gr. 4 Pf. wegen des SKupfers bei den Koſten menagieret 

werden. Wann aber die 2 Gr.jtüde ganz fein ausgemünzet werden 
jollten, würden fie gar klein fallen und die große Bedenklichkeit, 
welde wir wegen der feinen 8 Gr.ftücden oben angeführet, ſodann 
verbleiben; wann auch die 2 Gr.ftüde nach dem Gehalt der 4 Mgr. 
ftüfe à 10 Loth 12 Grän follten gemünzet werden, würden anftatt 

der ordinairen 65 Stüd auf die Marf brutto 99 Stüd gehen und 
die Mark fein ebenfalls zu 12 Rthl. 9 Gr. ausgemünzet werden, 
der Zuſchub auf die Tlöthige 2 Gr.ftüde à Mark fein 2 Gr. 2°/, Pf. 
wegfallen und von dem Neuftädtfchen Silber die 5 Grojchen pro 
Mark fein, weil es à 11 r. 19 gr. geliefert und 12 Rthl. in ber 
Münze gerechnet wird, imgleichen das Kupfer, jo in dem einlaufenden 
Silber ftedet, nach wie vor Em. Königlichen Majeftät berechnet 
werden fünnen; mehr gemeldte Bedenklichkeit aber, daß dergleichen 
Geld werde außer Landes gebracht werden, verbleibet auch hierbei. 

154. Bericht der Clevifchen Kriegs: und Domänen-Kammer über 
den Kurs der fpanifchen Piftolen, Eleve, 21. September 1759; und 
Dota der Geheimen Räte Lulemann, Schöning und v. Börftell. 

Ausfertigung. Tit. XLIV, 2. 

Eurer Königlihen Majeftät haben wir in unſerm allerunter« 
thänigftem Bericht vom 6ten Maji ce. allerunterthänigft gemeldet, 
daß die Spanischen Biftolen im ordinairen Handel und Wandel, wenn 

fie ihr völliges Gewicht haben, zu 5 Rthlr. Hiefelbjt ausgegeben 
werden. 

Was aber die zugleich verlangte Nachricht, wie hoch die jpanijche 
Piftolen nach dem innerlichen Wert allhier gerechnet werden, anbe- 
langte, jo würden wir folche Nachricht jogleich einfenden, wenn ung 

35* 
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von dem Refidenten und Juftizrat von Rohd zu Cöln, an welchen 
wir darüber gejchrieben, die Antwort zufäme. Nun bat zwar der 
tit. von Rohd ung diejerhalb unterm 22ten Mai c. ein Atteſt von 
dem niederrheinichen und wejtphäliichen Kreiswaradein von Hülß 

eingefendt. Da aber aus demfelben, wie aus der sub A hiebei— 
gehenden Abjchrift!) mit mehrern zu erjehen, nicht alleine gar nicht 
abzunehmen, wie viel der innerlihe Wert einer jeden Piſtole fei, 

ſondern dieſelbe auch nicht jo viel fein Gold Halten als gedachtes 
Atteſt mit fich führet, und wir deshalb nachhero aus andern Nach— 

richten von der Amſterdamſchen Banque den innerlichen Wert 
folgendergeftalt herausziehen müjjen. 

Nach dem obgedadhten Attejt des Waradeins sub A joll eine 
Mark von denen ordinairen jpanijchen Biftolen, doppelten und 

Duadruplen an feinem Golde Halten 22 Karat, welches nad) dem 
jegigen hohen Preiſe des Goldes und hHolländifchen Wechſels 
a 2 Stüver per Gulden erſt an holländiſch Geld fein würde, 
A 355 Gulden Banfgeld, die feine Mark zu 5°/, Procent, 343 Gulden 

14 ftbr. 3 dt. Courant und an cleviichen Gelde à 2 Stüver per 
Gulden an Agio 183 rthir. 18 ftbr. 5 dt. 

Und da 36°/,,, Piftolen auf eine Amſterdamſche Mark gehen, 
jo würde jede Biftole nad) obgedadhten Waradeins Atteft an feinem 
Golde Halten 5 rthlr. 4 ftbr. 1 dt. 

Weil aber nad der Amfterdamjchen essay die ſpaniſche und 

franzöfifche Piftolen nur 21 Karat 7 Grain fein, gefolglich die Mark 
179 rthlr. 50 ſtbr. 6 dt. Halten, jo würde der innerliche Wert nad) 
dem jegigen hohen Preife gegen die hiefige currente Münze doch 
noch 4 rthl. 58 ftb. 2 dt. bleiben. 

Wenn man aber Hingegen rechnet, daß die Hiefige currente 
Münze anjego 2 Procent und darüber gegen Ducaten & 2 rthl. 
45 ftbr. Berluft hat, würde die Mark Piftolen vor Ducaten einzu— 
faufen nur fojten 176 rthlr. 17 tb. 2 dt, gefolglich auch eine 
ſpaniſche BPiftole nach obgedachter Rechnung nur 4 rthl. 52 ftb. 
50 dt. wert fein. 

Diejer Umftand der anderwärts hereingezogenen Nachrichten 
hat die gegenwärtige allerunterthänigfte Relation, insbefondere, da 

der Referent, welchem folches zur Eramination zugeftellet worden, 

. I) Liegt den Alten bei. 
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frank gewefen und man nachher zu gleicher Zeit wegen des Münz— 
wefens berichten wollen, verzögert. 

Wir können aber anjego, da diejerhalb ein excitatorium 
untern 28ten Aug. am 14.t. Septembr. eingelaufen und die Unter: 
ſuchung von dem Münzweſen noch fo weit nicht avancieren fünnen, 
daß diejerhalb eine jolide Relation abzuftatten wäre, feinen weiteren 
Anftand nehmen, ohne die geringfte Mafgebung anzuzeigen, daß 
wir die gänzliche Verrufung diefer Piftolen in dieſen Landen um jo 
viel weniger anraten können, al® aus obiger umbftändlichen Anweiſe 
erhellet, daß diejelbe viel bejjer als unfere jegige furrente Münze 

fein, ja jelbften nach der unterm 13ten Novbr. 1737 von denen 
jämtlichen Reichs-Waradeins zu Regensburg erteilten Attefte, welche 
vermutlich auch in Eurer Königlichen Majeftät Hoflager fein werden, 
diejelbe sub Nr. 3 als 21 Carat 8 Grain fein haltend aufgeführet, 
und dahero zu 7 Gulden 6 Kreuzer 21302) g95 dt. geſchätzet worden, 
gefolglih auch nach Proportion der vollwichtigen königlichen Ducaten 
zu 4 Gulden gerechnet, 4 rthr. 53 ftbr. 4449/59; dt. clevisch in 
der zu Berlin gültigen Münze wert fein, per consequens aud) 
nach dem Reichs Atteft befjer als unfere jegige Münze fein. 

Wir ftellen aber, wie gedacht, alles Eurer Königlichen 
Majeftät allergnädigiten Gefallen lediglich allerunterthänigft anheim. 

Botum des Geheimrats Eulemann vom 9. Det. 1739. 

Dieje Relation habe des H. Geh. Finanzrat Schöning Wohlgeb. 
cum actis gehorjamft zufenden wollen. Da nach dem Bericht der 

cleviihen Kammer vom 25. Febr. a. c. gar weniges von jpanifchen 
Golde in dortigen Landen mehr verhanden ex ratione, weil in be- 
nachbarten Landen jelbige zu 4 tl. 21 ggr. genommen würden, jo 
möchte zwar wohl umb jo viel weniger Bedenken fein, alldort das 
Patent auch publicieren zu laſſen. Indeſſen ftelle ich doch zu 
weiterer Überlegung, ob nicht wenigftens im gemeinen Handel und 
Wandel zu erlauben, diefes Spanische Gold nad) dem innerlichen 
wahren Wert gegen den Leipziger Fuß nämlih à 7 fl. 6 X“ oder 
4 thl. 18 ggr., als jo hoch man auch in Sachſen nad denen 
geftrigen Berlinifchen Gazetten jelbigen den Kurs gegeben, zu nehmen. 
Wegen der falſchen Stüde aber müßte fic) ein jeder in Acht nehmen, 
bevorab da doch nad) Münzwardeine zu Regensburg Gutachten von 
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26. 79° 1738 die franzöfiihe Louisd’or, welchen man doch ohne 

die geringfte Schwierigkeit in unfern Landen Kurs vor 5 thl. im 
gemeinen Handel verftattet, nur 7 fl. 3 X" und alfo noch 3 Xt 
weniger als jene wert fein. 

Wann aber diefe Geldjorten auf den innerliden wahren Wert 
jegen will, fo muß ſolches auch zugleich, injonderheit im Cleviſchen, 
wo nichts als böfes Geld zu ſehen, wegen aller übrigen Gold- und 

Silberjorten groß und Fein gejchehen, worüber ©. 8. M. mit Dero 
Herrn condirectoribus in denen Kreijen ſich vernehmen und einen 

Schluß machen könnten. Wiwohl zu beforgen, daß im wejtfälijchen 
Kreife bei Chur Cöln und Pfalz folches wohl nicht jo leicht zu er— 
halten fein dörfte. 

Votum des Geheimrats Schöning vom 11. Oct. 1739. 
Ih bin der unmaßgeblichen Meinung, daß denen ſpaniſche 

Piſtolen nah dem friichen Erempel von Sadjen der Kurs im 
Handel und Wandel zu 4 r. 18 gr.en zu verjtatten. Alles übrige 
im Cleviſchen roullierende Gold und Silber Münzen bei jebiger 
Zeit auf ihren innerlihen Wert Herunterzujegen ift ex adductis 
nicht anders als eine inpracticable Sache anzujehen. 

Botum des Geheimrats v. Börftell. 

Ich bin der ohmmaßgeblichen Meinung, da die Spaniiche 
Piftoletten nach dem innerlichen Wert noch 3 Stüver befjer als bie 

franzöjchen, jelbe im Handel und Wandel auf 4 r. 18 gr. herunter- 
zujegen bedenklich fein und darüber wohl vorhero ein Schluß mit 
denen Herren condirectoribus gemeinschaftlich zu faffen. 

155. Derteidigung der Berliner Zwölftel gegen die Regensburger 

Dalvation durch den Münzmeiſter Neubauer. 

Berlin, 28. Januar 1740. 

Urſchrift. Tit. XXIV, 2. 

Was hochgedachte Se. Ercellenz!) wegen der 2 Ggr. Stüden 
melden, ald wann jelbige zu 68 Stück auf die Brutto-Cöllniſche 
Mark ausgemünzet werden jollten, weil folche zu Regensburg in 

') Der Bräfident der Cleve-Märkifchen Kammer v. Rochow. 
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benannter Anzahl angejeget worden, jo find zwar zu Negensburg 
68 Stüd aufgeführet, allein es ftehet ausdrüdlich dabei: von anno 
1683 bis 1736. Nun find in den Jahren 1730, 31, 32, 33 und 

1734 allhier feine 2 Ggr.-Stüden gemünzet, und was an folcher 
Sorte durch mich vorher ausgemünzet worden, ift mehrentheils nad) 
Preußen gejandt, folglih find unter den zu Regensburg aufge- 
zogenen 2 Ggr.-Stüden feine neue jeither 2 Jahren gemünzete ge— 
wejen, welche dann die alten abgenußten, zum Theil über 50 Jahr 
roulirten Stüden am Gewicht und Gehalt unmöglich Haben auf- 
helfen können. Ob nun zwar hier die 2 Ggr.-Stüd jederzeit nad) 
dem Leipziger Fuß ausgemünzet werden, dergeftalt daß 65 Stüd 
auf die Brutto-Cöllnifsche Mark gehen und 7 Loth fein Halten, jo 
folget doch deshalb nicht, daß Diefelben beftändig fo viel wiegen 

müffen, es.fei dann, daß man fie, wie fie aus der Münze fommen, 

ohne einigen Gebrauch ftille Tiegen laſſe; alsdann bleibet ſowohl 
Schrot als Korn unbejchädiget, durch den beftändigen Gebrauch aber 
nußet fi das Geld befannter Maßen ab und muß folglich leichter 
werden. Ueberdas mögen wohl viele 2 Ggr.-Stüd, ebenfo wie 
andere Sorten, verschmolzen werden, weil der Preis des Silbers 
öfters viel höher ift als die 2 Ggr.-Stüf ausgemünzet werden, 
worzu dann diejenigen, welche folches thun, nicht die leichten, ſondern 
die jchwerften ausfuchen; wie dann zum Ueberfluß befannt ift, daß 

an jeder Münzforte, wann fie aud) nur 1 uhr beftändig rouliret, 

einige Veränderung fich zeiget. Allhier wird auch noch die Präcaution 
gebrauchet, jo zu des Münzmeiſters eigenen Zuftification geveichet, 

daß, jo oft ein Werk fertig ift und die Gelder gezählet worden, 
der Münzrath allezeit zugegen ift, wann ich und der Wardein Die 
gemünzten Gelder aufziehen und wiegen jollen. Der Münzrath 
läffet auch einige einzelne Mark in feiner Gegenwart aufziehen und 

zählen, ob das Gewicht und die Stüden zutreffen; aladann nimmt 

er, von welchen er will, die gehörigen Stüden zur Stodprobe, ver- 
fiegelt jolche und ertheilet mir darüber ein Atteft. Die 2 Ggr.- 
Stüden werden darauf in Beutel zu 500 Thlr. gepadet und, weil 
ih feine davon ausgebe, allefammt auf die General-Domänenkafje 

geliefert; da fich dann jederzeit findet, daß ein Beutel mit 500 Thlr. 
neue 2 Ggr.-Stüd, wie fie aus der Münze fommen, an die 2 Marf 
ſchwerer iſt als ein Beutel von 500 Thlr. alte 2 Ggr.-Stüd, 
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wann auch gleich einige neue darunter find; davon ſchon vor Zeiten 
auf den königlichen Kaſſen Proben gemachet und die Differenz des 

Gewichts befunden worden, jo auch noch allezeit kann gemachet 
werden. 

Was übrigens die Ueberſendung der Müngzrüftungen betrifft, 
jo hier entbehret werden können, auch wegen Anfchaffung der 
2 Probirwaagen und einiges Einjaggewichts,!) deshalb werde fofort 
die nöthige Anftalt machen; worüber jedoch Hinlängliche ordre ganz 
gehorſamſt erbitte. 

156. Magdeburgifchher Kammerbericht über die fpanifchen Pijtolen. 

Magdeburg, 4. Februar 1740. 

Abſchrift. R. XI, 167. . 

Em. Königl. Mayt. haben auf des ministerii zu Dresden an- 
gebrachte Beſchwerde, daß die Spanische Piftolen von denen Kauf- 

leuten in Magdeburg gegen 4 Procent Agio noch immer ausge- 
wechjelt und dieſes connivendo geduldet würde, an uns sub dato 

den 30ten Dec. a. p. et praes. den 18ten Jan. jüngjthin aller- 
gnädigſt rejcribiret: 

Weil ſolches Ew. Konigl. Mayt. allerhödjften Intention und 
dem wegen Verrufung des jpanifchen Goldes letzthin ergangenen 
edieto gerade entgegen jei, fo hätten wir pflichtmäßig zu melden, 
was und wer an dergleichen Connivenz ſchuld fei, inzwifchen aber 
dahin zu fehen und mit Nahdrud darauf zu Halten, daß das Ver- 
wechſeln der ſpaniſchen Piftolen und das Agiotiren damit bei Strafe 

der Confiscation gänzlich) nachbleibe und eingejtellet werde. 

Dieweilen uns nun hiervon gar nichts befannt, fo Haben wir 
dem Magiftrat aufgegeben, fofort zu unterfuchen, welcher von 
hiefigen Kaufleuten dergleihen Einwechjelung fi unternommen und 

deshalb pflichtmäßigen Bericht zu erflatten, auch zu melden, warumb 
magistratus bierunter conniviret habe. Nachdem nun derjelbe ver- 
Ichiedene Kaufleute, Fabrikanten und Fuhrleute wegen derer ge— 
führten Beſchwerden des Dresdenjchen ministerii vernommen, fo 
haben nad mehrern Inhalt des Fopeil. beigefügten Berichts und 

) Nämlich für die wieder in Betrieb zu jebende Münzftätte zu Kleve, 

worüber Näheres der folgende Band bringen wird, 
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Negiftraturen jelbige einmütig ausgelaget, daß ihnen von der Ein- 
wechjelung des fpanifchen Goldes a 4 Procent Agio ab Seiten ber 
biefigen Kaufmannjchaft nichts wifjend fei, vielmehr aber gereiche 
den commercio überhaupt und insbejondere denen Hiefigen Kauf: 
leuten, Fabrifanten und Fuhrleuten zur äußerften Beichwerde, daß 

- fie wegen verfchoffenen Fracht, freditirten Waaren und Fuhrlohns 
fein anderes Geld in Leipzig als ſpaniſches Gold und Batzen be- 
kommen fünnten und dahero verjchiedene ihr Geld in Leipzig otiens 
zurüdgelaffen, andere aber, welche ihr Geld nicht entbehren können, 
ipanifches Gold nehmen und folches gegen 3 big 4, auch 4!/, Procent 
umbfegen und alfo die Agio an denen eingehobenen Geldern in 
Leipzig verlieren und zurüde lafjen müſſen. Woraus demnach ab- 
zunehmen fein würde, wie wenig das Dresdenſche Minifterium 
Urſache Habe, ſich in hoc passu über die hiefige Kaufmannjchaft zu 
bejchweren, auch wie wenig magistratus wegen der angebrachten 
Malverjation mit Grunde einer Connivenz zu befchuldigen, vielmehr 
das Minifterium zu Dresden ihre Sorgfalt dahin zu richten, damit 
dem jchädlihen Wucher der Kaufmannſchaft zu Leipzig gewehret 
und bejjere Berfafjung zum Beſten des commereii wegen des 
Ipanifchen Goldes und derer Batzen zu Leipzig gemachet werde. 
Wir haben folches befohlenermaßen alleruthft. berichten ſollen und 

werden wir übrigens gehörig vigiliren, daß das Verwechſeln der 
Ipanifchen Bijtolen nicht geftattet werde, wie wir dann unterm 

heutigen Dato denen hiefigen Fiscalen nochmals nachdrücklich 
injungiret haben, denen edietis vom 6ten Apr. 1737,'1) 12 Febr.”) 

und 17 Martii 17399) gemäß ein wachſames Auge zu haben und 
darnach zu verfahren, auch bei denen Acciſe- und Boft-visitatoribus 
fleißige Erfundigung dieferhalb einzuziehen und davon jodann an 

das Collegium zu berichten. Die wir in getreuefter Devotion Zeit 
Lebens verharren. 

1), S. oben ©. 134. 
2 S. oben ©. 184. 

3, Mylius I, Cont. ©. 247ff. gegen die Ausfuhr guter, Einfuhr jchlechter 

Münzen. 
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157. Anſchreiben des Miniſters von Viereck an das 
Generaldirektorium über die bisherige Verwaltung des 

Münzwefens. 

Berlin, 29. März 1740. 

Urſchrift. Tit. I, 1. 

Weilen vorläufig im General-directorio befchloffen, daß das 

Miünzwejen unter der bisherigen Direction des 4ten Departements 

verbleiben müffe, bis Seiner Königliche Majeftät ein anders ver- 
ordnet oder derjelben anzutragen?!) beliebet worden, indefjen wegen 
des Vortrags und der Erpedition noch öfters Zweifel erwedet und 

jelbiger Hin und wieder declinieret wird, fo habe nötig erachtet, der 
Herren dirigierenden Miniftern Ercellenz Ercellenz Eprcellenz biebei 
nochmals erinnerlih anzuzeigen, wie es bishero damit gehalten 
worden, damit felbige falls nichts dabei zu erinnern, den modum 
proponendi bei ihren Departements gefällig mit unterftügen oder 

wegen etwahiger bejjerer Vorſchläge dei nächfter Konferenz deren 
sentiment eröffnen mögen. 

Ratione fabricae, ift das Berlinfche Ausmünzungswejen ohne 
Zuthun der kurmärkſchen Kammer bei dem General directorio 
immediate tractieret und ift wegen der Ökonomie der Vortrag und 
Erpedition bei dem 4. Departement beftändig geblieben, jedoch jolcher- 
geftalt, daß der Geheime Finanzrat Schöning wegen der dabei ing 
Kaffe Interefje einjchlagenden Umftände jederzeit mit concurrieret, 
in welchen egard aud über die Hauptfragen, was für Sorten und 
wie viel davon auszumünzen, als generalia, Vortrag gethan und 

decretieret; dahingegen bei der Dfonomie der Ausmünzung und des— 

wegen getroffenen Münzkontraften die Ober Rechenkammer mit 
zugezogen worden. 

Wegen der in Preußen beliebten Ausmünzung der Schillingen 
hat das Miünzdepartemant fi mit dem erſten Departement und 
von jelbigem nebjt dem Geheimen Finanzrat Schöning annod) be— 
nannten Departementärat zufammengethan und mit Zuziehung der 

Dber Rechenkammer die Münzkoſten eraminieret, auch unterfchiedlich 
darüber votieret. Hoc praevio ift der Vortrag bei dem eriten 

Departemant [jo] gejchehen und fo viel mich erinnere, vom jelbigen und 

!) In der Borlage fteht: anzuragen. 
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der preußiichen Krieges und Domainenkammer die Not der Scheides- 
münzen jo relevant und prefiant befunden, daß denen dubiis des 

4ten Departement® wegen der gar favorablen Münz-Conditionen 
nicht abgeholfen werden fünnen, fondern dem Münzmeifter quasi 
ob periculum in mora und weilen es nur auf geringe Summen 
angelommen, alles nach eigenen Sinne eingeräumet werden müſſen. 

Und da nun auch dergleichen Münzfachen durch die Provinzial: 
Kammer Direction gehen und das 1jte Departement die Not der 
Sceidesmünzen am beften beurteilen fann, jo ift auch nad) ge- 
pflogener Überlegung der Vortrag bei dem erften Departement ge- 
ſchehen, und differieret folches mit dem Vortrag in hiefigen Berlinfchen 
Münzjahen vornehmlich daher, weilen dieſe immediate bei dem 
Dber:directorio tractieret werden. 

Wie e3 mit der jegt vorjeienden Ausmünzung in Preußen zu 
halten, da der auf guten Vorteil verwehnte Münzmeiſter feine 
billige conditiones eingehen will, Seine Königliche Majeftät den 
Endzwed, die Münzkoften von den 1/,, bei denen Fleinern Münzen 
wieder zu gewinnen, nicht erreichen fünnen, und die Krieges- und 

Domainenfammer dieje Ausmünzung überall nicht anraten will; fo 
wird auch vornehmlich auf des erjten Departements Gutfinden ans 
fommen, was felbiges deswegen zu verfügen oder Seiner Königliche 
Majeftät vorzuftellen gut finden möchte, da indefjen das 4te Departe- 

ment alle dienlihe Nachrichten an Hand zu geben jederzeit bereit 
jein wird und muß. 

Wegen der vorhabenden Cleviſchen Ausmünzung ift die 
quaestio ohne Concurrenz des 4ten Departements fejtgefeget und 
nach denen gejchehenen Borjchlägen vor befannt angenommen worden, 
daß die Koften nach ehemaligen Hiefigen Fueß mit wenigen 
taujend rthlr. 6 Pf. Stüde bei jedem 100" 1/,stel erreichet werden 
fünnen. 

Da nun nachher beliebet worden, daß das Münzdepartement 
zutreten joll, jo kann felbiges nicht anders als die dabei vor- 
fommende dubia pflichtmäßig anzeigen und wird gern jehen, wenn 
jelbige von der Elevijchen Krieges und Domainen-Kammer gehoben 
werden oder ſonſt bei nächſter Conferenz ein mehrers Licht gegeben 
werden fann. 
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Indefjen wird aus denen bei Preußen angeführten Urjachen 

der Vortrag wohl nach wie vor, wenn allenfalls dag 4te Departement 
mit dem 5. Geheimen Finanzrat Schöning darüber opinieret, bei 
dem 3ten Departement gefchehen müfjen, jo viel mehr, da zu Dem 

vorhabenden großen Silberanfauf und dem darzu erfoderten Vor— 
ſchuß das Ate Departement nichts jagen noch beitragen kann, weilen 
die Ausmünzung hier mit einem geringen Beftande und ſucceſſiver 
Umbwechjelung des erfauften Silbers bei der General-Kaſſe be- 
jwungen worden. Einen jo großen Vorſchuß aber in den Silber» 
fauf, zumalen bei einem jo hohen Preiſe anzuwenden Seiner 
Königlihen Majeftät Münz Intereffe gar nicht convenabel zu jein 
bishero ftatuieret worden. 

Quoad generalia, und was die Regensburgſche Münz- 

Korrefpondenz mit denen Herren ministris auswärtiger Affairen 

betrifft, fo bat zwar das General-Pirectorium, wie vor einigen 

Jahren die Reichs deliberationes angegangen, ſolches negotium 
deprecieren wollen, weiln in vorigen Zeiten alle dergleichen Tractaten 
mit fremden Buiffancen als die Leipziger, Torgaufche und andere 
Gonferenzien bei dem ministerio tractieret worden. Da aber die 
Herren ministri der auswärtigen Affairen darauf beftanden, daß 
bei jegigen anfehnlichen Kaſſen-Verfaſſungen das Directorium 

wenigftens mit concurrieren und fein Gutfinden erteilen möge, fo 

ift folches cum beneplaeito totius directorii folchergeftalt über- 

nommen, daß nebſt den Herrn Geheimen Finanzrat Schöning aus 
jedem Departement noch ein membrum benannt worden, weldje 
insgefambt über die Regensburgſche Sachen mehrenteil$ votieret. 

Da dann aus folchen votis die Gutachten abgefafjet, dem Befinden 

nah von dem Herrn Geheimen Finanzrat Schöning der Vortrag, 
die Erpedition aber durch den H. Geheime Rat Duhram gefchehen, 
die Revifion von oberwähnten jämtlihen Departements-Räten ge» 
ſchehen, die Concepte auch nach Wichtigkeit der Lage von jämtlichen 
dirigierenden ministris gezeichnet worden. 

Quoad edicta provineialia et contreventiones, [fo] find die in 
jeder Provinz deswegen vorgefommene Sachen dem benennten Rat 
des Departements cuiusvis provinciae und dem Geheimen Finanzrat 

Schöning, nad Beichaffenheit auch der vorkommenden VBalvations- 
Umftände dem Rat des Aten Departements, jo specialem curam 
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hiefiger fabriea Hat, zugeichrieben. Der Vortrag ift bei dem 
Departement jeder Provinz und die Erpedition von dem Geheimen 
Nat Duhram (ob connexitatem materiae) gejchehen, die Revifion 
aber von den Chef der Provinz, de qua agitur, nebft mir und ob» 

benennten membris verrichtet worden. 
Sollte num Diefer modus procedendi ferner approbieret 

werden, jo wird es nur darauf anfommen, daß jeder Chef das 
membrum, jo bei feinem Departement in Münzſachen concurrieren 

joll, von neuen benennet und feftfeget, daß ſich Feiner derjelben 
auf mein Zufchreiben des Bortrags entziehe. 

Meinte man aber super modo proponendi andere Vorfchläge 
zu thun, fo werden felbige in nächjter Conferenz erwogen werden 
fönnen. 



Dritte Abteilung. 

Tabellen. 



Tabelle I. 

Der Umfang der Kurantprägung 1701—1740 in Berlin. 

Da die Prägung der Goldmünzen außer den 17371740 geichlagenen 

Wilhelmsd'or) und der Taler ein Privatunternehmen der Münzmeifter war, jo 

fiegt über deren Herftellungdumfang nichts vor. Das eigentliche Kurantgeld waren 

ſchon längft die Zweibrittel, Eindrittel und Zwölftel, über welche die Tabelle von 

1746 Aufichluß gibt.?) Für die Jahre jeit 1719 konnte fie nach andern Alten- 

angaben fontrolliert werden, wobei fich ergab, daß fie im ganzen richtige Zahlen 

bringt; wo dieſe etwas abzuändern waren, ift Diele Verfahren begründet worden. 

Yweidrittel- Eindritteltaler Zwölfteltafer 

Im Sabre taler für für für 

Rtlr. Gr) Rtilr. Gr] Wil. | Gr. 

Vom 23. Mai 1687 bis ult. Sept. 168891 972824 | 16 - 229 2 

„ 1. Ian. 16899 „ „ Dan. 1680 11477363| 8 — 56 780) 44 

1. Febr. 1600 „ „ März; 1691 [1684 426 | 16 221109 2 

1. April 1691 „ „ De. 1692 [1400743 408544 2 

l. San, 1698 „ „ uni 1693 400 089 169 278 16 

„ui 169 „ u. Des. 1695 231 859| 8 293594 14 

„ 1 Ian. 169 „ „ Juli 169 359 412 | — 54 560, 20 

1. Mai 1698 „ „ 1.Mati6H9P 159681 6407 |16 17 037 10 

1. Mai 1699 „ „ 1. Mai 1700 112127 | 8 5854 8 445% 16 

„1 Mai 1700 „ „ 4. Mai 1701 50 274 | — 2684 | 8 38 150 10 

Bon 1701 bis 1702... 2 2 2 u 108 450 | — 4 770 | 16 39847 15 

17020 1750040608 — 163 881 | - 6130 | — 65 678, 14 

1704 BI 25) 5 — 45 70116 1416 8 12 272| 14 
pr “ 

übertragen: 17156833 — 27263 , 811644 275| 19 8 

1) Über dieje ſ. ©. 241, Note 1. 
2) Auf Befehl des Königs dieſem am 28. November 1746 vom Münz- 

departement überreiht. Tit. I, 2. 

3) Für dieſes Jahr find noch 4-Ggr.- oder 15-Fr.-Stüde im Wert von 

98208 Rtlr. genannt. 

4) Ohne die einfachen Grojchen. 1690—1740 find in Preußen feine ge- 

münzt worden. 

5) Auguft 1695 bis Dezember 1696 find Albertustaler, 1. Januar 1697 

bis 1. Mai 1698 ift faft nichts gemünzt. 
Acta Borussica, Münzweſen I. 36 
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Zweidritleltaler Eindritteltaler Zwolfteltaler 

Im Jahre für für für 

Rilr. Gr. Rtlr. Gr. Rtlr. Gr. 

Übertrag: | 7156833 | - 27 263 8 | 1644275 | 19 

Bon 1705 bis 1706 101 055 | - 2809 16 11629 | 20 

„1706 „ 1707 98507 8 2460 | 16 16 091 | 10 
„1707 „ 1708 70 247 1 438 - 15160 | 4 
„1708 „ 1709 51 716 1.039 8 11100 16 
„1709 „ 1710 49892 | 16 6 — 6466 | 18 
„170 „ 1711 22879 | 8 234 n 8409 | 8 

1711 „ 1712 24 136 | 16 599 8 20943 | 18 

1712 „ 1713 36 972 | 964 | 16 29063 | 4 
1713 „ 1714 45 640 | -16 511 16.076 | 18 

„ 1714 „ 1715 21 284 719 = 13 721 | 14 

„1215 „ 1716 10425 | 8 428 8 16108 | 4 
„ts „ 1717 8.902 307 = 11390 | 10 

„ 1717 „ 1718 18071 | 16 19245 | 20 

„ms „ 1719 32 620 15037 | 14 
Von Febr. bis ult. 1719 13256 | — 1u637 — 38241 | 10 

Summa: | 7 792438 | 16 | 41011 | 16 | 1892969 | 15 

1720°) 39083 | 8 | 2238| 2 

1721 1816 | — | 8304 | 18 
— — — — — — — — — — — 

1722 14855 | 12681 | 14 
— — — —— — 

1723 23914 17026 2 
17242) 17343 6.768 | 2 
1725 — 88512 — 

1726 678911 — 
1727 56 229 12 
1728 80003) | — 52 609 | 
1729 — 13852 | 9 

l 

I) Für 1720 gibt die Tabelle nur Zweidrittel, nad den Sammlungen ſind 
aber auch Eindrittel geichlagen. 

2) Für 1724 gibt die Tabelle auch Eindrittel, doc find feine erhalten. 

3) Für 1727 und 1729 gibt die Tabelle Zwei-, für 1729 auch Eindrittel, 

für 1728 nur Bmölftel, es find aber von 1727, 28, 29 Eindrittel, feine Zweidrittel 

erhalten. 

4, Die Summe der Zmölftel 1724—1729 mit 345861 Rtlr. entipricht un— 

gefähr den anderweitigen Angaben der Alten. ©. ©. 219 und 223. Die Tabelle 
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Seit 1729 wurden nur noch Zwölftel geichlagen und zwar: 
1734 2.22.9815 Ritlr. 
1 2222222200000 „)y) 
136 2 2222202. 51887 5 18 Gr. 
DE ten TEE oe 5 
11. BES SR 
1739 39433 „ 16 „ 
1740 bis z. —— ca. 50000 .» 

In Magdeburg find von 1698 bis 1718 wohl FÜR BER wenn nicht noch 

mehr Kurantmünzen wie in Berlin geſchlagen worden, doch fehlt jede ftatiftiiche 

Nachricht darüber. 

Tabelle II. 

Der Umfang der Scheidemünzpräaung 1701—1715 in Berlin, 
Magdeburg und Minden. 

Wenn ftatiftiiche Nachrichten darüber auch nur wenige vorliegen, jo läßt 

fih aus den Angaben über die vermünzte Silbermaffe, aus dem Münzfuße und 

den Münzfontraften der Umfang der Scheidemünzprägung doch annähernd be— 

ftimmen. Wir erinnern hierbei daran, daß bie Müngmeifter um jo mehr gewannen, 

je größer der Scheidemünzichlag war, und es daher faum anzunehmen ift, daß fie 

unter der ftipufierten Quantität geblieben find: 

Rtlr. Gr Hl. Gr. 
Im Fahre (1700 und) 1701 \ 

in Berlin u. Magdeburg Sehspfennigftüde für 54666 16 54666 16 
mit Jahreszahl 17003) J 

Sechs „ „  n 13666 16 
Im Jahre 1703 in Berlin F 33600 — 

und Magdeburg‘) Drei : i " 90458 8 

hat für 1729 Zmölftel nur für 34 576 Rtlr., für 1730 „Iaut monatlicher Rech— 

nung“ Bmölftel im Nennwerte von 39276 Rtir. 4 Gr, was jedenfalld ein 

Irrtum ift, da nad den Alten und dem fehlen von Stüden für dieſes Jahr 

der Münzichlag während desjelben ruhte; die Summe ift 1729 gemünzt worden. 

S. ©. 224. 

!) Da Münzmeifter Neubauer 1739 angab, daß feit 1734 jährlih an 

70 000 Atlr. in Zwölfteln gemünzt feien und auch von 1735 Stüde vorhanden 

find, jo habe ich für dieſes Jahr, in dem die Tabelle feine führt, obige Zahl 

eingeichoben. 

2), Die 1740 ausgemünzte Quantität an Zwölfteln betrug nach einer Be- 

merfung vom 9. Februar 1750 79921 Rtlr., und zwar waren nad Angabe vom 

6. Dezember 1740 jeit dem Thronwechſel für 26205 Rtlr. fabriziert. Tit. II, 4 

und Tit. XLIII, 12. 

©. ©. 106. 

9) S. ©. 107. 
36 * 
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Kir. Gr. Milr. Gr. 

Im Jahre 1703 in Berlin g Zweipfennigftüde für 11041 16 

und Magdeburg !) En „ n.149 8 

90 236 — 

Sechspfennigſtücke für 5466 16 
Im Jahre 1705 in Berlin Vier 8400 — . 

und Magdeburg ?) | Di > 48500 — 

22366 16 

Zweimariengroſchen⸗ 

ftüde für . . . 7800 — 

Einmariengroichen- 

Am Nahre 1705 und 1706 ftüde für . . . 5800 - 

in Minden?) Sedjspfennigftüde für 3920 — 

Bier „ „" nr 1080 — 

Zwei „ "nn 2280 — 

Ein " " " 2 200 — 

26 080 — 
j enniaftüde für 5466 

Im Jahre 1706 in Berlin | — für z = au 

und Magdeburg) | Drei 6 .; 9.838 = 

1110 — 

1707, 8, 9, 10 in Berlin und | — Sechs üde für 3736 — 483 736 — Magdeburgs) r Schspfennigftüde für 43 736 43 736 

Zuſammen für 248185 8 

Dazu müſſen wir berüdjichtigen, da man 1707 und 1708 gewiß noch ſehr 

viel mehr Sechöpfennigftüde fabrizierte, und zwar, wie man in Sachſen wiſſen 

wollte,$) für 200000 Air. Gewiß können wir die ganze Quantität für die Jahre 

1701— 1713 auf etwa 450 000 Rtlr. jegen, zumal da, wie die Sammlungen zeigen, 

auch 1704 in Berlin und 1711 in Magdeburg Sechſer gemünzt find, über deren 

Quantität wir aber nichts wiſſen. 

Was die einzelnen Sorten betrifft, fo find nach den bisherigen Angaben 

geprägt worden: 

1, S. S. 107. 

2) &. ©. 110, 112, 113, 
3 Bon allen dieſen Sorten find Stüde erhalten. Außerdem find in Minden 

Bweidrittel, Eindrittel, Einzwölftel, Vier- und vielleicht auch Preimariengroichen- 

ftücde geichlagen worden. ©. Beil. Wr. 17. 

116. ©. 113. 

6) S. ©. 113. 

6, Darüber ſ. ©. 113, 114. 
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Bweimariengrofchenftüde für . . 7800 Rtlr. — Gr. oder 140400 Stüd. 

En „ RAN 580 5) un 208800  „ 
Sehöpfennigftüde für. . -» » . 126922 „ 16 „u. 6082288 „ 

Xier „ ner 22. BEE 5 — u nn 3519300 „ 

Drei „ ... . ALTER u, 164011 936, 

gwei mern. 13321, 166, 18318320, 
Ein — Er 369 „Bun un W012 „ 

Zuſammen für 248185 Rtlr. 8 Gr. oder 16 841 232 Stüd. 

Wozu noch fämen 1704, 7, 8 und 

11 geichlagene Sechſer für ca. 20000 „ — u „9600000 „ 

Zuſammen für ca. 448 185 Rtlr. — Gr. oder 26 441 232 Stüd. 

Tabelfe ID. 

Der Umfang der Berliner Scheidemünzprägung 1715—1740.!) 

Im Jahre 1731, 1732, 1733, 1734 an 

Sehöpfennigftüden für. - . . . 500000 Rtlr.) oder 24 000 000 Stüd. 

Im Sahre 1735 Dreipfennigftüde für. 20000 „ „.. 1920000 „ 

Im Jahre 1735 und 1736 Einpfennig- 

ftüde für oo. 9 52877696 „ 
Zujammen für 529992 Ntlr. oder 28 797 696 Stüd. 

) In Magdeburg find in diefem Zeitraum feine Scheidemünzen geprägt 

worden. 

2) Die Tabelle von 1746 hat: 
für 1731 45728 Rtlr. 

„1732 78360 „ 
„1733 180311 „ 
„1734 15491 „ 

Zufammen für 459 350 Rtlr. an Sechspfennigſtücken, doch ift 

unfere Zahl nad ©. 233 unzweifelhaft die richtige. 
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Tabelle IVa. 

Die in den preußifhen Münsftätten 1701—1740 vermünzten 

Silberquantitäten. 

Münzfuß 
Alſo feine Mark 

Ktlr. Gr. Bi. 
Es wurden vermünzt in Tier. 

Hmei- und Eindritteltaler in 

Berlin und Magdeburg 

2029 606 | 12 — 169 133 

Zwölfteltaler in Berlin, Magde- 

burg und Königsberg 

1549681 | 12 | 9 | 15, 124 000) 
In Berlin und Magdeburg 

1701—-1713: 

6-PBiennigfiüde . . . 317000 | 27 81 — 11 598 

4» — ... 44800 28 — 1600 

hr in 41791 | 28 8 1475 

>, >... MO | 28 10 8 370 
1« R ... 14691 9 16 — 509 
In Königsberg ſſchätzungsweiſe)) 

Achtzehugröſche. 30000 I 11 13 4 2596 

Sechsgröſcher.. . 10000 | 11 22 — 10 909 

Dreigröiher. . . . 80000 I 12 B | 6°, 1284 

Schillinge bis 1726 . 112000 | 16 14 | 794, 6 743 
„ Jet 1733. Tool 19 9 % 3 6643) 

In Minden 1705 und 1706 4 000%) 

Tür Geldern 1718/19 4 000 9 | 14 | 4%, 416 

In Berlin 1731-1734: 

6-Bfennigftüde. . . 500000 | 15 | 14 10%, 32 457 

3 , ... 200001 10 15 — 1 280 
l- ö “...9992 | ı6 | 3 | 89%, | 613 

Bufammen 49623809] — — — 378 188 ME. Feinfilber 

oder 88441 kg . 

ı Abgerundet. — ?) Statiftiiche Angaben über die in Königsberg geprägten 

Duantitäten haben wir nur für die Jahre 1714—1740 nach Tabelle IV. Zu den 

hier angegebenen Zahlen find wir gelangt, indem wir die Zahl der Stempel der 

Beriode 1701-1713 und die der Periode 1714— 1740 verglichen und danach ſowie 

auf Grund der für letztere befannten Quantitäten die Quantitäten der eriteren 

Periode berechneten. — ®) ©. ©. 269271. — H Laut Kontrakt von 1705 (Nr. 17) 

jollten in einem Jahre 8000 feine Mark in Zmwei- und Einbrittel, 4000 in Heinere 

Sorten vermünzt werden. Da aber von den gröberen Sorten nur ganz wenige 

Stempel befannt find, jo bleiben wir bei 4000 Mark fein, indem wir glauben, 

hiermit vielleicht noch zu hoch gegriffen zu haben. — 9 Ohne Minden. 
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Tabelle Vv. A. Münz- 

1 ge 
* Sorten nach Münzfuß miſchte Sorn in 

ES vom Jahre Mart 

* Tauſend⸗ 

teilen 

1Reichstaler 1566 Berlin, Magdeburg . .| 8 4 889 

2] Reichstaler 1700 Königsberg . » » 18 14 2 881,9 

3 Neichätaler 1719 für Geldern. . . . .| 81, 13 | 16 868 
4 | Zweidrittel 1713 Berlin, Magdeburg . .| 131/, 12 | — 750 

5] Halbtaler 1719 für Geldern . . . . .1 16%, [13 16 868 
6 | Eindrittel 1713 Berlin, Magdeburg. . .| 27 12 | — 750 

7 | Biertel-Rtlr. 1719 für Geldenm . . . .| 33’, 13 | 16 868 

8] Achtzehngröjcher 1700 Königsberg . . 4137144,35—, 10 | 41640,6 

9 Achtel ⸗Rtir. 1719 für Geldern . . . .| 431, 9 — 562,5 

10 | Viermariengroichen 1705 Minden . . .| 554 8 — 500 

11 | Einzwölftel-Atlr. 1713 Berlin, —— 

Königsberg . . . 65 7 — 437,5 

12 | Dreimariengroichen 1705 Minden +1 65 7 — 437,5 

13 | Einjechzehntel-Rtlr. 1719 für Geldern . .| 86°, 9 = 562,5 

14 | Sechögröfcher 1700 Königeberg . . . | 67! 6 — 375 
15 | Zweimariengroichen 1705 Minden . . .[1023, 7 — 437,5 

16 | Dreigröicher 1700 Königdberg. . . . .[139 6! — 375 

17 | Einmariengrojchen 1705 Minden. . . .[ 163! 5 — 312,5 

18 | Bweigröfcher 1700 Königsberg . . . .1143"/, 4 — 250 

19] Sechspfennig 1731 Berlin . . » . . ..]164 3 9 219 

20 | Sechspfennig 1705 Minden . . . . .[147 3 — 187,5 

21 J Eingröjcher 1700 Königäberg . . . . .1286'% 4 — 250 
22Vierpfennig 1705 Minden . . . . . .[229!/, 3 — 187,5 
23 | Dreipfennig 1734 Berlin . . . 2... ..]281', 3 — 187,5 

24 | Zweipfennig 1705 Minden. . . . . .[342 2 — 125 

»5 | Schilling 1700 Königsberg . - . . . .|827 1| 38 72,917 
26 | Einpfennig 1734 Berlin . . 4436 1 9 93,75 

27 | Schilling 1732 Königdberg. . . . . .[327 1|— 62,50 

28 | Einpfennig 1705 Minden . . . 1396 1 62,50 

29 | Einpfennig 1700 Berlin, Magdeburg . .1534 1 — 62,50 

1) Seit 1714: 371)... 
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fuß der Silberforten. 

IV. V. VI. V —00 IX. 

Geldes Gewicht fein 
. I gem. Siiber wie in 1 gem, 

= 1 feine Mark iſt Mark hält) 1 Stüd 1 Stud Mark ift vermiüngt 
3 vermünzt in fein wiegt hatt fein nach bem nad) dem ö 

= Silber Silber 30 Talerint jepigen 

in Reichsinh in 

Rtlr. Br. Pf. Br 4 1) 8 | 8 |  E£  1Bereinstte)]  Mart g Rereinstlr.') Mart 

1 9 — — 207,872 29.232 25 984 12,472 41,574 

2 9 | 832), | 206,248 29 232 25,781 12,375 41,250 

34 9 ı 14 44, 203,000 ] 28,063 24,360 12,180 | 40,600 
11 12 175,392 17,323 12,992 10,523 35,078 

5 9 14 48, 203,000 14,031 12,180 12,180 40,600 

6) 12 | — 175,392 8,661 6,496 10,523 35,078 

71 9 14 | 48, 203,000 7,016 6,090 12,180 | 40,600 

81 11 13 4 119,814 6,318 4,043 8,989 29.963 

9 9 14 48, 131,544 5,413 3,045 7,892 26,309 

10] 12 8 — 116,928 4214 2,107 7,015 23,386 

111 12 9 1°}, 102,312 3,598 1,574 en 20,462 

12) 12 9 184 102,312 3,598 1,574 1,139 20,462 

13 9 14 48, 131,544 2,707 1,523 ig 26,309 

141 11 22 — 87,696 3,489 1,308 5,262 17,539 

15| 13 — * 312 2,284 0,999 6,139 | 20,462 

16] 12 8 6%, 87,696 1,682 0,631 5,262 17,539 

17] 14 2 13,080 1,434 0,448 4,385 14,616 

181 12 7 71% 58 464 1,633 0,408 3,448 11,693 

191 15 4 | 102%, 51,156 1,426 0,312 3,069 10,231 

201 16 8 _ 43 848 1,591 0,298 2,631 8,770 

211 12 17 7, 58,464 0,816 0,204 3,448 11,693 

al l—-| — 43,848 1,019 0,191 2,631 8,770 
231 15 15 — 43,848 0,831 0,156 2,631 8,770 

24| 19 | — — 29,232 0,684 0,085 1,754 5,846 
25] 16 14 21: 17,052 0,715 0,052 1,023 3.410 

26)1 16 | 3| 6%, 21,024 | 0,36 0,050 1,315 | 4,385 
27] 19 9 dr 14,616 0,715 0,045 0,877 2.923 

2801 22 — — 14,616 0,591 0,037 0,877 2.923 

28] 29 16 | — 14,616 0,438 0,027 0,877 2,923 

1) Ein Bereinstaler hält 16,667 g Tyeinfilber. 
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B. Münzfuß der Boldforten. 

J. II. III. IV. V. VI. VII. 

Seg® 
1 ge 1 ge⸗ 1 * 32 

= | Sorten nach Miünz- mifchte | miſchte 1 Stüd 2083 

I ee Mart Korn Mart | Stüd | Haft s 23 
5 han hält fein] wiegt | fein Ep =: 

Gold Goſd 5355 
Tauſend⸗ 5 

Stüd Kar. Grän teile 4 K 

1] Dufaten jeit 1559 nach 

Reichsmünzordnung | 67 23| 8 986 230,466 3,440 | 0,960 

2 | Dulaten 1700 Königs: 

berg u 2 2316 979 228,984 3,418] 0,954 
31Wilhelmsd'or 1737 

Berlin . .. 0.717388 /o| 21 | 10 Gold | 909,72 | 212,744 12,245 | 3,417 

1 | 1 Silber 

1 | 1fupfer 

Tabelle VI. 

Preußifcher Münzfuß 
(aus dem Münzfontralt mit Müngzmeifter Geelhaar vom 29. März 1700). 

R.9, 881. 

Die Mark fein] Wiepiel 
Halten Die Mart Münzfoiten | eingefauft zu 

Fi 
SC 

— are kr Fi Stüd, auf 
“oo fein fein wird auf bie 33°/, Fl. pol teil 
aE : b a Pr 
ya - ausgemünzt Mark fein niſch, jo Fällt PR 
= 2 | %ot Schlagſchatz 

taler gehen 
Stück Kar. GrIFl. Gr. poln. IFl. Gr. poln. IFl. Gr. poln, 

Doppelte Dufaten .| 33°/, | 

Einfache “ .| 67 236 I— — — — 

Halbe J ‚1134 

Taler . ». 2.0.18 1412 I -— — — — — 

öde 2. 0 .] 372 10 4,p34 201) 2 61, 5 
Sechsgroſchen. I 67 6 —135 221,2 1 2 18 15 

Dütthen . . . .[139 6| — 137 2 2 — l 944 30 

Zweigroſchen.. 143:. 4 38 6 1 13%, 43 

Eingroihen . . .j286°/, 4| — 138 6 4 — 1334 90 

Schillinger. . . .[827 13 149| 24%, [11 | 29, 270 

1) Dazu ift notiert: 11.13. 3, d.h. 11 Rtlr. 13 Gar. 3 Pf. brandenburgiſch. 

2) Dazu ift notiert: 11. 21.6, d.h. 11 Rtlr. 21 Gar. 6 Pf. brandenburgiſch. 

©. Tabelle V, 8, wo 4 Pf. berechnet ift, und 14, wo 11 Rtlr. 22 Gr. heraus- 
fommen. Das erhält man auch, wenn man 34 Fl. 20 Gr. und 35 Fl. 22'/, ©r. 

polniſch in brandenburgifche Rechnung überträgt. 
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Regiiter. 

Die Zahlen bedeuten die Seiten. Die Verweiſungen auf die Darftellung find von 

denen auf die Alten durch einen Strich (—) getrennt. 

a. 

Abfälle, ſ. Krätze, Schör. 
Abgang 545, 546. 

Abnutzung 220. — 55l. 

Ahmed IL, Sultan der Türkei 1691—1695 99. 

Adıtgroichenitüde, ſ. Dritteltaler. 

Adhtundvierzigiteltaler, ſ. Sechspfennigſtücke. 
Achtzehngröſcher 11, 88, 247-251, 254—260, 263, 272, 273. 

Aefferden, Geurd Gillis van, Geldernſcher Oberzoll- und Kizenteinnehmer 211. 
Agiotage, |. Wechfelfurs. 

Alzidenzien, |. Nebeneinkünfte. 
Albertus⸗ oder Areuztaler 63, 64, 76, 77, 210, 253, 279, 280. — 345, 

403, 477, 480. 
Albrecht, Johann Heinrich, Rentmeifter der Ertraordinarienfaffe (Acta Bor., 

Beh.-Org. VI, 1, 185) 442, 

Albus 133. 

Altena, Kommiſſion zu, 83—86. — 299. 
Altmärkiihes Münzweien 180. — 311, 444-446. 

Amtsfammer, Berliner 105. — 289, 290, 292, 293. 

Angerftein, Braunfchweigifcher Wardein um 1700 14. 

Anhaltiihes Münzweſen 71. 

Anton Günther, Graf von Schwarzburg-Sondershaufen 81. 

Anwurf, ſ. Stoßwerk. 
Archangel 280. 

Aſper 99. 

Aubonne, Regard d', franzöſiſcher Abenteurer 224—227. — 433—438. 
Aufziehen 7, 220, 269. — 321, 331, 457, 551. 

Augsburg 4, 166—168. 

August Wilhelm, Herzog von Braunfchweig-Wolfenbüttel 335. 
Aurich, Münzftätte 5. 
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Ausichlidten 4. 

Auswurfsmünzen 253. 

B. 

Bachelloͤ de Maillet, Berliner Bankier 88, 89, 196. 

Balancier, ſ. Stoßwerk. 
Bankgeld, Hamburger 140 —149, — 413, 414, 419, 480 -487. 

Banfotaler, holländifcher, Hamburger und preußijcher 62, 76—78, 140, 
141, 144, 147, 253. — 334, 373, 390. 

Bantweien 77, 142. — 318, 319. 

Barbiez, Ludwig Heinrich, Berliner Medailleur feit 1738 (Menadier, ©. 12). 
Auf S. 34 nachzutragen. 

Barby, berzoglich Weißenfels'ſche Hedenmünze 80. 

Barmitedt, gräflich Ranzauſche Hedenmünze 81. 
Barth, Rentmeilter der General-Domänentafle 156, 234, 236, 

Bartholdi, Chriftian Friedrich Freiherr von, Geheimer Kammerrat (Acta 

Bor., Beh.-Org. I, 22) 196. 

Battier, brandenburgifcher Amtslammerrat um 1670 140. 

Batzen 133—139, 185. — 445, 464, 496, 498, 499, 553. 

Bautzen, Oberlaufiger Münzftätte 58. 
Bayreuther Münzen 119. — 504, 

Bayriihes Münzweſen 156—159, 166—169, 241, 242, 279. — 511. 

Beinrad, Rudolf, kurſächſiſcher Wardeinsadjunft feit 1680 (Exbftein IV, 261) 71. 

Bendendorfi, J. F., Steuerrat (?) in Hadmersleben 463. 

Berndes, Dr. Johann Franziskus, advocatus fisci und Münzkommiſſar in 

Halle 37. 

Bertram, Poſtmeiſter in Königsberg 257. 

Beioldungen, ſ. Gehälter. 

Bimetallismus, ſ. Doppelwährung. 

Blickſilber 222. 

Boden, Friedrich Auguft von, Minijter (Kofer I, 352) 182. — 510. 

Böhme, Hofbaumeifter in Berlin 365, 366. 

Bonhorit, Heinrich, Münzdireltor in Clausthal, ftirbt 1711 18, 
Börſtell, Geheimer Kriegsrat im Generaldireftorium 550. 

Bose, von, turfächliicher Geheimer Rat um 1690 70, 

Brandfilber 222, 223. — 417, 

Vraunihweigihes Münzweien u. B. Münzen: 

a) Br.»Wolffenbüttel 58—60, 62, 63, 70—73, 130, 213. — 340. 

b) Br.-Lüneburg:Celle 16, 71, 121. — 294, 513. 

ce) Kurbr. (Hannover) 70—73, 130, 152, 153, 169—176. — 332 

bis 337, 513, 



574 Regifter. 

Bremiſches Münzweien 120, 139, 140. 

Briot, Nikolaus, franzöſiſcher Generalgraveur 16. 
Bruchſilber, 200, 217, 218. — 352, 382, 396, 526. 

Brefe, lithauiſche Münzſtätte 255, 256. 

Burdhardt, (Burdart, Burdardi) Thomas, Miünzfommiffar und Pfund— 
vermwalter in Königsberg. Iſt uni 1791 — Juni 1792 ohne Gehalt, 

bat 1698 jährlih 800 Rtlr., die andern Pfundverwalter nur 400, 
jtirbt im Juli 1708 als Rat (Protofoll der Hofkammer v. 15. Oktober 1698, 
Gen.Dep. Tit. I; Reſkript an die Räte Droft und Weyer, 27. Juli 1708, 

A. K.; Bahrfeldt, Hinterpommerns Münzgeich., ©. 214) 252, 253. 

6. 
Gellartus, magdeburgifcher Kammerdireltor 497. 
Gelle, Fürftentum, ſ. Braunfchweig. 
Chemiſches Laboratorium zu Cöln a. d. Spree 292, 

Chriſtian Ernit, Graf v. Stolberg:Wernigerode 516, 536. 

Chwalfowsfi, von, Wirkliher Geheimer Rat und Hoffammerpräfident. 

Erhält am 21. Juni 1700 die Münzjachen ftatt des Grafen Warten: 

berg 37, 106, 107. — 297, 302, 303. 

Glauberg, C., preußifcher Refident in Düffeldorf und Geheimer Rat 162. 
— 470, 488, 490, 491. 

Clebe-Märkiſches Geldweſen 56, 155, 156, 161, 178—180, 186, 197, 214, 

215, 286, — 313, 385—394, 407-412, 418, 470, 471, 487—489, 

547—550, 552, 555. 

Cöln, Stadt 488, ſ. auch Kurcöln. 
GCorveyihe Hedenmünze 81. 
Gramer, Benedikt, Münzſekretär 1691—1696, feitdem Hoflammerfefretär 

(Acta Bor., Beh.-Org. I, 363) 302. 

Creutz. Ehrenreich Bogisiaw von; 1719 Oberdirektor im Generalfinanz- 

direftorium, jeit 1723 Minifter im Generaldireftorium (Acta Bor., Beh.- 

Org. I, 178) 200. — 350, 370. 
Erofien, brandenburgiihe Münzftätte 5, 56. 

Eulemann, Wilhelm Heinrih, Geheimer Nat im Generaldirektorium 
(Acta Bor., Beh.-Org. I, 306) 549. 

D. 
Damnitz, von, kurſächſiſcher Oberſt 257. 

Danckelmann, Eberhard, brandenburgiſcher Premierminiſter und Ober— 
präſident 84. — 298. 

Dandelmann, preußiſcher Geſandter beim Reichstage 160. — 458, 461. 

Dannies, Sigmund, 1675—1676, Münzmeifter in Harzgerode, dann 
Wardein in Schleiz, 1682—1685 Wardein, 1685—1689 Münzmeifter 
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in Minden, 1689 Münzmeifter in PRommerfch-Stargard, 1693 in 
Leipzig, 1694 wieder in Stargard, feit dem 22. Januar 1695 in 
Königsberg, erhält im Auguſt 1700 feine Entlafjung (Bahrfeldt, Hinter- 
pommerns Münzgeſch. S. 211; Bahrfeldt, Marienburg I, 197, 198; 3. Erbftein, " 

IV, 293. — Tit. VIIL, 1, 2, Tit. XIX, 1, Tit. XXXIX, 2) 254, 255. 

Däniſches Münzweien 66, 140—149, 176, 278. — 430, 431, 529. 

Danziger Münzweſen 261, 265, 277. — 325—327, 395, 438. 

Devalvationen, ſ. Herabjegungen. 
Döpfer, Johann Chriftoph, Rat, Kammermeifter und Münzkommiſſar in 

Königsberg (Acta Bor., Beh.-Org. I, 94) 259. 

Doppelwährung 227. — 434. 

Dorothea, Kurfürjtin von Brandenburg 105. 

Dreigröfcher oder Düttchen (preußifche Provinzialmünze) wurden durch die 
preußiiche Münzordnung von 1528 geichaffen (Voßberg in Köhnes Zeitſchrift I, 

&. 14-19) 11, 134, 248— 252, 254, 256, 259, 260, 263, 278. — 338, 380. 

Dreimariengroihen 130. — 315, 320, 321, 367. 

Dreipfennigitüde (Dreier) 106—113, 115, 233-236. — 301, 307, 311, 

312, 328, 453, 468, 469, 474, 477, 478, 

Dreipötfer (Dreipölcher). Die Haldgroichen des Königs von Polen Sigismund I. 
liefen in Schleſien ftarf um und hießen dort Pölden. In der Sipperzeit 

ging dieje Bezeichnung auf die Kippergrofchen über, die auf einer Seite die 

Wertzahl 24 (einen Taler), auf der andern eine 3 ($treuzer) trugen, wegen 

ber jie Dreipölcher hießen. Cie wurden in Polen zuerft 1614 in Bromberg 

geprägt und hieken auch Brummer. (Friedensburg 1, ©. 99; Kirmis, ©. 41ff., 

114) 278. — 404. 

Dritteltaler (unter „Drittel“ find auch oft „Zweidrittel” oder „Zweidrittel 

und Drittel“ verjtanden) 10, 59—78, 111, 123, 208, 223, 234, 235, 

247, 248, 251. — 290, 291, 320-324, 330—335, 412, 413, 416, 

417, 418, 431—433, 443, 444, 498, 543, 544, 546, 547. 

Drudwerfe, 13—16. — 305, 323. 

Dublonen, ſ. Rijtolen. 
Duhram, Wilhelm, Generalfisfal (Acta Bor., Beh.-Org. I, 292) 353. — 

b56, 557. 

Dufaten: 
a) Allgemeines (Kurs) 8, 9, 57, 62, 65, 165—167, 179, 182, 185, 

186, 286. — 418, 419, 429, 442, 445, 455, 456, 492, 512, 530, 

532, 535, 548, 549. 

Brandenburgifch-preußifche Reichsd. 178, 208, 230, 237—239, 241. 
— 320, 321, 331, 450, 451, 492, 510. 

e) Holländifche 77, 174, 279, 280. — 450. 
d) Königsberger 259, 260, 266. — 338. 
e) Polniſche 378. 

b — 
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Dukatonen 63, 64, 175, 193, 210. 

Durchlaß 5, 6. — 359, 362, 461. 

Durchſchnitt 6, 7. — 360, 362. 
Dütthen, ſ. Dreigröfcher. 

E. 
Ecu, ſ. Louisblane. 
Ehrenfels, Baron von, Heckenmünzer 159. 
Eiſenſchneider, ſ. Stempelſchneider. 

Eliſabeth, Königin von England 47, 93, 94. 
Emmerich, cleviſche Münzſtätte 110. 

Engliſches Münzweſen 93, 94. 

Erbachſche Heckenmünze 82. 

Ernjt Auguſt, Herzog von Braunſchweig-Lüneburg 71. 

F. 

Fabricius, Ludwig, Celliſcher Vizekanzler und Geheimer Rat 72. — 296, 506. 
Fahrbüchſe 26—30. — 290, 292, 306, 363. 

Falihmünzerei 96, 171, 203, 255, 256. — 322, 325—327, 336, 378, 

498, 549, ſ. auch „Nachſchläge“. 

Faltz. Raimund, Medailleur. Wird 1688 nach Berlin berufen. Beſtallung 

vom 23. März 1690 mit 500 Rilr. Gehalt, wofür er auch Münzſtempel 

anferligen mußte. Stirbt am 21. Mai 1703 (X IA. Sattler] in der 
Numismat. Zeitung, 39. Nahrg. 1872, Nr. 5; Menadier, ©. 10; Bahrfelbt, 

Marienburg Il, Note 3. — Tit. VI, 5) 28. 

Federring 8, 9. 

Fettmännden. So nannte man die feit dem Anfange des 17. Jahrhundert? am 

Niederrhein geprägten 8- oder 10-Hellerftiide, wegen ihrer ein fettiges Gefühl 

erzeugenden Oberfläche (A. Noß in d. Berliner Münzblättern 1903, ©. 234, 

254) 163, 
Fiiher, Thomas. Stammte aus dem Harz, wird mit Snftruftion vom 

24. Dezember 1718 Wardein in Magdeburg und noch in demjelben 

Jahre nah Berlin verjegt; tirbt im Juli 1726 (Zit. VI, 10; Tit. VII, 
3: Tit. XX, 5) 32, 33, 35, 204. 

Fiſchhauſen 278. 

Fledermäuie 132, 135—138. — 328, 329, 

Flottwell, Fohann Theodor, Sekretär des Generalleutnants von Fink, iſt 
mit Schechtken im Münzwejen tätig, wird auf Befürwortung des Kron- 

prinzen am 14. Juni 1708 defien Nachfolger als Rat, Miünz- und 
Kammerjekretär. Erhält nach feiner Inftruftion vom 30. Juni 1708 

600 Ailr. aus den Miünzgefällen von Berlin und Magdeburg; ijt im 
Etat vom 25. Januar 1716 mit 500 Rtlr. angejegt, wird fpäter Hofrat, 
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am 23. Januar 1723 Geheimer Sefretär im Generaldireftorium, wohnt 
in der Münze, ftirbt im Mai 1733 (Acta Bor, Beh.-Org. I, 865; 

Tit. II, 3; Tit. VI, 10; Tit. XX, 12, 20) 38, 40, 201, 222, 231. — 341, 

342, 413, 417, 462. 

Flüffe 4. 

Förfte, ſ. Fürfte. 
Frankfurt a. M., Geldwejen 165. — 541. 

Frankfurt a. D., Mefje zu 170, 182, 185, 222. — 533—536. 

Fräntiicher Kreis 334, 493, 494, 500, 502. 

Franzgeld 150—156, 182, 206, 274—-276. — 328, 354, 367— 371, 3%, 

396, 401, 422—425, 429, 444, 445, 498, 499, 500, 510, 512, 513, 

523, 524, 525. ©. aud Louis blanc, 

Franzöfiihes Münzweien 47, 99—102, 129, 191. — 334, 435, 

Franztaler, ſ. Louis blanc. 

Friedrih L, König von Preußen 83—85, 104—106. — 299. 

Friedrih L, Herzog zu Sachſen-Gotha 1675-—1691 297. 
Friedrich IL, der Große, König von Preußen 39, 94, 158, 286. 

Friedridy III. Kurfürft von Brandenburg, ſ. Friedrich I., König von 

Preußen. 
Friedrih IV., König von Dänemark 1699—1730 141. 

Friedrich Auguſt II. (I), Kurfürſt von Sachen, König von Polen 1694 
(1697) —1733 117, 152. — 335, 433, 437, 438. 

Friedrichsd'or 241, 286. 

Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürſt 22, 37, 55—70, 80, 104, 105, 

247, 248, 285. 

Friedrih Wilhelm J. König von Preußen, deſſen -münzpolitiiche Anjichten 
52, 112, 125, 129, 130, 133, 149, 159, 160, 176, 179, 182, 183, 

197, 198, 201, 202, 212, 213, 225, 226, 233, 234, 239, 241, 267, 

272, 275, 276, 283—286. — 376, 379, 388, 396, 408, 424— 426, 

432, 433, 437, 441, 442, 444, 451, 455, 491. 

Frieie, Chriſtoph, Kammerkonſulent und Münzltommiffar in Halle a. ©. 37. 

Füchſe 163. 
Fuhh, Johann Heinrich von, feit 1719 Kammergerichtspräfident, feit 1723 

Minifter im Generaldireftorium (Acta Bor., Beh.-Org. I, 150) 216. 

Fuldiſche Münzen 504. 

Fürfte (Fürst, Förfte), Berliner Münzjude 198, 199. — 349, 

6. 
Geelhaar, Kaspar, geb. 1663, wird 1691 Wardein, 1699 Müngzmeifter in 

Königsberg, am 28. Januar 1722 Rat und Münzdirektor dafelbit, am 
2. April 1728 wegen Augenſchwäche entlafjen (Bahrfeldt, Marienburg 1, 
Acta Borussica. Münzwefen I, 37 
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198, IL, 19; Zit. XVIIL, 3, 4; Zit. XIX, 1; Zit. XLI, 1; it. XLII, 5) 

252—267, 269. — 372—375, 381, 387, 394, 422, 423, 426, 

Gehälter der Miünzbeamten 203, 258—268, 283. — 293, 295, 320, 324, 
341, 352, 357, 364, 366, 368, 372, 375, 383, 391, 400, 426, 427, 

441, 454, 545. 

Gehalts- und Löhnungszahlung 235, 236, 240. 

Geldernihes Münzweſen 186, 207—211. — 345. 

Genernlafziietollegium, kurſächſiſches 327. 
Generaldireftorium!) (General-Ober-Finanz-, Kriegs: und Domänen=Direl- 

torium) 38, 39, 212, 213, 227, 242, — 554—597. 

Generaldomänendireftorium!) 307, 312. 

Generaldomänentafle (1713 bis 1723 Gen.-Finanzlaffe) 202, 203, 205, 

208, 221—224. — 375—377, 412, 431, 432, 439, 440, 446, 448. 

Generalfinanzdireftorium!) 38, 112. 

Georg Ludwig, Kurfürft von Hannover 332, 333. 
Georg Wilhelm, Kurfürit von Brandenburg 55. 

Georg Wilhelm, Herzog von Braunfchweigstüneburg 71. — 294. 

Gepräge 208, 210, 237—240, 263. — 290, 291, 306, 321, 331, 341—343, 

357, 389, 398, 446, 478, 496. 

Geichredte Münzen ift jo viel wie „gejprungene Münzen” (Grimms deutjches 

Wörterbuch IX B. Sp. 1668, 1671) 291, 306. 

Getreidehandel 213, 275, 276. — 425, 445, 498. 

Gewichte 363, 382, 395. _ 
Giebichenitein, Amt 308, 309. 

Sieen 3, 4. — 360-362. 
Gilli, Dr. iur. Nikolaus, brandenburgifcher Obermünzdireltor 23, 24, 104. 
Glühen 4. — 362. 

Gobbin, Rentmeiſter der General-Domänenfafie 510, 

Godrio, Salomon, wird zweiter Wardein in Berlin mit Inſtruktion vom 
31. Mai 1724, fteht bis 1731 im Solde der Gumperts, erhält feitdem 

vom Staate 181 Rtlr. jährlich, ftirbt am 29. Januar 1741 (Tit. VI, 10; 

Tit. XX, 13) 33, 219, 228, 266. — 420, 461, 476. 

Gold 436, 520, 548, 

Goldgeld 61, 62, 178—187, 237—243, 286. — 418, 419, 441, 442, 

444-446, 455, 456, 498, 499, 519, 520, 521, 523, 524. 

Goldgulden 62, 157, 167. 

Goldihmiede, ſ. Juweliere. 

1) Über Geheime Hofkammer, Generaldomänen-, Generalfinanz- und General— 

Direktorium vergl. Riedel, d. brand.»preuß. Staatshaushalt, S. 39, 40, 56, 57. 
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&old- und Silberfabrif, Berliner 198— 200, 217, 224. — 346-353, 356, 

358, 370, 383, 396, 512, 544, 546. 

Goldwährung 187. 

Görne, Friedrich von, Minifter im Generaldireftorium (Acta Bor. Beh.-Org. 1, 
364) 268. — 451. 

Görtz, Georg Heinrich Freiherr von Schli gen. von, jchwedifcher Premier: 
minijter 97, 98. 

Gösger 163. — 507, 508. 

Goslarer Münzen 120, 122, 130, 163, 

Sotha, Hedenmünze 78, 79. 

Grauman, Johann Bhilipp, Kaufmann, dann Braunfchweigicher Kommiffar, 

1750—1762 preußijcher Generalmünzdirektor 175, 191—193, 271. 

Gravenr, ſ. Stempelfchneider. 

Graz in Steiermart, Münzftätte 13. 

Groſchen, guter 59, 60, 69, 206. — 290, 291, 304, 323, 354, 530. 

Groſchen, polniſch-preußiſcher 247, 249, 260, 268. — 301, 451. 

Gröſchel 328. 

Großkurt, Heinrich Paul, Dresdener Medailleur 1694—1734 238. 

Großſalze 138, 180. 

Grumbkow, Friedrich Wilhelm von, feit 1733 General der Infanterie, feit 
1737 Öeneralfeldmarihall; Minifter im Generaldireftorium (Acta Bor., 

Beh.-Org. I, 76) 274. — 401, 441. 

Gulden 166, 167. — 434. ©. auch Zweidritteltaler. 
Gumperts (Gomperz), Ruben Elias, clevijcher Jude 86, 87. 
Sumperts (Gomperts), Moſes und Elias, Berliner Münzjuden 33, 212 

bis 219, 228. — 384, 386, 389, 396, 398, 405, 407, 408, 411, 

439, 441, 443. 

Suftad, Graf von Sayn-Wittgenftein 78—80. 

* 

Halberſtädtiſches Geldweien 180, 222. — 310, 311, 455, 456. 

Haldenftein, Münzftätte der Freiheren von Ehrenfels 159. 
Hall in Tirol, Münzftätte 13. 
Halle a. d. Saale 36, 37, 118, 119, 136, 138, 154, 155, 180, 184. — 

303, 304, 308, 309, 328, 329, 369, 370. 

Halter, Heinrich Friedrich; wird 1698 aus Braunjchweig zum Magdeburger 
Münzmeifterpoften berufen, am 7. Juli 1712 Obermünzinfpeltor mit 
dem Range der andern Titularräte; am 13. Mai 1713 wird er als 
Rat auf den 1. Januar 1710 vorpatentiert: iſt 1718 Hofrat, ergreift 

1719 einen andern Beruf (Zit. IL, 1; Tit. XVIL, 2; Tit. XVII, 4; 

Tit. XX, 20; Tit. XLIL, 2) 32—36, 113, 122, 129, 132, 133, 136, 

37* 
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155, 174, 199, 202—204, 207, 210-—213, 223. — 322-—324, 332, 

335—337, 341, 345, 349, 350, 353, 365, 367—371. 

Hamburger Münzweien 68, 77, 140—149, 176. — 334, 413, 419—422, 

428-431, 480—487, 522, 523, 529. 

Hamburger Münzrezeife von 1691 und 1695 76—78. — 507. 

Hamm, ſtädtiſche Prägung 163. 
Hammerprägung 12ff. — 305, 323, 336. 

Hannoverihes Münzweien, ſ. Braunschweig. 

Happe, von, preußifcher Minifter Koſer I, 351, 352) 148. 

Harper, Berliner Maler 238. 

Häfeler, Valentin, Magdeburger Bankier 429, 
Haftling, Hamburger Medaillenr 238. 

Hatzfeldſche Hedenmünze 82. 
Hautih, Punzenfabrifant in Nürnberg 454. 
Hecht, Ernſt Peter, Münzmeiſter in Leipzig 256. 
Heckenmünzen 53, 55, 67, 68, 75—82, 254. — 204, 296, 297. 

Heller 163. 

Herabjegungen 134, 137, 138, 169, 181, 185, 241, 249—251. — 300, 

301, 381, 470, 471, 487--489, 499-503, 521, 522, 530—534, 

549, 550. 

Herrmann, magdeburgifcher Münzauffeher 87. 
Heffen-Darmitädtiihes Münzweſen 162, 163. — 504. 

Heuſch, Johann Wilhelm, hannöverſcher Rat und Refident in Berlin 130, 

Heuß, Furpfälziicher Münzunternehmer 162. 

Hrzärfenn 99. 

Hildesheimer Münzen 82, 119, 120, 130. 

Hille, Baftian, 1666—1681 Miüngmeifter in Halberftadt, 1682—1713 in 
Minden, am 22. Oftober 1713 entlaſſen (Bahrfeldt, Hinterpommerns 
Münzgeihichte, S. 209. — Tit. XXIII, 2) 36, 110—112, 124. — 315, 

316, 319, 325. 

Hille, Heinrih Chriftoph, braunfchweigicher Münzmeifter 1689—1729 12. 
Hoffmann, Stadtjchreiber in Herborn, dann Münzkommiſſar zu Altena 

82—84. 

Hoffmann, preußifcher NRefident in Warihau 256. — 377. 

Hoffammer, Berliner Geheime!) 38, 109—114, 124, 253. — 306, 312, 

313, 3283. 

Hohentohiiche Hedenmünzen 82. 

Hohnſtein, Grafſchaft 79, 80. — 499. 
Holland, ſ. Niederländifches Münzwejen. 

1) ©. die Fußnote auf ©. 578. 
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Holſteinſches Münzweſen 79, 141, 278. — 430, 431. 

Hoppe, Joachim, Danziger Bürgermeiſter und Ratskämmerer 326. 
Horſt, Heinrich, Münzmeiſter in Zellerfeld 1712—1719 115, 124. 

Hörter, Corveyſche Heckenmünze 81. 

Hoym, Ludwig Gebhard Freiherr von, kurſächſiſcher Kammerdirektor 
72. — 296. 

Huldigungsmünzen 261. 

Hülß, von, Generalwardein des niederrheiniſch-weſtfäliſchen Kreiſes 548. 

IM. 
Idſtein, naſſauiſche Hedenmünze 82, 

Igen, Heinrich Rüdiger von, wirklicher Geheimer Staatsrat (Acta Bor., 

Beh.-Org. I, 12) 225 ff. — 433438, 
Israel, Magdeburger Miünzjude 203, 

3. 
Johann Ernit, Graf von Naſſau-Weilburg 83—85. — 298, 299. 

Johann Georg II, Kurfürft von Sadfen 71. 

Johann Wilhelm, Herzog von Jülich-Berg, feit 1690 Kurfürft von der 

Pfalz, 1680—1716 297. 
Jülich-Berg, ſ. kurpfälziſches Münzweſen. 

Juſtieren 7. 

Juweliere 196— 201, 204 -207, 216, 217, 224, 268. — 346—358, 448, 499. 

K. 

Kaltenhof, bifchörlich Tübedifche Hedenmünze 81. 
Anmete, Exrnft Boguslaw von, Präfident der Hoffammer, dann des General: 

finangdireftoriums, 1718 abgefegt (Acta Bor., Beh.-Org. I, 134) 38, 89, 
130, 198. 

Karl VL, Kaiſer 438. 
Karl XII, König von Schweden 97, 98. 

Karl, Landgraf von Heſſen-Kaſſel 298, 

Karl Albert, Rurfürft von Bayern 157, 167. 

Karl Philipp, Kurfürft von der Pfalz 161—164. 

Karid'or KKarolinen) 158, 159, 162, 165, 166, 181, 241. — 498, 511, 

b14, 532, 533. 

Kati, Chriſtoph von, feit 1718 Wirklicher Geheimer Rat, feit 1723 
Minifter im Generaldireltorium (Acta Bor., Beh.-Org. I, 83) 200, 216. 

— 351. 

Kipperei 7, 11, 88—90, 196, 249. — 302. ©. auch Kipperzeit. 
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Stipperzeit 48, 55. 

Nlausthal 16. 

Klippwert 12 ff., 360, 363, 461. ©. auch Hammerprägung. 

Knauſt, Dresdener Wardein 232. 

Anyphauien, Dodo Freiherr zu Inn- und, brandenburgifcher Wirklicher 
Geheimer Rat und Hoffammerpräfident, Neorganijator des Münzwefens 

und Begründer des Leipziger Münzfußes (Acta Bor., Beh.-Org. I, 812) 

24, 25, 29, 69—73, 283. — 294, 296, 506. 

Koburg, Hedenmünze 78. 
Koh, Johann Ehriftian, Leipziger Wardein 113, 
Kommerzfolleg in Königsberg 261, 264, 265, 274. — 400. 

Kommitfionsdelrete, Eaiferlihe von 1733 und 1736 159, 164, 165. — 

458, 444, 

König, Johann Biktor, Fisfal und Münzkommiſſar in Magdeburg 36, 37, 
119. — 307. 

Königsberg in Dftpreußen 250—252, 277, 280, 281. — 356; ald Münz- 
ftätte 207, V. Bud. — 356, 372—375, 381, 426—428, 438. 

Konventionsfuß 158. 

Kopfſtücke (20 Kreuzer) 138, 161, 166. — 488, 490, 496, 498, 499, 504. 

Korreipondierende Kreiſe (Bayern, Franken, Schwaben) 54, 68, 76, 150, 
158, 159. — 500. 

Krätze 17, 18, 23, 195, 200, 205, 222, 229, 284. — 291, 349, 357, 358. 

Kräufelwert, |. Rändeln. 
Kraut, Chriſtian Friedrih, Geheimer Kammerrat und Oberrentmeifter in 

Halle (Acta Bor., Beh.-Org. I, 46) 29, 71. 

Krautt, Johann Andreas von, jeit 1691 Generalempfänger der furfürftlicden 

Miliz, feit 1718 Wirklicher Geheimer Kriegsrat, feit 1723 Minifter 
im Generaldireftorium (Acta Bor., Beh.-Org. I, 25) 110, 111, 119, 154, 
155. — 316, 369, 370. 

Kreditgeld 97, 101, 102. 

Kreismüngzitätten 55, 72. — 335, 336. 

Kreisprobationstage 54, 57 62, 65, 158. — 487—489. 

Areistage 65, 110. 

Areuzer 166, 169, 230. — 453, 500, 501, 530, 

fireuztaler, |. Albertustaler. 
Kronen, dänijche 66, 141. 

Arug don Nidda, Geheimer Rat, wird am 25. Juli 1733 Münzrat (Tit. II, 3; 

Tit. XX, 13) 38, 40, 231, 232. — 465. 
Kühtze (Kuhtze, Kühtz,, Johann, Rendant der General-Domänenkaſſe 156, 

224. — 346, 413, 439, 442, 451, 456. 
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Kupfer: a) Beſchickungskupfer 205, 206, 230, 232. — 317, 397, 439, 447, 
469, 470, 489, 522, 539, 544—547, 

b) Kupferpreiſe 234, 270. — 381, 489, 545. 

Aupfergeld 47, 96—99, 17L, 176, 179, 280. — 513. 

Kupner, Rammermeifter und Münzkommiſſar in Königsberg 253. 
Kurantgeld, hamburgiſches 142—149. — 413—416, 419—422, 428—431, 

480—487. Gold fein K. 179, — 442, 

Kurcölniſches Münzweſen 161, 162, — 488. 
Kurland 278. 

Aurpfätziihe Münzen und 8. Münzweſen 130, 161—164. — 470, 471, 

487, 488, 490, 491, 504, 507, 508, 
Kurſächſiſches Münzweien, |. fächſiſches M. 

Kurszettel 156. 

8, 
Lagerhaus, Berliner 370. 

Landmünze 47, 

Langenjalza, Hedenmünze 80. 

Lauenburgiiche Hefenmünze 81. 

Lauffer, Lazarus Gottlieb, Münzmeifter in Nürnberg 1670—1690 18, 
Lauffer, Kaspar Gottfried, fränkifcher Generalfreiswardein jeit 1700 158, 159. 

Law, Kohn 2. of Lauriston, Direktor der franzöſiſchen Banf 101, 102, 
224, 225. — 435. 

Leclerc, Gabriel, Bielleiht jchon 1696 Medailleur in Darmftatt, 1702 

Stempeljchneider in Berlin, 1718 Münzmeiſter in Caſſel, dann meift 
ohne Stelle, 1737 Müngmeifter in Bremen, wo er 1743 ftirbt (Hoff- 
meifter, IL, &. 303, 543; Jungk, die Bremiſchen Münzen, ©. 128, 129). 

©. 34 nachzutragen. 
Leipziger Meile 70, 74, 185. — 429, 497—499, 553. 

Leipziger Münzfu 6974, 132, 139, 160, 161, 168—170, 212, 247, 
272, 284, 285, 286. — 304, 322, 330, 334, 367, 375, 414, 421, 

434, 459 —462, 505—507, 509, 510, 511, 513—515, 517—525, 

537, 551. 

Leipziger Münzfonferenz von 1667 und 1668 57, 58. 

Leipziger Münzkonferenz von 1686 69, 70. — 295. 

Leipziger Münzlonferenz von 1690 72, 73, 191. — 294. 296. 

Leipziger Müngzftätte 121. 

Lieberfühn, preußifcher Hofgoldfchmied 198, 221, 224. 

Liebmann, Johann GJobſt), Berliner Wardein (Miünzmeifter), Juwelier 
und Münzjude 24, 63, 104—115. — 302, 303. 

Liebmann, Eſther, Hof: und Münzjüdin 105—115, 123, 133. — 302, 
303, 311. 
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Lilien, von, Oeneralmajor und Gouverneur von Geldern 210. 

Lippeihe Münzen 120, 130. 

Lochim, j. Nochim. 

Löhnung, ſ. Gehalt. 

Lohſe, Daniel, Amtmann zu Giebichenſtein 308. 

Louisblanc, (Louisd'argent, écu blanc, Franztaler) 100, 133, 150—156, 

166, 182, 185, 197, 275. — 328, 329, 336, 369 -371, 403, 422 425. 

©. auch Franzgeld. 
Louisd’argent, |. Youisblanc. 

Louisd'or 100, 165, 173, 178—187, 237 —242. — 418, 419, 442, 455, 

456, 491, 495, 496, 499, 500, 514, 523, 525, 530—536, 538, 539, 
548, 550. 

Löwentaler 66. 

Küdel, Bistum 79, 81; Stadt 278. 
Lübiſcher Münziuß 60, 141—143. — 414, 421. 

Ed, Daniel von, Hofrat 448. 
güders, Chriftian Friedrich, Stempelfchneider in Berlin, Schüler des Falk, 

erjcheint in den Alten 1707, bat nad Etat vom 25. Januar 1716 

150 Rtlr. jährliches Gehalt und 100 Rtlr. für einen Eifenfchneider, 
bittet 1732 um 400 Rilr. im Ganzen, wa® am 22. September abs 

geichlagen wird; ftirbt 1743 (Menadier S. 10. — Tit. XX, 13 und 20; 
Tit. XLI, 1) 34, 208, 230, 238. — 341, 417, 418, 432, 433, 454, 460. 

Lüneburg, ſ. Braunjchweig. 

M. 

Magdeburger Münzweien 34, 35, 119—124, 133—139, 180, 184, 185, 

202—204, 208, 231, 237. — 302, 303, 310, 311, 322, 323, 339, 

340, 367, 368, 463, 464, 496, 497, 552, 553. 

Dinillette de Buy, Armand, Berliner Hofbankier, feit 1712 Geheimer 
Kriegsrat (Acta Bor., Beh.-Org. I, ©. 256.) 122, 196, 

Mangir 99. 

Mansfeld, Grafſchaft 58, 133—138. — 308, 496, 497. 
Manteuffel, von, im ruffiihen SKriegsdienft, dann preußifcher Kadett in 

Billau 255, 256. 

Mardefeld, Guſtav Freiherr von, Gefandter in Petersburg feit 1717 281. 
Mariengroihen 60, 130, 133—138, 163, 235. — 316, 320, 497. 

Mark, Grafſchaft, ſ. Eleve-Marf. 
Darf, Münzgewicht 249, 252, 
Markftüde, |. Dritteltaler; Hamburger 141. — 414, 420, 421. 
Marl, Friedrih. Beſtallung vom 21. Mai 1703 zum Medailleur als 

Nachfolger des Falk, deſſen Schüler er ift. Reiſt 1704 auf königliche 
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Koften nach England, woher er 1706 zurücklehrt; ftirbt 1743 
(F. Nicolai, Beichr. d. K. Refidenzftädte Berlin und Potsdam, Anhang, ©. 98; 

Menadier, S. 10; Bahrfeldt, Berliner Münzblätter 1902, ©. 187. — Tit. VI, 11; 

Tit. XX, 2) 34, 208, 230, 231. — 342, 432, 433, 460. 

Mattier 60. 

Mard’or 157, 167, 181, 241. — 498, 511, 532, 533. 

Maximilian IL Emanuel, Kurfürſt von Bayern 156. 
Mecklenburgiſches Münzweſen 192, 

Medailleur, ſ. Stempelſchneider. 
Meinertzhagen, Daniel, Agent in Köln, Reſident im Haag 214. — 386. 

Meiningen, Heckenmünze 82. 
Memel 278. — 404, 405. 

Merkantilismus 94, 197. 

Metelles, Gottfried Wilhelm, Graveur in Minden 1690 51711, dann in 

Königsberg bis 1725 (U. K. 99b) 254. 

Metſch, Graf von, faiferliher Vizekanzler 164, 165. 
Mey, Michael, Mannheimer Hofjude 162. 
Montiorter Münzen 139. 

Muffel 348. 

Mühlhauiener Münzen 120. — 499. 

Müller, Henning Ehriftian, Anhalt-Deſſauiſcher Kommifjionsrat, wird 1699 
Wardein in Königsberg und 1717 entlaffen, jtirbt 13. März; 1718 

(Bahrfeldt, Marienburg I, 198. — Tit. II, 20) 254. 

Münchhauſen, Buſſo Freiherr von, Lüneburgifcher Geheimer Rat und Groß— 

vogt 72. — 297, 506. 
Münſterſche Münzen 120, 130. 
Münzarbeiter 22, 228. — 305, 358, 375, 427, 447, 448, 449, 489, 496. 

©. aud Wartegelder. 
Münzbezirfe 53—55. 

Münzfuß 44, 45, 124, 220, 232. — 314, 517, 520; ſ. auch Leipziger, 
Lübifcher, Reichs-, Torgauer, Zinnafcher M. 

Münzgebäude in Berlin 108. — 312, 313, 359—361, 365. 

Münzgebäude in Königsberg 339. 

Münzgebäude in Magdeburg 35, 36. 
Münzgebäude in Minden 112, 
Münzindentar 360— 364, 427, 428, 

Dünztaiftierer 28--32. — 290—293. 

Münzlommiifare 36, 37, 119, 252, 253, 259. 

Münzkommiſfionen 82—87, 

Münzfontrafte 31, 233, 259. — 319, 329, 337, 367, 374, 387, 394, 399, 

446, 456, 477, 495, 



586 Regifter. 

Münzkojten: a) Allgemeines 31, 43, 44, 123, 203, 206, 262. — 331, 368, 
395, 400, 426, 447, 457, 489, 527, 529, 543, 544, 545. 

b) Angaben über ihre Höhe 170, 202, 213, 216—219, 228, 

234, 240. — 357, 358, 397, 408, 410, 413, 416, 417, 

427, 432, 433, 439, 443, 444, 448—-450, 452, 468, 469, 

472, 473, 478, 489, 495, 544—547, 555. 

Münzmeiiter 20—26, 111, 202, 208, 237, 262, 283, 284. — 2859, 306, 

307, 329—331. 

Münzohme 5, 20, 22. 

Münzräte 38—40, 220, 222, 231, 232. — 462, 463, 465, 468, 551. 

Münzrehinungen 465 —467. 

Münziefretäre 29, 30, 38. — 290. 

Münzinfteme 42, 

Münzturm am Berliner Schloſſe 108. 
Münzverichlehterung 44—47, 52, 55, 67, 68, 74-90, 93—104, 162, 

225-227, 250, 253, 285. — 436, 437. 

Münzvorrat in Preußen 437. 

Münzzeichen 97, 98. 

Muſtafa Yab& 09, 
N. 

Nachſchläge 158, 254—257, 281. — 336. 

Nafiauiihes Münzweien 82—85. — 298, 299. 

Nebeneinnahmen der Münzbeamten 22, 24, 26, 28, 283. 

Negeli, Bankier 143. 

Negelein (Neglin), Agidius CHriftoph, VBürgermeifter in Königsberg und 
Kommerzienrat, jeit 1714 Hofrat, feit 1718 Geheimer Rat, wird 1724 

geadelt (Acta Bor., Beh.-Org. II, 140) 258— 260, 272. — 337, 379, 481. 

Nenny, kaiſerlicher Fisfal in Brüffel 209. 
Neubauer, Ernſt Georg, Sohn des Johann Georg N., wird mit Beltallung 

vom 12. September 1725 Berliner Münzmeifter mit 300 Rtlr. Gehalt, 
erſchießt jih am 19. März 1749 (Schriften des Vereins f. Geſch. Berlins, 

Heft 36, ©. 78. — Tit. VI, 9; U. 8. 994.) 32, 33, 143, 217—223, 

228—235, 239—292. — 406, 416, 417, 420, 431, 432, 439—448, 

450—453, 460, 465, 467, 468, 471, 476, 477, 491, 492, 495, 510, 

538, 543, 545—547, 550552. 

Neubauer, Johann Georg, 1685—1689 Wardein in Minden, 1689—93 

in Stargard, vorübergehend in Berlin, 1693—1718 in Magdeburg, 
1718—1725 Münzmeijter in Berlin, ift in Magdeburg Grundbefiger, 
jtirbt am 17. September 1725 (Tit. VI, 9; Tit. VII, 1; Tit. VIIL, 2; 

Tit. XX, 5, 8, 20) 32, 35, 204—208, 216, 217, 218. — 322, 341, 

349, 350, 355—359, 361, 376, 377. 
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Nendeg, Stempeljchneider in Magdeburg 1708 35. 
Nenenburger Münzweſen 209, 

Neumark 56, 133, 134, 280, 

Neuftadt, Erbachſche Hedenmünze 82. 
Neustadt a. d. Doſſe, ftaatliches Hochofenwert (Neuftädter Hüttenfilber) 49, 

50, 195, 215, 223, 228, 234, 235. — 5358, 397, 432, 441, 447, 

544, 546, 547. 

Kiederländiihes Münzweien 21, 47, 55, 63, 64, 76, 77, 129, 186, 193, 

210, 211, 279. — 390, 402, 403, 513. 

Niederrheiniich-weittätiicher Areis 296, 297, 313, 319, 332, 333, 335, 471, 

487—489, 501—503, 550. 

Niederfähiiihe Münzrezeffe, j. Hamburger M. 

Niederiähfiiher Kreis 295, 296, 310, 332—335, 413, 414, 515, 534. 

Niemens, Magdeburgifher Landrentmeiiter 322, 323. 
Nochim (Lochim) Selfowig, polnischer Münzjude 256. — 378, 
Nordhanien 172. — 500, 515. 

O. 
Oberrechenkammer 27, 40, 223, 228, 231—234, 242, 269, 270, 283. — 

443, 462, 465 —467, 538, 543, 554. 

Oberrheiniſcher Kreis 298, 334, 500. 

Oberſächſiſcher Nreis 295, 2096, 332, 333, 335, 502-504, 515, 534. 

Oberwehr 47, 

Ohme, ſ. Münzohme. 

Orte, ſ. Achtzehngröſcher und Vierteltaler; ſchwediſche O. 278. 
Osnabrück 192. 

Oſtermann, Graf von, ruſſiſcher Miniſter 281. 

Oſterreichiſches Münzweſen 61, 76, 103, 104, 135, 137, 283. 
Dftindien, Silberausfuhr nad DO. 168, 173—175. — 436, 537. 

Paderborner Münzen 120. v 

Pagament 49, 200, 205, 231, 261. — 290, 301, 314, 352—354, 356, 

359, 453. 

Papiergeld 101. 

Barallelwährung 42, 187. 

Paſſiergewicht 10, 45. 

Patakon 64, 193, 210. 

Patrizen 283. — 454. 

Permißgeld 210. 

Peter J. der Große, Kaiſer von Rußland 95, 257, 279, 

St. Petersburg 281, 282. — 438, 475, 479, 
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Pfaff, Daniel, kurſächſiſcher Münzfisfal 85. 
Pfälziſches Münzmweien, |. Kurpfälziiches M. 
Pfennige 108, 109, 115, 233—236, 268. — 312, 313, 320, 321, 468, 

469—474, 477, 478, 

Philipp II. der Schöne, König von Frankreich 93. 

Philipp IL, Herzog von Orleans 435. 
Philippsd'or 241. 

Pillau 278. 

Piper, von, Geheimer Nat in der Oberrechenfammer 264, 

Piſtolen (Biftoleiten) 165, 166, 187. — 442, 445, 491, 509, 514, ſpaniſche 

181, 183— 186. — 499, 523-525, 530— 536, 540543, 547—553; 

ſ. auch Friedrichs», Karl-, Louis-, Max-, Wilhelmsd’or. 
Pitteſch, Chriſtian, ſeit 1689 Büchſenmacher und Münzſtempelſchneider in 

Königsberg, erhält im Februar 1701 12 Rilr. jährlichen Zuſchuß 
(A. 8. 996). Sit S. 254 nachzutragen. 

Platten 6, 11, 12, 216. — 305, 325, 359, 360. 

Pochwerk 461. 

Pociej, Ludwig, lithauiſcher Großſchatzmeiſter 1702—1709 256. — 378. 
Pollmann (Bohlmann), Geheimer Rat und Gejandter beim niederrheinifchen 

Kreife, dann beim Reichätage 160, 170, 171. — 488, 507, 508, 509, 

511, 512, 526, 527, 530. 

Polniihes Münzweſen 134, 247, 249, 254—257, 263, 264, 278, 282, 

286. — 373, 377—379, 382, 399, 422. 

Pommeriches Münzweien 56, 251. — 311. 

Poſſoſchlow, ruffiicher Kaufmann und Geldtheoretifer 95. 
Prägeloften, ſ. Münzkoſten. 
Prügen 12—18, 

Pragmatiihe Sanktion Karls VI. 164, 165. 

Preife, ſ. Silberpreife, Warenpreife. 

Preußen (Provinz) 56, V. Buch, 286. — 379, 401, 422—424, 551, 555. 

©. auch Scheidemünze, preußifche und Königsberg. 
Probationstage, ſ. Kreisprobationstage. 
Probierungen 26—28, 130, 220. — 292, 293, 305, 399, 503-505; 

ſ. auch Regensburger Balvationen. 
Punzen, |. Patrizen. Q 

Quadrupel 184. — 548. 

Duetihen, Duetfchgeld, Quetſchſchalen 6, 7. — 363. 

N. 
Nündeln 8, 9. — 360, 363. 

Hanzau, Grafſchaft, Hedenmünzen 81. 
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Rauſchte, Chriſtoph Alexander von, preußifcher Landhofmeiſter und Münz- 

fommiflar 259. 

Navensberg 314, 317. 

Nedbant, |. Durchlaß. 
Neduftion, ſ. Herabjegung. 
Heformationen, franzöſiſche 100—102, 225. 

Regensburger Balvationen von 1737/38 168, 220, 241, 242. — 509, 

513, 514, 518, 543, 544, 545, 549 - 652. 

Neihsmünze 47. 

Neihsmänziug 53—59, 68, 131, 132, 150, 157—177, 263, 285, — 

333, 434, 459—462, 511-529, 536—538, 543, 

Neihsmünzordnungen 47, 53—56. 

Reichstag 53—56, 159—177, 181. — 493—495, 501, 511, 515, 525—527, 

530, 556. 

Neichstaler, ſ. Taler. 

Nelation, ſ. Wertverhältnis. 

Nemedium 9—11, 45, 220. — 306, 446, 477, 495. 

Neuß, Hedenmünze 79. 
Richter, Koahim Jakob, Kriegszahlmeifter jeit 1724 und Berwalter der 

Generalfriegsfaffe 236. — 411, 439, 442, 511. 

Niga 280, 281. — 438, 475, 478, 479. 

Mömhild, Hedenmünze 82. 

Römiſches Münzweien 235. 

Roßwerk 208, 228. — 364—366, 432, 433, 447, 467, 478. 

Notenburger Ausbeutetaler 123. 

Notenburger Kupferbergwerfe. Deren Silberausbeute wurde in Neu: 

ſtadt a. d. Dofje ausgeſchmolzen (F. Schröter, Friedrich d. Gr. u. d. Kupfer- 
gewinnung. Monatsſchr. f. deutiche Beamte. Berlin 1900, S. 255258, 

267-270, 305 ff.) 49. 
Nouffenu, Jean Jacques 224. 

Rubach, preußischer Rejident in Danzig 255. — 325—327. 
Rubel 278-282, — 438, 474—480, 

Nudolf August, Herzog von Braunschweig. Wolfenbüttel 1666—1704 62, 

Ruſffiſche Kompagnie in Berlin (Schmoller, Umrifje und Unterfuchungen, ©. 457 
bis 529) 419. 

Ruffiſches Münzweſen 95—97, 257, 277— 282. — 438, 474—477, 478—480. 

Rutengänger 106. 
©. 

Caalfreis 118, 119, 135—138, 

Sächſiſche Münzen und f. Münzweien 47, 57--62, 78—80, 116—119, 121, 
130, 136, 137, 151—153, 176, 235. — 303, 304, 307—309, 322 

324, 327, 328, 344, 417, 499, 
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Enlzburg 192. 

Sauerbrey, Jakob, Eifenfchneider in Berlin; Beftallung vom 26. Dftbr. 1688; 
wird am 17. Mai 1713 mit 50 Rtlr. jährlihem Gnadengehalte entlaffen 

(Tit. VI, 7; Tit. XX, 20) 28, 30, 203. — 341. 
Sauerbrey, Jobſt Friedrih, Münzkaſſierer in Berlin, 23. März 1701 Be- 

ftallung al Warbdein, wird am 17. Mai 1713 Münzmeifter, hat nach 
Etat vom 25. Januar 1716 300 Rtlr. jährliches Gehalt, jtirbt 1718 

(Zit. VL, 6, 7; Tit. XX, 5, 20) 28—30, 199, 202. — 305, 306, 329—331, 

341, 355. 

Sauerbrey, Nikolaus Friedrih, Privatgraveur in Berlin 30. 
Sayn-Wittgenjtein, Hedenmünzen 78—83. 

Chat, preußiicher Staatsjhag 197, 198. — 424, 425. 

Schatzgräber 106. 

Schechtten (Schechtgen), Hofrat und Münzjefretär 1685—1702, fpäter auch 

Dberbergrat, ftirbt 8. Juni 1708 (Tit. XVI, 3; R9 TT4) 38, 119. 

Scheideanitalt 195. 

Scheidemünze: 

a) Allgemeines 11, 55, 57, 110, 111, 125, 155, 172, 191, 196, 213, 267, 

284. — 332—337, 426, 508, 509, 511, 512-515, 521, 522, 523, 

526-529, 535, 537, 538. 

b) Begriff 46—48. 
c) Brandenburgifche 103—120, 163, 196, 227-236, 291— 302, 310—320, 

324, 327, 328, 344, 371, 446—448, 467, 470—474, 477, 478. 

d) Fremde 129-149, 155, 163. — 339, 340, 343— 345, 371, 406, 445, 

452, 453, 463, 464, 470, 471, 499-503. 

e) Kupferne, |. Kupfergeld. 

f) Kurſächſiſche 303—305, 309. 

g) Mindenfche 110-112. — 313—322, 
h) Preufifche 248, 265 ff. — 337, 338, 426428, 448— 452, 456—458, 

500, 555. 

i) Torgauer Scheidemünzfuß, f. diefen. 

k) Zinnaſcher Fuß, ſ. diejen. 

Scherf 163. 

Scheuern 11, 12. 

Schillinge, Königsberger 248—253, 258—271. — 338, 372, 374, 394, 

400, 426, 427, 448—452, 457, 458, 480, 490, 554. 

Schindler, Berliner Bankier, Kommerzienrat und Borjtand der Gold- und 
Silberfabrift 198— 200, 213, 217, 222. — 347, 348, 382, 396, 544. 

Schirmer, Chriftian, 1679 geboren, feit 1699 bei der Münze zu Königs— 
berg beichäftigt; am 21. Januar 1715 wird er dem Wardein Müller 
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ohne Gehalt mit Ausficht, deffen Nachfolger zu werden, adjungiert; 
am 28. März 1718 wird er Wardein mit 200 Rtlr. Gehalt und freier 
Wohnung; wird mit Batent vom 29. Oftober 1732 Münzmeifter, 1751 

entlafjen (Bahrfeldt, Marienburg IL, 20. — Tit. VI, 8; Tit. XVIIL 5;R.M.®. 

Königsberg 416; U. K. 99c) 32, 254, 266270. — 399, 426, 448, 456, 

479, 489, 555. 

Schlagſchatz: 
a) Finanz: und münzpolitiſche Anſichten über ihn 46, 48, 175, 202, 

204, 206, 228, 250, 284. — 291, 316, 341, 364, 375, 388, 511, 

519, 520, 536. 

b) Niedriger und fehlender S. 37, 207, 208, 234, 237, 253, 258, 

262, 264, 265, 269, 270. — 320, 324, 331, 338, 368, 372, 375, 

382, 388, 389, 392, 394, 400, 457, 543. 

ce) Angaben über feine Höhe 31, 105—113, 123, 203, 206, 227, 

228, 232, 234, 235, 240, 242, 248, 258—262. — 302, 310, 311, 

313, 318, 320, 324, 331, 338, 352, 357, 358, 366, 427, 447, 

452, 467-—469, 472, 473, 478, 495, 496, 509, 544. 

Schlagwert, ſ. Klippwerk. 

Schmelzen 4 217. — 346—351, 358—362, 376, 377, 396, 449, 

450, 467. | 
Schneider, Lorenz Chriſtoph, 1679— 1682 Wardein (Münzmeifter) in Halber- 

jtadt, wird mit Inſtruktion vom 23. November 1682 Münzmeifter in 

Berlin, it feit 1700 Münzkommiſſar, jtirbt oder geht ab 1713 (Tit. VL, 
2, 6; Tit. XX, 3a) 20, 29—31, 36, 81, 108, 122. — 289---293, 303, 

311, 312, 315, 317—319. 

Schomburg, Johann Georg, Wardein und 1716—1745 Müngmeifter in 

Dresden, jeit 1734 Generalwardein des oberſächſiſchen Kreiſes (Stogich, 

©. 833, 834) 124, 169. 
Shönhaufen, Magdeburger Münzkommiſſar 36, 37. — 307. 

Schöning, Ehrijtian, Geheimer Rat im Generaldireftorium und Verwalter 

beider Generalfaffen (Acta Bor., Beh.-Org. I, 273) 38, 39, 184. — 401, 

419, 540, 550, 554, 556. 

Shör, (Schur) find die Abfälle (Grimms deutſches Wörterbuch IX. Bd., 
Sp. 2032) 291. 

Schrötlinge, Schrötling-Quetichgeld 6. 

Schultz (Schulge), J. B., Medailleur in Berlin 1681--1695 (Menabier, 

Nr. 165, 222, 246, 247; Bahrfeldt, Marienburg I, 196) 28, 

Schumalow, Beter oder Alerander, Graf von, ruſſiſcher Feldmarſchall 96, 97. 

Schwabe, Marr, Augsburger Goldfchmied um 1550, Erfinder der Stred- 
walzen, de3 Durchichnitts und des Balanciers 17. 
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Schwarzburg 79, 81. — 499. 

Schwediihes Münzweſen 97, 98, 278. — 294, 297, 404, 405. 

Schweizeriihes Münzweſen 158. 

Schsgroihenitüde, ſ. Bierteltaler. 

Sechsgröſcher (polniſch-preußiſche) 247— 251, 254— 260, 263, 272, 273. — 

300, 301, 338, 377, 378, 380, 388, 399, 

Schspiennigitüde (Sechfer): 
a) Brandenburgifche 106—110, 113—-119, 130, 137, 163, 213, 224, 

227—232, 274. — 302, 303, 310, 319, 324, 327, 328, 401, 403, 

444—448, 453, 454, 460—462, 465 —467, 470 —472, 474, 507, 

508, 535, 555. 

b) Cleviſche, |. Gösger. 
c) fremde 117, 118, 130, 137. — 307-310, 497. 

d) Mindenſche 320, 321. 

Sechsſchillingſtücke, dänische 141—142, — 428, 

Sechsteltaler, brandenburgifche 59, 60, 121, 250, 251. — 334; faiferliche 
57. — 329. 

Sechzehngroſchenſtücke, ſ. Yweidritteltaler. 

Seufzer 117—119, 133. 

Sieden, ſ. Weißſud. 

Sievert, Daniel, Danziger Wardein 1698--1733 255. — 325—327. 
Sigismunder, oder polnische Sechs- und Dreigröjcher Sigismunds IIT, 134. 

@ltberausfuhr 168, 173—175, 194, 

@ilberdiebftähle 198 ff. — 349, 350, 382. 

Silberfabrif, ſ. Gold» und Silberfabrif. 
Silberhandel, deſſen Beſchränkung I. Kapitel und S. 206, 207, 217. — 

395, 516 —526. 

Silberlieferung: 
a) Handfauf durch die Münzftätten 24— 26, 28, 30, 31, 35, 229, 258, 

260, 264. — 291, 307, 312, 317, 331, 357, 374, 377, 381, 382. 

b) durch Lieferanten 68, 122, 203—205, 208, 216, 217, 230, 231. — 

302, 312, 331, 355—357, 364, 365, 368, 385, 392, 397, 407, 

412, 443. 

ce) Judenzwangslieferung 221. 
d) durch die General-Domänenkaſſe IV. Kapitel. — 413, 443. 

Silbermangel 121, 161, 175, 192, 267. — 316, 371, 395, 440, 441, 

@ilberpreife: 
a) Schwierigkeit, fie zu bejtimmen 4145. 
b) Steigen derfelben 29, 41, 47, 48, 52, 65, 167, 172, 173, 191, 

192, 194, 195, 253, 258, 260, 269. — 406, 443, 516-519, 520, 

521, 526, 527, 537, 556. 
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c) Im einzelnen 31, 48—52, 57, 68, 74, 75, 115, 122, 167, 169—171, 

195, 205, 215, 228, 230, 234, 252, 253. — 315, 353, 355, 357, 

358, 368, 383, 384, 397, 420, 421, 449, 452, 453, 460, 468, 

472, 473, 489, 504, 511, 512, 513, 536, 543, 544—546, 551. 

Silberſchatz Friedrih Wilhelms I. 229. 

Silberwährung 42, 62, 187. 

Sobbe, Hofpoftmeifter in Berlin, Mitglied der Oberrechentammer 38. 
Soeſt, jtädtiiche Prägung 163. 
Sondershaufen, Hedenmünze 79, 81. 

Spaniihes Münzweien 98, 181, 183—186. ©. auch Biftolen. 

Speziestaler 74, 75, 144. — 3%, 414, 421, 431. 

Spindelwert, ſ. Stoßwerf. 

Spiittgerber und Daum, Berliner Bankhaus 229—231. — 452, 453, 481. 

Stahfurt 138, 180. 

Steiermarf 192. 

Stempel 208, 242, 283. — 293, 306, 391, 417, 418, 432, 454, 460. 

Stempelichneider, |. Barbiez, Briot, Falk, Großkurt, Haftling, Leclere, Lüders, 
Marl, Metelles, Neudeg, Pitteſch, J. und N. F. Sauerbrey, Schulg, Wiſſel. 

Stetten, Gräflih Hatzfeldſche Hedenmünze 82. 
Stettin, Münzftätte 82, 121. 
Steuergeld 179—182, 186, 187. 

Steuerwalde, bifchöflich hildesheimſche Hedenmünze 82. 

Stodprobe 26, 27, 220, 253, 269. — 293, 305, 306, 321, 331, 338, 339, 

376, 443, 457, 505, 539, 540, 551. 

Stolberg, Grafichaft 58. — 499; |. auch Chriſtian Ernſt. 
Stößer, Gottfried St., Edler von Lilienfeld, Bizefanzler in Magdeburg 

109. — 310, 

Stoßwerk 16—18. — 336, 360, 362. 

Stredbanf, ſ. Durchlaß. 

Streden der Zaine d—6. 

Stricker, Chriſtoph, Wardein in Berlin; Inſtruktion vom 23. November 1682, 
wird 1701 Münzmeiſter in Berlin, am 26. Juni 1713 wieder Wardein. 
Stirbt 1715 (Tit. VI, 4, 6) 27—32, 108. — 293, 294, 312, 320, 324, 330. 

Stüber 60, 162, 163, 278. — 507, 508. 

Stüdeln 67. — 293, 321, 331, 362. 

Suhm, jächfifcher Gefandter in Berlin 225. — 433, 

Sulaiman II, Sultan der Türkei 1687—1691 99. 

Süß-Oppenheimer, Stuttgarter Hofjude 165, 167. 
Sywert, |. Sievert. 

Szoſtake, ſ. Sechsgröſcher. 
Acta Borussica. Munzweſen I. 38 
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z. 

Taler: a) Freier Talerſchlag 262, 263. 
b) Geldernfcher T. 210. 
c) Stalienifcher T. 63. 
d) Königsberger T. 253, 260, 262, 263. — 373, 375. 
e) Ofterreihifcher T. 76, 173. 
f) Reichstaler 53, 55, 57, 58, 59-65, 76—78, 123, 132, 173, 

208, 209, 262, 263. — 313, 320, 321, 334, 342. 

g) Salzburger T. 173. 
©. auch Banko-, Albertus:, Speziestaler, Dufaton. 

Zaihenwerf 15, 16, 170, 255, 283. — 323, 325, 336, 363. 

Teſte 19, 195, 222. — 348, 

Thonnenbinder, Joachim Nikolaus, Berliner Münzkaſſierer ſchon vor 1682, 
Inſtruktion vom 23. November 1682 (R9, TT 4; Tit. VI, 3) 28, 29. 

Ziegel 4, 19, 217, 270. — 449, 489. 

Tiegelprobe 4, 26. — 290, 293, 305, 339. 

Zorgauer Scheidemünzfuh 73, 136, 168—172, 176, 219. — 505—507, 

512, 515, 525—529. 

Treior, ſ. Schatz. 
Türkiſches Münzweſen 98, 99. 

Tympfe, ſ. Achtzehngröſcher. 

u. 
Ulm 167. 

Ungelter, Münzrat in Berlin, Beſtallung vom 18. Auguſt 1687 (Tit. II, 1; 
VL5) 8, 28. 

B. 
Balvationen, ſ. Probierungen. 
Beit, Jakob, Berliner Münzjude 88, 89. — 356, 358. 

Beit, Levin, Berliner Münzjude 198, 199, 204—208, 268. — 349, 351 

bis 358, 364—368, 392, 

Verbote, |. Verrufungen. 
Verrufungen 116—119, 133—140, 169, 170, 185. — 309, 323, 333, 

334, 371, 459, 470, 471, 487—489, 494, 499—503, 521, 522, 528, 

529, 530, 531, 534, 541, 549. 

Berihid, wohl ſoviel wie Beſchickung, Legierung 325. 
Viebahn, Franz Mori von, preußischer Minifter im Generaldireftorium 

(Acta Bor., Beh.-Org. VI, 1, ©. 637) 148, 

Viered, Adam Otto von, Minifter. Hat das Münzdepartement als Präſes 
des IV. Departements des Generaldireftoriums, behält ed auch 1747 

bei Übernahme des III. Departements, wird durch Kabinettsordre vom 
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24. Dezember 1749 davon entbunden (Tit. IL, 3, 4) 38, 39, 176, 181, 

220, 241, 270. — 509, 536, 554. 

Biergroichenjtüde, ſ. Sechfteltaler. 
Viermariengroihen 315, 316, 320, 545, 547. 
Bierpfennigitüde 106—115, 130, 233. — 311, 314, 320, 321. 

Vierteltaler 130. 

Vogelfang, Evert, Goldfhmied in Minden, wird mit Inſtruktion vom 
22. Mai 1705 Warbdein bdajelbft, bittet am 15. März 1715, bie 
Münze wieder in Betrieb zu fegen (Tit. VIIL, 3; Tit. XXIIL, 3) 111. 

Vorbeihidung 12, 216, 260, 265. — 338, 401. 

Borkum, Wybrand von, Königsberger Zollverwefer und Münzkommiſſar 253, 

W. 
Wage 363. 

Wagner, Lorenz, Mecklenburg-Güſtrowſcher Kammerrat und Hecken— 
münzer 81. 

Währung, ſ. Doppel-, Gold-, Parallel- und Silberwährung. 

Walzprägewerfe 13—15, 17, 203. 

Balzitrediwert 4—6. — 359, 362, 461. 
Wambold, von, brandenburgiicher Gefandter auf dem Brobationstage zu 

Leipzig 1667 58. 
Wappen, preußifches 342, 343, 
Wardein 26—28, 264, 265. — 29%, 291, 293, 305, 313, 338, 339, 372, 

376, 382, 395, 400, 427, 551. 

Warenpreiie 265. — 449, 489; ſ. auch Getreidehandel, Kupferpreiſe. 
Bartegelder der Münzarbeiter 22, 258, 259. — 338, 339, 358, 372, 

375, 427, 448, 

Wartenberg, Johann Kafimir Kolbe, Graf von, Minifter, leitet das Münz— 
wejen bis zum 21. Juni 1700 (Acta Bor., Beh.Org. I, 841) 37, 248, 249. 

Waſſerwerk 364, 365, 433. 

Wechſellurs, Wechſelweſen 158, 174, 210, 247, 258, 260, 264, 274, 275. 

— 300, 301, 311, 313, 380, 384, 401, 429, 480—-487, 496, 500, 

502, 535, 542, 552, 553. 

Weilburg, naſſauiſche Hedenmünze 82—84. 
Weißenfels'ſche (herzogl.) Hedenmünze 80. 
Weißſud 11, 216, 260. — 362, 388, 400; vergl. auch Vorbeſchickung. 
Bernide, Kriegs-, Steuer und Münzkommiſſar in Magdeburg 36. 
Wertverhältnis zwiihen Gold und Silber 42, 173, 174, 183, 227. — 

434, 436. 
Weſelſche Münzkommiſſion 86, 87. 

Beiterwälder Stände 298. 
38* 
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Bihmannshauien, brandenburgifcher Amtskammerrat 297. 

Wilhelmsd'or 239—242. — 491, 495, 496, 509—511, 538— 540. 

Biffel, Otto Hermann, Goldſchmied in Königsberg, wird am 15. Novbr. 1725 
Stempelfchneider bei dortiger Münze (A. K. 99b) 254. 

Wittgenſtein, ſ. Sayn-W. 

Württembergiſches Münzweſen 165, 167, 241, 242. — 511. 

Zain 4. — 359. j 

Bellerfeld 13. 

Biele 7. — 363. 

Zinnaicher Vergleih und Münzfuß 58—68, 141, 191, 247. — 289, 290, 

293— 295, 313, 314, 434, 459, 460. 

Zwanzigkreuzer, ſ. Kopfitüde. 

Zweidritteltalerſtück (Gulden): 

a) Allgemeines 133, 144, 147, 148, 173—176, 185, 196, 206, 223, 

248—251, 273, 276, 277. — 300, 301, 313, 317, 329, 334, 336, 

354, 367, 371, 379, 380, 420, 421, 424, 425, 429—431, 436, 

438, 444, 480—482, 485, 499, 500, 512—514, 517, 527, 528. 

b) Brandenburgifchpreußifches 10, 42, 89, 121—124, 205, 208, 218. — 

290, 291, 316, 320, 321, 323, 324, 330, 331, 341, 342, 371, 

379, 417, 418, 443, 444, 517, 523. 

c) Fremdes 79, 83, — 304, 323, 324, 519, 523, 524. 

d) Münzfuß: 1. Zinnaſcher 59, 60, 66—68, 247. — 313, 314. 
2. Leipziger 69—74. 

Zweigroichenitüd, polniſch-preußiſches 260. — 301, 309, 317, 323. 

Zweigutegroſchen, j. Zwölfteltalerftüd. 

Zweimariengroihenitüd 320, 321. 

Zweipfennigftüd 106109, 115, 130, 233. 

Zmwölfteltaleritäd: 

a) Allgemeines 132, 133, 135, 243, 274. — 304, 379, 422—429. 

b) Brandenburgifches 10, 31, 32, 121—124, 182, 203, 205, 208, 
213—220, 223, 233—235, 243, 264—266, 273, 274. — 2%, 

201, 367, 371, 382, 384—413, 433, 439, 441, 443, 444, 446, 

468—470, 474, 477, 478, 543, 545—547, 550— 552, 55. 

ec) Münzfuß: 1. Zinnaſcher 59, 60, 
2. Torgauer 73. 

* 

311, 314, 320, 321. 
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